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Vorwort

Mit dem vorliegenden Band fiigt Eurac Research seiner Schriftenreihe
sMinderheiten und Autonomien® eine weitere Veroffentlichung aus ver-
gleichender und aus multidisziplinarer Perspektive hinzu. Ziel des Ban-
des ist es, Forschungsergebnisse im Bereich der Mehrebenengovernance
verkntpft mit der theoretischen und empirischen Demokratieforschung
vorzustellen. Die Beitrage beziehen sich auf den Forschungsstand vor dem
Ausbruch der Corona-Pandemie und gehen grofStenteils aus der gemeinsa-
men Konferenz des ,Europdischen Zentrum fiir Féderalismus-Forschung®
der Eberhard-Karls-Universitat Tubingen und des Eurac Research Instituts
fur vergleichende Foderalismusforschung Ende 2017 hervor. Sie ermogli-
chen der Leserschaft dreierlei: Erstens, sich auf die Entwicklung von De-
mokratieverstindnissen und von Wertediskussionen hinsichtlich der Frage
einer erhohten Beteiligungskultur zwischen Biirgern, der Politik und der
Verwaltung in der Entscheidungsfindung zu besinnen. Zweitens, sich die
Verankerung demokratischer Mitwirkungsrechte in Rechtsquellen und die
praktische Ausgestaltung sowie Kontextsensibilitit beteiligungszentrierter
Demokratieverfahren vor Augen zu fithren. Drittens, Konzepte der theo-
retischen und empirischen Demokratieforschung und die bisherige Um-
setzung beteiligungszentrierter Verfahren in europdischen Mehrebenensys-
temen vor dem Hintergrund derzeitiger Herausforderungen und deren
Folgeerscheinungen, wie etwa Digitalisierungsprozesse, aufzugreifen und
neu zu deuten und zu fassen.

Der Band geht auf Konzepte der direkten, partizipativen und delibera-
tiven Demokratie, auf deren Strukturen und Verfahren, und auch auf
die Rolle von Akteuren ein. Er nimmt dabei Bezug auf sehr unterschied-
liche politische Systeme, denen jedoch eines gemein ist: die Erosion des
Vertrauensverhiltnisses zwischen Politik und Bevolkerung, ein fir jedes
politisches System zentrales gesellschaftliches Kapitel.

Zwei besondere Anliegen mochten die Herausgeberinnen hervorheben:
Zum einen die Darstellung einer disziplinentbergreifenden Anniherung
von Kernaspekten der vielfach separat betriebenen Forschung zu dialog-
basierten Beteiligungskulturen und -Verfahren in den Bereichen der Po-
litikwissenschaft und des offentlichen Rechts sowie zum anderen die
Darstellung kontextueller Analysen im Bereich beteiligungszentrierter Ver-
fahrenswissenschaft, der bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde
— nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich dialogbasierte, breit ange-
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legte Partizipationsverfahren ab der Jahrtausendwende, jener Moment ab
dem sich der Fokus der Wissenschaft zu deliberativen Beteiligungsmodel-
len vom theoretisch-philosphischen Ansatz zum anwendungsorientierten
Ansatz verschoben hat, insbesondere aus dem freien Schulungs- und Bera-
tungsmarkt herausentwickelt haben.

Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen einerseits Fragen der Institutiona-
lisierung und Kontextsensibilitat beteiligungszentrierter Verfahren in Bun-
des- und Regionalstaaten, andererseits befasst sich der Band mit der Frage,
welche Rolle den Akteuren auf supranationaler, europiischer Ebene im
Bereich der Erneuerung von demokratischen Prozessen zukommt bzw.
zukommen kann. Forschungsstand und -ergebnisse in der theoretischen
und der empirischen Demokratieforschung stellen den Gbergeordneten
konzeptionellen Rahmen zum Band dar, dem folgende Thesen zugrunde
liegen: 1) Die Institutionalisierung beteiligungszentrierter Verfahren ist
der Ausweg aus der Politikkrise; 2) Die Institutionalisierung beteiligungs-
zentrierter Verfahren hat Auswirkungen auf das Demokratieverstindnis
eines politischen Systems; 3) Die Institutionalisierung beteiligungszentrier-
ter Verfahren ist stark verkntpft mit sozio-6konomischen Umbriichen
und Wertediskussionen; 4) Die Institutionalisierung beteiligungszentrier-
ter Verfahren bedarf der Kontextsensibilitait und Uberwindung institutio-
neller Beharrungsmomente. Aus anwendungsorientierter Sicht kann der
Band die grofSe Fiille an Wertediskussionen zu Beteiligungskulturen und
beteiligungszentrierten Verfahren zwar nicht im Detail erfassen, doch bie-
tet er eine Bestandsaufnahme der verschiedenen ,Beteiligungsfamilien®
und partizipativer Politikgestaltung in europdischen Mehrebenensystemen
und analysiert deren Relevanz aus verschiedenen Perspektiven. Die Au-
toren, denen unser besonderer Dank gilt, verdeutlichen in ihren Beitré-
gen nicht nur die Ausgestaltung sowie Starken und Schwichen verschie-
denster Beteiligungsinstrumente, sondern auch die Tatsache, dass deren
Einordnung in die Literatur hinsichtlich der untersuchten politischen
Systeme bzw. die Analyse von Begriffsdeutungen und Kontextsensibilitat
beteiligungszentrierter Verfahren kein Leichtes ist — weder aus Sicht der
einzelnen Teildisziplinen in den Sozialwissenschaften, noch aus Sicht der
einzelnen Systeme oder der Anwendung von Birgerbeteiligungsmodellen
in gewissen Politikfeldern oder bei grundlegenden Reformen. In seiner
Gesamtschau leistet der Band einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines
theoriegeleiteten, multidiszipliniren Diskurses im Bereich der Demokra-
tieforschung in europiischen Mehrebenensystemen.
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Die Herausgeberinnen verweisen darauf, dass alle in den einzelnen
Beitragen nicht geschlechtsneutrale Begriffe stets einheitlich sowohl fiir
Frauen als auch fiir Minner verwendet werden und bedanken sich beim
Nomos-Verlag fiir die erneute sehr gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit.

Bozen, im Januar 2021 Elisabeth Alber
Carolin Zwilling
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Anspruch und Wirklichkeit direkter Demokratie im
Mehrebenensystem

Anna Gamper”

1. Epitheta der Demokratie

»Direkte Demokratie« ist ein in den Rechts- und Sozialwissenschaften
gebrauchlicher Terminus, der als Rechtsbegriff jung, dem bezeichneten
Phianomen nach freilich sehr alt ist. Die dnpoxpartia Platons! bezeichnete
- noch ganz ohne das Epitheton »direkt« — jene urspringliche Volksherr-
schaft, die in der griechischen Antike unmittelbar durch die Birger der
Polis wahrgenommen wurde, allerdings gegebenenfalls auch die Wahl
oder Losabstimmung reprasentativer Staatsorgane miteinschloss. Die we-
sentliche Gegenuberstellung wurde nicht, wie heute, in reprasentativer
und direkter Demokratie gesehen,? sondern nach dem antiken Kreislauf-
modell in Demokratie einerseits und Oligarchie oder Ochlokratie anderer-
seits — eine Entartung, die auch noch Rousseau als Gefahr erkennt.?
Moderne Demokratietheorien grenzen direkte Demokratie einerseits
von reprasentativer Demokratie, andererseits aber auch von deliberativer
und partizipativer Demokratie ab, wobei letztere Begriffe stark diffundie-
ren.* Im Gegensatz zur reprasentativen Demokratie, in der das Volk seine

* Herzlich gedankt sei Herrn Univ.-Ass. Mag. Jakob Egger fir die redaktionelle Unter-

stitzung.

Vgl. begrifflich z.B. Platon, Politeia, 555b, 557a und 562a.

Zur Moglichkeit der Verknipfung beider Demokratieformen als »semidirekte De-

mobkratie« s. sogleich.

3 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique, Buch 3,
Kapitel 10.

4 Vgl. etwa Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien (5. Aufl., VS, 2010), 236ff
und 336ff; Hans Herbert von Arnim, Vom schonen Schein der Demokratie (Knaur,
2002), 203f; Ian Budge, »Direct Democracy«, in R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder
und Bert A. Rockman (Hrsg.), The Oxford Handbook of Political Institutions (OUP,
2008), 598ff; Umberto Allegretti, »Participatory Democracy in Multi-Level States«,
207ff, Francesco Palermo, »Participation, Federalism and Pluralism: Challenges to
Decision Making and Responses by Constitutionalisme«, 34f, und Anna Gamper,
»Forms of Democratic Participation in Multi-Level Systems«, 67ff, alle in Cristina
Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation in Multi-Level Democracies

N =
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Herrschaft nur mittelbar tber gewahlte Vertreter wahrnimmt, handelt
es sich bei direkter Demokratie um unmittelbare Volksherrschaft. Deli-
berative und partizipative Demokratie wiederum stellen den optimaler
Entscheidungsfindung gewidmeten Prozess wechselseitiger Teilhabe und
Kommunikation zwischen Volk und Reprisentanten in den Vordergrund,
was allerdings zu Abgrenzungsschwierigkeiten gegentiber dem Begriff der
semidirekten Demokratie — also einer Mischform aus reprisentativer und
direkter Demokratie — fihrt.* Richtigerweise sind direkte, deliberative
und partizipative Demokratie jedoch keine Gegensatzbegriffe, sondern
kniipfen durchaus aneinander an.® Der Gegensatzbegriff zur direkten ist
vielmehr die reprasentative Demokratie. Aus der Antithese dieser Kontrast-
begriffe ergibt sich, dass alle Arten von Willensbildung, die das Volk
unmittelbar vornimmt, unter direkte Demokratie fallen missen; ob es
sich dabei um verbindliche oder unverbindliche Formen, um Plebiszite
oder um die bloSe Anhérung oder Beratung in offenen Kommunikations-
prozessen handelt, wird dadurch nicht vorgegeben. Mit anderen Worten
finden sich deliberative und partizipative Elemente jedenfalls im Begriff
der direkten Demokratie mitumfasst, sofern darunter keine selektive Bir-
gerbeteiligung verstanden wird, die letztlich eine Variante reprasentativer
Demokratie darstellt. Direkte Demokratie prijudiziert begrifflich auch we-
der, dass diese Elemente spezifischer rechtlicher Verankerung bediirfen,
noch, dass die Deliberanten eine bestimmte Staatsbirgerschaft als konkre-
te Rechtseigenschaft mitbringen miissten.

Der folgende Beitrag erortert zunichst aus allgemeiner verfassungsver-
gleichender Perspektive, ob ein gemeinsamer verfassungsbegrifflicher Kern
direkter Demokratie empirisch ableitbar ist (2.). Uber das rein Begriffliche

(Brill/Nijhoff, 2015); Anna Gamper, »Was heifft >mehr direkte Demokratie? Ver-
such einer Sichtunge, in Theo Ohlinger und Klaus Poier (Hrsg.), Direkte Demokra-
tie und Parlamentarismus: Wie kommen wir zu den besten Entscheidungen? (Bohlau,
2015), 183ff. Der spanische Verfassungsgerichtshof (vgl. etwa STC 119/1995,
31/2015, 137/2015) halt partizipative Demokratie tiberhaupt fiir ein tertium genus
gegentiber sowohl reprasentativer als auch direkter Demokratie.

S Zur semantischen Widerspriichlichkeit des Partizipations- gegentiber dem Demo-
kratiebegriff schon Gamper, »Forms of Democratic Participation« (Fn. 4), 67ff.

6 Wenn direkte Demokratie im Kern als plebiszitir-dezisive Demokratie verstanden
wird (vgl. dazu noch Abschnitt 2.2 und 2.3 dieses Beitrags), ware es z.B. unver-
standlich, warum ein Volksbegehren oder eine Volksbefragung, die beide keine
rechtsverbindlichen Entscheidungen bewirken konnen, darunter fallen sollten;
umgekehrt ist aber auch nicht einsichtig, warum sie nicht Ausdruck einer Partizi-
pation oder Deliberation durch die Biirger sein sollten; anders Allegretti, »Partici-
patory Democracy« (Fn. 4), 208.

16
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hinaus sollen die europiischen Verfassungen sodann daraufhin untersucht
werden, ob sie konkrete Bestimmungen uber direkte Demokratie enthal-
ten und welche Rolle diesen im verfassungsrechtlichen Kontext zuteilwird
(3.). Besonderes Augenmerk wird dabei europiischen Bundes- und bun-
desstaatsiahnlichen Regionalstaaten unter Zugrundelegung der Hypothese
geschenkt, dass Mehrebenensysteme typischerweise besondere Habitate di-
rekter Demokratie darstellen. Diese Hypothese soll am Beispiel regionaler
Sezessionsreferenden einer kritischen Bewertung unterzogen werden (4.).

2. Direkte Demokratie im empirischen Verfassungsvergleich
2.1. Allgemeines

Alle Verfassungen weltweit, die in wortlicher Exaktheit von »direkter De-
mokratie« sprechen, stammen aus den letzten dreif$ig Jahren.” Es handelt
sich um vergleichsweise junge Verfassungen ehemaliger Kolonialstaaten
oder ex-kommunistischer Staaten, die sichtlich auf einem modernen wis-
senschaftlichen Begriffsrepertoire aufbauen.® Bemerkenswert ist dabei, dass
just die Verfassungen etablierter Demokratien — darunter gerade auch jene
mit einem hohen Anteil an direkter Demokratie — nicht expressis verbis von
»direkter Demokratie« sprechen. Ein Grund dafiir kénnte darin liegen,
dass viele dieser Verfassungen tiber ein hoheres Alter verfiigen. Aber selbst
dort, wo in jiingerer Zeit mafgebliche Anderungen erfolgten — man neh-
me nur paradigmatisch das Beispiel der totalrevidierten schweizerischen
Bundesverfassung von 2000 —, fand der Begriff der direkten Demokratie
in den Verfassungstext nicht Eingang. Dies steht in auffilligem Gegensatz
zum Umstand, dass diese Verfassungen sehr wohl konkrete Bestimmungen
tber direkte Demokratie enthalten.

7 Die Abfrage wurde in der Recherchedatenbank www.constituteproject.org vorge-
nommen (abgerufen am 17. Juli 2017).

8 Einer niheren Untersuchung bediirfte die Frage, wie sehr Verfassungen an sich
die Wissenschaftssprache der Allgemeinen Staats- und Verfassungslehre heranzie-
hen. Es ist zu vermuten, dass jingere Verfassungen dies in hoherem Mafle tun,
zumal dann, wenn sie unter Beiziehung wissenschaftlicher Expertise ausgearbeitet
wurden.

17
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2.2. Direkte Demokratie als Verfassungsbegriff

Weltweit finden sich nur sechs Verfassungen, die in ihrem Wortlaut von
direkter Demokratie sprechen.” Thnen allen ist zum einen gemeinsam,
dass sie direkte Demokratie reprasentativer Demokratie begrifflich gegen-
tberstellen; zum anderen wird das »Referendum« in den meisten dieser
Falle als typisches, wenn auch nicht einziges Element der Demokratie
ausdriicklich beim Namen genannt. So stellen die Verfassungen von Geor-
gien'®, Nicaragua'! und der Ukraine'? in dhnlicher Weise Wahlen bzw.
reprasentative Demokratie dem Referendum »sowie anderen Formen« der
direkten Demokratie gegentiber. Die ecuadorianische Verfassung widmet
der »direkten Demokratie« tiberhaupt einen eigenen Abschnitt und regelt
darin Vorginge in Zusammenhang mit Sach- oder Personalreferenden.!?
Ebenfalls nur wenige Verfassungen verwenden den Begriff der partizi-
pativen Demokratie. Teilweise wird dieser Begriff identisch verstanden
wie der Begriff der direkten Demokratie,'# ndmlich als konzeptueller Kom-
plementarbegriff zur reprasentativen Demokratie. In anderen Fallen ist
der Begrift der partizipativen Demokratie in konkretisierte Kontexte ein-
gebettet, die sich auf dezentrale Ebenen!s oder politische Bewegungen!®
beziehen, oder es werden abstrakter und konkreter Ansatz miteinander
verknipft.!”” Als allgemeines Verfassungsprinzip findet sich die partizipa-
tive Demokratie in den Verfassungen von Honduras'® und Portugal®.
Bemerkenswert fur das verfassungsrechtliche Begriffsverstindnis von parti-
zipativer Demobkratie ist der Begrift participatory democracy in der Praam-
bel der Verfassung von Gambia, die einer Art Legaldefinition unterliegt:
»This Constitution guarantees participatory democracy that reflects the undilu-
ted choice of the people.« Partizipative Demokratie soll demzufolge den

9 Es handelt sich um die Verfassungen von Athiopien, Ecuador, Georgien, Nicara-

gua, Ukraine und Vietnam.

10 Art. 5 Abs. 2 Verfassung von Georgien.

11 Art. 2 Verfassung von Nicaragua.

12 Art. 69 Verfassung der Ukraine.

13 Hauptstiick IV, Kapitel 1, Abschnitt 4.

14 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Verfassung von Angola, Art. 88 lit. a Z. 2 Verfassung der Maledi-
ven, Art. 57 Abs. 1 lit. b Verfassung von Sidafrika.

15 Vgl. Art. 159 Verfassung von Surinam, Art. 139 Verfassung von Tunesien.

16 Vgl. Art. 70 Abs 1 lit. a Verfassung von Uganda.

17 Vgl. z.B. Art. 1 Abs. 2, Art. 12 Abs. 3 und Art. 139 Abs. 1 der Verfassung von Ma-
rokko.

18 Art. 5 der Verfassung von Honduras.

19 Art. 2 der Verfassung von Portugal.

18
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unverfilschten Willen des Volkes wiedergeben. Streng genommen kdnnte
dies nur direkter Demokratie in ihrer Reinform entsprechen, weil jedes
Element reprasentativer Demokratie naturgemifl zu gewissen Verzerrun-
gen des Volkswillens fithren muss. Der Begriff »participatory« ist dabei
allerdings insofern irrefithrend, als das Volk bei einer »undiluted choice«
nicht nur an der Willensbildung teilhat, sondern diese unmittelbar beherr-
schen misste.

Europiische Verfassungen enthalten dagegen fast nie ausdriickliche be-
griffliche Beziige zu direkter oder partizipativer Demokratie. Von dieser
Tendenz heben sich in jingster Zeit jedoch einige osterreichische Landes-
verfassungen ab, die in den letzten Jahren um Staatszielbestimmungen an-
gereichert wurden, welche programmatische Bekenntnisse zur »direkten
Demokratie« enthalten. Den Beginn machte im Jahr 2013 eine Anderung?
des Verfassungsgesetzes tber die Verfassung des Landes Vorarlberg (Vor-
arlberger Landesverfassung — Vbg LV), welches seitdem in Art. 1 Abs. 4 fol-
gende Bestimmung enthilt: »Das Land bekennt sich zur direkten Demo-
kratie in Form von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen und fordert auch andere Formen der partizipativen Demokratie.«
Die fast wortgleiche Bestimmung wurde 2017 durch eine Novelle zur
Karntner Landesverfassung?! in Art. 1 Abs. 4 Landesverfassungsgesetz vom
11. Juli 1996, mit dem die Verfassung fir das Land Karnten erlassen wird
(Karntner Landesverfassung — K-LVG) iibernommen. Eine etwas abgewan-
delte Variante findet sich seit 2016? in Art. 5 Abs. 5 Salzburger Landes-
Verfassungsgesetz 1999 (Sbg L-VG). Art. 5 Abs. 1 Sbg L-VG zufolge duflert
das Volk »seinen Willen durch Wahl, Volksabstimmung, Volksbegehren
und Volksbefragunge«, wihrend sich das Land gem. Art. 5 Abs. 5 Sbg L-VG
»auch zu Instrumenten der partizipativen Demokratie, die nicht von Abs. 1
erfasst sind,« bekennt und diese foérdert. Im Fall der Vorarlberger und
Karntner Landesverfassung problematisch ist die Verwendung des Begriffs
der direkten Demokratie in der Konnotation der plebiszitiren Demokra-
tie, wenn danach von »anderen Formen der partizipativen Demokratie«
die Rede ist. Entweder mussen direkte und partizipative Demokratie nach
diesem Verstindnis synonym verstanden werden, oder aber es ist gemeint,
dass zur direkten/plebiszitiren Demokratie noch andere Formen der De-
mokratie, nimlich jene der partizipativen Demokratie, die gerade nicht

20 LGBI 2013/14.
21 LGBI 2017/25.
22 LGBI 2016/40.
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zur direkten/plebiszitiren Demokratie zdhlen sollen, hinzutreten.?? Wel-
che das sein sollen, wird in den Landesverfassungen nicht naher spezifi-
ziert, wahrend sich zu den Plebisziten ausfithrliche Regeln in einfachen
Landesgesetzen finden. Eine normative Grundaussage lasst sich daraus in
Ubereinstimmung mit den meisten nationalen Verfassungen, die von di-
rekter Demokratie sprechen, dahingehend ableiten, dass die plebiszitire
Demokratie als Inbegriff der direkten Demokratie verstanden wird, dass es
tber diesen Nukleus hinausgehend aber noch andere Formen geben kann.

Im Fall der Salzburger Landesverfassung hingegen, die den Begriff der
direkten Demokratie iberhaupt nicht verwendet, missen unter partizipati-
ver Demokratie sowohl die plebiszitire Demokratie gem. Art. 5 Abs. 1 Sbg
L-VG als auch eben die »anderen«, nicht von Art. 5§ Abs. 1 Sbg L-VG erfass-
ten Instrumente der partizipativen Demokratie verstanden werden.

Zusammengefasst ergibt sich daher folgendes Bild: Eine ausdrickliche
Bezugnahme auf direkte Demokratie oder damit verwandte Termini er-
folgte nur im Ausnahmefall, dies jedoch in relativ breiter, ja weltweiter
Streuung. Zugleich zeigt sich aber, dass der Zugang einer Verfassung zu
direkter Demokratie tiberhaupt nicht davon abhingt, ob diese ausdriick-
lich deklariert wird oder nicht. Aus denjenigen Verfassungen, welche die
direkte Demokratie ausdriicklich erwihnen, kann jedoch ein durchaus auf-
schlussreiches Konzept dahingehend gewonnen werden, was verfassungs-
begrifflich unter direkter Demokratie verstanden wird: Ein der reprasenta-
tiven Demokratie gegeniibergestelltes Modell, das im Begriffskern plebiszi-
tare Demokratieformen umfasst, im Begriffshof dagegen diffus bleibt.

Nur nebenbei erwihnt sei, dass auch aus Volker- und Unionsrecht keine
begriffliche Klarung zu gewinnen ist, zumal direkte Demokratie in diesen
Rechtsordnungen bestenfalls ein Randthema bildet. Art. 3 Abs. 2 der Char-
ta der lokalen Selbstverwaltung des Europarats spricht von »referendums or
any other form of direct citizen participation«,** was den oben erwihnten Be-
griffskern zu bestitigen scheint. Das Zusatzprotokoll zur Charta der loka-
len Selbstverwaltung verwendet den Begriff der direkten Demokratie eben-
sowenig wie der Code of Good Practice on Referendums des Europarats® oder
das Primarrecht der EU.

23 Dazu schon Gamper, »Mehr direkte Demokratie?« (Fn. 4), 189ff.

24 Vgl. dazu auch den Explanatory Report zur Charta (ETS No. 122) S. 5, der in die-
sem Zusammenhang »direct democracy« erwihnt.

25 CDL-AD (2007) 008.
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2.3. Konstitutionelle, prikonstitutionelle und extrakonstitutionelle Formen der
direkten Demokratie

Abseits der ausdriicklichen Begriffsverwendung, enthalten die meisten
europaischen Verfassungen durchaus Elemente, die insbesondere in den
Begriffskern der direkten Demokratie fallen: Gerade Formen der plebiszi-
tiren Demokratie sind typisches Regelungsgut europaischen Verfassungs-
rechts, das auf der unionalen Ebene etwa auch die Europdische Birger-
initiative?® umfasst. Das wiederum innerhalb der unterschiedlichen plebis-
zitiren Moglichkeiten vorherrschende Element ist das Referendum. Im
weltweiten Vergleich wurde in den letzten Jahrzehnten nicht nur eine
Zunahme der Bedeutung des Referendums als in der Praxis eingesetztes
Instrument, sondern auch seiner verfassungsrechtlichen Verankerung be-
obachtet.?”” Im Einzelnen muss dabei freilich durch Auslegung ermittelt
werden, was eine Verfassung unter »Referendum« versteht: Unterschiede
finden sich etwa dahingehend, ob es sich um ein Personal- oder Sach-
referendum, ein Vetoreferendum, abrogatives Referendum oder eine Ab-
stimmung im Rahmen von »Volksgesetzgebung« handelt.?® Verschiedene
Vorschriften bestehen weiters dartiber, ob das Referendum Themenver-
boten unterliegt oder umgekehrt nur Gber bestimmte Angelegenheiten
durchgefiihrt werden darf. So zeigt sich, dass Referenden haufig in Zu-
sammenhang mit (gravierenden) Verfassungsinderungen, (bestimmten)
volkerrechtlichen Vertriagen oder territorialen Fragen zwingend vorgese-
hen sind.?” Zu beachten ist ferner, ob ein Referendum obligatorisch
durchzufiithren ist oder seine Abhaltung von bestimmten Voraussetzungen
wie parlamentarischen Beschlussfassungen oder hinreichend unterstiitzten
Antrigen anderer Staatsorgane oder auch von Burgern abhingt. Schlief3-

26 Art. 11 Abs. 4 EUV.

27 Laurence Morel, »Referendum, in Michel Rosenfeld und Andrds Sajé (Hrsg.),
The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (OUP, 2012), 509f
und 513f; Stephen Tierney, »Constitutional Referendums: A Theoretical En-
quirys, (2009) 72 Modern Law Review 360, 360; Stephen Tierney, »Whose Political
Constitution? Citizens and Referendums«, (2013) 14 German Law Journal 2185,
2188; Stephen Tierney, Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Repu-
blican Deliberation (OUP, 2012), 1ff; Sara Binzer Hobolt, »Direct Democracy and
European Integration, (2006) 13 Journal of European Public Policy 153, 153f; Anna
Gamper, »Ni la force, ni la rigueur? Judicializing Direct Democracys, (2015) 1-2
Percorsi Costituzionali 125, 128.

28 Morel, »Referendum« (Fn. 27), SO8ff.

29 Tierney, »Whose Political Constitution?« (Fn. 27), 2188f; Gamper, »Ni la force, ni
la rigueur?« (Fn. 27), 128.
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lich stellt sich in Mehrebenensystemen die Frage, auf welcher Ebene ein
Referendum zulissig ist. Je nachdem stellen Referenden nur fiir den Aus-
nahmefall konzipierte oder aber breiter einsetzbare Instrumente dar. Das
Regel-Ausnahme-Verhaltnis von reprasentativer und direkter Demokratie
— eine rein direkte Demokratie siecht keine Verfassung der Welt, auch
nicht die schweizerische oder liechtensteinische, vor — erfahrt dadurch
gegebenenfalls eine gewisse Relativierung.

Zu bertcksichtigen ist freilich auch, dass direkte Demokratie in Verfas-
sungen nicht nur durch das Instrument des Referendums gewahrleistet
wird. Immer wieder sehen Verfassungen auch Instrumente wie Volksbe-
gehren (Volksinitiativen) und Volksbefragungen vor, die im letzteren Fall
manchmal ebenfalls als Referenden bezeichnet werden. Mit dem Volks-
begehren verwandt ist das verfassungsgeschichtlich altere Petitionsrecht,
das ein individuelles Grundrecht3® darstellt, wobei Petitionen in ihren
Rechtsfolgen allerdings noch unverbindlicher als Volksbegehren sind.3!
Zihlt man im weiteren Sinn auch Auskunfts-, Beschwerde- und Begut-
achtungsrechte der Biirger, ombudsférmigen Rechtsschutz oder die Laien-
gerichtsbarkeit zu direkter Demokratie,?? ist der verfassungsrechtliche Be-
fund noch ergiebiger. Zum Begriffskern direkter Demokratie zihlen diese
Elemente freilich nicht. Gewisse direkt-demokratische Elemente finden
sich zumeist Gberhaupt nicht im Verfassungsrang, sondern lediglich im
einfachen Gesetzesrang, wie z.B. institutionalisierte Birgerversammlungen
auf Gemeindeebene?? oder Verfahren der Birgerbeteiligung in einzelnen
Verwaltungsangelegenheiten.

Von diesen konstitutionalisierten (oder zumindest legalisierten) For-
men der direkten Demokratie sind deren pri- und extrakonstitutionelle
Formen zu unterscheiden:3* Dabei handelt es sich um ganz verschieden-

30 Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht Art. 87 der agyptischen Verfassung, der die
Beteiligung der Biirger am offentlichen Leben als nationale Grundpflicht nor-
miert und in diesem Zusammenhang auch die Abstimmung durch Referenden
erwihnt.

31 Die Abfrage unter www.constituteproject.org/search?’lang=en&key=petition
ergibt weltweit 111 Verfassungen, die das Petitionsrecht vorsehen (abgerufen am
17. Juli 2017).

32 Dazu im Uberblick Gamper, »Forms of Democratic Participation« (Fn. 4), 81f.

33 Vgl. aber z.B. Art. 28 Abs. 1 GG sowie Art. 37 der Verfassung von WeifSrussland.

34 Eine bemerkenswerte, aus Sicht des Grundgesetzes (nicht der nachfolgenden Ver-
fassung) postkonstitutionelle Bestimmung enthilt Art. 146 GG, wonach das
Grundgesetz seine Gultigkeit an dem Tage verliert, an dem eine Verfassung in
Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden
ist.
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artige Prozesse unmittelbarer Birgerbeteiligung, die keine ausdrickliche
verfassungsrechtliche Grundlage haben. Zu den prikonstitutionellen For-
men zdhlen die unmittelbare Birgerbeteiligung bei Erarbeitung einer
sowie das Referendum iiber eine historische erste Verfassung. Nicht zu
verwechseln ist dies mit dem Konventsmodell, wonach eine verfassungge-
bende Versammlung iber eine solche Verfassung berit und/oder diese
womoglich auch selbst annimmt, weil diese Versammlung selbst, auch
wenn ausgewihlte Birger an ihr teilnehmen, bereits ein reprasentatives
Organ des pouvoir constituant des Volkes darstellt.> Zu unterscheiden ist
der Vorgang aber insbesondere auch von unmittelbarer Biirgerbeteiligung
und/oder einem Referendum im Zusammenhang mit der Anderung der
Verfassung: In diesem Fall handelt es sich nicht um eine prikonstitutionel-
le Beteiligung der Burger, sondern diese handeln vielmehr im Rahmen
ihres pouvoir constitué.

Sofern Burgerbeteiligungsformen im Rahmen von Verfassungsinderun-
gen keine spezielle verfassungsrechtliche Grundlage haben, handelt es
sich nicht um pra-, sondern extrakonstitutionelle direkte Demokratie:
Als Beispiel dafiir kdnnte man die Biirgerbeteiligungsmodelle im Zusam-
menhang mit den rezenten islindischen3® und irischen” Verfassungsre-
formvorhaben heranziehen, die keine ausdrickliche Grundlage in der
jeweiligen Verfassung hatten — insbesondere auch nicht in den jeweiligen
Bestimmungen tber die Verfassungsinderung, sicht man von reguliren
Volksabstimmungen im Zusammenhang mit einer Verfassungsinderung
ab. In beiden Fillen wurde ein hybrides Modell eines Verfassungskonvents
mit unmittelbarer Burgerbeteiligung herangezogen. Auch die Zusammen-
setzung des jeweiligen Verfassungskonvents beruhte teilweise auf Losab-
stimmung, was aber nichts daran anderte, dass die im Konvent vertretenen
Biirger letztlich reprasentativ tatig waren. Direktdemokratischen Charak-
ter erhielt das Modell durch die zusatzliche Moglichkeit der elektronisch

35 Anna Gamper, Staat und Verfassung (4. Aufl., Facultas, 2018), 42f.

36 Palermo, »Participation, Federalism and Pluralism« (Fn. 4), 36ff; Susan Burgess
und Christine Keating, »Occupy the Social Contract! Participatory Democracy
and Iceland’s Crowd-Sourced Constitutions, (2013) 35 New Political Science 417;
Katrin Oddsdéttir, »Iceland: The Birth of the World’s First Crowd-Sourced Con-
stitutions, (2014) 3 Cambridge Journal of International and Comparative Law 1207,
Silvia Suteu, »Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Ice-
land and Ireland«, (2015) 38 Boston College International and Comparative Law Re-
view 251.

37 Suteu, »Constitutional Conventions« (Fn. 36); Eoin Carolan, »Ireland’s Constitu-
tional Convention: Behind the Hype about Citizen-Led Constitutional Changex,
(2015) 13 ICON 733.

23



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Anna Gamper

unterstitzten Burgerbeteiligung, indem Biirger online Stellungnahmen zu
Fragen der geplanten Verfassungsreform einbringen konnten.

So erstaunlich es auf den ersten Blick anmuten mag, dass Verfassungsre-
formen auf eine als constitutional crowdsourcing®® bezeichnete Weise zuwege
gebracht werden sollten (letztlich dann aber in beiden Fillen scheiterten),
die keine ausdriickliche verfassungsrechtliche Grundlage hatte, erklart sich
dies dadurch, dass weder die eingesetzten Konvente noch die unmittelbar
beteiligten Birger verbindliche Entscheidungen treffen konnten. Vielmehr
ging es darum, inhaltliche Gestaltungswiinsche zu sammeln, zu beraten
und als Reformentwurf zu formulieren, der dann dem formellen Verfas-
sungsinderungsverfahren unterzogen werden sollte. Hier offenbart sich
freilich auch eine gravierende Schwiche dieser Form von direkter Demo-
kratie, da am Ende eben doch formelle Verfahren eingehalten werden
missen, in denen die reguliren reprasentativen Organe dominieren und
auch in der Lage sind, die Verfassungsreform zu blockieren. Mit anderen
Worten: So eindrucksvoll die extrakonstitutionellen Formen direkter De-
mokratie bei Verfassungsreformprozessen auch erscheinen mogen, entfal-
ten sie nur dann Bedeutung, wenn sie in die férmlichen Verfassungsinde-
rungsverfahren eingepasst werden und in diesen erfolgreich sind. Solange
dieses Abhingigkeitsverhiltnis gewahrt bleibt, kann in ihnen auch kein
Widerspruch zu formlichem Verfassungsrecht gesehen werden. Vielmehr
beteiligen sich Birger hier — sei es im SchofSe eines Konvents, sei es unmit-
telbar — im Rahmen allgemein gewihrleisteter Grundrechte wie Kommu-
nikations-, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Anders wire es freilich,
wirden diese nicht-formlichen Verfahren als geeignet angesehen, das
formliche Verfassungsinderungsverfahren zu ersetzen oder zu umgehen.
Letzteres wire aus verfassungsrechtlicher — demokratischer wie rechtsstaat-
licher — Sicht klar abzulehnen: Zum einen widerspriche es dem Willen
des demokratisch legitimierten Verfassungsgesetzgebers, ein anderes Ver-
fahren der Verfassungsinderung zu praktizieren als das in der Verfassung
selbst verankerte. Zum anderen erschiene es willktrlich, der Rechtssicher-
heit, die eine verfassungsrechtliche Verfassungsinderungsregel bietet, ein
Modell des ungeregelten constitutional crowdsourcing entgegenzusetzen.

Zusammengefasst lasst sich daher sagen, dass direkte Demokratie inner-
wie auf8erhalb der Verfassung eine Rolle spielen kann. Konstitutionalisier-
te direkte Demokratie dufert sich insbesondere in Bestimmungen tber
Plebiszite, teils aber auch in anderen ausdricklich verfassungsrechtlich

38 Burgess und Keating, »Occupy the Social Contract!« (Fn.36); Oddsdéttir, »Ice-
land« (Fn. 36).
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geregelten Elementen, die der direkten Demokratie zugeordnet werden
konnen. Direkte Demokratie kann aber auch in der prikonstitutionellen
Phase verwirklicht werden, in der es eben noch keine Verfassung gibt, wel-
che das Verhiltnis zwischen reprasentativer und direkter Demokratie re-
geln konnte. Was extrakonstitutionelle Elemente direkter Demokratie an-
belangt, so konnen diese auf Grund allgemeiner Grundrechte zwar zulas-
sig sein, finden ihre Grenzen jedoch wiederum im Verfassungsrecht: Insbe-
sondere diirfen formliche Verfassungsinderungsverfahren nicht auf Grund
behaupteter demokratischer Legitimation durch constitutional crowdsour-
cing umgangen oder auf§er Kraft gesetzt werden.

3. Diurekte Demokratie in den europdischen Bundes- und Regionalstaaten
3.1. Allgemeines

Besondere Fragestellungen ergeben sich im Hinblick auf diejenigen Ver-
fassungen européischer Bundes- und Regionalstaaten, welche die direkte
Demokratie mit dem territorialen Mehrebenensystem verkniipfen. In die-
sem Zusammenhang stellen sich mehrere Forschungsfragen: Erstens ist
zu untersuchen, wie das Verhaltnis von reprasentativer und direkter De-
mokratie in der jeweiligen nationalen Verfassung ausgeprigt ist und ob
die Verfassungen entsprechende Regelungen fiir alle Ebenen enthalten.
Zweitens ist zu klaren, ob die einschligigen Verfassungen diesbeziglich
weitgehend Gemeinsamkeiten aufweisen. Drittens gilt es auszuwerten, ob
bundes- oder regionalstaatliche Verfassungen besondere Habitate direkter
Demokratie darstellen.

Fir den Vergleich ausgewihlt werden die nationalen Verfassungen
der europaischen Bundesstaaten Belgien, Deutschland, Osterreich und
Schweiz sowie die bundesstaatsaihnlichen Regionalstaaten Spanien, Italien
und — mit Abstrichen — das Vereinigte Konigreich. Vernachlassigt werden
asymmetrisch regionalistische Einheitsstaaten wie Danemark, Finnland
und Portugal sowie Russland und Bosnien-Herzegowina als ausgesprochen
atypische Fille eines Bundesstaats.
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3.2. Verfassungsvergleich

In Belgien sieht die Bundesverfassung tiberhaupt nur direktdemokratische
Regelungen fiir die regionale® und subregionale*® Ebene — d.h. weder fiir
die Bundesebene noch die Sprachgemeinschaften — vor. Es handelt sich
um nicht-verbindliche Volksbefragungen, die jeweils in Angelegenheiten,
die ausschlieflich die Regionen oder subregionalen Einheiten betreffen,
abgehalten werden. Petitionen diirfen an die offentlichen Behérden, nicht
aber personlich an das Parlament gerichtet werden.

In Deutschland sieht Art. 20 Abs. 2 GG u.a. vor, dass die vom Volk aus-
gehende Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen ausgetbt wird, wah-
rend Art. 146 GG auf die Moglichkeit einer durch das Volk frei zu ent-
scheidenden neuen Verfassung hinweist. Fir die Gemeinden erwihnt
Art. 28 Abs.1 GG, dass in diesen an die Stelle einer gewahlten Korper-
schaft die Gemeindeversammlung treten kann. Volksbefragungen und ver-
bindliche Volksentscheide finden sich ausdriicklich in Art. 29 GG im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Arten territorialer Anderung verankert:
Beide Plebiszite beziehen sich auf die Lander (allenfalls Teilgebiete der
Lander); ebenso die Sonderbestimmung tber eine Volksbefragung gem.
Art. 118 GG. Das Petitionsrecht ist gem. Art. 17 GG jedermann gewihrleis-
tet. Dartiber hinaus besteht Verfassungsautonomie der Lander, die direkte
Demokratie auf Landesebene zu regeln, was diese in ihren Landesverfas-
sungen auch in durchaus beachtlichem Ausmaf§ — bis hin zur Méglichkeit
der Volksgesetzgebung — getan haben.*! Auch die Regelung der direkten
Demokratie auf Gemeindeebene fillt in die Landeskompetenz.4?

In Osterreich normiert die Bundesverfassung zwar verschiedene direkt-
demokratische Elemente fiir die Bundesebene — darunter Volksabstim-
mungen, Volksbegehren, Volksbefragungen, das Petitionsrecht sowie Be-

39 Art. 39bis belgische Verfassung.

40 Art. 41 Abs. 5 belgische Verfassung.

41 Vgl. z.B. Veith Mehde, »Art. 28 GG, in Theodor Maunz und Giinter Diirig
(Hrsg.), Grundgesetz: Kommentar (C.H. Beck, 2016), Rz. 64; Peter Badura, »Die
parlamentarische Demokratie«, in Josef Isensee und Paul Kirchhof (Hrsg.), Hand-
buch des Staatsrechts Band II: Verfassungsstaat (3. Aufl., C.F. Miiller, 2004), Rz. 44;
Karl-Peter Sommermann, »Art. 20 GG, in Christian Starck (Hrsg.), Kommentar
zum Grundgesetz: Band 2 (5. Aufl., Vahlen, 2005), Rz. 77.

42 Peter M. Huber, »Die Vorgaben des Grundgesetzes fiir kommunale Biirgerbegeh-
ren und Burgerentscheide«, (2001) 126 AOR 165, 165 sowie 169 bei Fn. 23; Meh-
de, »Art. 28 GG« (Fn. 41), Rz. 64ff.
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stimmungen Gber die Laiengerichtsbarkeit —,* ohne jedoch fir die direkte
Demokratie auf Landesebene ausdrickliche Regelungen vorzusehen. Der
Landesgesetzgeber wird in Art. 117 Abs. 8 B-VG ermichtigt, in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde die unmittelbare Teil-
nahme und Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten vorzuse-
hen.* Fur die Landesebene steht es dem Landesverfassungsgesetzgeber im
Rahmen seiner allgemeinen Verfassungsautonomie frei, Elemente der di-
rekten Demokratie vorzusehen, sofern diese nicht das Regel-Ausnahme-
Verhiltnis von reprasentativer und direkter Demokratie durchbrechen;
dies hat im Fall der Vorarlberger »Volksgesetzgebung« zur Aufhebung
einer landesverfassungsrechtlichen Bestimmung durch den Osterreichi-
schen Verfassungsgerichtshof gefithrt.

Den nicht nur innerhalb der hier untersuchten Staaten, sondern auch
weltweit bedeutendsten Fall einer mit Elementen direkter Demokratie
reich versehenen Verfassung stellt die schweizerische Bundesverfassung
dar. Verschiedenste — hier nicht naher darzustellende — Plebiszite, darunter
auch Verfahren der Volksgesetzgebung, sind auf Bundesebene vorgese-
hen.*¢ Fur die Kantonsebene sieht Art. 51 schweizerische Bundesverfas-
sung vor, dass Kantonsverfassungen der Zustimmung der Kantonsbiirger
bediirfen, wenn sie erlassen werden, dass aber auch ihre Anderung durch
das Volk verlangt werden kann. Die »betroffene Bevolkerung« in den Kan-

43 Vgl. im Uberblick dazu Anna Gamper, »Parlamentarische Rechtsetzung und
direkte Demokratie: Verfassungsrechtliche Grenzeng, in Georg Lienbacher und
Erich Purgy (Hrsg.), Parlamentarische Rechtsetzung in der Krise (Jan Sramek, 2014),
105ff.

44 Vgl. aus der Fulle an Literatur z.B. Peter Oberndorfer und Katharina Pabel,
»Einrichtungen der direkten Demokratie in den Gemeindeng, in Katharina Pabel
(Hrsg.), Das dsterreichische Gemeinderecht (Manz, 2015), Rz. 1ff.

45 VfSlg 16.241/2001. Vgl. zu dieser Entscheidung nur Gamper, »Parlamentarische
Rechtsetzunge, 114ff; Peter Bufjager, »Entwicklungen in der direkten Demokra-
tie und Burgerbeteiligung in Vorarlberg, in Peter Bu§jager, Alexander Balthasar
und Niklas Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im Diskurs (new academic press,
2014), 156ff; Theo Ohlinger, »Direkte Demokratie: Moglichkeiten und Grenzen —
Zur aktuellen Diskussion Gber einen Ausbau direktdemokratischer Verfahren der
Gesetzgebung«, (2012) 23-24 OJZ 1054; Harald Eberhard, »Parlamentarische
Rechtsetzung und direkte Demokratie: Ausgestaltungsmoglichkeiten, in Lienba-
cher und Pirgy (Hrsg.), Parlamentarische Rechtsetzung (Fn. 43), 130ff.

46 Ulrich Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (9. Aufl., Schulthess, 2016),
413ff; Eva Maria Belser, Bernhard Waldmann und René Wiederkehr, Staatsorgani-
sationsrecht (Schulthess, 2017), 122f; Etienne Grisel, »Les droits populaires au ni-
veau fédéral«, in Daniel Thirer, Jean-Francois Aubert und Jorg Paul Miller
(Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz (Schulthess, 2001), 383ff.

27



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Anna Gamper

tonen hat weiters das Zustimmungsrecht bei Bestands- und Gebietsveran-
derungen der Kantone.#” Dartiber hinaus besteht weite Autonomie der
Kantone dahingehend, Elemente der direkten Demokratie auf Kantons-
und Gemeindeebene verfassungs- und einfachgesetzlich vorzusehen,*® was
auch uberall geschehen ist; insbesondere handelt es sich dabei um verschie-
dene Arten von Plebisziten, aber auch um andere Elemente, wie z.B. auf
Gemeindeebene die Birgerversammlung.

Die italienische Verfassung verankert ausdriickliche direktdemokrati-
sche Elemente fur alle Ebenen: Art. 102 Abs. 3 italienische Verfassung (it-
Verf) delegiert die Regelung der Biirgerbeteiligung in der Gerichtsbarkeit
an den Gesetzgeber, jedem Biirger steht gem. Art. 50 itVerf das Petitions-
recht an das Parlament zu. Art. 138 itVerf regelt das Vetoreferendum bei
Verfassungsinderungen, Art.75 itVerf die abrogative Volksabstimmung;
in beiden Fillen konnen 500 000 Wahlberechtigte eine Volksabstimmung
grundsitzlich erzwingen. Zentralstaatliche Referenden (»referendum stata-
li<) sind gem. Art. 117 Abs. 2 lit.f itVerf eine ausschliefliche Kompetenz
des Zentralstaats, was bereits zeigt, dass es auch Referenden auf anderen
Ebenen geben darf, deren Regelung und Durchfithrung nicht in die zen-
tralstaatliche Kompetenz fallen. Fur die Regionen mit Normalstatut ver-
fagt Art. 123 Abs. 1 itVerf auch explizit, dass das jeweilige regionale Statut
Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmungen tiber Angele-
genheiten der regionalen Gesetzgebung und Verwaltung regelt.#’ Das Sta-
tut selbst kann gem. Art. 123 Abs. 3 itVerf vor seiner Erlassung einer regio-
nalen Volksabstimmung u.a. dann unterzogen werden, wenn ein Flnfzigs-
tel der Wahlberechtigten der betreffenden Region dies verlangt. Auch die
Statute der Sonderregionen — die eigene Verfassungsgesetze darstellen — se-
hen fir die Sonderregionen die Kompetenz vor, regionale Referenden zu
regeln und durchzufithren’® Art. 132 Abs. 1 itVerf verlangt dann, wenn
durch ein Verfassungsgesetz Regionen zusammengelegt oder neue Regio-

47 Art. 53 Abs. 2 und 3 schweizerische Bundesverfassung.

48 Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 46), 317 und 414ff; Belser,
Waldmann und Wiederkehr, Staatsorganisationsrecht (Fn.46), 123f; Grisel, »Les
droits populaires« (Fn. 46), 397ff.

49 Vgl. im Uberblick auch Cristina Fraenkel-Haeberle, »Italian Regionalism: Partici-
pation and Plebiscitary Models«, in Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Part:-
cipation (Fn. 4), 235ff.

50 Art.47 Abs.2, 5 und 6, Art. 60 Sonderstatut Trentino-Studtirol; Art. 12 Abs. 2, 4
und S, Art.27 und 33 Sonderstatut Friaul-Julisch-Venetien; Art. 15 Abs.2, 4
und 5, Art.28 und 43 Abs.2 Sonderstatut Sardinien; Art. 15 Abs.2, 4 und 5,
Art. 27 Abs. 2 Sonderstatut Aostatal; Art. 12, 13bis und 17bis Sonderstatut Sizili-
en.

28



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Anspruch und Wirklichkeit direkter Demokratie im Mebrebenensystem

nen gegriindet werden sollen, dass der dieses Verfassungsgesetz beantra-
gende Vorschlag von Gemeinderiten durch eine Volksabstimmung in den
betroffenen Regionen unterstiitzt worden sein muss.! Art. 132 Abs. 2 it-
Verf sieht eine Volksabstimmung auf Provinz- oder Gemeindeebene auch
fir den Fall vor, dass eine Provinz oder Gemeinde durch Gesetz einer an-
deren Region als bisher zugehorig erklart werden will.

Die spanische Verfassung enthalt ebenfalls verschiedene Bestimmungen
tber direkte Demokratie auf mehreren Ebenen: Allgemein formuliert
Art. 9 Abs.2 spanische Verfassung (spanVerf), dass die Beteiligung aller
Biirger am politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben
durch den Staat erleichtert werden soll, was in Art. 23 spanVerf durch das
Recht der Birger, sich — unter anderem — direkt an 6ffentlichen Angele-
genheiten zu beteiligen, noch verstirkt wird. Art. 125 spanVerf berechtigt
die Birger zudem zu Popularklagen und Beteiligung in der Gerichtsbar-
keit. Art. 92 Abs. 3 spanVerf ermichtigt den organischen Gesetzgeber, Be-
stimmungen zu Volksbegehren, Volksbefragungen und Volksabstimmun-
gen zu erlassen, und gibt daftir gewisse Grundsitze vor, wihrend der einfa-
che Gesetzgeber u.a. verpflichtet wird,’? direkte Beteiligungs- und Aus-
kunftsrechte der Birger in Verwaltungsangelegenheiten zu regeln. Obliga-
torisch ist ein Vetoreferendum bei Totalainderungen der Verfassung, fakul-
tativ bei anderen Verfassungsinderungen.’ Volksabstimmungen in den
betroffenen Provinzen kdnnen dazu abgehalten werden, eine progressive
Kompetenzerweiterung der Autonomen Gemeinschaften vor Ablauf der
sonst dafiir vorgesehenen fiinfjahrigen Frist voranzutreiben.’* Werden die
Autonomiestatute nach ihrer Erlassung geindert, muss dafiir u.a. eine
Volksabstimmung in der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft durchge-
fihrt werden.>> Die Genehmigung der »Konsultation des Volkes im Wege
von Referendenc stellt gem. Art. 149 Abs. 1 Z. 32 spanVerf eine ausschlief3-
liche Kompetenz des Zentralstaats dar, was vom Verfassungsgerichtshof in
Verbindung mit Art. 92 Abs. 3 spanVerf zunichst sehr restriktiv interpre-
tiert, zuletzt aber wieder etwas weiter gesehen wurde.’¢ Abgesehen davon,

51 Vgl. auch Art. XI der Ubergangs- und Schlussbestimmungen der italienischen
Verfassung,.

52 Art. 105 spanVerf.

53 Art. 167 Abs. 3 und Art. 168 Abs. 3 spanVerf.

54 Art. 151 spanVerf.

55 Art. 152 Abs. 2 spanVerf.

56 Vgl. etwa noch die Entscheidungen STC 31/2010 sowie STC 137/2015 und dage-
gen die Entscheidung STC 51/2017, wonach den Autonomen Gemeinschaften
subsididre Kompetenzen im Bereich regionaler Referenden zukdamen.
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dass zwischen der Regelung solcher Referenden, der individuellen Geneh-
migung der Abhaltung sowie der Durchfihrung eines solchen differen-
ziert werden musste, hat sich auch die Regelung so genannter nicherefe-
rendumsmafiger Befragungen als riskant erwiesen: So hob der spanische
Verfassungsgerichtshof 2015 jene Bestimmungen eines katalanischen Ge-
setzes auf, die seiner Ansicht nach zu referendumsahnlich waren;5” 2017
wurden vom Verfassungsgerichtshof Bestimmungen eines weiteren ein-
schlagigen katalanischen Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben.’® Die
spanische Verfassung enthilt keine ausdriicklichen Bestimmungen zu di-
rekter Demokratie auf subregionaler Ebene, deren Regelung wird jedoch
in den Autonomiestatuten grofSteils — d.h. mit Ausnahme des Referen-
dums — den Autonomen Gemeinschaften zugewiesen.

Im Vereinigten Konigreich stellt sich die Rechtslage insofern anders
dar, als einerseits eine »geschriebene« Verfassung fehlt, andererseits die
Doktrin der Souveranitit des Westminster-Parlaments verhindert, dass Re-
ferenden — gleich auf welcher territorialen Ebene — das Parlament binden
konnen.” Dessen ungeachtet wurden etliche Acts of Parliament erlassen,
die Volksbefragungen — anders kann der Begriff des Referendums hier
nicht verstanden werden - in bestimmten Angelegenheiten regelten;®!
etliche Volksbefragungen wurden in weiterer Folge abgehalten.t? Auch
die Devolution Acts enthalten Bestimmungen tber regionale Referenden,
darunter auch Kompetenztatbestinde, mit denen deren Regelung und
Durchfithrung der jeweiligen Region iibertragen werden.®

57 STC 31/2015. Vgl. dazu noch Abschnitt 4 dieses Beitrags.

58 STC 51/2017. Vgl. dazu noch Abschnitt 4 dieses Beitrags.

59 Dazu schon Gamper, »Mehr direkte Demokratie?« (Fn. 4), 187. Vgl. auch Sara
Parolari und Jens Woelk, »The Referendum in the United Kingdom: Instrument
for Greater Constitutional Legitimacy, Tool of Political Convenience, or First
Step to Revitalize Democracy?«, in Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Partici-
pation (Fn. 4), 280f.

60 Dazu schon Gamper, »Mehr direkte Demokratie?« (Fn. 4), 186ff.

61 Vgl. aus einer Fille an Gesetzen nur z.B. den Representation of the People Act
1983, Referendums (Scotland and Wales) Act 1997, Greater London Authority
(Referendum) Act 1998, Political Parties, Elections and Referendums Act 2000,
European Union Referendum Act 2015 u.v.a.m.

62 Vgl. Parolari und Woelk, »Referendum in the United Kingdom« (Fn. 59), 265ff;
Tierney, »Whose Political Constitution?« (Fn. 27), 2189.

63 Vgl. Art. 63A Abs. 3 und Art. SA des Anhangs 5 Scotland Act 1998, Art. A1 Abs. 3,
Art. 64, Art. 103-105 und Anhang 6 Government of Wales Act 2006, Art. 1 Nort-
hern Ireland Act 1998. Zu den Referenden, die vor Erlassung der Devolution Acts
durchgefithrt wurden, Parolari und Woelk, »Referendum in the United King-
dom« (Fn. 59), 268ff.
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3.3. Ergebnisse

Alle verglichenen Verfassungen sehen Elemente direkter Demokratie vor.
Einzig das Vereinigte Konigreich stellt einen Sonderfall dar, weil es keine
»geschriebene« Verfassung gibt, in der diese Elemente verankert sind. Un-
ter den anderen Verfassungen erweist sich die belgische als diejenige, die
direkte Demokratie sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht
am schwichsten ausgestaltet: Bemerkenswerter Weise sind jedoch die in
der Verfassung erwihnten Plebiszite, nimlich Volksbefragungen, nur auf
regionaler und lokaler Ebene gewihrleistet, nicht hingegen fiir die Bundes-
ebene oder die Sprachgemeinschaften.

Strukturelle Ubereinstimmung zwischen den originar-bundesstaatli-
chen Verfassungen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz zeigt sich
dahingehend, dass diese Verfassungen — wenn auch in unterschiedlichem
Ausmaf§ — Bestimmungen tber die direkte Demokratie auf Bundesebene
enthalten, zur Regelung der direkten Demokratie auf regionaler und loka-
ler Ebene im Wesentlichen den regionalen Gesetzgeber ermichtigen, der
dabei freilich an unterschiedlich weitgehende Homogenitétsstandards ge-
bunden ist. In Osterreich ist dieses Prinzip weitaus strenger als in Deutsch-
land und der Schweiz ausgepragt, was zur Folge hat, dass die Innovations-
kraft der osterreichischen Linder, direkte Demokratie auf regionaler oder
lokaler Ebene anders als auf Bundesebene zu regeln, stark beschrankt ist.
Die verfassungsrechtliche Gewichtung der direkten Demokratie in der
Schweiz ist — auf welcher territorialen Ebene auch immer — eindeutig
starker als diejenige in Deutschland oder Osterreich.

Tendenziell in eine dhnliche Richtung geht die italienische Verfassung,
die ausdrickliche Regelungen tber verschiedene, insbesondere plebiszi-
tare, Elemente der direkten Demokratie fir alle Ebenen enthilt und
sogar eine ausdriickliche kompetenzrechtliche Regelungsgrundlage dafiir
schafft, dass sowohl die Regionen mit Normalstatut als auch die Sonderre-
gionen fir regionale Plebiszite zustindig sind. Davon unterscheidet sich
die spanische Verfassung deutlich, die zwar nicht wenige direktdemokra-
tische Elemente enthilt, regionale Referenden aber nach der Auslegung
des spanischen Verfassungsgerichtshofes der (zumindest grundsitzlichen)
Regelung und Genehmigung der zentralstaatlichen Ebene vorbehalt.

Ubereinstimmung zwischen den untersuchten Verfassungen besteht
dahingehend, dass die Verfassungen direkte Demokratie auf regionaler
und lokaler Ebene jedenfalls zulassen, wenngleich das Ausmaf§ sehr unter-
schiedlich ist; die Ausgestaltung direkter Demokratie auf lokaler Ebene
wird regelmifiig der regionalen Gesetzgebung tberlassen. Bei den meis-
ten der verfassungsrechtlich ausdriicklich geregelten direktdemokratischen
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Elemente handelt es sich um Plebiszite, was den bisherigen Befund des
inhaltlichen Kerns direkter Demokratie bestitigt. Auffallig ist, dass sich
viele der verfassungsrechtlichen Regelungen tber Plebiszite auf territoriale
Anderungen im Mehrebenensystem wie die Neueinrichtung, Fusionierung
oder Gebietsverainderung von Regionen beziehen und dass auch die damit
verwandte Frage der Sezession von Regionen zuletzt immer wieder Thema
regionaler Plebiszite war, worauf noch einzugehen ist.¢

Stellt man diesen Befund jenen Verfassungen gegentber, die — wie
die Mehrheit der europaischen Verfassungen — einheitsstaatlich konzipiert
sind, zeigt sich, dass das Gros der hier untersuchten Verfassungen jeden-
falls zu jenem Verfassungstypus gehoren, der besonders viel direkte De-
mokratie vorsieht. Dies betrifft teilweise die Bundessebene, wie im Falle
der Schweiz, abgeschwicht auch Italiens; vor allem aber ergibt sich dies
daraus, dass die Mdoglichkeit direkter Demokratie nicht nur auf einer
einzigen, sondern mehreren territorialen Ebenen — in teilweise variablen
Formen - angesiedelt wird. Auch wenn der Vergleich mit einheitsstaatli-
chen Verfassungen hinsichtlich direkter Demokratie auf nationaler, z.T.
auch lokaler Ebene nicht nur Unterschiede ergibt — man denke nur an
die dem direkten Demokratiemodell der Schweiz am stirksten angelehn-
te liechtensteinische Verfassung —, so schafft das Mehrebenenmodell die
Moglichkeit einer zusatzlichen Anreicherung direkter Demokratie auf re-
gionaler Ebene, die nach einheitsstaatlichen Verfassungen nicht besteht.®’
Gleichzeitig wird das Innovationspotential direkter Demokratie grofer, da
die »Artenvielfalt« der direkten Demokratie nicht nur dadurch gewihrleis-
tet wird, dass die zentralen Verfassungen selbst unterschiedliche Formen
fur die verschiedenen Ebenen vorsehen, sondern dass sie zugleich auch
den regionalen Verfassungen und Gesetzen innerhalb eines mehr oder we-
niger weiten Rahmens gestatten,® direkte Demokratie auf regionaler und
lokaler Ebene jeweils — auch zwischen den Regionen — unterschiedlich zu
regeln.®” Foderalismus und Regionalismus begiinstigen direkte Demokra-

64 Vgl. dazu noch Abschnitt 4 dieses Beitrags.

65 Das blofle Vorhandensein einer lokalen Ebene, wie sie fast allen Staaten (aufSer
Mikrostaaten) immanent ist, zahlt dazu nicht; vgl. auch Allegretti, »Participatory
Democracy« (Fn. 4), 207.

66 So auch der Befund des spanischen Verfassungsgerichtshofs in STC 51/2017: »En
suma, el referéndum de dmbito inferior al estatal no es un instrumento andmalo o
extrario en los Estados de estructura compuesta de nuestro entorno. No obstante, como
toda institucion juridica, su utilizacion tiene que respetar las formas 'y los limites que
establezcan la Constitucion y las normas que esta prevea.«

67 Vgl. auch Gamper, »Forms of Democratic Participation« (Fn. 4), 82f.
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tie daher insofern, als die dem Mehrebenensystem immanente geglieder-
te Demokratie demokratische Modelle auf mehreren Ebenen und daher
potentiell auch die Wahl unterschiedlicher Modelle einschlieflich der
Entwicklung experimenteller Demokratieformen® ermdglichen kann.®
Dartber hinaus stellt das Nebeneinander von reprasentativer und direkter
Demokratie eine Form der inneren Gewaltenteilung — insbesondere in
der Gesetzgebung, in geringerem AusmafS aber auch in den anderen Staats-
funktionen — dar,”® die sich mit dem an sich gewaltenteilungsfreundlichen
Foderalismusmodell besonders gut kombinieren lasst.”! Differenzierter zu
beurteilen ist m.E. die an sich richtige Einschatzung,”? dass direkte Demo-
kratie in kleineren Einheiten eher zur Entfaltung kommt und daher Mehr-
ebenensysteme diese beglinstigen:”> Zum einen geht es hier insbesondere
um die biirgernahe lokale Ebene, die aber auch in Einheitsstaaten existiert.
Zum anderen kann es fur Burger cher interessant sein, gerade an der
Willensbildung auf hoherer Ebene zu partizipieren, weil dort fundamenta-
lere Entscheidungen getroffen werden; Regionen als Schnittstelle zwischen
nationaler und lokaler Ebene sind dafiir allerdings auch grundsitzlich
geeignet. Insgesamt erweisen sich die europaischen Bundes- und bundes-
staatsihnlichen Regionalstaaten durchaus als giinstige Habitate direkter
Demokratie.

68 Peter Bul§jager, Foderale Systeme (Jan Sramek, 2016), 80.

69 In diese Richtung auch Allegretti, »Participatory Democracy« (Fn. 4), 210. Zum
Verhaltnis von Demokratie und Foderalismus allgemein Arthur Benz und Jared
Sonnicksen, »Federalism and Democracy: Compatible or at Odds with One Ano-
ther? Re-Examining a Tense Relationship«, 15ff, sowie Sabine Kropp, »Federalism,
People’s Legislation and Associative Democracy«, 48ff, beide in Fraenkel-Haeber-
le et al. (Hrsg.), Citizen Participation (Fn. 4).

70 Dazu Gamper, Staat und Verfassung (Fn. 35), 171; Walter Haller, Alfred K6lz und
Thomas Gichter, Allgemeines Staatsrecht (5. Aufl., Nomos, 2013), 207.

71 Ahnlich auch Palermo, »Participation, Federalism and Pluralism« (Fn. 4), 44f, der
auf das gemeinsame pluralistische Konzept von Foderalismus und partizipativer
Demokratie verweist.

72 Vgl. Allegretti, »Participatory Democracy« (Fn. 4), 210ff. Auch in den Erwagungs-
griinden der Praimbel der Charta der lokalen Selbstverwaltung heifit es: »Conside-
ring that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the
democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe;
Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised«.

73 Abwigend auch Bufjager, Foderale Systeme (Fn. 68), 79f; Peter Bujager, »Plebiszi-
tire Demokratie im Mehrebenensystem? Zur Theorie direkter Demokratie in fo-
deralen und konféderalen Systemen«, in Karl Weber und Norbert Wimmer
(Hrsg.), Vom Verfassungsstaat am Scheideweg: Festschrift fiir Peter Pernthaler (Sprin-
ger, 2005), 99.
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4. Grenzen direkter Demokratie: Die Sezessionsreferenden

Ungeachtet dieses allgemeinen Befundes soll abschliefend am Beispiel
dreier Falle untersucht werden, welche Grenzen direkter Demokratie auch
in Mehrebenensystemen gesetzt sind.

Diese Fille betreffen diejenigen regionalen Referenden, die in Schott-
land, Katalonien und Venetien zur Frage einer moglichen Unabhangigkeit
der jeweiligen Region abgehalten wurden. Vorab ist festzuhalten, dass es
in diesen Fillen tberwiegend nicht um rechtlich verbindliche Volksab-
stimmungen ging: Geplant bzw. in Schottland und Katalonien sogar
durchgefithrt wurden vielmehr unverbindliche Volksbefragungen,’* ledig-
lich das »zweite« katalanische Referendum vom 1. Oktober 2017 sollte de-
zisiven Charakter haben.”s Gleichwohl kénnen auch Volksbefragungen
politisch grofen Druck erzeugen’® und auf diese Weise de facto »verbind-
lich« werden. Im Falle Schottlands lag sogar eine politische Vereinbarung
der Regierungen Schottlands und des Vereinigten Konigreichs (Edinburgh
Memorandum)”” vor, in der sich beide Seiten darauf verstindigten, das Er-
gebnis des Referendums, wie auch immer es ausfiele, zu respektieren.”®

Grofere strukturelle Ahnlichkeit in der verfassungsrechtlichen Analyse
dieser Falle gibt es zwischen Katalonien und Venetien, von dem sich der
schottische Fall deutlich abhebt. Auf Basis des erwahnten Edinburgh Memo-
randum wurde durch eine Order in Council’? namlich ein eigener Kompe-
tenztatbestand in die schottische Kompetenz iibertragen, der Schottland —
ungeachtet des nach wie vor dem Vereinigten Konigreich vorbehaltenen
Kompetenztatbestands »Union of the Kingdoms of Scotland and England« —
dazu ermaichtigt, binnen eines bestimmten Zeitraums die administrative
Durchfithrung eines nur in Schottland stattfindenden Unabhangigkeitsre-

74 Genauer dazu Anna Gamper, »Regionalismus und Sezession«, in Walter Obwexer
et al. (Hrsg.), Integration oder Desintegration? Herausforderungen fiir die Regionen in
Europa (Nomos, 2017), 77ft.

75 Vgl. Art. 1 und Art. 4 Abs. 3 des inzwischen als verfassungswidrig erklirten (STC
114/2017) katalanischen Gesetzes Nr. 19 vom 6. September 2017.

76 So etwa im Zusammenhang mit dem osterreichischen »Demokratiepaket 2013«
die Annahme von Clemens Jabloner, »Schrankenloses Plebiszit?«, in Ohlinger
und Poier (Hrsg.), Direkte Demokratie (Fn. 4), 303f.

77 »Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Govern-
ment on a referendum on independence for Scotland«, www.gov.scot/Resource/
0040/00404789.pdf (abgerufen am 17. Juli 2017).

78 Ebd., 1.

79 The Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013, SI 2013/242.
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ferendums zu regeln.’° Von dieser Kompetenz wurde mit dem Scottish
Independence Referendum Act auch Gebrauch gemacht. Nach dem Ausgang
des Referendums — in dem sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten
fir den Verbleib im Vereinigten Konigreich aussprach — wurden mit
dem Scotland Act 2016 Schottland weitere Kompetenzen eingerdumt, das
Recht der Schotten auf eine Volksbefragung im Falle einer zukiinftigen
Beseitigung des regionalen Parlaments und der regionalen Regierung ver-
ankert sowie die Sewel Convention positiviert.8! Der neuerlich vorgetragene
Wunsch der schottischen Regierung nach einem weiteren Unabhingig-
keitsreferendum auf Grund des »Brexit« wurde mittlerweile vertagt;®? eine
Kompetenzgrundlage fiir ein zweites Referendum findet sich bislang oh-
nehin nicht. Dartiber hinaus ware, selbst wenn ein weiteres Referendum
abgehalten wiirde und sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten fiir die
Unabhingigkeit Schottlands ausspriche, das Parlament des Vereinigten
Konigreichs rechtlich nicht gebunden, ein Unabhiangigkeitsgesetz zu erlas-
sen.®

Katalonien erlieff 2014 ein Gesetz tber die Durchfithrung einer nicht-
referendumsmafigen Volksbefragung,®* dessen Bestimmungen teilweise
durch den spanischen Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden: Es
handle sich um ein Gesetz, das »allgemeine Konsultationen« in einer refe-
rendumsartigen Weise regle, was rechtlich nur dem spanischen (organi-
schen) Gesetzgeber zukidme.3S Ebenso wurde ein auf diesem Gesetz beru-
hendes Dekret®¢ aufgehoben.?” Auch die faktische Durchfithrung der auf
einer Homepage®® angekiindigten »Umfrage« am 9. November 2014 wur-
de vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig erkannt.?’ In weiterer
Folge erkannte der spanische Verfassungsgerichtshof auch noch verschie-

80 Vgl. Art. 5A des Anhangs 5 Scotland Act 1998 und dazu niher Gamper, »Regiona-
lismus« (Fn. 74), 79f.

81 Naher Gamper, »Regionalismus und Sezession« (Fn. 74), 81ff.

82 So die Mitteilung der schottischen Ministerprasidentin am 27. Juni 2017.

83 Naher Gamper, »Regionalismus und Sezession« (Fn. 74), 85f.

84 Gesetz Nr. 10 vom 26. September 2014.

85 STC 31/2015. Vgl. mittlerweile auch die partielle Authebung des katalanischen
Gesetzes Nr.4 vom 17. Marz 2010 durch die Entscheidung STC 51/2017 sowie
STC 90/2017.

86 Dekret Nr. 129 vom 27. September 2014.

87 STC 32/2015.

88 Generalitat de Catalunya, »9N2014: Tu hi participes Tu decideixes«, (2014)
www.participa2014.cat/es/index.html (abgerufen am 24. Juli 2017).

89 STC 138/2015.
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dene Resolutionen des katalanischen Parlaments fir verfassungswidrig,®
darunter auch die Resolution vom 6. Oktober 2016,°! mit der eine ver-
bindliche Volksabstimmung tiber die Unabhingigkeit Kataloniens im
Herbst 2017 angekiindigt wurde. Letzteres Referendum fand am 1. Okto-
ber 2017 statt; das dazu ermichtigende regionale Gesetz,”? damit zusam-
menhingende regionale Rechtsvorschriften®® sowie die dem Referendum
folgende Unabhingigkeitserklarung selbst®* wurden als verfassungswidrig
erklart. Im seit Jahren schwelenden Verfassungskonflikt 18ste das Referen-
dum eine dramatische politische Eskalation zwischen dem Zentralstaat
und Katalonien aus, deren Ende noch nicht absehbar ist.

In Venetien — in dem 2014 eine umstrittene »private« Meinungsumfrage
durchgefiihrt wurde, die eine Mehrheit fiir die Unabhingigkeit dieser Re-
gion ergab -5 war 2014 ein Gesetz iiber eine Volksbefragung tiber eine
Unabhingigkeit Venetiens erlassen worden,” das 2015 vom italienischen
Verfassungsgerichtshof fir verfassungswidrig erklart wurde.”” Der Verfas-
sungsgerichtshof wiederholte dabei seine stindige Judikatur, wonach re-
gionale Referenden, einschlieflich Volksbefragungen, keine Angelegen-
heiten betreffen konnten, die auf Ebene der nationalen Verfassung zu ent-
scheiden sein.”® Die im erwihnten Gesetz geregelte Volksbefragung wiirde
nicht nur dieser Judikatur widersprechen, sondern auch einen radikalen
institutionellen Umsturz herbeiftihren, der mit den Grundprinzipien der
Einheit und Unteilbarkeit der Republik gem. Art. 5 der italienischen Ver-
fassung unvereinbar sei.”” Auch aus den Prinzipien des Pluralismus und
der Autonomie sei keine Rechtfertigung fiir eine Volksbefragung tber
eine Sezession, die einen neuen Souverin schaffen wirde, ableitbar, ob-
schon es sich dabei nur um eine Konsultation handle.!® Selbst wenn eine

90 Vgl. den Uberblick bei Gamper, »Regionalismus und Sezession« (Fn. 74), 87ff.

91 Vgl. Beschluss 306/XI des katalanischen Parlaments vom 18. Oktober 2016 und
dazu die Entscheidung ATC 24/2017.

92 Vgl. nach der vorlaufigen Suspendierung endgiiltig STC 114/2017.

93 Vgl. z.B. STC 120/2017, 121/2017, 122/2017, 124/2017.

94 ATC 144/2017.

95 Vgl. z.B. »Referendum indipendenza Veneto: 2 milioni di si«, RaiNews (Treviso,
22. Mirz 2014) www.rainews.it/dl/rainews/articoli/referendum-indipendenza-ve
neto-due-milioni-a-favore-a827fd1d-99d4-4b23-836¢-c653559cc797.html
(abgerufen am 24. Juli 2017).

96 Gesetz der Region Venetien Nr. 16 vom 19. Juni 2014.

97 Urteil Nr. 118/2015.

98 Vgl. z.B. Urteile Nr. 470/1992, 496/2000, 365/2007, 118/2015.

99 Urteil Nr. 118/2015.

100 Ebd.
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Anspruch und Wirklichkeit direkter Demokratie im Mebrebenensystem

Sezession sicherlich in Widerspruch zum Prinzip der Einheit der Republik
stiinde, ist zumindest aus dem Wortlaut der italienischen Verfassung nicht
ableitbar, dass sie diese Einheit — und nicht blof§ die republikanische
Staatsform als solche — als ein unter Ewigkeitsklausel stehendes Prinzip
versteht;!%! dagegen hat der spanische Verfassungsgerichtshof!'%? beispiels-
weise ausdriicklich eingeraumt, dass die Sezession Kataloniens im Wege
einer Totalrevision der spanischen Verfassung — die eine Volksabstimmung
einschlieft — ermoglicht werden kdnnte.

Sowohl aus der spanischen als auch der italienischen verfassungsgericht-
lichen Judikatur ergeben sich im Grunde zwei Fragen: Die eine Frage ist,
ob es einer Region kompetenzrechtlich zusteht, Giberhaupt Referenden —
ob Volksabstimmungen oder Volksbefragungen — zu regeln und durchzu-
fihren. Die andere Frage ist, ob es — wenn man die erste Frage bejaht — der
Region auch inhaltlich zusteht, Angelegenheiten wie die Sezession der Re-
gion einem Referendum zu unterziehen. Die Haltung der italienischen
Verfassung ist dabei insofern groffztgiger als die spanische, als es Regio-
nen, wie erwahnt, gem. Art. 123 Abs. 1 offensteht, Referenden iiber regio-
nale Gesetze und regionale Verwaltungsakte statutarisch zu regeln. Der ita-
lienische Verfassungsgerichtshof gestattete sogar die regionalen Volksbe-
fragungen tber eine erweiterte Autonomie, die am 22. Oktober 2017 in
der Lombardei und in Venetien stattfanden. Wahrend er eine Bestimmung
eines regionalen Gesetzes Venetiens, mit welcher dazu ermachtigt wurde,
das Volk zur Transformation Venetiens in eine Region mit Sonderstatut zu
befragen,'® als verfassungswidrig erachtete, war die Fragestellung tber
eine erweiterte Autonomie fir ihn verfassungskonform.!% Auch wenn je-
doch eine solche Autonomieerweiterung im Verfahren gem. Art. 116
Abs. 3 der italienischen Verfassung vorgenommen werden konnte und ge-
rade kein Verfassungsgesetz, wie es ein Sonderstatut wire, erforderte, ist
m.E. damit noch nicht gesagt, dass auch eine regionale Volksbefragung
tber diese Frage stattfinden konnte. Art. 116 Abs. 3 normiert nimlich ein
Verhandlungsverfahren tber die erweiterte, letztlich durch ein zentrales
Gesetz zu beschliefende Autonomie, ohne eine regionale Volksbefragung
zu erwahnen. Art. 123 Abs. 1 als allgemeine Bestimmung tiber Referenden
auf regionaler Ebene sicht ebenfalls keine regionale Volksbefragung tiber
zentrale Gesetze, sondern nur tber regionale Gesetze und Verwaltungsakte

101 So aber Urteile Nr. 1146/1988, 118/2015.

102 Vgl. z.B. STC 259/2015, 114/2017.

103 Art.2 Abs.1 Z. 2, 3, 4 und § des Gesetzes der Region Venetien Nr. 15 vom
19. Juni 2014.

104 Urteil Nr. 118/2015.
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vor. Der italienische Verfassungsgerichtshof erdrterte diese Problemstel-
lung indes nicht.

5. Schlussbemerkungen

Dass Mehrebenensysteme besondere Habitate direkter Demokratie bilden,
kann grosso modo fir die europdischen Bundes- und Regionalstaaten nach-
gewiesen werden. Gleichwohl zeigt sich an aktuellen Fallbeispielen, dass es
Verknipfungen von direkter Demokratie mit bestimmten Themen geben
kann, in denen dieser Befund nicht zutrifft. In der Kombination formli-
cher, unter Umstanden auch dezisiver direkt-demokratischer Instrumente
wie Plebisziten einerseits mit dem Sezessionsthema andererseits ergibt sich
vielmehr eine neuralgische Schnittstelle, die Verfassungsgerichte immer
wieder zu restriktiven Entscheidungen veranlasst: Wenn die Einheit des
Staates und die Unteilbarkeit der Nation auf dem Spiel stehen, endet die
direkte Demokratie — jedenfalls auf regionaler Ebene.!05

105 Sollte der Verfassungsgesetzgeber bereit sein, einer Region per Verfassungsin-
derung ihre Unabhangigkeit zu erméglichen (vgl. dazu Abschnitt 4 dieses Bei-
trags), konnte dies unter Umstinden die Durchfithrung nationaler Referenden
erfordern.
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Zur Einbettung von Foren deliberativer Demokratie in
reprasentative Institutionen

Sabine Kropp

1. Einfiihrung: Eine ungebrochene Popularitit deliberativer Demokratie?

In den vergangenen Jahren sind in westlichen Demokratien zahlreiche
Foren, Dialoge, Mediationsverfahren und sog. »Mini-Publics«! eingerichtet
worden, um die Zivilgesellschaft stirker in Entscheidungsprozesse einzu-
beziehen und reprisentativen Institutionen durch eine breitere Partizipati-
on eine hohere Legitimation zu verleihen. Im Wesentlichen zielen solche
deliberativen Elemente auf eine Erginzung von Verfahren, die in den
Rahmen reprisentativer Institutionen eingebettet sind. Foren deliberativer
Demokratie sind mittlerweile auf allen Ebenen und in zahlreichen Poli-
tikfeldern zu finden — neben den in anderen Kapiteln dieses Buches im
Vordergrund stehenden Verfassungsprozessen z.B. im Bereich der Infra-
strukturpolitik (Stromnetzdialoge), zur Befriedung lokaler Nutzungskon-
flikte? oder als von der Regierung initiierter, anschliefend teilweise von
gesellschaftlichen Organisationen selbst durchgefiihrter und wissenschaft-
lich begleiteter Prozess, in dem die Birger in verschiedenen Politikfeldern
ihre Vorstellungen von einem »guten« Leben diskutieren sollen.> Man-
che Untersuchungen heben die deliberative Qualitit des Schweizerischen
»Vernehmlassungsverfahrens«, insbesondere in den italienischsprachigen
Kantonen hervor,* andere wiederum sehen auch in der Komitologie der

1 Vgl. hierzu Kimmo Grénlund, André Bichtiger und Maija Setala (Hrsg.), Delibera-
tive Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process (ECPR Press, 2014).

2 Vgl. z.B. den sog. Berliner »Bello-Dialog« zur Ausarbeitung eines Hundegesetzes,
www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/aufgaben/tierschutz/hundehaltung/bello-dia
log-541321.php (abgerufen am 21. November 2017).

3 www.gut-leben-in-deutschland.de/static/LB/index.html (abgerufen am 2. Novem-
ber 2017).

4 Stefan Neubert, »Kantonale Vernehmlassungsverfahren im Vergleich«, (2008) 2
LeGes 271; Thomas Sagesser, »The Consultation Procedure in Switzerland«, (2004)
3 LeGes 113.
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EU-Kommission deliberative Elemente verwirklicht.’ Einige Autoren wei-
sen wiederum darauf hin, dass eine Massendeliberation bessere und repra-
sentativere Ergebnisse erzeuge als eine Debatte in kleineren Foren mit
weniger Teilnehmern.®

Allein die grofle Zahl an solchen — héchst unterschiedlichen — Foren
wirft indessen die Frage auf, welche Funktion ihnen in Entscheidungspro-
zessen zugedacht wird, welche Bedeutung ihnen in der Realitit zukommt,
und welche realen Effekte sie im Institutionensystem erzeugen. Einschrin-
kend sei vorausgeschickt, dass bei Weitem nicht alle diese Foren den
strengen MafSstaben deliberativer Demokratie geniigen, auch wenn sie
im weiteren Sinne solchen Partizipationsformen zugerechnet werden. Die
Erscheinungsformen deliberativer Demokratie und die Art und Weise,
wie solche Foren durchgeftihrt werden, sind so vielfaltig, dass ihre syste-
matische Erfassung und vollstindige Auswertung unmoglich sind. Die
nachfolgende Darstellung nimmt angesichts dessen einige inhaltliche Ein-
schrinkungen vor. Sie konzentriert sich mit Blick auf die thematische Aus-
richtung des vorliegenden Bandes auf solche Ansitze, die ein partizipatori-
sches Anliegen verfolgen, d.h. in emanzipatorischer Stoffrichtung »mehr«
Demokratie realisieren mochten,” und diskutiert abschliefSend, inwiefern
die in der Theorie strengen Mafistibe an die Verfahrensgestaltung fiir
eine Bewertung real existierender deliberativer Foren geeignet sind. Der
Text blendet im Folgenden die epistemisch ausgerichteten, wissensbasier-
ten Formen der Politikgestaltung weitgehend aus, da sie auf ein anderes
Untersuchungsfeld fithren — auf das der Wechselbeziehungen zwischen
Politik und Wissenschaft.

S Annette E. Toller, Komitologie: Theoretische Bedeutung und praktische Arbeitsweise von
Durchfiihrungsausschiissen in der Europdischen Union am Beispiel der Umweltpolitik
(Budrich, 2002).

6 Vgl. James S. Fishkin und Robert C. Luskin, »Experimenting with a Democrat-
ic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion«, (2005) 40 Acta Politica 284;
Marlene Gerber und Sean Muller, »When the People Speak — and Decide: Delib-
eration and Direct Democracy in the Citizen Assembly of Glarus, Switzerlands,
(2018) 43(3) Policy & Politics 371-390.

7 Vgl. grundlegend: Jirgen Habermas, Strukturwandel der Offentlichkeit: Untersuchun-
gen zu einer Kategorie der biirgerlichen Gesellschaft (Suhrkamp, 1990); Jirgen Haber-
mas, Faktizitit und Geltung: Beitrige zur Diskurstheorie des Rechts und des demokrati-
schen Rechtsstaats (4. Aufl., Suhrkamp, 1994); Jirgen Habermas, Die Einbeziehung
des Anderen: Studien zur politischen Theorie (Suhrkamp, 1999).
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Zunichst werden einige zentrale Grundideen deliberativer Demokratie
knapp zusammengefasst.® Da der Literaturstand hierzu breit aufgefachert
ist und hier keine erneute Zusammenfassung des Forschungsstands erfol-
gen kann, konzentriert sich der nachfolgende Beitrag zuvorderst darauf, ei-
nige institutionelle Implikationen zu erortern, die sich aus der Anwen-
dung deliberativer Elemente ergeben. Dabei werden insbesondere Proble-
matiken dargestellt, die durch die Einbezichung partizipativer Bausteine in
Mehrebenensystemen sowie durch die zeitliche Taktung verschiedener
Partizipationsformen entstehen. Die Herausforderungen partizipativer De-
mokratie variieren selbstredend mit der real existierenden Vielfalt von In-
stitutionenordnungen. Als empirische Referenzpunkte dienen im Folgen-
den die Erfahrungen in Deutschland und, um diese zu kontrastieren, an-
satzweise in der Schweiz. Auf dieser Grundlage schlieft der Beitrag mit
einem Ausblick auf den méglichen Mehrwert deliberativer Demokratie fiir
die Gestaltung reprasentativer Institutionen. Er belegt, dass der hohe nor-
mative Anspruch der Theorie weitgehend unerfiillbar bleiben muss und
deliberative Demokratie somit als eine Art regulativer Idee bzw. als rekon-
struktives Verfahren begriffen werden sollte, das rationale Entscheidungs-
prozesse jenseits des empirisch Erfahrbaren verdeutlichen kann. Der Bei-
trag schlieSt mit dem Befund, dass Deliberation durchaus die Legitimati-
onsbasis von Politik verbessern kann; ihr Einbau in das reprasentative In-
stitutionensystem und in die Gesamtheit bestehender Partizipationskanile
ist dabei jedoch an spezifische Bedingungen und die Notwendigkeit von
Folgenabschatzungen geknupft.

2. Anspriiche deliberativer Demokratie

Konzepte deliberativer Demokratie, insbesondere in ihrer beteiligungszen-
trierten, emanzipatorischen Variante,” sind als normative Theorien zu be-
greifen. Sie gehen davon aus, dass die Birger zu mehr Demokratie und
zu einer besseren Beteiligung grundsitzlich befihigt sind.!® Trotz ihrer
ungebrochenen, langanhaltenden Karriere sind diese Theorien erfahrungs-
wissenschaftlich aber nur wenig abgesichert, auch wenn dieses Defizit

8 Vgl. ausfiihrlich die Diskussion in: Oliver Fligel-Martinsen et al. (Hrsg.), Delibera-
tive Kritik — Kritik der Deliberation: Festschrift fiir Rainer Schmalz-Bruns (Springer,
2014).

9 So insbesondere bei Jurgen Habermas.

10 Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien: Eine Einfiibrung (S. Aufl., Springer,
2010), 240.
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allmahlich durch empirisch fundierte Beitrige ausgeglichen wird.!! Die
wesentlichen Ziele der Theorie sind darauf gerichtet, eine umfassende
gesellschaftliche Inklusion und breite Partizipation zu begriinden. Dies
soll durch eine abwigende, verstindigungsorientierte Beratschlagung er-
folgen,!? wobei die demokratische Legitimitit von der prinzipiell mogli-
chen — nicht immer faktischen — Zustimmung der Birger auf der Grundla-
ge eines diskursiven und partizipativen Prozesses abhangt.!3

Die grundlegende Annahme des Modells lautet, dass durch die Bera-
tung von Argumenten in einem offentlichen Diskurs, der idealerweise un-
ter Gleichen stattzufinden habe, eine hohere Legitimation erzielt werden
konne als in rein machtbasierten Entscheidungsverfahren.!* Administrati-
ve Macht solle nicht nur aufgrund der gegebenen Verhaltnisse ausgetibt
werden, sie sei vielmehr fortlaufend diskursiv zu begriinden. Hierfir be-
darf es resonanzfihiger und autonomer Offentlichkeiten.!® Das Modell
fordert somit von den Beteiligten, dass sie gute Griinde fiir ihre eigenen
Priferenzen angeben miissen — findet ein Akteur keine tberzeugenden
Argumente fiir sein eigenes Interesse, soll er im Rahmen einer ernsthaft
gefithrten Argumentation die eigenen Praferenzen tiberdenken. Verhalten
sich alle anderen Teilnehmer in diesem Sinne ebenfalls regelkonform, wer-
den die Priferenzen schlieflich auf der Grundlage von guten Argumenten
in tragfahige, gemeinwohlorientierte Kompromisse transformiert.!® Dies
bedeutet, dass politische Losungen idealerweise am Ende eines langeren
Diskurses gefunden werden, an dessen Verfahrensgestaltung entsprechend
hohe Anforderungen zu stellen sind.

Im Mittelpunkt der Theorie der Deliberation steht der Gesetzgebungs-
prozess, da dort die gesellschaftliche Verstindigung tiber die problemati-
sierten, oft kontroversen Rechtsnormen erfolgt.!” Die Rechtsgemeinschaft
wird somit als Assoziation freier und gleicher Biirger konzipiert, welche
die Regeln ihres eigenen Zusammenlebens bestimmen. Um die Burger

11 Vgl. z.B. Edana Beauvais und André Bichtiger, »Taking the Goals of Deliberation
Seriously: A Differentiated View on Equality and Equity in Deliberative Designs
and Processes«, (2016) 12 Journal of Public Deliberation.

12 Schmidt, Demokratietheorien (Fn. 10), 237.

13 Andreas Schifer, Zwischen Reprisentation und Diskurs: Zur Rolle von Deliberation
im parlamentarischen Entscheidungsprozess (Springer, 2017), 27.

14 Tim Konig, In guter Gesellschafi? Einfiibrung in die politische Soziologie von Jiirgen
Habermas und Niklas Lubmann (Springer 2012), 13; Jon Elster, »Introductions, in
Jon Elster (Hrsg.), Deliberative Democracy (Cambridge University Press, 1998).

15 Konig, In guter Gesellschaft (Fn. 14), 22.

16 Ebd., 5-22.

17 Ebd., 12ff.
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von andauernder Kommunikation zu entlasten, trifft das administrative
System aber auch im Modell deliberativer Demokratie weiterhin die allge-
mein verbindlichen Entscheidungen — dies erfolgt allerdings idealerweise
auf der Grundlage des vorangegangenen (und teilweise prozessbegleiten-
den) kommunikativen Prozesses. Das Konzept der deliberativen Demokra-
tie ist expansionistisch angelegt: Mehr Partizipation fithrt demzufolge zu
einer auch qualitativ besseren Demokratie.

Die Theorie zielt somit auf eine an Regeln und Verfahren gebundene
Transformation von kommunikativer in administrative Macht. Allerdings
ist das Idealmodell an duflerst anspruchsvolle Bedingungen gekniipft:'3
Das »bessere« Argument soll in der Debatte zdhlen, Diskurse sollen frei
von internen und externen Zwangen sein, und die Beteiligten sollen einen
»Wir-Denkstil« pflegen, sich also nicht am eigenen, individuellen Nut-
zen orientieren, mithin nicht als egoistische Nutzenmaximierer auftreten.
Auch bedarf es nachvollziehbarer, an diesen Kriterien ausgerichteter Ver-
fahren, die es erlauben, die im Diskurs vorgebrachten Argumente zu bin-
deln und zu Positionen aufzubereiten, die im weiteren politischen Prozess
einfacher »verarbeitet« werden kénnen. Dies wiederum soll in einem Ver-
fahren der Abwigung und des wechselseitigen Austauschs von Argumen-
ten vorgenommen werden, nicht jedoch als rein statistische Aggregation,
die sich an arithmetischen Mehrheiten orientiert. Die ausgetauschten Ar-
gumente sollen in der Debatte zudem verstindlich bleiben, um keine
Teilnehmer auszugrenzen; die Medien fungieren dabei idealerweise nicht
als Macher, sondern als Vermittler von Argumenten. Im Ergebnis einer
dergestalt angelegten Deliberation entsteht idealerweise ein dichtes Netz
von demokratieférdernden Diskursen, das die Legitimation des politischen
Prozesses zu festigen vermag,.

3. Chancen und Grenzen deliberativer Politik: Argumente der
Beteiligungsforschung und institutionentheoretische Uberlegungen

Im Folgenden werden ausgewihlte Argumente aus unterschiedlichen For-
schungsstringen dargestellt: Neben den — hier kurz zusammengefassten
— Argumenten der Beteiligungsforschung stehen im Wesentlichen institu-
tionentheoretische Uberlegungen im Vordergrund, die sich auf die Wech-
selwirkungen deliberativer Komponenten mit anderen Partizipationskana-
len und dem Mehrebenensystem beziehen. Auf dieser Grundlage werden

18 Vgl. hierzu fiir viele Schmidt, Demokratietheorien (Fn. 10), 242f.
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schlieflich Schlussfolgerungen fiir die Nutzung deliberativer Elemente ge-
zogen.

3.1. Argumente der Beterligungsforschung

Theorien deliberativer Politik zufolge sollen freiwillige zivilgesellschaftli-
che Organisationen den Resonanzboden deliberativer Demokratie abge-
ben: Nicht die in sich vermachteten, an programmatischen Positionen
orientierten und durchsetzungsorientierten Parteien und traditionellen
Verbinde, sondern zivilgesellschaftliche Akteure seien in der Lage, den
Anforderungen eines Austauschs von Argumenten unter Gleichen zu ge-
nugen. Interessengruppen und Unternehmen sind von diesem Konzept
der Zivilgesellschaft ausgeschlossen, weil diese Organisationen den Biirger-
willen manipulieren kdnnten.’ Der Theorie liegt somit ein eng gefasster,
empirisch wenig unterfutterter Begriff der Zivilgesellschaft zugrunde. Die
»Schattenseiten« zivilgesellschaftlicher Organisationen bleiben weitgehend
unterbelichtet: Oft sind diese von staatlicher Finanzierung abhingig und
somit nicht autonom, sie verfiigen tber eine geringe Zahl an Mitgliedern
und sind gesellschaftlich schwach verankert. Thre interne Organisation
muss demokratischen Wahlen und durch diese begriindeten Delegations-
beziehungen nicht geniigen; vielmehr sind Tendenzen der Hierarchisie-
rung und asymmetrische Machtbeziehungen innerhalb der Organisation
oft unausweichlich. Die Beteiligung ist in zivilgesellschaftlichen Assozia-
tionen sozial haufig hochst selektiv. Wie bei anderen Partizipationskanilen
sind die gut ausgebildeten, ressourcenstarken Mittelschichten vertreten,
die sich selbst ein hohes Maf§ an »Selbstwirksamkeit« zuschreiben, also
davon ausgehen, dass sie ihre Priferenzen im politischen Prozess effektiv
durchsetzen konnen.?® Einen dhnlichen Befund prisentieren auch Studi-
en, die Falle deliberativer Massenbeteiligung untersuchen; hier sind z.B.
Frauen unterreprisentiert und Amtstrager sprechen hiufiger als »einfache«
Biirger.?!

Auch wenn die in den Foren ausgetauschten Argumente dem Idealmo-
dell zufolge auch fur Nicht-Experten verstindlich bleiben miissen, so sind
viele politische Materien doch von einer so erheblichen Komplexitit ge-

19 Konig, In guter Gesellschaft (Fn. 14), 23.

20 Fir die Schweiz vgl. fiir viele Wolf Linder, »Das politische System der Schweiz,
in Wolfgang Ismayr (Hrsg.), Die politischen Systeme Westeuropas (4. Aufl., VS,
2009).

21 Vgl. Gerber und Miiller, »When the People Speak« (Fn. 6).
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pragt, dass die sachkundigen Birger, die sich aktiv an einer Deliberation
beteiligen, vor allem den gebildeten Mittelschichten entstammen. Dies
dirfte vor allem dann der Fall sein, wenn — etwa bei infrastrukturellen
Projekten — schwierige Fragen wie Gewasserschutz, geologische Fragen
etc. verhandelt werden und es nicht mehr um das »Ob«, sondern um das
konkrete »Wie« einer Planung und um Details der Durchfithrung geht,
die allerdings oft politisch stark aufgeladen sind. Deliberative Foren miis-
sen deshalb mit Bedacht zusammengesetzt werden, ansonsten vermdgen
auch sie ein zentrales Problem moderner Demokratien nicht zu beheben:
die Bevolkerungsschichten, die mittlerweile an keiner Art der Beteiligung
mehr teilhaben und sich aus dem politischen Diskurs zurtickziehen, in den
demokratischen Prozess zu reintegrieren. Sie diirften dieses Problem sogar
noch verscharfen, sofern keine Vorkehrungen fiir die Zusammensetzung
deliberativer Foren getroffen werden, die — z.B. iber Losverfahren oder
tber eine Beachtung sozialer Merkmale — dafir Sorge tragen, dass unter-
schiedliche soziale Gruppen und Interessen angemessen reprasentiert sind
und Gehor finden. Ist dies nicht gewahrleistet, gerit deliberative Demokra-
tie zu einer zusatzlichen Arena, die insbesondere die Gruppen bespielen
koénnen, die im politischen Prozess ohnedies bereits gut reprasentiert sind.
Angesichts der Schwierigkeiten, alle Ziele der Deliberation gleichzeitig zu
erreichen, pladieren empirische Untersuchungen dafiir, den Prozess der
Deliberation nicht unnotig zu belasten oder gleichzeitig alle idealisierten
Ziele einlosen zu wollen: Praktiker sollten vielmehr Ziele priorisieren.
Sie sollten also entscheiden, ob sie Aspekte der moral equality, die von kon-
kreten sozialen Umstinden abstrahieren, oder eher die der equity bei der
Zusammensetzung von Foren beachten wollen. Letztere bezieht sich als
Norm der Gerechtigkeit explizit auf die gegebenen sozialen Umstiande.??
Da die Reprisentativitit und Inklusivitat deliberativer Foren haufig hin-
ter den Erwartungen zurtickbleiben, sind staatliche Akteure bzw. die »De-
signer« der Foren gefordert, die Auswahl der Teilnehmer zu bestimmen
und geeignete Regeln zu setzen, um die typischen Defizite asymmetrischer
Beteiligung auszugleichen.?? Schon geringfiigige Verdnderungen von Ab-

22 Beauvais und Bachtiger, »Taking the Goals of Deliberation Seriously« (Fn. 11).

23 Christoph Tewes, Claudia Saalbach und Ulrich Kohler, Biirgerbeteiligung bei um-
weltrelevanten GrofSprojekten: Der Beteiligungsbias als methodisches Instrument zur
Bewertung von Beteiligungsverfabren (Uni Potsdam, 2014). Demzufolge sei eine
gezielte Auswahl von Teilnehmern (auch bei Online-Verfahren) einer unkontrol-
lierten Selbstselektion vorzuziehen, 48.
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stimmungs- und Verrechnungsregeln kénnen die erzielten Ergebnisse fun-
damental verandern.?*

Die Forschung tber die Wirkung kognitiver Frames und von Short-
cuts® fiigt diesen Uberlegungen eine weitere kritische Note hinzu. Studien
zur politischen Psychologie belegen vielfach, dass Akteure sich insbesonde-
re die Argumente zu Eigen machen, die mit ihren bereits festgefiigten
Positionen und Uberzeugungen vereinbar sind oder die sie fiir »reprasenta-
tiv« fr ein bestimmtes Problem halten. Andere Argumente werden von
vornherein nicht erwogen oder ausgeblendet. Interessante empirische Ein-
blicke bietet in diesem Zusammenhang das Mediationsverfahren zu »Stutt-
gart 21«, das als eines der umstrittensten GrofSprojekte in Deutschland
gelten kann und bis heute zu erheblichen Protesten und gesellschaftlichen
Verwerfungen gefithrt hat. Das Schlichtungsverfahren verdeutlicht, dass
der Austausch von Argumenten ab einem bestimmten Zeitpunke der Eska-
lation nur noch in begrenztem Umfang zu einer Priferenzinderung auf
der Grundlage »besserer« Argumente fihrt. In einer Art experimenteller
Anordnung wurden in einer Studie die gleichen 400 Probanden vor und
nach dem Schlichtungsverfahren dahingehend befragt, inwiefern sie ihre
Position angesichts des beobachteten Austauschs von Argumenten verdn-
dert hitten.?¢ Zwar gab ein grofer Teil der Befragten an, im Rahmen der
durchgefiihrten Mediation neue Argumente fiir oder gegen die Untertun-
nelung des Bahnhofs erfahren zu haben. Gleichwohl dnderten die meisten
befragten Personen ihre urspriingliche, mittlerweile festgefiigte Position
zu diesem umstrittenen Projekt nicht mehr. Solche Erkenntnisse sprechen
daftir, deliberative Elemente zu einem moglichst frihen Zeitpunke des

24 Vgl. Schmidt, Demokratietheorien (Fn.10), 248; Lucio Baccaro, André Bichtiger
und Marion Delville, »Small Differences that Matter: The Impact of Discussion
Modalities on Deliberative Outcomesc, (2014) 46 British Journal of Political Science
551. Die Autoren untersuchen in einer experimentellen Anordnung, wie unter-
schiedliche Verfahrensweisen, die Deliberation gestalten, den Outcome beeinflus-
sen: Wenn Teilnehmer zu Beginn der Deliberation eine feste Position artikulie-
ren, dndern sie ihre Meinung kaum noch, sie lernen jedoch stirker, und die deli-
berative Qualitit steigt. Nehmen sie keine feste Position ein, fallen Lernprozesse
und deliberative Qualitit geringer aus, jedoch sind sie bereit, ihre Meinung zu an-
dern. Insofern bestehe ein Spannungsverhaltnis zwischen deliberativer Verfah-
rensqualitit und Meinungs- bzw. Positionswechsel.

25 Vgl. hierzu mit Beitragen zu unterschiedlichen Aspekten: Thorsten Faas, Cornelia
Frank und Harald Schoen, Politische Psychologie: Sonderheft 50 der Politischen Vier-
teljabresschrift (Nomos, 2015).

26 Frank Brettschneider, »Kommunikation und Meinungsbildung bei Grofprojek-
tens, (2011) 61 Aus Politik und Zeitgeschichte 46.
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Policy-Prozesses einzusetzen. Ansonsten laufen sie insbesondere bei stark
konfliktbehafteten Materien Gefahr, die ihnen zugeordnete argumentative
Qualitit nicht ausschopfen zu kdnnen. Generell stellt sich bei dem hier fir
den Fall Stuttgart 21 geschilderten Untersuchungsdesign aber die Frage,
ob und inwieweit die Offentlichkeit, die an der Deliberation lediglich als
Zuschauer beteiligt ist, dhnliche Lerneffekte erzielen kann wie die an der
Deliberation unmittelbar beteiligten Akteure.

Im Zuge der zahlreichen Konflikte um Infrastrukeurprojekte wurden
in Deutschland die Verwaltungsverfahrensgesetze in Bund und Landern
dahingehend reformiert, dass die Biirgerschaft nun zu einem frihen
Zeitpunkt von Entscheidungsverfahren — d.h. noch bevor die Agenda be-
stimmt wird — eingebunden werden soll.?” Fir die Verwaltung bedeutet
dies, dass sie sich stirker als bislang mit partizipationswilligen Birgern
bereits zu einem frithen Zeitpunkt der Planung auseinandersetzen muss.
Doch auch unter diesen geinderten Bedingungen erfiillen »Anhérungenc
der Birgerschaft die Kriterien einer Deliberation zumeist nicht in dem
Sinne, dass es zu einem Austausch von Argumenten unter »Gleichen«
kommt.

Ferner ist die Annahme, Teilnehmer an einer Deliberation seien in
der Lage, ihre Eigeninteressen zurtickzustellen und sich auf die Kraft des
guten Arguments einzulassen, in vielen Fallen zu idealistisch gedacht.
Dagegen sprechen Uberlegungen, welche die klare Trennung zwischen
einem »Arguing«, das sich auf Sachargumente bezieht, und einem »Bar-
gaining«, das individuelle Priferenzen zum Bezugspunkt strategischen
Handelns nimmt,?® in Frage stellen. Argumente werden in Diskursen
nicht nur zur Uberzeugung des Gegentibers eingesetzt, sondern auch, um
machtstrategische Vorteile zu erzielen. Die unterschiedliche argumentative
Kraft von Akteuren kann asymmetrische Beziehungen zwischen den an
deliberativen Foren teilnehmenden Personen weiter verfestigen. Mit ande-
ren Worten: Machtpolitik beruht wesentlich nicht nur auf formalen Ent-
scheidungskompetenzen und vorhandenen Asymmetrien, sondern auf der
Durchschlagkraft von Argumenten, die verhandlungsstrategisch eingesetzt
werden.

Kritisch konnte man ebenfalls einwenden, dass die Idee, gesellschaftli-
che Konlflikte liefen sich mithilfe eines argumentativen, rationalen Verfah-

27 Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes, hier v.a. § 25, www.gesetze-im-internet.de/v
wvfg/ (abgerufen am 22. November 2017).

28 Vgl. hierzu Jon Elster, »Arguing and Bargaining in Two Constituent Assemblies,
(1999) 2 Journal of Constitutional Law 345.
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rens und in einem Fir und Wider mehr oder weniger harmonisch auflo-
sen, umfassende gesellschaftliche Zielkonflikte zu verharmlosen droht. So
lasst sich z.B. der bei groffen Infrastrukturprojekten regelmafSig aufkei-
mende Streit iber die Frage, ob wirtschaftlichem Wachstum oder 6kologi-
schen Zielen Prioritat eingeraumt werden solle und wie die Folgen von
Eingriffen in die Umwelt einzuschitzen sind, durch Argumente oft nicht
befriedigend auflosen. Dies gilt auch fiir andere Grundsatzkonflikte, etwa
tber die Rolle des regulierenden Staates, die auf schwer vereinbare 6kono-
mische Paradigmen zurtckverweisen.

3.2. Wechselwirkungen deliberativer Foren mit anderen Partizipationskandlen

Wiirden Positionen und Argumente lediglich statistisch aggregiert, so wi-
re dies dem Charakter deliberativer Politik nicht angemessen. Vielmehr
entfaltet diese Form der Partizipation die ihr zugedachten Wirkungen nur
dann, wenn Argumente sorgfaltig gegeneinander abgewogen und zu einer
Entscheidungsgrundlage verdichtet werden. Dieses Erfordernis zieht spezi-
fische Anforderungen an die Ausgestaltung der institutionellen Architek-
tur nach sich, die in den Debatten tber die Effekte deliberativer Elemente
oft unbericksichtigt bleiben.

Unterliegen einzelne Gruppen im Austausch von Argumenten, sollten
diese anschliefend nicht mehr Gber die Moglichkeit verfigen, auf ande-
re Handlungsarenen auszuweichen, in denen sie ihre eigenen Interessen
durchsetzen konnen. In solchen Fillen wiirde das Legitimationspotenzial
deliberativer Politik nachtraglich entwertet. Dies ware z.B. dann der Fall,
wenn im Zuge einer Kombination von deliberativen und direktdemokra-
tischen Elementen kollektive Akteure tber die Moglichkeit verfiigen, ihr
Anliegen, das sie in einem deliberativen Forum nicht erfolgreich vertre-
ten konnten, auf dem Weg eines Biirgerbegehrens und Biirgerentscheids
erneut zu lancieren. Umgekehrt erh6éhen plebiszitire Verfahren aber ih-
rerseits den Druck, in einem frihen Stadium von Gesetzgebungsverfah-
ren deliberative Elemente zu praktizieren. Anhand des Schweizerischen
»Vernehmlassungsverfahrens« lasst sich etwa beobachten, dass sog. »refe-
rendumsfahige«, d.h. vetofihige, ressourcenstarke Gruppierungen frith in
vorgeschaltete Beratungen einbezogen werden, um zu verhindern, dass
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diese anschliefend auf die plebiszitire Arena ausweichen.?” Plebiszite und
Verhandlungsforen sind in der Schweizer Demokratie eng aufeinander
bezogen.’® Sofern diese, wie oft beschrieben, aber v.a. gut interessierte
Interessengruppen und nicht zivilgesellschaftliche Organisationen einbin-
den, erfilllen auch sie die Anforderungen an eine »echte« Deliberation
nur bedingt. Gegen eine solche Kombination verschiedener partizipativer
Kanile wird somit verschiedentlich kritisch eingewandt, dass sie vornehm-
lich die ohnedies durchsetzungsstarken Interessen begiinstigt. Auch diese
Beobachtung spricht dafiir, dass staatliche Akteure — je nach Zielsetzung?!
— die Zusammensetzung und Verfahren deliberativer Foren so regeln, dass
auch den schwicheren, schlechter artikulierbaren Interessen ein Zugang
verschafft werden kann.

Eine nahtlose Ubertragung des Schweizer Modells, das von vielfaltigen,
ineinander verflochtenen Partizipationskanalen gepragt ist, auf parlamen-
tarische Regierungssysteme ist kaum moglich. In fast allen europaischen
Demokratien hangen die Regierungen vom Vertrauen ihrer parlamenta-
rischen Mehrheiten ab, die sich nach Wahlen ebenso wie die parteipo-
litische Zusammensetzung der Kabinette verandern. Eine neu gewahlte
Regierung ist im parlamentarischen System Deutschlands deshalb z.B. —
sieht man von finanziellen Festlegungen und rechtlichen Bindungen ab
- weniger eng an die Entscheidungen ihrer Vorginger gebunden als der
Bundesrat in der Schweiz. Dort gibt es den engen Funktionszusammen-
hang zwischen Regierung und Regierungsmehrheit nicht. Der Schweizer
Bundesrat ist vielmehr vom Prinzip der Konkordanz gepragt, das eine
Reprisentation der wesentlichen Parteien in der Regierung vorsieht —
nicht zuletzt, um der Nutzung direktdemokratischer Instrumente durch
die Opposition — gegen die Regierung — und damit potenziellen Regie-
rungsblockaden vorzubeugen. Angesichts des nicht gegebenen Wechsels
zwischen Regierung und Opposition nach Wahlen ist es eher moglich,
eine groflere Kontinuitit in der Politikgestaltung herzustellen und somit
auch Ergebnisse einer Deliberation weiter zu verfolgen. Richtet hingegen
eine Regierung im parlamentarischen Regierungssystem, wie die deutsche
Bundesregierung in der 18. Wahlperiode, deliberative Foren ein, um dis-
kursiv Ma§stabe und Ziele eines »guten« Lebens zu ermitteln, so sind die

29 Zoltan T. Pillinger, »Direct Democracy in the Swiss Federation, in Cristina
Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation in Multilevel Democracies
(Brill, 2015).

30 Fir den Schweizer Kanton Glarus vgl. Gerber und Miiller, »When the People
Speak« (Fn. 6).

31 Beauvais und Baechtiger, »Taking the Goals of Deliberation Seriously« (Fn. 11).
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daraus gewonnen Schwerpunktsetzungen fir die nachfolgende Regierung
politisch nicht bindend.

Wenn deliberative Foren und Dialoge ins Leben gerufen werden, bleibt
haufig ungeklart, welche Funktionen und Ziele sie im politischen Prozess
denn eigentlich erfillen sollen. Grundsitzlich sollen Deliberationsverfah-
ren zu einer grofleren Tolerenz abweichender Meinungen beitragen, Lern-
effekte herbeifithren und Meinungen und Positionen verdndern helfen.??
Inzwischen ist ein dichtes Netz solcher Foren entstanden, deren Rolle im
Institutionensystem ebenso unscharf definiert ist wie ihre sinnvolle Ver-
kniipfung mit anderen Partizipationskanilen. Angesichts der weit verbrei-
teten Forderung nach »mehr« (haufig direkter und partizipativer) Demo-
kratie und der Verdrossenheit gegentber reprasentativen Institutionen3?
erhoffen sich politische Eliten von der bloffen Einrichtung solcher Diskus-
sionsforen bereits einen Legitimationsgewinn. Die Foren werden jedoch
haufig nicht sinnvoll mit vorhandenen Entscheidungsarenen verkniipft.
Insofern gibt es kritische Stimmen, die einwenden, dass angesichts der be-
schriebenen Entwicklung der Entscheidungsprozess eher tiberlastet wird,
als dass tragfahige, allseits akzeptierte Losungen auf den Weg gebracht
werden.3*

Werden deliberative Foren fop-down initiiert, mag dies mit Blick auf
ihre reprasentative Zusammensetzung Vorteile haben. In einem von oben
initiierten Verfahren kénnen sie aber auch als Instrument der Regierung
im politischen Prozess eingesetzt werden. Als illustrierendes Beispiel hier-
fir kann der Bayerische Energiedialog herangezogen werden, in dem tber
die Route der Stromnetztrassen beraten werden sollte. Die Planung von
Netztrassen geht, wie die Vergangenheit vielfach gezeigt hat, typischerwei-

32 Fishkin und Luskin, »Experimenting with a Democratic Ideal« (Fn. 6); zu Trade-
offs zwischen den Zielen Beauvais und Baechtiger, »Taking the Goals of Delibera-
tion Seriously« (Fn. 11).

33 Oscar W. Gabriel, »Reprisentationsschwichen und die zweite Transformation der
Demokratie: Wer will in Deutschland direkte Demokratie?«, (2013) 44 Zeitschrift
fiir Parlamentsfragen 592.

34 Pointiert hierzu E. Hien, «Mehr Burgerbeteiligung — weniger Demokratie?
Deutschland hat vor allem ein Problem mit der Durchsetzung bestandskriftiger
Entscheidungen — und vergisst oft den rechtlichen Rahmen« Frankfurter Allgemer-
ne Zeitung (Frankfurt, 24. Januar 2014), 7. Die Quintessenz dieses Beitrags lautet,
dass Deutschland eher ein Implementations- denn ein Partizipationsproblem ha-

be.
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se mit NIMBY-Problemen (»not in my backyard«) einher.3S Dies bedeutet,
dass Burger zwar die Energiewende grundsatzlich befiirworten kdnnen,
ihre erste Praferenz aber darauf gerichtet ist, eine unmittelbare raumli-
che Betroffenheit zu vermeiden. Die Bayerische Landesregierung schloss
sich, obwohl sie 2011 die Energiewende und den Ausstieg aus der Kern-
energie im Bundesrat mit unterstiitzt hatte, den Birgerprotesten gegen
den Trassenverlauf schlieflich an. Angesichts der nahenden Kommunal-
wahlen war die Bayerische Landesregierung 2014 bestrebt, ihre Chancen
im Wahlerwettbewerb nicht zu schmilern. Sie bezog Stellung gegen den
urspriinglich geplanten und bei den Betroffenen héchst umstrittenen Tras-
senverlauf, der durch Bayern fiihren sollte, wo die produzierende Industrie
einen hohen Strombedarf hat. Sie forderte zunichst, dass eine fiir Bayern
gunstigere Regelung, der zufolge die Trasse erst weit im Stiden in das
Bundesland einbiegen sollte, realisiert wurde — dies hétte eine Planung
zulasten anderer Regionen bedeutet. Angesichts des schwer aufldsbaren
Konflikts wurde schlieflich einem unterirdischen Trassenverlauf der Vor-
zug gegeben, der jedoch mit deutlich hoheren Kosten einhergeht.

Eine Auswertung von Stromnetzdialogen verdeutlicht ferner, dass die
beteiligten Biirger sich oft nicht dariiber im Klaren sind, welche Funk-
tion den (haufig lokalen) Foren im politischen Entscheidungsprozess zu-
kommt. In reprisentativen Demokratien koénnen solche Foren nur eine
beratende Funktion ausiiben, denn sie sind schwicher legitimiert als die in
allgemeinen, freien Wahlen bestimmten Volksvertreter und Parlamente.
Deshalb vermogen sie parlamentarische Entscheidungen auch nicht zu
ersetzen — auch wenn von ihnen in Einzelfillen eine faktische politische
Bindekraft ausgehen kann. Demgegentber sind die an Dialogen beteilig-
ten Birger haufig der Meinung, die Foren seien nicht konsultativer, son-
dern dezisiver Natur: Sie beharren somit konsequenterweise darauf, dass
die ausgehandelten Ergebnisse die Entscheidungstrager inhaltlich binden
miissten.’® Gewinnen die Biirger aber den Eindruck, ihre Beteiligung an
den oft langwierigen und zeitaufwendigen Diskussionen laufe letztlich
doch ins Leere, drohen deliberative Elemente die Legitimation der repri-
sentativen Demokratie aber eher zu vermindern als zu starken.

35 Mit einer positiven Konnotation von NIMBY hingegen der Band von: Carol
Hager und Mary A. Haddad (Hrsg.), Nimby Is Beautiful: Cases of Local Activism and
Environmental Innovation around the World (Berghahn, 2015).

36 Christian Bauer, »Stiftung von Legitimation oder Politikverflechtungsfalle: Wel-
che Folgen hat die Offentlichkeitsbeteiligung beim Stromnetzausbau?« (2015) 8
Der moderne Staat 273.
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Werden deliberative Elemente zusitzlich zu anderen Beteiligungsfor-
men genutzt, wirft dies zudem die Frage auf, wie die einzelnen partizipati-
ven Komponenten zeitlich sinnvoll getaktet werden kénnen. Deliberative
Foren konnen im politischen Prozess eine beratende, befriedende und
Entscheidungen begrindende Wirkung haben, ihre Vertreter gehen aber
nicht aus allgemeinen, freien Wahlen hervor. Foren und Dialoge sind
in funktionierenden Demokratien legitimatorisch schwicher abgesichert
als Parlamente. Nun soll deren Macht ebenso wie die der Ministerialbu-
rokratien, die die Gesetze im Wesentlichen ausarbeiten, der Theorie zufol-
ge durch Deliberation begriindet und fortlaufend rickgekoppelt werden.
Dies bedeutet, dass sich der Wert deliberativer Foren und von Dialogen
vor allem dann entfalten kann, wenn diese ins Leben gerufen werden,
bevor die Phase des Agenda-Settings abgeschlossen ist. Fithlen sich die Biir-
ger hingegen mit einer Vorentscheidung konfrontiert, an der sie nur noch
geringfugige Anderungen vornehmen konnen, durfte dies ihr Misstrauen
in die reprasentativen Institutionen echer verstirken.’” Ein »Talk« ohne
»Action« entspricht jedenfalls nicht dem Grundgedanken deliberativer De-
mokratie.

Fir Uberlegungen, die sich auf Fragen der zeitlichen Taktung delibe-
rativer Verfahren beziehen, bietet der Fall Stuttgart 21 erneut reichhalti-
ges Anschauungsmaterial.3® Das Schlichtungsverfahren wurde im Oktober
2010 ins Leben gerufen, nachdem mehr als 120 parlamentarische Anhdrun-
gen auf den unterschiedlichen Ebenen — Stadt, Land Baden-Wiirttemberg
und im Bund - stattgefunden und die Verwaltungsgerichte eine Vielzahl
von Einspriichen abgewiesen hatten. Die Proteste gegen die Untertunne-
lung des Stuttgarter Bahnhofs waren zu dieser Zeit bereits eskaliert, und
die Positionen hatten sich weiter verhartet. An der Schlichtung nahmen
neben Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Landesregierung u.a.
die Vertreter von gesellschaftlichen Initiativen teil, die sich im Laufe des

37 Vgl. Hans-Jorg Birk, »Frihe Biirgerbeteiligung in Planungsverfahren«, (2011)
30 Neue Juristische Wochenschrift; Alexander Schink, »Offentlichkeitsbeteiligung
— Beschleunigung — Akzeptanz: Vorschlage zur Verbesserung der Akzeptanz
von Gro8projekten durch Offentlichkeitsbeteiligunge, (2011) 22 Deutsches Verwal-
tungsblatt 1377.

38 Konig, In guter Gesellschaft, (Fn. 14), 18, mit Verweis auf: Nils Brunsson, The Orga-
nization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in Organizations (Wiley, 1989).

39 Vgl. Sabine Kropp: »Runderneuerung der reprisentativen Demokratie im Bun-
desstaat oder: Welche Lehren ziehen wir aus Stuttgart 212« in Silke I. Keil und
S. Isabell Thaidigsmann (Hrsg.), Zivile Biirgergesellschaft und Demokratie. Aktuelle
Ergebnisse der empirischen Politikforschung. Festschrift fiir Oscar W. Gabriel zum 65.
Geburtstag (VS, 2012), 469-85.
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langjahrigen Protests formiert hatten.*? Es hatte zuvor ein klares Votum
der Parlamentsmehrheiten auf allen Ebenen fiir die Untertunnelung und
den Ausbau gegeben; die Vertreter verfiigten in der Schlichtung tGber kei-
ne Entscheidungskompetenz. Damit begab man sich unter Gesichtspunk-
ten demokratischer Legitimation auf ein rutschiges Gelinde, da die Erwar-
tung geschiirt wurde, die Ergebnisse der Deliberation seien parlamentari-
schen Entscheidungen legitimatorisch tibergeordnet und ggf. dezisiver Na-
tur. Unklar blieb indessen, ob am Ende der Faktenschlichtung ein Schlich-
terspruch stehen und wie verbindlich dieser sein sollte, und ob sich dieser
auf das weitere Verfahren oder auch auf konkrete Inhalte zu beziehen hat-
te. Verfahrensunklarheit, mangelnde Ergebnisoffenheit und ein enges
Zeitfenster pragten das Schlichtungsverfahren. Dessen Bezug zu den parla-
mentarischen Verfahren blieb ungeklért, und die Ergebnisse wurden von
den Gegnern des Projekts schlieflich auch nicht akzeptiert.

Der Schlichterspruch trug somit auch nicht zu einer héheren Legitima-
tion der vorgeschlagenen Losung bei. Der anschliefende Volksentscheid,
bei dem die Kofinanzierung des Landes Baden-Wiirttemberg zur Entschei-
dung stand, verftigte tiber eine hohere formale Legitimation als das delibe-
rative Verfahren, das im Idealfall einem Volksentscheid vorgeordnet sein
sollte*! — wobei letzterer eben auch andere Ergebnisse als die Deliberati-
on hervorbringen kann. Wie oben bereits gezeigt, sind spit eingesetzte
Schlichtungsverfahren nur noch bedingt geeignet, um auf der Grundlage
eines offen gefiihrten Fiir und Wider Positionswechsel der Beteiligten her-
beizufiithren — vielmehr werden solche Debatten typischerweise eher posi-
tionsbezogen gefiihrt. Der Fall Stuttgart 21 stiitzt somit abermals das hier
vorgebrachte Argument, dass deliberative Foren ihre positive Wirkung nur
dann entfalten kénnen, wenn sie zu einem moglichst friihen Zeitpunkt im
Policy-Prozess eingesetzt werden und Gber hinreichend Zeit verfiigen, um
einen fairen Austausch von Argumenten zu ermoéglichen. Zur faktischen
nachtraglichen Korrektur parlamentarischer Entscheidungen eignen sie
sich indessen nicht — weder in legitimatorischer Hinsicht noch aus Verfah-
rensgrinden.

40 Vgl. Schlichtung S21, »Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Schlich-
tungsgespriachenc, (2010) www.schlichtung-s21.de/teilnehmer.html (abgerufen
am 22. November 2017).

41 Gerber und Miiller, »When the People Speak« (Fn. 6).
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3.3. Deliberative Politik im Mebrebenensystem

Mehrebenensysteme bieten den Birgern tendenziell mehr Moglichkeiten,
an Wahlen und Abstimmungen zu partizipieren, als unitarische Systeme.
Thre Entscheidungsverfahren sind angesichts fragmentierter, verflochtener
und sich tberlappender Institutionen aber auch komplizierter. Aus dieser
Komplexitit ergeben sich bestimmte Herausforderungen an die Nutzung
zusitzlicher partizipativer Komponenten. Da deliberative Foren keine Ent-
scheidungsfunktion austiben, konnen sie — ohne dass bestehende Zustin-
digkeiten umfassend verindert werden mussen — in die Gesetzgebungs-
verfahren auf den unterschiedlichen Ebenen eines Mehrebenensystems
einpasst werden. Jedoch sollten nicht nur ihre Wechselwirkungen mit den
bestehenden reprisentativen Institutionen abgewogen werden, sondern
auch ihr Einfluss auf Entscheidungen, deren Wirkung tiber eine territorial
verfasste Jurisdiktion hinausreicht. Folgeabschitzungen, wie sich die auf
lokaler oder regionaler Ebene praktizierte partizipative Demokratie auswir-
ken konnte, und wie mit sog. »Spill-Overs« umzugehen ist, sind somit
erforderlich, will man nicht-intendierte Effekte vermeiden. Solche Effekte
werden in (féderalen) Mehrebenensystemen typischerweise in intergouver-
nementalen Verhandlungen ausgeglichen, die sich der unmittelbaren Par-
tizipation der Biirger entziehen.*?

Insbesondere wenn Probleme die Grenzen territorial verfasster Jurisdik-
tionen Gberschreiten, sind deliberative Foren, die auf lokaler oder regiona-
ler Ebene angesiedelt sind, selten in der Lage, Losungen herbeizufiihren,
die die Interessen unterschiedlicher territorialer Einheiten ausgleichen.
Um externe Effekte internalisieren zu kénnen, bediirfen sie einer Aggrega-
tion mit den Priferenzen anderer Gebietseinheiten durch reprasentative
Institutionen. Diese sollten die Ergebnisse und Argumente lokaler Foren
zwar berucksichtigen, sie konnen sie aber im Falle von Externalititen nicht
nahtlos umsetzen, ohne ihrerseits defizitire 6ffentliche Giiter zu produzie-
ren.

Ungeachtet der Frage, wie deliberative Elemente im Einzelnen auszu-
gestalten und welche Anforderungen dabei zu beachten sind, scheinen
sich eher solche Materien fiir eine Deliberation zu eignen, die zu den aus-
schlieflichen Zustiandigkeiten einer Ebene zahlen. Sind die Zustiandigkei-

42 Vgl. aber die Versuche der Demokratisierung von exekutiven Verhandlungen in
Kanada: Julie Simmons, »Democratizing Executive Federalism«, in Herman Bak-
vis und Grace Skogstad (Hrsg.), Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and
Legitimacy (3. Aufl., OUP, 2011).
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ten der territorialen Einheiten eindeutig getrennt und bleiben Problemla-
gen auf lokale oder regionale Raume begrenzt, konnen Deliberationen un-
abhingig voneinander in den einzelnen Jurisdiktionen des Mehrebenen-
systems stattfinden. Schwieriger gestaltet sich der Einbau von deliberativen
Elementen hingegen, wenn Problemlagen die Grenzen einer Einheit tiber-
schreiten und Externalititen in intergouvernementalen Verhandlungen,
also durch Regierungen und Verwaltungen, ausgeglichen werden missen.
In solchen Fillen missen die Exekutiven die Praferenzen, die sich durch
die Erorterung von Argumenten in den deliberativen Foren der jeweiligen
Gebietseinheiten herauskristallisiert haben, abermals gegeneinander abwi-
gen und ggf. verindern. Gute Argumente kénnen dann zwar aufgegriffen
werden, sie werden jedoch in intergouvernementalen Verhandlungen, in
denen territoriale, parteipolitische und sektorale Interessen ausgeglichen
werden missen, notgedrungen weiter zu Kompromissen verarbeitet. Die
an sich naheliegende Idee, deliberative Foren so auszugestalten, dass sie
ihrerseits die Mehrebenenstruktur abbilden, stoflt auf Grenzen der Prak-
tikabilitat: Solche Foren mussten zahlreiche Akteure, die ihrerseits eine
Vielzahl von Interessen reprisentieren, umfassen. Die Meinungsbildung
wirde sich duerst komplex gestalten.> Dass Biirger und zivilgesellschaft-
liche Organisationen ihrerseits die Mechanismen von Kompromissen und
des Ausgleichs, die typisch sind fiir intergouvernementale Verhandlungen,
in die Abwigung eigener Argumenten vorab einbezichen, ist eine duferst
voraussetzungsvolle Annahme, die sich in der Realitdt kaum einl6sen lésst.

Die angestellten Uberlegungen weisen dennoch darauf hin, dass deli-
berative Komponenten mit politikverflochtenen Mehrebenensystemen, in
denen die Gebietseinheiten Programme gemeinsam entscheiden und fi-
nanzieren, besser kompatibel sind als eine Volksgesetzgebung. Uber deren
Einfihrung auf Bundesebene wird — in Anlehnung an die Schweizer Er-
fahrungen — in Deutschland seit Jahren intensiv diskutiert. Eine Volksge-
setzgebung ist dezisiv, was bei Kompetenzen, die von Bund und Landern
gemeinsam ausgeiibt werden, z.B. die Frage aufwirft, ob ein Landeselekto-
rat auf solche Materien per Volksentscheid zugreifen konnen sollte oder
nicht — und wer bei politikverflochtenen Materien, in denen Bund und
Lander gemeinsam entscheiden, das Elektorat sein soll. Der Schweizer
Foderalismus, in dem die Zustindigkeiten zwischen den Ebenen trotz
zahlreicher Kooperationsformen eindeutiger getrennt wird, kennt solche
engen Verflechtungen nicht. Dort konnen die Kantone z.B. auch aus den

43 Vgl. ebd.
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sog. »Konkordaten« aussteigen, so dass diese Vereinbarungen nicht alle
Gebietskorperschaften umfassen missen.

Das Beispiel Stuttgart 21 liefert auch fir diesen Aspekt Anschauungsma-
terial. Der 2011, also nach dem Schlichtungsverfahren durchgefiihrte
Volksentscheid in Baden-Wiirttemberg kann zwar unter formalen Ge-
sichtspunkten als unproblematisch gelten, weil darin von den Stimmbiir-
gern lediglich dber den freiwilligen Anteil des Landes an der Bahnhofsfi-
nanzierung — und damit dber eine reine Landeszustindigkeit — entschie-
den wurde. Bekanntlich hat sich die Mehrheit der Abstimmenden am
27. November 2017 gegen den Ausstieg entschieden; die Kritiker verfehl-
ten auch das Quorum von 33 Prozent der Wahlberechtigten. Faktisch je-
doch wire der politische Druck bei einem Votum zugunsten des Ausstiegs
aus der Landesfinanzierung so grof§ gewesen, dass das Projekt, dem eine
tberregionale Bedeutung fir die Planung der Verkehrsinfrastruktur zu-
kommyt, insgesamt nicht linger zu halten gewesen ware.*

4. Was kann deliberative Demokratie bewirken?

Die vorangestellten Uberlegungen zeigen, dass durch deliberative Demo-
kratie bessere Argumente fiir politische Entscheidungen gewonnen wer-
den konnen und deren Akzeptanz somit gesteigert werden kann. Mehr
Partizipation muss aber nicht automatisch zu mehr oder einer »besse-
ren« Demokratie fithren. Werden zusitzliche Partizipationselemente ohne
Wechselwirkungen zu bedenken und ohne dass Verfahrensklarheit oder
Ergebnisoffenheit besteht in ein Institutionengefiige eingebunden, kann
dies die Reprasentativitit vertretener Positionen weiter verzerren. Die
oben prasentierten Argumente legen nahe, dass der Mehrwert deliberativer
Foren begrenzt bleibt, wenn diese zu zahlreich sind und eingesetzt wer-
den, ohne dass zuvor genau geklart wird, welche Ziele ihnen im Entschei-
dungs- bzw. Gesetzgebungsprozess zugedacht werden. Bindet man Burger
und Zivilgesellschaft in das vorparlamentarische Stadium von Gesetzge-
bungsprozessen ein, sollte ihnen die — zuweilen begrenzte — Bindekraft der

44 An dieser Stelle liefe sich einwenden, dass auch im Falle der Politikverflechtung
die einzelnen Parlamente hiufig die letzte Entscheidungsbefugnis haben und
sie somit theoretisch in der Lage sind, intergouvernemental ausgehandelte Kom-
promisse im Zuge einer ex post-Kontrolle aufzuschniiren. Angesichts des in parla-
mentarischen Systemen bestehenden Legitimationszusammenhangs, in dem die
in intergouvernementalen Verhandlungen vertretenen Exekutiven vom Vertrauen
ihrer Parlamentsmehrheiten abhingen, tritt dieser Fall jedoch auferst selten ein.
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von ihnen erarbeiteten Vorschlige bewusst sein, um Missverstindnissen
vorzubeugen. Ansonsten kann der Eindruck entstehen, es werde lediglich
die Machtlosigkeit der Birger demokratisiert und partizipative Verfahren
dienten zuvorderst dazu, den Eliten eine zusitzliche, vordergriindige Legi-
timationsquelle zu verschaffen.

Deliberationen lassen sich eher in tberschaubaren Territorien, weniger
jedoch im nationalen Maf$stab durchfithren.** Generell scheinen in kom-
plexen institutionellen Umgebungen Materien, deren Wirkungskreis lokal
und regional begrenzt ist, besser geeignet als solche, die die Grenzen von
Jurisdiktionen uberschreiten oder von mehreren Jurisdiktionen gemein-
sam entschieden und finanziert werden. Zu diskutieren ware auch, ob
sich die Tugenden deliberativer Demokratie eher entfalten kénnen, wenn
die beteiligten Akteure die Auswirkungen ihrer Beratschlagung auf ihre
individuelle Lebenslage nicht exakt bestimmen kdnnen. Sie werden sich
in diesem Fall stirker um eine »gerechte« Losung bemihen, die auch
die Interessen anderer Beteiligter einschlieft.#¢ Dieses Argument sprache
dafir, dass sich insbesondere solche Themen eher fir eine Deliberation
eignen, die von einer gewissen Abstraktheit gepragt sind. Hierzu zihlen
z.B. Reformen der Verfassung, mit denen Birger die Grundlagen ihres
Zusammenlebens regeln. Aber auch Faktenschlichtungen und die Durch-
fahrung von Sachdebatten sind in kleinerem Rahmen durchaus moglich,
wobei deren Erfolg — wie nicht zuletzt das Beispiel Stuttgart 21 zeigt — an
eine Vielzahl von Voraussetzungen gebunden ist.

Die Theorie der Deliberation setzt hohe Anforderungen an die Rationa-
litdt der Teilnehmer. Sie blendet aus, dass Sprache und Kommunikation
nicht notwendig konsensstiftend wirken, sondern andere Beteiligte auch
ausgrenzen konnen.#” Sachargumente werden haufig strategisch eingesetzt
und konnen die oft gegebene asymmetrische Machtverteilung zugunsten
ressourcenstarker Akteure innerhalb deliberativer Foren festigen. Nicht
unproblematisch erscheint auch die in der Theorie vorgenommene norma-
tive Differenzierung von traditionellen kollektiven Akteuren, wie Parteien
und Verbanden, und einer demgegeniiber positiv konnotierten Zivilgesell-
schaft, der per se schwicher ausgeprigte egoistische Verhaltensweisen und
eine stirkere Gemeinwohlorientierung zugeordnet werden.

45 Gerber und Miiller, »When the People Speak« (Fn. 6).

46 Im Sinne eines »Schleiers des Nichtwissens«, vgl. John Rawls, Eine Theorie der
Gerechtigkeit (Suhrkamp, 1993).

47 Vgl. Schmidt, Demokratietheorien (Fn. 10), 249.
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Theorie erfahrungswissenschaft-
lich besser abgesichert werden muss. Vor dem Hintergrund der oben
erwihnten Einwinde und Befunde liegt es nahe, deliberative Demokatie
cher als eine Art regulativer Idee zu begreifen. Die in der Theorie formu-
lierten Anspriche sind so voraussetzungsvoll, dass sie nur mit Abstrichen
empirisch umgesetzt werden kénnen.*® Deliberative Demokratie wire in-
sofern nach Habermas als ein rekonstruktives Verfahren zu begreifen,
das die engen Grenzen der Erfahrungswissenschaft aufbricht. Rationale
Verfahren konnen dabei jenseits des empirisch unmittelbar Erfahrbaren
verdeutlicht werden, ohne dass empirische Grenzen aus den Augen verlo-
ren wiirden.* Somit wire es verfehlt, das ganze Konzept deliberativer
Demokratie nur deshalb zu verwerfen, weil nicht alle Kriterien von den
real existierenden Fillen eingeldst werden konnen: »Mit der Umdefiniti-
on von normativen Anforderungen an offene demokratische Meinungs-
und Willensbildungsprozesse in erwiinschte Konsequenzen politischer
Entscheidungen wird auch der empirischen Deliberationsforschung eine
verengte und einseitige Perspektive zugewiesen.«*® Empirisch informierte
Studien mussen sich deshalb darum bemtihen, die Fallstricke, die sich
aus einer moglichen verzerrten Reprisentation und den geschilderten in-
stitutionellen Spannungslagen ergeben kdnnen, mit zu bedenken, damit
die demokratietheoretischen Ziele dieser partizipativen Verfahren nicht
verloren gehen oder gar in ihr Gegenteil umschlagen.

48 Beauvais und Baechtiger, »Taking the Goals of Deliberation Seriously« (Fn. 11);
Baccaro, Bichtiger und Deville, »Small Differences that Matter« (Fn. 24).

49 Vgl. Frank Nullmeier, »Intersubjektivitit und Interindividualitit: Anmerkungen
zu den sozialtheoretischen Grundlagen der Demokratietheorie«, in Fligel-Martin-
sen et al. (Hrsg.), Deliberative Kritik (Fn. 8), 83.

50 Vgl. Thomas Saretzki, »Deliberative Politik und demokratische Legitimitit: Per-
spektiven der Kritik zwischen empirischer Deliberationsforschung und reflexiver
Demokratie«, Fligel-Martinsen et al. (Hrsg.), Deliberative Kritik (Fn. 8), 45f.
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Biirgerbeteiligung oder »Stimme des Volkes«?
Deliberative Partizipationsformen in verfassungsindernden
Prozessen auf gesamtstaatlicher Ebene

Jens Woelk”

1. Der Rabmen: Partizipation an Anderungen der geltenden Verfassung

Partizipative Prozesse deliberativer Art werden seit einigen Jahren auch im
Kontext von Verfassungsinderungen angewendet. Entsprechend ihrer Ur-
springe in Verwaltungsverfahren, wo partizipative Elemente Biirger star-
ker in die Governance von Gemeingtitern einbinden sollen, sind Formen
deliberativer Biirgerbeteiligungsprozesse auf verfassungsrechtlicher Ebene
vor allem im Rahmen von Verfassungsinderungen eingesetzt worden. Also
zur Verinderung geltender Verfassungen und als Erginzung reprisenta-
tiv-demokratischer Elemente und nicht zur Verfassungsgebung im Sinne
der Ablosung einer bestehenden bzw. der Erarbeitung einer komplett neu-
en Verfassung. Die Verfassungsgebung ist typischerweise Aufgabe einer
gewihlten, verfassungsgebenden Versammlung, als Ausdruck der Volks-
souverdnitit, welche dem gesamten Verfassungssystem Legitimation und
Legitimitat verleiht.

Diese konzeptionelle Abgrenzung ist auch inhaltliche Begrenzung: sie
legt den Rahmen fiir den Einsatz partizipativer Elemente in Verfassungsan-
derungsverfahren fest. Inhaltlich geht es nicht um eine Revision der Ver-
fassungsgrundlagen oder der obersten Verfassungsgrundsitze (»Bauprinzi-
pien« der Verfassung), sondern eher um »Wartungsarbeiten« am von den
Verfassungsgrundsitzen festgelegten Rahmen,! d.h. um die Anpassung
oder Aktualisierung (»Nachfithrung«) der Verfassung in einzelnen wichti-
gen Punkten,? aber durchaus auch um groffere Reformen auf einzelnen
Gebieten.

* Der Beitrag fufSt auf einem Vortrag, der im Rahmen der Tagung »Governance auf
dem Prifstand: Direkte und deliberative Demokratie in Europa« vom 26.-27. Ok-
tober 2017 in Bozen gehalten wurde.

Francesco Palermo (Hrsg.), La manutenzione costituzionale (Cedam, 2007).
»Nachfithrung« ist der fiir die Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung
1999 gewihlte Begriff, der treffend die Intention beschreibt, den Text der Verfas-

N o=
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Selbstverstandlich stellt sich die Frage nach der Abgrenzung zwischen
einzelnen Verfassungsinderungen (insbesondere, wenn gleichzeitig meh-
rere erarbeitet und vorgenommen werden sollen) und einer Gesamtinde-
rung der Verfassung. In qualitativer Hinsicht ist fiir eine derartige Grenz-
ziechung entscheidend, dass oberste Verfassungsgrunditze nicht berithrt
oder in Frage gestellt werden, die etwa durch Ewigkeitsklauseln (z.B.
Art. 79 Abs.3 Grundgesetz — GG), oder als »Baugesetze« (im osterreichi-
schen Verfassungsrecht) besonderen Schutz genieffen. Der Verfassungs-
kern bleibt also unverindert erhalten. Obwohl die Abgrenzung zwischen
Verfassungsinderung und Verfassungsgebung als klare Unterscheidung er-
scheint, kann sie bei einer quantitativen Betrachtungsweise durchaus rela-
tiviert werden, wenn die Zahl der Anderungen in verschiedenen Bereichen
so grof§ ist, dass die Summe der Anderungen Auswirkungen auf die Ge-
samtsubstanz der Verfassung zeitigt.

Das Beispiel Italiens zeigt dies deutlich: Wahrend sich die sog. Foderali-
sierungsreform von 2001 auf den V. Titel des II. Teils der italienischen
Verfassung (itVerf) und das Verhiltnis Staat-Regionen beschrinkte, ent-
hielten sowohl der Berlusconi-Reformvorschlag (2006) und der Renzi/Bo-
schi-Reformvorschlag (2017) Anderungen von mehr als 50 Artikeln.? Diese
letztlich im Referendum abgelehnten Anderungsvorhaben waren zwar auf
den II. Teil der Verfassung beschrinket (Staatsorganisation), hitten jedoch
das Gesamtbild der italienischen Republik sowohl im Hinblick auf die
Regierungsform als auch in Bezug auf die Organisation der Gebietsverwal-
tung grundlegend verdndert.*

Im Folgenden werden, nach einer kurzen Betrachtung zur pluralisti-
schen Demokratie und zu den Entscheidungsprozessen und Anderungsver-
fahren auf verfassungsrechtlicher Ebene, verschiedene Anwendungsfalle
partizipativer Demokratie im verfassungsrechtlichen Bereich vorgestellt

sung wieder mit ihrer Substanz in Ubereinstimmung zu bringen, in dem gein-
derte rechtliche, soziale und internationale Rahmenbedingungen beriicksichtigt
werden.

3 Zu den Verfassungsreformvorschligen Berlusconi (2006) und Renzi/Boschi (2016)
vgl. die Beitrige in EZFF (Hrsg.), Jahrbuch des Foderalismus 2006 (Nomos, 2006)
und EZFF (Hrsg.), Jahrbuch des Foderalismus 2016 (Nomos, 2016) der entspre-
chenden Jahre sowie Elisabeth Alber »Regionalstaat Italien — Reformblockaden
und Perspektivens, (2018) 1 Gesellschaft — Wirtschaft — Politik 75ft.

4 Der (politisch) allgemein als dnderungsfest betrachtete erste Teil der italienischen
Verfassung beinhaltet neben den Staatsgrundsatzen (Art. 1-12 itVerf) die Grund-
rechtsgarantien, wihrend der zweite Teil die Staatsorganisation (Verfassungsorga-
ne, Staat-Regionen, Justiz, etc.) beinhaltet und in einzelnen Punkten oder Ab-
schnitten schon haufiger geandert wurde.
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und untersucht. Grundannahme ist, dass deliberative und partizipative
Elemente entsprechend ihrer Natur auch im Verfassungsbereich vorwie-
gend als komplementire Elemente eingesetzt werden, zur Vorbereitung
wichtiger Anderungen durch vertiefte Diskussion und zur Steigerung der
Legitimitit der Entscheidung, regelmifig im Vorfeld formeller Verfas-
sungsinderungsverfahren.

Es werden Beispiele fiir die (gesamt)staatliche Ebene bzw. Bundesebene
gegenibergestellt und kurz diskutiert.’ Das Hauptaugenmerk gilt dabei
neben den Grinden, die zur Anwendung deliberativer und partizipativer
Elemente gefiihrt haben, dem Verhiltnis zum ordentlichen, fir Verfas-
sungsinderungen vorgeschenen Verfahren und der Art und Weise der
Organisation von Burgerbeteiligungsprozessen (Auswahl der Teilnehmer,
Arbeitsmethoden, Verbindlichkeit der Ergebnisse). Entsprechend wird im
Folgenden die vergleichende Untersuchung der einzelnen Falle struku-
tiert.

2. Pluralistische Gesellschaften zwischen Populismus und nachhaltigen
Losungen

Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist der Pluralismus, der die heutigen
demokratischen Gesellschaften kennzeichnet und der in ihren Verfassun-
gen sowohl als objektiver Wert als auch durch den Schutz individueller
Grundrechte garantiert wird.® Pluralismus fihrt notwendigerweise zu gro-
Berer Komplexitit, da verschiedene und teilweise gegenldufige Wertvor-
stellungen und Rechte in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen inte-
griert und zu einem Ausgleich gebracht werden mussen. Dies geschieht
taglich durch alle Gewalten: den Gesetzgeber, die Verwaltungsbehérden
und durch die Gerichte. Eine besondere Rolle spielen Verfassungsgerich-

5 Der Beitrag von Elisabeth Alber in diesem Band geht auf Beispiele auf der subna-
tionalen, gliedstaatlichen Ebene ein. Teija Tiilikainen befasst sich mit dem EU-Ver-
fassungskonvent.

6 In der Tradition der Aufklarung und versinnbildlicht durch die bekannte, treffen-
de Formulierung des »pursuit of happiness« (Strebens nach Gliick), als dem Inbegriff
personlicher, individueller Autonomie, welche es dem Individuum ermégliche,
sich selbst nach seinen eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Nicht das Glick
als solches ist garantiert (da dieses von den jeweiligen individuellen Vorstellungen
abhingt), sondern die Freiheit, dieses personlich und individuell definierte Glick
anzustreben. Gesamtgesellschaftlich betrachtet fihren die Unterschiede in den
Vorstellungen zu einem breiten Spektrum moglicher Gliicksvorstellungen, welche
Ausdruck des - verfassungsrechtlich geschiitzten — Pluralismus sind.
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te, welche die von diesen Gewalten getroffenen Entscheidungen auf ihre
Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlichen Rahmen berprifen, was
insbesondere fir Minderheiten in pluralistischen Gesellschaften eine un-
verzichtbare Garantie ist.”

Bessere Ausbildung, ein grofseres demokratisches Bewusstsein und stin-
dig und aberall verfiigbare Information sollten zu einem groferen Interes-
se an wichtigen Entscheidungen fithren. Eine verbreitete Unzufriedenheit
mit Politik an sich, mit der Komplexitit vieler wichtiger Fragen und das
Gefiihl eines groffen Abstandes zwischen den Biirgern und »den Institutio-
nen« sind von populistischen Bewegungen ausgenutzt worden, welche die
reprasentative Demokratie in Frage stellen. Diese Bewegungen appellieren
typischerweise direkt an »das Volk«, wobei Fihrerpersonlichkeiten (»Lea-
der«) und plebiszitire Elemente eine wichtige Rolle spielen. Komplexe
Probleme werden in der Debatte in der Regel verengt auf bindre, alter-
native Fragestellungen (»Ja« und »Nein« »dafiir« und »dagegen«), tber
welche »das Volk« mit Mehrheit entscheiden soll (wobei die — richtige
— Antwort durch die Alternative »fiir uns oder gegen uns« bereits haufig
in der Fragestellung suggeriert wird). Direkte Demokratie und damit das
Mehrheitsprinzip sollen stirker eingesetzt werden, ohne Rucksicht auf
Grundwerte, Rechte anderer und die Komplexitat vieler Sachfragen in mo-
dernen, pluralistischen und vernetzten Gesellschaften. Reprasentative Ent-
scheidungsprozesse und ihre Filter- und Reprasentationsfunktion werden
demgegeniiber als langsam, ineffizient und als von »herrschenden Eliten«
kontrolliert kritisiert. Auch die Krise der politischen Parteien in ihrer Ver-
mittlerfunktion zwischen Institutionen und Wihlern ist Ausdruck dieser
Verinderungen.

Es stellt sich daher generell die Frage, wie in Entscheidungsverfahren
Komplexitat und Pluralismus berticksichtigt und garantiert werden kon-
nen und gleichzeitig die Akzeptanz gestarkt werden kann.? Dies gilt umso

7 Die gerichtliche Uberprifung demokratischer Mehrheitsentscheidungen ist zur
Verteidigung gegen solche Mehrheitsentscheidungen notwendig, welche den be-
troffenen Angehoérigen von politischen, sozialen, religiésen oder anderen aner-
kannten Minderheiten trotz pluralistischer Wertentscheidungen in der Verfassung
keinen oder zu wenig Raum fiir autonome Entscheidungen lassen; sie dienen
also der Grenzziehung zwischen Autonomie und Integration (vgl. Joseph Marko,
Autonomie und Integration (Bohlau, 1995) im konkreten Einzelfall und gleichzeitig
der dynamischen Weiterentwicklung und Anpassung des gesamten Wertesystems
durch Auslegung der allgemeinen Grundsitze und Grundrechte.

8 Vgl. bspw. Ralf Dahrendorf, Die Krisen der Demokratie (C.H. Beck, 2002); Dona-
tella della Porta, »Democrazia: sfide e opportunitas, (2010) 2 Rivista Italiana di
Scienza Politica 175; Donatella della Porta, Can Democracy be Saved? Participation,
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mehr auf verfassungsrechtlicher Ebene, bei der Anpassung und Anderung
der demokratischen Grundregeln.

Die Grundsitze der deliberativen Demokratie, welche sich in den
letzten Jahrzehnten auf verwaltungsrechtlicher Ebene in verschiedensten
Formen starkerer und direkter Beteiligung von Birgern und Interessen-
vertretungen herausgebildet und konsoliert haben, sowie eine direkte
Beteiligung und Partizipation der Burger via Internet erdffnen auch im
verfassungsrechtlichen Bereich neue Mdglichkeiten.

Die Suche nach Alternativen, welche zusatzliche Partizipationsmoglich-
keiten bieten, wird dadurch entscheidend bestimmt, dass Anderungen der
Verfassung regelmifig in besonderen Verfahren und mit besonderen,
tbergreifenden Mehrheiten erfolgen miissen. Dadurch sollen Grundrechte
und Verfassungsgrundsitze vor tbereilten Entscheidungen geschiitzt und
der Pluralismus als Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens ga-
rantiert werden. Trotz des Demokratieprinzips werden Mehrheitsentschei-
dungen in diesen Bereichen zum Schutze von Grundwerten und Grund-
rechten durch besondere Verfahren und Mehrheiten bewuflt erschwert
oder ihnen sogar absolute Grenzen gesetzt (absolute Garantien, bspw. re-
publikanische Staatsform in Italien, Art. 139 itVerf, oder »Ewigkeitsklau-
sel«, Art. 79 Abs. 3 GG).

Die fiir Verfassungsanderungen typischen besonderen Verfahren basie-
ren zwar zumeist auf dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, weisen
aber in der Regel zusitzliche Verfahrenserfordernisse auf, z.B. qualifizierte
Mehrheiten, Fristen, wiederholte Abstimmungen, etc. Wegen der Wichtig-
keit der allgemeinen Akzeptanz der Grundnormen in der pluralistischen
Gesellschaft, sind grundlegende Entscheidungen besonders zu tberden-
ken; die genannten Erschwernisse haben daher eine Warnfunktion. Auch
die reprasentative Demokratie wird teilweise einbezogen, wie etwa durch
die Erfordernisse von Auflésung und Neuwahlen sowie der notwendigen
Bestitigung des Reformvorhabens durch das neugewihlte Parlament, die
in einigen Verfassungsordnungen vorgeschen sind.” Dies soll dem Volk
effektive Mitwirkung und Kontrolle ermoglichen — durch Wiederwahl
oder Abwahl der Reformmehrheit. Nicht selten findet sich aus diesem
Grund eine Kombination von Verfahrenserschwernissen im Parlament mit
einem Referendum als Abschluss des Verfahrens: die direkte Demokratie

Deliberation and Social Movements (Polity Press, 2013); Angelika Vetter und Uwe
Remer-Bollow, Biirger und Beteiligung in der Demokratie (VS Springer, 2017).

9 So muss z.B. in Belgien nach Art. 195 belgischer Verfassung, das Parlament nach
einer Verfassungsinderung aufgelost werden, damit nach Wahlen das Parlament in
neuer Zusammensetzung diese ratifizieren kann.
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dient hier der Bestitigung der Parlamentsinitiative.’? Beispiele fir eine
derartige Kombination sind Italien und Osterreich. Ein Ausnahmefall ist
Deutschland, wo lediglich 2/3-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
vorgesehen sind und eine Beteiligung der Wahler an Verfassungsinderun-
gen entsprechend grundsitzlich nicht vorgesehen ist.

In herkémmlichen Verfassungsinderungsverfahren finden sich — aufler
den genannten Volksentscheiden, die jedoch der abschliefenden Bestiti-
gung einer Reform dienen — in der Regel keine Moglichkeiten der Biirger-
beteiligung. Es stellt sich damit die Frage, wie und wo derartige delibera-
tive Partizipationsformen durchgefiihrt werden konnen, ohne dass dies
die Rechtmifigkeit der Verfahren beriihrt. Einige Verfassungsordnungen
haben deswegen partizipative Formen aufferhalb bzw. vor Beginn der
eigentlichen formellen Verfahren eingefiithrt. Diese haben insoweit eine
vorbereitende bzw. beratende Funktion, wobei der gegeniiber den formel-
len Verfahren erweiterte Kreis der Teilnehmer intensive Abwagung und
Erorterung aller Argumente und damit Nachhaltigkeit garantieren soll.

3. Der EU-Verfassungskonvent: Sonderfall und Vorliufer

Trotz der Tatsache, dass die Europaische Union nach wie vor eine inter-
nationale Organisation ist, die auf volkerrechtlichen Vertrigen zwischen
den Mitgliedstaaten griindet, wurde im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts
versucht, eine Verfassungsdebatte zu fithren, mit dem Ziel die Verfassungs-
qualitit vieler Vorschriften der EU Vertrige stirker im Bewuftsein der Be-
volkerungen zu verankern. Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Ziel
vertiefter Integration sowie die Erarbeitung eines »Verfassungsvertrages«,

10 Art. 138 itVerf schreibt zwei Abstimmungen in beiden Héausern vor, im Abstand
von drei Monaten. Bei absoluter Mehrheit in der zweiten Abstimmung kann ein
Referendum beantragt werden (von 1/5 der Abgeordneten oder Senatoren,
500.000 Wihlern, oder finf Regionalriten); sollte das Parlament die Reform mit
einer 2/3 Mehrheit verabschieden, ist kein Referendum notwendig. In Osterreich
ist eine 2/3-Mehrheit im Nationalrat (bei Anwesenheit von mindestens der Halfte
der Mitglieder) zur Verabschiedung von Anderungen der Bundesverfassung oder
gesetzlicher Vorschriften im Verfassungsrang erforderlich, Art. 44 Abs.1 B-VG.
Der Bundesrat muss dem ebenfalls mit 2/3-Mehrheit zustimmen, sollten die An-
derungen die Kompetenzen der Bundeslinder betreffen, Art. 44 Abs. 2 B-VG. Ein
Referendum ist bei Totalrevision der Verfassung zwingend vorgeschrieben (wenn
deren Substanz, die »Baugesetze« von einer Anderung beriihrt werden); bei ande-
ren Anderungen kann ein Referendum von einem Drittel der Nationalratsabge-
ordneten oder der Bundesratsmitglieder verlangt werden, Art. 44 Abs. 3 B-VG.
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der zwar weiter volkerrechtliche Rechtsquelle sein sollte, inhaltlich aber
wesentlich starker einer staatlichen Verfassung dhneln sollte.

Die Verfassungsdiskussion war auch von der damals bevorstehenden
groflen EU-Osterweiterung angestofSen, da im Hinblick auf diese Erweite-
rung um 10 neue Mitglieder sichere Integrationsgrundlagen geschaffen
werden sollten. Die Beratungen im Rahmen der Regierungskoferenz der
Mitgliedstaaten sollten durch partizipative Elemente erginzt werden, so-
wohl um den besonderen Charakter der geplanten Anderungen zu beto-
nen, als auch um deren Legitimation zu erh6hen.

Der Prozess konnte auf die Erfahrungen mit der EU Grunderechte-
Charta bauen. Zu ihrer Erarbeitung wurde auf dem Kélner Gipfel 1999 zu-
nichst eine ad hoc-Versammlung einberufen, welche sich (in Anspielung
auf den US Verfassungskonvent von Philadelphia von 1787) selbst zum
»Konvent« erklirte. An diesem Konvent nahmen 15 Vertreter der Staats-
und Regierungschefs der Mitgliedstaaten teil, 30 Vertreter der nationalen
Parlamente, 16 des Europaparlaments, ein Vertreter der Kommission so-
wie verschiedene Beobachter (des Europiischen Gerichtshofes, des Europa-
rates und anderer Organisationen).

Nach dieser ersten, weitgehend positiv bewerteten Erfahrung beschloss
der Europaische Rat in Lacken einen weiteren »Konvent fiir die Zukunft
Europas« einzuberufen und ihm die Aufgabe zu ubertragen, einen Ent-
wurf fir einen Verfassungsvertrag fir die Europdische Union auszuar-
beiten. Nach dem Vorbild des Grundrechtecharta-Konvents sollten 105
Abgeordnete nationaler Parlamente (der Mitgliedstaaten und der damali-
gen Kandidaten fir einen Beitritt), Abgeordnete des Europaparlaments,
der Europiischen Kommission sowie Vertreter der Staats- und Regierungs-
chefs in offentlichen Sitzungen arbeiten. Die partizipative Methode sollte
ein offenes Diskussionsforum schaffen, im Gegensatz zur Regierungskon-
ferenz, in der die Beratungen hinter verschlossenen Tiiren stattfinden.!!

Der durch den Konvent unter dem Prasidenten Giscard d’Estaing erar-
beitete Verfassungsvertrag wurde anschliefend durch die Regierungskon-
ferenz verabschiedet, trat jedoch nie in Kraft, da die Ratifizierungsphase
nach den negativen Referenda in Frankreich und den Niederlanden
schliefSlich vorzeitig abgebrochen wurde. Trotzdem wurden die Erfahrun-
gen mit dem Konvent weithin positiv gewertet. Nach einer zweijahrigen
Reflektionsphase wurden wesentliche Inhalte des gescheiterten Verfas-

11 Der EU Verfassungskonvent wird im Beitrag von Teija Tiilikainen in diesem
Band ausfiihrlich untersucht und diskutiert. In diesem Beitrag geht es darum,
seine Vorbildwirkung fiir nationale Verfassungsreformprozesse zu unterstreichen.
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sungsvertrages in den Vertrag von Lissabon ibernommen, der am 1. De-
zember 2009 in Kraft trat. Zu den wesentlichen Neuerungen gehort die
Neuregelung des Vertragsinderungsverfahrens: der Konvent wird nun als
— vorgeschalteter — Bestandteil des férmlichen Vertragsinderungsverfah-
rens ausdricklich anerkannt (Art. 48.1 EUV).

Die Diskussion der Konventsmethode und der konkreten Erfahrungen
mit dem EU Konvent haben die Verfassungsreformdiskussionen in mehre-
ren Mitgliedstaaten nachhaltig beeinfluft.

4. Der Osterreich-Konvent: ein Experiment mit Folgen

Von Juni 2003 bis Januar 2005 wurde in Osterreich ein intensiver Dis-
kussionsprozess Gber eine Staats- und Verfassungsreform durchgefiihrt.
Ein eigens dafiir einberufener »Osterreichkonvent« erarbeitete zahlreiche
Reformvorschlige und legte einen umfassenden Abschlussbericht vor.!?
Direkt gewihlte Mandatare der Landtage bzw. des Nationalrates waren im
Osterreichkonvent ebenso vertreten wie die Selbstverwaltungskorperschaf-
ten, insbesondere Gemeinden und Stadte.

Aus politischen Grinden wurden die Vorschlige jedoch schlieflich
nicht in einer einzigen groffen Reform verabschiedet; stattdessen sollten
sie allmahlich und schrittweise umgesetzt werden.!> Nach Abschluss der
Arbeiten Gbermittelte der Bundeskanzler den »Bericht des Osterreich-Kon-
vents« dem Nationalrat, der die Ergebnisse des Konvents bis Juli 2006
in einem »Besonderen Ausschuss zur Vorberatung des Berichts des Oster-
reich-Konvents« behandelte. Im Frithjahr 2007 wurde dann durch die neue

12 Vgl. zu den einzelnen Verfahrensabschnitten und fiir den Abschlussbericht das
Portal des Verfassungskonvents (www.konvent.gv.at/K/Willkommen_Portal.shtm
1); hier findet sich auch eine umfassende Auswahlbibliographie zu den Arbeiten
des Konvents und ihrer Rezeption.

13 Ludwig Adamovich, »Nach dem Osterreich-Konvent; Bereinigung oder grundle-
gende Anderung der Verfassung’«, in Bundesministerium fir Inneres (Hrsg.),
Verfassung — Reform — Rechtsschutz. 3. Rechtsschutztag des Bundesministeriums fiir
Inneres (NWV, 2006), 27ff; Barbara Bliimel, Osterreich-Konvent — Die Umsetzung
der Verfassungsrevision (Demokratiezentrum Wien, 2004); Emil Brix, Jirgen Nautz
und Klaus Poier (Hrsg.), Die dsterreichische Verfassungsdiskussion und die Zivilgesell-
schaft (Passagen 2006); Peter BufSjager, Klippen einer Fideralismusreform — Die
Inszenierung Osterreich-Konvent zwischen Innovationsresistenz und Neojosephinismus
(Institut fiir Foderalismus, 2005); Anna Gamper, »The Austrian Constitutional
Convention: Continuing the Path to Reform the Federal State?«, (2006) 2 Revista
d’Estudis Autonomics I Federals 9.
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Bundesregierung eine Expertengruppe beim Bundeskanzleramt gebildet,
deren Vorschlige zur Grundlage firr Parlamentsbeschliisse tber ein »De-
mokratiepaket«, die Bereinigung des Bundesverfassungsrechts, die Neure-
gelung weisungsfreier Behorden und die Einrichtung eines Asylpakets
wurden. Auch konnte ein neues Haushaltsrecht beschlossen werden, das
seine Grundlagen in den Beratungen des Osterreich-Konvents hatte.

Weitere Vorschlage des Osterreich-Konvents und der Expertengruppe,
insbesondere zur Bundesstaatsreform, wurden jedoch nicht weiter behan-
delt."* Dagegen wurden in der folgenden Legislaturperiode (ab 2008) wei-
tere Vorschlige zu Reformen in den Bereichen des Wahlrechts und der
Verwaltungsorganisation umgesetzt. Aufferdem wurde 2012 die Einrich-
tung von Verwaltungsgerichten im Parlament verabschiedet: seit 1. Januar
2014 arbeiten in Osterreich nun neun Landesverwaltungsgerichte, ein
Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesfinanzgericht. Auch diese weit-
reichende Reform geht auf die Beratungen und Vorschlage des Osterreich-
Konvents zurtck.

In der Folge wurde 2014 ecine parlamentarische Enquete-Kommission
zur Aufwertung direktdemokratischer Instrumente eingerichtet, der neben
18 Abgeordneten als stimmberechtigte Mitglieder neun weitere stindige
Mitglieder (Bundesratsmitglieder und Experten) ohne Stimmrecht ange-
horten. Dartiber hinaus nahmen jedoch auch acht, in einem Losverfahren
ermittelte Birger mit Rederecht an den Sitzungen teil. Trotz dieser inter-
essanten Neuerung gab es nach den Beratungen der Enquetekommisison
jedoch keinen fraktionsibergreifenden Konsens im Parlament, wie die
direkte Demokratie in Osterreich weiterentwickelt werden soll.

Das Ergebnis dieser Versuche, Formen deliberativer Demokratie vor
grundlegenden Reformen in die formellen Verfahren einzufithren, kann
als verhalten positiv gewertet werden. Der Osterreich-Konvent hat zwar
selbst unmittelbar keine umfassende Reform bewirkt, jedoch haben seine
Beratungen in der Folge einzelne, wichtige Reformschritte vorbereitet und
gepragt. Dagegen haben die Versuche, durch Los bestimmte Biirger direkt
in die parlamentarischen Beratungen einzubinden aufgrund des Uberge-
wichts der Parlamentarier und der dominanten reprasentativ-demokrati-
schen Logik weniger tiberzeugt; sie gingen in der parteipolitisch gepragten
Dynamik des Parlamentsbetriebes unter. Parallel wurden Burgerdialoge

14 Christoph Konrath, »Dann bleibt es ebenso: Foderalismus und Kompetenzvertei-
lung als Themen des Osterreich-Konvents«, (2005) 34 Osterreichische Zeitschrift fiir
Politikwissenschaft 351; Ewald Wiederin, »Bundesstaatsreform in Osterreiche, in
Detlef Merten (Hrsg.), Die Zukunft des Foderalismus in Deutschland und Europa
(Duncker & Humblot, 2007) 87ff.
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organisiert. Auch diese waren jedoch alles andere als wirksam im Hinblick
auf die tatsachlich getroffenen Entscheidungen und das Feedback von Sei-
ten der Politik; sie sind aber als innovative Partizipationsform ein interes-
santes Detail.’> Im Oktober 2018 hat die osterreichische Regierung erneut
Themen der Diskussionen aufgegriffen und weitreichende Vorschlage fir
eine Foderalismusreform vorgestellt.!¢

5. Foderalismusreform in Deutschland: Auslagerung statt partizipativer Modelle

In Deutschland gibt es auf der Bundesebene keine rechtlichen Grundlagen
mit direkter oder partizipativer Demokratie und daher keine Erfahrungs-
werte, wahrend direktdemokratische und deliberative Partizipationsinstru-
mente auf Linderebene und in den Gemeinden immer stirker genutzt
werden. Vor 15 Jahren hatte die Diskussion um eine Reform des Grund-
gesetzes an Intensitit deutlich zugenommen und konzentrierte sich, in
verfassungsrechtlicher Hinsicht, auf einen zentralen Aspekt: das bundes-
staatliche System. Es wurden vor allem mehr Wettbewerb gefordert und
die zentrale Rolle des Bundesrates in Frage gestellt, als Hindernis in Ent-
scheidungsprozessen. Dabei ist der Bundesrat die institutionelle Klammer
des Demokratie- und des Bundesstaatsprinzips, welche beide fir die deut-
sche Verfassungsordnung wesentlich sind. Er vereinigt beide Prinzipien in-
stitutionell durch Mitwirkung der Linder im Gesetzgebungsverfahren, mit
Einspruchs- und Zustimmungsgesetzen. Wegen dieser Mitwirkung und
der damit verbundenen Verlangsamung und einigen Blockaden wurde
der Bundesrat als Ursache fir den »Reformstau« beschuldigt. Dem sollte
eine mogliche Reform im Sinne einer Entflechtung des bundesstaatlichen
Systems und einer Reduzierung der Partizipationsrechte des Bundesrates
abhelfen.

Fir jede Anderung des Grundgesetzes sind aber Zweidrittelmehrheiten
sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat erforderlich (was diesem
wieder eine Vetoposition einraumt). Aus diesem Grund wurde fir die Vor-

15 Kathrin Himmerle, » >Niemand soll sagen konnen, er wire nicht gehért wor-
den ... Betrachtungen zum Osterreich- Konvent aus Sicht der Zivilgesellschaft«
(2005) 34 Osterreichische Zeitschrift fiir Politikwissenschaft 367 http://nbn-resolving.d
e/urn:nbn:de:0168-ssoar-63490 (abgerufen am 31.01.2019).

16 Siehe Karl Kossler, »Streamlining Austria’s Federation: Comprehensive Reform
after Nearly a Century?« (Constitution Net, 21. November 2018) www.constitution
net.org/news/streamlining-austrias-federation-comprehensive-reform-after-nearly-
century (abgerufen am 31.01.2019).
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bereitung der Reform ein anderer Kontext gesucht. Beide Prinzipien, das
Demokratie- und das Bundesstaatsprinzip, wurden in neuer Form vereint
und eine ad hoc-Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung eingesetzt. In ihr waren Bundestag und Bundesrat paritatisch
mit jeweils 16 Mitgliedern vertreten, entsprechend dem Modell des Ver-
mittlungsausschusses. Sie war hochrangig besetzt, mit Ministerprasidenten
und fihrenden Politikern der im Bundestag vertretenen Parteien. Die
Kommission wurde von Experten unterstitzt und beraten. Sie kam ihrem
Auftrag, »durch die Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenzen das
Gleichgewicht zwischen Bund und Landern wieder her(zu)stellens, im
Wesentlichen nach, allerdings wurden die Themen Neugliederung und
Finanzféderalismus von Beginn an ausgeklammert.

Die Beratungen und Arbeiten fithrten fast zu einem von allen Seiten
akzeptierten Ergebnis, allerdings scheiterte die Verabschiedung eines Ab-
schlussberichts kurz vor Ende des Mandats an politischen Differenzen.
Nach den Wahlen im September 2005 nahm jedoch die neue GrofSe Koali-
tion wesentliche Teile der Vorschlige auf und setzte sie mit der Foderalis-
musrefom I im formellen Verfahren als Verfassungsinderung um.

Auch wenn keine deliberativen Partizipationselemente im eigentlichen
Sinne (Birgerbeteiligung) zu verzeichnen sind, ist die sog. Foderalismus-
reform ein interessanter Fall, da auch hier die institutionellen Verfahren
durch ein ad hoc eingesetztes Organ ergianzt wurde, welches die eigent-
liche Reform und die formellen Verfahren vorbereiten sollte. Diese im
Vorfeld angesiedelten Beratungen sollten eine effizientere und vertiefte
Befassung mit den Reformthemen ermoéglichen und parteipolitische La-
gerkimpfe vermeiden helfen.

6. Viel Diskussion und keine Reform: zur Lage in Italien

In Italien haben jahrzehntelange Diskussionen tber notwendige Verfas-
sungsreformen vor allem zu zahlreichen akademischen Studien und Vor-
schlagen gefithrt. Die Lage und die Defizite sind daher klar erkannt; Einig-
keit herrscht insbesondere tiber die Notwendigkeit den Entscheidungspro-
zess auf gesamtstaatlicher Ebene zu beschleunigen und dazu das perfekte
Zweikammersystem umzugestalten sowie die vertikalen Beziehungen zwi-
schen Staat, Regionen und Gemeinden neu zu ordnen (trotz oder gerade
wegen der in diesem Bereich durch die Verfassungsreform von 2001 ge-
schaffene Situation). In der Vergangenheit wurde auch mit besonderen
Verfahren und bikameralen Ausschiissen im Parlament experimeniert.
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Unter den verschiedenen Ideen zur Vorbereitung von Verfassungsinde-
rungen in den letzten Jahren sind insbesondere diejenigen eines Verfas-
sungskonvents und die eines Zweikammer-Sonderverfahrens hervorzuhe-
ben. Die Idee eines Verfassungskonvents, bestehend jeweils zur Hilfte aus
gewihlten Abgeordneten und aus ernannten Experten, wurde jedoch ange-
sichts massiver Kritik wegen der unterschiedlichen Legitimation dieser bei-
den Gruppen verworfen. Auch die Plane fiir ein besonderes Verfahren mit
einem Sonderausschuss von 42 Parlamentarierern aus beiden Kammern
(anstelle der fast 1.000 Senatoren und Abgeordneten), die einen Vorschlag
erarbeiten sollten, welcher dann von einer besonderen Mehrheit im Parla-
ment verabschiedet und durch ein Referendum angenommen werden soll-
te, wurden letztendlich wegen der eindeutigen Unvereinbarkeit mit dem
in Art. 138 itVerf geregelten Verfahren zur Verfassungsinderung aufgege-
ben. Es sollte kein Prizedenzfall zur Umgehung dieses Artikels geschaffen
werden. Jedoch wurden neue Elemente zur Vorbereitung zukinftiger Re-
formen genutzt. Wihrend der Prasidentschaft Giorgio Napolitanos wurde
von diesem ein 42 Mitglieder starker Expertenausschuss als Konsultativor-
gan des Prisidenten eingerichtet, welcher Vorschlige fiir das Parlament er-
arbeiten und koordinieren sollte.

Parallel dazu wurde von der Regierung Letta ein Konsultationsprozess
begonnen, welcher die italienischen Burger erreichen wollte. Es handelte
sich um einen strukturierten Prozess, nicht nur um eine Online-Befra-
gung. Auf einer Internetplattform wurden zahlreiche Fragen zu Einzelhei-
ten einer moglichen Verfassungsreform gestellt, z.B. zur Regierungsform,
zur direkten Demokratie, zur territorialen Gliederung und Selbstverwal-
tung. Zwar hatte diese Konsultation wenig Echo in den Medien, trotzdem
nahmen an ihr mehr als 200 000 Burger teil, obwohl eine Registrierung
notwendig war, um Missbrauch zu verhindern, insbesondere Mehrfach-
antworten durch ein und dieselbe Person. Simtliche Reformpriorititen
wurden von den teilnehmenden Birgern bestatigt; allerdings zeigt der Ab-
schlussbericht auch eine Mehrheit gegen den von der Regierung geplanten
Abbau regionaler Kompetenzen.!”

In der Folge geschah jedoch nicht viel mit den Ergebnissen. Die neue
Regierung von Matteo Renzi, welche im Februar 2014 Gianni Letta ablos-
te, gab die Idee eines besonderen Verfassungsgesetzes zur Einfithrung eines
speziellen Verfassungsinderungsverfahrens auf und begann ohne weitere

17 Vgl. die fir die Konsultation genutzte Internetplattform »partecipal« (»beteilige
dich!«), auf der auch der Abschlussbericht der Konsultation veroffentlicht worden
war (Www.partecipa.gov.it).
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Vorbereitung oder Konsultationen das parlamentarische Verfahren zur
Verfassungsinderung mit einem sehr umfangreichen Anderungsentwurf.
Nach langen Beratungen und Abstimmungen in beiden Kammern wurde
das umfangreiche Verfassungsinderungsvorhaben schlielich verabschie-
det und die Regierung Renzi war selbst treibende Kraft fiir ein — eigentlich
nicht notwendiges — Verfassungsreferendum. Dies war ein politischer Feh-
ler, da die Diskussion tber die umfassende Verfassungsreform das Land
spaltete, zur Moglichkeit der personlichen Abrechnung mit Matteo Renzi
wurde und die Personalisierung seinen Gegnern die Moglichkeit bot, sich
gegen ihn zu verbiinden. Die Verfassungsreform fiel entsprechend im Re-
ferendum vom 4. Dezember 2016 durch; Matteo Renzi trat zurtick.

Der Grundsatz umfassender 6ffentlicher Konsultation ist jedoch mittler-
weile in Italien etabliert und die Internetplattform wird weiter regelmafig
zur Online-Konsultation der Burger fir andere Gesetzgebungsvorgaben
genutzt.

7. Island: Ein villig neues, mebrstufiges Modell fiir Biirgerbeteiligung?

Nach den dramatischen Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008,
welche fiir Island einen Bankenkollaps bedeutete, wurde allgemein eine
grundlegende Erneuerung befiirwortet. Dies schloss Forderungen nach
einer neuen Verfassung ausdriicklich ein. 2009 wurde eine Nationalver-
sammlung fir ein nationales »Brainstorming« abgehalten.!® Auf dieser
ging es vor allem um Grundwerte sowie um besonders wichtige Einzelfra-
gen wie beispielsweise Ausbildung, Wirtschaft und Umwelt. Auerdem
wurden Moglichkeiten einer umfassenden Verfassungsreform mit delibera-
tiven Partizipationsformen diskutiert.

Dies wurde von der islindischen Regierung akzeptiert und im Juni 2010
wurde ein Gesetz zur Einberufung einer Verfassungsversammlung verab-
schiedet (Constitutional Assembly Act). Demnach sollte ein Verfassungsrat

18 Silvia Suteu, »Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Ice-
land and Irelands, in (2015) 3 Boston College International and Comparative Law
Review 251; Bjorg Thorarensen, »The People’s Contribution to Constitutional
Changes: Writing, Advising or Approving? — Lessons from Iceland«, in Xenophon
Contiades and Alkemene Fotiadou (Hrsg.), Participatory Constitutional Change,
(Routledge, 2017), 103ff; Eirikur Bergmann, »Participatory Constitutional Delib-
eration in the Wake of Crisis: The Case of Iceland«, in Min Reuchamps and Jane
Suiter (Hrsg.), Constitutional Deliberative Democracy in Europe (ECPR Press, 2017),
15ft.
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gewihlt werden, nachdem eine Crowdsourcing-Versammlung zu Verfas-
sungsfragen abgehalten worden war, als ein Tagesereignis fiir Biirgerbetei-
ligung, das von einem Verfassungsausschuss von sieben Experten vorberei-
tet werden sollte. Am 6. November 2010 fand die erste Phase statt: Unter
Ausschluss von Mitgliedern politischer Parteien nahmen insgesamt 950
durch die Zufallsmethode ausgewihlte Islinder an insgesamt 128 verschie-
denen Runden Tischen teil. Auf diese Weise wurden acht Hauptthemen
fur die islandische Verfassung ermittelt, welche als Grundlage fiir die Bera-
tungen und Arbeiten im Verfassungsrat vorgegeben wurden.

Am 27. November 2010 wollte man mit der Wahl der 25 Mitglieder des
Verfassungsrates in die zweite Phase eintreten. 522 Islinder hatten sich
selbst als Kandidaten zur Wahl gestellt. Wieder waren Abgeordnete ausge-
schlossen. Gewahlt wurde mit einem Verhéltniswahlsystem (single transfe-
rable vote system); allerdings war die Wahlbeteiligung mit nur 27% sehr
enttiuschend. Dies entspricht etwa der Halfte der gewohnlichen Wahlbe-
teiligung. Zudem kam es zu Problemen beim Wahlvorgang und es wur-
den UnregelmifRigkeiten behauptet, weswegen der Oberste Gerichtshof
schlieflich die Wahlen annullierte.

Darauthin wurde der Verfassungsrat vom Parlament ernannt und be-
gann seine Arbeit im April 2011 auf der Grundlage der Vorarbeiten der
Verfassung. Es wurde grofSer Wert auf die Transparenz der Arbeiten gelegt:
auf einer interaktiven Webseite wurden alle Entwiirfe sowie Kommentare
und Vorschlige dazu verdffentlicht. Jeder Biirger hatte das Recht, online
Anderungen vorzuschlagen und am Text mitzuschreiben. Nach vier Mona-
ten sandte der Verfassungsrat im Juli 2011 einen Verfassungsentwurf an
das Parlament, nachdem dieser im Konsens verabschiedet worden war.
Der Entwurf wurde danach von internationalen Experten sowie der Ve-
nedig-Kommission des Europarates begutachtet und von verschiedenen
Seiten kritisiert. Anschliefend kam es zunachst fiir Monate zu einem Still-
stand im islaindischen Parlament.

SchliefSlich wurde am 20. Oktober 2012 ein konsultatives Referendum
tber den Verfassungsentwurf abgehalten, bei dem insgesamt sechs Fragen
zur Abstimmung gestellt wurden: die Birger konnten sowohl tber den
Gesamtentwurf, als auch tber funf inhaltliche Hauptfragen abstimmen
(ob nattirliche Resourcen staatliches Eigentum sein sollten; tber eine Be-
stimmung zur Staatskirche; tiber die Wahl bestimmter Individuen in den
Althing; Gber das gleiche Stimmengewicht in allen Landesteilen bei Wah-
len; Gber das Recht einer bestimmten Anzahl von Wihlern Referenda zu
beantragen). Die Wahlbeteiligung lag immerhin bei 49% und alle Fragen
wurden mit einer deutlichen Mehrheit positiv beantwortet.
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Allerdings kam es nach dem eindeutigen Ergebnis des nicht bindenden
Referendums zu Streitigkeiten zwischen den politischen Parteien tiber die
Umsetzung. Nach vielen Debatten kam es nie zu einer Endabstimmung
dartber. Stattdessen wurde 2013 ein anderer Gesetzentwurf eingebracht,
mit dem die Diskussion und die Entscheidung bis auf die Zeit nach den
Wahlen im selben Jahr verschoben wurde,' allerdings mit dem Zusatz,
dass eine Verfassungsreform spitestens bis April 2017 erfolgen, vom Parla-
ment mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet und durch ein Referendum
(mit mindestens 40% Wahlbeteiligung als Giltigkeitserfordernis) bestatigt
werden sollte. Damit hatte das Parlament die Hoheit iber den Verfas-
sungsanderungsprozess wiedererlangt.

Interessant sind im Fall Islands vor allem das Wechselspiel deliberativer
Partizipationsformen mit den Institutionen der reprisentativen Demokra-
tie, welche letztlich die Oberhand behielt sowie das Eingreifen des Obers-
ten Gerichtshofes und die Wirkungen der Gutachten der Venedigkommis-
sion. Allerdings war die vorausgegangene Phase der Burgerbeteiligung
als wichtiges Element des Gesamtprozesses eingefiihrt und erprobt und
international viel beachtet worden. Zudem war die Notwendigkeit eines
komplementiren Prozesses anerkannt worden.

Wenn man lediglich das Ergebnis betrachtet, muss das islindische Ex-
periment mit dem Verfassungskonvent von 2012 also als ein Fehlschlag
betrachtet werden, da das erklarte Ziel, eine neue Verfassung zu verab-
schieden, nicht erreicht wurde. Trotzdem war es das erste Mal, dass eine
vollstindig neue Verfassung im Wege deliberativer Partizipationsformen
erarbeitet werden sollte. Trotz des (vermutlich zu) ehrgeizigen Zieles einer
Gesamtrevision und des Fehlschlags hat das Verfahren enormes Interesse
geweckt und ein grofes Echo in der Welt und in der wissenschaftlichen
Diskussion ausgelost, weshalb es als durchaus Ausloser eines neuen Trends
in Verfassungsinderungsverfahren angesehen werden kann.

19 Die Venedig-Kommission des Europarates hatte empfohlen, weitere Detailarbei-
ten am Verfassungsentwurf erst nach den anstehenden Wahlen anzugehen. Die
vorgesehenen vielen Méglichkeiten fiir die direkte Intervention der Biirger seien
zwar zu begriflen, kénnten aber auch Risiken der Blockade und der Instabilitit
mit sich bringen. Zudem seien zahlreiche Bestimmungen des Entwurfs noch zu
vage geblieben.
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8. Konkrete Einzeldnderungen: der irische Verfassungskonvent mit
Biirgermebrbheit

In Irland wurden bereits im Wahlkampf 2011 Verfassungsinderungsvor-
schliage von verschiedenen Parteien vorgeschlagen und diskutiert. 2012
wurde dann ein Verfassungskonvent (Irish: An Coinbhinsiin ar an mBun-
reacht) eingerichtet, um die vorgeschlagenen Verfassungsinderungsvor-
schlige zu diskutieren. Seine Zusammensetzung war gemischt: Unter den
100 Mitgliedern waren als Vertreter der Politik neben dem Vorsitzenden
weitere 29 Mitglieder des irischen Parlaments und vier Vertreter der poli-
tischen Parteien Nordirlands;*® zwei Drittel des Konvents waren jedoch
durch das Zufallsprinzip ermittelte Biirger. Die 66 Birger wurden von
einer Marktforschungsgesellschaft durch einen Algorithmus ausgewihlt,
der einen reprasentativen Querschnitt der Wahlbevolkerungsstruktur im
Hinblick auf Alter, Region und Geschlecht garantierte; ebenso wurden 66
Ersatzmitglieder ausgewahlt.2!

Acht Einzelthemen sollten im Verfassungskonvent behandelt werden,
diese Liste wurde vom Konvent um weitere Themen erganzt:

e Die Verkiirzung der Amtszeit des Prisidenten auf fiinf Jahre und die
Zusammenlegung mit den Gemeinde- und Europawahlen;

e Die Herabsetzung des Wahlalters auf 17 Jahre;

¢ Die Reform des Wahlsystems zur Kammer (Ddil);

e Die Ermoglichung des Wahlrechts fir im Ausland ansissige irische
Staatsbiirger bei den Prasidentenwahlen in irischen Botschaften oder
durch dhnliche Massnahmen;

e Eine Verfassungsbestimmung tiber die gleichgeschlechtliche Ehe;

e Eine Verfassungsinderung zur Rolle der Frauen mit dem Ziel ihrer
groferen Beteiligung im 6ffentlichen Leben;

e Grofere Beteiligung von Frauen in der Politik;

e Die Streichung einer Verfassungsvorschrift tiber das Vergehen der Blas-
phemie;

20 Die 29 Platze fir irische Abgeordnete wurden unter den im Parlament vertrete-
nen Fraktionen im Verhaltnis zu ihrer Sitzanzahl in beiden Héausern aufgeteilt;
Sinn Fein war mit einer gemeinsamen Delegation aus beiden Hausern vertreten.
Von den sechs eingeladenen nordirischen Parteien lehnten die protestantischen
Parteien Democratic Unionist Party und Ulster Unionist Party eine Teilnahme
ab, da sie den Konvent als inner-irische Angelegenheit betrachteten.

21 Statt der vollstindigen Postanschrift wurden nur Name und Postleitzahl der Biir-
ger ver6ffentlicht, um Befiirchtungen einer Einflussnahme von Lobbyisten und
Interessengruppen vorzubeugen.
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Andere relevante Verfassungsinderungen, welche der Konvent empfehlen
wollte (nach der Behandlung der vorgenannten Themen).

Die erste Sitzung war am 1. Dezember 2012, der Konvent tagte
bis 31. Mirz 2014. Die ersten beiden Themen wurden zuerst bearbeitet;
die entsprechenden Empfehlungen sollten bereits zwei Monate nach dem
ersten Treffen an die Regierung abgegeben werden. Die anderen Themen
sollten bis November 2013 bearbeitet warden. Nach diesem Zeitpunkt
wurden die Reform der Abgeordnetenkammer (Ddi/) und wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte als zwei weitere Themen vom Konvent selbst
gewahlt.

Der Konvent arbeitete an 10 Wochenenden fiir jeweils eineinhalb Tage.
Die Arbeitsmethode sah fiir jede Sitzung drei unterschiedliche Abschnitte
vor: zunichst stellten am Samstag Experten ihre zuvor versandten Gutach-
ten vor, darauf folgten Debatten zwischen Gruppen von Befiirwortern und
Gegnern der Vorschlige zum jeweiligen Thema und abschliefend offene
Diskussionen an Runden Tischen mit Moderatoren. Die Diskussionen
wurden aufgezeichnet. Am folgenden Sonntagmorgen reflektierten die
Konventsmitglieder tiber die Diskussionsergebnisse des Vortages. Zum Ab-
schluss wurde auf einem Stimmzettel abgestimmt, auf dem die Hauptargu-
mente aufgelistet waren. Alle Sitzungen waren Offentlich, und konnten
durch Streaming verfolgt werden.

Die irische Regierung war nicht zur Berticksichtigung der Anderungs-
vorschlige des Konvents verpflichtet. Sie versprach aber eine formliche
Antwort auf alle Empfehlungen sowie eine Debatte dartiber im Parlament.
Dies sollte der Verkniipfung zwischen deliberativen und reprasentativen
Verfahrenselementen ebenso dienen, wie der Achtung der vom Konvent
geleisteten Arbeit und der Stellung des Parlaments.

Bis Dezember 2015 hatte die irische Regierung auf sechs der neun Be-
richte des Konvents formell geantwortet. Zwei Konventsvorschlige wur-
den am 22. Mai 2015 in einem Verfassungsreferendum zur Abstimmung
gestellt. Es ging um die Einfiihrung der gleichgeschlechtlichen Ehe und
um die Herabsetzung der Altersgrenze fiir die Wahlbarkeit zum Prasiden-
tenamt von 35 auf 21 Jahre. Wihrend die gleichgeschlechtliche Ehe akzep-
tiert und damit eingefiihrt wurde, wurde die Herabsetzung der Altersgren-
ze von einer Mehrheit der Wahler abgelehnt.

Vor den Wahlen 2016 schlugen verschiedene Politiker Anderungen an
der irischen Abtreibungsgesetzgebung vor, einschlieflich der Abschaffung
des verfassungsrechtlichen Abtreibungsverbotes im Achten Verfassungszu-
satz. Dazu wurde vor den Wahlen erneut eine Burgerversammlung (Citr-
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zens* Assembly)?? versprochen, welche nach den Wahlen auch gebildet wur-
de. Ohne die Beteiligung von Politikern sollte diese tber einen lingeren
Zeitraum eine begrenzte Anzahl von wichtigen Themen bearbeiten. Zu
diesen gehorten insbesondere das Abtreibungsverbot, die Dauer der Legis-
laturperiode sowie die Art und Weise der Abhaltung von Referenda (z.B.
die Zusammenlegung verschiedener Themen auf einen Wahltag), obwohl
der Burgerkonvent nicht auf Verfassungsthemen beschrinkt war. Die 2017
abgeschlossenen Arbeiten wurden im Parlament von einem Ausschuss wei-
ter beraten. Am 25. Mai 2018 wurde ein Referendum zum Achten Verfas-
sungszusatz durchgefiihrt, bei dem sich eine Zweidrittelmehrheit der Ab-
stimmenden fiir eine Anderung aussprachen, welche es dem irischen Parla-
ment nun ermdglicht, Schwangerschaftsabbriiche zu legalisieren.?

Irland ist ein Beispiel fiir gelungenen und zielfithrenden Einsatz delibe-
rativer Partizipationsformen zur Anderung einzelner Vorschriften einer
staatlichen Verfassung. Der Verfassungskonvent hatte diese als Beratungs-
organ vorbereitet und einen komplexen Katalog von insgesamt etwa 40
verschiedenen Anderungsempfehlungen erarbeitet; diese sollten durch die
Regierung umgesetzt werden. Von ihnen erforderten 20 Empfehlungen
Verfassungsinderungen. Wihrend einige noch unerledigt sind, wurde die
Ehe gleichgeschlechtlicher Paare durch das Referendum im Mai 2015 er-
moglicht; ein beachtliches Ergebnis in einer bekanntermafen katholisch
gepragten und konservativen Rechtsordnung. Die Regierung hat in Aus-
sicht gestellt, dass weitere Empfehlungen 2018 und 2019 in einem Referen-
dum zur Abstimmung gestellt werden.

9. Neue Wege durch Partizipation? Schlussfolgerungen

In der vergleichenden Untersuchung lassen sich zwei groffe Fallgruppen
unterscheiden: in Osterreich, Deutschland und Italien wurden dem eigent-
lichen Verfassungsinderungsverfahren ein Konvent, eine besonders zusam-
mengesetzte Kommission oder ein Expertengremium vorgeschaltet, um

22 Laura Cabhillane, »Delaying Tactics or Useful Deliberative Exercises? The Irish
Citizens’ Assembly and the Convention on the Constitution« (IACL-AIDC Blog,
3. Dezember  2018)  blog-iacl-aidc.org/debate-the-citizens-assembly-in-ireland/
2018/12/3/delaying-tactics-or-useful-deliberative-exercises-the-irish-citizens-assem-
bly-and-the-convention-on-the-constitution (abgerufen am 31.01.2019).

23 Bei einer Wahlbeteiligung 64,3%. Zur Abstimmung stand konkret die Frage, ob
die folgende Erginzung in Art. 40.3.3 eingefithrt werden sollte: »Bestimmungen
zum Schwangerschaftsabbruch kénnen gesetzlich geregelt werden.«
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eine vertiefte und breitere Diskussion der Reforminhalte zu ermdglichen,
bevor sich das Parlament mit ihnen befasst. Auch wenn die Ergebnisse
dieser Gremien nicht unmittelbar verwendet wurden, hatten sie jedoch
auf den Fortgang der danach folgenden férmlichen Verfahren und auf die
Inhalte folgender (Teil-)Reformen entscheidenden oder zumindest grofen
Einfluss. Eine echte Einbeziehung von Birgern fand jedoch in diesen
Fillen nicht statt, mit Ausnahme Osterreichs und deren Einbindung in
die parlamentarische Kommission, deren Arbeit jedoch nicht von Erfolg
gekront war. In Italien hat die Online-Konsultation zwar einige Impulse
gegeben, diese haben jedoch keine besonders sichtbaren Auswirkungen
auf den nachfolgenden Verfassunsgreformentwurf gezeitigt.

Demgegentiber sind die Instrumente, die in Irland und Island genutzt
wurden, wesentlich innovativer, weitreichender und auch im Hinblick
auf die Entscheidungen einflussreicher. Sie kommen damit den grundle-
genden Intentionen der deliberativen und partizipativen Demokratie sehr
viel ndher und beweisen deren Anwendbarkeit und Potential auch auf der
Verfassungsebene.

Die drei Modelle — direkte, reprasentative und deliberative Demokratie
— kann man mit unterschiedlichen Fahrriadern vergleichen: das Hochrad
des 19. Jahrhunderts, das heutige Standardfahrrad und ein Lastenfahrrad
mit drei Radern. Das Hochrad symbolisiert dabei die direkte Demokra-
tie, das Verfassungsreferendum und die direkte Austiibung der Entschei-
dungsgewalt durch das Volk. Es war eine revolutionire Erfindung bei
seiner Einfiihrung, ist aber langsam und schwerfillig und schwierig im
Gleichgewicht zu halten. Dies und seine kurze Reichweite schrinken
seine universale Einsetzbarkeit ein, was der biniren Logik des »Ja oder
Nein« bei Referenden entspricht, die fiir Grundsatzentscheidungen geeig-
net sein mogen, jedoch kaum als alltigliches Entscheidungsinstrument
und fir differenzierte Entscheidungen eine vorgeschaltete Informations-
und Diskussionsphase benotigen. Das Prinzip des Hochrades ist daher
zugunsten einer deutlichen Verbesserung von Stabilitit und Geschwindig-
keit konzeptionell gedndert worden. Dem Standardfahrrad von heute ent-
spricht das Konzept der reprasentativen Demokratie. Sie wird auf alle
Entscheidungsfragen angewendet, einschlieSlich der meisten Verfassungs-
anderungsverfahren. Die Anderungen am Konzept, wobei das Prinzip
Fahrrad gleichbleibt, beriicksichtigen auch den Pluralismus der modernen
Gesellschaft in den Parlamenten, was durch die Variante des Damenfahr-
rades dargestellt werden kann, welches die Vertretung der bis dahin von
der Politk ausgeschlossenen Frauen symbolisiert. Trotzdem ist in bestimm-
ten Situationen, z.B. fiir Lastentransporte, eine besondere Weiterentwick-
lung moglich, beispielsweise durch Hinzufiigen eines dritten Rades fiir
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noch mehr Sicherheit und Stabilitat. Dies liefe sich mit deliberativen Par-
tizipationsprozessen vergleichen, welche zur Vorbereitung grundlegender
Entscheidungen eine umfassendere Vertiefung der Entscheidungsfaktoren
und zur Steigerung der Akzeptanz und Nachhaltigkeit die Einbindung der
Biirger in die Entscheidungsvorbereitung garantieren.

Der Vergleich ergibt fiir deliberative Partizipationsprozesse auf Verfas-
sungsebene folgende Gemeinsamkeiten:

¢ Sie dienen der Vorbereitung der Entscheidungen in den Gremien im
Vorfeld formeller Verfahren; im Idealfall bereits mittels Konsensbil-
dung (dies ist jedoch nicht Voraussetzung).

e Beratung, Vertiefung von Sachfragen und Meinungsbildung aufSserhalb
des Politikbetriebes bzw. der Institutionen der reprasentativen Demo-
kratie stehen im Vordergrund.

e Wesentliches Kennzeichen ist die Birgerbeteiligung, fiir die verschiede-
ne Formen zur Verfigung stehen. Bei der Arbeitsmethode sind Trans-
parenz und ein klares Regelwerk wesentlich.

e Ein grofler Vorteil ist, dass deliberative Partizipationsmodelle nicht
der Mehrheitslogik unterworfen sind (wie dies bei repasentativer und
direkter Demokratie der Fall ist). Da sie nicht unmittelbar mit den
Entscheidungen verknipft sind, sondern diese nur vorbereiten, sind
sie auf das Erreichen nachhaltiger Losungen ausgerichetet: Qualitat
und Akzeptanz stehen im Vordergrund. Daher ist Konsens haufig wiin-
schenswert, wichtiger ist aber, dass jede Meinung zihlt, unabhingig
von zahlenmafiger Stirke.

Burgerbeteiligung und der Einsatz deliberativer Partizipationsformen er-
scheinen eher dafiir geeignet, wichtige Einzelthemen durch vertiefte Dis-
kussion fir eine verfassungsindernde Entscheidung vorzubereiten, als
fir die Verfolgung ehrgeiziger Projekte einer umfassenden Revision der
Verfassung. Der Vergleich verschiedener Fille zeigt nimlich, dass die in
den partizipativen Verfahren erzielten Ergebnisse hiufig zunichst nicht
unmittelbar verwirklicht werden, jedoch nicht selten zu einem spiteren
Zeitpunkt aufgegriffen und in ein traditionelles Verfahren eingefthrt bzw.
verabschiedet werden.

Im Verhiltnis zur reprasentativen Demokratie handelt es sich nicht um
alternative, sondern um komplementéire Formen. Vielleicht sind sie nicht
unverzichtbar, sie versprechen aber durch die mit ihnen verbundenen
Diskussionen und die Vorbereitung besonders wichtiger Entscheidungen
in pluralistischen Gesellschaften in jedem Fall einen Qualitits- und Nach-
haltigkeitsgewinn fiir wichtige Reformen. Daher ist zu erwarten, dass auch
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auf der Ebene (gesamt)staatlicher Verfassungen weiter mit ihnen experi-
mentiert wird.
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Die Schattenseiten der Online-Partizipation:
Veranderungen des demokratischen Diskurses in und durch
die sozialen Medien

Wolf . Schiinemann

Das sog. europiische Superwahljahr 2017 mit Parlaments- oder Prasident-
schaftswahlen in den Niederlanden, Frankreich, Grofbritannien, Deutsch-
land und Osterreich war von grofen Sorgen um die Gefihrdungen der
Demokratie gepragt. Diese Sorgen waren mit der Digitalisierung im Allge-
meinen und den Verinderungen des demokratischen Diskurses in und
durch soziale Medien eng verbunden. Sie fanden vor dem Hintergrund
einer tieferen gesellschaftlichen und politischen Verunsicherung statt, die
insbesondere durch irritierende internationale politische Ereignisse aus
dem Vorjahr — genannt seien die Wahl Donald Trumps zum US-ameri-
kanischen Prisidenten im November 2016 und die Referendumsentschei-
dung der Briten fiir einen Austritt aus der Europdischen Union im Juni
desselben Jahres — hervorgerufen worden war. Die Art und Weise, wie
die Kampagnen und Debatten in beiden Lindern auch mittels digitaler
Medien und vor allem sozialer Netzwerke gefihrt und mutmaflich be-
einflusst worden waren, hatten diffuse Angste entstehen lassen. Aus die-
ser Stimmung heraus sind dhnliche Entwicklungen, einschlieflich demo-
kratiegefihrdender Manipulationen, auch fir die jeweiligen nationalen
Wahlkimpfe erwartet worden. Tatsichlich liefen sich die missliebigen
Phianomene digitaler Kommunikation darin zwar ebenfalls beobachten,
die schlimmsten Befiirchtungen bestitigten sich jedoch nicht. Allerdings
fihrten die Wahlen in allen genannten Lindern (mit Ausnahme Grof-
britanniens) zu deutlichen Zugewinnen fiir rechtspopulistische Bewegun-
gen.!

1 Niederlande: Partij voor de Vrijheid plus 3% ggii. den Vorwahlen, Deutschland:
Alternative fiir Deutschland plus 7,9%, Osterreich: 5,5%. In Frankreich schaffte es
der Front National mit Marine Le Pen in der ersten Runde der Prasidentschafts-
wahlen mit 21,3% in die Stichwahlen. Hier unterlag sie dem Zentrumskandidaten
mit 33,9% der Stimmen, alle Zahlen von www.wikipedia.org (abgerufen am
4. Februar 2018).
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Inwieweit sich diese Zugewinne auch neuen Mediennutzungsgewohn-
heiten, neuen Méglichkeiten der Kampagnenkommunikation und dem di-
gitalen Strukturwandel der Offentlichkeit zuschreiben lassen, wird griind-
lich und differenziert zu untersuchen sein. In jedem Fall haben die Erfol-
ge der extremen Rechten zu den Zweifeln an einem positiven Beitrag
digitaler Kommunikationsmedien zur Entwicklung der Demokratie bei-
getragen. Abgesehen von ihrem besorgniserregenden Anlass, bergen die
Zweifel ihrerseits das Potential fur Verdnderungen unserer medial vermit-
telten demokratischen Offentlichkeit. Denn aus ihnen nahren sich teils
weitreichende Forderungen nach Regulierung von Internetinhalten. Nicht
von ungefihr haben diese in Deutschland im Wahlkampfjahr Fuf§ gefasst
und sind in Regulierungsmafnahmen wie das deutsche Netzwerkdurch-
setzungsgesetz (kurz: NetzDG) gemindet.? Die den Kern des Gesetzes
bildende Auflage an Betreiber grofer sozialer Netzwerke, offensichtlich
illegale Inhalte in einem vorgegebenen Zeitraum von ihren Plattformen
zu 16schen, hat eine lebhafte Kontroverse in Deutschland hervorgerufen.
Auch international hat das NetzDG fiir Aufsehen und Kritik gesorgt. Der
Streit um das NetzDG offenbart, wie sich in Deutschland und andernorts
ein neuer netzpolitischer GroBkonflikt um die Internetfreiheit herausbil-
det. In dieser Auseinandersetzung sind die Verinderungen des demokrati-
schen Diskurses unter den Eindricken der Digitalisierung von zentraler
Bedeutung.

In den folgenden Abschnitten méchte ich diese Veranderungen im Rah-
men verschiedener Annaherungen theoretisch und empirisch bestimmen.
Dazu erldutere ich zunichst die demokratischen Versprechen, die seit Be-
ginn der Internetentwicklung mit dieser verbunden sind (1). Im Anschluss
daran werden auch die entgegengesetzten Zweifel ausgefithrt (2). Fur die
empirische Betrachtung stehen dann die Phanomene von Hass und Hetze
im Fokus, wobei diese anhand des deutschen Bundestagswahlkampfs und

2 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netz-
werkdurchsetzungsgesetz — NetzDG), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I
Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 7. September 2017.

3 Fur Kritik am NetzDG s. z.B. Constanze Kurz, »NetzDG: Viel Kritik, aber keine
schnelle Evaluierung, (netzpolitik.org, 9. Januar 2018), https://netzpolitik.org/2018
/netzdg-viel-kritik-aber-keine-schnelle-evaluierung/ (abgerufen am 20. April 2018),
sowie eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundesta-
ges: Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, »Ausarbeitung. Entwurf ei-
nes Netzwerkdurchsetzungsgestzes. Vereinbarkeit mit der Meinungsfreiheit«
(WD10 — 3000 — 037/17, 12. Juni 2017), https://www.bundestag.de/blob/510514/eef
b7cf92dee88ec74ce8e796e9bc25c/wd-10-037-17-pdf-data.pdf (abgerufen am
20. April 2018).
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der Rolle der Alternative fiir Deutschland (kurz: AfD) untersucht werden
(3). Abschliefend folgen eine Zusammenfassung und einige Anschluss-
tberlegungen und -fragen (4).

1. Die demokratischen Versprechen der Internetentwicklung

Das Internet selbst und die auf ihm basierenden Anwendungen haben auf-
grund ihrer soziotechnischen Eigenschaften seit jeher Erwartungen positi-
ver Effekte der Demokratieentwicklung und Demokratisierung gewecke.*
Gerade in Zeiten der Verunsicherung tiber angebliche postdemokratische
Tendenzen und Erntichterungen tber reprisentativdemokratische Realiti-
ten schienen internetbasierte Kommunikationsformen und die durch sie
beférderte politische Partizipation umfassende und nachhaltige Abhilfe
schaffen zu kénnen.® Denn — so lieBe sich das grundlegende Versprechen
der technologischen Entwicklung mit den Worten eines fithrenden De-
mokratietheoretikers fassen — das Internet verspricht »vollig neue Chan-
cen der Selbstorganisation der Biirgergesellschaft«.® Net Empowerment, so
wird die Annahme bezeichnet, wonach das Individuum durch das Inter-
net ertichtigt wiirde, das politische Geschehen stirker wahrzunehmen
und daran direkter zu partizipieren.” Mediale Gatekeeper und politische
Intermedidre missten hinter dem vernetzten und gestirkten Individuum
zurlcktreten, so die Idee. Dieses abstrakte Versprechen hat sich tber die
Jahrzehnte der Entwicklung neuer Anwendungen erhalten und ist verein-
facht gesagt in drei Varianten hervorgetreten.

Die erste Variante ging mit der Reifung des Internets als Massenkom-
munikationsmittel einher. In ihr werden viele Anleihen an die noch weiter
zurickreichenden revolutiondren Erwartungen der Entwickler-Communi-

4 Glenn Greenwald, »NSA: Die Schere im Kopf: Wie Massentiiberwachung jeden
Protest im Keim erstickt«, (2014) 6 Blitter fiir deutsche und internationale Politik 47,
47.

S Marianne Kneuer, »Bereicherung oder Stressfaktor? Uberlegungen zur Wirkung
des Internets auf die Demokratie«, in Marianne Kneuer (Hrsg.), Das Internet: Berei-
cherung oder Stressfaktor fiir die Demokratie? (Nomos, 2013), 13.

6 Peter Graf Kielmansegg, Die Grammatik der Freiheit: Acht Versuche iiber den demo-
kratischen Verfassungsstaat (Nomos, 2013), 262.

7 Alexander Siedschlag, Alexander Bilgeri und Dorothea Lamatsch, »Elektronische
Demobkratie und virtuelles Regieren: Erfahrungen und Perspektivens, in Alexander
Siedschlag, Alexander Bilgeri und Dorothea Lamatsch (Hrsg.), Kursbuch Internet
und Politik: Elektronische Demokratie und virtuelles Regieren (Leske + Budrich, 2001),
10.
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ty gemacht. Im Wesentlichen geht es um die Umsetzung weitgehender
partizipatorischer Visionen, wobei direktdemokratische Verfahren der Ent-
scheidungsfindung, die bis dahin womdglich an den praktischen Zwingen
gesellschaftlicher Organisationsfihigkeit in modernen Massengesellschaf-
ten gescheitert waren, im Computer- und dann im Internetzeitalter end-
lich umsetzbar schienen.® Dahinter steht das antike Ideal der direkten
Demokratie, ausgedriickt in dem Bild der Agora Athens. Passenderweise
bemiihte etwa der ehemalige US-amerikanische Vizeprasident Al Gore ex-
akt dieses Bild in einer Rede vor der ITU in Buenos Aires 1994, um die po-
litische Vision fiir das Zeitalter des Internet zu beschreiben. Die von ihm
beschworene neue »Datenautobahn« sei geradezu eine »Metapher fiir die
Demokratie«. Es werde ein »neues athenisches Zeitalter der Demokratie«
kommen.? Die Idee, eine womdglich dysfunktionale Herrschaftsform mit
technischen Hilfsmitteln wieder ihrer urspriinglicheren Konzeption zuzu-
fihren, verdichtete sich im Leitbild der digitalen Agora, auf der Entschei-
dungen fiir das Gemeinwesen besser und demokratischer gefillt werden
konnten. Diese Hoffnung wurde auch in der wissenschaftlichen Debatte,
vielfach mit denselben Beziigen zur Antike, artikuliert.!® Der Gedanke an
eine technikgetriebene Verfassungsreform verfing in aller Regel nicht. Die
Vorstellung, die Internettechnologie fir mehr oder weniger weitreichende
Formen der Burgerbeteiligung zu nutzen, ist indes in Form zahlreicher
demokratischer Innovationen elektronischer Partizipation umgesetzt wor-
den.!!

Die zweite Variante demokratischer Versprechen ist im Zuge einer wei-
teren Entwicklungsstufe des Internets aufgekommen. Die Anwendungen
des sog. Web 2.0 oder Mitmachnetzes brachten einen Paradigmenwechsel.
Allgemein wurde in dieser Zeit der Auftritt der produser zelebriert, also
der Nutzer, die zugleich Produzenten von Inhalten sind, womit sie die
klassischen Gatekeeper in den etablierten Medien, aber auch in der Politik

8 Benjamin R. Barber, Starke Demokratie: Uber die Teilhabe am Politischen (Rotbuch-
Verlag, 1994).

9 Zitiert nach Hubertus Buchstein, »Bittere Bytes: Cyberbiirger und Demokratie-
theorie«, (1996) 4 Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie 583, 585.

10 Maria H. Dettenhofer, »Eine neue Chance fiir die Basisdemokratie? DenkanstofSe
aus dem klassischen Athenc, in Siedschlag, Bilgeri und Lamatsch (Hrsg.), Kurs-
buch Internet und Politik (Fn. 7), 93; Howard Rheingold, Virtuelle Gemeinschaft: So-
ziale Beziehungen im Zeitalter des Computers (Addison-Wesley, 1994).

11 Norbert Kersting, »The Future of Electronic Democracy«, in Norbert Kersting
(Hrsg.), Electronic Democracy (Budrich, 2012), 11; Marianne Kneuer und Sebastian
Harnisch, »Diffusion of E-Government and E-Participation in Democracies and
Autocracies«, (2016) 4 Global Policy 548.
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zunehmend verdringen wiirden.'? »Here comes everybody«, lautete der
sprechende Titel des Buchs von Clay Shirky, mit dem er die freudvolle
Stimmung und den epochalen Wandel vor Augen fiihrte, der die eliten-
gesteuerten Institutionen reprisentativer Demokratie fortan wesentlich
herausfordern wiirde.’® Klassische Politakteure und mediale Gatekeeper
wirden kiinftig von jedermann, von den Grassroots oder Netroots vernetzter
Gesellschaften infrage gestellt, ja potentiell ersetzt.!* Damit erschien das
Festhalten an den etablierten Gatekeeper-Strukturen politischer Prozesse
unzeitgemaf$, und der Ausbau partizipatorischer Instrumente und Verfah-
ren wurde zum Gebot der Stunde, nicht zuletzt auch um den Umbau von
Politik und Verwaltung an den Aufmerksamkeits- und Nutzungsgewohn-
heiten der Burger zu orientieren. Der Kampagnenmanager von Howard
Dean, dem Kandidaten um die Prasidentschaftskandidatur der US-Demo-
kraten 2004, bezeichnete das Internet unter dem Eindruck aufkommender
sozialer Medien als »the most democratizing innovation we‘ve ever seen, more
s0 even than the printing press«.!> Abgesehen von der grundlegenden Eupho-
rie, die in diesem Satz zum Ausdruck kommt, hat sich in dieser Zeit der
Wahlkampf in und mit sozialen Netzwerken ausgesprochen gewandelt.
Der Online-Wahlkampf ist zu einem dynamischen, sehr erfolgreichen und
ertragreichen Geschift und einer politischen Notwendigkeit geworden.
Den Startschuss dafiir bildete der US-Prasidentschaftswahlkampf 2008. Er
loste in den Demokratien weltweit Begeisterung aus. Der Obama-Kampa-
gne gelang erstmals nicht nur die Mobilisierung breiter Wihlermassen
uber das soczal web, die zunichst relativ schwach ausgestattete Kampagne
konnte Gber Crowdfunding auch Hunderte Mio. US-Dollar einwerben.
Das setzte Trends fir viele Demokratien. Bis heute gilt der Prisident-

12 Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets
and Freedom (Yale University Press, 2006).

13 Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations
(Penguin Books, 2008).

14 Axel Bruns, Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage
(Peter Lang, (2009); kritisch dazu: Matthew Scott Hindman, The Myth of Digital
Democracy (Princeton University Press, 2009); Wolf J. Schiinemann, »E-Govern-
ment und Netzpolitik — eine konzeptionelle Einfithrungs, in Wolf J. Schiine-
mann und Stefan Weiler (Hrsg.), E-Government und Netzpolitik im europdischen
Vergleich (Nomos-Verlag, 2012), 9.

15 Zitiert nach: Hindman, The Myth of Digital Democracy (Fn. 14), 2.
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schaftswahlkampf 2008 als der Startschuss fiir den nunmehr unumgéngli-
chen Online-Einsatz in Wahlkimpfen.'¢

Eine besondere Steigerung hat die Net-Empowerment-Hypothese in der
dritten Variante demokratischer Versprechen erfahren. Denn mit ihr wur-
de das Internet regelrecht als »Befreiungstechnologie« verstanden.!” Diese
Annahme erhielt vor einigen Jahren besonders groffe weltoffentliche Auf-
merksamkeit. Die politischen und sozialen Erhebungen des so genannten
Arabischen Frihlings boten eine dramatische Hintergrundfolie. Wurde
das Internet seit jeher als Herausforderung fir autokratische Regime welt-
weit betrachtet und seine Verbreitung gerade aus US-amerikanischer Sicht
mit einer globalen Perspektive des Demokratieexports verkniipft,'$ so wur-
de im Kontext des Arabischen Frithlings ganz konkret das befreiende Po-
tential digitaler Kommunikationsmedien, allen voran sozialer Netzwerke,
diskutiert.?

Wenn auch in unterschiedlicher Erscheinungsform hervorgetreten, so
ist mit den verschiedenen Reinkarnationen des demokratischen Verspre-
chens die grundlegende Annahme verbunden, dass die Internettechnolo-
gie den einzelnen Nutzer in den Stand versetze, sich von der Reprasen-
tation oder Bevormundung durch Eliten, Gatekeeper und professionelle
Instanzen zu emanzipieren. Gerade daraus erwiichsen Chancen fir die
Demokratieentwicklung. Genau dieser Zusammenhang wurde seit jeher
auch bezweifelt. Im Folgenden wird es um frihe Infragestellungen der
demokratischen Versprechen und ihre aktuell besonders kritische Lage
gehen.

16 Simone Unger, »Online-Kampagnen im Bundestagswahlkampf 2009: Obama re-
loaded oder Experimente im Web 2.0?«, in Schiinemann und Weiler (Hrsg.), E-
Government und Netzpolitik (Fn. 14), 375.

17 Kritisch dazu: Marianne Kneuer und Thomas Demmelhuber, »Die Bedeutung
Neuer Medien fir die Demokratieentwicklung: Uberlegungen am Beispiel des
Arabischen Frihlings«, (2012) 35 Informationen zur Politischen Bildung 30, 31.

18 Im Sinne des »Web of the Free«, Mark A. Shiffrin und Avi Silberschatz, »Web of
the Free« New York Times (New York, 23. Oktober 2005).

19 Larry Diamond, »Liberation Technology«, (2012) 3 Journal of Democracy 69;
Philip N. Howard und Muzammil M. Hussain, »The Upheavals in Egypt and
Tunisia: The Role of Digital Media«, (2011) 3 Journal of Democracy 35; dazu kri-
tisch: Kneuer und Demmelhuber, Die Bedeutung neuer Medien (Fn. 17).
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2. Doch kein Lebenselixier fiir die Demokratie? — Elemente der Erniichterung

Griinde fir Erntichterung in Reaktion auf die demokratischen Verspre-
chen gab es schon frih und wurden von verschiedenen Beobachtern
hellsichtig formuliert. So erschien etwa im Jahr 1996 in der Deutschen
Zeitschrift fiir Philosophie der Beitrag »Bittere Bytes: Cyberbtirger und De-
mokratietheorie« von Hubertus Buchstein. Darin befasst sich der Autor
kritisch mit der Internetentwicklung und macht in der damaligen inter-
netbezogenen Demokratieforschung zwei Lager aus, die den demokrati-
schen Versprechen in unterschiedlicher Weise anhingen: Optimisten und
Neutralisten. Wihrend Erstere die demokratieforderlichen Aspekte in der
Internettechnologie selbst erblickten und somit die Einl6sung der demo-
kratischen Versprechen fiir unumganglich erachteten, wiirden Letztere das
Internet als neutrales Medium bewerten. Die Ertichtigung des Einzelnen
und die Stirkung der Demokratie seien aus dieser Perspektive nicht von
alleine zu erwarten, wirden aber durch geeignete Reformmafinahmen
durchaus erreicht werden konnen.2°

Buchstein hilt beiden Lagern entgegen, dass die fiir das politische
Denken der Moderne grundlegende Differenzierung zwischen offentlicher
und privater Sphare, zwischen Citoyen und Bourgeois durch die digitale,
unmittelbare Kommunikation zunehmend briichig, schlicht hinfallig wer-
de. Personalisierte Newsfeeds und unvermittelte Kommunikation wiirden
eine mafigeblich durch Medien vermittelte und aggregierte Offentlichkeit
sukzessive aushohlen und schlieflich ersetzen.?! Verschiedene Folgewir-
kungen dieser strukturellen Veranderungen wiirden auch das Funktionie-
ren der Demokratie infrage stellen. Jedenfalls seien Zweifel an den wesent-
lichen Annahmen der Optimisten und Neutralisten begriindet.

Konkret formuliert Buchstein insgesamt sechs Fragen bzw. Einwéinde,
die er teils an die Optimisten, teils an Optimisten und Neutralisten richtet:
1. »soziopolitische Nebeneffekte der Internetentwicklung, 2. »Exklusivitat
der Computerkulture, 3. »die politische Okonomie des Netzes«, 4. »Rede-
freiheit und demokratische Zensur, 5. »Informationsiiberfluss und demo-
kratische Interaktion«, 6. »Charakteristika des politischen Diskurses vor
dem Bildschirm«. Ich werde diese zentralen, bereits vor mehr als zwanzig
Jahren formulierten Einwinde zunachst im Lichte aktueller Entwicklun-
gen prifen, bevor ich weitere Phinomene aus der heutigen Beobachtung
erganzen mochte.

20 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 585.
21 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 594.
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Die soziopolitischen Effekte?? beriihren vor allem die Zukunft des Arbeits-
markts und der Wertschopfung. Sie stellen in der Tat heute — in Zeiten
kinstlicher Intelligenz und des Internets der Dinge — wesentliche gesell-
schaftliche Fragen des Digitalen Wandels dar. In einem jingeren Werk hat
etwa der Internettheoretiker Jaron Lanier die grundlegenden gesellschaftli-
chen Herausforderungen in diesem Zusammenhang herausgearbeitet und
potentielle Losungen entworfen.?? Da die Frage einer zeitgemifen und
gerechten 6konomischen Ordnung fiir das digitale Zeitalter aber tber das
Kernthema dieses Beitrags, die Demokratieentwicklung, hinausgeht, wird
dieser Aspekt hier tbersprungen.

Die Exklusivitit der Computerkultur,”* die Buchstein fir Mitte der 1990er
Jahre beklagt, ist fir die demokratischen Versprechen des Internets weit
gravierender, weil diese grundlegend infrage gestellt sind, wenn schon die
Internetnutzung deutliche Asymmetrien aufweist, welche eine Ungleich-
verteilung von Einflussmoglichkeiten in der digitalen Demokratie verstar-
ken oder zementieren wirden. Nun sind die sog. digital divides in den
meisten Industrienationen zuriickgegangen. Es lassen sich aber immer
noch Unterschiede nach Geschlecht, soziookonomischem Status und Bil-
dungsgrad, vor allem aber nach Alter feststellen. Die Abstinde werden
aber insgesamt geringer.?’ Besonders auffillig sind demgegeniiber weiter-
hin die sog. global digital divides, also solche Unterschiede, die sich zwi-
schen verschiedenen Weltregionen, Lindern und Gesellschaften zeigen.?¢
Hier sind die langfristigen Differenzen der Teilhabemoglichkeiten immer
noch erheblich. Fir die hochentwickelten Staaten der industrialisierten
Welt kann dennoch nicht mehr von einer Exklusivitit der Computerkul-
tur im Sinne Buchsteins gesprochen werden. Die Nutzung vernetzter Me-
dien ist so alltaglich geworden und aus dem Alltag der meisten Menschen
nicht mehr wegzudenken. Die Computer- oder besser: Digitalkultur ist
damit universell geworden. Allerdings sind die Kompetenzen, Anwendun-
gen im Netz zu gestalten und die Abldufe im Netz bis zu den technischen
Grundlagen zu durchschauen, gewiss weiterhin einer technikaffinen Com-

22 Ebd., 589-590.

23 Jaron Lanier, Who Owns the Future? (Simon & Schuster, 2014).

24 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 590-592.

25 S. fiir Deutschland etwa die Ergebnisse des sog. Digital-Index (frither (N)Onliner-
Atlas), Initiative D21, »D21-Digital-Index 2016« (2016), http://initiatived21.de/pu
blikationen/d21-digital-index-2016/ (abgerufen am 4. Februar 2018).

26 Sebastian Harnisch und Wolf J. Schiinemann, »Schlecht vernetzt ist halb verlo-
ren: Markeplatz der Ideen« (2016) 8 Ruperto Carola 51.
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munity vorbehalten, die keineswegs alle gesellschaftlichen Teilgruppen
reprasentiert.

Die Befiirchtungen, die Buchstein unter dem Titel »Mediapoly: Die
politische Okonomie des Netzes« anspricht,” haben sich indes in vermutlich
weit grofserem Mafle erfiillt, als vom Autor und anderen vorhergesehen.
Das Internet hat dem zentralisierenden Druck der Anbieter und der Netz-
werkeffekte nicht standgehalten. Die prinzipielle Offenheit der Internetar-
chitektur ist durch die erfolgreichen Internetunternehmen selbst, Dienste-
und Inhalteanbieter, zunehmend infrage gestellt worden. Das offene Netz,
das frihere Generationen zu deliberativen Visionen bewegt hat, ist heute
allenfalls noch mit Blick auf die grundlegende Infrastruktur erkennbar.
Auf der Anwendungsebene haben allerdings zentrale Plattformen das
Internetgeschehen durch verfithrerische Abonnements oligopolisiert. Die
wenigen marktbeherrschenden Plattformen (Google, Microsoft, Apple,
Amazon und Facebook) verwalten die digitalen Existenzen von Milliar-
den von Nutzern, die immer weniger Anlass verspuren, sich aus ihren
Gated Communities in das offene Netz zu begeben, um dort im Zweifel
schlechtere, weil nicht-personalisierte Services zu erhalten. In Anlehnung
an Adorno und Horkheimer formulierte Buchstein einst: »Die Medien-
grofSkonzerne der >Kulturindustrie« [...] tendieren heute mehr dazu, jeden
Teil des Medienprozesses und jedes Organ des Medienkonsumenten zu
erreichen«.?® Zwei Jahrzehnte spater umfasst der Versorgungsanspruch der
groflen Internetkonzerne die Informationsversorgung und Kommunikati-
on nahezu vollstandig. Die neuerliche Aushohlung des Prinzips der Netz-
neutralitat,” also des Prinzips der Gleichbehandlung aller Datenpakete im
Internet, zugunsten schnellerer Dateniibertragung fiir bestimmte Daten
und Kunden ist dazu angetan, die Offenheit der Internetarchitektur weiter
fundamental infrage zu stellen und Machtstrukturen zu verfestigen, die
der Annahme einer Demokratisierung entgegenstehen und stattdessen die
oligopolistischen Tendenzen verstirken.

27 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 592-593.

28 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 592.

29 Unter der Obama-Prisidentschaft haben sich die USA unter grofSem internationa-
len Aufsehen zum Prinzip der Netzneutralitit bekannt. Die Nachfolgeregierung
unter Prisident Trump ist von diesem Prozess abgertickt. Cecilia Kang, »F.C.C.
Plans Net Neutrality Repeal in a Victory for Telecoms« New York Times (New
York, 21. November 2017), www.nytimes.com/2017/11/21/technology/fcc-net-neu
trality.html (abgerufen am 4. Februar 2018).
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Auch die Herausforderung, die Buchstein unter dem Titel Redefrerheit
und >demokratische Zensur< beschreibt,? also die grundlegende Frage, ob
Gesellschaften als Preis fir die demokratische Freiheit der Rede Aufrufe
zur Gewalt gegen Personen und Gruppen, Hassparolen oder rassistisches
Gedankengut ertragen massten oder ob sie durch freiheitsbeschrinkende
Mafinahmen dagegen vorgehen diirfen, ist keineswegs unwichtiger gewor-
den und ist auch heute Kernfrage kontroverser Debatten, etwa iber das
deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie dieses und dhnliche Maffnah-
men in anderen Lindern zeigen, ist der Ausgang des Streits, der sich als
Verunmoglichung »demokratischer Zensur« durch »technischen K.O.«3!
frih andeutete, so einfach nicht zu bestimmen. Denn zum einen lasst
sich auch heute durchaus, wenngleich in Abstufungen, zwischen einer
eher offentlichen (Twitter, auch offentliche FB-Posts und -Kommentare)
und einer privaten Netzkommunikation (Chatnachrichten, E-Mails) unter-
scheiden. Aufgrund ihrer intendierten Offentlichkeit oder Privatheit kom-
men die von Buchstein problematisierten Verschliisselungstechnologien
ohnehin nur bei Letzterer zum Einsatz.3? Bei Ersterer scheint die zuneh-
mende Plattformisierung wiederum von Vorteil, wie das NetzDG unter
Beweis stellt, weil sie den staatlichen Behdrden mit der Einbindung und
Verpflichtung der Betreiber sozialer Netzwerke durchaus weitreichende
praktische Mittel zur Content-Regulierung an die Hand gibt. Demokrati-
sche Zensur ist also auch heute technisch moglich. Ob sie, zumal in dieser
Form, wunschenswert ist, steht auf einem anderen Blatt. Weiter unten
werde ich zeigen, welche empirische Evidenz im Wahljahr 2017 den Befiir-
wortern demokratischer Zensur in Deutschland Nahrung verschafft hat.

Unter der Uberschrift >Gedffunete Knoten<: Informationsiiberfluf und demo-
kratische Interaktion nimmt Buchstein eine Herausforderung vorweg, die
wir spatestens seit 2016 in besonderer Vehemenz diskutieren.3 Dabei han-
delt es sich um den der Fragmentierung der Offentlichkeit und der Indivi-

30 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 593 ff.

31 Ebd., 593.

32 Wenn diese Verschliisselungsanstrengungen dann zu leichtfertig und fundamen-
tal etwa im Rahmen von Ermittlungstatigkeit ausgehebelt werden — wie mit dem
aktuell diskutierten sog. »Staatstrojaner«, der, auf dem Gerat des Uberwachten in-
stalliert, noch vor der Verschlisselung Nachrichteninhalte tibertragt, der Fall —
haben wir es mit einem Angriff auf die Privatsphire im Sinne des Panoptismus
und nicht auf die Redefreiheit zu tun. Patrick Beuth und Kai Biermann, »Dein
trojanischer Freund und Helfer« Zeit Online (Hamburg, 22. Juni 2017), www.zeit.
de/digital/datenschutz/2017-06/staatstrojaner-gesetz-bundestag-beschluss
(abgerufen am 4. Februar 2018).

33 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 595-600.
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dualisierung der Informationsversorgung geschuldeten Glaubwiirdigkeits-
verlust von Information und ihren Trigern. Mit den Gatekeepern demokra-
tischer Offentlichkeit, insbesondere den klassischen Medien, sind durch
die Internetentwicklung in der Tat auch die im demokratischen Staat mul-
tiplen Instanzen politischer Informationsversorgung relativiert worden.
Die irritierende Folge ist die Verbreitung von Desinformationen, Gertich-
ten, »alternativen Fakten«,>* wobei die digitalen Verbreitungsmedien an-
ders etwa als die klassischen Medienunternehmen durch die Streuung
falscher Inhalte bislang keinen Reputationsverlust befiirchten mussten. In
der Tat scheinen die jungeren Entwicklungen diese Immunitit partiell
aufgehoben und auf der anderen Seite dazu gefiihrt zu haben, dass journa-
listische Redaktionen ihre Rolle als professionelle Informationsversorger
wieder selbstbewusster definieren. Autorschaft und redaktionelle Sorgfalt
werden als Kriterien fur glaubwiirdige Information auf den verschiedenen
Plattformen wieder stirker sichtbar gemacht. Dies scheint ein pfadabhin-
giger Schritt auf dem Weg, den Buchstein fir dieses Problem vorschlagt:
»die Etablierung neuer [Informations]Knoten im Netz«.3

Den Hohepunkt seiner Kritik erreicht Buchstein, wenn er unter dem
Abschnittstitel >Kdrperlose Diskurse<: Der politische Diskurs vor dem Bildschirm
die empirisch beobachtbare Verrohung der politischen Debatte online
beschreibt,® die ganz anders, als es die natirlich idealisierte Erzahlung
von der klassischen athenischen Agora wiedergibt, ganz und gar nicht
durch die Orientierung an der Konsensfindung orientiert sei, sondern zu
unversohnlich vorgetragenem Konflikt und Polarisierung tendiere. So sei

bei politischen Online-Debatten hiufig eine Polarisierung durch Teil-
nehmer beobachtbar, die extreme Positionen beziehen. Solche Debatten
verfallen haufig und schnell in einen Austausch von Verwiinschungen und
Beleidigungen (sog. >flamingy). [...] Auf der klassischen Agora soll es einen
Wettstreit um die verniinftigste Art und Weise, ein Problem zu losen
und um den besten Weg zur Konsensbildung gegeben haben; im Wett-
streit der elektronischen Agora hingegen gewinnt der haarstriubendste,
provokanteste und verrtckteste Standpunkt. Diese Einstellung macht die
Entwicklung und Artikulation extremer politischer Positionen attraktiv.

34 So das bertichtigte Wort, das im Januar 2017 von einer Beraterin Donald Trumps
gebraucht wurde, um die falschen Angaben des Pressesprechers Spicer zur GrofSe
des Publikums bei der Amtseinfithrung des Prasidenten zu verteidigen. Die »alter-
nativen Fakten« wurden 2017 in Deutschland und Osterreich zum sog. »Unwort
des Jahres« gewihlt.

35 Buchstein, »Bittere Bytes« (Fn. 9), 599.

36 Ebd., 600-603.
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Man findet in der Kommunikation des Netzes viele Gberzeugt vorgetrage-
ne Meinungen, allerdings wenig informierten Dialog und vor allem kaum
Dialoge, die an der Suche nach einem Konsens orientiert sind.3”

Mag Buchstein an diesem Punkt auch zu einer uberspitzten kulturkri-
tischen Diagnose gelangen, so haben empirische Untersuchungen und
kommunikative Alltagserfahrungen gezeigt, dass sog. flame wars in jedem
Online-Forum sowie in den Kommentarbereichen sozialer Medien etc.
eine natirliche Begleiterscheinung auch der politischen Kommunikation
darstellen. In der unten beschriebenen eigenen Studie zur Online-Debatte
wihrend des deutschen Bundestagswahlkampfs 2017 finden sich insbeson-
dere Anzeichen fiir die Verrohung von Sprache durch das verstirkte Auf-
treten von beleidigenden, hasserfiillten, unzivilisierten Auerungen.

Uber die Problembeschreibung hinaus, die Buchstein aus Sicht der De-
mokratietheorie bietet, lassen sich auch im Lichte der jiingeren Entwick-
lungen noch weitere Einwande gegen die demokratischen Versprechen des
Internets zusammenfassen. Dies betrifft zunichst wesentliche Aspekte der
grundlegenden Freiheit, die der Internetinfrastruktur zugeschrieben wird.
Sie ist nur scheinbar gegeben. Tatsachlich ist das Internet »per se nicht de-
mokratisch und kann aus sich heraus auch keine Demokratie erzeugen«.38
Die Internet Governance-Expertin Laura DeNardis halt unmissverstindlich
fest:

It is tempting to romanticize Internet architecture and governance as inna-
tely embodying democratic values of equality, participatory openness, and
multistakeholder oversight but there are several problems with this narrative.
In a significant portion of the world, Internet governance control structures
do not embody democratic values but involve systems of repression, media
censorship, and totalitarian surverllance of citizens.>

Der grundlegende Widerspruch gegen die Net-Empowerment-Hypothese ist
in der sog. Verstirkerhypothese oder Reinforcement-These festgehalten. Wird
partizipativen Anstrengungen generell die paradoxe empirische Beobach-
tung entgegengehalten, dass die neuen Verfahren und Mechanismen die
Selektionseffekte in der tatsichlichen Beteiligung noch einmal erheblich
verstarkten, so trifft das fir die Partizipation Gber das Internet noch in
gesteigertem MafSe zu. Das ist der Grundgedanke der Verstarkerhypothese,

37 Ebd., 601.

38 Marianne Kneuer, Mehr Partizipation durch das Internet?, (LpB Rheinland-Pfalz,
2013), 14.

39 Laura DeNardis, The Global War for Internet Governance (Yale University Press,
2014), 15.
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die den demokratischen Versprechen und der Net-Empowerment-Annahme
diametral entgegensteht.*? Fiir sie haben sich durchaus immer wieder An-
zeichen in verschiedenen empirischen Studien finden lassen. So bestitigt
Hindman die Annahme fiir die US-amerikanische Blogosphire.*! Stier,
Schiinemann und Steiger kommen in einer politikfeldvergleichenden Stu-
die der globalen Twitter-Kommunikation zu einem dhnlichen Ergebnis.*?

Der politischen Beteiligung via Internet ist auch immer wieder ihre
Kurzatmigkeit, mangelnde Ernsthaftigkeit und emotionale Erregtheit vor-
gehalten worden. Die politischen Ausdrucksformen online konzentrierten
sich auf vergleichsweise oberflachlichen Slacktivism. Damit sind diese For-
men der Internetnutzung also nicht einfach mit politischer Beteiligung
gleichzusetzen, auch wenn es sich um im weitesten Sinne politische Inhal-
te handelt, die online konsumiert werden.*

The other end is a million people sitting at home alone, forming their
opinion privately and expressing it directly by pushing a button, taking no
responsibility for it, talking to no one about it, communicating with nobody
and voting anonymously . **

Viele Formen der suggerierten Beteiligung im Internet sind mangels rea-
listischer Erfolgsaussichten und gefangen in der sog. »Filterblase«* als

40 Siedschlag, Bilgeri und Lamatsch, »Elektronische Demokratie« (Fn. 7), 13.

41 Hindman, The Myth of Digital Democracy (Fn. 14), 4.

42 Sebastian Stier, Wolf J. Schiinemann und Stefan Steiger, »Of Activists and Gate-
keepers: Temporal and Structural Properties of Policy Networks on Twitterc,
(2017) 2 New Media & Society 1.

43 Vgl. Samuel Salzborn, Demokratie: Theorien, Formen, Entwicklungen (UTB, 2012),
113.

44 Benjamin R. Barber, »Which Technology for which Democracy? Which Demo-
cracy for which Technology?«, in Bernd Holznagel, Andreas Grinwald und
Anika Hanssmann (Hrsg.), Elektronische Demokratie: Biirgerbeteiligung per Internet
zwischen Wissenschaft und Praxis (Beck, 2001), 209, 216.

45 Der Begriff geht auf Eli Pariser zuriick, Eli Pariser, The Filter Bubble: What the In-
ternet is Hiding from You, (Penguin Press, 2011). Er hat in der 6ffentlichen Debatte
eine grofe Wirkung erzielt. Ob die Mechanismen des »more of the same« in der
Internetkommunikation tatsiachlich gegeben sind oder ob die Nutzer nicht doch
eher auf Unverhofftes und Unbekanntes stofen als in der Offline-Kommunikati-
on, ist eine Frage, die die Wissenschaft bewegt. Eindeutige empirische Befunde
gibt es nicht. Viele Studien deuten aber auf eine Uberbewertung des Phinomens
durch die Kritiker, vgl. Aleksandra Sowa, Digital Politics. So verindert das Netz die
Demokratie: 10 Wege aus der digitalen Unmiindigkeit (Dietz, 2017), 23-25.
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blofe »Scheinpartizipation« zu bewerten.*¢ Beteiligung ist also nicht gleich
Beteiligung — und das gilt in besonderem Mafle fiir die Netzaktivititen.

3. Hate Speech im deutschen Bundestagswahlkampf

Vor allem fiir sog. populistische Bewegungen, die sich als ungefilterte
Stimme des Volkes inszenieren und oftmals mit der Vermittlung durch
etablierte Medien, die sie als Teil des bekdmpften Systems ansehen, ha-
dern, sind soziale Medien von immenser Bedeutung. Nach einer Phase,
in der die organisationslosen Koordinations- und Organisationsmoglich-
keiten sozialer Bewegungen online tiberwiegend mit neuartigen Gruppie-
rungen auf der politischen Linken (man denke an Occupy, Podemos o.a.)
assoziiert worden waren,* hat sich in jingeren Jahren die Bedeutung der
sog. connective action* fir die politische Rechte gezeigt.#’ Wie oben belegt,
gingen auch die oben genannten Wahlen tberwiegend mit deutlichen Zu-
gewinnen fir sog. rechtspopulistische Parteien aus. In Deutschland ist mit
der Alternative fir Deutschland, kurz AfD, sogar erstmals in der jiingeren
Vergangenheit eine parteipolitische Formation dieser Art in den Bundes-
tag eingezogen. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir im Rahmen
eines empirischen Forschungsprojekts, wie sich die AfD sozialer Medien
bedient hat und welche Folgen dies fir den demokratischen Diskurs in
Deutschland hat.’® Konkret fragen wir, ob Hassbotschaften, Pobeleien und
Anfeindungen im Online-Wahlkampf 2017 eine gesteigerte Rolle gespielt
haben und wie die Kommunikation von rechts auffen in diesem Zusam-
menhang zu bewerten ist. Wir haben uns dabei vornehmlich auf Facebook
als Datenquelle gestiitzt. Facebook ist weiterhin das soziale Netzwerk.
Mégen sich jingere Zielgruppen vermehrt auch anderen Plattformen
zuwenden, erreicht kein Konkurrent eine vergleichbare Reichweite wie

46 Salzborn, Demokratie (Fn. 44), 115.

47 Marianne Kneuer und Saskia Richter, Soziale Medien in Protestbewegungen: Neue
Wege fiir Diskurs, Organisation und Emporung? (Campus-Verlag, 2015).

48 W. Lance Bennett und Alexandra Segerberg, The Logic of Connective Action: Digital
Media and the Personalization of Contentious Politics (Cambridge University Press
2013).

49 Vgl. u.a. Sebastian Stier et al., »When Populists Become Popular: Comparing
Facebook Use by the Right-Wing Movement Pegida and German Political Par-
ties, (2017) Information, Communication & Society 1365.

50 Das Forschungsprojekt »Wahlkampf in (a)sozialen Netzwerken« (WasNgry17)
wurde von einem Konsortium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an
den Universititen Hildesheim, Géttingen und Heidelberg durchgefihrt.
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Facebook. Laut Reuters Digital News Report 2020 nutzen mittlerweile 49
Prozent der Deutschen Facebook; immerhin 22 Prozent der Befragten ga-
ben an, Facebook auch fiir die Nachrichtenversorgung und Versorgung
mit pol. Informationen zu verwenden.’!

Abbildung 1: Aktivititsverteilung (Meldungen und Kommentare) auf den Face-
book-Seiten der Parteien’?
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Fir unsere Studie haben wir fiir einen mehrmonatigen Zeitraum im Vor-
feld der Bundestagswahl 2017 die Aktivititen auf den offentlichen Face-
book-Seiten der Parteien mit einer realistischen Aussicht auf Einzug in den
Bundestag automatisch erhoben (unter Verwendung der Facebook Graph
API).53 Dies waren im Einzelnen CDU, CSU, SPD, Biindnis 90/Die Gru-
nen, FDP, Die Linke und die AfD. Das Gleiche haben wir fiir die Spitzen-
kandidatinnen und Spitzenkandidaten getan, sofern sie Giber entsprechen-
de Facebook-Seiten verfugten. Zur Exploration und Analyse dieses groffen
Datensatzes (insg. etwa 2,9 Mio. Eintrage) haben wir einfache statistische
Operationen, korpuslinguistische Verfahren,’* wie die Schlisselwort-Bil-
dung und die Ermittlung von Kollokationen zum Einsatz gebracht. Explo-

51 Nic Newman et al., »Digital News Report 2020« Reuters Institute (Oxford, 2020),
https://reutersinstitute. politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FI
NAL.pdf (abgerufen am 10. Juli 2020).

52 Quelle: eigene Darstellung.

53 Fur die Definition des Untersuchungszeitraums haben wir die Ernennung des
SPD-Kanzlerkandidaten am 29. Januar 2017 als Wahlkampfauftakt gewertet.

54 Fur unsere korpuslinguistischen Arbeitsschritte verwenden wir das R Stylo-Paket
sowie die Analyseplattform SketchEngine.

95



https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf

Wolf ]. Schiinemann

rierte Befunde konnten in ihren jeweiligen Kontexten auch qualitativ un-
tersucht werden. Auf dem knappen Raum dieses Beitrags konnen nur erste
schlaglichtartige Befunde hinsichtlich Quantitit und Qualitit der politi-
schen Kommunikationsaktivitit der AfD im deutschen Bundestagswahl-
kampf prisentiert werden.

Tatsichlich ist der Alternative fiir Deutschland (AfD) im Bundestags-
wahlkampf eine beispiellose Mobilisierung tiber das soziale Medium Face-
book gelungen, wie Abbildung 1 verdeutlicht. Darin ist die Anzahl der
Kommentare aufgefiihrt, die auf die eigenen Facebook-Meldungen nur der
Parteien gemacht wurden. Gemessen an diesen Nutzerreaktionen, konnte
die AfD auf ihrer Facebook-Fanseite eine Aktivitat hervorrufen, wie sie die
vier Parteien, mit der darauffolgend hochsten Aktivitit, lediglich gemein-
sam erzielt haben.

Abbildung 2: Anzahl der Meldungen auf den Facebook-Fanseiten der Parteien
(14-Tage-Intervalle ab 1. April 2017)%

90

——CDU ——CSU ——SPD ——B90 / Die Griinen
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55 Quelle: eigene Darstellung.
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Abbildung 3: Anzahl der Kommentare auf den Facebook-Fanseiten der Parteien
(14-Tage-Intervalle ab 1. April 2017)3¢
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Abbildung 2 und 3 zeigen Verlaufsverteilungen der Facebook-Aktivitit
nach Partei Gber das halbe Jahr bis zur Bundestagswahl, gemessen in 14-
Tage-Intervallen. Im Vergleich der beiden Verldufe — Abbildung 2 zeigt
die Kurve fiir die eigenen Meldungen (Posts) der Parteien, Abbildung
3 diejenige fiir die Nutzerkommentare — wird auch deutlich, dass die
AfD zwar selbst durchaus ein hohes, zeitweise sogar das hochste Maf§ an
eigener Aktivitit iber den gesamten Zeitraum aufweist, dass sie von den
etablierten Parteien aber eingeholt (FDP) oder tiberholt wird (zum Schluss
deutlich CDU). Betrachtet man allerdings die Nutzerreaktionen, die die
Parteien durch ihre eigene Aktivitdt hervorrufen, dann befindet sich die
AfD tber den gesamten Zeitraum mit groSem Abstand an der Spitze.
Doch worin zeichnet sich die besondere Aktivitit der Besucherinnen
und Besucher der AfD-Seite qualitativ aus? Um dies herauszufinden, haben
wir fir die gesammelten Kommentarbereiche der Parteien jeweils Schlis-
selworter gebildet. Hierbei handelt es sich um ein korpuslinguistisches
Standardverfahren, wobei ein zu untersuchendes Teilkorpus, also etwa
alle Kommentare auf der FB-Seite der AfD, mit einem sog. Referenzkor-
pus, bestehend aus allen Kommentaren der tbrigen Parteien, verglichen
wird. Ausgerechnet wird fiir jedes einzelne Element (also Wort), ob es
signifikant hdufig im Vergleich zum Referenzkorpus auftritt. Die Worter,
die die hochste Differenz aufweisen, werden als Schliisselworter gelistet.

56 Quelle: eigene Darstellung.
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Bereits diese einfache Schlisselwortanalyse macht deutlich, wie sehr der
Kommentarbereich auf der FB-Seite der AfD durch eine unzivilisierte
Sprache im Verhaltnis zu den entsprechenden Bereichen auf den Seiten
der anderen Parteien geprigt ist. Tabelle 1 fihrt die Top-Schlisselworter
1-50 auf. Darunter finden sich z.B.: »Toastbrot« und »Schlampe« als belei-
digende Ausdriicke fiir Personen; »Altparteienbande«, »Liigenpresse« und
»linksversifften« als Elemente des hetzerischen Angriffs auf den politischen
Gegner und die etablierten Medien sowie »Ferkel« und »Ralle« (oder Po-
bel-Ralle) als Beispiele eines aggressiven Soziolekts, durch den Spitzenpo-
litikerinnen und Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und das
ehemalige Mitglied des SPD-Bundesvorstands Ralf Stegner regelmafig ver-
unglimpft und attackiert werden.

Die Einordnung zu interpretativen Kategorien erschliefSt sich jeweils
aus dem Kontext. So seien hier fiir die Schlisselworter »Gutmenschen«
und »Ferkel« jeweils eine Fundstelle wiedergegeben.

Konnte nur kotzen. Es konnen sich jetzt etliche Gutmenschen wie Bed-
ford-Strohm oder Schnaps-Kdsmann [sic!], die stindig von Liebe, auch
Verbrechern gegeniiber, faseln, entriisten: Diese ganze Verriterbande in
Berlin gehort in Ketten gelegt und fir immer bei Dunkelhaft weggesperrt.
(Nutzerkommentar AfD-FB-Seite)

Ferkel, Dickie, und Flintenuschi wird sicherlich keiner vermissen.
Naichstes jahr ist merkel dran wenn wahlen sind. kann sich von der clinton
was abschauen . was verlieren heifSt. die dreht sich bestimmt jetzt im kreis
und Mutti sizt [szc!] im sauerstoffzeit [szc!] wegen schnappatmung und die
Griinen werden sagen das [szc!] sie die wahl von trump nicht anerkennen.
den ihre fressen mochte ich jetzt sehen. Ich freue mich schon so auf das
erste treffen. (Nutzerkommentar AfD-FB-Seite)

Dies sind nur einige wenige Ausschnitte aus dem bzw. Einblicke in
das Diskursverhalten auf Facebook, wie es insbesondere fiir den Kommen-
tarbereich auf der FB-Seite der AfD — und hier als in besonderer Weise
prigend — ausgemacht werden kann. Es gehort zur Vollstandigkeit hinzu-
gefiigt, dass vergleichbare Schlisselwortanalysen fiir alle anderen Parteien
keine in dieser Hinsicht auffilligen Befunde gezeigt haben. Stattdessen ste-
hen neben dem eigenen Personal durchaus Wahlkampfthemen oder the-
matische »Dauerbrenner« (wie etwa die Hartz-Reformen bei der SPD) im
Mittelpunkt. Politische Angriffe kommen selbstverstindlich vor, allerdings
ist der Ton deutlich gemafigter, und die Auseinandersetzung sachlicher
als im Kommentarbereich der AfD.
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Tabelle 1: Top-50-Schliisselworter AfD-FB-Kommentare

Schlisselworter 1-17 18-34 35-50
afdafd aslan onur
weidel toastbrot gauland

meuthen schlampe bjorn
kolsch hoenefl vorzeit
fehlerquoten quickenloan69@gmail.com wahlbeobachter
kafmann reizbar altpartei
storch ralle pobel-ralle
pretzell presserat altparteibande
bilent poggenburg darlehen
hocke gutmenschen koter
hockes emnid multinationalsozialisten
petry ligenpresse altparteien
frauke bundesverdienstkreuz lucke
ferkel driesang linksversifften
afdgrifSe beatrix bubu
alice transaktion reker
reil religionsideologie
Legende:
Parteiname/ eigene Akteure/ Beleidigung/
Kampagnenformel Parteipolitiker/-innen aggressiver Soziolekt
sonstige

4. Fazit: Schattenseite der Online-Partizipation oder diskursive Echokammer

Was bedeuten die Befunde mit Blick auf die tbergeordnete Frage, ob
also die sozialen Medien das demokratische Diskursverhalten verindern?
Zunachst einmal ist festzuhalten, dass das unzivilisierte Verhalten in un-
serem Datensatz zur Facebook-Kommunikation im deutschen Bundestags-
wahlkampf gleichsam einen Namen hat. Es heifSt AfD, insofern als wir die
gesuchten Phinomene der Hassrede und Pobelei iberwiegend im entspre-
chenden Teilkorpus fiir die AfD finden, und weit weniger bei den anderen
Parteien. Eine auf Nutzernetzwerken basierende Studie der Siiddeutschen
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Zeitung hatte bereits im Vorfeld der Bundestagswahl (Mai 2017) gezeigt,’”
dass es in Deutschland grundsatzlich keine Echokammern in der politi-
schen Diskussion gebe, wohl aber fir die AfD. In diese Richtung weisen
auch die Befunde zur Verrohung der Sprache in den Facebook-Kommenta-
ren, wie sie hier schlaglichtartig prisentiert worden sind.

Dieser Befund kann, so er sich denn erharten lasst, zweierlei bedeuten:
Es sind nicht die sozialen Netzwerke allgemein, die sich negativ auf unsere
politische Kommunikation auswirken. Das Bediirfnis zu beleidigen, auszu-
grenzen, das empfundene Korsett politischer Korrektheit auf drastische
Weise zu durchbrechen, geht von den Nutzerinnen und Nutzern aus und
wird von politischen Bewegungen und Parteien wie der AfD offenbar
in besonderer Weise bedient. Das Internet und soziale Netzwerke ermog-
lichen ihnen — insoweit haben Buchstein und andere Kritiker Recht —,
eine Paralleloffentlichkeit, eine eigene Offentlichkeit ohne die eingetibten
zivilisatorischen oder redaktionellen Filter zu nutzen, um ihren privaten
Regungen offentlich Ausdruck zu verleihen.

Um die Effekte auf die Demokratie abschatzen zu konnen, wird es
darauf ankommen, welche Spill-over-Effekte dieses Diskursverhalten auf
andere Communities, andere Plattformen, den Offline-Diskurs und die poli-
tische Debatte insgesamt hat. Dass wir die Verrohung der Sprache noch
klar zuschreiben konnen, kann nicht bedeuten, dass sich die Mehrheitsge-
sellschaften zuriicklehnen und auf die Selbstdemontage der AfD und ahn-
licher Krifte in der parlamentarischen Arbeit warten konnen. Zum einen
haben die Rechtspopulisten in Deutschland und anderswo kraftige Polster
parlamentarischer Reprasentation anhidufen kdnnen. Doch wie lassen sich
gewisse Schutzmauern einer wehrhaften Demokratie gegen die Verrohung
im demokratischen Diskurs hochziehen? Die Gemeinschaftsstandards der
Anbieter werden kaum ausreichen, um den Hetzern und Kidmpfern gegen
die politische Korrektheit den Boden zu entziehen, abgesehen davon, dass
diese vielfach intransparent sind, mangelhaft durchgesetzt werden und
legitimatorisch problematisch sind. Umgekehrt laufen gesetzliche Rege-
lungen wie das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz Gefahr, entweder
ineffektiv zu sein (denn auf Ko-Regulierung der Unternehmen sowie tat-
sachliche Strafbarkeit der Inhalte angewiesen) oder grundlegende liberal-
demokratische Normen zu verletzen.

57 Jannis Briihl, Katharina Brunner und Sabrina Ebitsch, »Der Facebook-Faktor: Wie
das soziale Netzwerk die Wahl beeinflusst«, Siiddeutsche Zeitung (Miinchen, 2017)
http://gtx.sueddeutsche.de/apps/e502288/www/ (abgerufen am 4. Februar 2018).
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All dies geht mit einem deutlichen Wandel in den Bewertungen des
Internets und seines Effekts auf die Demokratieentwicklung einher. In der
offentlichen und politischen Diskussion ist auf die groffe Euphorie grof3e
Erniichterung gefolgt. Die Rede von dem Internet als Befreiungstechno-
logie und Demokratieférderer geht heute nur noch wenigen von den
Lippen. Vielmehr erscheinen Internet und Digitalisierung heute vermehrt
als Gefahrdung der Demokratie. Die Hochgesinge auf die Entmachtung
der Gatekeeper und die Ertiichtigung des Individuums kehren als geradezu
bedrohlich verzerrtes Echo zuriick. Aus der freudvollen Stimmung des
»Here comes everybody« wird aktuell ein — wenn auch bislang in demokrati-
schen Raumen nur hinter vorgehaltener Hand horbares — »Wehe, wenn sie
losgelassen«. In jedem Fall miissen sich die demokratischen Gesellschaften
fragen, wie sie auf die Verrohung politischer Diskurse reagieren und insbe-
sondere deren mogliche Effekte auf die politische Debatte.
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Die Praxis der direkten und deliberativen Demokratie in
Osterreich

Peter BufSjdger und Christoph Schramek

1. Die Instrumente (semi-)direkter Demokratie in Osterreich im Uberblick

Die drei klassischen Instrumente (semi-)direkter Demokratie konnen in
Volksbegehren (Volksinitiative, Biirgerbegehren), Volksbefragung (Kon-
sultation) und Volksabstimmung (Volksentscheid, Referendum) unterglie-
dert werden. Wihrend das Volksbegehren ein »echtes« Initiativrecht dar-
stellt, sind die Volksbefragung und -abstimmung - von einzelnen noch
darzustellenden Ausnahmen auf Landes- und Gemeindeebene abgesehen —
als »reaktive« Instrumente ausgestaltet. Dies insofern, als das Volk im Rah-
men eines bindenden Referendums oder einer konsultativen Befragung
auf vom Parlament festgelegte Vorgaben reagiert.!

Die Bezeichnung »(semi-)direkt« wird bei diesen drei Instrumenten, die
im Anschluss auf Bundes-, Linder- und Gemeindeebene niher untersucht
werden, deshalb verwendet, da sie meist als Erginzung zur reprisentativen
Demokratie auftreten, indem sie im Rahmen des parlamentarischen Pro-
zesses zum Einsatz gelangen. Dadurch kommt es zu einer Verschmelzung
von reprasentativer und direkter Demokratie, was wiederum als »(semi-)di-
rekt« bezeichnet wird.?

1.1. Volksbegehren

Ein Volksbegehren zielt grundsatzlich auf ein konkretes Tatigwerden der
Gesetzgebung ab. Dies insoweit, als damit ein konkreter Vorschlag einer
Gesetzesinderung an das Parlament herangetragen wird.> Es handelt sich
dabei um eine Form der Gesetzesinitiative, ahnlich etwa einer Regierungs-

1 Harald Eberhard, »Auf dem Weg zu mehr direkter Demokratie?, in Theo Ohlin-
ger und Klaus Poier (Hrsg.), Direkte Demokratie und Parlamentarismus (Bohlau,
2015), 326.

2 Dazu niher Anna Gamper, Staat und Verfassung (3. Aufl., facultas.wuv, 2014), 228.

3 Ebd., 228 sowie 230f.
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vorlage oder eines Initiativantrages.* Ein derartiges Volksbegehren (Biir-
gerbegehren) ist auch die Europaische Burgerinitiative, die zu den klassi-
schen Initiativbegehren gezahlt werden kann.’

In Osterreich konnen auf Bundesebene gemaf$ Art.41 Abs.2 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) 100 000 Stimmberechtigte oder jeweils ein
Sechstel der Stimmberechtigten dreier Bundeslinder auf diese Weise einen
Gesetzgebungsvorschlag in den Nationalrat einbringen, vorausgesetzt es
handelt sich um eine durch Bundesgesetz zu regelnde Frage.® Das Verfah-
ren selbst ist in einem separaten Gesetz, das am 1. Januar 2018 neu in Kraft
getreten ist,” im Detail geregelt und umfasst verschiedene Verfahrens-
schritte, wie die Anmeldung bzw Registrierung eines Volksbegehrens, die
Sammlung von Unterstitzungserklirungen (ein Promille der osterreichi-
schen Wohnbevolkerung; derzeit 8 401 Personen), den Antrag auf Einlei-
tung eines Volksbegehrens, das Eintragungsverfahren und die Ergebniser-
mittlung. Ein erfolgreiches Volksbegehren ist dem Nationalrat zur Be-
handlung vorzulegen, wobei dartiber lediglich beraten werden muss, wes-
halb Volksbegehren als weitgehend unverbindlich betrachtet werden kon-
nen.

Diese Rechtslage bildet den status quo auf der Ebene der Bundesverfas-
sung. Die Unzufriedenheit Gber den Umgang der politischen Praxis mit
dem Instrument fasst Ohlinger wie folgt zusammen: »Das Volksbegehren
ist zu einer Art besserer Petition verkimmert, die die ihm von der Verfas-
sung zugedachte Funktion einer Gesetzesinitiative nicht erftllt.«®

Auf der Landesebene ist das Instrument des Volksbegehrens weiter
entwickelt. Im Gegensatz zum Bund besteht im Burgenland, in Nieder-

4 So auch in Italien, vgl. dazu Roland Riz und Esther Happacher, Grundziige des
Italienischen Verfassungsrechts unter Beriicksichtigung der verfassungsrechtlichen Aspekte
der Siidtiroler Autonomie (studia Universitatsverlag, 2003), 92.

5 Vgl. Alexander Balthasar, »Die Europdische Burgerinitiative und andere Instru-
mente der direkten Demokratie in Europag, in Peter Bufjager, Alexander Balthasar
und Niklas Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im Diskurs: Beitrige zur Reform der
Demokratie in Osterreich (New Academic Press, 2014), 16.

6 Siehe dazu im Detail Peter Bujager, »Art. 41 B-VG, in Benjamin Kneihs und Ge-
org Lienbacher (Hrsg.), Rull-Schéffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht (Verlag
Osterreich, 2004), Rz 45 ff und Heinz Mayer, »Verfahrensfragen der direkten De-
mobkratie, in Johannes Hengstschlager et al. (Hrsg.), Fiir Staat und Recht. Festschrift
fiir Herbert Schambeck (Duncker & Humblot, 1994), 513 f.

7 Volksbegehrengesetz 2018, BGBI I 106/2016 idF BGBI I 124/2020.

8 Theo Ohlinger, »Direkte Demokratie und BirgerInnenbeteiligung in der oster-
reichischen Bundesverfassung — unter Beriicksichtigung aktueller Gesetzesinitiati-
ven, in Bufjager, Balthasar und Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im Diskurs,
119.
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oOsterreich, in Oberdsterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg® die
Méglichkeit, auch bestimmte Manahmen der Verwaltung einzufordern,
wodurch das Begehren bzw. die Initiative unter anderem zu einem Par-
tizipationsinstrument in der Verwaltung wird. Individuelle behordliche
Entscheidungen konnen i.d.R. allerdings nicht Gegenstand eines derarti-
gen Begehrens sein. Es kann vielmehr nur darauf abzielen, dass generelle
Angelegenheiten der Landesverwaltung, die von umfassender (zumindest
regionaler)!® Bedeutung sind, in bestimmter Weise erledigt werden.

In der Steiermark und in Vorarlberg ist auflerdem vorgesehen, dass — im
Bereich der Gesetzgebung — auf ein entsprechend hoch unterstitztes
Volksbegehren eine »Volksabstimmung« folgen muss, wenn der Landtag
dem nicht Rechnung tragen will.!'! Bei derartigen »Volksabstimmungen«
kann es sich allerdings um keine rechtlich bindenden Instrumente han-
deln, da der Verfassungsgerichtshof (VEGH) im Falle Vorarlbergs das In-
strumentarium einer sogenannten »Volksgesetzgebung« am eigentlichen
Gesetzgeber vorbei als verfassungswidrig erklart hat,'? worauf in der Folge
noch zuriickzukommen ist. Dementsprechend besteht in beiden Fallen
keine Verpflichtung zu einer entsprechenden Beschlussfassung des Landta-
ges: Gemif§ Art. 70 Abs. 2 Stmk L-VG hat die Landesregierung ein Volks-
begehren, das durch »Volksabstimmung« angenommen wurde, dem Land-
tag lediglich unverziglich zur geschiftsordnungsmifigen Behandlung
vorzulegen. In Vorarlberg wurde die Wortfolge, dass der Landtag bei der
Annahme des Begehrens im Rahmen einer Volksabstimmung einen dem
Volksbegehren inhaltlich entsprechenden Gesetzesbeschluss zu fassen hat-
te, eben vom VIGH als verfassungswidrig aufgehoben.

Auch in Oberosterreich wird eine Befragung der Birgerinnen und Biir-
ger angeordnet, wenn der Landtag innerhalb von sechs Monaten keinen
wenigstens den Grundsitzen nach entsprechenden Beschluss tber eine
qualifiziert unterstiitzte Initiative gefasst hat und es von der zustellungsbe-
vollmachtigten Person verlangt wurde.!3 Im Unterschied zur Steiermark

9 Art. 68 Bgld Landes-Verfassungsgesetz (Bgld L-VG, LGBl 42/1981 idF LGBI
64/2014), LGBl Art. 46 NO Landesverfassung 1979 (NO LV, LGBl 0001-0 idF
LGBI 45/2019), Art. 59 Abs. 1 Z. 2 O6. Landes-Verfassungsgesetz (06 L-VG, LGBI
122/1991 idF LGBI 39/2019), Art. 73 Stmk Landes-Verfassungsgesetz 2010 (Stmk
L-VG, LGBI 77/2010 idF LGBI 115/2017), Art. 57 Verfassung des Landes Vorarl-
berg (Vbg LV, LGBI 9/1999 idF LGBI 14/2019).

10 Art. 46 Abs.1 NO LV; vgl. auch die Formulierung in Art.73 Abs.1 Stmk L-VG
(»im Interesse des gesamten Landes oder einzelner politischer Bezirke«).

11 Art. 70 Stmk L-VG und Art. 33 Abs. 5§ Vbg LV.

12 VfSlg 16.241/2001.

13 Art. 59 Abs. 5 06 L-VG.
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und zu Vorarlberg, die beide die Bezeichnung »Volksabstimmung« ge-
wihlt haben, ist in Ober6sterreich von einer »Befragung der Biirgerinnen
und Burger« die Rede. Bei einem positiven Ausgang dieser Befragung hat
sich der Landtag oder die Landesregierung mit dem Anliegen neuerlich zu
beschaftigen und immerhin innerhalb von sechs Monaten einen Beschluss
zu fassen.'

Wenngleich der Einsatz einer bindenden Volksabstimmung vom VIGH
untersagt wird, stellen derartige Konstruktionen mit dem obligatorischen
Einsatz eines konsultativen Instruments im Anschluss an ein entsprechend
unterstitztes Volksbegehren eine erhebliche Aufwertung des urspriingli-
chen Initiativrechts dar.!> Dies ist insofern bemerkenswert, als es auch
Landesverfassungen gibt, die in gleicher Weise wie das B-VG nicht einmal
eine Beschlussfassung tber ein Volksbegehren vorsehen und damit eben
weitgehend unverbindlich verfahren.!

Auf Ebene der Gemeinden gilt prinzipiell ahnliches wie auf Landes-
ebene, zumal Volksbegehren in der Regel vorgesehen sind und etwa die
Erlassung, Aufhebung oder Anderung von Verordnungen oder Gemein-
deratsbeschlissen zum Gegenstand haben.'” Ausnahmen bilden lediglich
Wien (als Gemeinde und Stadt mit eigenem Statut) und weite Teile Ti-
rols.’® Oberosterreich zdhlte auch lange Zeit zu diesem Kreis. Mit dem
oberosterreichischen Biirgerinnen- und Biirgerrechteinderungsgesetz 2015

14 Art. 59 Abs. 7 06 L-VG.

15 Christoph Schramek, »Die Bindungswirkung und konkrete Umsetzung von euro-
regional >parallelisierten< Plebisziten«, in Peter Buffjiger und Anna Gamper
(Hrsg.), Demokratische Innovation und Partizipation in der Europaregion (New Aca-
demic Press, 2015), 163 f.

16 Waihrend das Volksbegehren in Karnten [Art.31 Abs.2 Karntner Landesverfas-
sung (K-LVG, LGBI 85/1996 idF LGBI 29/2020)], Salzburg [Art. 21 Abs. 2 Landes-
Verfassungsgesetz (Sbg L-VG, LGBl 77/2010 idF LGBl 41/2019)] und Wien
[§ 131b Wiener Stadtverfassung (WStV, LGBI 11/1970 idF LGBI 47/2019)] dem
Landtag »zur [geschiftsordnungsmafSigen] Behandlung vorzulegen ist«, ist es in
Tirol dem Landtag lediglich »vorzulegen« [Art. 37 Abs. 1 Tiroler Landesordnung
(TLO, LGBI 61/1988 idF LGBI 133/2019)]. Letztere Formulierung erinnert an die
Formulierung in Art. 49b Abs.3 B-VG zur Volksbefragung (vgl. Schramek, »Bin-
dungswirkungg, 165 f).

17 Ausfihrlich dazu Karim Giese, »Direktdemokratische Willensbildung in der Ge-
meindeselbstverwaltung — Stand, Rechtsfragen, Perspektiven«, in Arno Kahl
(Hrsg.), Offen in eine gemeinsame Zukunft — Festschrift 50 Jabre Gemeindeverfassungs-
novelle (Manzsche Verlags- und Universititsbuchhandlung, 2012), 111 ff.

18 Weder das erste Hauptstiick der WStV zu Wien als Gemeinde und als Stadt mit
eigenem Statut noch die Tiroler Gemeindeordnung (TGO, LGBI 36/2001 idF
LGBI 77/2017) kennen ein Volksbegehren oder ein Initiativrecht.
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wurde allerdings das Recht der Biirgerinnen- und Birger-Initiative auch
auf Ebene der Gemeinden eingefiihrt.!?

Die Wirkungen von Volksbegehren auf Gemeindeebene sind durchaus
unterschiedlich.?’ Besonderheiten weisen die Steiermark, Salzburg, Vorarl-
berg sowie das Stadtrecht der Stadt Innsbruck auf. Hier sind erfolgreiche
Volksbegehren unter bestimmten Umstinden einer Abstimmung zu un-
terziechen.?! Auffallig ist dabei, dass mit Ausnahme der Salzburger Gemein-
deordnung, laut der bei einem positiven Ausgang der Abstimmung die im
Burgerbegehren angefithrten Grinde lediglich im Rahmen einer Beratung
einzubeziehen sind (§ 12 Abs 4 Sbg GdO), das Ergebnis der jeweiligen Ab-
stimmung fir das zustindige Organ der Gemeinde bindend ist.?? Aus
Sicht der eben beschriebenen VEGH-Judikatur zur »Volksgesetzgebung,
erweisen sich derartige Konstruktionen durchaus als problematisch, wo-
rauf ebenfalls noch zurtickzukommen ist.

1.2. Volksabstimmung

Im Gegensatz zu den zuvor genannten Instrumenten ist die Volksabstim-
mung (in Osterreich Art. 43 und Art. 44 Abs.3 B-VG) im Verlauf des Ge-
setzgebungsprozesses regelmaflig an dessen Ende angesiedelt. Als Moglich-
keit einer bestimmten Anzahl an Stimmberechtigten, eine Volksabstim-
mung tber einen Gesetzesbeschluss zu verlangen, wird sie in der Osterrei-
chischen Diskussion hiufig auch als »Veto-Referendum« bezeichnet und
ist in dieser Form, wie nachfolgend dargestellt, in verschiedenen Landes-
verfassungen vorgesehen.?3

19 LGBI 41/2015.

20 Peter Oberndorfer und Katharina Pabel, »Einrichtungen der direkten Demokratie
in den Gemeinden, in Katharina Pabel (Hrsg.), Das dsterreichische Gemeinderecht
(Manz, 2015), Rz 89 ff.

21 Vgl. §124 Steiermirkisches Volksrechtegesetz (Stmk VIRG, LGBI 87/1986 idF
LGBI 63/2018), § 73 Abs. 2 Salzburger Gemeindeordnung (Sbg GdO, LGBI 9/2020
idF LGBI 32/2020), § 21 Abs.4 iVm § 66 Abs. 1 lit. d) Vorarlberger Gemeindege-
setz (Vbg GG LGBI 40/1985 idF LGBI 24/2020) und §45 Abs.2 des Stadtrechts
der Landeshauptstadt Innsbruck (StRI, LGBI 53/1975 idF LGBI 51/2020). Vgl.
auch die Burgerbefragung/das Burgerbegehren in § 53d ff Salzburger Stadtrecht
(LGBI 47/1966 idF LGBI 40/2020).

22 §129 Stmk VIRG, § 22 Abs. 1 Vbg GG, § 48 Abs. 3 StRI.

23 Dazu naher Peter Buf§jager und Niklas Sonntag, »Zur Bundesverfassungskonfor-
mitat des Vetoreferendums«, in Ohlinger und Poier (Hrsg.), Direkte Demokratie
und Parlamentarismus, 351 f.
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Die Volksabstimmung hat einen konkreten Gesetzesbeschluss zum Ge-
genstand und ist zeitlich nach Beendigung des parlamentarischen Verfah-
rens, jedoch vor Beurkundung und Kundmachung angesiedelt. Wie auch
bei der Volksbefragung liegt die Initiative dazu beim Nationalrat selbst,
der in der Regel eine Abstimmung beschliefen muss (Art. 43 B-VG), bzw.
im Falle einer »Teilinderung« der Bundesverfassung beim Nationalrat
oder beim Bundesrat (Art. 44 Abs. 3 B-VG).?* Ausgenommen von derarti-
gen fakultativen Abstimmungen ist lediglich die schon von Verfassungs
wegen verpflichtend abzuhaltende (obligatorische) Volksabstimmung im
Falle einer Gesamtinderung der Bundesverfassung (Art. 44 Abs.3 B-VG).
Das konkrete Verfahren einer Volksabstimmung ist im Detail wiederum
separat® geregelt und verlauft dhnlich einer bundesweiten Wahl an einem
speziellen Abstimmungstag. Das Ergebnis ist bindend. Charakteristisch fiir
die Volksabstimmung ist, dass das Volk selbst keinerlei inhaltlichen Ein-
fluss austiben kann, sondern lediglich tiber das Inkrafttreten des Gesetzes-
beschlusses zu entscheiden hat.

Auch die Volksabstimmung ist in allen Bundeslindern entsprechend
dem oben skizzierten Verfahren auf Bundesebene vorgesehen, wobei in
einer Vielzahl der Bundesliander eine solche nicht nur durch das jeweili-
ge Parlament, sondern auch von der Bevolkerung oder den Gemeinden
initiiert werden kann. Dabei spricht man vom bereits genannten »Veto-
Referendume, das gegen noch nicht kundgemachte Gesetzesbeschliisse
des Landtages binnen einer bestimmten Frist je nach Landesverfassung
von einer bestimmten Anzahl von Stimmbiirgern oder Gemeinden ver-
langt werden kann.?¢ Fur die Gemeinden ist die Volksabstimmung in
zahlreichen Bundeslindern — ausgenommen Niederdsterreich, Tirol und
weite Teile Oberosterreichs -7 vorgesehen, wobei es darum geht, ob ein
Beschluss des Gemeinderates in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reichs Geltung erlangen soll oder nicht bzw. ob umgekehrt der Gemeinde-
rat einen entsprechenden Beschluss fassen soll.?® Eine Abstimmung auf

24 Bei Abstimmungen tber ein einfaches Bundesgesetz kann dies die Mehrheit im
Nationalrat beschliefen, bei Bundesverfassungsgesetzen gentigt bereits ein Drit-
tel. Im Detail zur Bundesgesetzgebung Bufjager, »Art. 41 B-VG«, Rz 3 ff.

25 Volksabstimmungsgesetz 1972 (BGBI 79/1973 idF BGBI 1 61/2018).

26 Vgl. eingehend dazu Bufjager und Sonntag, »Bundesverfassungskonformitate,
349 ff (insbesondere die Auflistung auf 352 f).

27 Giese, »Direktdemokratische Willensbildunge, 118; Kristina Madlsperger, »Instru-
mente der direkten Demokratie auf Gemeindeebene«, (2014) Recht & Finanzen
fiir Gemeinden 140, 144 f.

28 Dass auf Gemeindeebene eine vergleichsweise stirkere Teilhabe der Bevolkerung
stattfinden kann, ist nicht zuletzt auf die mit BGBI 490/1984 eingefiigte besonde-
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Initiative der wahlberechtigten Gemeindebiirger (Veto-Referendum) gibt
es im Burgenland und Vorarlberg.?

1.3. Volksbefragung

Die Volksbefragung kann weitgehend unabhingig von einem konkreten
Gesetzgebungsverfahren erfolgen und dient der Erhebung des Willens
der Bevdlkerung in einer bestimmten Angelegenheit. In der international
gebrauchlichen Terminologie wird die Volksbefragung verschiedentlich
ebenfalls als »Referendum« oder auch als »Konsultation« bezeichnet.3°
Da die Volksbefragung in Osterreich keine rechtliche Bindungswirkung
entfaltet, gilt sie als schwichstes der drei Volksbeteiligungsinstrumente.3!

Die bundesweite Volksbefragung gemafs Art. 49b B-VG kann von Mit-
gliedern des Nationalrates oder der Bundesregierung nach vorangegange-
nem Beschluss beantragt werden. Sie kann nur zu einem Thema von
grundsitzlicher und gesamtosterreichischer Bedeutung, zu dessen Rege-
lung die Bundesgesetzgebung zustindig ist, stattfinden und hat eine Frage
zu enthalten, die entweder mit »ja« oder »nein« zu beantworten ist oder
die Wahl zwischen zwei alternativen Losungsvorschligen ermoglicht.’?
Die Abwicklung einer Volksbefragung folgt im Wesentlichen dem Verfah-
ren einer Volksabstimmung. Nihere Vorgaben trifft das Volksbefragungs-
gesetz 1989.33 Das Ergebnis der Befragung entfaltet keine rechtliche Bin-
dung, wenngleich die politische Wirkung nicht zu unterschatzen ist.4

Die Volksbefragung als unverbindliche Einholung des Willens der Be-
volkerung ist in fast allen Bundeslindern vorgesehen. Einzig das Wiener
Landesverfassungsrecht enthilt keine Volksbefragung.?® Oberosterreich
kennt im Vergleich mit den tbrigen Bundeslindern ein besonderes Mo-

re Ermachtigung in Art. 117 Abs. 8 B-VG zurtickzufithren. Ausfithrlich zur Volks-
abstimmung auf Gemeindeebene Oberndorfer und Pabel, »Einrichtungen der di-
rekten Demokratie«, Rz 151 ff.

29 Giese, »Direktdemokratische Willensbildunge, 120.

30 Gamper, Staat und Verfassung, 228 f.

31 Vgl. Schramek, »Die Bindungswirkunge, 164.

32 Zu dieser Frage auch Heinz Mayer, »Welche Volksbefragung erlaubt die Verfas-
sungp, (2001) Journal fiir Rechtspolitik 113, 113 ff.

33 BGBI356/1989 idF BGBI I 32/2018.

34 Schramek, »Die Bindungswirkunge, 164.

35 Siehe fiir den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde § 112a WStV; vgl. generell
zur direkten Demokratie in Wien Anna Gamper, »Direkte Demokratie in Wien
als Land und Gemeindex, (2014) Recht & Finanzen fiir Gemeinden 135, 135 ff.
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dell, das eine Birgerinnen- und Birger-Befragung nur im Anschluss an
eine Burgerinnen- und Burger-Initiative vorsieht.¢ Fur die tibrigen sieben
Lander ist hervorzuheben, dass es teilweise auch inhaltliche Grenzen fir
Volksbefragungen gibt, wie etwa individuelle Verwaltungsentscheidun-
gen, Wahlen oder Personalfragen. Zu unterscheiden ist mitunter auch zwi-
schen Volksbefragungen in Angelegenheiten der Gesetzgebung und sol-
chen in Angelegenheiten der Verwaltung.”

Volksbefragungen konnen von der Landesregierung, vom Landtag, von
einem Drittel der Mitglieder des Landtags sowie von einem Teil der
Stimmberechtigten selbst initiiert werden; in Niederosterreich, der Steier-
mark, Tirol und Vorarlberg® zudem von einer bestimmten Anzahl an Ge-
meinden, wobei diesbeztiglich ein deutliches Ost-West-Gefille erkennbar
ist. Wahrend Niederosterreich mit 80 Gemeinden sehr hoch angesiedelt
ist, legt Vorarlberg mit zehn Gemeinden den niedrigsten Schwellenwert
fest. Allerdings stehen auch 573 Gemeinden in Niederosterreich 96 Ge-
meinden in Vorarlberg gegentuber.

Fir die Gemeinden selbst sowie fiir die Statutarstadte Osterreichs ist
in den einschlagigen Bestimmungen aller Gemeindeordnungen und Stadt-
statute ebenfalls die Volksbefragung vorgesehen,?® auch hier mit unver-
bindlichem Charakter und auf Gegenstinde der Gemeindeverwaltung be-
schrankt. Wie auf Landesebene gibt es auch fir zahlreiche Gemeinden die
Moglichkeit der Initiierung nicht nur per Gemeinderatsbeschluss, sondern
auch durch die Stimmberechtigten selbst. In manchen Gemeinden kann
eine Volksbefragung auch vom Biirgermeister verlangt werden. 0

1.4. Praxis

Was die praktische Anwendung direkt-demokratischer Instrumente be-
trifft, zeigt sich vor allem auf Bundesebene ein ernichterndes Bild. Dies
insbesondere in Bezug auf die Volksabstimmung und die Volksbefragung.

36 Siehe oben unter 1.1.

37 Siche beispielsweise Art. 58 Vbg LV, der sich ausdricklich nur auf Angelegenhei-
ten der Verwaltung bezicht.

38 Art.47a Abs.2 Z. 2 NO LV, Art. 74 Abs.2 Z. 5 Stmk L-VG, Art. 60 Abs.2 TLO,
Art. 58 Abs. 2 lit. b Vbg LV.

39 Giese, »Direktdemokratische Willensbildungg, 115.

40 Ausfithrlich Oberndorfer und Pabel, »Einrichtungen der direkten Demokratiex,
Rz 101 ff.
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Letztere wurde seit der Einfiihrung im Jahr 198941 erst einmal abgehalten
— dies am 20. Januar 2013 zur Frage der Beibehaltung der Wehrpflicht.
Wahrend bislang noch keine fakultative Volksabstimmung zu einem Bun-
desverfassungsgesetz stattgefunden hat, gab es im Bereich der einfachen
Bundesgesetzgebung eine fakultative Volksabstimmung tber die Inbe-
triebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf im Jahr 1978. Eine zweite
Abstimmung, allerdings von obligatorischer Natur, wurde im Jahr 1994
abgehalten, da der Beitritt Osterreichs zur Europaischen Union eine Ge-
samtinderung der Bundesverfassung bewirkte.*?

Wesentlich zahlreicher sind auf Bundesebene Volksbegehren zu finden,
die ab dem Jahr 1964 und dem ersten Volksbegehren »ORF-Reformc
eine praktische Bedeutung entwickelt haben. Seitdem gab es insgesamt
45 Volksbegehren,* diese meist zu grofleren Infrastrukturprojekten, sozia-
len Anliegen oder sonst breitenwirksamen Themenbereichen. Ein eigenes
Gesetzgebungsverfahren wurde allerdings noch nie durch ein Volksbegeh-
ren unmittelbar in Gang gesetzt. In der Mehrzahl der Falle blieben die
Begehren weitgehend unbeachtet.*

Die vorangegangenen Ausfithrungen haben gezeigt, dass die Linder in
Osterreich in Austibung ihrer Verfassungsautonomie durchaus innovativ
sind, was die Schaffung direkt-demokratischer Instrumente betrifft. Dassel-
be gilt auch fir die im Anschluss noch darzustellenden partizipativen
Instrumente.*® Zur Praxis in den Lindern ist allerdings festzuhalten, dass
die Vielfalt der innovatorischen Elemente* auf der Landesebene nicht
mit ihrer tatsichlichen Inanspruchnahme korreliert.#” Diesem Befund ist
jedoch vorauszuschicken, dass sich eine empirische Bestandsaufnahme des

41 Die Aufnahme von Art. 49b in das B-VG erfolgte mit der Novelle BGBI 685/1988.

42 Eberhard, »Auf dem Wegc, 326.

43 Eine vollstindige Liste bis zum Jahr 2019 ist auf der Homepage des Bundesminis-
teriums fiir Inneres abrufbar, »Volksbegehren — Alle Volksbegehren der zweiten
Republik« (2015) www.bmi.gv.at/411/Alle_Volksbegehren_der_zweiten_Republi
k.aspx (abgerufen am 25. Juni 2020).

44 Eberhard, »Auf dem Weg«, 327 sowie Theo Ohlinger, »Braucht Osterreich mehr
direkte Demokratie?«, (2014) Osterreichische Juristenzertung 1062, 1064.

45 Dazu Peter Buf$jager und Christoph Schramek, »Catch22: Das foderalistische Pa-
radoxon in Osterreich«, in EZFF (Hrsg.), Jabrbuch des Foderalismus 2017: Foderalis-
mus, Subsidiaritit und Regionen in Europa (Nomos, 2017) 343 f.

46 Vgl. hierzu Peter Buf§jager, »Demokratische Innovation und Verfassungsreform,
in Buf§jager und Gamper (Hrsg.), Demokratische Innovation und Partizipation in der
Europaregion (2015), 1 ff.

47 Dazu niher Klaus Poier, »Instrumente und Praxis direkter Demokratie in Oster-
reich auf Linder- und Gemeindeebene«, in Bufjager, Balthasar und Sonntag
(Hrsg.), Direkte Demokratie im Diskurs, 147 f.
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Einsatzes direkt-demokratischer Instrumente auf Landesebene als dufSerst
schwierig erweist, auf Gemeindeebene nahezu unméglich, da es keine ent-
sprechenden Datenbanken gibt.#8 Hilfreich ist jedoch eine Aufstellung von
Poier® fiir die Jahre 1945 bis 2010. Dieser zufolge wurde das Instrument
der Volksabstimmung im genannten Zeitraum auf Landesebene insgesamt
vier Mal eingesetzt sowie die Volksbefragung in Gesetzgebungs- und Voll-
ziechungsangelegenheiten 16 Mal. Insgesamt zehn Volksbegehren haben
die in den Landesverfassungen festgelegten Voraussetzungen erfillt. Seit
2010 durfte lediglich noch eine Volksbefragung in Tirol’® hinzugekom-
men sein.’!

Auf Gemeindeebene ergab die Bestandsaufnahme von Poier im selben
Zeitraum 59 Volksabstimmungen sowie 160 Volksbefragungen, was bei
insgesamt 2 357 Gemeinden im Jahr 2010 einen dufferst geringen Wert
darstellt.’? Diese Ergebnisse bestitigen den Befund, dass die Vielfalt der
direkt-demokratischen Instrumente, die auf Landes- und Gemeindeebene
zur Verfiigung stehen, nicht mit deren praktischen Einsatz korrelieren.
Auffillig ist auch, dass auf Bundesebene das Instrument des Volksbegeh-
rens weitaus am Oftesten zum Einsatz kommt, wahrend sich auf Landes-
und Gemeindeebene das Instrument der Volksbefragung grofSerer Beliebt-
heit erfreut.

Die Grinde fir die geringe Inanspruchnahme der Instrumente sind
vielfaltig und kénnen im gegebenen Zusammenhang nicht erortert wer-
den. Unter anderem wird die Stirke des jeweiligen Repréasentativorgans,
die das Osterreichische Bundesverfassungsrecht pragt, als Grund ange-
fihrt.>® Anzumerken ist aufferdem, dass die Bereitstellung der Instrumente
und niedere Zugangsschwellen, etwa, was die Zahl erforderlicher Unter-

48 Klaus Poier, »Sachunmittelbare Demokratie in Osterreichs Lindern und Gemein-
den: Rechtslage und empirische Erfahrungen im Uberblick, in Peter Neumann
und Denise Renger (Hrsg.), Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplindren und
unternationalen Kontext 2008/2009 (Nomos, 2010), 31, 50. Vgl. fiir Vorarlberg die
Aufstellungen unter www.vorarlberg.at/wahlen/volksabstimmungen.asp?typ=alle
sowie www.vorarlberg.at/pdf/uebersicht-teil-vabststan.pdf (abgerufen am
19. Dezember 2017).

49 Klaus Poier, »Sachunmittelbare Demokratie«, 44 ff.

50 Landesweite Volksbefragung Olympia am 15. Oktober 2017, vgl. LGBI 72/2017
(Ausschreibung) sowie LGBI 103/2017 (endgultiges Abstimmungsergebnis).

51 Eigene Erhebung des Instituts fiir Foderalismus.

52 Klaus Poier, »Sachunmittelbare Demokratie«, 51. Volksbegehren/-initiativen auf
Gemeindeebene wurden in dieser Aufstellung nicht erfasst.

53 Vgl. Poier, »Instrumente und Praxis«, 148 f. Siche auch den nachfolgenden Ab-
schnitt zum Vorrang der reprasentativen Demokratie.
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stitzungserklarungen betrifft, nur ein Aspekt im Gesamtkomplex einer
Starkung unmittelbarer Mitwirkungsrechte der Birgerinnen und Burger
in der Politik ist. Wesentlich ist vor allem, Unterstitzungserklarungen
auch aufSerhalb der Wahlbehorden sammeln zu kénnen und die Stimmbe-
rechtigten nicht zu zwingen, ihre Unterstiitzung fiir ein bestimmtes Anlie-
gen vor und unter den Augen der Behorde kundtun zu miissen.’* Ferner
gilt es, die Information der Stimmberechtigten iber den Gegenstand der
Abstimmung mittels einer Abstimmungsbroschiire zu verbessern.>s

Ein anderer Aspekt ist es, die Nutzung der Instrumente zu vereinfachen.
So zihlt es auch zu demokratischer Innovation, die Moglichkeiten der
Abgabe elektronischer Unterstiitzungen zu erleichtern. Dies ist allerdings
noch nicht sehr weit fortgeschritten.

1.5. Vorrang der reprisentativen Demokratie — die Vorarlberger
»Volksgesetzgebung«

Das Demokratickonzept der Osterreichischen Bundesverfassung ist durch
eine starke Position des Parlaments und somit des reprasentativ-demokrati-
schen Organs geprigt.’® Dies kommt insbesondere darin zum Ausdruck,
dass auf Bundesebene die Anordnung einer Volksabstimmung oder -befra-
gung ausschliefSlich in der Hand des Parlaments bzw. einer Parlaments-
mehrheit liegt. Ebenso entspricht der Vorrang des reprisentativen Organs
der gingigen Praxis auf Linder und Gemeindeebene, wo in der Regel
Volksabstimmungen und -befragungen auf Beschlisse von Reprasentativ-
organen zurlckzufihren sind.”’

Der VIGH hat in mehreren Erkenntnissen festgehalten, dass das Bun-
desverfassungsrecht vom Grundgedanken der reprasentativen Demokratie

54 Dies wurde in Osterreich in Vorarlberg ermdglicht; vgl. § 13 Abs. 2 Vbg Landes-
Volksabstimmungsgesetz (LGBl 60/1987 idF LGBl 34/2018). Siche auch Peter
Bufjager, »Entwicklungen in der direkten Demokratie und Biirgerbeteiligung in
Vorarlberge, in Bufjager, Balthasar und Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im
Diskurs, 161. In der Schweiz ist diese Praxis schon lange tblich; vgl. Nadja Braun
Binder, »Instrumente der direkten Demokratie im Mehrebenensystem: Erfahrun-
gen aus Deutschland und der Schweiz unter Berticksichtigung des Verfahrens im
Vorfeld«, in Bufjager, Balthasar und Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im Dis-
kurs, 66.

55 Zur Praxis in der Schweiz und Deutschland siehe Braun Binder, »Instrumente der
direkten Demokratie, 70 ff.

56 Eberhard, »Auf dem Wegg, 325.

57 Poier, »Instrumente und Praxis«, 148.
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beherrscht ist.*® Dementsprechend versteht der VEGH »das demokratische
Baugesetz als reprasentativ-demokratisches Grundprinzip mit ausnahme-
haft vom Verfassungsgesetzgeber ausdriicklich vorgesehenen direkt-demo-
kratischen Elementen.«*°

Fir den vorliegenden Beitrag von besonderem Interesse ist das Erkennt-
nis des VEGH zur Vorarlberger »Volksgesetzgebung«.® Das Konzept der
vom VfGH so bezeichneten »Volksgesetzgebung«®! beinhaltete, dass ein
Volksbegehren, das von mindestens 5 000 Stimmberechtigten oder min-
destens zehn Gemeinden unterstiitzt wurde, dem Landtag zur Entschei-
dung vorzulegen war, ob er dem Volksbegehren Rechnung tragen will
oder nicht. Lehnte es der Landtag in der Folge ab, einem Volksbegehren,
das von 20 Prozent der Stimmberechtigten unterstiitzt wurde, zu entspre-
chen, war vorgesehen, dass tiber das Begehren eine Volksabstimmung
abzuhalten war. Sprach sich das Volk fiir die Umsetzung des Begehrens
aus, war der Vorarlberger Landtag an dieses Ergebnis gebunden und muss-
te einen dem Volksbegehren inhaltlich entsprechenden Gesetzesbeschluss
fassen. Letzten Endes hatte damit das Landesparlament keinen inhaltli-
chen Einfluss auf das jeweilige Gesetz gehabt. Die Gesetzgebung wire
somit faktisch am Parlament vorbei erfolgt.

Der VfGH hob diese Regelung wegen Verstofles gegen das demokrati-
sche Bauprinzip als verfassungswidrig auf. Dies begriindete er damit, dass
bereits zu Zeiten der Erlassung der Bundesverfassung direkt-demokratische
Instrumente auf Bundesebene bewusst zurtickhaltend ausgestaltet wurden
und insofern eine Entscheidung fiir ein System der reprisentativen Demo-
kratie getroffen worden sei. Dementsprechend wiirde die Verfassungsau-
tonomie der Linder, die mit dem bundesstaatlichen Prinzip zwingend
in Verbindung stehe, ihre Grenze im demokratischen Bauprinzip, das
vom VIGH auf ein reprisentatives Modell reduziert wurde, finden. Eine
Konkurrenz zum parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren wie die Vor-
arlberger »Volksgesetzgebung« sei daher mit dem reprisentativ-demokrati-
schen Grundprinzip der Bundesverfassung nicht vereinbar.?

Vor dem Hintergrund dieses Erkenntnisses ergeben sich einige Fragen.
Unter anderem ist offen, wie mit der »Volksgesetzgebung« auf Gemeinde-
ebene umzugehen ist. Diese gibt es derzeit, wie bereits dargestellt, in der
Steiermark, in Vorarlberg und dem Innsbrucker Stadtrecht. Ein wesentli-

58 VISlg13.500/1993, 16.241/2001, 19.711/2012.

59 VfSlg 13.500/1993.

60 ViSlg 16.241/2001.

61 Art.33 Vbg LV idF LGBI 9/1999.

62 Bufjager und Sonntag, »Bundesverfassungskonformitite, 349 f.
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cher Unterscheid besteht jedoch darin, dass es sich hier um keine Gesetzge-
bung im formellen Sinne handelt. Andererseits hat der VIGH in
V£Slg 13.500/1993 darauf verwiesen, dass die Entscheidung der Bundesver-
fassung fir die reprasentative Demokratie grundlegenden Charakter und
insofern auch fiir die Gemeindeebene Giiltigkeit habe.®® In der Literatur
herrscht zudem Uneinigkeit in Bezug auf die Bestimmung von Art. 117
Abs. 8 B-VG. Diese ermichtigt die Landesgesetzgebung ausdriicklich, in
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde eine unmit-
telbare Teilnahme und Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtig-
ten vorzuschen. Strittig ist, ob dieser Rahmen (»Teilnahme und Mitwir-
kung«) auf Gemeindeebene ein Instrument wie die »Volksgesetzgebungx«
mitumfasst. Die Gegner bringen Art. 118 Abs. 5 B-VG ins Treffen, demzu-
folge der Gemeinderat als zentrales Gemeindeorgan in der demokratischen
Willensbildung nicht tibergangen werden durfe.5*

Letzten Endes dirften die besseren Argumente dafiir sprechen, dass ein
direkt-demokratisches Instrument in Form einer Volksgesetzgebung auch
auf Gemeindeebene verfassungsrechtlich unzuléssig ist. SchliefSlich hat der
VfGH zu Art. 117 Abs. 8 B-VG festgehalten, dass allein die Existenz dieser
Bestimmung das Grundkonzept einer reprisentativ-demokratischen Ver-
fassung mit jeweils ausdriicklich formulierten direkt-demokratischen Ele-
menten bestitige.%S Insofern gilt wohl auch fiir die Gemeindeebene der
Vorrang des reprasentativ-demokratischen Systems.®® Vor dem Hinter-
grund einer in der Gemeinde Ludesch (Vorarlberg) durchgefiihrten Volks-
abstimmung und eines in der Folge dazu ergangenen Priifbeschlusses des
VIGH (W III 2/2019-10 vom 27.02.2020) diirfte es demnéchst auf hochstge-
richtlicher Ebene eine Klarung dieser Frage geben. Die Volksabstimmung
im Vorarlberger Ausgangsfall gemafd § 22 Abs 1 Vbg GG unterscheidet sich
allerdings von den vorgenannten Fillen auf Gemeindeebene dadurch, dass
ihr keine Initiative vorangeht, sondern vielmehr in Angelegenheiten des
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde von einer bestimmten Zahl an

63 Anna Gamper, »Parlamentarische Rechtsetzung und direkte Demokratie: Verfas-
sungsrechtliche Grenzen«, in Georg Lienbacher und Erich Purgy (Hrsg.), Parla-
mentarische Rechtsetzung in der Krise (Jan Sramek Verlag, 2014), 117.

64 M.w.N. Giese, »Direktdemokratische Willensbildungg, 122f.

65 VIfSlg13.500/1993; zum damaligen Zeitpunkt war die Bestimmung in Art. 117
Abs. 7 B-VG verankert.

66 Anna Gamper, »Direkte Demokratie in der Gemeinde«, (2011) Recht & Finanzen
fiir Gemeinden 66, 66f; Gamper, »Parlamentarische Rechtsetzung«, 117; Giese,
»Direktdemokratische Willensbildung«, 124; Oberndorfer und Pabel, »Einrich-
tungen der direkten Demokratie«, Rz 100.
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Stimmberechtigten unmittelbar verlangt werden kann. Die durch die Ab-
stimmung getroffene Entscheidung tritt an die Stelle der Entscheidung des
sonst zustaindigen Gemeindeorgans (§ 69 Abs 3 Vbg Landes-Volksabstim-
mungsgesetz). ¢

Zu hinterfragen wire weiters, ob dieses Ergebnis auch auf das Instru-
ment des Veto-Referendums, das auf Landesebene mehrfach, auf Gemein-
deebene nur vereinzelt vorgesehen ist, tibertragen werden kann. Vor dem
Hintergrund, dass ein Veto-Referendum zu einem vom Parlament bzw.
Gemeinderat bereits gefassten Beschluss stattfinden kann, dirften die ver-
fassungsrechtlichen Bedenken wesentlich geringer sein als bei der »Volks-
gesetzgebunge«, wenngleich letzte Restzweifel nicht ausgeriumt werden
konnen.®® Eine klare Meinung vertrat freilich der Gesetzgeber in Oberos-
terreich: Im Ausschussbericht zum O6. Birgerinnen- und Biirgerrechtedn-
derungsgesetz 2015 wird an die oberosterreichische Landesregierung die
Forderung herangetragen, bei der Bundesregierung fiir eine Anderung
der Bundesverfassung einzutreten, welche die Schaffung der Moglichkeit
einer Veto-Volksabstimmung gegen Gesetzesbeschlisse zum Inhalt hat,
da dies nach den derzeitig giltigen bundesverfassungsrechtlichen Bestim-
mungen nicht moglich sei. Nach einer derartigen Anderung sollen Veto-
Volksabstimmungen auch in der ober6sterreichischen Landesverfassung
ermoglicht werden.®?

2. Partizipative Instrumente im Uberblick

2.1. Petitionen

Eines der altesten Instrumente der Biirger, ihre Anliegen an Staatsorgane
heranzutragen, ist das Petitionsrecht.”? Art. 11 Abs. 1 des Osterreichischen

67 Vgl hierzu ,VEGH: Prifungsbeschluss betreffend Volksabstimmung in Ludesch®,
in Foderalismus-Info 03/2020 vom 18.05.2020 (abrufbar unter http:/foederalismu
s.at/publikationen_foederalismus_info.php).

68 Bufjiger und Sonntag, »Bundesverfassungskonformitit«, 358.

69 Vgl. den Bericht des Verfassungs-, Verwaltungs-, Immunitits- und Unvereinbar-
keitsausschusses tiber das O0. Burgerinnen- und Birgerrechteinderungsgesetz
2015 (Beilage 1416/2015 zu den Wortprotokollen des O6. Landtags, XXVII. Ge-
setzgebungsperiode).

70 Das Petitionsrecht ist schon lange vor dem B-VG 1920 verankert worden und die
entsprechende Bestimmung in Art. 11 des Staatsgrundgesetzes aus 1867 steht heu-
te noch in Geltung. Eingehend dazu Felix Ermacora, Handbuch der Grundfrether-
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Staatsgrundgesetzes iiber die personlichen Rechte der Staatsbiirger aus
dem Jahre 1867 postuliert, dass das Petitionsrecht jedermann zusteht. Im
Gegensatz etwa zu einem Volksbegehren sind Petitionen weitaus formlo-
ser, zudem konnen sie auch von Einzelpersonen bzw. durch einen ver-
gleichsweise kleinen Personenkreis eingebracht werden.

Petitionen koénnen dann beim Parlament eingebracht werden, wenn es
sich um eine Angelegenheit handelt, fir die das Parlament zustindig ist,
ansonsten sind die Organe der Vollzichung zustandig.”! Freilich: Ein An-
spruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung ist mit dem Petitionsrecht
nicht verbunden, lediglich die geschaftsordnungsmafSige Behandlung’? in
Form der Zuweisung zu einem besonderen Ausschuss im Parlament ist
vorgesehen.”

Nun kann freilich die Frage gestellt werden, weshalb ausgerechnet eines
der iltesten und wohl auch unverbindlichsten Partizipationsinstrumente
als ein Instrument der demokratischen Innovation betrachtet wird. Im
Petitionsrecht schlummert jedoch tatsichlich innovatives Potenzial.

In Osterreich werden Petitionen vom Parlament verhandelt, wenn diese
von einem Mitglied des National- oder Bundesrates tberreicht werden
oder (im Nationalrat) als sogenannte Parlamentarische Birgerinitiative
von mindestens 500 Stimmberechtigten unterstitzt wurden. Das Osterrei-
chische Parlament wie auch andere, etwa deutsche Landtage, haben dieses
Instrument dartiber hinaus insoweit weiterentwickelt, als Petitionen nun-
mehr auch online unterzeichnet werden konnen. Uberraschenderweise ist
jedoch eine Regelung im Geschiftsordnungsgesetz des Nationalrats nicht
vorgesehen. Immerhin hat hingegen eine Petition, die letztlich von Tau-
senden Birgern unterstiitzt worden war, (mit)bewirke, dass es zu einer
Neuregelung des Rechtes des Parlaments, Untersuchungsausschiisse einzu-
setzen, gekommen ist.”*

ten und der Menschenrechte (Manzsche Verlags- und Universititsbuchhandlung,
1963), 276 ft.

71 Vgl. Gamper, Staat und Verfassung, 231.

72 Siehe dazu §§ 100-100d Geschiftsordnungsgesetz 1975 (BGB1 410/1975 idF BGBI I
45/2020) und §25 der Geschaftsordnung des Bundesrates (BGBI361/1988 idF
BGBI I 53/2015).

73 Ahnlich auch in Italien; vgl. Riz und Happacher, Grundziige des Italienischen Ver-
fassungsrechts, 161 £.

74 Vgl. dazu die Wortmeldungen von Stein, Bufjiger und Siess-Scherz in der Wie-
dergabe der Podiums- und Publikumsdiskussion, in Osterreichische Juristenkom-
mission (Hrsg.), Demokratie — Zustand und Perspektiven (Linde, 2015), 201f
und 220f.
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Die Petitionsrechte auf Linder und Gemeindeebene sind demgegen-
tber vergleichsweise zurtickhaltend ausgestaltet, teilweise sind auch nicht
zwangslaufig Ausschiisse zur geschiftsordnungsmiafligen Behandlung vor-
gesehen.”> Hier wiirde sich in der Kommunikation insbesondere der Parla-
mente auf regionaler Ebene mit den Biirgern noch ein Betitigungsfeld er-
offnen.

2.2. Biirgerbegutachtung

Gesetzgebung vollzieht sich im modernen Staat im Allgemeinen durch die
Ausarbeitung von Entwiirfen der Exekutive, die nach einem allfilligen Be-
gutachtungsverfahren (in der Schweiz als Vernehmlassung bezeichnet) in
Regierungsvorlagen miinden und anschlieend dem Parlament zur Appro-
bation und allfilligen Abdnderung vorgelegt werden. Gerade der Gedanke
der Informationsfreiheit, auf den noch zurickzukommen ist, spricht fir
eine allgemeine Zuginglichkeit von Gesetzes- und auch Verordnungsent-
wirfen mit der Gelegenheit fiir die Burger, auf dazu eingerichteten Platt-
formen Stellung zu nehmen.

Mehrere Bundeslinder Osterreichs sehen mitunter die Begutachtung
von Gesetzesentwirfen, zum Teil auch von Verordnungsentwiirfen, durch
die Bevolkerung verpflichtend vor.”¢ Verschiedentlich wird auch die Mog-
lichkeit er6ffnet, zu den Entwiirfen online Stellung zu nehmen.

2.3. Kontrollinitiativen
In der Steiermark und in Vorarlberg sind sogenannte Kontrollinitiativen

vorgeschen, die einer bestimmten Zahl von Buirgern das Recht einrdumen,
eine Kontrolle eines Vorgangs in der Landesverwaltung oder eines Berei-

75 Eigene Petitionsausschiisse gibt es in Oberésterreich, der Steiermark, in Salzburg,
Tirol und dem Burgenland; in anderen Landern sehen die Landtags-Geschiftsord-
nungen dafiir meist den Verweis an den fiir die Materie jeweils zustindigen Aus-
schuss vor. In der Steiermark (Art. 76 Stmk L-VG) und in Oberosterreich (Art. 64
Abs. 2 06 L-VG) normiert schon die Landesverfassung eine Pflicht, die Petitionen
zu behandeln und zu beantworten.

76 Siche Art. 58 06 L-VG; Art. 68 Bgld L-VG; Bgld Gesetz tber die Birgerinnen-
und Burgerinitiative und die Burgerinnen- und Biirgerbegutachtung (LGBI
46/1981 idF LGBI 40/2018); Art.25 Abs.3 N6 LV; Art. 68 Stmk L-VG; §2 Abs. 4
Stmk VIRG; Art. 34 Abs. 2 Vbg LV.
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ches der Landesverwaltung durch den jeweiligen Landes-Rechnungshof zu
beantragen.””

2.4. Biirgerinitiativen

Schon der Begriff Biirgerinitiative weist gewisse Tiicken auf: Er erinnert
an die »Europaische Burgerinitiative«, die eigentlich ein Volksbegehren
darstellt. Auch die in Osterreich so bezeichnete »Parlamentarische Biirger-
initiative« ist im Grunde eine Petition.

Man kann die Birgerinitiative als einen spontan gebildeten, nicht unbe-
dingt rechtlich verfassten (also etwa in Vereinsform organisierten) Zusam-
menschluss von Personen qualifizieren, die ein bestimmtes gemeinsames
Ziel, typischerweise in der Verwaltung verfolgen.

Die Aarhus-Konvention riumt solchen Gruppen als Reprisentanten
der »betroffenen Offentlichkeit« Beteiligungsrechte in bestimmten Verwal-
tungsverfahren ein, wobei dem nationalen Gesetzgeber ein betrachtlicher
Umsetzungsspielraum zukommt. Diesen beldsst auch die Umweltvertrag-
lichkeitsprifungs-Richtlinie der EU, die die Aarhus-Konvention in das
europdische Recht der Umweltvertriglichkeitsprifung (UVP) einschleust.

In Osterreich wird Birgerinitiativen im Umweltvertraglichkeitsprii-
fungs-Gesetz (UVP-G)7® sowohl im sogenannten »ordentlichen« Verfahren
(Anlagen nach Anhang 1 Spalte 1 UVP-G) als auch im ,vereinfachten
Verfahren® (Anhang 1 Spalte 2 und 3) Parteistellung eingerdumt.”” Dies
bedeutet, dass sie, wie andere Verfahrensparteien, am betreffenden UVP-
Verfahren mitwirken konnen, das Recht auf Akteneinsicht haben, Antra-
ge, etwa auf Einholung weiterer Gutachten, stellen kénnen, und vor
allem, dass sie gegen die Entscheidung in der Hauptsache Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht erheben konnen. Das Besondere einer
solchen Parteistellung von Biirgerinitiativen ist, dass sie unabhangig von
einer subjektiven Betroffenheit (und unabhingig von der Betroffenheit
in subjektiven Rechten) am Verfahren mitwirken konnen.8® Sie miissen

77 Vgl. Art. 51 Abs. 2 Stmk L-VG und Art. 67a Abs. 4 Vbg LV.

78 BGBI697/1993 idF BGBI I 80/2018.

79 Vgl. VwGH 27.09.2018, Ro 2015/06/0008; ausfiihrlich (zur Rechtslage vor dieser
Erkenntnis) Peter Buf$jiger und Stefan Lampert, Birgerinitiativen im UVP-Verfab-
ren (Verlag Osterreich, 2016).

80 Siehe Nicolas Raschauer, »Umweltvertriglichkeitspriiffunge, in Nicolas Raschauer
und Wolfgang Wessely (Hrsg.), Handbuch Umuweltrecht: Eine systematische Darstel-
lung (facultas.wuv, 2006), 330.
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also nicht nachweisen, durch die betreffende Anlage tiberhaupt abstrakt
in durch die Rechtsordnung geschitzten, subjektiven Rechten verletzt zu
sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die Mitglieder der Biirgerinitiative
zum Zeitpunkt der Unterstitzung in der Wahlerevidenz der Standort-
oder einer an diese unmittelbar angrenzenden 6sterreichischen Gemeinde
eingetragen sind.8!

Die Burgerinitiative kann die Einhaltung von Umweltschutzvorschrif-
ten wegen moglicher Einwirkungen des UVP-pflichtigen Vorhabens auf
die Interessen der hinter der Biirgerinitiative stehenden natiirlichen Perso-
nen als subjektives Recht geltend machen.8?

Sie ist, wie sie sich auf Grund des UVP-G darstellt, eine klassische Form
der Partizipation in der Verwaltung. Allerdings ist auch dieses Instrument
noch ausbaufihig. Es findet eine Erginzung durch sogenannte Verbands-
beschwerden, mit deren Hilfe institutionalisierte Verbande offentliche In-
teressen in Verwaltungsverfahren geltend machen kdnnen, wie typischer-
weise Umweltorganisationen in UVP-Verfahren.

2.5. Biirgerrate

Die Birgerrite ermdglichen einer Gruppe nach dem Zufallsprinzip und
unter Beachtung der Diversitit ausgewahlter Burgerinnen und Biirger ak-
tuelle Themen der Politik zu diskutieren und die Ergebnisse auch hoch-
rangigen Politikerinnen und Politikern zu unterbreiten. Die Birgerrite
sind ein typisches Instrument partizipativen sofi-laws.

Burgerrite wurden in Vorarlberg schon zahlreiche auf Landes- und Ge-
meindeebene abgehalten.®® Thre Durchfithrung benoétigt auch keine expli-
ziten rechtlichen Grundlagen. Diese schafft auch die bereits angesproche-
ne Regelung des Art.1 Abs.4 der Vorarlberger Landesverfassung nicht.
Der normative Gehalt besteht im Wesentlichen in einer Richtlinie der
Landesregierung tber die Abhaltung von Burgerraten. Diese sicht auch
vor, dass 1 000 Birgerinnen und Biirger mit ihrer Unterschrift die Abhal-
tung eines Biirgerrates erwirken konnen.

Die geringe rechtliche Durchdringung der Biirgerrite schldgt sich auch
auf die Ergebnisse der Beratungen durch: Sie sind rechtlich unverbindlich.

81 Ebd., 329.

82 Ebd., 330.

83 Siehe dazu die Beispicle bei Manfred Hellrigl, »Biirgerrite in Vorarlberge, in
Bufjager, Balthasar und Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie im Diskurs, 164 ff.
Hellrigl spricht in diesem Beitrag aus dem Jahr 2013 von 50 Biirgerriten.

122



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Die Praxis der direkten und deliberativen Demokratie in Osterreich

Thre Wirkung bewegt sich aufferhalb des Rechts, namlich in der Verringe-
rung der Kluft von Reprisentanten und Représentierten.

Dieses soft-law ist gewiss ein interessanter Ansatz. Er lauft jedoch gera-
de auf Grund seiner Unverbindlichkeit und Informalitit in besonderem
Mafle Gefahr sich totzulaufen, vor allem dann, wenn die Biirgerinnen
und Birger das Gefiihl haben, letztlich doch nicht ernst genommen zu
werden. Der Birgerrat ist zweifellos weder ein Allheilmittel, noch kann er
Dysfunktionalititen bestehender demokratischer Institutionen kompensie-
ren. »Wenn es aber darum geht, Burgerinnen und Biirger in politische Pro-
zesse miteinzubeziehen, ihnen eine Chance zu geben, mitzureden und sich
konstruktiv einzubringen, dann ist er eine unkomplizierte, kostengtinstige
und wirkungsvolle Methode.«3

In kleinerem Rahmen ebenso erwihnenswert sind dabei die auf Ge-
meindeebene vorgesehenen Gemeindeversammlungen, die hauptsichlich
dem Austausch zwischen der Bevolkerung und der Gemeindeverwaltung
dienen, jedoch weitgehend unverbindlich und ohne Entscheidungskompe-
tenz ausgestattet sind.

2.6. Informationsfreibeit

Die vielbeschworene Transparenzgesellschaft entwickelt sich zu einem Me-
ga-Trend, der auch das Verhaltnis der Biirger zum Staat bestimmyt.

Das Informationsrecht steht allgemein an der Schwelle zu einem Para-
digmenwechsel. Staatliche Verschwiegenheitspflichten weichen allgemein
einem grundrechtlichen Anspruch auf Informationsfreiheit. Auch dies ist
ein Aspekt demokratischer Innovation. Die Burger fordern Informationen
ein, weil sie sich dafiir interessieren und an den Informationen partizipie-
ren wollen.

Wihrend in zahlreichen europiischen Lindern die Offentlichkeit der
Verwaltung einen zentralen Verfassungsgrundsatz darstellt, entwickelte
sich in Osterreich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine Debatte
dariiber und auch die gegenwirtige Ausgestaltung des Umgangs mit Infor-
mationen aus der Verwaltung ist in Osterreich vergleichsweise restriktiv.5S

84 Hellrigl, »Biirgerrite in Vorarlberg«, 168.

85 Vgl. allerdings die Regierungsvorlage RV 395 BIgNR 25. Gesetzgebungsperiode
betreffend die Abschaffung der Amtsverschwiegenheit und Schaffung einer Infor-
mationsverpflichtung, die seit Dezember 2014 im Nationalrat liegt. Dazu niher
Peter Buf§jager und Niklas Sonntag, »Foderale Schnittstellen im Informations-
rechte, in Beate Glick et al. (Hrsg.), Elektronische Schuittstellen in der Staatsorgani-
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Das »Informationsrecht« als Komplex jener Normen, die Zugang und Ver-
weigerung von Information des Staates gegeniiber der Bevolkerung regeln,
ist kein in sich geschlossenes Rechtsgebiet, vielmehr verteilen sich diese
Bestimmungen auf verschiedenste Regelungsbereiche, wie etwa die Aus-
kunftspflicht, das Informationsweitergabe- und Umweltinformationsrecht
sowie die Amtsverschwiegenheit und den Datenschutz.

3. Ausblick

Im Jahr 2017 standen die Zeichen in Osterreich auf einen Ausbau der di-
rekt-demokratischen Instrumente: Zum einen sah das Wahlprogramm3¢
der bei den Nationalratswahlen vom 15. Oktober 2017 siegreichen Liste
Kurz vor, dass das jeweilige Anliegen eines Volksbegehrens, das von 10
Prozent der Bevolkerung unterschrieben wurde und dem das Parlament
im Anschluss daran nicht ohnehin schon zugestimmt hat, unter der Vor-
aussetzung, dass der Verfassungsgerichtshof keinen Widerspruch zu den
grund-, menschen- bzw. volkerrechtlichen Verpflichtungen der Republik
Osterreich feststellt, den Wihlerinnen und Wihlern in einer Volksabstim-
mung zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Der Koalitionspartner FPO
hatte eine Stirkung der direkten Demokratie unter noch niedrigeren
Schwellenwerten zur Koalitionsbedingung gemacht.

Zudem hatte sich bemerkenswerterweise eine tiberparteiliche Plattform
»Osterreich entscheidet«®” gebildet, in deren Mittelpunkt der sogenann-
te »Verbindliche Volksentscheid« steht. Dieser ist dem Instrument der
Schweizer »Initiative« nachgebildet. Mit dem Verbindlichen Volksent-
scheid sollen wahlberechtigte Birgerinnen und Burger die Mdglichkeit
erhalten, direkt in die Gesetzgebung einzugreifen. Eine Initiative, die die
Unterstiitzung von mindestens 3 Prozent der Wahlberechtigten in dem
betreffenden politischen Kreis erhalt, muss verbindlich zur Abstimmung

sation — Festschrift zum 60. Geburtstag von Dr. Josef Soubrada (Osterreichische Com-
puter Gesellschaft, 2015), 31 ff.

86 »Programm der Liste Sebastian Kurz — die neue Volkspartei« (2017), 38.

87 »Osterreich entscheidet : Nimm die Zukunft in die Hand. Unterschreibe jetzt fiir
mehr Mitbestimmung« (2017) www.entscheidet.at (abgerufen am 19. Dezember
2017).
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gebracht werden. Der Vorschlag mit der Mehrheit muss dann verbindlich
umgesetzt werden. 38

Der Verbindliche Volksentscheid wiirde allerdings zu einer vom Verfas-
sungsgerichtshof in VfSlg 16.241/2001 als dem demokratischen (reprisen-
tativen) Bauprinzip widersprechenden Verfassungsinderung fithren und
bediirfte daher neben der erforderlichen Mehrheit von Zwei-Dritteln im
Nationalrat und im Bundesrat® auch einer Volksabstimmung.?

Nach den Nationalratswahlen im Oktober 2017 sowie dem Abschluss
der Koalitionsverhandlungen kam hinzu, dass die beiden Regierungspar-
teien im Parlament nicht tGber die erforderliche Mehrheit zur Anderung
der Bundesverfassung verfiigt haben und daher zumindest die kleine Partei
der NEOS als Partner benétigt hatten. Vielleicht bildete dies den Grund
dafiir, dass sich die Umsetzung des urspriinglichen Vorhabens aus dem
Wahlprogramm der Liste Kurz im Regierungsprogramm als auffallend
mutlos darstellte. So war erst »gegen Ende der Legislaturperiode« (!) eine
entsprechende Anderung der Bundesverfassung vorgesehen. Diese sollte
ermoglichen, dass ein Volksbegehren, das von 900 000 Stimmberechtigten
unterstiitzt wird — das entsprach etwa 14 Prozent —, zu einer Volksabstim-
mung fihrt, wenn das Parlament nicht ohnehin bereit ist, die Initiative
umzusetzen.”! Mit dieser hohen Schwelle, deren Verankerung zudem erst
in relativ vager Zukunft erfolgen sollte, konnte das Vorhaben, auf Bundes-
ebene eine Starkung der Instrumente direkter Demokratie vorzusehen als
vorlaufig gescheitert betrachtet werden.

Endgiiltig gescheitert ist das Projekt schlieSlich nach den vorgezo-
genen Neuwahlen im September 2019 mit dem Regierungsprorgamm
2020-2024,” in welchem sich kein einziger Ansatz beziiglich einer Weiter-
entwicklung der direkten Demokratie findet.

88 »Der Verbindliche Volksentscheid« (2017) www.entscheidet.at/verbindlicher-volk
sentscheid (abgerufen am 19. Dezember 2017); vgl. auch »Plattform fordert den
>Verpflichtenden Volksentscheid«, Die Presse (Wien 24. November 2017).

89 Letztere Mehrheit ist allerdings nur dann erforderlich, wenn der Verbindliche
Volksentscheid zwingend auch fiir die Landes- und Gemeindeebene zu gelten hat
(vgl. Art. 44 Abs. 2 B-VG).

90 Gamper, »Parlamentarische Rechtsetzunge, 117 f.

91 »Zusammen. Fir unser Osterreich. Regierungsprogramm 2017-2022«, 19 f.

92 Die neue Volkspartei/Die Grinen — Die Griine Alternative, Aus Veranwortung
fir Osterreich. Regierungsprogramm 2020 — 2024.
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Direkte und deliberative Demokratien der Schweiz:
Vom Volk, das nicht nur mitredet, sondern entscheidet — und
dennoch nicht immer das letzte Wort haben sollte

Eva Maria Belser

1. Einleitung

Die halbdirekte Demokratie der Schweiz ist in mancherlei Hinsicht einzig-
artig. Schweizerinnen und Schweizer wahlen nicht nur periodisch ihre
Vertreterinnen und Vertreter im eidgenéssischen, in den kantonalen und
kommunalen Parlamenten, ihre kantonalen Regierungsmitglieder und
teilweise auch ihre Richterinnen und Richter, sie stimmen auch regelmas-
sig iber Sachfragen ab. Durchschnittlich drei bis vier Mal im Jahr werden
sie an die Urne gerufen, um eidgendssische, kantonale und kommunale
Vorlagen gutzuheissen oder abzulehnen. Zwar spielen auch in der Schweiz
die reprasentativen Formen der Demokratie eine entscheidende Rolle,
doch bemiiht sich wohl kaum ein Staat so sehr wie die Schweizerische
Eidgenossenschaft darum, eine moglichst weitgehende Ubereinstimmung
von Herrschern und Beherrschten aufrechtzuerhalten.

Wegen der zahlreichen Vorschlags- und Vetomoglichkeiten der halbdi-
rekten Demokratie war die Schweiz zunichst davon ausgegangen, von
den Diskussionen der letzten Jahrzehnte um eine Starkung der demokrati-
schen Partizipation und um die Einfithrung deliberativer Formen nicht
bertihrt zu sein. Angesichts verschiedener als problematisch empfundener
Volksentscheide schien nicht mehr, sondern weniger Mitbestimmung das
Thema der Stunde zu sein. Dabei wurde allerdings tbersehen, dass neuere
demokratietheoretische Stromungen weniger auf ein quantitatives Mehr
an Volksentscheiden zielen, als vielmehr eine Ausweitung der Demokra-
tie auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche oder ihre Vertiefung
durch eine moglichst frithe, breite und intensive Beteiligung des Volks
anstreben. Diese Bemthungen, die Qualitit der politischen Mitwirkung zu
verbessern, sind auch fir die halbdirekten Demokratien der Schweiz von

* Ich danke meiner Mitarbeiterin Ilona Kessler sowie meinem Mitarbeiter Simon
Mazidi herzlich fir ihre wertvolle Unterstiitzung bei der Vorbereitung und der
redaktionellen Uberarbeitung dieses Texts.
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Bedeutung und stehen Auseinandersetzungen um rechtliche Schranken
der Mitbestimmung nicht entgegen.

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit den unterschiedlichen direkten
und deliberativen Formen der Demokratien der Schweiz auseinander. Als
direkte Formen gelten dabei jene Mitwirkungsrechte, die es den Stimm-
berechtigten (und nur diesen) ermoglichen, durch Mehrheitsentscheid ver-
bindliche Sachentscheide selbst zu treffen. Als deliberative Formen werden
dagegen jene Partizipationsformen bezeichnet, die die Gestaltungs- und
Einflussmoglichkeiten der Bevolkerung erweitern, ohne dieser zusatzliche
Entscheidbefugnisse einzurdumen. Deliberative Demokratie zielt darauf,
Foren zu schaffen, die es der breiten Bevolkerung oder von geplanten
Entscheiden besonders betroffenen Menschen (die nicht notwendigerwei-
se Stimmberechtigte sein mussen) ermdglichen, sich in staatliche Entschei-
dungsprozesse einzubringen und einen Einfluss auf diese auszutiben.

Bei der Frage nach der demokratischen Mitbestimmung in der Schweiz
gilt es der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es die Schweizerische De-
mokratie nicht gibt, sondern aufgrund der Vielfalt der demokratischen
Einflussmoglichkeiten auf kantonaler und kommunaler Ebene von einer
Mehrzahl Schweizerischer Demokratien auszugehen ist. Ebenfalls darf
nicht vergessen werden, dass die Unterscheidung zwischen direkten und
deliberativen Formen der Demokratie keine scharfe ist, sondern dass die
verschiedenen Formen auf vielfiltige Weise miteinander verbunden sind
und ineinander bergehen. Auch wenn seit einigen Jahren vor allem auf
kantonaler und kommunaler Ebene mit neuen Formen der deliberativen
Demokratie experimentiert wird, wére es doch falsch, neue Formen der
Deliberation den klassischen Volksrechten gegentber zu stellen. Vor allem
die Moglichkeit des fakultativen Referendums hat in der Schweiz seit jeher
dazu gefihrt, dass Biirgerinnen und Burger frih tiber Gesetzgebungsvor-
haben informiert und zu Stellungnahmen eingeladen werden und dass
deren Bedenken oft schon deshalb Rechnung getragen wird, um zu ver-
hindern, dass spater Referenden ergriffen und Vorhaben in Volksabstim-
mungen zu Fall gebracht werden. In einem Land mit vielfaltigen Interven-
tionsmoglichkeiten konnen Reprasentantinnen und Reprisentanten nicht
lange am Volk vorbeiregieren, sondern miissen, wollen sie nicht durch
Initiativ- und Referendumsstiirme lahmgelegt werden, seine Befindlichkei-
ten aufmerksam in Erfahrung bringen und seinen Priorititen angemessen
Rechnung tragen.

Dank der Abstimmungsdemokratie ist die Politikverdrossenheit in der
Schweiz weniger stark ausgepragt als in anderen Staaten. Ging man bis
vor kurzem noch davon aus, dass die Stimmbeteiligung von meist deutlich
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unter 50 Prozent der Qualitit der Demokratie schade,! so zeigen neue
Forschungsergebnisse, dass sich nur 10 Prozent der Stimmberechtigten
ganzlich der Mitwirkung enthalten; die ubrigen 90 Prozent sind politisch
aktiv und nehmen an Abstimmungen teil, wenn sie Interesse am Thema
haben.? Auch der Populismus fillt in der Schweiz nicht auf den gleichen
Nihrboden, wie dies in rein reprasentativen Demokratien der Fall ist.
Aufgrund der engen Verschrinkung zwischen den politischen Eliten, die
unter standiger Beobachtung stehen und nicht selten durch Volksentschei-
de desavouiert werden, fillt es weniger leicht, das politische Establishment
gegen das Volk auszuspielen. Gleichzeitig machen Parteien, wie etwa die
Schweizerische Volkspartei (SVP), die teilweise populistische Haltungen
vertritt, immer wieder die Erfahrung, in Wahlen zwar vergleichsweise er-
folgreich abzuschneiden, an der Urne aber immer wieder Abstimmungen
zu verlieren; sie kann deshalb weniger glaubwiirdig als andere populisti-
sche Stromungen fir sich in Anspruch nehmen, das »wahre«, homogene
Volk zu vertreten.

Wegweisend fiir den Gang der Untersuchung ist aber noch eine andere
Frage, ohne die der Blick auf die Schweizerische Demokratie ein unvoll-
standiger wire: die Frage nach den Schranken der demokratischen Mitwir-
kung. Noch ofter als die Forderung nach einer Erweiterung oder Vertie-
fung der demokratischen Mitwirkung wird in der Schweiz der Wunsch
geaussert, dem Volk doch auch einmal das Schweigen zu gebieten und
jene Formen der Demokratie zu beschrinken, die zwar tber eine hohe
Input-Legitimitit verfigen (weil »der Souverdn« gesprochen hat), deren
Output-Legitimitat aber fraglich ist, weil Volksentscheide Einzelne oder
Minderheiten benachteiligen oder zu anderen rechtstaatlichen Schwierig-
keiten fithren, etwa die Einhaltung der volkerrechtlichen Pflichten des
Landes erschweren.

Nicht Thema der Abhandlung sind die reprasentativen Formen der De-
mokratie, die als bekannt vorausgesetzt werden, sowie jene Forderungen
der partizipativen Demokratietheorie, die auf die Ausdehnung demokrati-

1 Im Zeitraum zwischen 2011 und 2017 lag die Stimmbeteiligung auf Bundesebene
bei durchschnittlich 46,4%, fir die Jahre 1991 bis 2011 lag sie leicht darunter bei
44,1%; vgl. Bundesamt fiir Statistik, »Entwicklung der Stimmbeteiligung bei eidge-
nossischen Volksabstimmungen« (2017) www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistike
n/politik/abstimmungen/stimmbeteiligung.assetdetail.3602770.html (abgerufen
am 4. Januar 2018).

2 Vgl. Andreas Goldberg, Simon Lanz und Pascal Sciarini, »Abstimmungen: Nur we-
nige gehen immer oder nie an die Urne« (DeFacto, 15. Februar 2016) www.defacto.
expert/2016/02/15/selektive-partizipation/ (abgerufen am 4. Januar 2018).
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scher Mitwirkungsrechte auf Arbeit, Familie und andere gesellschaftliche
Bereiche zielen. Im Folgenden werden zuerst kurz die Formen der direk-
ten Demokratie in Erinnerung gerufen (2.) und deren Schranken erlautert
(3.). In Anschluss daran werden alte und neue Formen deliberativer De-
mokratie vorgestellt (4.) und die Ergebnisse zusammengefasst (S5.).

2. Formen der direkten Demokratie

In halbdirekten Demokratien wie jenen der Schweiz gibt es zwar Parla-
mente und Regierungen, die dazu berufen sind, den Willen des Volks
zum Ausdruck zu bringen und in seinem Namen zu handeln, doch kén-
nen die Stimmberechtigten in bestimmten Fillen oder unter bestimmten
Umstinden auch selbst Sachentscheide fallen. Die direktdemokratischen
Mitwirkungsrechte des Volks erweitern die Einfluss- und Gestaltungsmog-
lichkeiten der stimmberechtigten Bevolkerung und gelten insofern als be-
sonders demokratisch, als Volksentscheide jede Verfalschung des Volkswil-
lens ausschliessen, die sich aufgrund der Vertretung ergeben kénnen. Misst
man die Demokratie an der Ubereinstimmung zwischen Herrschern und
Beherrschten, schneidet die direkte Demokratie gegentiber allen Formen
der Demokratie, die auf mehr oder weniger langen Legitimationsketten
beruhen, am besten ab. Thre Input-Legitimitit (Herrschaft durch das Volk)
ist zumindest dann sehr hoch, wenn das Volk seinen Entscheid frei und
informiert fallt (weniger aber, wenn sein Entscheid durch windige Dem-
agogen, intransparentes Lobbying und skandalhungrige Medien manipu-
liert wird). Dass das Volk selbst entscheidet, fithrt jedoch nicht zwingend
zu einer erhohten Output-Legitimitat (Herrschaft fiir das Volk). Politische
Sachentscheide, die das Volk fillt, bergen vielmehr die Gefahr, dass eine
Mehrheit (oder eine gut organisierte Minderheit) bestimmte Gruppen
oder Personen benachteiligt oder deren Rechte beschrankt und werfen die
Frage nach den Schranken der Mehrheitsdemokratie auf.

Im Folgenden werden die direktdemokratischen Mechanismen der
Schweizer Demokratien nach Vorschlags- und Vetorechten unterschieden.
Wihrend Initiativrechte es dem Volk ermoglichen, gestaltend auf politi-
sche Entscheide einzuwirken und staatliches Handeln anzustossen, geben
ihm Referendumsrechte die Gelegenheit, staatliches Handeln durch Volks-
entscheide zu blockieren und gegeniber Entscheiden seiner Vertreterin-
nen und Vertreter ein Veto einzulegen. Da es die Vorschlagsrechte dem
Volk erlauben, vom Parlament nicht bertcksichtigte oder vernachlassigte
Themen auf die Agenda zu setzen und Gesetzgebungsakte auch gegen
den Willen von Parlament und Regierung zu erzeugen, nehmen die Vor-
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schlagsrechte eine Ventilfunktion wahr. Sie erlauben es politisch aktiven
Gruppierungen, die Berticksichtigung ihrer Anliegen zu erzwingen, ohne
auf ausserrechtliche Instrumente zurtickgreifen zu missen (positiver Gesetz-
geber). Wahrend die Vorschlagsrechte beschleunigen (oder lenken), brem-
sen (oder stoppen) die Vetorechte und nehmen eine Rotlichtfunktion ein.
Sie erlauben es dem Volk einzugreifen, wenn es mit der Art und Weise,
wie seine Reprisentantinnen und Reprisentanten die Vertretung wahrneh-
men, nicht einverstanden ist (zegativer Gesetzgeber).

2.1. Direkt-demokratische Vorschlagsrechte: Die Ventilfunktion

Volksinitiativen geben dem Volk (bzw. Bevolkerungsgruppen) die Mog-
lichkeit, eine gesetzliche Anderung vorzuschlagen oder eine solche anzu-
stossen. Sie sind auf allen Ebenen des Schweizerischen Bundesstaats vorge-
sehen und lésen die Durchfiihrung verbindlicher Volksentscheide aus.

2.1.1. Die Volksinitiativen auf Bundesebene

Auf der Ebene des Bundes ist als Vorschlagsrecht die Volksinitiative auf
Total- und auf Teilrevision der Bundesverfassung vorgesehen.> Regen
100 000 stimmberechtigte Schweizerinnen und Schweizer eine Totalrevisi-
on der Bundesverfassung an, so findet zwingend eine Volksabstimmung
tber die Frage statt, ob die Grundlagen des Staates umfassend neu kodi-
fiziert werden sollen. Die Initianten haben sich in diesem Fall auf eine
allgemeine Anregung zu beschrinken und mussen die Ausarbeitung der
neuen Verfassung der Bundesversammlung tberlassen. Seit der Griindung
des Bundesstaats im Jahre 1848 wurde der Vorschlag einer Totalrevision
viermal, zuletzt im Jahre 2003, durch Volksinitiative vor das Stimmvolk
gebracht, jedoch jedes Mal von Volk und Stinden abgelehnt.#

In der Praxis bedeutend ist denn auch nicht die Volksinitiative auf
Total- , sondern jene auf Teilrevision der Bundesverfassung, die im Jahre

3 Art. 138f. sowie Art. 192 ff. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (SR 101, BV); Ulrich Hafelin, Walter Haller, Helen Kel-
ler und Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Schulthess, 2016),
414.

4 Astrid Epiney und Stefan Diezig, »Kommentar zu Art. 138 BV, in Bernhard Wald-
mann, Eva Maria Belser und Astrid Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar — Bundesver-
fassung (Helbling Lichtenhahn, 2015), N 6.
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1891 eingefithrt worden ist und seither zu einem wichtigen Charakteristi-
kum der Schweizerischen Demokratie geworden ist. Sie erlaubt es Stimm-
berechtigen, in der Form einer allgemeinen Anregung oder eines ausgear-
beiteten Entwurfs zu verlangen, dass eine oder mehrere Bestimmungen
der Verfassung geandert, aufgehoben oder neu eingefiigt werden. Gelingt
es dem Initiativkomitee (einer Partei, einem Verein, einer Interessengrup-
pe oder einer ad hoc zusammengesetzten Personengruppe) innerhalb von
18 Monaten die Unterschriften von 100 000 Stimmberechtigten fiir ihr
Anliegen zu sammeln, so ist die Initiative zustande gekommen.’

In der Praxis wahlen Initiativkomitees auf Bundesebene (im Unter-
schied zu jenen auf kantonaler Ebene) ausschliesslich die Form des aus-
gearbeiteten Entwurfs. Erfullt dieser die Gultigkeitserfordernisse, muss
er zwingend und unverdndert Volk und Stinden zur Abstimmung vor-
gelegt werden und tritt mit seiner Gutheissung unmittelbar in Kraft.6
Der Bundesversammlung bleibt einzig die Moglichkeit, die Volksinitiati-
ve Volk und Stinden zur Ablehnung zu empfehlen oder der Initiative
einen (gemissigteren) Gegenentwurf gegentberzustellen, der gleichzeitig
zur Abstimmung kommt (direkter Gegenvorschlag).” Weil die Bundesverfas-
sung keine anderen Vorschlagsrechte, namentlich keine Gesetzesinitiative
kennt, kann es vorkommen, dass Initiativkomitees gesetzgeberische Anlie-
gen in der Form einer Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfas-
sung vorlegen (z.B. eine Verbesserung der Raumplanung oder eine Ver-
scharfung des Auslander- oder Strafrechts fordern). In diesem Fall kann die
Bundesversammlung eine Gesetzesinderung im Sinne der Initiantinnen
und Initianten beschliefen (indirekter Gegenvorschlag) und darauf hoffen,
dass diese die Initiative zuriickziehen oder dass die Initiative vor Volk und
Stinden keine Mehrheit findet, weil das Anliegen bereits als (weitgehend)
erfullt gilt.

Seit der Einfithrung der eidgendssischen Volksinitiative auf Teilrevision
der Bundesverfassung wurden fir insgesamt 455 Volksinitiativen Unter-
schriften gesammelt.® Von diesen Initiativen kamen 328 giiltig zustande,
wihrend 116 im Unterschriftenstadium scheiterten. Nur vier Volksinitia-

S5 Art. 139 BV; Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 544.

6 Art. 195 BV; Art. 99 Bundesgesetz iiber die Bundesversammlung vom 13. Dezem-
ber 2002 (SR 171.10, ParlG).

7 Art. 139b BV; Art. 101 f. ParlG.

8 Vgl. Bundeskanzlei BK, »Ubersicht in Zahlen« (2017) www.admin.ch/ch/d/pore/vi/
vis_2_2_5_9.html (abgerufen am 4. Januar 2018).
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tiven wurden von der Bundesversammlung fiir ungiltig erklart.” Von den
209 Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung, die zur Ab-
stimmung gelangten, wurde die groSe Mehrzahl abgelehnt. Nur 22 fanden
das qualifizierte Mehr, die meisten davon seit den 1980er Jahren.!® Gegen-
wartig befinden sich 26 Volksinitiativen in Vorbereitung,!'! was die zuneh-
mende Beliebtheit des Initiativrechts unterstreicht. Auch zahlreiche abge-
lehnte Initiativen, namentlich solche, die von einem erheblichen Teil der
Bevolkerung unterstitzt wurden, haben oft deutliche Spuren in Politik
und Recht hinterlassen und ihre Funktion, ein Thema auf die politische
Agenda zu setzen, erfillt.

Das Initiativrecht wird oft als Ventil bezeichnet, weil es der Bevolke-
rung erlaubt, Themen, die als wichtig, aber vernachlassigt erachtet werden,
aufzugreifen und ihnen die Aufmerksamkeit von Politik, Medien und
weiterer Offentlichkeit zu verschaffen. Wer sich tGber eine Entwicklung
oder ihr Fehlen emport oder sich mit einem Thema politisch profilieren
will, kann zum Unterschriftenbogen greifen und muss nicht auf die nachs-
ten Wahlen warten oder auf der Strale oder in den sozialen Medien
politischen Druck erzeugen. Wer findet, dass die Vertreterinnen und Ver-
treter am Volk vorbeipolitisieren, kann es auf eine Probe aufs Exempel
ankommen lassen; hat die Initiative Erfolg, wird die Bundesverfassung
entsprechend angepasst, scheitert sie aber, kdnnen ihre Verfechterinnen
und Verfechter nicht mehr ohne weiteres fiir sich in Anspruch nehmen,
das Volk gegen korrumpierte Vertreterinnen und Vertreter zu verteidigen.

9 Die Durchsetzungsinitiative wurde fiir teilweise ungiltig erklirt; Bundeskanzlei
BK, »Ungiltig erklarte Volksinitiativen« (2017) www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vi
s_2_2_5_6.html (abgerufen am 4. Januar 2018); Pierre Tschannen, Staatsrecht der
Schweizerischen Eidgenossenschaft (Stampfli Verlag, 2016), 572.

10 15 der 22 Volksinitiativen wurden seit 1982 angenommen und 10 alleine seit der
Jahrtausendwende; vgl. Bundeskanzlei BK, »Von Volk und Stinden angenomme-
ne Volksinitiativen« (2017) www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_2_2_5_8.html
(abgerufen am 4. Januar 2018).

11 Zwei Volksinitiativen sind abstimmungsreif, acht vor dem Parlament und finf
vor dem Bundesrat hingig, eine Initiative wird von der Staatskanzlei vorgepriift
(Auszahlung) und zehn befinden sich im Sammelstadium; vgl. Bundeskanzlei
BK, »Hangige Volksinitiativen« (2017) www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.
html (abgerufen am 4. Januar 2018).
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2.1.2. Die Volksinitiativen auf kantonaler und kommunaler Ebene

Die 26 Kantone der Schweiz geniefSen eine weitgehende Organisationsau-
tonomie und bestimmen im Wesentlichen selbst tiber die Ausgestaltung
ihrer Demokratie. Die Bundesverfassung verlangt von den Kantonen le-
diglich, dass sie sich eine demokratische Verfassung geben; diese bedarf
der Zustimmung des Volks und muss revidiert werden, wenn die Mehr-
heit der Stimmberechtigten es verlangt.!> Wihrend die bundesstaatliche
Homogenitétsklausel damit nur vorschreibt, dass die Verfassung einem
obligatorischen Referendum unterliegt und Volksinitiativen auf Verfas-
sungsinderungen zuléssig sein missen, gehen simtliche Kantone weit
tber diese Mindestanforderungen hinaus und kennen eine Vielzahl unter-
schiedlich ausgestalteter direktdemokratischer Vorschlagsrechte. Andreas
Auer bezeichnet die Schweizer Kantone denn auch als »die weltweit wohl
demokratischsten Korperschaften«!3. Sie blicken meist auf eine jahrhun-
dertelange Tradition direktdemokratischer (zumindest androkratischer)
Regierungsformen zurtick, die auf genossenschaftliche Traditionen und
dem Zunftwesen beruhen und meist viel alter sind als die eidgenossischen
Volksrechte.

Simtliche Kantone sehen neben der Volksinitiative auf Total- oder Teil-
revision der Verfassung auch die Gesetzesinitiative vor, mit der Stimmbe-
rechtigte den Erlass, die Anderung oder Aufhebung von Gesetzen verlan-
gen konnen.!* Wie auf Bundesebene konnen Volksinitiativen auf einem
ausgearbeiteten Vorschlag oder einer allgemeinen Anregung beruhen, die
das Parlament zur Ausarbeitung einer Vorlage verpflichtet. In allen Kanto-
nen konnen die Parlamente den Volksinitiativen eigene Vorschlige gegen-
tberstellen und diese gleichzeitig mit der Initiative zur Abstimmung brin-
gen.' In einigen Kantonen haben die Stimmbdurgerinnen und Stimmbiir-
ger auflerdem die Moglichkeit, eine Volksinitiative tiber Verordnungen,
bestimmte Beschlisse, Staatsvertrage oder interkantonale Konkordate zu
ergreifen. Sie koénnen teilweise auch direktdemokratisch verlangen, dass
der Kanton eine Standesinitiative einreicht und sich mit einem Anliegen
an die Bundesversammlung wendet,'® oder mit Hilfe einer Volksmotion

12 Art. 51 Abs. 1 BV; Eva Maria Belser und Nina Masstger, »)Kommentar zu Art. 51
BV, in Waldmann, Belser und Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar (Fn. S), N 18 ff.
und 37 ff.

13 Andreas Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Stampfli Verlag, 2016), 413.

14 Zum Ganzen ebd., 426 ff.

15 Ebd., 436 ff.

16 Vgl. Art. 160 Abs. 1 BV.
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(oder eines Volksauftrags) verlangen, dass die Kantonsregierung ein Ge-
setz erarbeitet oder eine Massnahme ergreift.'” Die Anzahl gultiger Unter-
schriften sowie die Fristen sind je nach Kanton und befasstem Geschift
unterschiedlich. Auch die Haufigkeit, mit der das Initiativrecht erfolgreich
genutzt wird, variiert erheblich. Wurden im Kanton Zurich beispielsweise
von 1993 bis 2013 zwanzig von insgesamt 66 Initiativen angenommen, so
haben die Stimmberechtigen des Kantons Uri im gleichen Zeitraum alle
zehn Initiativen, die giiltig zustande gekommen sind, abgelehnt. In dersel-
ben Zeitdauer waren im Kanton Waadt neun von neunzehn Initiativen
an der Urne erfolgreich, im Kanton Jura eine von drei. Betrachtet man
die Anzahl der Volksinitiativen, so schwingt der Kanton Zirich obenauf.
Die Erfolgsquote liegt aber im Kanton Waadt mit fast S0 Prozent Gut-
heilung deutlich hoher. Werden die dem Stimmvolk vorgelegten kantona-
len Volksinitiativen mit der Anzahl Stimmbiirgerinnen und Stimmbiirger
verglichen, so fillt auf, dass in Uri in einem Zeitraum von 20 Jahren eine
Volksinitiative pro 2 600 Stimmbiirgerinnen und Stimmbirger zustande
gekommen ist, wahrend im Kanton Waadt in denselben Jahren einer von
22 000 Stimmbiirgern eine Volksinitiative lanciert hat.

Als direktdemokratische Sonderfille gelten weiterhin die beiden Kan-
tone Appenzell Innerrhoden und Glarus, die an der Landsgemeinde als
hochster kantonaler Instanz festhalten. In der Landsgemeinde versammeln
sich alle stimmberechtigten Burgerinnen und Birger und entscheiden
durch Emporheben des Stimmrechtsausweises (Glarus) bzw. der Hand
(Appenzell Innerrhoden) iber Verfassungsinderungen, Gesetze und gro-
Bere Ausgaben. Weil unter diesen Umstidnden keine geheime Abstimmung
gewihrleistet ist, hat die Schweiz bei der Ratifikation des UNO-Pakts zu
den burgerlichen und politischen Rechten einen Vorbehalt angebracht.!®
Mit ihren offen durchgefithrten Abstimmungen werfen Landsgemeinden
Fragen auf, die sich in dhnlicher Weise auch bei Biirgerforen stellen.
Im Jahre 1995 musste das Schweizerische Bundesgericht beispielsweise
die Frage beantworten, ob Landsgemeinden die Stimm- und Wahlfreiheit
verletzen.! Es stellte dabei zunichst fest, dass offene Abstimmungen »un-
ter psychologischen und sozialen Gesichtspunkten Beeinflussungen des

17 Bei einer Volksmotion stellt eine bestimmte Anzahl Stimmbirgerinnen und
Stimmbiirger einen Antrag an das Kantonsparlament, das den Antrag zu behan-
deln hat; vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone, (Fn. 14), 441.

18 Botschaft betreffend den Beitritt der Schweiz zu den beiden internationalen Men-
schenrechtspakten von 1966 und zu einer Anderung des Bundesrechtspflegegeset-
zes vom 30. Januar 1991, BBl 1991 1198.

19 BGE 1211138.
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Stimmbiirgers bewirken«®® koénnten und ein gewisser Konformitatsdruck
nicht ausgeschlossen sei. Es wies auch darauf hin, dass ein Teil der Stimm-
burgerschaft, namentlich betagte und kranke Personen, aus unverschulde-
ten Grunden an der Versammlungsdemokratie nicht teilnehmen kénne,
die Beteiligung generell tief sei und das Abstimmungsergebnis nicht ge-
nau ermittelt, sondern nur geschitzt werden konne (sog. Mehren). Diesen
Nachteilen seien aber die Vorteile der Landsgemeinde gegentberzustellen,
namentlich die Burgernahe, der direkte Kontakt zwischen Behorden und
Stimmbirgern, die Moglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhal-
ten und zu diskutieren und die Moglichkeit, »den Entscheidungsvorgang
unmittelbar selbst mit[zu]erleben«?!; diese Einschitzung gilte gleicherma-
Ben fir die Versammlungsdemokratien auf kommunaler Ebene.??

Sowohl im Kanton Appenzell Innerhoden als auch im Kanton Glarus
kann an der Landsgemeinde jede und jeder Stimmberechtigte zu beliebi-
gen Fragen das Wort ergreifen. Dass dies wirkungsvoll geschehen kann,
illustrierte im Jahre 2006 eindriicklich eine Glarner Landsgemeinde: Land-
rat und Regierungsrat hatten vorgeschlagen, die Zahl der Gemeinden von
derzeit 27 auf zehn zu reduzieren, um groflere und finanziell stabilere
Gemeinden zu schaffen. Der Vorstof$ einer Einzelperson, das Kantonsge-
biet in Zukunft nur noch auf drei Gemeinden aufzuteilen, wurde an der
Landsgemeinde Gberraschend gutgeheiffen. Die Beschwerde eines Stimm-
burgers, der geltend gemacht hatte, die Stimmbiirgerinnen und Stimm-
burger seien durch den Vorschlag Gberrumpelt worden, wies das Verwal-
tungsgericht des Kantons ab. Auch das Bundesgericht schiitzte diesen Ent-
scheid und verwies auf die deliberative Funktion der Abanderungsantrige:

»Das Recht, Abanderungsantrige zu stellen, hat zur Folge, dass die
Stimmberechtigten, anders als bei einer Urnenabstimmung, eine Vor-
lage nicht nur annehmen oder verwerfen kénnen, sondern gestaltend
auf eine Vorlage einwirken konnen. Dies stellt gerade den Sinn der
Versammlungsdemokratie und ihr >demokratischer Mehrwert« gegen-
tber der Urnendemokratie dar. Die Stimmberechtigten haben mit
Abinderungsantragen an der Versammlung zu rechnen.«?3

20 BGE 1211138 E. 4a.
21 BGE 1211138 E. 4a.
22 Ebd.

23 BGE 1321291E.4.1.
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Aufgrund einer Volksinitiative wurde im Jahr darauf eine aufSerordentli-
che Landsgemeinde einberufen, die jedoch den urspriinglichen Beschluss
mit groSem Mehr bestatigte.

Volksinitiativen spielen auch auf der Ebene der gegenwirtig 2 255
Gemeinden eine wichtige Rolle. Wahrend grofere Gemeinden in der
Regel ein Gemeindeparlament kennen, das mit der Gesetzgebung und
weiteren Aufgaben betraut ist, gibt es zahlreiche kleinere Gemeinden, in
denen die in der Gemeindeversammlung zusammenkommenden Stimm-
birgerinnen und Stimmbirger den Gesetzgeber bilden und zahlreiche
Aufgaben (nicht nur rechtsetzende) direktdemokratisch wahrnehmen.?4
Die Gemeindeversammlung bietet dem Stimmvolk die Moglichkeit, seine
aus dem kantonalen Recht und der Gemeindeordnung fliefende Zustin-
digkeit direkt wahrzunehmen. Wie die Landsgemeinde erlaubt auch die
Gemeindeversammlung die 6ffentliche Diskussion und erméglicht einzel-
nen Stimmbdurgerinnen und Stimmbiurgern, Vorschlige abzuindern, zu
erginzen oder Gegenvorschlage zur Abstimmung zu bringen. Vor allem in
kleineren Gemeinden — die durchschnittliche Einwohnerzahl der Schwei-
zer Gemeinden liegt trotz zahlreichen Fusionen weiterhin deutlich unter
3 000 Personen — eriibrigen sich damit meist Burgerforen, wie sie in
anderen Staaten an Bedeutung gewinnen. Sie finden auf der untersten
Ebene in der Form der Gemeindeversammlung ohnehin statt und sind mit
weitreichenden Entscheidbefugnissen ausgestattet. Gibt es dennoch andere
Formen der Beteiligung, zielen sie auf den Einbezug weiterer Personen
(Jugendlicher, Auslinderinnen und Auslinder), auf die Vorbereitung um-
strittener Entscheide mit besonders Betroffenen oder auf die Entwicklung
langfristiger, aber nicht verbindlicher Leitbilder ab.?’

2.2. Direkt-demokratische Vetorechte: Die Rotlichtfunktion

Referendumsrechte ermoglichen dem Volk, Entscheide seiner Vertreterin-
nen und Vertreter abzulehnen. Wie die Initiativrechte sind sie auf eidge-
ndssischer, kantonaler und kommunaler Ebenen vorgesehen und erfolgen
entweder automatisch, wenn bestimmte Entscheide geféllt werden (obliga-

24 Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14), 143 f.

25 Vgl. Abschnitt 4.2. Die Mitwirkung der Betroffenen im Planungsverfahren: Das
Akzeptanzgenerierungssystem und Abschnitt 4.3. Die Partizipation der Engagier-
ten an offenen Gemeindeforen: Das Orientierungssystem.
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torisches Referendum), oder wenn eine bestimmte Zahl von Stimmberech-
tigten dies verlangt (fakultatives Referendum).

2.2.1. Die Referenden auf Bundesebene

Die Schweizerische Bundesverfassung sieht fiir simtliche Anderungen der
Bundesverfassung, den Beitritt der Schweiz zu einer Organisation fir kol-
lektive Sicherheit (z.B. der NATO) oder zu einer supranationalen Gemein-
schaften (z.B. der EU) sowie fur dringlich erklirte Bundesgesetze ohne
Verfassungsgrundlage, die linger als ein Jahr gelten sollen, obligatorische
Referenden vor; diese Entscheide kommen nur zustande, wenn sie an
der Urne von der Mehrheit der Schweizer Stimmbevolkerung (Volk) und
von der Mehrheit der Kantone (Stdnde) gutgeheissen wird (qualifiziertes
Mehr).26 Ein obligatorisches Referendum mit einfacher Mehrbeit (nur das
Volk muss zustimmen) findet statt, wenn eine Volksinitiative auf die To-
talrevision der Bundesverfassung vorliegt, wenn eine Volksinitiative deren
Teilrevision in der Form der allgemeinen Anregung verlangt und die Bun-
desversammlung diese ablehnt sowie wenn sich National- und Standerat
nicht einig sind, ob eine Totalrevision durchzufiihren sei.

Von grofler praktischer Bedeutung ist das fakultative Referendum, das
1874 mit der ersten Totalrevision der Bundesverfassung eingefiithrt wurde.
Nach verschiedenen Revisionen kann es heute gegen Bundesgesetze, be-
stimmte Bundesbeschlisse und gegen volkerrechtliche Vertrige ergriffen
werden, die unbefristet und unkiindbar sind, den Beitritt zu einer inter-
nationalen Organisation vorsehen, wichtige rechtsetzende Bestimmungen
enthalten oder deren Umsetzung, den Erlass von Bundesgesetzen, erfor-
dern. Ein fakultatives Referendum kommt zustande, wenn 50 000 Stimm-
berechtigte oder acht Kantone dies innerhalb von 100 Tagen seit der amt-
lichen Veroffentlichung des Erlasses verlangen.?” Fakultative Referenden
erlauben es der Bevolkerung damit, wichtige Entscheide der Bundesver-
sammlung an die Urne zu bringen, wo sie vom Volk gutgeheiffen oder
abgelehnt werden.

Es ist vor allem das fakultative Referendum, das die Konkordanzdemo-
kratie der Schweiz hervorgebracht hat. Das Vetorecht stellt namlich sicher,
dass die Interessen aller moglichen Akteure berticksichtigt werden und

26 Art. 140 BV. Das Ergebnis der Volksabstimmung in einem Kanton gilt als Stan-
desstimme dieses Kantons; vgl. Art. 142 Abs. 3 BV.
27 Art. 141 BV.
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ist — entgegen dem ersten Anschein — gerade kein Instrument der Mehr-
heitsdemokratie. Ende des 19. Jahrhunderts hatten die sogenannten Refe-
rendumsstiirme der katholisch-konservativen Minderheit die damals noch
ausschlielich aus Liberalen bestehende Landesregierung lahmgelegt. Die
Liberalen, die damals dank dem Majorzwahlsystem auch in der Bundesver-
sammlung die Mehrheit stellten, entschlossen sich deshalb 1891, einen
ersten, 1919 einen zweiten Konservativen in den Bundesrat zu wahlen.
Dieser Entscheid zur Machtteilung war nicht grofSherzig, sondern pragma-
tisch und beruhte auf der Einsicht, dass nur Vorlagen, die auf einem
breiten Konsens beruhen, vor dem Volk Bestand haben. Als in Folge
der Einfihrung der Proporzwahl die Sozialdemokraten in grofer Zahl
in das Parlament gelangten, wurden bald auch sie in die Landesregierung
eingebunden; als das Gleiche mit der Bauern-, Gewerbe- und Burgerpartei
(spater Schweizerische Volkspartei) geschah, entstand die sogenannte Zau-
berformel, die alle wihlerstarken Parteien in die Landesregierung einbin-
det.?8

Schon Arend Lijphart hatte darauf hingewiesen, dass die Referendums-
rechte der Schweiz nicht reine Instrumente der Mehrheitsdemokratie sei-
en.?? Tatsichlich erlauben sie es groferen und auch kleineren Gruppen,
sich gegen Gesetze oder andere Erlasse zur Wehr zu setzen, die ihren Inter-
essen zuwiderlaufen. Das fakultative Referendum steht deshalb stark im
Dienste der Minderheiten, jedenfalls der organisierten, und hat zur Folge,
dass jeder Vorlage lange Verhandlungen vorausgehen, die auf Konsens
und Kompromisse zielen und verhindern sollen, dass wichtige Akteure
den Eindruck erlangen, eine Vorlage lasse ihre Anliegen auller Acht. Im
Vorfeld von Erlassen finden sich denn auch entscheidende deliberative
Elemente: Wichtige politische Akteure werden moglichst frihzeitig tber
Gesetzesvorhaben informiert, sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme,
ihren Bedenken und Winschen wird zumindest dann Rechnung getragen,
wenn sie glaubhaft mit einem Referendum drohen kénnen und deshalb
mit erheblichen Verzégerungen (und dem mdoglichen Scheitern der Vor-
lage an der Urne) zu rechnen ist. Als Mehrheitssystem zeigt sich das
Verfahren allerdings gegentber jenen Gruppen, die von diesen Verfahren
ausgeschlossen sind (namentlich Auslanderinnen und Auslidnder) oder die
zu wenig organisiert, finanziert oder mediatisiert sind, um sich wirksam

28 Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4) 494; Tschannen, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 48 und 505 f.
29 Arend Lijphart, Patterns of Democracy (Yale University Press, 1999), 231.
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Gehor zu verschaffen (namentlich Straffillige, neu eingebtirgerte Schwei-
zerinnen und Schweizer, Fahrende, etc.).

Referenden betreffen in aller Regel rechtssetzende Vorlagen. Sie wer-
den vereinzelt aber auch eingesetzt, um Einzelfallentscheide direktdemo-
kratisch abzusichern. Um die Akzeptanz der Eisenbahn-Alpentransversale
sicherzustellen, verabschiedete die Bundesversammlung beispielsweise das
Bundesgesetz iiber den Bau der Eisenbabn-Alpentransversale (NEAT), das —
wie jedes Bundesgesetz — dem fakultativen Referendum unterstand. Dieses
wurde auch ergriffen; das Stimmvolk hieff das Infrastrukturprojekt jedoch
im Jahre 1992 bei einer Stimmbeteiligung von 45.9 Prozent mit 63.6 Pro-
zent der Stimmen gut.3® Einige Jahre spater wurde auch die Finanzierung
direktdemokratisch legitimiert. 1998 wurde das Referendum gegen den
Bundesbeschlusses tiber Bau und Finanzierung von Infrastrukturvorbaben des
offentlichen Verkebrs ergriffen; bei einer tieferen Stimmbeteiligung von 38.3
Prozent wurde der Beschluss von 63.5 Prozent der Stimmenden gutgehei-
Ben.3! Gegnerinnen und Gegner des Projekts hatten damit zweimal die
Gelegenheit, dieses an der Urne in Frage zu stellen, was den Bau der NEAT
ohne Zweifel verzogert hat, aber moglicherweise dafiir verantwortlich war,
dass sich das »Jahrhundertprojekt« verwirklichen lie§, ohne durch Protest-
veranstaltungen behindert zu werden.

2.2.2. Die Referenden auf kantonaler und kommunaler Ebene

Auch die Kantone sowie die Gemeinden mit Parlament kennen als Veto-
recht das Referendum. Sie unterscheiden ebenfalls zwischen obligatori-
schen Referenden, die automatisch stattfinden, wenn bestimmte Beschlis-
se gefallt werden, und fakultativen Referenden, die durch Unterschriften-
sammlungen oder andere Mechanismen ausgelost werden miissen. In den
Kantonen und Gemeinden findet sich dabei eine groffe Vielfalt an Volks-
rechten, die hochst unterschiedlich ausgestaltet sind.

Obligatorische Referenden finden aufgrund der bundesrechtlichen Ho-
mogenititsklausel bei Verfassungsinderungen statt.3? Oft wird bereits die
Frage, ob eine Totalrevision der Verfassung in Angriff genommen werden

30 Bundeskanzlei BK, »Volksabstimmung vom 27.09.1992« (2018) www.bk.admin.c
h/ch/d/pore/va/19920927/index.html (abgerufen am 4. Januar 2018).

31 Bundeskanzlei BK, »Volksabstimmung vom 29.11.1998« (2018) www.bk.admin.c
h/ch/d/pore/va/19981129/index.html (abgerufen am 4. Januar 2018).

32 Verfassungsinderungen miissen bereits aus Art. 51 Abs. 1 BV dem Volk vorgelegt
werden; vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14), 415 f.
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soll, dem obligatorischen Referendum unterstellt. Ebenso existieren obli-
gatorische Referenden zu bestimmten Gesetzen, zu Gebietsinderungen,
zu Ausgaben ab einem gewissen Schwellenwert (obligatorisches Finanzrefe-
rendum), zur Sanierung der Kantonsfinanzen und zu vielem mehr. Dem
fakultativen Referendum unterstehen je nach Kanton Gesetze, Verordnun-
gen, Staatsvertrige, Ausgaben ab einer bestimmten Hohe (fakultatives Fi-
nanzreferendum) oder Parlamentsbeschliisse.?® Als bedingt fakultativ gilt
ein Referendum, wenn eine Vorlage, fir die das obligatorische Referen-
dum vorgesehen ist, dem fakultativen unterstellt wird, wenn eine quali-
fizierte Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments der
Vorlage zugestimmt hat.3* Verschiedene Kantone sehen diese Moglichkeit
fir bestimmte Gesetze, internationale oder interkantonale Vertrige, Aus-
gabenbeschlisse oder Plane vor.

Ergreifen die Stimmbirgerinnen und Stimmbiirger ein konstruktives
Referendum, so legen sie gegen eine Vorlage ihr Veto ein, stellen dieser
aber einen ausformulierten Gegenvorschlag gegeniiber.3® Das konstruktive
Referendum kombiniert damit Veto- und Vorschlagsrechte und erlaubt
die direkte Beteiligung des Volks an der Gesetzgebung. Es verhindert, dass
Vorlagen wegen einzelner Aspekte, die keine Zustimmung finden, zur
Ginze zu Fall gebracht werden. Da es aber mit erheblichen praktischen
Schwierigkeiten verbunden ist (namentlich wenn verschiedene Gruppen
gleichzeitig ein konstruktives Referendum ergreifen), wurde es im Kanton
Zurich 2012 nach sieben Jahren Experimentierphase allerdings wieder ab-
geschafft.3¢

3. Schranken der direktdemokratischen Mitbestimmung

Die Ausibung der Volkrechte ist an die Regeln gebunden, die die Verfas-
sungen und Gesetze vorgeben. Im Folgenden sollen dabei die formellen

33 Die Anzahl geforderter Unterschriften von Stimmbiurgern variiert je nach Kan-
ton. Die Anforderungen in den franzésischsprechenden Kantonen sind deutlich
hoher als in den gemischt bzw. deutschsprechenden Kantonen. Die Frist, bis
wann die Unterschriften gesammelt sein massen, variiert zwischen 30 Tagen
und 3 Monaten; vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14), 417 ft.

34 Die geforderte qualifizierte Mehrheit ist in den Kantonen sehr unterschiedlich;
vgl. ebd., 421f.

35 Die Kantone Bern und Nidwalden kennen das konstruktive Referendum; vgl.
ebd., 422.

36 M.w.H. Andreas Glaser, Uwe Serdilt und Evren Somer, »Das konstruktive Refe-
rendum - ein Volksrecht vor dem Aus?«, (2016) 10 AJP, 1354.
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Vorschriften, die sich auf die Verfahren beziehen, weitgehend auffer Acht
gelassen und vor allem die materiellen Schranken erlautert werden, denen
die direktdemokratische Mitbestimmung unterworfen ist. Die Frage nach
den Vorlagen, iiber die das Volk aufgrund ihres Inhalts nicht entscheiden
soll bzw. sollte, stellt sich nur bei Vorschlagsrechten, nicht bei Vetorech-
ten, und ist fir die kantonale und kommunale Ebene im Wesentlichen
beantwortet: Volksinitiativen sind immer dann ungiltig, wenn sie tber-
geordnetes Recht verletzen; dariiber hinaus kénnen die Kantonen und
Gemeinde ihre Volksrechte weiteren inhaltlichen Schranken unterwerfen.

Die inhaltlichen Schranken, denen die eidgendssische Volksinitiative
auf Teilrevision der Bundesverfassung untersteht, werden hingegen seit
einiger Zeit kontrovers diskutiert. Im Folgenden soll kurz auf die Rolle
der Bundesversammlung (3.1) und des Bundesgerichts (3.2) bei der Durch-
setzung der materiellen Schranken demokratischer Sachentscheide hinge-
wiesen und festgestellt werden, dass die Vernachlassigung rechtstaatlicher
Prinzipien zu zahlreichen Schwierigkeiten und zu Gefahren fiir Einzelne
und Minderheiten fiihrt.

3.1. In dubio pro populo zum Ersten: Zuriickhaltende Priifung durch die
Bundesversammlung

Ist eine eidgenossische Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfas-
sung zustande gekommen, so entscheidet die Bundesversammlung gestiitzt
auf eine Vorpriifung durch den Bundesrat iber deren Gultigkeit. Nur drei
kodifizierte und ein ungeschriebener Grund erlauben es National- und
Stinderat, ausformulierte Volksinitiativen fiir ungtltig zu erklaren:3”

e Eine Verletzung der Einheit der Form (die Initiative wihlt nicht klar
zwischen der allgemeinen Anregung und dem ausgearbeiteten Ent-
wurf, sondern enthilt Bestandteile, die der Ausarbeitung des Parla-
ments bediirften, und solche, die unmittelbar Anwendung finden
konnten);

e Eine Verletzung der Einheit der Materie (die Initiative wirft gleichzeitig
verschiedene Fragen auf, die nicht in einem so engen sachlichen Zu-
sammenhang stehen, als dass die Stimmberechtigen sie ohne weiteres
mit einem »ja« oder »nein« beantworten konnten);

37 Vgl. Hifelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 533 ff.; Tschannen,
Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 556 ff.
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* Ein Verletzung der zwingenden Bestimmungen des Volkerrechts (die Ini-
tiative steht im Widerspruch zu volkerrechtlichen Verpflichtungen, de-
nen sich die Schweiz nicht entziehen kann);

» Die Undurchfiibrbarkeit der Volksinitiative, die allerdings eine objekti-
ve sein muss und sich nicht aus praktischen (auch schwerwiegenden)
Schwierigkeiten der Durchfithrung ergeben darf.

Dass die Bundesversammlung und nicht das Bundesgericht daftr zustin-
dig ist, iber die Gultigkeit von Volksinitiativen zu entscheiden und dass
ihr Entscheid endgultig ist,’® zeigt, dass der Verfassungsgeber die Frage
nach den Schranken der Volksrechte nicht (nur) nach rechtlichen, sondern
(auch) nach politischen Kriterien beantwortet haben will. In der Praxis
fille das Parlament seine Entscheide nach dem Grundsatz in dubio pro
populo. Zum einen erklart es auch Volksinitiativen fir giltig, die mehre-
re Sachfragen miteinander kombinieren (z.B. die ECOPOP-Initiative, die
gleichzeitig die Zuwanderung in die Schweiz begrenzen und weltweit
staatliche Mittel zur Férderung der freiwilligen Familienplanung einsetzen
wollte). Zum andern legt es die einzige materielle Schranke, die zwin-
genden Bestimmungen des Volkerrechts, eng aus. Nach dem Willen des
Verfassungsgebers miisste der Ausdruck autonom ausgelegt,’® doch hat
die Bundesversammlung den verfassungsrechtlichen Ausdruck »zwingende
Bestimmungen des Volkerrechts« bis anhin mit dem volkerrechtlichen
tus cogens gleichgesetzt und damit heteronomo und eng verstanden.® Es
qualifiziert deshalb unkindbare volkerrechtliche Vertrige, wie etwa die
beiden UN-Pakte, und im europiischen Raum zwingende Bestimmungen
des Volkerrechts, wie etwa die EMRK, nicht als »zwingende Bestimmun-
gen des Volkerrechts« und ermoéglicht dadurch Volksabstimmungen tber
Vorlagen, die im Falle ihrer GutheifSung nicht umgesetzt werden konnen,
ohne wesentliche volkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz zu ver-
letzen. Bei verschiedenen Volksinitiativen, die Bundesrat und Bundesver-
sammlung fiir giltig erklart, aber zur Ablehnung empfohlen hatten (z.B.
bei der Minarett- , der Ausschaffungs-, der Verwahrungs- und der Massen-
einwanderungsinitiative) war zwar unbestritten, dass sie im Widerspruch

38 Art. 173 Abs. 1 lit. f sowie Art. 189 Abs. 4 BV; Epiney und Diezig, »Kommentar zu
Art. 139 BV« in Waldmann, Belser und Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar (Fn. §),
N 20.

39 Botschaft tiber eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, BBl 1996
448.

40 Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 534f.; Tschannen, Staats-
recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 559 £.
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zu volkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz standen. Da sie aber
kein volkerrechtliches ius cogens verletzten, fiihrten sie zu einem obligato-
rischen Referendum und — nach ihrer Annahme durch Volk und Stinde
- zu neuen Verfassungsbestimmungen, die nicht nur zu Widerspriichen
innerhalb der Verfassung fiihrten, sondern auch zu teilweise ungelosten
Konflikten mit dem Vélkerrecht.

Bereits die erste erfolgreiche Volksinitiative aus dem Jahre 1893, die
ein Schichtverbot in die Bundesverfassung einfiigte und nur am Rande
tierschiitzerische Anliegen verfolgte, sondern vielmehr antisemitischem
Gedankengut verpflichtet war, machte deutlich, dass Mehrheitsentscheide
Gefahren fiir Minderheiten mit sich bringen kénnen.*! Zwar verfolgen
die weitaus meisten Initiativen wirtschaftliche, 6kologische, sozial- oder
verkehrspolitische Ziele, doch zeigte das im Jahre 2009 gutgeheiffene Mi-
narettverbot, dass die Gefahr der Sindenbock-Verfassungsgebung nicht
gebannt ist.#> Die im Unterschriftenstadium gescheiterte Volksinitiative
»Todesstrafe bei Mord mit sexuellem Missbrauch« warf die besorgte Frage
auf, ob auch ein solcher Vorstofs, da nicht im Widerspruch zum volker-
rechtlichen zus cogens, fir gultig erklirt werden misste. Das Gleiche galt
fir die als Witz gedachte Reaktion auf die (erfolgreiche) Ausschaffungsin-
itiative »Zur Ausschaffung krimineller Manner«.

Dass in den letzten Jahren verschiedene Volksinitiativen gutgeheiflen
worden sind, die zu Widerspriichen innerhalb der Verfassung und zu Un-
vereinbarkeiten mit den volkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz
gefiihrt haben, hat der Frage nach einer Beschrinkung des Initiativrechts
neue Aktualitat verlichen.®? Sollten Initiativen, die den Grundwerten der
Verfassung, den Grund- und Menschenrechten oder deren Kerngehalten,
dem Volkerrecht oder wenigstens fundamentalen oder unkiindbaren Ver-
tragen widersprechen, nicht fiir ungiiltig erklart werden und dies mog-
lichst frith (also vor der Unterschriftensammlung) und auf moglichst
rechtsstaatliche Weise (also vom Bundesgericht)? Obwohl zahlreiche Vor-
schlige dieser Art diskutiert wurden, hat sich bislang keiner auch nur

41 Christian Bolliger, »Die eidgendssische Volksabstimmung tiber das Schiachtverbot
von 1893« in Adrian Vatter (Hrsg.), Vom Schicht- zum Minarettverbot — Religidse
Minderbeiten in der direkten Demokratie (Verlag Neue Zircher Zeitung, 2011),
70 ff.

42 Vgl. Vatter (Hrsg.), Vom Schicht- zum Minarettverbot (Fn. 41).

43 Zum Ganzen Epiney und Diezig, »Kommentar zu Art. 139 BV« (Fn. 38), N 48 ff;;
Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 537 f.; Tschannen, Staats-
recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 561 ft.
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soweit durchzusetzen vermocht, dass er weiterverfolgt worden wire.* Als
nach der Annahme der Ausschaffungsinitiative die Durchsetzungsinitiative
lanciert wurde, um das Parlament, das sich mit der Umsetzung der neuen
Ausschaffungsregeln schwertat, durch direkt anwendbare Verfassungsbe-
stimmungen zu umgehen, kam zwar verbreitet das Gefiihl auf, die Volks-
rechte befinden sich in einer Krise; von dieser scheinen sie sich jedoch
so gut erholt zu haben, dass simtliche Vorschliage zur Beschrinkung der
Volksrechte derzeit ruhen.

Dass die Bundesversammlung als politisches Organ vorwiegend nach
politischen Kriterien entscheidet und davor zurtickschreckt, Entscheide in
Frage zu stellen, die bereits die Unterstiitzung von 100 000 Personen (und
die entsprechende Medienaufmerksamkeit) gefunden haben, zeigt sich
auch, wenn das Parlament Anderungen von Kantonsverfassungen geneh-
migt, die im jeweiligen Kanton bereits die Zustimmung der Mehrheit der
Bevolkerung gefunden haben. Nur in ganz seltenen Fallen kann es sich zu
einer Nichtgenehmigung kantonaler Verfassungsnormen durchringen.*
So genehmigte es etwa das Gesichtsverhillungsverbot, das im Kanton Tes-
sin aufgrund einer Volksinitiative gutgeheiffen worden war, trotz seinem

fraglichen Verhiltnis zur Religionsfreiheit und zum Diskriminierungsver-
bot.4¢

44 Vgl. Anforderungen an die Giiltigkeit von Volksinitiativen - Prifung des Reform-
bedarfs - Bericht der Staatspolitischen Kommission des Stinderates vom 20. Au-
gust 2015, BBI 2015 7099 ff.; Bericht des Bundesrates zur Abschreibung der Mo-
tionen 11.3468 und 11.3751 der beiden Staatspolitischen Kommissionen tber
Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grund-
rechten vom 19. Februar 2014, BBI 2013 2337.

45 Beispielsweise gewihrleistete der Stinderat die Schwyzer Kantonsverfassung, ob-
wohl das Bundesgericht das darin enthaltene Proporzwahlsystem des Kantons
Schwyz als bundesrechtswidrig taxiert hat. Der Nationalrat versagte der Schwyzer
Kantonsverfassung jedoch die Garantie. Der Stinderat garantierte sie wiederum
und der Nationalrat lehnte sie nochmals ab. Somit wurde sie schlussendlich nur
wegen der Uneinigkeit der beiden Rite nicht gewihrleistet, obwohl sie ein Wahl-
system vorsah, das ein rechtskraftiges Bundesgerichtsurteil als mit dem tberge-
ordneten Recht unvereinbar erklirt hatte; Urteil des BGer 1C_407/2011 vom
19. Mirz 2012, E. 6; vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14),
226 f. und 240.

46 Geschaft des Bundesrates, »Kantonsverfassungen Bern, Uri, Solothurn, Basel-
Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Tessin,
Waadt und Jura. Gewihrleistung« (2015) www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche
-curia-vista/geschaeft?’Affairld=20140084 (abgerufen am 5. Januar 2018).
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3.2. In dubio pro populo zum Zweiten: Beschrinkte Priifung durch das
Bundesgericht

Dass das Spannungsverhaltnis zwischen Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zip in der Schweiz eher zugunsten der Demokratie gelost wird, zeigt sich
auch bei der gerichtlichen Uberpriifung von Volksentscheiden. Hat die
Bundesversammlung eine Volksinitiative fir gultig erklart, so kann dieser
Entscheid vom Bundesgericht nicht tiberprift werden — auch dann nicht,
wenn rechtliche Zweifel daran bestehen, ob die Initiative die Einheit der
Form, der Materie oder die zwingenden Bestimmungen des Volkerrechts
achtet.#”

Das Schweizerische Verfassungsrecht kennt aber noch eine andere wich-
tige Schranke der Verfassungsgerichtsbarkeit: Bundesgesetze und volker-
rechtliche Vertrige sind von den Gerichten nach Art. 190 BV auch dann
anzuwenden, wenn sie im Widerspruch zur Verfassung stehen. Gegeniiber
Bundesgesetzen und volkerrechtlichen Vertrigen, die von der Bundesver-
sammlung auf ihre VerfassungsmafSigkeit geprift und vom Volk ausdriick-
lich oder stillschweigend (durch Verzicht auf das fakultative Referendum)
gutgeheiflen worden sind, mussen deshalb vom Bundesgericht in jedem
Fall angewendet werden. Auch hier herrscht der Grundsatz in dubio pro po-
pulo oder die Uberzeugung, dass es am Parlament und Volk, nicht an Rich-
terinnen und Richtern, ist, in letzter Instanz dariber zu entscheiden, ob
Gesetz und Volkerrecht im Einklang mit der Verfassung stehen.*® Das
Bundesgericht kann zwar die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes feststel-
len, muss dieses aber dennoch anwenden.®

Nur wenn ein (durch die Verfassung immunisiertes) Gesetz dem (durch
die Verfassung gleichermaffen immunisierten) Volkerrecht widerspricht,
kann ihm das Bundesgericht die Anwendung verweigern. Der Vorrang des
Volkerrechts wird vom Bundesgericht allerdings dann nicht durchgesetzt,
wenn sich der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Bundesgesetzes
der Vélkerrechtswidrigkeit bewusst war und diese in Kauf nahm (Schu-
bert Praxis).>® Diese Ausnahme wird jedoch durch eine Gegenausnahme

47 Epiney und Diezig, »Kommentar zu Art. 139 BV« (Fn. 38), N 20; Hafelin et al.,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 548.

48 Zum Ganzen Astrid Epiney, »Kommentar zu Art. 190 BV«, in Waldmann, Belser
und Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar (Fn.5), N 23 ff.; Hafelin et al., Schweizer:-
sches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 654f.

49 Epiney, »>Kommentar zu Art. 190 BV« (Fn. 48), N 35.

50 Hafelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 600; Tschannen, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 173.
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eingeschrinkt (PKK Praxis): Das fundamentale Voélkerrecht, namentlich
die EMRK, geht den Bundesgesetzen in jedem Fall vor.’! Damit verfiigt
die Schweiz im Ergebnis tber eine versteckte Verfassungsgerichtsbarkeit,
die es dem Bundesgericht erlaubt, Bundesgesetzen die Anwendung zu
versagen, wenn diese die EMRK verletzen (deren Garantien in weiten
Teilen mit den Grundrechten der Bundesverfassung tibereinstimmen).
Das Bundesgericht hat damit eine Moglichkeit gefunden, Einzelne und
Minderheiten vor der ibermissigen Einschrainkung ihrer Menschenrechte
durch Bundesgesetze zu schiitzen und zu verhindern, dass die Demokratie
zu einer Tyrannei der Mehrheit ausartet. Es kann aber weiterhin EMRK-
widrige Verfassungsrevisionen nicht verhindern und nur die Garantien der
EMRK, nicht aber der Bundesverfassung vor dem Zugriff der Mehrheit
schiitzen. Auch wenn es ihm damit gelungen ist, einen besseren Ausgleich
zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu finden, so ist doch nicht
zu Ubersehen, dass das Outsourcing der Frage nach den Schranken der
direktdemokratischen Mitbestimmung an das Volkerrecht dieses unter
Druck setzt. Dass dies nicht ohne Risiken geschehen kann, zeigte die
Selbstbestimmungs-Initiative (»Schweizer Recht statt fremde Richter«), die
den Vorrang der Bundesverfassung gegeniiber dem Volkerrecht verankern
und vorsehen wollte, dass nur noch jene volkerrechtlichen Vertrage fiir
das Bundesgericht massgebend sein sollten, deren Genehmigungsbeschluss
dem Referendum unterstanden hat (was bei der EMRK nicht der Fall
war).52

In den Kantonen missen Volksinitiativen eine Reihe von Gultigkeits-
voraussetzungen erfiillen, um zur Abstimmung zu gelangen. Es sind dies
die Einheit der Form und der Materie, die Beachtung des hoherrangi-
gen Rechtes, die Wahl der richtigen Normstufe, eine hinreichend klare
Formulierung, die praktische Durchfiihrbarkeit sowie die Achtung des
Rechtsmissbrauchsverbots.’® Zusatzlich sehen einige Kantone vor, dass
Initiantinnen und Initianten ihrem Begehren eine Begrindung beilegen
missen. Andere legen ausdriicklich fest, dass riickwirkende oder andere

51 Hafelin et al., Schwerzerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 601; Tschannen, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Fn. 10), 173 .

52 Die Initative, die der Verfassungsgerichtsbarkeit durch die Hintertir der EMK
wohl eine Ende gesetzt hitte, wurde im Oktober 2018 von Volk und Stinden
an der Urne deutlich verworfen; vgl. zum Ganzen Eva Maria Belser und Rekha
Oleschak-Pillai, Engagement of Swiss Courts with International Law: Looking at the
Swiss Federal Supreme Court and its Ways of Dealing with Conflicts between Domestic
Law and International Human Rights Guarantees (Oxford University Press, i.E.).

53 Vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14), 432 ft.
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mit den rechtsstaatlichen Grundsitzen unvereinbare Initiativen ungiltig
sind.’* Kantonale Volksinitiativen, die diese Voraussetzungen nicht erfil-
len, kénnen durch die kantonal zustindige Behorde fiir ungiltig erklart
werden. Die Giiltig- oder Ungiltigkeitserklirung wird auf Beschwerde
von kantonalen Gerichten und in letzter Instanz vom Bundesgericht tiber-
praft.’s

Wihrend also auf eidgendssischer Ebene Volksinitiativen giiltig sind,
die zu Widersprichen mit dem Volkerrecht oder der Bundesverfassung
fihren, so ist dies auf kantonaler und auf kommunaler Ebene nicht der
Fall. Im Jahre 2012 hatte z.B. der Kantonsrat von Zurich die kantonale
Volksinitiative »Steuerbonus fiir dich« auf Empfehlung des Regierungsrats
fir ungultig erklart, weil sie bundesverfassungswidrig sei.’¢ Die Initiantin-
nen und Initianten wollten einmalig bei vermégenden natiirlichen und ju-
ristischen Personen eine Umverteilungssteuer erheben und damit den un-
teren und mittleren Einkommen eine direkte Steuererleichterung ermogli-
chen. Die Modifizierung des Steuertarifs fiir ein Jahr sei nicht mit der Ei-
gentumsgarantie (Art.26 BV) und der Besteuerung nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfahigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) vereinbar, entschied das Par-
lament. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht ab. Es
sah auch mit Blick auf das VerhiltnismiRigkeitsprinzip keine Moglichkeit,
die Initiative teilweise als gultig zu erklaren.

Auch die freiburgische Volksinitiative »Gegen die Eroffnung eines >Zen-
trums Islam und Gesellschaft« und eine staatliche Imam-Ausbildung an
der Universitat Freiburg« illustriert, dass parlamentarische und gericht-
liche Kontrollen einen Ausgleich zwischen direktdemokratischer Mitbe-
stimmung und rechtsstaatlichem Grundrechtsschutz gewihrleisten und
notwendig sind, um das Nebeneinander von Volks- und Menschenrechten
zu sichern. Stimmbirgerinnen und Stimmbirger des Kantons Freiburg
hatten 2015 eine als allgemeine Anregung ausgestaltete Volksinitiative ein-
gereicht, die sich gegen ein neues wissenschaftliches Zentrum der Univer-
sitdt richtete. Der Grosse Rat kam zum Schluss, dass die Initiative gegen
das Diskriminierungsverbot verstoffe und erklirte die Ungultigkeit. Dage-
gen erhoben die Initiantinnen und Initianten Stimmrechtsbeschwerde an

54 Der Kanton Graubiinden hat dieses Prinzip in seiner Kantonsverfassung festge-
schrieben; vgl. Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn. 14), 436.

55 Vgl. ebd., 439 f.; Hifelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Fn. 4), 423.

56 Steuerbonus fir dich, (2013) https://www.wahlen.zh.ch/abstimmungen/initiative
n/iniliste_detail_test.php?id=59 (abgerufen am S. Januar 2018); Urteil des BGer
1C_586/2013 vom 7. Oktober 2014.
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das Bundesgericht, das die Ungiiltigkeitserklirung des Kantonsparlaments
stitzte und die Beschwerde abwies.’”

Im Falle der Fremdspracheninitiative im Kanton Graubiinden urteil-
ten die Gerichte tiberraschend zugunsten eines direktdemokratischen Ent-
scheids. Das Anliegen der Initianten bestand darin, das Biindner Stimm-
volk entscheiden zu lassen, ob die deutschsprachigen Schilerinnen und
Schiiler des Kantons in der Primarschule nur noch Englisch, die italie-
nisch- und ratoromanisch sprechenden Kinder dagegen nur noch Deutsch
als Fremdsprache lernen sollten. Zwei Gutachter sowie die Biindner Regie-
rung und der Grosse Rat erachteten die in der Form der allgemeinen
Anregung formulierte Volksinitiative als unvereinbar mit der Bundes-
sowie der Kantonsverfassung. Sie erblickten darin eine Diskriminierung
aufgrund der Sprache fiir die italienisch- und ritoromanisch sprechenden
Schilerinnen und Schiiler. Der Grosse Rat erklirte die kantonale Volksin-
itiative 2015 deshalb fir ungultig. Das kantonale Verwaltungsgericht hob
diesen Entscheid jedoch auf. Es kam zum Schluss, dass auch im Fall einer
Annahme der Initiative bis am Ende der obligatorischen Schulzeit (Pri-
mar- und Sekundarschule) die gleichwertige Ausbildung beziiglich Fremd-
sprachkompetenzen aller Schiiler im Kanton Graubiinden gewihrleistet
sei. Im Jahre 2017 wies das Bundesgericht die Beschwerde gegen diesen
Entscheid ab.’3

Auch nach der Volksabstimmung konnen Verletzungen des tbergeord-
neten Rechts durch kantonales und kommunales Recht jederzeit vor
Bundesgericht geltend machen. Gegen kantonale Erlasse ist sowohl die
abstrakte als auch die konkrete Normenkontrolle zugelassen;*® eine Aus-
nahme gilt dabei nur fiir die Kantonsverfassungen, die durch die Gewahr-
leistung durch die Bundesversammlung immunisiert und erst dann der
konkreten Normenkontrolle unterstehen, wenn es zu Neuerungen im
tibergeordneten Recht gekommen ist.®°

57 BGE 143 1129.

58 Urteil des BGer 1C_267/2016 vom 3. Mai 2017.

59 Art. 82 lit.a und b, Art. 86 Abs. 1 lit. d sowie Art. 87 des Bundesgesetzes tiber das
Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (SR 173.110, BGG); Auer, Staatsrecht der Schwei-
zerischen Kantone (Fn. 14), 615 ff.

60 So geschehen im Frauenstimmrechtsfall betreffend die Kantonsverfassung Appen-
zell Innerrhoden. Das Bundesgericht legte die kantonale Verfassungsbestimmung
im Lichte des neuen Gleichstellungsartikel der Bundesverfassung aus und urteilte,
dass der Begriff Landleute und Schweizer sowohl die Einwohner als auch die
Einwohnerinnen des Kantons umfasst; BGE 116 Ia 359 E. 10.
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Einige Kantone kennen verschiedene Verfahren, die es Gerichten erlau-
ben, Erlasse oder Volksinitiativen abstrakt auf ihre Ubereinstimmung mit
héherrangigem Recht zu prifen.®! Je nach Kanton kénnen Normen vor
oder nach ihrem Inkrafttreten angefochten werden. Antragsberechtigt sind
alle natiirlichen und juristischen Personen des betreffenden Kantons, die
zumindest ein virtuelles Interesse geltend machen kénnen, sowie in eini-
gen Kantonen die Behorden. Ausser drei kennen auch alle Kantone die
konkrete Normenkontrolle, bei der vorfrageweise anhand einer Verfugung
die Verfassungsmassigkeit einer Norm tberprift wird.®?

Gegen Entscheide der Gemeindeversammlung wie auch des Gemeinde-
parlaments stehen Stimmbirgerinnen kantonale Rechtsmittel zur Verfi-
gung. Nach Erschopfung des Instanzenzugs kdnnen sie sich mit Stimm-
rechtsbeschwerde an das Bundesgericht wenden.®3

4. Formen der deliberativen Demokratie

Die zahlreichen Formen direktdemokratischer Vorschlags- und Vetorechte
fithren dazu, dass Parlamente und Regierungen der Schweiz in einer be-
sonders nahen Verbindung zum Volk stehen. Mit Hilfe von Initiativrech-
ten kdnnen die Stimmberechtigten auf die Agenda ihrer Vertreterinnen
und Vertreter einwirken, mit dem Mittel der Referendumsrechte deren
Entscheide zu Fall bringen. Auch wenn Volksabstimmungen letztendlich
in einen Ja-Nein-Entscheid miinden, beférdern sie im Vorfeld die Delibe-
ration: Ein vielfiltig zusammengesetzter Bundesrat schmiedet hinter ver-
schlossenen Turen Vorlagen, die einem breiten Konsens entsprechen, im
Vernehmlassungsverfahren wird getestet, ob wichtige Akteure, namentlich
Verbinde, schwerwiegende Bedenken erheben, im National- und Stinde-
rat werden Debatten gefithrt und Differenzen bereinigt, um am Schluss
einen Erlass zu verabschieden, der weder Kantone noch Parteien oder
andere interessierte Kreise zum Unterschriftensammeln motiviert oder
doch so breit abgestiitzt ist, dass er ein allfalliges Referendum tberstehen
kann (4.1). Andere auf Mitsprache ausgerichtete und nicht direkt auf
einen Volksentscheid gerichtete Verfahren finden sich vor allem im Raum-
planungsrecht (4.2). Daneben lassen sich jedoch auch in der Schweiz,

61 Zum Ganzen Auer, Staatsrecht der Schweizerischen Kantone (Fn.14), 603
und 611 ff.

62 Ebd., 618.

63 Ebd., 173 ff. und 613 £.; als Beispiel BGE 99 Ia 402.
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namentlich auf kommunaler Ebene, zahlreiche Experimente mit neuen
Formen deliberativer Demokratie beobachten (4.3).

4.1. Die Mitsprache der Interessierten tm Rabmen von
Vernehmlassungsverfabren: Das Friihwarnsystem

Die Bundesverfassung verpflichtet die Bundesbehorden dazu, die Kantone,
die politischen Parteien und die interessierten Kreise bei der Vorbereitung
wichtiger Erlasse und anderer Vorhaben von grofler Tragweite zur Stel-
lungnahme einzuladen.®* Das Vernehmlassungsverfahren, das als eine »for-
malisierte Austiibung des Petitionsrechts«®® gilt, findet statt, wenn sich der
Erlass oder das Vorhaben noch in der Vorbereitungs- oder Entwurfsphase
befindet;% es bezweckt die Beteiligung betroffener und interessierter Kor-
perschaften und Personen, der Verbinde und Kommissionen an der Mei-
nungsbildung und Entscheidfindung im Bund und soll Aufschluss geben
uber die sachliche Richtigkeit, die Vollzugstauglichkeit und die Akzeptanz
eines Vorhabens.®” Es hat bei Verfassungsinderungen, Gesetzesvorlagen
und wichtigen volkerrechtlichen Vortriagen, also bei allen Vorhaben, die
einem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen, zwin-
gend stattzufinden und dient dazu, Referenden zu verhindern bzw. »refe-
rendumsfeste« Vorlagen zu erarbeiten. Als referendumsfest gelten dabei
Vorlagen, bei denen die Anliegen all jener Kreise berticksichtigt worden
sind, die gentigend stark und organisiert sind, um ein Vorhaben durch
ein Referendum zu verzégern oder zu Fall zu bringen. Dartiber hinaus
unterliegen auch Verordnungen und andere Vorhaben der Vernehmlas-
sungspflicht, wenn sie »von grosser politischer, finanzieller, wirtschaftli-
cher, 6kologischer, sozialer oder kulturellen Tragweite sind«.® Damit stellt
das Vernehmlassungsverfahren auch in jenen Bereichen die Beteiligung

64 Art. 147 BV.

65 Giovanni Biaggini, »>Kommentar zu Art. 33 BV« in Giovanni Biaggini (Hrsg.),
Kommentar BV (Orell Fussli, 2007), N 1.

66 Thomas Sagesser, > Kommentar zu Art. 3 des Bundesgesetz tiber das Vernehmlas-
sungsverfahren vom 18. Mirz 2005 (SR 172.061, VIG)«, in Thomas Sigesser
(Hrsg.), Handkommentar Vernebhmlassungsgesetz (Stampfli Verlag, 2006), N 7 ff.

67 Art.2 VIG; das Verfahrens legt denn auch »nicht [Wert] auf die Information an
die Adressaten, sondern auf die Information von den Adressaten« Patricia M.
Schiess Ratimann, »Kommentar zu Art. 147 BV«, in Waldmann, Belser und Epi-
ney (Hrsg.), Basler Kommentar (Fn. 5), N 8.

68 Art. 3 Abs. 1 lit. d VIG.
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der Offentlichkeit an Vorhaben sicher, die von direktdemokratischen Vor-
schlags- und Vetorechten ausgenommen sind.®”

Das Vernehmlassungsverfahren verhindert, dass Vorhaben weiterver-
folgt werden, die von weiten Teilen des Volks, der Kantone oder einfluss-
reichen Verbanden abgelehnt werden.”® Seine Bedeutung ist eng mit den
Referendumsrechten verbunden: indem es darauf zielt, Referenden vorzu-
beugen, fihrt es oft zu »Konsensgesetzgebungs, die von grofen Wiirfen
absieht und den Anliegen und Bedenken moglichst weiter Kreise Rech-
nung tragt. Das Vernehmlassungsverfahren stellt aber in vielerlei Hinsicht
auch eine wichtige Erginzung der Volksrechte dar, indem es erstens eine
Mitwirkung gewahrleistet, bevor nur noch ein Ja-Nein-Entscheid moglich
ist, indem es zweitens beim Erlass von Verordnungen und anderer Vorha-
ben stattfinden kann oder muss, die nicht dem Referendum unterstehen,
und indem es drittens die Beteiligung von Akteuren ermdglicht, die von
den politischen Rechten ausgeschlossen sind. An einem Vernehmlassungs-
verfahren konnen sich namlich urteilsfahige natiirliche und juristische
Personen sowie privat- und offentlich-rechtliche Organisationen und Insti-
tutionen unabhingig von ihrer Staatsangehorigkeit und ihrem Sitz betei-
ligen.”! Auch kénnen bestimmte Einzelpersonen und Unternehmen zur
Stellungnahme eingeladen werden, wenn sie eine besondere Nihe zum
Gegenstand haben oder tber Fachwissen verfigen;”? sie haben jedoch
keinen Anspruch darauf.

Die eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen,
gewichtet, ausgewertet und die Ergebnisse in einem Bericht zusammenge-
fasst.”3 Die Vernehmlassungsunterlagen, die Stellungnahmen und der Er-
gebnisbericht, der sich meist artikelweise mit den eingegangenen Stellung-
nahmen auseinandersetzt, sind offentlich zuganglich.”* Deren Auswertung
liegt im Ermessen der Behorden, die den Erlass vorbereiten; ein Anspruch

69 Vernehmlassungsverfahren kénnen auch in Fallen durchgefithrt werden, wo das
Gesetz dies nicht vorsieht (Art. 3 Abs. 2 VIG).

70 Vgl. Thomas Sagesser, »>Kommentar zu Art. 2 VIG« in Sagesser (Hrsg.), Handkom-
mentar Vernehmlassungsgesetz (Fn. 66), N 35 ff.; Schiess Riitimann, »Kommentar zu
Art. 147 BV« (Fn. 67), N 8 ff.

71 Vgl. Art. 4 Abs. 1 VIG; Thomas Sagesser, »>Kommentar zu Art. 4 VIG« in Sagesser
(Hrsg.), Handkommentar Vernehmlassungsgesetz (Fn. 66), N 8 ff.; Schiess Riitimann,
»Kommentar zu Art. 147 BV« (Fn. 67), N 9, die findet, dass diese weite Regelung
im Widerspruch zu Art. 147 BV und den politischen Rechten steht.

72 Sagesser, »Kommentar zu Art. 4 VIG« (Fn. 71), N 73.

73 Art.8 VIG sowie Thomas Sigesser, »Kommentar zu Art.8 VIG« in Sigesser
(Hrsg.), Handkommentar Vernebhmlassungsgesetz (Fn. 66), N 4 ff.

74 Art.9 VIG.
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auf Berticksichtigung besteht nicht. Auch wenn die grosse Bedeutung der
Vernehmlassungsverfahren unbestritten ist, so wird immer wieder Kritik
an der Auswahl der Adressaten des Verfahrens, den kurzen Fristen und der
Gewichtung der Stellungnahmen laut.”> Der Bundesrat, das Departement
oder andere Akteure, die das Verfahren durchgefithrt haben, fillen nach
der Vernehmlassung einen Entscheid tber das weitere Vorgehen, der im
Wesentlichen politischen Kriterien verpflichtet ist. Auch wenn dabei man-
ches undurchsichtig bleiben mag, so gilt als Regel doch, dass Vorhaben,
die dem Referendum unterstehen, angepasst oder aufgegeben werden,
wenn die Vernehmlassungsantworten zahlreicher oder einflussreicher Ak-
teure als ernsthafte Referendumsdrohungen erscheinen. Betroffene, deren
Interessen nicht durch referendumsfihige Akteure vertreten werden, kon-
nen dagegen kaum damit rechnen, dass ihrer Stellungnahme zur »sachli-
chen Richtigkeit« erhebliches Gewicht zukommt; nicht zuletzt aus diesem
Grund kann das Vernehmlassungsverfahren nicht als Biirgerbeteiligungs-
verfahren gelten.”¢

Vernehmlassungsverfahren finden auch auf kantonaler und kommuna-
ler Ebene statt sowie iiberall dort, wo Rechtssetzung stattfindet (z.B. an
Universititen). Sie stehen oft in einem engen Bezug zu den direktdemo-
kratischen Mitwirkungsrechten, gehen aber in Bezug auf Adressatenkreis
und betroffene Erlasse in der Regel oft weit tber diese hinaus. Ob eine
Vernehmlassung durchgefithrt werden muss, hingt je nach Kanton von
der Erlassform (z.B. zu allen Verfassungsinderungen und Gesetzen) oder
der Wichtigkeit bzw. Tragweite der infrage stehenden Erlasse ab. Einzel-
ne Kantone kennen stindige Vernechmlassungsteilnehmer, andere lassen
neben der schriftlichen Form der Stellungnahme auch die elektronische,
mindliche oder anderen Formen der Anhérung zu oder organisieren of-
fentliche Vernehmlassungen in Form von Debatten.””

75 Vgl. Schiess Riitimann, »Kommentar zu Art. 147 BV« (Fn. 67), N 3.

76 Ebd., N 10.

77 Zum Ganzen Stefan Neubert, »Kantonale Vernehmlassungsverfahren im Ver-
gleich«, in Schweizerische Gesellschaft fiir Gesetzgebung (SGG) und Schweizeri-
schen Evaluationsgesellschaft (SEVAL) (Hrsg.), LeGes (Bundeskanzlei, 2008),
271 ff.
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4.2. Die Mitwirkung der Betroffenen im Planungsverfahren: Das
Akzeptanzgenerierungssystem

Informations- und Mitwirkungsrechte, die nicht im unmittelbaren Zusam-
menhang mit den Volksrechten oder dem Vernehmlassungsverfahren ste-
hen, finden sich vor allem im Planungs- und Baurecht. Das eidgenéssische
Raumplanungsgesetz schreibt vor, dass die Behorden die Bevolkerung
tber die Ziele und den Ablauf der Planungen unterrichten und dafiir
sorgen missen, dass diese »in geeigneter Weise« mitwirken kann.”® Die
Mitwirkungsmoglichkeiten sollen die Qualitit und die Akzeptanz der
Planung verbessern, besonders Betroffenen die Gelegenheit zur frihzeiti-
gen Stellungnahme geben und die Partizipationsformen erweitern. Da es
sich bei Raumplanen nicht um Gesetze handelt, bleibt es den Stimmbiir-
gerinnen und Stimmbirgern verwehrt, mit direktdemokratischen Instru-
menten auf diese einzuwirken.”” Mit der Beteiligung der Bevolkerung
am Planungsverfahren, nicht jedoch am Planungsentscheid, soll einerseits
sichergestellt werden, dass eine umfassende Interessenabwigung stattfin-
det und die Planung verbessert wird. Andererseits sollen berechtigte An-
liegen frithzeitig erkannt werden und in die Planung einfliefen, nicht
zuletzt um spiteren Rechtsmittelverfahren oder anderen Verzogerungen
vorzubeugen. Diese Zielsetzung verlangt es, dass die raumplanerischen
Informations- und Mitwirkungsrechte allen natiirlichen und juristischen
Personen, die von der Planung betroffen sind, ohne Riicksicht auf ihre
Staatszugehorigkeit zustehen.

Der Bundesgesetzgeber hat nur Mindestanforderungen festgehalten und
die ndhere Ausgestaltung den betroffenen eidgendssischen, kantonalen
oder kommunalen Behdrden iberlassen. Die gebriuchlichsten Informati-
onskanile umfassen Veroffentlichungen in den Medien, die offentliche
Auflage von Entwiirfen und Informationsveranstaltungen. Die planende
Behorde hat mindestens die Pflicht, die Planungsentwiirfe freizugeben
sowie Einwinde oder Vorschlige entgegenzunehmen und materiell dazu
Stellung zu nehmen. Die Informations- und Mitwirkungsrechte der Bevol-
kerung sind verbindlich und gerichtlich durchsetzbar.3°

Auch wenn viele Kantone und Gemeinden sich bemihen, frihzeitig
und umfassend tber Planungen und Projekte zu informieren und den

78 Art. 4 Bundesgesetz tiber die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700, RPG).

79 Zum Ganzen Bernhard Waldmann und Peter Hanni, »Kommentar zu Art. 4
RPGg, in Bernhard Waldmann und Peter Hanni (Hrsg.), Handkommentar Raum-
planungsgesetz (Stampfli Verlag, 2006), N 1 ff.

80 Ebd., N 5.
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Bedenken und Wiinschen der Betroffenen Rechnung zu tragen, so kommt
es doch regelmaRig zu Vorwirfen, die Bevolkerung wirde zu spit infor-
miert und konne, wenn tberhaupt, nur noch pro forma mitwirken, wenn
die Entscheide in Tat und Wahrheit schon gefillt seien. Von solchen
Vorwiirfen war vor kurzem der kantonale Gestaltungsplan des Kantons
Zurich betroffen, der zwei neue Grofiprojekte — der Hochschulpark in
der Stadt Zirich sowie der Innovationspark in Dibendorf — entscheidend
voranbrachte, ohne die Bevolkerung an diesen Entscheiden angemessen zu
beteiligen. Solche Generationenprojekte bediirften schon deshalb frither
und vermehrter Mitwirkung, um sie spéter nicht an Einsprachen scheitern
zu lassen, so die Kritik.8!

Innovative Formen der Mitwirkung entstanden im Rahmen der drit-
ten Rhonekorrektur, wo ein standiges, die Grenzen der politischen Kor-
perschaften berschreitendes Partizipationsgremium geschaffen wurde,
dem sogar gewisse Entscheidkompetenzen zukamen.?? Die im Jahre 2008
durchgefiihrte 6ffentliche Vernehmlassung hatte zahlreiche Anliegen, Vor-
schlige und Gutachten zu Tage gefordert, die sich vornehmlich den Fol-
gen des Projekts fir die Landwirtschaft widmeten. Das Projekt wurde in
der Folge tberarbeitet und schliesslich von den Regierungen der beiden
betroffenen Kantone Wallis und Waadt im Jahre 2016 genehmigt.?? Das
Projekt gilt als einzigartiges »Ergebnis eines partizipativen Vorgehens auf
kantonaler Ebene (kantonale Dienststellen, Verbande) und regionaler Ebe-
ne (Gemeinden, lokale Interessensvertreter)«.84

Vergleichbare, wenn auch informellere Vorgehensweisen haben sich die
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zu Eigen gemacht. Als in der Stadt
Zurich verschiedene Areale der SBB, die fir den Bahnverkehr nicht mehr
bendtigt wurden, einer Umnutzung zugefithrt werden sollten, entschieden
sich die SBB dafiir, zusammen mit der lokalen Bevolkerung ein stadtebau-
liches Konzept zu erarbeiten. Innerhalb von acht Monaten entstand so in

81 Vgl. Stefan Hotz, »Mitsprache statt Einsprache« Neue Ziircher Zeitung (Zirich,
18. Oktober 2017) www.nzz.ch/meinung/mitsprache-statt-einsprache-1d.1321740
(abgerufen am 5. Januar 2018).

82 Annina Schneider Fellmann, Neue Partizipationsformen in der Gemeindedemokratie
(DIKE, 2013), 13; vgl. Canton du Valais/Kanton Wallis, »Rhone.vs« (2017)
www.vs.ch/de/web/pcr/rhone.vs (abgerufen am 5. Januar 2018).

83 Canton du Valais/Kanton Wallis, »Generelles Projekt (GP-RG) genehmigt durch
den Staatsrat« (2016) www.vs.ch/de/web/pcr/inhalt (abgerufen am S. Januar
2018).

84 Canton du Valais/Kanton Wallis, »Das generelle Rhoneprojekt (GP-R3)« (2008)
www.vs.ch/web/pcr/gpr3-was-ist-das?inheritRedirect=true (abgerufen am
5. Januar 2018).
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einem partizipativen Prozess, der von einem Moderator geleitet und durch
ein 16-kopfiges Fachgremium sowie ein 15-kopfiges Autorenkollektiv un-
terstiitzt wurde, ein umfassendes Entwicklungskonzept. Die SBB fiihrten
insgesamt fiinf Workshops durch, in welchen die Anwohnerinnen und
Anwohner ihre Ideen und Wiinschen vorbringen konnten. AnschlieSend
wurden an einem weiteren Workshop die Vorschlige vom Fachgremium
in Entwiirfe gegossen und in nachfolgenden Veranstaltungen weiterdisku-
tiert. Das Experiment verlief so erfolgreich, dass die SBB diese Methode in
Zukunft fir all frei werdenden Areale anwenden will.%

4.3. Die Partizipation der Engagierten an offenen Gemeindeforen: Das
Orientierungssystem

Weil die Konkordanz- und Abstimmungsdemokratie der Schweiz Kom-
promisse erfordert, gehoren ein konsensorientierter Austausch von Argu-
menten und ein Abriicken von Positionen, die nicht mehrheitsfahig sind,
zum politischen Alltag der Schweiz. Die Verhandlungen finden dabei al-
lerdings im Wesentlichen zwischen den Spitzen der Parteien und Verbén-
de statt und beruhen selten auf einer breiten Beteiligung des Stimmvolks.
Es bleibt deshalb Raum fiir Foren, an denen sich Birgerinnen und Bir-
ger Uber das Gemeinwesen austauschen und langerfristige Leitlinien fiir
die Entwicklung ihres Gemeinwesens abstecken. Solche Birgerforen sind
in letzter Zeit auf kommunaler Ebene vereinzelt entstanden; sie stellen
keinen Ersatz, sondern eine Erginzung der halbdirekten Demokratie dar.
Wihrend die Biirgerinnen und Biirger auf Gemeindeebene weiterhin zahl-
reiche wichtige Entscheide direkt in der Gemeindesversammlung oder an
der Urne fallen, haben sie neu auch die Gelegenheit, gestaltend auf die Pla-
ne und Leitbilder lokaler Gemeinwesen einzuwirken und den Behorden
Orientierungslinien fir ihr zukiinftiges Tun vorzugeben.

Im Jahre 2006 hatte die Landsgemeinde des Kantons Glarus uberra-
schend entschieden, die 25 Ortsgemeinden, 18 Schulgemeinden und neun
Tagwen zu drei Einheitsgemeinden zusammenzuschliefen.®¢ Die drei neu-
en Gemeinden Glarus Nord, Glarus und Glarus Sid sehen in ihren Ge-

85 Vgl. Dorothee Végeli, »Mit 200 Leuten ein Konzept fir Zehntausende Quadrat-
meter Stadtgebiet erarbeiten? Die SBB findet: Das geht.« Newe Ziircher Zeitung
(Zurich, 4. Dezember 2017) www.nzz.ch/zuerich/die-sbb-wollen-nur-noch-mit-de
r-bevoelkerung-planen-1d.1334797 (abgerufen am 5. Januar 2018).

86 Gemeinde Glarus, »Glarus in Kirze« www.gemeinde.glarus.ch/xml_1/internet/de/
application/d166/f173.cfm (abgerufen am 5. Januar 2018).
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meindeordnungen von 2011 alle vor, dass die Bevolkerung bei Grundsatz-
fragen und Fragen, die eine bestimme Gruppe besonders betreffen, einbe-
zogen werden.?” In der Gemeinde Glarus Std fand bereits im November
2011 eine erste Open-Space-Veranstaltung statt, an der sich ca. 60 Gemein-
demitglieder beteiligten.®® Die Veranstaltung war inhaltlich und formell
offen, im Plenum aufgeworfene Fragen und Themen wurden anschlieend
in Arbeitsgruppen weiterdiskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten sich an maximal drei solcher Arbeitsgruppen beteiligen und
waren in ihrer Wahl frei. Am Schluss wurde ein Bericht verfasst, der
die Vorgehensweise und Zielsetzung der Veranstaltung darstellte und die
vierzehn behandelten Themen und Projekte erlduterte. Diese waren sehr
vielfaltig und reichten von der Ablehnung der Idee, eine neue Sporthalle
zu bauen, tber die verbesserte Sensibilisierung der Bevolkerung fiir den
UNESCO-Welterbe-Status von Glarus Siid und die Verbesserung der Haus-
arztversorgung bis zu diversen Anliegen beziiglich Tourismus und Stand-
ortattraktivitit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reprisentierten ein
weites Spektrum der Bevolkerung der Gemeinde Glarus Sud; sie kamen
insbesondere aus dem Gesundheitswesen, Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen, Politik und Tourismus. Gestutzt auf den Schlussbericht nahm
sich die Gemeindeverwaltung den eingebrachten Themen und Projekten
an, prifte deren Umsetzbarkeit und Finanzierung und verwirklichte ein-
zelne Projekte. Insgesamt waren die Organisatoren mit dem Vorgehen und
den Ergebnissen sehr zufrieden und strichen vor allem das grofe Interesse
und Engagement der Freiwilligen hervor sowie deren Bereitschaft, auch an
der Weiterentwicklung der diskutierten Projekte mitzuwirken.

Als bekanntes Beispiel innovativer Partizipation auf kommunaler Ebene
gilt auch die im Kanton Luzern gelegene Gemeinde Horw. Horw hatte im
Jahre 2006 eine Zukunfts- und eine Ergebniskonferenz durchgefithrt mit

87 Schneider Fellmann, Neue Partizipationsformen (Fn. 82), 58.

88 Ebd., 58f; zum Vergleich: an der am 18. November 2011 durchgefiihrten Ge-
meindeversammlung haben sich 343 Gemeindemitglieder eingefunden. Insge-
samt zihlt die Gemeinde Glarus Std ca. 9 700 Einwohnerinnen und Einwohner.
Glarus Sud, »Zahlen und Fakten« (31. Dezember 2017) www.glarus-sued.ch/xml_
1/internet/de/application/d1/f212.cfm (abgerufen am 31. Dezember 2017) und
»Protokoll: Gemeindeversammlung Glarus Siid« (18. November 2011) www.glar
us-sued.ch/documents/111118_p_GV_GLS.pdf (abgerufen am 5. Januar 2018).

89 Zum Ganzen Schneider Fellmann, Neue Partizipationsformen (Fn. 82), 58 f.; Hans
Peter Spalti, »Mit dabei in Glarus Siide Entwicklung und Vertiefung von The-
men der Gemeinde Glarus Stid — Schlussbericht der Veranstaltung vom 26. No-
vember 2011« (Februar 2012) www.glarus-sued.ch/documents/Schlussbericht_Mit
dabei.pdf (abgerufen am 5. Januar 2018).
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dem Ziel, ein breit abgestiitztes Leitbild fir die Gemeinde zu erarbeiten
und partizipativ Plane fir die kommenden 15 bis 20 Jahre zu entwickeln.?
Die Zukunftskonferenz wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit
ca. 200 Teilnehmenden durchgefiihrt. Die Bewohnerinnen und Bewohner
wurden durch Inserate in Lokalzeitungen und durch personliche Kontakt-
aufnahme von Mitgliedern der Spurgruppe, die sich vorgingig mehrmals
getroffen hatte und einen repriasentativen Querschnitt der Bevolkerung
abbilden sollte, auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. An der Konfe-
renz und den Debatten beteiligten sich neben der Stimmbevolkerung und
Einwohnerratsmitgliedern (Gemeindeparlament) auch Jugendliche und
Einwohnerinnen und Einwohner mit auslindischer Staatsangehorigkeit.
Zuerst diskutierten die Teilnehmer in Gruppen von acht bis zehn Perso-
nen, die sich immer wieder anders zusammensetzten, verschiedene Fragen
rund um die Entwicklung von Horw sowie aktuelle Stirken und Schwa-
chen der Gemeinde. AnschliefSend wurden Thesen, die der Gemeinderat
vorbereitet hatte, in die Gesprache eingefiihrt; die Anwesenden konnten
diese diskutieren und gegebenenfalls abindern bzw. neue Aspekte einbrin-
gen. Schlieflich gewichteten die anwesenden Einwohnerinnen und Ein-
wohner anhand der Vision Horw 2020 die einzelnen Projekte nach ihrer
Wichtigkeit und Dringlichkeit. Es kristallisierten sich vor allem Projekte
zur Steigerung der Lebensqualitat (Halbinsel, bezahlbares Wohnen etc.),
zur Innovationsférderung und fir die Jugend als wichtig heraus. Gestiitzt
auf diese Riickmeldungen und konkreten Vorschlige erarbeitete der Ge-
meinderat eine neue Version des Leitbilds. Spontan setzte dieser an der
Zukunftskonferenz eine eintigige Ergebniskonferenz an. Dieser Einladung
folgten uber 100 Einwohnerinnen und Einwohner. An dieser Veranstal-
tung stellte jede Gemeinderatin und jeder Gemeinderat die Projekte vor,
die sie oder er im eigenen Zustandigkeitsbereich zur Konkretisierung des
neuen Leitbildes anstrebte. Die Einwohnerinnen und Einwohner waren
abermals aufgerufen, kritisch Stellung zu nehmen und Anderungen bzw.
zusitzliche Anliegen anzubringen. Das neue Leitbild wurde im Juni 2006
veroffentlicht und im September 2015 aktualisiert.

90 Gemeinde Horw, »Engagierte Zukunftsgestaltung: Zukunftskonferenz setzt
Schwerpunkte fiir nachhaltige und qualitative Entwicklung« (Blickpunkt, 24. Fe-
bruar 2006) www.horw.ch/dl.php/de/20060223111045/01-12.pdf (abgerufen am 5.
Januar 2018); Nico van der Heiden und Paul Krummenacher, Bringing the Back-
stage to the Front: The Role of Citizen Forums in Local Development Planning in Switz-
erland (University of Zurich, 2009), 8 £.
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S. Schlussbemerkungen

Die halbdirekte Demokratie der Schweiz erfreut sich grofer Beliebtheit.
Gegenwirtig sind alleine auf Bundesebene 26 Volksinitiativen in Vorberei-
tung und fur vierzehn fakultative Referenden betreffend Anderungen von
Bundesgesetzen oder -beschlissen werden Unterschriften gesammelt.”!
Auch auf kantonaler und kommunaler Ebene werden jedes Jahr unzihlige
Vorhaben vorgeschlagen und neue Ideen getestet, die Arbeit der Behorden
kritisch begleitet und durch Referenden herausgefordert sowie — etwa im
Rahmen von Finanzreferenden — fir einen sorgsamen Umgang mit staatli-
chen Mitteln gesorgt. Wer unzufrieden ist, hat zahlreiche Moglichkeiten,
sich Gehor zu verschaffen. Dass »die da oben« tber die Kopfe des Volks
hinweg entscheiden, ist ein Gefiihl, das in der Schweiz wenig verbreitet
ist. Die zahlreichen Beteiligungsmoglichkeiten beugen der Politikverdros-
senheit und der Entfremdung zwischen Regierungen und Regierten vor.
Direkte und deliberative Demokratie ist in der Schweiz denn auch nicht
als Gegensatz zu verstehen. Auch wenn an der Urne keine Debatten statt-
finden, sondern verbindliche Ja-Nein-Entscheide gefillt werden, so schaf-
fen die zahlreichen Mitwirkungsmoglichkeiten doch einen Kontext, der
dem Argumentieren, Diskutieren und Deliberieren forderlich ist. Weil auf-
grund der Vorschlags- und Vetorechte ein stindiger Verhandlungszwang
entsteht, gilt die Schweiz manchen als »deliberative Insel« in einem vor-
wiegend reprasentativ gepragten Umfeld.”? Die Abstimmungsdemokratie
fihrt fast zwangslaufig zu einer Konkordanzdemokratie, in der nur Partei-
en und Politiker langfristig Erfolg haben, die fir Argumente der Gegensei-
te offen und in der Lage sind, Kompromisse einzugehen.

Die Gefahr, dass Volksabstimmungen zu Polarisierungen fithren kon-
nen, ist dabei nicht von der Hand zu weisen. Pauschalisierung und Emo-
tionalisierung erleichtern die Mobilisierung der Bevolkerung an der Urne.
Hoch mediatisierte Parlamente sind vor diesen Gefahren aber ebenfalls
nicht gefeit. Vieles weist aulerdem darauf hin, dass der Kampagnencharak-
ter von Volksabstimmungen weniger stark ausgepragt ist, wenn diese re-
gelmilig und zu den unterschiedlichsten Sachfragen stattfinden. Der Pola-
risierung beugt auch vor, dass Referenden immer dann (aber nur dann)

91 Bundeskanzlei BK, »Vorlagen mit laufender Referendumsfrist« (2018) www.admi
n.ch/ch/d/pore/rf/ref 1_3_2_1.html (abgerufen am 5. Januar 2018).

92 Vgl. André Bichtiger, »Warum die Schweiz mehr Demokratie gut brauchen
kénnte: ein Plidoyer« (Tagung >Demokratie in der Krise« — Stiftung Lucerna und
NCCR Democracy, 15./16. Mirz 2013) www.andre-baechtiger.ch/tl_files/baechtig
er/pdf/DiskussionsbeitragDeliberation.pdf (abgerufen am 5. Januar 2018).
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stattfinden, wenn Verfassung und Gesetz dies vorsehen und nicht etwa,
wenn es einer Behorde als opportun erscheint, das Volk zu befragen, um
popular-populistischen Druck gegen andere Behorden oder gegen auflen
aufzubauen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Volksabstimmungen in
der Schweiz denn auch fundamental von jenen, die etwa in Katalonien,
Schottland, Grofbritannien oder in Ungarn stattgefunden haben. Gerade
die Vielzahl der Referenden und Referendumsdrohungen fiihrt schliefSlich
auch dazu, dass Gegnerinnen und Gegner nicht allzu sehr verunglimpft
werden; kein politischer Akteur wird namlich leichtfertig vergessen, dass
eine bestimmte Partei oder Bevolkerungsgruppe bei einer anderen Sachfra-
ge durchaus als Partner in Frage kommen kann.

Da sich die Schweiz aufgrund ihrer vielfiltigen Initiativ- und Referen-
dumsrechte als Hort der direkt-demokratischen Mitbestimmung sieht,
nahm sie vor einigen Jahren mit Erstaunen zur Kenntnis, dass eine Studie
der Universitat Zarich und des Wissenschaftszentrums Berlin dem Land
fir seine Demokratie nur das Pradikat »mittelmassig« verlieh. Im soge-
nannten Demokratiebarometer, der 29 etablierte Demokratien verglich,
belegte die Schweiz den vierzehnten Rang.”> Zu den Indikatoren, bei de-
nen die Schweiz schlecht abschnitt, gehorten die mangelnde Transparenz
bei der Finanzierung der Schweizerischen Demokratie, die im Vergleich
zu anderen Staaten beschrinkte Rolle der Justiz bei der Kontrolle von
Mehrheitsentscheiden sowie die geringe Stimmbeteiligung.

Das Ranking und die verwendeten Indikatoren wurden allerdings mit
guten Grunden kritisiert. Die Stimmbeteiligung von Bevolkerungen, die
alle vier Jahre die Gelegenheit haben, an Wahlen teilzunehmen, lasst
sich nicht ohne Verfilschung mit jener von Bevolkerungen vergleichen,
die fortwiahrend die Qualitit der Arbeit ihrer politischen Reprasentantin-
nen und Reprisentanten Gberwachen, mehrmals jahrlich Sachentscheide
auf allen Stufen des foderalistischen Staats fillen und jederzeit die Mog-
lichkeit haben, durch Initiativen Themen auf die politische Agenda zu
setzen oder Vorlagen zu Fall zu bringen.”* Dennoch stellt sich die Frage,

93 NCCR Democracy, »Schweizer Demokratie im internationalen Vergleich mittel-
massig« (Zirich, 27. Januar 2011) www.nccr-democracy.uzh.ch/news_events/ima
ge/DemokratiebarometerCH_D.pdf/view (abgerufen am S. Januar 2018); zur
Erlduterung des angewandten Konzepts vgl. Marc Bihlmann et al., Demokratieba-
rometer: ein neues Instrument zur Messung von Demokratiequalitit (Springer, 2012),
115 ff.

94 Vgl. zur Kritik an der Methode und der Verkennung der schweizerischen Eigen-
heiten etwa Sebastian Jickle, Uwe Wagschal und Rafael Bauschke, Das Demokra-
tiebarometer: »Basically Theory Driven«? (Springer, 2012), 99 ff.
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ob die traditionellen Einfluss- und Gestaltungsmoglichkeiten der Schwei-
zer Demokratie den Anspriichen an eine moglichst hohe demokratische
Legitimation staatlicher Entscheide weiterhin gentigen und ob sie nicht
rechtsstaatliche Prinzipien, wie die Gewaltenteilung oder den Schutz der
Einzelnen, vernachlassigen. Dies scheint jedoch weniger die Frage nach
der Qualitdt der Demokratie zu betreffen, sondern vielmehr jene nach de-
ren rechtsstaatlichen Schranken. Auch die dringend gebotenen Debatten
tiber die Beschrinkung der Volksrechte kdnnen jedoch relativiert werden:
Die Volksrechte auf kantonaler und kommunaler Ebene werfen kaum
rechtstaatliche Fragen auf, die sich nicht durch das tibergeordnete Recht
liberzeugend beantworten lieBen. Einzig die eidgendssische Volksinitiative
auf Teilrevision der Bundesverfassung bedarf zusitzlicher Schranken, die
verhindern, dass neue Verfassungsbestimmungen zur Abstimmung gelan-
gen, die die Rechte Einzelner auf unzuldssige Weise einschrinken. Trotz
verschiedener problematischer Volksinitiativen, die an die Hand genom-
men oder sogar gutgeheiffen worden sind, hat es die Schweiz bis anhin ver-
saumt, die Frage nach der direktdemokratischen Revision der Bundesver-
fassung tberzeugend zu beantworten. Die gegenwirtige Auslagerung der
rechtsstaatlichen Schranken an das Volkerrecht, namentlich die EMRK,
setzt diese unter ibermifligen Druck, wovon die Selbstbestimmungsinitia-
tive zeugte; sie verschleiert, dass das Volk nicht wegen der Strassburger
Instanzen nicht alles darf, sondern weil Einzelne und Minderheiten vor
der Tyrannei der Mehrheit geschiitzt werden miussen.

Besonders problematisch sind Volksentscheide, die Personen benachtei-
ligen, die keine Moglichkeit haben, auf den Entscheid einzuwirken. Dies
gilt neben allen Gruppen, die sich schlecht organisieren lassen, die Vor-
urteilen ausgesetzt oder finanzschwach sind, vor allem fir alle Personen
ohne Schweizer Staatsbiirgerschaft. Weil die auslindische Wohnbevolke-
rung von der politischen Mitwirkung weitgehend ausgeschlossen ist, wird
die Schweiz auch als Dreivierteldemokratie bezeichnet.”> Nur die Kanto-
ne Jura und Neuchatel erkennen das Stimm- und aktive Wahlrecht der
auslandischen Bevolkerung auf kantonaler Ebene an, die Kantone Genf,
Fribourg, Jura, Neuchétel und Waadt lassen die auslindische Bevolkerung
auf kommunaler Ebene zu Wahlen zu und die Kantone Appenzell Ausser-
rhoden, Basel Stadt und Glarus erlauben ithren Gemeinden, dies vorzuse-
hen. Dass sich tber ein Viertel der stindigen Wohnbevolkerung nicht an
politischen Entscheiden beteiligen kann, beeintrichtigt deren Legitimitit.

95 Zum Ganzen Wolf Linder, Schweizerische Demokratie — Institutionen, Prozesse, Per-
spektiven (Haupt Verlag, 2005), 60.
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Auch der Grundsatz in dubio pro populo verliert in dem Mafe an Uberzeu-
gungskraft, als Menschen die Folgen von Entscheiden tragen, die nicht
zum (Stimm-)Volk gehoren. Rechtsstaatliche Kontrollen (etwa betreffend
der Verhiltnismassigkeit von Maffnahmen gegeniiber Auslinderinnen und
Ausliander) erscheinen deshalb als unerlasslich.

Auch andere Entwicklungen bringen Herausforderungen fir die direkt-
demokratische Mitbestimmung mit sich. Zahlreiche Gemeindefusionen
und gesichtslose Agglomerationsgemeinden fithren dazu, dass die Identifi-
kation mit lokalen Gemeinwesen und das Interesse, an deren Gestaltung
mitzuwirken, abnimmt. Die intensive horizontale Zusammenarbeit zwi-
schen Gemeinden und Kantonen verschiebt die Macht von der Legislative
auf die Exekutive und schwicht die Rolle der Parlamente und — erst recht
— des Volks. Das Prinzip des Vorrangs hdherrangigen Rechts erschwert
es, demokratische Impulse von unten aufzunehmen und die hiufige Rede
von der Alternativlosigkeit staatlicher Vorhaben steht der Idee einer gestal-
tenden Mitwirkung des Volks entgegen. Die hohe Komplexitit und der
grofle Zeitdruck, die mit vielen Sachfragen vermeintlich oder tatsichlich
verbunden sind, werfen ebenfalls Fragen nach der zukinftigen Ausgestal-
tung der direktdemokratischen Demokratie auf.

Zu den tublichen Rezepten zur Stirkung der Demokratie gehort die
Verbesserung der politischen Bildung, insbesondere der stirkere Einbezug
Jugendlicher. Wie die eidgenossischen Jugendsessionen verfolgen auch die
tiber 50 Jugendparlamente der Schweiz, die sehr unterschiedlich organi-
siert sind, alle das Ziel, Jugendlichen die Gelegenheit zu geben, sich fiir
die Anliegen junger Menschen einzusetzen, als Ansprechpartner fir Behor-
den in Jugendfragen zu dienen und die politische Bildung zu stiarken.”¢
Andere Akteure setzen auf die Digitalisierung, um ein breiteres Interesse
an der politischen Mitbestimmung zu wecken und die Stimmbeteiligung
zu erhohen. Es geht dabei nicht nur um die elektronische Stimmabgabe,
mit der gegenwirtig verschiedene Kantone erste Erfahrungen sammeln,””
sondern auch um die Idee, elektronisch den Graben zwischen Wiahlenden

96 Weitere Informationen unter www.jugendsession.ch und www.jugendparlament
e.ch; als Beispiel Urs Bihler, »Im Trainingscamp der Demokratie« Neue Ziircher
Zeitung (Zurich, 29. Oktober 2017) www.nzz.ch/zuerich/restaurantkritiken/im-tra
iningscamp-der-demokratie-ld.1324813 (abgerufen am 5. Januar 2018).

97 Vgl. ch.ch, »Der elektronische Stimmkanal« www.ch.ch/de/demokratie/der-elektr
onische-stimmkanal (abgerufen am 5. Januar 2018); Costa Vayenas, Democracy in
the Digital Age (Arena Books, 2017), 2 £.
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und Gewahlten zu dberbriicken. Das Manifest fiir Digitale Demokratie?®
fordert etwa, dass Biirgerinnen und Biirger via eine App die parlamenta-
rischen Sessionen direkt mitverfolgen konnen. Die Idee ist dabei, dass
Interessierte und Betroffene den Diskussionen nicht nur zuhoren, sondern
sich auch in die Debatten einschalten kénnen. Im Dezember 2017 reichte
Standerat Damian Muller ein Postulat ein, mit dem der Bundesrat beauf-
tragt wird, sich mit der Frage zu befassen, »wie mit den Moglichkeiten von
>Civic Tech« Burgerinnen und Birger besser am politischen Prozess in der
Schweiz teilnehmen koénnen«.”?

Bei diesen Forderungen, die auf eine Belebung der bestehenden Mitwir-
kungsprozesse zielen, muss bedacht werden, dass grenzenlose Transparenz
und unmittelbare Reaktionen in der Form von /ikes der Deliberation
sowohl forderlich als auch abtraglich sein kénnen. Daniel Kahnemans
Bestseller »Schnelles Denken, langsames Denken« hat ins breite Bewusst-
sein gertickt, dass Entscheide, die unter Zeitdruck gefallt werden, sehr
viel fehleranfalliger sind und ofter auf Vorurteilen und Herdentrieben
beruhen, als Entscheide, die in aller Ruhe erwogen wurden. Das Vorbrin-
gen von Argumenten, die Auseinandersetzung mit Gegenargumenten, das
vorurteilslose Abwigen, das Uberwinden von Stereotypen, das Sich-iiber-
zeugen-lassen finden am besten in der Stille statt, denn sie brauchen nicht
nur Zeit, sondern auch die Sicherheit, Fehler korrigieren und lernen zu
konnen. All dies wird nicht geférdert, wenn Politikerinnen und Politiker
andauernd im Scheinwerferlicht einer politisch aktiven (aber hiufig nur
Einzelinteressen verfolgenden) Offentlichkeit stehen.

Neue Experimente mit deliberativer Demokratie, die fir die Schaffung
neuer oder die Verbesserung bestehender Foren des Austausches stehen,
sind denn auch fir die Schweiz von groem Interesse. Sie zielen darauf,
neue oder bessere Moglichkeiten fiir Debatten zwischen Birgerinnen und
Biirgern und ihren Vertreterinnen und Vertretern zu schaffen und der
Bevolkerung zu erlauben, Anliegen und Empfehlungen zu formulieren
sowie Pline und Visionen zu entwickeln. Wegleitend hat dabei zu sein,
einen Austausch von Ideen zu ermoglichen, der moglichst ohne Zeit-,
Profilierungs- und Anpassungsdruck erfolgt. Dies setzt in der Regel voraus,
dass an den Foren keine Entscheide gefillt, sondern Bedirfnisse geklart
und Priorititen gesetzt werden. Gerade die Tatsache, dass deliberative

98 Vgl. UZH Digital Society Initiative, »Manifest fiir digitale Demokratie« http://digi
tal-manifest.ch/ (abgerufen am 5. Januar 2018).

99 Damian Meier, »Postulat 17.4017 — Die Chancen von >Civic Tech< nutzen« (4. De-
zember 2017) www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairl
d=20174017 (abgerufen am 5. Januar 2018).
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Eva Maria Belser

Foren die bestehenden Behoérden und Volksrechte erginzen und nicht
ersetzen, erlaubt es, deren Beschrinkungen zu tberwinden: Buirgerforen
missen sich nicht an die Grenzen der Gemeinwesen halten und konnen
jene Personen beteiligen, die speziell interessiert oder von Entscheiden
besonders betroffen sind. Sie kdnnen namentlich auch jugendliche Per-
sonen, die auslandische Bevolkerung, aber auch Vereine, Unternehmen
und andere Akteure miteinbeziehen. Je breiter und offener diese Foren
aufgestellt sind, umso eher wird der Turnverein-Demokratie vorgebeugt,
bei der nur eine kleine engagierte Minderheit tiber eine unbeteiligte Mehr-
heit entscheidet.!® Uberlegenswert wire auch, die Mitglieder dieser Foren
zumindest teilweise durch Los zu besetzen, um Personen an der Mitbe-
stimmung zu beteiligen, die sich — aus welchen Griinden auch immer —
nicht fir Wahlen aufstellen lassen und sicherzustellen, dass alle Bevolke-
rungsgruppen informiert sowie konsultiert werden und an der politischen
Meinungsbildung mitwirken.'! So ausgestaltet konnten neue Birgerforen
und andere Formen der Beteiligung einer breiten Bevolkerung zweifellos
einen wesentlichen Beitrag zur Erneuerung, Erweiterung und Vertiefung
der halbdirekten Demokratien der Schweiz leisten.

100 van der Heiden und Krummenacher, Bringing the Backstage to the Front (Fn. 90),
2 ff.; Daniel Kuabler et al., »Teil 1: Demokratieprobleme in Schweizer Gemein-
den/Vertiefung der Demokratie? Warum Schweizer Gemeinden neue Formen
der Biirgerbeteiligung einfithren« in Daniel Kiibler und Oliver Dlabac, Demokra-
tie in der Gemeinde — Herausforderungen und maogliche Reformen (Schulthess, 2015),
93,103 f. und 108 f.

101 Vgl. David von Reybrouck, Gegen Wabhlen — warum Abstimmen nicht demokratisch
st (Wallstein, 2016), mit zahlreichen Hinweisen auf historische und aktuelle Ex-
perimente mit Losverfahren; Gjon David und René Schuhmacher, »Ringen um
Konsens kann gar nicht stattfinden - Streitgesprach zwischen Eva Maria Belser
und Andreas Glaser«, (2017) 6 pladoyer, 6 ff.
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Demokratiemodelle in den Autonomen Gemeinschaften
Spaniens: Zwischen verfassungsrechtlicher Praigung und
Pluralismus durch autonome Gestaltung

Karl Kossler

1. Einleitung

»Die Staatsform des spanischen Staates ist die parlamentarische Monar-
chie.« (Art. 1 Abs. 3 der spanischen Verfassung von 1978 — spanVerf) Diese
kurze, wenngleich programmatische Bestimmung scheint unmissverstand-
lich klarzustellen, dass das postfranquistische Spanien die wiedererrungene
Demokratie vorwiegend als reprasentative Demokratie versteht, in welcher
die Parlamentarier als Hauptakteure fungieren. In jedem Fall war diese
Entscheidung 1978 eine ganz deutliche Absage an eine semi-direkte Demo-
kratie auf mehreren Regierungsebenen, wie sie in der Schweiz insbesonde-
re seit der Verfassungsrevision von 1874 besteht.! Im europiischen Ver-
gleich steht Spanien damit eindeutig dem deutschen Modell naher, das be-
kanntlich ebenfalls eine Vorherrschaft der reprisentativen Demokratie
und Parteiendemokratie vorsieht (Art. 20 und 21 deutsches Grundgesetz).
Das berithmte Bonmot, dass direkte Demokratie eine »Primie fir jeden
Demagogen«? darstelle, spiegelt schlieflich nicht nur die Haltung vieler
Schopfer des deutschen Grundgesetzes wider. Ahnlich wie in Deutschland
1949, sollte die reprisentative Demokratie auch fast drei Jahrzehnte spiter
in Spanien ein Bollwerk gegen einen Rickfall in diktatorische Zeiten bil-
den. Eine weitere Parallele zu Deutschland ist die starke Stellung der Par-
teien, die mit der Vorherrschaft der reprisentativen Demokratie natarlich
in einem engen funktionalen Zusammenhang stehen. Unter dem Regime

1 Vgl. Zoltdn T. Péllinger, »Direct Democracy in the Swiss Federation, in Cristina
Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation in Multi-level Democracies
(Brill, 2015), 253ff.

2 Theodor Heuss wihrend der Beratungen im Parlamentarischen Rat 1948, zitiert
nach Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien: Eine Einfiibrung (5. Aufl., Springer,
2010), 350.
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von General Franco waren die Parteien hingegen noch als Gefahr fir die
staatliche Einheit und fur effizientes Regieren gebrandmarkt worden.?
Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, die Grenzen der Dominanz der repra-
sentativen Demokratie auf der regionalen Ebene auszuloten. Die zentrale
Frage ist folglich, inwieweit das 1978 verfassungsrechtlich verankerte na-
tionale Demokratiemodell auf die Ebene der Autonomen Gemeinschaften
(AG) durchschlug und nach wie vor durchschlagt. Dies erfordert zunachst
einen kurzen Abriss jener demokratierelevanten und demokratieprigen-
den Bestimmungen der Spanischen Verfassung, welche das nationale Mo-
dell konstituieren (Abschnitt 2). Dieses bildet dann den notwendigen Hin-
tergrund fiir die darauffolgende Analyse des Demokratiemodells (oder der
voneinander abweichenden Modelle) der AG, wobei insbesondere die seit
2006 reformierten Autonomiestatute zu beriicksichtigen sein werden (Ab-
schnitt 3). Die Schlussfolgerungen fassen die Ergebnisse der Analyse zu-
sammen und stellen diese in einen vergleichenden Kontext (Abschnitt 4).
Zuvor sind allerdings noch einige grundlegende Ausfithrungen zu ge-
wissen zentralen Begriffen erforderlich. Fiir Abweichungen der AG vom
verfassungsrechtlich geprigten nationalen Demokratiemodell sind deren
Autonomiestatute von entscheidender Bedeutung. »Im Rahmen der vorlie-
genden Verfassung« bilden diese »die grundlegende institutionelle Norm
der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft« (Art. 147 Abs. 1 spanVerf). Da
die Autonomiestatute nicht nur inhaltliche Grenzen durch die Verfassung
finden, sondern jedenfalls immer nach einem bilateralen Verhandlungs-
prozess vom spanischen Parlament per Organgesetz angenommen werden
missen (Art. 147 Abs. 3 spanVerf) wird kontrovers diskutiert, ob diese als
»echte« Verfassungen gelten konnen. Die Qualifizierungen reichen von
»secondary constitutional laws<* und »quasi-konstitutionellen Normen<® bis
zu jenen, welche die Statute auf Grund der Rolle nationaler Institutionen

3 Vgl. Victor Ferreres Comella, The Constitution of Spain: A Contextual Analysis (Hart
Publishing, 2013), 35.

4 Rosario Serra und Pablo Ofate, »The Reform of the Spanish Subnational
Constitutions: Rules and Regulations and Political Contexts«, (June 2007)
VII World Congress on Constitutional Law, 1, http://camlaw.rutgers.edu/state-
con/workshop11greece07/workshop11/Serra.pdf (abgerufen am 03.01.2018).

5 César Colino, »Den spanischen Foderalismus vertiefen oder transformieren? Die
neue Reformrunde und die Herausforderungen fiir den Autonomiestaats, in Eu-
ropiisches Zentrum fiir Foderalismus-Forschung Tibingen (Hrsg.), Jahrbuch des
Foderalismus 2007 (Nomos, 2008), 385.
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im Entscheidungsprozess als »not a true constitution<® betrachten. Da je-
doch eine solche Rolle in mehreren féderalen Systemen besteht,” scheint
dies eine Bezeichnung der Statute zumindest als Quasi-Verfassungen nicht
auszuschlieflen. Entscheidend ist fir das Thema dieses Beitrags, ob und in-
wieweit die AG Gestaltungsspielraum im Rahmen ihrer Statutsautonomie
- oder »Quasi-Verfassungsautonomie« — besitzen und diesen Spielraum
auch tatsachlich niitzen, um vom nationalen Demokratiemodell abzuwei-
chen.

Weitere grundlegende Ausfithrungen sind zum Begriff des Demokratie-
modells notwendig, wie er im Rahmen dieses Beitrags verstanden wird.
Dabei geht es um die individuelle Mischung von Instrumenten reprasen-
tativer, direkter und partizipativer Demokratie. Erstere wurde von vielen
Verfassungstheoretikern unmittelbar mit dem Konzept der liberalen De-
mokratie verknlpft® und stellt auch heute aus empirischer Perspektive
nach wie vor die »eigentliche Form der Demokratie« darstellt.” Dennoch
setzte sich im Lauf der Geschichte vielerorts die Ansicht durch, dass die
reprasentative Demokratie einer Erginzung bedarf. Dies geschah zunichst
durch die Einfithrung der klassischen direktdemokratischen Instrumente
wie Referendum und Volksinitiative und erst viel spiter durch Elemente
der partizipativen Demokratie. Wenngleich letzterer Begriff in verschie-
denen Verfassungsordnungen sowie in der theoretischen Literatur sehr
unterschiedlich gebraucht wird, umfasst »partizipative Demokratie« im
Rahmen dieses Beitrags sowohl deliberative Demokratie!® als auch partizi-
pative Demokratie in einem engeren Sinn.!! Wenngleich die oftmalige

6 Juan José Solozdbal, »Spain: A Federation in the Making?«, in Joachim J. Hesse
und Vincent Wright (Hrsg.), Federalizing Europe? The Costs, Benefits and Preconditi-
ons of Federal Political Systems (Oxford University Press, 1996), 247.

7 Vgl. Francesco Palermo und Karl Kossler, Comparative Federalism: Constitutional
Arrangements and Case Law (Hart Publishing, 2017), 265ff.

8 Vgl. Laurence Morel, »Referendums, in Michel Rosenfeld and Andras Sajé
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford Universi-
ty Press, 2012), 502.

9 Ernst-Wolfgang Bockenforde, »Mittelbare/reprisentative Demokratie als eigentli-
che Form der Demokratie: Bemerkungen zu Begriff und Verwirklichungsproble-
men der Demokratie als Staats- und Regierungsfrome, in Georg Miiller et al.
(Hrsg.), Staatsorganisation und Staatsfunktion im Wandel (Helbing & Lichtenhahn,
1982) 301ff.

10 Vgl. etwa Andreas Follesdal, »The Value Added by Theories of Deliberative De-
mocracy: Where (not) to Looks, in Samantha Bosson and José Luis Marti (Hrsg.),
Deliberative Democracy and its Discontents (Ashgate, 2006), S7ft.

11 Vgl. etwa Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age
(University of California Press, 1984).
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Differenzierung zwischen diesen beiden Demokratiebegriffen Unterschie-
de hinsichtlich des Ursprungs und der Betonung von rationaler Delibera-
tion bzw. breiter Partizipation zum Ausdruck bringt, haben deliberative
Demokratie und »partizipative Demokratie« in einem engeren Sinn doch
sehr viel gemeinsam.!? Beide zielen auf eine Abschwichung der negativen
Effekte des Mehrheitsprinzips ab, die auf eine Ja-oder-Nein-Entscheidung
hinauslduft. Auch wenn diese letztendlich durch Parlamentarier oder in
einem Referendum getroffen wird, soll die Einbeziehung in die Vorberei-
tung der Entscheidung und Deliberation eine breitere gesellschaftliche
Akzeptanz des Ausgangs fordern.

Aus der Sicht des Foderalismus ermoglicht die zuvor erwahnte »Quasi-
Verfassungsautonomie« von Regionen hiufig ein bis zu einem gewissen
Grad abweichendes Demokratiemodell. Eine individuelle Mischung repra-
sentativer, direkter und partizipativer Demokratie kann dann der spezifi-
schen politischen Kultur in einer Region entsprechen, wobei ein »democra-
tic background consensus« auf dieser Ebene wohl auch leichter zu finden ist
als auf der nationalen Ebene.!3 Dass es in der Tat sehr unterschiedliche
Priferenzen beziglich des Mischverhiltnisses der soeben genannten De-
mokratieformen geben kann, zeigen etwa die Kantone der Schweiz genau-
so wie die Regionen Italiens. Ob auch die spanischen AG in Abweichung
vom nationalen Muster unterschiedliche Demokratiemodelle aufweisen,
soll in diesem Beitrag erortert werden.

2. Das nationale Demokratiemodell

2.1. Rechte und Prinzipien: Partizipation durch reprédsentative Demokratie als

Regelfall

Beziiglich des Demokratiemodells auf der nationalen Ebene ist es wichtig,
zwischen Grundrechten und Prinzipien einerseits und konkreten Instru-
menten andererseits zu unterscheiden. Als Gibergeordnetes Prinzip ist Biir-
gerbeteiligung, verstanden in einem sehr weiten Sinn, bereits am Anfang
der Verfassung verankert: »Den offentlichen Gewalten obliegt es ... die

12 Vgl. Karl Késsler, »Laboratories of Democratic Innovation? Direct, Participatory,
and Deliberative Democracy in Canadian Provinces and Municipalities«, in
Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation (Fn. 1), 288f.

13 Vgl. Karl-Peter Sommermann, »Citizen Participation in Multi-Level Democracies:
An Introduction, in Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation (Fn. 1),
4.
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Teilnahme aller Biirger am politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und
sozialen Leben zu férdern.« (Art. 9 Abs. 2 spanVerf) Diese allgemein gehal-
tene Bestimmung findet ihre Konkretisierung dann insbesondere in ver-
schiedensten Grundrechten wie dem Recht auf Bildung (Art. 27) und der
Gewerkschaftsfreiheit (Art. 28).

In Hinblick auf die grundrechtliche Dimension des nationalen Demo-
kratiemodells stellt aber in jedem Fall Art.23 Abs. 1 spanVerf die zentrale
Bestimmung dar: »Die Biirger haben das Recht, an den offentlichen Ange-
legenheiten direkt oder durch in periodischen, allgemeinen Wahlen frei
gewdhlte Vertreter teilzunehmen.« Wiahrend hier auf den ersten Blick di-
rekte und reprasentative Demokratie gleichrangig nebeneinander stehen,
so ergibt eine systematische Interpretation dieses Grundrechts doch eine
sehr eindeutige Tendenz zu letzterer Form der politischen Partizipation.'#
Das spanische Verfassungstribunal betonte den zweidimensionalen Auf-
bau des Art. 23 Abs. 1 spanVerf, indem er die von dieser Bestimmung um-
fassten Instrumente der politischen Beteiligung ausdriicklich den beiden
Kategorien der reprasentativen Demokratie bzw. direkten Demokratie zu-
ordnete. Unter letztere subsumierte das Hochstgericht die verschiedenen
Formen eines Referendums (referéndum),'> die Volksinitiative gemaf3
Art. 87 Abs. 3 spanVerf (iniciativa popular),'® die offenen Rite in den Ge-
meinden Art. 140 spanVert (concejo abierto)."” Im Umbkehrschluss bedeutet
diese Zuordnung durch das Verfassungstribunal auch, dass alle in der taxa-
tiven Aufzihlung fehlenden Instrumente nicht unter Art. 23 Abs. 1 fallen,
was zuweilen als eine zu restriktive Auslegung kritisiert wird.!® Dies be-
trifft insbesondere die in seit 2006 reformierten Autonomiestatuten veran-
kerten Rechte auf administrative Partizipation.?

14 Fir eine ausfithrliche Abhandlung vgl. Maria Reyes Pérez Alberdi, E/ derecho
fundamental a participar en los asuntos piiblicos (Congreso de los Diputados, 2013).

15 STC 63/1987. Siehe unten 2.2.

16 STC 76/1994. Siehe unten 2.2.

17 STC 119/1995. Da sich dieser Beitrag auf die Demokratiemodelle der nationalen
und regionalen Ebenen konzentriert, wird auf die lokale Ebene nicht eingegan-
gen. Vgl. zum concejo abierto Luis Cosculluela Montaner, »El concejo abierto,
in Silvia Ballesteros Arribas et al. (Hrsg.), Administracion local (La Ley, 2011),
363ft sowie zu Volksbefragungen in den Gemeinden Esther Martin Nufiez, »The
Referendum and Popular Consultations in the Autonomous State«, (2012) 4
Perspectives on Federalism 150.

18 Vgl. Josep Maria Castella Andreu, Los derechos constitucionales de participacion
politica en la administracion piiblica (Cedecs, 2001), 203.

19 Siehe 3.2.
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Dariiber hinaus stellte das Verfassungstribunal in derselben grundlegen-
den Entscheidung auch fest, dass Partizipation gemaf§ Art.23 Abs. 1 »nor-
malerweise durch gewihlte Vertreter und nur ausnabmsweise direkt durch
das Volk selbst ausgeiibt wird«?® Diese Doktrin des aufSergewdhnlichen
Charakters der direkten Demokratie hat sich seitdem gefestigt. In einem
Urteil 2008 in Bezug auf das Baskenland bekraftigte das Verfassungstribu-
nal abermals, dass »in unserem System der reprisentativen Demokratie ...
die direkte Partizipation an offentlichen Angelegenheiten auf jene Falle
beschrinkt ist, in denen die Verfassung dies ausdricklich vorsieht ... oder
dies, ebenfalls ausdriicklich vorgesehen, durch die Vertretung des souveri-
nen Volkes (das spanische Parlament oder eine seiner Kammern) zugelas-
sen wird ... [Die reprasentative Demokratie] wird erginzt durch bestimm-
te Instrumente direkter Demokratie, die gemafs der Verfassung die repra-
sentative Demokratie nicht abwerten oder ersetzen dirfen, sondern diese
stiitzen mussen.«?!

2.2. Instrumente: Formen direkter Demokratie am Gdngelband der Regierung

Uber Grundrechte und Prinzipien hinaus wird das nationale Demokratie-
modell insbesondere von den konkreten Instrumenten der politischen Par-
tizipation geprigt. Gemaf§ dem bereits kurz erwidhnten Art. 87 Abs. 3 span-
Verf regelt ein Organgesetz?* die Formen der Durchfithrung und die Vor-
aussetzungen der Volksinitiative zur Einreichung von Gesetzesvorlagen.
Dieses Organgesetz wurde schlieflich 1984 verabschiedet,?®* was durch den
politischen Kontext einer sich damals gerade (ver)festigenden Parteienherr-
schaft auf eine sehr restriktive Weise erfolgte.?* Die Praambel dieses kon-
kretisierenden Rechtsakts begriindete dies, dhnlich dem obigen Heuss-Zi-
tat, damit, dass nach den »aus der Geschichte zu ziehenden Lehren direkte
WillensauRerungen des Volkes sehr leicht demagogischen Manipulationen
den Weg bereiten konnen.« Zwar wurde die Volksinitiative mit einem Or-
gangesetz 2006 durch die Streichung einiger Ungultigkeitsgrinde und die

20 STC 119/1995, FJ 3. Ubersetzung und kursive Hervorhebung durch den Autor.

21 STC 103/2008, FJ 2. Siehe unten 2.2.

22 Organgesetze erfordern die Zustimmung einer absoluten Mehrheit der Mandata-
re im Abgeordnetenhaus (Art. 81 spanVerf).

23 Organgesetz Nr. 3 vom 26. Marz 1984.

24 Vgl. Nicolds Pérez-Sola, »Algunas propuestas para la reforma de la Ley Orgdnica
de Iniciativa Legislativa Popular«, (1994) 84 Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense 481.
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Erleichterung der Unterschriftensammlung (z.B. lingerer Zeitraum und
elektronische Unterschriften) reformiert,> dennoch bildet die geltende
rechtliche Regelung aber nach wie vor ein sehr enges Korsett.

Bereits auf Grund von Art. 87 Abs. 3 spanVerf ist jedenfalls eine Min-
destzahl von 500 000 beglaubigten Unterschriften notwendig. Im Ver-
gleich zur berithmten Volksinitiative auf Total- bzw. Teilrevision der Bun-
desverfassung in der Schweiz (Art. 138 und 139 der schweizerischen Ver-
fassung), die 100 000 Unterschriften erfordert, scheint die Mindestzahl im
Fall Spaniens proportional zur jeweiligen Gesamtbevolkerung nicht exor-
bitant hoch zu sein. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass Art. 87 Abs. 3
spanVerf im Gegensatz zu den genannten schweizerischen Beispielen nicht
eine Verfassungsinitiative, sondern eine einfache Gesetzesinitiative betrifft.
In Bezug auf Gesetzesinitiativen sieht etwa der vergleichbare Art. 71 Abs. 2
der italienischen Verfassung vor, dass die Unterschriften von lediglich
50 000 Wahlern gentigen.

Dennoch liegt die Krux der spanischen Volksinitiative in anderen, weit
gravierenderen Schwachstellen. Art. 87 Abs. 3 spanVerf legt ausdricklich
fest, dass eine Volksinitiative in Steuersachen, internationalen Fragen so-
wie beziiglich des Begnadigungsrechts unzulassig ist, womit die Einschrin-
kungen des aufhebenden Referendums gemafl Art.75 der italienischen
Verfassung beinahe wortgleich iibernommen wurden.?¢ AufSerdem ist eine
Volksinitiative auch beziiglich weiterer organgesetzlich zu regelnder Mate-
rien unzulissig. Insbesondere der letzte Ausschlussgrund ist schwerwie-
gend und von grofer Tragweite, da die spanische Verfassung Organgeset-
zen schr breiten Raum gibt und diese viele Inhalte von besonderer Bedeu-
tung betreffen.?” Auch wenn sich dies nicht explizit in den Ausschluss-
grinden des Art. 87 Abs. 3 spanVerf findet, so ist durch die Konzeption als
Gesetzesinitiative auch die Anregung von Verfassungsinderungen nicht
moglich. Volksinitiativen mit so weitreichenden Folgen wie etwa jene, die
2002 in der Schweiz zur Entscheidung tber den Beitritt zu den Vereinten
Nationen fiihrte, wiren also jedenfalls unzulassig.

25 Organgesetz Nr. 4 vom 26. Mai 2006.

26 Vgl. Victor Cuesta-Lépez, »The Spanish Agenda Initiative and the Reform of its
Legal Regime: A New Chance for Participatory Democracy?«, in Maija Setild und
Theo Schiller (Hrsg.), Citizens’ Initiatives in Europe: Procedures and Consequences of
Agenda-Setting by Citizens (Palgrave Macmillan, 2012), 198.

27 Wichtige Organgesetze sind etwa folgende: LOFCA (Ley Orgdnica de Financiacion
de las Comunidades Autonomas), LOAPA (Ley Orgdnica de Armonizacion del Proceso
Autonomico), LOREG (Ley Orgdnica de Régimen Electoral General) und nicht zulet-
zt auch die Autonomiestatute.
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Eine weitere starke Einschrinkung der Wirksamkeit der Volksinitiative
bildet die Moglichkeit einer Mehrheit im Abgeordnetenhaus (Congreso de
los Diputados), die Gesetzesvorlage nicht zu bertcksichtigen. In der Tat
lehnte die erste Kammer des spanischen Parlaments bisher die Beratung
fast aller Volksinitiativen ab. Eine Ausnahme bildete lediglich eine Vorla-
ge zur Regelung der Kostentragung innerhalb von Wohnungseigentiimer-
gemeinschaften. Selbst in diesem Ausnahmefall ging die Initiative aber
nur teilweise vom Volk aus, zumal zwei Parlamentsfraktionen ebenfalls
Gesetzesentwiirfe zum Thema eingebracht hatten und diese drei Vorlagen
gemeinsam debattiert wurden.

Neben der Volksinitiative trifft die spanische Verfassung mit verschie-
densten Formen von Referenden eine weitere Richtungsentscheidung fiir
das Demokratiemodell auf der nationalen Ebene. Dabei muss zwischen
rechtlich unverbindlichen und verbindlichen Volksabstimmungen unter-
schieden werden. Ein Votum der letzteren Art kann insbesondere im Zuge
von Verfassungsinderungen abgehalten werden, die im Normalfall Drei-
Finftel-Mehrheiten in beiden Kammern des spanischen Parlaments
(Art. 167 Abs. 1 spanVerf) oder eine Drei-Viertel-Mehrheit im Abgeordne-
tenhaus bei gleichzeitiger absoluter Mehrheit im Senat erfordern (Art. 167
Abs. 2 spanVerf). Innerhalb von 15 Tagen nach der Annahme kann ein
Zehntel der Mitglieder einer der beiden Kammern die Durchfihrung
einer Volksabstimmung verlangen (Art. 167 Abs. 3 spanVerf). Bei einer Ge-
samtrevision oder Anderung von Bestimmungen gewisser besonders ge-
schiitzter Titel der Verfassung muss sogar eine Drei-Viertel-Mehrheit bei-
der Kammern vor ihrer Auflésung sowie nach ihrer sofortigen Neuwahl
gegeben sein (Art. 168 Abs. 1-2 spanVerf). Uberdies ist in diesem Fall eine
Volksabstimmung obligatorisch und nicht nur auf Antrag von Parlamenta-
riern abzuhalten (Art. 168 Abs. 3 spanVerf). Auch eine Losung der gegen-
wartigen Katalonienkrise mittels einer Verfassungsinderung, was von der
sozialdemokratischen PSOE (Partido Socialista Obrero Espaiiol) zuweilen
vorgeschlagen wurde, miisste nach der letztgenannten erschwerten Proze-
dur erfolgen. Neben dem obligatorischen Referendum stellt diesbeztglich
auch die Drei-Viertel-Mehrheit im spanischen Parlament eine praktisch
uniiberwindbare Hiirde dar, umso mehr, da die diinner besiedelten Zen-
tralregionen Spaniens nach dem geltenden Wahlrecht im Abgeordneten-
haus und noch stirker im Senat im Vergleich zu Katalonien und dessen

28 Vgl. Comella, Constitution of Spain (Fn. 3), 35f.
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potenziellen Biindnispartnern wie das Baskenland iberreprasentiert
sind.?”

Ein inhaltlich weitreichenderes Instrument als die Verfassungsreferen-
den gemifl Art. 167-168 spanVerf ist in Art. 92 spanVerf verankert. Diese
Bestimmung erlaubt es dem spanischen Ministerprasidenten nach Geneh-
migung durch eine absolute Mehrheit des Abgeordnetenhauses, »politi-
sche Entscheidungen von besonderer Tragweite« einer beratenden Volks-
abstimmung zu unterwerfen. Wie schon im Fall der Volksinitiative wird
beziiglich der niheren normativen Ausgestaltung wiederum auf ein Or-
gangesetz verwiesen.

Drei Punkte scheinen an dieser Stelle besonders bemerkenswert. Erstens
hat das Referendum gemif§ dem eindeutigen Wortlaut der Verfassungsbe-
stimmung lediglich konsultativen Charakter. Demgegentber ergibt ein eu-
ropaweiter Vergleich, dass Referenden mit einer rechtsverbindlichen Ent-
scheidung klar Giberwiegen und eine Reihe von Staaten tiberhaupt nur der-
artige Formen von Abstimmungen kennt.3? Zweitens ist Art. 92 spanVerf
so konstruiert, dass das Referendum einen fop-down-Charakter hat. Die Ini-
tiative geht schlieflich nicht vom Volk aus, sondern vom Ministerprisi-
denten, der im Regelfall auch tber die geforderte absolute Mehrheit im
Abgeordnetenhaus verfiigt. Dies kontrastiert wiederum insbesondere mit
den vielen Volksabstimmungen in der Schweiz auf der nationalen, kanto-
nalen und kommunalen Ebene, die gemaf Art. 138 und 139 der Schweize-
rischen Verfassung bzw. den jeweiligen Kantonsverfassungen auf Volksin-
itiativen zurtickgehen. Dass das Referendum im spanischen Fall eine Re-
gierungsinitiative darstellt, wurde durch die konkretisierende organgesetz-
liche Regelung 1980 noch zusitzlich verstirkt.3! Jener Rechtsakt riickt
namlich beziglich der konkreten Verfahrensregeln die Regierungspar-
tei(en) noch mehr ins Zentrum, sodass die Volksabstimmung gemaf
Art. 92 spanVerf einer parteipolitischen »Rationalisierung«3? unterzogen
wurde. Eine dritte Schwachstelle des Referendums betrifft die Einschran-

29 Vgl. Andrés Boix Palop, »The Catalunya Conundrum, Part 2: A Full-Blown Con-
stitutional Crisis for Spain« (Verfassungsblog, 27. September 2017) https://verfassun
gsblog.de/the-catalunya-conundrum-part-2-a-full-blown-constitutional-crisis-for-sp
ain/ (abgerufen am 11. April 2018).

30 Vgl. Europaische Kommission fiir Demokratie durch Recht, Referendums in Euro-
pe: An Analysis of the Legal rules in European States (CDL-AD (2005)034), para
116-122. Die Studie unterscheidet zwischen rechtlich verbindlichen »decision-ma-
king referendums« und unverbindlichen »consultative referendums«.

31 Organgesetz Nr. 2 vom 18. Januar 1980.

32 Vgl. Pedro Cruz Villalén, »El referendum consultivo como modelo de raciona-
lizacién constitucional«, in Pedro Cruz Villalén, La curiosidad del jurista persa, y
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kung, dass es sich, wiederum im Gegensatz etwa zur Schweiz, in keinem
Fall auf konkrete Gesetze, sondern nur auf allgemeine politische Entschei-
dungen beziehen darf, die von besonderer Tragweite sein miissen. Die Be-
urteilung der Frage, was von besonderer Tragweite ist, obliegt nattirlich
der Regierung.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Volksabstim-
mungen gemaf$ Art. 92 spanVerf extrem selten sind. Bisher erfolgte ein
derartiges Votum lediglich zwei Mal, nimlich 1986 beziglich der NATO-
Mitgliedschaft Spaniens sowie 2005 hinsichtlich der Ratifizierung des Ver-
trags Uber eine Verfassung fir Europa (VVE). Wahrend die Befirworter in
beiden Abstimmungen die Oberhand behielten, lassen sich aus beiden Fal-
len wichtige Lehren in Bezug auf die zu Grunde liegenden politischen Dy-
namiken der Initiierung und Durchfiihrung zichen, die dem Ziel einer di-
rektdemokratischen Sachentscheidung teilweise zuwiderliefen.

Beim Referendum zum VVE léasst sich die Regierungsinitiative auf
externe Faktoren zuriickfiihren.’® Andere Mitgliedstaaten hatten zuvor
ebenfalls Volksabstimmungen angekiindigt, welche durch die bekannten
Resultate in Frankreich und den Niederlanden letztendlich das Schicksal
des Vertrags besiegelten, sodass auch Spanien diesen Weg einschlug. Ne-
ben der breiten Befiirwortung durch die Regierung der PSOE und die PP
(Partido Popular) als Opposition, unterstitzte mit 76,3 Prozent auch eine
grofle Mehrheit der Bevolkerung den Vertrag.

Im Fall der NATO-Mitgliedschaft hatte die sozialdemokratische PSOE
als Oppositionspartei den Beitritt 1982 abgelehnt und eine Abstimmung
tiber einen Austritt versprochen, spater aber (teilweise) einen Richtungs-
wechsel zu einer pro-NATO-Haltung vollzogen. Das Referendum 1986
wurde von Ministerprasident Felipe Gonzalez daher auch deshalb einberu-
fen, um innerparteilichen Widerstand in seiner PSOE durch eine direkte
Berufung auf den Volkswillen zu brechen.?* Neben dieser Art von (par-
tei)politischer Instrumentalisierung ist eine Strategie der Personalisierung
eine zweite wichtige Lehre aus ebendieser Volksabstimmung. Gonzalez
hatte seine persdnliche Popularitit genutzt und die NATO-Entscheidung
quasi in eine Vertrauensfrage hinsichtlich seiner Regierung umgedeutet.
Die konkrete Sachentscheidung und der ihr vorangehende Deliberations-
prozess wurde also massiv von personlichen Motiven tiberlagert und beein-

otros estudios sobre la Constitucion (Centro de Estudios Politicos y Constitucionales,
1999), 255.

33 Vgl. Comella, Constitution of Spain (Fn. 3), 35f.

34 Vgl. Lawrence LeDuc, »Referendums and Deliberative Democracy« (International
Political Science Association World Congress, Fukuoka, July 2006).
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trachtigt. Wahrend sich dieses politische Kalkal beim NATO-Referendum
auszahlte und entgegen der Prognosen letztlich 56,9 Prozent fir die Mit-
gliedschaft stimmten, war eine ahnliche Personalisierung des italienischen
Verfassungsreferendums 2016 durch Ministerprisident Matteo Renzi be-
kanntlich nicht erfolgreich. Ein weiterer neuralgischer Punkt des NATO-
Referendums, der auch in einem internationalen Vergleich der Referen-
dumspraxis sehr kritisch beurteilt wurde, betraf den Wortlaut der Frage-
stellung.3 Zumal das Wahlvolk tber eine Mitgliedschaft »zu den von der
Regierung festgelegten Bedingungen« abstimmen sollte, wurde die Debat-
te mehr auf nicht niher konkretisierte Bedingungen als die Mitgliedschaft
selbst gelenkt und der Eindruck erweckt, dass Spanien diese Bedingungen
unilateral festlegen konne. Diese politische Instrumentalisierung des un-
verbindlichen Referendums gemafy Art. 92 spanVerf scheint neben dem
sehr engen rechtlichen Korsett dazu beigetragen zu haben, dass sich keine
Referendumskultur entwickelte. Auch deshalb ist und bleibt das spanische
Demokratiemodell auf der nationalen Ebene eindeutig von einer Vorherr-
schaft der reprisentativen Demokratie gepragt.

3. Demokratiemodelle in den Autonomen Gemeinschaften
3.1. Verfassungsrechtliche Vorgaben als Grenzen regionaler Demokratiemodelle

Was das Demokratiemodell, oder besser, die Demokratiemodelle in den
AG betrifft, so ist vorauszuschicken, dass diese von zweierlei Einflissen
gepragt sind. Zum einen gibt es in einigen wenigen Fallen ganz konkrete
verfassungsrechtliche Vorgaben. Zum anderen haben aber die Statute der
AG auch Spielraum zur individuellen Gestaltung, der wiederum durch die
verfassungsrechtlichen Vorgaben begrenzt wird.

1978 legte die Verfassung insbesondere fest, dass eine regionale Volksab-
stimmung jedenfalls beztiglich der Verabschiedung und der spateren An-
derung der Statute gewisser AG abgehalten werden miisse (Art. 151 Abs. 1
und 152 Abs. 2 spanVerf). Dies betraf Katalonien, das Baskenland, Galizien
und Andalusien, deren Statute zwar zu dieser zusatzlichen direktdemokra-
tischen Legitimation verpflichtet wurden, aber dafiir frither als jene ande-

35 Vgl. Stephen Tierney, Constitutional Referendums: A Theoretical Enquiry (Oxford
University Press), 229.
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rer AG mehr Zustandigkeiten tibernehmen durften.?¢ Dass Referenden in
Bezug auf Statutsinderungen in der Praxis eine viel grofere Bedeutung er-
langten als die fir Verfassungsreformen vorgesehenen Volksabstimmun-
gen, zeigte sich insbesondere im Jahr 2006. Damals sprachen sich 73,9 Pro-
zent der Wihler fiir das neue katalanische Autonomiestatut aus, welches
dann aber bekanntlich vom Verfassungstribunal teilweise als verfassungs-
widrig aufgehoben bzw. verfassungskonform interpretiert wurde.’” Der
Gegensatz zwischen dieser Entscheidung des Wahlvolks und der Entschei-
dung einer hochstrichterlichen Instanz entwickelte sich darauthin zu einer
der Ursachen der gegenwartigen Katalonienkrise.

Ein weiterer Verfassungsartikel ist von sehr grofSer aktueller Bedeutung.
Gemif$ Art. 149 Art. 1 Z. 32 spanVerf fillt namlich die »Genehmigung der
Einberufung einer Volksbefragung auf dem Wege des Referendums« in die
ausschliefSliche Zustindigkeit des Staates, d.h. der Zentralregierung. Da
diese Bestimmung auch auf Referenden der AG anwendbar ist, lasst sich
an dieser Stelle der Bogen zu den Statuten als neben der Verfassung zwei-
ten Bestimmungsfaktor der regionalen Demokratiemodelle schlagen.

3.2. Rechte und Prinzipien: Die reformierten Autonomiestatute und die
Entdeckung partizipativer Demokratie

Bemerkenswert ist diesbeziiglich der starke Kontrast zwischen den 1979
bis 1983 verabschiedeten urspriinglichen Statuten einerseits®® und den ab
2006 reformierten Dokumenten andererseits. Erstere (ibernahmen weitge-
hend das kurz zuvor 1978 entworfene (vorwiegend reprisentative) nationa-
le Demokratiemodell. Neben der Etablierung der reprasentativen Institu-
tionen der AG und der Festlegung ihrer Kompetenzen, beides obligatori-
sche Statutsinhalte gemaf§ Art. 147 Abs. 2 bzw. 152 Abs. 1 spanVerf, folg-
ten die Statute weitgehend dem Muster der nationalen Verfassung. Viele

36 Zur Konstituierung der AG, vgl. Karl Kossler, Multinationaler Foderalismus in
Theorie und Praxis: Kompetenz- und finanzverfassungsrechtliche Aspekte der territoria-
len Self-Rule in Kanada, Belgien und Spanien (Nomos, 2012), 165ff.

37 STC 31/2010. Fiir eine umfassende Analyse vgl. insbesondere die Sonderausgabe
»Especial Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre I’Estatut d’ auto-
nomia de Catalunya de 2006« der Revista catalana de dret public (2010).

38 Vgl. Eduardo J. Ruiz Vieytez, »Federalism, Subnational Constitutional Arrange-
ments, and the Protection of Minorities in Spaing, in G. Alan Tarr, Robert F.
Williams und Joseph Marko (Hrsg.), Federalism, Subnational Constitutions and
Minority Rights (Praeger, 2004), 142.
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von ihnen verankerten vergleichbar dem schon erwihnten Art.9 Abs.2
spanVerf Burgerbeteiligung als sehr allgemeines Prinzip fir die offentli-
chen Gewalten,*” regelten in ahnlicher Weise das regionale Wahlrecht und
gaben direktdemokratischen Instrumenten nur wenig Raum.#

Im Gegensatz dazu sprechen die reformierten Statute die Themen Parti-
zipation und Demokratie deutlich expliziter und umfassender an. Dies ist
wohl einerseits auf einen globalen Wandel des politischen Zeitgeists zu-
ruckzufithren, andererseits aber auch in einer tiefer liegenden Unzufrie-
denheit mit dem bestehenden Demokratiemodell begriindet. Es tiber-
rascht daher kaum, dass die neuen Statute, vor allem jene Kataloniens und
der Balearischen Inseln, Gber die vier hochsten Werte der Rechtsordnung
gemafl des Art. 1 Abs. 1 spanVerf hinaus (Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich-
heit und politischer Pluralismus) als Werte Demokratie und Partizipation
nennen.

Dariiber hinaus verankern fast alle reformierten Statute der AG ein
Recht auf Partizipation. Abgesehen davon, dass sie sich dabei auf den zu-
vor erwihnten Art. 23 spanVerf berufen,*! sind diese Regelungen im Sinne
der autonomen Gestaltungsfreiheit sehr unterschiedlich und folgen drei
grundsatzlich verschiedenen Ansitzen.*? Neu war im Vergleich zu den al-
ten Statuten insbesondere, dass man nun beziglich der Erginzung der re-
prasentativen Demokratie einem dualen Ansatz folgt und unter Partizipati-
on neben den klassischen direktdemokratischen Instrumenten der Volks-
initiative und des Referendums auch partizipative Demokratie im in der
Einleitung dargelegten Sinn subsumierte.

3.3. Instrumente: Der statutarische Dualismus von Formen direkter und
partizipativer Demokratie

In Bezug auf die neuen Instrumente partizipativer Demokratie, welche bis
zu diesem Zeitpunkt in Spanien keinerlei Tradition aufgewiesen hatte,
sind etwa verschiedene Formen der konsultativen Mitwirkung am Gesetz-
gebungsprozess in den AG zu nennen. Solche waren zuvor bestenfalls in
einigen parlamentarischen Geschiftsordnungen vorgesehen und wurden

39 Siehe oben 2.1.

40 Fiir einen Uberblick zu den relevanten Bestimmungen in den alten Statuten, vgl.
Maria Reyes Pérez Alberdi, »Democracia representativa y participacién ciudadana
en Espafa« (2014) 10 federalismi.it 1, 11.

41 Siehe oben 1.

42 Vgl. Reyes Pérez Alberdi, »Democracia representativa« (Fn. 40), 11f.
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nun auf die Statutsebene gehoben.** Noch mehr Raum wird jedoch Instru-
menten der administrativen Partizipation eingerdumt, die in Bezug auf ge-
wisse Verwaltungsentscheidungen Informations- und Teilhaberechte ga-
rantieren.* Zwar sehen einzelne AG wie Aragon, deren Statut dem Thema
Burgerbeteiligung besonders viel Raum gibt,* ein allgemeines Recht auf
administrative Partizipation vor (Art.15 Abs.2 des Statuts von Aragon).
Im Normalfall ist diese Form von Beteiligung aber im Rahmen des in vie-
len Statuten verankerten Rechts auf gute und effiziente Verwaltung gere-
gelt.#® Diese legistische Vorgangsweise bringt klarer das Verstandnis des
Verfassungstribunals zum Ausdruck, welches grundlegend zwischen politi-
scher und administrativer Partizipation unterscheidet.

Diese Differenzierung ist von fundamentaler Bedeutung, weil die stin-
dige Judikatur Rechte vor der Verwaltung, wie bereits angedeutet, nicht
unter Art.23 spanVerf subsumiert® und diesen seit einer bedeutenden
Entscheidung zum Statut Valencias 2007 eine Anerkennung als unmittel-
bar anwendbare subjektive Rechte verweigert.#8 Administrative Beteili-
gungsrechte werden, wie etwa auch soziale Rechte, lediglich als Leitprinzi-
pien (principios rectores) betrachtet und erfordern zur Erlangung des Status
von subjektiven Rechten noch ausfithrende Akte der einfachen Gesetzge-
bung durch die AG. Andere statutarische Partizipationsrechte als jene im
Verwaltungsbereich sind hingegen gemaf$ diesem Urteil sehr wohl als sub-
jektive Rechte zu verstehen, da sie mit dem obligatorischen Statutsinhalt
der institutionellen Organisation der Regionen (Art.147 Abs.2 lit.c
und 152 Abs. 1 spanVerf) in einem direkten Zusammenhang stehen. Die-

43 Vgl. Maria Jesus Larios Paterna, La participacion ciudadana en la elaboracion de la
ley (Congreso de los Diputados, 2003), 267ff.

44 Vgl. Enriqueta Expdsito Gomez und Josep Maria Castella Andreu, «Los derechos
politicos y ante la Administracién en el Estatuto de Autonomia de Catalufias, in
Josep Maria Castella und Enriqueta Expdsito Gémez (Hrsg.), Derechos y principios
rectores en los Estatutos de Autonomia (Atelier, 2009), 85ff.

45 Das Statut von Aragdn garantiert recht detailliert Teilhaberechte unterschiedlichs-
ter Kategorien von Individuen (Senioren, Immigranten, etc.) und Vereinigungen
(Konsumentenschutzvereine, etc.). Vgl. Sergio Castel Gayan, »Civil participation
policy and democratic innovation in the autonomous community of Aragong,
(2012) 4 Perspectives on Federalism 230, 234.

46 Vgl. Josep Maria Castella Andreu, »Estatutos reformados y participacién ciudada-
na: De la ampliacién de contenidos a las restricciones del Tribunal Constitucio-
nal«, in Yolanda Gémez Sdnchez et al. (Hrsg.), Constitucion y democracia: ayer y
hoy (UNED, 2012), 3617.

47 Siehe oben 2.1.

48 STC 247/2007, FJ 15. Fir eine Analyse dieser Entscheidung, vgl. Palermo und
Kossler, Comparative Federalism (Fn.7), 341.
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ser Unterscheidung folgte 2010 auch das berithmte Urteil zum katalani-
schen Statut,” ohne dabei jedoch ausdriicklich und klar festzulegen, wel-
che der verankerten Rechte subjektive Rechte und welche blof Leitprinzi-
pen darstellen.

Wie eingangs erwihnt, beinhalten die reformierten Autonomiestatute
als Erganzung zur reprasentativen Demokratie ein duales System mit In-
strumenten sowohl der partizipativen als auch der direkten Demokratie.
Letztere hatten als traditionelle Instrumente bereits in den urspriinglichen
Fassungen Berticksichtigung gefunden hatten. Die Frage ist auch diesbe-
ziglich, inwieweit die Regelungen in den Statuten und ausfihrenden Ge-
setzen zu regionalen Volksinitiativen und Referenden Ausdruck eines au-
tonomen Gestaltungswillens sind oder dem nationalen Muster folgen.
Hinsichtlich der Volksinitiative ist zunachst noch einmal darauf hinzuwei-
sen, dass das 1984 auf der Basis von Art. 87 Abs. 3 spanVerf verabschiedete
Organgesetz die Materie in einer ziemlich restriktiven Art regelte.’® Im All-
gemeinen passte sich die Gestaltung dieses Instruments in den AG den or-
gangesetzlichen Vorgaben an, was wohl tber das Gebot der institutionel-
len Homogenitit (Art. 152 Abs. 1 spanVerf) hinausgeht und als »clear sym-
prom of legislative apathy<! kritisiert wurde.

Abweichungen, wenn auch relativ geringfugige, betreffen aber zum Bei-
spiel die Regelungen beziiglich der Unterschriftensammlung. Waihrend
Art. 1 des Organgesetzes von 1984 eine Einschrinkung auf mindestens 18-
jahrige spanische Biirger festschreibt, sind gemafs Art.2 eines katalani-
schen Gesetzes von 2006°2 auch dauerhaft ansdssige Auslinder sowie Ju-
gendliche mit einem Mindestalter von 16 Jahren zur Unterschrift berech-
tigt. Die geforderte Mindestanzahl an Unterschriften fiir eine regionale
Volksinitiative variiert recht stark zwischen 0,7 Prozent des Elektorats in
Galizien und 5 Prozent in Extremadura, wobei das bekanntlich verfas-
sungsrechtlich festgelegte Minimum von 500 000 fiir nationale Initiati-
vens? einem Anteil von 1,5 Prozent entspricht.* Was die thematischen
Einschrinkungen betrifft, so sehen die regionalen Bestimmungen, dhnlich
den verfassungsrechtlichen und organgesetzlichen Vorgaben fiir die natio-
nale Ebene, bestimmte ausgeschlossene Inhalte vor. Typischerweise betref-
fen die Ausschlussgriinde Gesetzesinitiativen in Bezug auf die Institutio-

49 STC 31/2010.

50 Organgesetz Nr. 3 vom 26. Marz 1984. Siehe oben 2.2.

51 Cuesta-Lépez, »Spanish Agenda Initiative« (Fn. 26), 195.

52 Gesetz Nr. 1 vom 16. Februar 2006.

53 Siehe oben 2.2.

54 Vgl. Cuesta-Lépez, »Spanish Agenda Initiative« (Fn. 26), 197.
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nen, das Wahlsystem, den Gesetzgebungsprozess in den AG sowie die
Volksinitiative selbst.’® Katalonien lasst diesbeztiglich abermals etwas
mehr Partizipation zu, indem 300 000 Biirger im Gegensatz zu allen ande-
ren Regionen eine Reform des Autonomiestatuts initiieren kdnnen
(Art. 222 Abs. 1a und Art. 223 Abs. 1a des katalanischen Statuts).

Lenkt man den Blick von der rechtlichen Regelung der Volksinitiative
in den AG auf deren Umsetzung in der Praxis, so treten einige regionale
Besonderheiten zu Tage. Der grofSte Teil der Volksinitiativen entfallt ein-
deutig auf die Kanarischen Inseln, wobei sich mehrere Erklarungsmuster
anbieten.’® Abgesehen von einer eventuell besonders aktiven demokrati-
schen Kultur in dieser Autonomen Gemeinschaft fallt auf, dass dort die
Hemmschwelle fir die Unterschriftensammlung mit 1 Prozent der Wahl-
bevolkerung besonders niedrig angesetzt ist. Ein weiterer Faktor scheint
der positive Anreiz einer relativ hohen Erfolgsrate zu sein, zumal auf
den Kanarischen Inseln auch vergleichsweise viele Volksinitiativen zur
parlamentarischen Beratung angenommen wurden. Dies steht in starkem
Kontrast zur, wie schon erwahnt, lediglich einmaligen parlamentarischen
Debatte einer solchen Initiative auf der nationalen Ebene.’” In der Tat
scheint ganz allgemein die hohe Ablehnungsrate durch die jeweilige ge-
setzgebende Versammlung ein wichtiger Grund dafiir zu sein, dass die
Volksinitiative national und in vielen AG ein relativ zahnloses Instrument
bleibt.® Andere Faktoren wie der Ausschluss einer Vielzahl an Materien
sowie die Nichterreichung der Mindestanzahl an Unterschriften konnten
hingegen durch Anderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen sehr
wohl beeinflusst werden. Nur machten die AG von ihrem Gestaltungs-
spielraum bisher kaum Gebrauch.

Neben der Volksinitiative stellen Formen von Volksbefragungen (con-
sultas populares) das zweite erwahnenswerte Instrument der direkten De-
mokratie dar, dem in den reformierten Statuten auch vergleichsweise
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aus rechtstechnischer Perspektive
wird vereinzelt ein (vages) Recht auf Einforderung einer Volksbefragung
durch die Regionalregierung verbrieft (z.B. Art. 29 Abs. 6 des Statuts von

55 Vgl. Vicente José Cabedo-Mallol, »La iniciativa legislativa popular en las Comu-
nidades Auténomas: La necesaria reforma de su legislacidn«, (2009) 24 Teoria y
Realidad Constitucional 455, 460.

56 Vgl. Comella, Constitution of Spain (Fn. 3), 36f; Cuesta-Lépez, »Spanish Agenda
Initiative« (Fn. 26), 204 und 208f.

57 Siehe oben 2.2.

58 Vgl. Victor Cuesta-Lépez, Participacion directa e iniciativa legislativa del ciudadano
en democracia constitucional (Thomson-Civitas, 2008), 417f.

180



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Demokratiemodelle in den Autonomen Gemeinschaften Spaniens

Katalonien), in den meisten Fillen aber eine Kompetenz der Autonomen
Gemeinschaft beziiglich eines solchen Votums festgeschrieben. Einige Au-
tonomiestatute verankern dabei eine exklusive regionale Kompetenz (z.B.
Art. 122 des Statuts von Katalonien). Andere wiederum sehen eine mit
dem Staat geteilte Zustandigkeit vor (z.B. Art. 50 Abs. 8 des Statuts von Va-
lencia).?? Fir die meisten Kontroversen sorgte und sorgt jedoch die Frage,
ob die so oft erwihnten vielgestaltigen Formen der Volksbefragung auch
Referenden miteinschliefen. Mehrere AG stellen ausdricklich klar, dass
letztere nicht umfasst sind (z.B. Art.71 Abs.27 des Statuts von Aragon).
Art. 122 des katalanischen Statuts verankert allerdings recht kryptisch eine
regionale Zustindigkeit in Bezug auf »Umfragen, o6ffentliche Anhoérungen,
Foren der Partizipation und jegliches anderes Instrument der Volksbefra-
gung mit Ausnahme der Bestimmungen des Art. 149 Abs.1 Z. 32 span-
Verf.« Entscheidend ist folglich die Interpretation dieses bereits angespro-
chenen Verfassungsartikels demzufolge die »Genehmigung der Einberu-
fung einer Volksbefragung auf dem Wege des Referendums« eine aus-
schlieSliche Kompetenz der Zentralregierung darstellt.

Zu ebendiesem Thema nahm das Verfassungstribunal 2008 in Bezug auf
das Baskenland Stellung. Nachdem der Entwurf fiir ein reformiertes Statut
(»Plan Ibarretxe«), das eine »libre asociacidn« zwischen dem Baskenland und
Spanien vorgeschen hatte, 2005 im Abgeordnetenhaus wegen Bedenken
beziiglich der Verfassungsmifigkeit dieses Modells gescheitert war, wurde
fiir 2008 eine nicht-verbindliche Volksbefragung (consulta popular) anbe-
raumt. Zur Abstimmung kam dabei die Frage, ob »die baskischen Partei-
en, ohne Ausnahme, einen Verhandlungsprozess initiieren sollen, um eine
demokratische Vereinbarung tber das Recht des baskischen Volkes zur
Entscheidung tber seinen politischen Status zu erreichen, und diese Ver-
einbarung vor 2010 einem Referendum unterworfen werden soll.« Das
Verfassungstribunal stellte jedoch fest, dass Art. 149 Abd. 1 Z. 32 spanVerf
auch fiir eine rechtlich nicht verbindliche Abstimmung die Genehmigung
der Einberufung durch die Zentralregierung voraussetze und dariber hi-
naus die gesamte Regelung des Rechtsinstituts des Referendums in die na-
tionale Zustandigkeit falle.®® In seiner berithmten Entscheidung zum kata-
lanischen Statut berief sich das Verfassungstribunal zwei Jahre spater auf

59 Vgl. Josep Maria Castella Andreu, »Principles, Rights and Participatory Institu-
tions in the Reformed Statutes«, (2012) 4 Perspectives on Federalism 20, 30ff.

60 STC 103/2008. Fiir eine ausfithrliche Analyse dieses Urteils, vgl. Alberto Lépez-
Basaguren, »Sobre referéndum y Comunidades Auténomas. La ley vasca de la
>consulta< ante el Tribunal Constitucional«, (2009) 9 Revista d’Estudis Autonomics i
Federals 202, 202ff.

181



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Karl Kossler

diese Doktrin und schrinkte somit den zuvor angesprochenen Art. 122 des
Statuts von Katalonien massiv ein.! Das Thema Volksbefragung be-
herrscht natiirlich auch die gegenwirtige Katalonienkrise. Nachdem das
spanische Parlament die Genehmigung eines Referendums abgelehnt hat-
te, hielt die katalanische Regierung am 9. November 2014 unilateral und
entgegen einer einstweiligen Verfigung des Verfassungstribunals eine
Volksbefragung zur Unabhingigkeit ab, welche darauthin fir verfassungs-
widrig erklart wurde.®? Ein dhnliches Wechselspiel zwischen dem Hochst-
gericht und der katalanischen Regierung fand bekanntlich in den Folge-
jahren bis zum Unabhangigkeitsvotum am 1. Oktober 2017 statt.®?

Abseits der soeben erorterten Kontroverse rund um Volksbefragungen
der AG, rechtlich gesprochen also um das Verhaltnis zwischen Art. 149
Abd. 1 Z. 32 spanVerf und den jeweiligen Statutsbestimmungen, etablier-
ten die reformierten Autonomiestatute in einem spezifischen Bereich sehr
wohl verbindliche regionale Referenden. An dieser Stelle muss noch ein-
mal in Erinnerung gerufen werden, dass fiir Statutsinderungen in Katalo-
nien, dem Baskenland, Galizien und Andalusien seit jeher eine Volksab-
stimmung direkt auf Grund der Verfassung vorgesehen war (Art. 151
Abs. 1 und 152 Abs. 2 spanVerf). Mit ihren 2006-2011 reformierten Statu-
ten fihrten Valencia, Aragon und Extremadura dieses Votum zu Anderun-
gen ihrer Quasi-Verfassungen selbst ein, wenngleich nicht als obligato-
risch. In Valencia kann die Abstimmung etwa im Fall einer blofen Kom-
petenzerweiterung entfallen (Art. 81 Abs.5 des Statuts), wihrend sie in
den beiden anderen AG nur auf Antrag einer Zwei-Drittel-Mehrheit des
Regionalparlaments abgehalten wird (Art. 115 Abs. 7 des Statuts von Ara-

61 STC 31/2010, FJ 69. Fir nihere Details, vgl. Josep Maria Castella Andreu, «Las
consultas populares en la Sentencia 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomia
de Catalufias, in Enrique Alvarez Conde und Cecilia Rosado Villaverde (Hrsg.),
Estudios sobre la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional sobre
el Estatuto de Autonomia de Cataluna (IDP, 2011), 197ff.

62 STC 31/2015 und STC 32/2015.

63 Fir einen Uberblick tiber die Ereignisse bis 2017, vgl. Andrés Boix Palop, »The
Catalunya Conundrum, Part 1: How Could Things Come to Such a Pass?« (Verfas-
sungsblog, 26. September 2017) https://verfassungsblog.de/the-catalunya-conundru
m-part-1-how-could-things-come-to-such-a-pass/ (abgerufen am 11. April 2018);
Victor Ferreres Comella, »The Catalan Secessionist Movement and Europe — Re-
marks on the Venice Commission’s Opinion 827/2015« (Verfassungsblog, 22. Marz
2017) https://verfassungsblog.de/the-catalan-secessionist-movement-and-europe-re
marks-on-the-venice-commissions-opinion-8272015/ (abgerufen am 11. April
2018).
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gon bzw. Art. 91 Abs. 2 des Statuts von Extremadura).®* Die Entscheidung
des Verfassungstribunals zum katalanischen Statut 2010 betrachtete diese
Referendumsbestimmungen in einem obster dictum als verfassungskon-
form. Es bestatigte damit, dass sie als Teil der Kompetenz zur Regelung des
Verfahrens von Statutsinderungen gemaf$ Art. 147 Abs. 3 spanVerf ganz
eindeutig in den Bereich der regionalen Autonomie fallen.®

4. Schlussfolgerungen

[D]emocracy is an endless journey, and, therefore, it may be more appropria-
te to speak, not so much about total democracy, but about the democratic
route, that is, a progressive evolution of political systems to meet citizens’
demands for participation.®

Im Sinne dieses dynamischen Verstindnisses des Zusammenhanges zwi-
schen Demokratie und Partizipation fihrte die »Route der Demokratie«
in Spanien seit 1978 ganz eindeutig in die Richtung von mehr direkter
Burgerbeteiligung in verschiedensten Formen. Dieser allgemeine Befund
wird haufig — zumindest teilweise — auf einen Trend zur Politikverdros-
senheit zurtickgefithrt, der als desafeccion politica Eingang in das gingige
politische Vokabular gefunden hat, aber natiirlich kein auf ein einzelnes
Land beschrinktes Phinomen darstellt.”” Unter anderem wird diese Un-
zufriedenheit auch darauf zurickgefithrt, dass das seit 1978 herrschende
vorwiegend reprasentative Demokratiemodell im Sinne des obigen Zitats
die veranderten Anspriche der Birger an die erstrebenswerten Formen
politischer Partizipation nicht mehr gerecht wird und dieses Modell daher
einer Erganzung bedarf.¢

Diese Suche nach einer, wenn nicht idealen, so doch besseren Mischung
zwischen représentativer, direkter und partizipativer Demokratie und —
auf einer tieferliegenden Ebene — nach der Identitit von Demokratie im

64 Serra und Ofiate, »The Reform of the Spanish Subnational Constitutions« (Fn. 4).

65 STC 31/2010, FJ 147.

66 Daniele Archibugi, »Principles of Cosmopolitan Democracy«, in Daniele
Archibugi, David Held und Martin Kdhler (Hrsg.), Re-Imagining Political Commu-
nity (Polity Press, 2000), 200.

67 Vgl. Gerry Stoker, »The Rise of Political Disenchantment, in Colin Hay (Hrsg.),
New Directions in Political Science: Responding to the Challenges of an Interdependent
World (Palgrave Macmillan, 2010), 43ff.

68 Vgl. Rafael Rubio Nuiiez, »La guerra de las democracias«, (2007) 16 Asamblea:
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 79, 79ft.
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21. Jahrhundert kommt global insbesondere auch in den unzahligen »Bin-
destrich-Demokratiebegriffen« der letzten Jahre zum Ausdruck. Begriffe
wie »post-democracy«, »audience-democracy« oder »unpolitical democracy« sind
nur einige Beispiele unter vielen.®” Die nicht nur auf Spanien beschrinkte
Identitdtskrise der Demokratie ist vielmehr in groffem Ausmaf gewissen
strukturellen Verinderungen geschuldet. Eine Biirgerschaft, die iiber die
letzten Jahrzehnte von einem tendenziell breiteren Zugang zu Bildung
und Information profitierte, ist durch »kognitive Mobilisierung«’® immer
weniger gewillt, politische Entscheidungen ausschlieflich gewihlten Re-
prasentanten zu Uberlassen. Ein weiterer bedeutender struktureller Faktor
ist die steigende Komplexitit von Entscheidungen, zuriickgefiihrt auf eine
»explosion of fact«”! Diese Komplexitit ist von gewihlten Vertretern allein
schwer zu bewiltigen und erfordert die Einbeziehung von Birgern in
demokratische Prozesse, aber auch von kollektiven privaten Akteuren wie
Interessensvertretungen, Expertengruppe und NGOs.

In Bezug auf beide Formen der Erginzung der reprasentativen Demo-
kratie, d.h. direkte und partizipative Demokratie, kann ein foderales Sys-
tem insofern von Vorteil sein, als es die kleinriumige Anwendung ihrer
Instrumente auf einer regionalen Ebene ermdglicht.”> Dieses in anderen
Landern sehr wohl ausgeschopfte Potenzial wird in Spanien jedoch nur in
ziemlich geringem Ausmafl realisiert. Wie dieser Beitrag zeigt, wird die seit
1978 auf der nationalen Ebene etablierte Vorherrschaft der reprisentativen
Demokratie auf der regionalen Ebene kaum gebrochen. Die Tatsache, dass
die AG zwar Ansitze eigener Demokratiemodelle aufweisen, aber nicht
viel mehr, scheint verschiedenen Faktoren geschuldet zu sein.

Erstens bilden die spanische Verfassung und die auf ihrer Basis getroffe-
nen organgesetzlichen Regelungen teilweise ein sehr enges rechtliches
Korsett. Die besten Beispiele hierfiir sind wohl Art. 87 Abs. 3 spanVerf zur
Volksinitiative 1i.V.m. den Organgesetzen von 1984 und 2006 sowie
Art. 149 Abs. 1 Z. 32 spanVerf zur staatlichen Zustindigkeit fiir die Geneh-
migung der Einberufung einer Volksbefragung auf dem Wege des Referen-

69 Zu diesen Begriffen vgl. Colin Crouch, Post-Democracy (Polity Press, 2004), 6;
Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge University
Press, 1997), 223; Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the
People (Harvard University Press, 2014), 81.

70 Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among
Western Publics (Princeton University Press, 1977), 295ft.

71 Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (Basic
Books, 2000), 171.

72 Vgl. Palermo und Késsler, Comparative Federalism (Fn.7), 117f.
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dums. Gerade am Fall der verschiedensten Formen von Volksbefragungen
lasst sich aber ein zweiter limitierender Faktor erkennen. Schlieflich zieht
die stindige Rechtsprechung des Verfassungstribunals den AG enge Gren-
zen, indem sie auch hinsichtlich rechtlich nicht verbindlicher Abstimmun-
gen sowohl die Genehmigung als auch die Regelung als nationale Zustin-
digkeit betrachtet.” Eine weitere auffallend restriktive Auslegung betrifft
das in Art.23 Abs. 1 spanVerf verankerte Recht auf Partizipation, zumal
die taxative Aufzahlung der unter diese Bestimmung fallenden Instrumen-
te politischen Teilhabe insbesondere die in den seit 2006 reformierten Au-
tonomiestatuten eingefiihrte administrative Partizipation nicht umfasst.”#
Ein dritter Grund dafiir, dass es lediglich Ansitze eigener regionaler De-
mokratiemodelle gibt, liegt allerdings jenseits des zentralstaatlichen Ein-
flusses durch verfassungs- und organgesetzliche Vorgaben bzw. die Judika-
tur des Verfassungstribunals, nimlich bei den AG selbst. Die teilweise
mangelnde Nutzung ihres autonomen Gestaltungsspielraums zeigt sich
insbesondere am Beispiel der Volksinitiative, bei der die Regelungen der
Regionen — in mehr oder weniger grofem Ausmaf, aber doch weitgehend
— jener auf der nationalen Ebene entspreche. Dass Demokratie in Spanien
seit 1978, wie vielfach beanstandet, von einer gewissen Fortschrittsfeind-
lichkeit (»immovilismo«)”> gepragt ist und nach wie vor Parlaments- und
Parteienherrschaft impliziert, ist also letztendlich nicht nur auf die Zen-
tralregierung sondern auch auf die AG zuriickzufithren.

73 STC 103/2008, STC 31/2010.
74 STC 119/1995, STC 247/2007, STC 31/2010.
75 Reyes Pérez Alberdi, »Democracia representativa« (Fn. 40), 2.
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Italiens Regionen und deliberative Demokratie:
Konzepte, Normenwerke, Anwendungsbeispiele

Elisabeth Alber

1. Einleitung

Vor dem Hintergund der Entwicklungen des italienischen asymmetri-
schen Regionalismus wird insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten
wiederholt die Frage diskutiert, wie sich in Italiens Politik und Gesell-
schaft die Vorstellung von Demokratie und ihrer Ausgestaltung auf regio-
naler Ebene verandert hat. Neben der Foderalisierung hat die direkte Legi-
timation der politischen Leader durch die Wahlerschaft an Bedeutung ge-
wonnen und zur Entwicklung regionalpolitischer Autonomieverstandnisse
beigetragen. Deliberative Demokratieverstindnisse in Form von Biirgerbe-
teiligungsverfahren sind dabei nur bedingt in Regionalstatuten oder regio-
nalen, organischen Normenwerken verfasst. Sie bleiben in der Praxis meist
ein Desiderat und sind nur in wenigen Regionen ein systemimmanenter
Teil regionaler Politikgestaltung.

Dieser Beitrag geht auf das Konzept der deliberativen Demokratie und
die Institutionalisierung deliberativer Biirgerbeteiligungsverfahren auf re-
gionaler Ebene ein. Um die Relevanz des Konzepts und die bisher verein-
zelten organischen Normenwerke im italienischen Regionalismus besser
einordnen zu konnen, zeigen die Abschnitte 2 und 3 Grundsatzfragen zur
Staatsstruktur Italiens und zur Rolle von Regionen auf. Laut derzeitigem
Verfassungsgefiige sind letztere Dreh- und Angelpunkt im Regierungs-
und Verwaltungssystem, da sie Gber zahlreiche sowie Kernkompetenzen
verfigen. Anschliefend geht Abschnitt 4 auf die Frage ein, inwiefern ein
deliberatives Demokratieverstindnis Bestandteil von Regionalstatuten (Ab-
schnitt 4.2) ist und wie regionale, organische Normenwerke (Abschnitte
4.3) aussehen. Eine kontextuelle Begriffsdeutung, das heift eine Erldute-
rung der Frage, warum im laufenden italienischen Sprachgebrauch par-
tizipative Demokratie auch deliberative Partizipationsverfahren umfasst,
wird zuvor in Abschnitt 4.1 vorgenommen. Anschliefend widmet sich
Abschnitt 5 der Anwendung deliberativer Biirgerbeteiligungsverfahren zur
Uberarbeitung von Regionalstatuten. Insbesondere werden die Verfahren
in den autonomen Provinzen Trento und Bozen analysiert (zwei Gebiets-
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korperschaften, die zusammen die Sonderstatutsregion Trentino-Stdtirol
bilden). Abschnitt 5 zeigt auf, dass Italien trotz seiner schwachen bzw. in-
complete federality (hierzu Abschnitt 3) nicht nur im Bereich der regiona-
len, organischen Normenwerke zur Regelung deliberativer Partizipations-
verfahren, sondern auch im Bereich substaatlicher Verfahren des partici-
patory constitution-making eine interessante Fallstudie darstellt. Abschnitt 6
rundet den Beitrag mit einem Fazit zur Instiutionalisierung deliberativer
Partizipationsverfahren ab.

2. Der Verfassungsrabmen: Sonder- und Normalstatutsregionen

Die italienische Verfassung (itVerf) unterscheidet zwischen 20 Regionen:
den 15 Regionen mit Normalstatut! stehen finf Regionen mit Sonder-
statut? gegeniiber, die iber eine weitaus groffere Kompetenz- und Res-
sourcenausstattung verfugen, welche auch primadre, also ausschliefliche
Kompetenzen einschliet. Grundlegender Rechtsakt fir jede der finf auto-
nomen Regionen ist das jeweilige Sonderstatut, welches Verfassungsrang
besitzt und einerseits das Verhaltnis der jeweiligen Region zum Staat (die
Verteilung der Kompetenzen, die Finanzausstattung und die bilateralen
Bezichungen), andererseits die interne Ordnung der jeweiligen autono-
men Region regelt. Dies bedeutet zweierlei. Erstens, dass die Sondersta-
tuten der autonomen Regionen aus materieller Sicht die Grundgesetze
der jeweiligen autonomen Gemeinschaft darstellen. Zweitens, dass die
Sonderstatuten der autonomen Regionen aus formeller Sicht ein Rechtsakt
des Staates sind, der nur mittels Verfassungsinderung gemafs Artikel 138
itVerf abgeandert werden kann — das heifft mittels einer Verabschiedung
in doppelter Lesung in beiden Kammern des Parlaments in einem zeitli-
chen Abstand von mindestens drei Monaten.? Dies ist ein Verfahren, das
aufgrund der politischen Instabilitit Italiens mihsam ist und auch Risiken

1 Die Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Ligurien, Emilia-Romagna, Toska-
na, Umbrien, Marken, Latium, Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, Basilikata
und Kalabrien verfiigen tGber ein Normalstatut (statuto ordinario).

2 Friaul-Julisch Venetien, Sardinien, Sizilien, Trentino-Alto Adige/Stdtirol und Aos-
tatal/Vallée d’Aoste verfiigen laut Art. 116 itVerf tber besondere Formen und Ar-
ten der Autonomie gemifl Sonderstatuten. Die Region Trentino-Siidtirol besteht
aus den autonomen Provinzen Trient und Bozen (Art. 116 Abs. 2 itVerf), deren je-
weilige umfassende Gesetzgebungs- und Verwaltungsautonomie unter dem ge-
meinsamen Dach der Region unterschiedlich ausdifferenziert ist.

3 Ein staatsweites Referendum, das bei Verfassungsinderungen verlangt werden
kann, die mit lediglich einfacher Mehrheit in der zweiten Lesung verabschiedet
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fir die Beibehaltung bzw. Erweiterung der Alleinstellungsmerkmale von
Sonderstatutsregionen birgt.#

Eingerichet wurden die Sonderstatuten der autonomen Regionen Sizi-
lien, Sardinien, Aostatal und Trentino-Sidtirol mittels Abstimmung im
Parlament im Zeitraum zwischen 1946-1948 (Friaul-Julisch Venetien im
Jahr 1963).5Die Statuten der anderen Regionen wurden hingegen erst im
Jahr 1970 durch die damals erstmals gewahlten Regionalparlamente selbst
erarbeitet und nach der Uberpriifung von Seiten des nationalen Gesetzge-
bers auf ihre Verfassungs- und Gesetzeskonformitit per Regionalgesetz
eingerichtet.® Die fiinf Sonderstatutsregionen, die im Sinn einer praven-
tiven Strategie des Zentralstaates gegenuber separatistischen Tendenzen
oder aufgrund des Vorhandenseins sprachlicher Minderheiten und inter-
nationaler Verpflichtungen eingerichtet worden waren, stellten folglich
fir lange Zeit die einzige Umsetzung der in der itVerf von 1948 festge-
schriebenen Regionalautonomie dar. Sie verkorpern die erste Phase der
Regionalisierung Italiens.

werden, ist bei einem statutsindernden Verfassungsgesetz ausgeschlossen (nicht
zuletzt aufgrund des Minderheitenschutzes).

4 Dies trifft insbesondere fiir die Sonderstatutsregionen im Norden zu, welche ihre
Handlungsspielrdume, die aus den Statuten erwachsen, von Anfang an besser nutz-
ten. Grundlegendes Instrument der Ausgestaltung kompetenzrechtlicher Hand-
lungsspielriume von autonomen Regionen ist die Durchfithrungsbestimmung.
Jede autonome Region verfiigt Gber eine parititisch von Vertretern des Staates
und der Sonderstatutsregion besetzte Kommission, in der die Zustindigkeiten der
jeweiligen autonomen Region niher definiert werden und die auch bei der Erwei-
terung einer Autonomie eine tragende Rolle spielt. Als atypische Rechtsquelle und
aufgrund ihrer besonderen verfahrensrechtlichen Natur kann eine Durchfithrungs-
bestimmung, ausgearbeitet durch diese Kommission, nicht durch ein einfaches
Staatsgesetz oder mittels eines Aktes mit Gesetzeskraft der Regierung abgeandert
werden. Die autonome Provinz Bozen ist Spitzenreiter was die Anzahl von Durch-
fihrungsbestimmungen betrifft. Vgl. Francesco Palermo und Alice Valdesalici,
»Irreversibly different. A country study of constitutional asymmetry in Italy«, in
Patricia Popelier und Maja Sahadzi¢ (Hrsg.), Constitutional Asymmetry in Multi-
national Federalism - Managing Multinationalism in Multi-tiered Systems, (Springer
International Publishing, 2019), 287ff.

5 Die verfassungsgebende Versammlung verabschiedete die Sonderstatuten fiir die
autonomen Regionen Sardinien (Verfassungsgesetz Nr.3/1948), Aostatal (Verfas-
sungsgesetz Nr. 4/1948) und Trentino-Stdtirol (Verfassungsgesetz Nr. 5/1948). Mit
Verfassungsgesetz Nr.2/1948 wurde das 1946 mit gesetzesvertretendem Dekret
Nr. 455/1946 verabschiedete Statut der Region Sizilien in ein Verfassungsgesetz
umgewandelt. Die Errichtung der Region Friaul-Julisch Venetien wurde mit Ver-
fassungsgesetz Nr. 1/1963 vollzogen.

6 Siche Art. 123 itVerf fiir Details zum Verfahren.
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Die zweite Phase der Regionalisierung war gekennzeichnet durch den
,Foderalismus per Dekret*” — also der einfachgesetzlichen Ubertragung
von Aufgaben vom Staat auf die Regionen und ortlichen Korperschaften
mittels der Verwaltungsreformen in den 1990er Jahren.® In jenen Jahren
blieb die notige parallele Uberfithrung der Beamtenschaft von den Zen-
tralministerien an die Regionen als Trager der Kompetenzen jedoch aus.
Ebenso folgten der Neufassung weitere Teile des V. Titels der itVerf durch
die Verfassungsreform von 2001 — das heifSst der Umkehr der Residualkom-
petenz, die seitdem den Regionen zuerkannt ist und somit dem Grundsatz
einer Kompetenzverteilung zwischen dem Staat und den Regionen nach
dem Subsidiaritatsprinzip gleichkommt® — nur vereinzelt regionale Auto-
nomieverstindnisse in der Politik, auch wegen fehlender Finanzmittel
bzw. der ausbleibenden Umsetzung des in der Verfassungsreform 2001
festgeschriebenen Finanzfoderalismus'.

Seit der Verfassungsreform von 2001, die die dritte Phase der Regionali-
sierung Italiens eingelautet hat, ermoglicht Art. 116 Abs. 3 itVerf auch al-
len Regionen mit Normalstatut, mit der Zentralregierung uber ,zusatzli-
che besondere Formen und Bedingungen der Autonomie“ zu verhan-

7 Vgl. Jens Woelk, »Foderalismus per Dekret? Zum Stand der Bassanini-Reformenc,
(2000) 13 Jahrbuch fiir italienisches Recht 105fF.

8 8 Die sogenannten Bassanini-Gesetze mit den entsprechenden Durchfihrungsver-
ordnungen. Beziiglich der Regionen und Gemeinden siche Gesetz Nr. 59/1997
und Gesetz Nr. 127/1997 sowie die Durchfithrungsverordnung Nr. 112/1998.

9 In diesen Neuerungen drickt sich die Auffassung einer Gleichstellung von Staat
und Regionen aus, im Sinn funktionaler statt hierarchisch bestimmter Kompe-
tenzbereiche. Hierzu tragt auch die Abschaffung der Praventivkontrolle regiona-
ler Gesetze durch Zustimmung der staatlichen Regierung bei: Staat und Regio-
nen sind im Hinblick auf die Gesetzgebung von nun an gleichgestellt. Eventuelle
Ersetzungsbefugnisse des Staates, z.B. im Falle regionaler Untitigkeit bei der Um-
setzung volkerrechtlicher oder europarechtlicher Verpflichtungen, stehen unter
dem Vorbehalt ihrer Ausiibung im Sinn des loyalen Zusammenwirkens, d.h. in
Abstimmung mit den Regionen. Auch folgen Verwaltungszustindigkeiten nicht
mehr den Gesetzgebungskompetenzen, sondern werden entsprechend der in
Art. 118 genannten Kriterien (Subsidiaritat, Differenzierung und Verhaltnisma-
Bigkeit) flexibel zugewiesen.

10 Gemif Art. 119 itVerf verfiigen die Gebietskorperschaften im Einklang mit der it-
Verf und nach einem staatlich vorgegebenen Koordinierungsschliissel tiber Fi-
nanzautonomie in Bezug auf die Aufgaben in ihrem Zustindigkeitsgebiet. Die
Neuregelung der Finanzbeziehungen der Gebietskorperschaften (Regionen, Pro-
vinzen, Grof$stadte mit Sonderstatus und Gemeinden) wurde ab 2009 mit der
Verabschiedung des Rahmengesetzes Nr. 42/2009 und einer Reihe zu seiner Um-
setzung notwendigen Regierungsdekreten angegangen. Infolge der Finanz- und
Wirtschaftskrise geriet sie komplett ins Stocken.
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deln.!" In Bezug auf die Regionen mit Sonderstatut gilt weiterhin die Be-
stimmung laut Art. 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001, die besagt, dass
bis zur Anpassung der jeweiligen Statuten die Bestimmungen dieses Ver-
fassungsgesetzes auch in den Regionen mit Sonderstatut und in den auto-
nomen Provinzen Trient und Bozen Anwendung finden, und zwar fiir die
Teile, in denen Formen der Autonomie vorgesehen sind, welche tber die
bereits zuerkannten hinausgehen. Die gemif§ Art. 116 Abs. 3 itVerf erwei-
terte Autonomie fir Regionen mit Normalstatut — bekannt unter dem Be-
grift des regionalismo differenziato (differenzierter Regionalismus) — ist eine
zusitzliche Autonomieform neben jener der Regionen mit Sonderstatut.
Sofern Regionen mit Normalstatut einen ausgeglichenen Haushalt vorwei-
sen, kdnnen sie mittels eines Verhandlungsverfahrens im Bereich der kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompetenzen'? und fir manche Sachgebiete
auch im Bereich der ausschlieflichen Gesetzgebungskompetenzen des
Zentralstaates'3 tiber mehr Zustindigkeiten und tGber besondere Arten der
Autonomie verfigen.

11 Vgl. Carolin Zwilling, »Italiens Regionen zwischen Reform und Stillstand«, in
Europiisches Zentrum fiir Foderalismus-Forschung Tibingen (Hrsg.), Jahrbuch
des Foderalismus 2017. Foderalismus, Subsidiaritit und Regionen in Europa (Nomos,
2017), 369ft.

12 Folgende Sachgebiete gehoren zur konkurrierenden Gesetzgebung: die interna-
tionalen Bezichungen der Regionen und ihre Beziehungen zur Europaischen
Union; AufSenhandel; Arbeitsschutz und -sicherheit; Unterricht, unbeschadet der
Autonomie der Schuleinrichtungen und unter Ausschluss der theoretischen und
praktischen Berufsausbildung; Berufe; wissenschaftliche und technologische For-
schung und Untersttitzung der Innovation der Produktionszweige; Gesundheits-
schutz; Erndhrung; Sportgesetzgebung; Zivilschutz; Raumordnung; Hifen und
Zivilflughafen; grofe Verkehrs- und Schifffahrtsnetze; Regelung des Kommuni-
kationswesens; Produktion, Transport und gesamtstaatliche Verteilung von Ener-
gie; Erginzungs- und Zusatzvorsorge; Koordinierung der offentlichen Finanzen
und des Steuersystems; Aufwertung der Kultur- und Umweltgtiter und Forderung
und Organisation kultureller Tatigkeiten; Sparkassen; Landwirtschaftsbanken,
Kreditinstitute regionalen Charakters; Kérperschaften fir Boden- und Agrarkredit
regionalen Charakters. Unbeschadet der dem staatlichen Gesetzgeber vorbehalte-
nen Befugnis zur Festsetzung wesentlicher Grundsitze steht die Gesetzgebungsbe-
fugnis fir Sachgebiete der konkurrierenden Gesetzgebung den Regionen zu.

13 Im Bereich des Rechtsinstituts des Friedensrichters, im Bereich der allgemeinen
Bestimmungen im Unterricht und in den Bereichen Umweltschutz, Okosysteme
und kulturelle Gemeingiiter.
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3. Der autonomziepolitische Rabhmen: Italiens federality

Von besonderem Gewicht fir Aussagen tber die fdderale Kultur im italie-
nischen Regionalismus sind Burgess* Uberlegungen zur Bedeutung von
politischer Kultur, das heif§t von Einstellungsmustern und Deutungsnarra-
tiven gegeniiber den drei Dimensionen von Politik:'* Erstens polities als
Institutionen und Strukturen (Form). Zweitens politics als akteursbezoge-
ne Politik (Prozess). Drittens policies als Politikgestaltung (Inhalt). Solche
Einstellungsmuster und Deutungsnarrative fasst Burgess unter dem Begriff
federality zusammen, der Aussagen dariiber ermdglichen soll, wie féderal
ein System ist.!s

Im Konkreten bezieht Burgess® federality sich auf das Ausmafi, in dem
politische Systeme foderale Werte und Praktiken wie gegenseitige Aner-
kennung, Dialog und Kompromissbereitschaft, aber auch Vertrauen und
Reziprozitit, aufrechterhalten und angewendet werden — Werte, die auch
unerlésslich sind fir jeden deliberativen Partizipationsprozess. In die Kate-
gorie foderaler politischer Systeme gehoren demnach laut Burgess nicht
nur etablierte Foderalstaaten wie die USA oder auch Deutschland, sondern
auch solche Staaten, die — wie Italien — im formellen Sinn keine Foderal-
staaten sind, aber foderale Werte als Verfassungsprinzipien festgeschrieben
haben und diese in der politischen Praxis leben — wenngleich in unzurei-
chender Art und Weise als incomplete federal democracies.'®

Italiens ,foderaler Regionalismus“!” zeichnet sich bei der Errichtung
der Normalstatutsregionen dadurch aus, dass das regionale, demokratiepo-
litische Gedankengut wie auch die sozio-kulturellen und geographischen
Eigenschaften regionaler Gemeinschaften grofStenteils nicht mit in die Sta-
tuten aufgenommen wurden. Aus diesem Grund sprach man Anfang der
1980er Jahre von ,Regionen ohne Regionalismus“.'® Die Regionalisierung
schritt zwar voran, doch entwickelten die Regionen mit Normalstatut
nur vereinzelt ein autonomiepolitisches, regionales Bewusstsein. Grinde
sind auch das Fehlen einer verfassungsrechtlich verankerten Regionen-
kammer auf zentralstaatlicher Ebene, das zentralistisch-angelegte Parteien-
system, welches nur bedingt Territorialinteressen koharent fasst und vor-

14 Vgl. Michael Burgess, In Search of the Federal Spirit (OUP, 2012).

15 1Ibid., 260ff.

16 Ibid., 273.

17 Gunther Pallaver und Marco Brunazzo »Italy: The Pendulum of “Federal” Re-
gionalisme, in Ferdinand Karlhofer und Gunther Pallaver (Hrsg.), Federal Power-
Sharing in Europe (Nomos, 2017), 149ft.

18 Giorgio Pastori, »Le regioni senza regionalismo, (1980) 2 i/Mulino 204ft.

192



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Italiens Regionen und deliberative Demokratie

antreibt, und die faktisch komplex-verwobenen und politisch-bedingten
Bezichungsgeflechte zwischen den Regionen einerseits, und zwischen der
regionalen und der zentralstaatlichen Ebene andererseits.!”

Die Entwicklung beider Kategorien von Regionen — Sonder- und Nor-
malstatutsregionen — erfolgte daher nach der Verfassungsreform 2001 ins-
besondere durch die Verfassungsrechtsprechung und ist — aus politischer
Sicht - an die Verhandlungsstirke regionaler Eliten gebunden. Zwar ent-
wickelte sich trotz fehlender, klarer Vorgaben im Bereich der intergouver-
nementalen Beziehungen durch die conferenza stato-regioni-province autono-
me (Standige Staat-Regionen-Autonome Provinzen Konferenz)?® und mit
Bezug auf das verfassungsrechtlich verankerte Prinzip der loyalen Zusam-
menarbeit (Art. 120 itVerf) ein gewisser regionalismo cooperativo (kooperati-
ver Regionalismus), doch fehlt weiterhin eine klare Gesamtstrategie im
Sinn der federality von Burgess. Starke Asymmetrien und insbesondere die
politische Instabilitit wirken seit jeher auf Foderalisierungsreformen, in-
tergouvernementale Beziehungen und die Entwicklung, aber auch gegen-
seitige Anerkennung, regionaler Autonomieverstindnisse ein.?!

Vor diesem Hintergrund hat die deliberative Demokratie als breit ge-
fasstes Konzept zwar Eingang gefunden in die Regionalstatuten, doch sind
deliberative Verfahren nur vereinzelt ein systemimmanenter Teil regiona-
ler Autonomieverstindnisse geworden. Italiens incomplete federal democracy
hat nichtsdestotrotz wesentlich dazu beigetragen, dass einige Regionen im
Bereich der Institutionalisierung deliberativer Biirgerbeteiligungsverfahren
eine Vorreiterrolle einnehmen konnten — eben weil Regionen tber weit-
reichende Handlungsspielrdume verfiigen und so ihre Politikgestaltung

19 Regionenprisidenten kénnen territoriale Interessen in Anbetracht des Fehlens
einer Regionenkammer auf zentralstaatlicher Ebene nur bedingt in den Vorder-
grund riicken. Italiens Parlamentarismus ist gekennzeichnet durch den ,perfek-
ten Bikameralismus®, in dem die Abgeordnetenkammer und der Senat tber
dieselben Funktionen verfiigen (mit dem Senat, der auf regionaler Basis gewihlt
wird). Zur Territorialisierung von Parteiagenden siche Linda Basile, The Party
Politics of Decentralization (Palgrave Macmillan, 2019).

20 Zur Rolle der Konferenz als schwaches, aber derzeit einziges Koordinierungsor-
gan siche Carolin Zwilling und Elisabeth Alber, »Italien auf der Suche nach
(s)einer foderalen Kultur: Konfrontation plus Konfliktregelung gleich Kooperati-
on?« in Europiisches Zentrum fiir Féderalismus-Forschung Tubingen (Hrsg.),
Jabrbuch des Foderalismus 2013. Foderalismus, Subsidiaritit und Regionen in Europa
(Nomos, 2013), 317ff.

21 Vgl. fir viele Gianfranco Baldini und Brunetta Baldi, »Decentralization in Italy
and the Troubles of Federalization«, (2014) 1/24 Regional and Federal Studies 87ff.
Lutz Bergner, Der italienische Regionalismus (Verlag Dr. Kovac, 2008).
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mittels der Einbindung von Burgern auch deliberativ-demokratisch ange-
hen konnen. Die in Abschnitt 4.3 angefiihrten Beispiele bekriftigen dies,
und sie bekriftigen ebenso die folgenden drei damit zusammenhéingenden
Thesen, die vermehrt in der weltweiten Literatur zu Foderalismus und (de-
liberativer) Demokratie diskutiert werden. Erstens, dass eine bundesstaatli-
che bzw. stark dezentralisierte Ausgestaltung eines Staates forderlich ist
fur die Institutionalisierung deliberativer Partizipationsverfahren: ,federa-
lism should be seen as, and can become, a method by which deliberative
settings can be created because federalism localizes decision-making®.2
Zweitens, dass die Umsetzung von deliberativen Biirgerbeteiligungsver-
fahren der Wiederherstellung eines ungetriibten Verhiltnisses zwischen
Institutionen und Biirgern im Sinn eines ,aktivierenden (Wohlfahrts)Staa-
tes“ dient,?? das heiflt einer neuen Verantwortungsteilung zwischen dem
Staat und der Gesellschaft. Diese neue Verantwortungsteilung fuflt auf
dem Prinzip der Selbstregulierung, welches gesellschaftspolitische Akteu-
re mittels vermehrter Aufgabeniibernahme in die Probleml6sung mit ein-
bindet und die daraus resultierende Kollaboration einer staatlichen oder
hierarchischen Steuerung vorzieht — nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass kollaborative Entscheidungsfindungsprozesse Sozialkapital freischal-
ten und somit Innovation generieren kdnnen.?* Drittens, dass eine bundes-
staatliche bzw. stark dezentralisierte Ausgestaltung eines Staates Vorausset-
zung ist fir burgerschaftliches Engagement und biirgerschaftliche Kompe-
tenz, zwei Elemente, die unerlésslich sind fiir die Umsetzung erfolgreicher
Burgerbeteiligungsverfahren.?S Das Konzept der biirgerschaftlichen Kom-

22 Kyle Scott, Federalism. A Normative Theory and its Practical Relevance, (Bloomsburg
Publishing, 2011), 39. Vgl. auch Karl-Peter Sommermann »Citizen Participation
in Multi-Level Democracies — An introductions, in Cristina Fraenkel-Haeberle,
Sabine Kropp, Francesco Palermo und Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Citizen
Participation in Multi-Level Democracies (Brill-Nijhoff, 2015), 1ff.

23 Bernhard Blanke und Stephan v. Bandemer, »Der ,aktivierende Staat“, (1999) 6
Gewerkschaftliche Monatshefte 321ff. Irene Dingeldey, »Aktivierender Wohlfahrts-
staat und sozialpolitische Steuerung, (2006) 8-9 Aus Politik und Zeitgeschichte 3ff.

24 Arthur Benz spricht von innovationsgenerierendem Wettbewerb und vom Po-
tential des institutional engineering zwischen allen Akteuren eines Staates, von
kooperativen und deliberativen Entscheidungsfindungsprozessen; Arthur Benz,
»Foderalismus und Demokratie — Eine Untersuchung zum Zusammenwirken
zweier Verfassungsprinzipien«, (2003) 57 polis. Vgl. auch Arthur Benz und Nico-
lai Dose (Hrsg.), Governance — Regieren in komplexen Regelsystemen (VS Verlag fir
Sozialwissenschaften, 2010).

25 Vgl. Caroline Patsias, Anne Latendresse und Laurence Bherer, »Participatory
Democracy, Decentralization and Local Governance, (2013) 37(6) International
Journal of Urban and Regional Research 2214ff.
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petenz — civic competence — wird dabei als bindendes Element zwischen den
zwei Verfassungsprinzipien der Demokratie und des Féderalismus angese-
hen und aus anwendungsorientierter Sicht als ,institutional capacity of ci-
tizens to be actively engaged in the actual process of government® defi-
niert.2¢

4. Deliberative Demokratie auf regionaler Ebene

Zur Klarung der Frage, inwiefern deliberative Demokratie ein Bestandteil
regionaler Autonomieverstindnisse ist, bedarf es dreierlei. Erstens, einer
kontextuellen Begriffsdeutung mit Bezug auf anwendungsrelevante Spezi-
fika. Zweitens, der Kontextualisierung deliberativer Demokratie im staats-
rechtlichen und regionalstatutarischen Demokratieverstindnis. Drittens,
der Analyse regionaler, organischer Normenwerke zur Regelung delibera-
tiver Biirgerbeteiligungsverfahren.

4.1. Die Begriffsdeutung zu democrazia partecipativa

In Bezug auf den italienischsprachigen Raum und italienischsprachiger Li-
teratur zu deliberativen Biirgerbeteiligungsverfahren muss hinsichtlich der
Begriffsdeutung festgehalten werden, dass fur die Ausgestaltung deliberati-
ver Demokratie meist der Begriff der partizipativen Demokratie verwendet
wird, wobei mit democrazia partecipativa eben auch all jene Beteiligungs-
formen gemeint sind, die auf Deliberation fuflen, also auf — bezugneh-
mend auf deutschsprachige Literatur — der ,argumentative[n] Suche nach
und Gewichtung von Griinden fir und gegen Handlungsoptionen durch

26 Vgl. Kostas A. Lavdas und Dimitris N. Chryssochoou, »A Republic of Europeans:
Civic Unity in Polycultural Diversity«, in Léonce Bekemans Maria Karasinska-
Fendler, Marco Mascia, Antonio Papisca, Constantine A. Stepannou und Peter G.
Xuerebet (Hrsg.), Intercultural Dialogue and Citizenship: Translating Values into Ac-
tions (Marsilio, 2007). Ahnlich argumentieren aus rechtswissenschaftlicher Sicht
Margherita M. Procaccini, »Partecipazione e federalismo: lessico e strumenti di
un metodo di governos, in Alessandra Valastro (Hrsg.), Le regole della democrazia
partecipativa (Jovene Editore: 2010), 57ff; und Umberto Allegretti, »Participatory
Democracy in Multi-Level States«, in Cristina Fraenkel-Haeberle, Sabine Kropp,
Francesco Palermo und Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Citizen Participation in
Multi-Level Democracies (Brill-Nijhoff, 2015), 207ff.
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eine Gruppe®.?” Die dialogische Deliberation bei solchen Beteiligungspro-
zessen, das heiflt der kommunikative Austausch inhaltlicher Positionen,
soll dabei der Logik der Offentlichkeit folgen: ,Die genannten Grinde
verlangen nach Verallgemeiner- und prinzipieller Ubertragbarkeit [wobei
das offene Darlegen von Griinden der Priifung von Verallgemeinerbarkeit
und Ubertragbarkeit dient]. Was fir einen Teilnehmer ein Grund ist,
muss fur die anderen zumindest ein moglicher Grund sein. Private Motive
und Interessen (z.B. der Wunsch nach mehr Geld oder Macht) gelten
in der Deliberation nicht als legitime Griinde.“?® Solch ein Austausch
inhaltlicher Positionen ist gekennzeichnet durch zwei Qualititen: eine
intrinsische, die sich auf die subjektive Erfahrung der Teilnehmenden be-
zieht und dem zivilgesellschaftlichen Selbstverstindnis des aktiven Biirgers
Rechnung trigt, und eine instrumentelle, die sich auf die Vermutung
bezieht, dass mittels Deliberation Ergebnisse erzielt werden, die hdhere
epistemische Qualitit aufweisen und so auch hohere Legitimitat fir sich
beanspruchen kénnen.?

Die Verwendung des Begriffs democrazia partecipativa im italienischen
Raum ist bedingt durch die Tatsache, dass im Italienischen das Verb dels-
berare im laufenden Sprachgebrauch gleichgesetzt ist mit ,etwas beschlie-
Ben, einen Beschluss fassen und nicht mit ,beratschlagen, abwigen® (wie
im Deutschen, aber auch im Englischen, den zwei Sprachen, in denen der
Begriff auf die klassische etymologische Wurzel des Wortes Deliberation
verweist, welche mit dem Begriff das Abwigen von Vor- und Nachteilen
zu einer Sachlage meint). Bobbio und Pomatto sprechen bei deliberativen
Dialogmodellen daher von einem modello a confronto, das unterschiedliche
Meinungen und Argumentationsstringe gegeniberstellt und in dem die
Letztentscheidungsinstanz zunéchst eine neutrale Rolle einnimmt.3® Sie
grenzen dieses Dialogmodell ab vom modello a pressione, welches sie als
einen Oberbegriff ansehen fiir partizipative Beteiligungsformen, die Druck
austiben und nicht gekennzeichnet sind durch einen argumentativen Mei-

27 Claudia Landwehr, »Demokratische Legitimation durch rationale Kommunika-
tiong, in Oliver W. Lembcke, Claudia Ritzi und Gary S. Schaal (Hrsg.), Zeitge-
nossische Demokratietheorie, Band 1: Normative Demokratietheorien (Verlag fiir
Sozialwissenschaften, 2012), 360.

28 Ibid, 360.

29 Gary S. Schaal und Felix Heidenreich, Einfiibrung in die Politischen Theorien der
Moderne, 3. Auflage (Verlag Barbara Budrich, 2016), 266.

30 Luigi Bobbio und Gianfranco Pomatto, »Modelli di coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte pubbliche«, in Sergio Fabbrini (Hrsg.), Rapporto sulla qualita della
democrazia in Trentino, (Provincia Autonoma di Trento, 2008), 29.
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nungs- und Willensbildungsprozess, der einer Priferenzgenese aber auch
Praferenzverinderung gleichkommt. Letztere Beteiligungsformen — also
Verfahren, die Druck ausiiben — gehdren zwar wie jene, die auf dialogische
Deliberation hinauslaufen, einem sachlichen Demokratieverstandnis an,3’
doch sind sie den partizipativen Demokratietheorien der 1970er Jahre
zuzuschreiben. Thre Ausgestaltung dufSert sich beispielsweise in Demons-
trationen oder Tatigkeiten zivilen Ungehorsams, nicht unbedingt in Pro-
zessen der Beratschlagung, in denen Argumente abgewogen werden bzw.
»gut beratschlagt® wird hinsichtlich einer noch zu treffenden Entschei-
dung in Politik oder Verwaltung.

Was man unter ,guter Deliberation® versteht bzw. wie sich diese ausge-
stalten lasst, hangt vom Kontext und der Zielsetzung des jeweiligen delibe-
rativen Burgerbeteiligungsverfahren ab. Vergne betont, dass ,,gute Delibe-
rationsprozesse“ durch folgende fiinf Elemente gekennzeichnet sind:

1) eine ausreichende Menge an Informationsvermittlung und -austausch
zur Sachlage, zum Verfahren und zur Akteurskonstellation; 2) eine Phase
der Debatte, die der Vorstellung von Meinungen und Argumenten dient
(und somit der agonistischen Politik gleichkommt); 3) eine Phase des
Dialogs, in der Argumente geprift und nach Gemeinsamkeiten gesucht
wird; 4) eine Phase der Priorisierung der erarbeiteten Empfehlungen; 5)
eine Phase der Ergebnisproduktion, die drei Formen annehmen kann:
die Erstellung eines Berichts (beispielsweise eines Biirgergutachtens), einer
Entscheidungsgrundlage (beispielsweise eines Gesetzentwurfs) oder einer
klarenden Entscheidung zu einer konkreten Sachlage mittels Konsens-,
Kompromiss- oder Mehrheitsprinzip.3?

Ein Streifzug durch einschligige Werke in der italienischsprachigen Li-
teratur zeigt auf, dass — wie anderswo — keine einhellige Meinung zu ,,gu-
ter Deliberation vorherrscht. Es gilt folgendes: normative-theoretische Ar-
beiten umreilen ,gute Deliberation® in der Regel als einen umfassenden
und anspruchsvollen Begriff, wihrend empirische Studien und insbeson-
dere die politische Praxis gelegentlich fast jede Form der Kommunikation
als Deliberation bezeichnen (z.B. auch Anhdrungen). Aus diesem Grund
argumentiert Floridia, dass deliberative Demokratie vieles sein kann, eben
weil seine Vielschichtigkeit differenziert zur Reflektion und Anwendung
kommt: ,,...deliberative democracy is [...] a political idea that inspires a

31 Im Gegensatz zum numerischen Demokratieverstindnis, das sich auf den Wahl-
akt beschrankt.

32 Antoine Vergne, »Ausblick: Auf dem Weg zu erneuerten Qualititsstandards fir
die Planungszelle«, in Hans-Liudger Dienel et al. (Hrsg.), Die Qualitit von Biirger-
beteiligungsverfabren (oekom, 2014), 414.
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political and cultural movement for democratic reform; also a theoretical
model and a paradigm for empirical research. Is this too much? Probably
not, because, today, those who refer to deliberative democracy actually do
at least one of these things.” (Hervorhebung im Original).>* Um der kon-
zeptionellen Unbestimmtheit Einhalt zu gebieten, vertritt Floridia die The-
se, sich nunmehr nicht mit der Frage der Essenz von Deliberation und de-
liberativer Demokratie auseinanderzusetzen, sondern mit dem Status, der
ihr zugesprochen wird, und mit der Frage, wie sie ausgestaltet ist und auf
ein Gesamtsystem einwirkt.

4.2. Deliberative Demokratie in den Regionalstatuten und der Grundsatz des
systemic approach

Die Regionalstatuten ,zweiter Generation®, die seit 2004 und damit nach
dem deliberative turn in der Demokratietheorie verabschiedet wurden,3*
erwihnen letztere nicht expressis verbis. Andererseits verweisen sie alle —
neben den verschiedenen Instituten der direkten Demokratie — auf partizi-
pative Demokratie als Kern des regionalen Autonomieverstindnisses, das
die Mitwirkung von Biirgern am offentlichen Leben zum Ziel hat3* Die
Regionalstatuten verankern das Recht auf Mitwirkung sowohl allgemein —
oft wird ihm ein ganzer Artikel gewidmet — als auch speziell im Bereich
von Verwaltungsverfahren oder hinsichtlich der Gesetzgebungstatigkeit.
Dieses Recht auf Mitwirkung reduziert sich in der Praxis jedoch meist

33 Antonio Floridia, From Participation to Deliberation (ECPR Press, 2017), 308.

34 Um die Jahrtausendwende mehren sich die Auffassungen, dass die Ausgestaltung
der Demokratie im Idealfall as deliberative as possible zu erfolgen habe und die
deliberative Demokratietheorie tritt definitiv das Erbe der partizipativen Demo-
kratietheorie an. Die Jahre des deliberative turn in der Demokratietheorie gehen
einher mit der vermehrten Anwendung deliberativer Verfahren in der politischen
Praxis. Auf verschiedenen Regierungsebenen werden deliberative Birgerbeteili-
gungsverfahren zunehmend als komplementire Elemente im Vorfeld politischer
Entscheidungsfindung eingesetzt. Was man unter Deliberation im Detail versteht
wird zwar differenzierter, aber weiterhin unterschiedlich ausgelegt. Vgl. fur viele
John Gastil und Peter Levine, The deliberative democracy handbook: strategies for
effective civic engagement in the twenty-first century, (Jossey-Bass, 2005); Gregorio
Arena, Cittadini Attivi (Editore Laterza, 2006); Luigi Bobbio, Amministrare con
i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia (Rubettino, 2007);
Norbert Kersting (Hrsg.), Politische Beteiligung. Einfiihrung in dialogorientierte
Instrumente politischer und gesellschaftlicher Partizipation (VS Springer, 2008).

35 Vgl. Patrizia Vipiana, »La democrazia deliberativa a livello regionale«, (2018) fasc
01, 28 febbraio, AIC-Osservtorio regionale.
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auf die Einbindung von Biirgern zur Klarung einer Sachlage in Form von
Informationsveranstaltungen oder Anhoérungen, wobei in erster Linie jene
Personen(gruppen) angesprochen werden, die von der Sachlage unmittel-
bar betroffen sind. Es handelt sich also nicht um deliberative Biirgerbe-
teiligungsverfahren im engeren Sinn, also jene Beteiligungsformate, die
sich am Ideal der ,guten Deliberation“ in der Form von Meinungs- und
Willensbildung bzw. Priferenzgenese und -verinderung orientieren.
Bisher werden solchen deliberativen Biirgerbeteiligungsverfahren im
italienischen staatsrechtlichen Demokratieverstindis im Vergleich zu Aus-
gestaltungsformen der reprasentativen (und direkten) Demokratie ein ge-
ringerer Stellenwert eingeraumt. Wenngleich deliberative Partizipations-
verfahren in der Wissenschaft als Inbegriff eines ,methodological exercise
of revising the terms of shared rule and self-rule, z.e. to innovate multi-level
decision-making processes in the interest of a better management of the
res publica”® gedeutet werden, und man auch anerkannt hat, dass die Dis-
ziplinen der deliberativen Demokratietheorie und der empirischen Delibe-
rationsforschung quer zu den etablierten Grenzziehungen der Sozialwis-
senschaften liegen mussen, ist die Institutionalisierung deliberativer Biir-
gerbeteiligungsverfahren noch ein junges, vereinzeltes Phinomen.3” Nicht
zuletzt weil es ein schwieriges Unterfangen ist, sich dem Ideal der ,guten
Deliberation® anzunahern. Sich deswegen von einem (anspruchsvollen)
deliberativen Demokratiekonzept zu verabschieden, wire jedoch unange-
messen. Denn es kann weder eine Demokratie ohne deliberative Prozesse
geben, noch kann Demokratie in modernen, pluralen Gesellschaften allein
auf ,guter Deliberation® beruhen. Da alle Verfahren der Entscheidungsfin-
dung Defizite aufweisen, sollte jedes politische System ein ,addquates Mi-
schungsverhiltnis“ von Verfahrensmodi andenken, um durch deren Kom-
bination die bestmoégliche Demokratiebilanz zu erzielen.?® Zudem muss

36 Elisabeth Alber und Alice Valdesalici, »Framing Subnational ‘Institutional Inno-
vation’ and ‘Participatory Democracy’ in Italy: some Findings on Current Struc-
tures, Procedures, and Dynamics«, in Francesco Palermo und Elisabeth Alber
(Hrsg.), Federalism As Decision-Making: Changes in Structures, Procedures and Policies
(Brill-Nijhoff, 2015), 451.

37 Vgl. Alessandra Valastro, Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la
costruzione di un metodo di governo (Jovene, 2010). Cristina Fraenkel-Haeberle,
»Experimente der Burgerbeteiligung in Italien«, (2013) 2 der moderne staat - dms:
Zeitschrift fiir Public Policy, Recht und Management 507ft.

38 Thorsten Hiiller, »Deliberation oder Demokratie? — Zur egalitaren Kritik an deli-
berativen Demokratiekonzeotens, (2012) 2 Zestschrift fiir Politische Theorie, 145f.
Ahnlich argumentiert Frank Hendriks, Vital Democracy: A Theory of Democracy in
Action (OUP, 2010).
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unterschieden werden, ob es sich bei der Herausforderung der Umsetzung
deliberativer Verfahren um ein inharentes Problem der Deliberation han-
delt oder um ein Problem, das der Kontextsensibilitat deliberativer Verfah-
ren zuzuschreiben ist — also der Umsetzung durch die Politik, aber auch
durch die Gesellschaft. Hinterfragen sollte man deshalb nicht per se den
Nutzen von Deliberation und deliberativen Burgerbeteiligungsverfahren,
sondern vielmehr die kontextuell vorgefertigten Meinungsinterdependen-
zen von Akteuren und Teilnehmenden. Die Analyse deliberativer Partizi-
pationsverfahren muss daher ein besonderes Augenmerk auf kontextuelle
Aspekte und auf Interdependenzen der sozio-politischen Wirklichkeit le-
gen, die auf Beteiligungsverfahren einwirken. Der Grundsatz des systemic
approach, so Floridia, riumt nicht nur die Moglichkeit ein, multiple Deli-
berationsarenen und deren Wechselwirkung wahrend der einzelnen Pha-
sen eines konkreten Verfahrens mit zu bertcksichtigen, sondern fordert
die Deliberationsforschung auch auf, Strukturelemente und Dynamiken
des gesamten politischen Systems in den Fokus der Analyse zu nehmen.*”

Vor diesem Hintergrund, also dem deliberative turn in der Demokratie-
theorie und dem systemic approach in der empirischen Deliberationsfor-
schung, urteilte das italienische Verfassungsgericht im Jahr 2002, dass die
Umsetzung des Grundsatzes der Volkssouverdnitit (verankert in Art. 1
Abs. 2 itVerf) nicht auf die Ausgestaltungsform der reprisentativen Demo-
kratie limitiert sein darf, sondern dass die Mitwirkungsformen der Buirger
sich auf das gesamte ,Verfassungsgeriist“ erstrecken missen (Urteil
106/2002 Punkt 3), auch um Art. 3 Abs. 2 der itVerf Rechnung zu tragen.
In Zusammenhang mit dem Grundsatz der substanziellen Gleichheit ver-
weist dieser indirekt auf die Grundsitze der partizipativen Demokratie, z.e.
die effektive Teilhabe aller arbeitenden Mitbiirger an der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Ordnung. Diese Bestimmung hitte eigentlich
eine ausreichende Grundlage fiir partizipative Demokratieformen darstel-
len kdénnen, doch verkannte man aufgrund des Fehlens klarer Richtlinien
bzgl. der Ausgestaltung von Partizipationsverfahren im Laufe der Jahr-
zehnte ihren verfassungsrechtlichen Status bzw. ihre Legitimitit im Sys-
tem, so Teile der Lehre schon in den 1960er Jahren.40

Im Jahr 2004 legte das Verfassungsgericht hinsichtlich der Verfassungs-
mifigkeit einiger Bestimmungen zu deliberativen Partizipationsverfahren

39 Antonio Floridia, La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi (Carocci Edito-
re, 2012), 33.

40 Lelio Basso, »Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale ita-
liano«, in AA.VV., Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, II —
Le liberta civili e politiche (Vallecchi, 1969), 15.
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im Regionalstatut von Emilia-Romagna ausdricklich fest (Urteil
Nr. 379/2004), dass die Institute der partizipativen Demokratie (i.e. 6ffent-
liche Debatte und andere Formen der Teilnahme bei der Umsetzung ver-
fahrensrechtlicher Akte und gesetzgeberischer MaSnahmen) keineswegs
darauf abzielen, die Tatigkeit der 6ffentlichen Verwaltung zu behindern
oder zu verlangsamen, und dass diese ebensowenig das Ziel verfolgen, dem
Regionalparlament seine gesetzgeberische Kompetenz zu entziehen. Viel-
mehr zielen sie darauf ab, das Beziehungsgeflecht zwischen regionalen In-
stitutionen und den Burgern zu verbessern und transparenter zu gestalten.
Das Verfassungsgericht bestatigte somit den komplementiren Charakter
deliberativer Burgerbeteiligungsverfahren und bekraftigte, dass die Regio-
nen tber Handlungsspielriume verfiigen, um diese einzufithren und anzu-
wenden. Solche Handlungsspielrdume sind nimlich Ausdruck mehrerer
Verfassungsprinzipien: jener der Selbstverwaltung und Dezentralisierung,
die in den Artikeln 5 und 114 der itVerf verankert sind, und jenem der ho-
rizontalen Subsidiaritat (Art. 118 Abs. 4 der itVerf), wonach der Staat, die
Regionen, die Grofistidte und die Gemeinden das Ziel verfolgen, die auto-
nome Initiative einzelner Birger und Birgergruppen zur Durchfithrung
gemeinwohlorientierter Tatigkeiten zu férdern.

4.3. Regionale, organische Normenwerke zur Regelung deliberativer
Partizipationsverfahren

Wie im vorherigen Abschnitt betont, verankern alle Regionalstatuten das
Konzept der partizipativen Demokratie. Einige beziehen sich auf spezifi-
sche Verfahren. Beispiele hierfir sind die 6ffentliche Debatte im Regional-
statut der Emilia-Romagna (Art. 17), aber auch die 6ffentliche Debatte im
Regionalstatut der Basilikata (Art. 16). Ob und in welchem Ausmaf die
statutarische Verankerung des Rechts auf Mitwirkung in Regionalstatuten
zur Verabschiedung eines organischen Normenwerks zu deliberativen Par-
tizipationsverfahren gefiihrt hat, zeigt dieser Abschnitt an einigen Beispie-
len auf. Als Fazit kann eingangs festgehalten werden, dass bisher wenige
Regionen organische Normenwerke erlassen haben, die deliberative Biir-
gerbeteiligungsverfahren als breit angelegtes Instrument der regionalen
Politikgestaltung und als einen fixen Bestandteil im regionalen Institutio-
nengeflige vorsehen.!

41 Vgl. Marco Brunazzo, »Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla parteci-
pazione in ltalia«, (2017) 3 Istituzion: del Federalismo 837ft.
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Hervorzuheben ist das Regionalgesetz Nr. 46/2013 fiir deliberative Ver-
fahren der Toskana, das Deliberation als politisches Recht der Birger insti-
tutionalisiert.*> Es ist ein organisches Normenwerk, das die Mitwirkung
der Burger mittels offentlicher Debatten auf regionaler und lokaler Ebene
vorsieht (potenziell hinsichtlich aller 6ffentlicher Entscheidungsfindungs-
prozesse). Es folgt dem Leitsatz der maximalen Inklusivitat, der allen Biir-
gern, die fir Arbeits- und Studienzwecke ihren Wohnsitz in der Toskana
haben und all denjenigen, die von der zu entscheidenden Sachlage betrof-
fen sind, eine gleichberechtigte Teilnahme am deliberativen Partizipations-
verfahren garantiert. Diese maximale Inklusivitit erfillt zuséitzlich den
Zweck der gesellschaftlichen Integration und Kohision. Eine spezifische
vom Regionalparlament eingesetzte und von der Politik unabhingige Re-
gionalbehorde ist fiir die Umsetzung der deliberativen Beteiligungsprozes-
se zustindig. Sie prift die eingereichten Projekte, erlisst Leitlinien zur
Durchfihrung des Partizipationsverfahrens, bewertet das Ergebnis und
legt dem Regionalparlament einen Jahresbericht vor. Konkret sieht das Re-
gionalgesetz zwei Verfahren vor: die offentliche Debatte bei grofen Pro-
jekten mit erheblichen Auswirkungen bzw. grofen Investitionssummen;
und Partizipationsprozesse bei kleineren Projekten, die von einer Mindest-
anzahl von Burgern, Lokalkorperschaften und von Schulen eingebracht
werden konnen. Die Durchfithrung dieser letzteren Prozesse fufit auf
einem Einvernehmensprotokoll zwischen den Akteuren und der Region.
Das toskanische Regionalgesetz 2013 ist auch aus dem Grund interessant,
weil ihm das ,,experimentelle“ Regionalgesetz Nr. 69/2007 vorausging, wel-
ches unter Einbeziehung der Ergebnisse eines zweijiahrigen deliberativen
Burgerbeteiligungsverfahren ausgearbeitet wurde und eine Auslaufklausel
vorsah.®® Laut dieser Klausel wire jenes Regionalgesetz Ende 2012 auf3er-
kraftgetreten, sofern das Regionalparlament gesetzgeberisch nicht erneut
tatig geworden wire.

Ein weiteres Beispiel fiir ein organisches Normenwerk zur Regelung de-
liberativer Partizipationsverfahren ist in der Region Emilia-Romagna zu
finden. Regionalgesetz Nr. 15/2018 zielt auf die allumfassende Mitwirkung
von (betroffenen) Birgern an Entscheidungsfindungsprozessen ab, wobei
potenziell alle regionalen Akte und Politiken Gegenstand sogenannter ,,or-
ganisierter Diskussionsrunden® sein konnen. Der Leitsatz der maximalen

42 Vgl. Rodolfo Lewanski, »Institutionalizing Deliberative Democracy: The “Tus-
cany laboratory”«, (2013) 9(1) Journal of Public Deliberation.

43 Vgl. Antonio Floridia, »La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il
caso della legge regionale Toscana sulla partecipaziones, (2007) S Le Istituzioni del
Federalismo 603ft.
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Inklusivitat gilt auch fir dieses Normenwerk: alle Personen, die in irgend-
einer Weise von einer Sachlage betroffen sind, sollen gleichberechtigt an
Partizipationsverfahren beteiligt werden — nicht nur der Sachlage wegen,
sondern zum Zwecke der Forderung einer aktiven Burgerschaft. Beteili-
gungsverfahren kdnnen auf Initiative regionaler Institutionen, der Lokal-
korperschaften und anderer offentlicher oder privater Stellen eingeleitet
werden. Unter gewissen Auflagen kénnen Antrage fiir die Einleitung eines
deliberativen Partizipationsverfahren auch von einzelnen Birgern oder
Biirgergruppen gestellt werden. Eine fachliche Behorde mit einem vom
Regionalparlament ernannten Garanten fiir Partizipation als Vorsitzenden
ist Dreh- und Angelpunkt fiir die Durchfithrung von Partizipationsverfah-
ren. Das Regionalgesetz Nr. 15/2018 fufft auf denselben Prinzipien wie
sein Vorginger, das Regionalgesetz Nr.3/2010%. Es sind dies: 1) die Ver-
besserung der demokratischen Entscheidungsqualitit, 2) der Ausbau des
sozialen Zusammenhalts und des gegenseitigen Vertrauens, 3) die Redu-
zierung der Dauer und Kosten von Entscheidungsprozessen durch die Er-
hohung der Akzeptanz von Entscheidungen mittels zeitgerechter, struktu-
rierter Einbindung diffuser Sachkompetenz. Im Jahr 2016 setzte man den
Prozess zur Uberarbeitung des Regionalgesetzes Nr. 3/2010 in Gang, auch
weil ein solcher durch die im selben Regionalgesetz enthaltene Evaluie-
rungsklausel vorgesehen war. In Anlehnung an die Erfahrung in der Tos-
kana setzte man dem formellen Prozess zur Uberarbeitung des Regionalge-
setzes einen Ideensammlungsprozess voraus, der Burgern und Interessens-
gruppen vorbehalten war.

Den Normenwerken aus der Toskana und der Emilia-Romagna ist, wie
auch dem Normenwerk der Region Apulien (Regionalgesetz Nr. 28/2017),
zusatzlich folgendes gemein: alle verwenden neben dem Begriff der partizi-
pativen Demokratie (democrazia partecipativa) auch den Begriff der delibe-
rativen Demokratie (democrazia deliberativa). Sie sprechen von innovativen
Modellen der partizipativen und (!) deliberativen Demokratie.*s Ahnlich
dem toskanischen Regionalgesetz verweist jenes in Apulien auch auf ein
Recht auf Mitwirkung der Biirger. Zusitzlich spricht es aber von einer
Pflicht der Mitwirkung fir Birger und Interessensgruppen an beteili-

44 Vgl. Marco Ciancaglini, »La democrazia partecipativa e concertazione. La legge
regionale 3/2010 dell’Emilia Romagnac, (2011) 2 Istituzioni del Federalismo 215ff;
Alessandro Mengozzi, »Idee democratiche e spazi politici della governance parte-
cipativas, (2011) 2 Istituzioni del Federalismo 255ft.

45 Art. 13 Abs. 1 d) Regionalgesetz Emilia-Romagna Nr. 3/2010. Praambel des toska-
nischen Regionalgesetzes Nr.46/2013. Art.1 Abs.3 Regionalgesetz Apulien
Nr. 28/2017.
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gungszentrierter Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem Kon-
zept der aktiven Burgerschaft und der Nutzung von Gemeingiitern. Des
Weiteren dhneln sich das toskanische Normenwerk und jenes von Apulien
hinsichtlich der obligatorischen Durchfithrung offentlicher Debatten im
Vorfeld von GrofSprojekten oder von Projekten, die in relevanter Art und
Weise auf das Territorium und die Gesellschaft einwirken.

Vergleicht man die drei bisher erlduterten Normenwerke hinsichtlich
der Verantwortlichkeiten bei der Organisation deliberativer Biirgerbeteili-
gungsprozesse ergibt sich folgendes Bild: in der Toskana verfigt die Re-
gionalbehorde fiir Partizipation (ein kollegiales Organ, das aus Experten
besteht und vom Regionalparlament fiir finf Jahre eingesetzt wird) im
Vergleich zum Garanten fiir Partizipation in der Emilia-Romagna (ein
Beamter der regionalen Verwaltung im Zusammenspiel mit zwei vom Rat
der Gemeinden designierten Beamten) und dem Biro fir Partizipation
in Apulien (bei der Regionalregierung angesiedelt) tiber den groften, von
allen regionalen Akteuren unabhiangigen Handlungsspielraum.

In der autonomen Provinz Bozen (Stdtirol), Teil der autonomen Regi-
on Trentino-Sudtirol, wurden Interessensvertreter auch zur Ideensamm-
lung hinsichtlich der Erarbeitung eines Landesgesetzes zur Biirgerbeteili-
gung eingebunden. Ziel des vierstufigen Prozesses im Zeitraum 2014-2015
war es, ,die Meinungen verschiedener Vertreter von Organisationen der
Zivilgesellschaft zum Thema der direkten Demokratie im Spezifischen
und der Burgerbeteiligung im Allgemeinen zu horen und zu dokumentie-
ren, und mit ithnen gemeinsam Vorschlage zum neuen Gesetz zu erarbei-
ten®.*¢ Zwar ist das Landesgesetz Nr. 22/2018 im weitesten Sinn eine Uber-
arbeitung des Landesgesetzes Nr. 11/2005, doch schrieb man mit ihm in
zweierlei Hinsicht Demokratiegeschichte. Erstens ist die Ausarbeitung
einer Landesgesetzvorlage mit einer breiten Anhérung der (organisierten)
Zivilgesellschaft ein Novum fiir Siidtirol. Zweitens sieht das Landesgesetz
Nr.22/2018 erstmals ein deliberatives Burgerbeteiligungsverfahren vor.
Beide Demokratieformen, also Instrumente der direkten und der partizipa-
tiven Demokratie, sollen laut Art. 1 des Landesgesetzes in Erginzung zur
reprasentativen Demokratie als ,Ausdruck des Birgerwillens“ Teil des de-
mokratischen Lebens im Lande sein und das Ziel verfolgen, ,die Moglich-
keiten und Ausdrucksformen demokratischer Entscheidungen in der auto-

46 Laut den Organisatoren kann die hohe Anzahl (mehr als 80 Personen) als deutli-
ches Signal fir das grofSe Interesse an der Mitgestaltung politischer Entscheidun-
gen gewertet werden. Blufink Sozialgenossenschaft, Hin zu einem neuen Gesetz zur
direkten Demokratie, Bericht April 2015, 4.
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nomen Provinz Bozen zu erweitern, zu stirken und allgemein zuginglich
zu machen®. Der Burgerrat (Art. 2 Abs. 6) ist dabei als ,,ein moderiertes Be-
teiligungsverfahren anzuerkennen, bei dem Birger ergebnisoffen tber ge-
meinwohlrelevante Fragestellungen der Landes- und Gesellschaftsentwick-
lung beratschlagen® und ,gesellschaftliche Mitverantwortung® tberneh-
men. Der Birgerratsprozess soll dreistufig ablaufen (Art. 18 Abs. 1): die
Durchfithrung eines Birgerrats,*” das Abhalten einer 6ffentlichen Veran-
staltung, die Ubergabe der Ergebnisse an die Letztentscheidungsinstanz
(iber das Prasidium des Sudtiroler Landtags) und die Veroffentlichung des
Burgerratsberichts im Internet auf der Webseite des Stdtiroler Landtags.
Als Vorbild dient der Biirgerratsprozess in Vorarlberg, der professionell be-
gleitet wird und seit Langerem fixer Bestandteil des Vorarlberger Demo-
kratieverstindnisses ist. Die Planung und Durchfiihrung des Biirgerrats in
Sidtirol soll durch das Biiro fiir politische Bildung und Burgerbeteiligung
erfolgen. Dessen Zusammensetzung und Verantwortlichkeiten werden im
konkordanzdemokratischen politischen System Sudtirols, das auf der Insti-
tutionalisierung dreier Sprachgruppen fuf$t (siche Niheres in Abschnitt $)
kontrovers diskutiert. Der Burgerrat, der die Angelegenheiten der Landes-
gesetzgebung oder der Landesverwaltung betreffen kann, soll gemif
Art. 19 Abs. 1 auf Antrag von 300 Biirgern abgehalten werden und als Er-
gebnis eine einstimmige, gemeinsam verfasste Erklirung erzielen. Diese
Zielsetzung, das heifit eine einstimmige, gemeinsame Erklarung, scheiterte
im Autonomiekonvent, dem deliberativen Partizipationsverfahren, das
2016-2017 sudtirolweit zur Erarbeitung von Ideen fiir die Uberarbeitung
des Sonderstatuts der Region Trentino-Siidtirol durchgefiihrt wurde (siche
Abschnitt 5). Wenngleich die Empfehlungen des Biirgerrats rechtlich un-
verbindlich sind, so schreibt das Landesgesetz in Art.23 Abs. 3 fest: ,Be-
inhaltet der Burgerratsbericht konkrete Anregungen zur Landesgesetzge-
bung oder zur Landesverwaltung im Biirgerratsbericht, werden diese vom
Prasidium des Landtags bzw. von der Landesregierung innerhalb von 60
Tagen behandelt. Uber das Ergebnis der Behandlung werden die Initiato-
ren des Birgerrats, die Teilnehmer des Birgerrats und die Offentlichkeit
in geeigneter Weise informiert.”

47 Ein Birgerrat soll aus einer Gruppe von mindestens 12 Personen bestehen, die
in der Meldeliste Siidtirols eingetragen sind und das 16. Lebensjahr angetreten
haben. Die Auswahl dieser Personen soll nach einem geschichteten Zufallsverfah-
ren erfolgen (unter Berticksichtigung der Sprachgruppe, des Geschlechts und des
Alters). Die Teilnahme am Birgerrat soll freiwillig, aber verbindlich sein, und
sich auf einen Zeitraum von eineinhalb Tagen erstrecken.
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Die autonome Provinz Trento (Trentino), die zusammen mit der auto-
nomen Provinz Bozen die autonome Region Trentino-Sidtirol bildet, gilt
als Beispiel fir die Institutionalisierung deliberativer Partizipationsverfah-
ren auf Gberdrtlicher Ebene.#® Zwar hat der Landesgesetzgeber kein (!) or-
ganisches Normenwerk zu deliberativer Demokratie verabschiedet, doch
beinhaltet die umfassende Reform der lokalen Verwaltung innovative An-
satze fur deliberative Biirgerbeteiligungsformen, die dem systemic approach
zuzuschreiben sind. Das Trentino steht nicht nur exemplarisch daftr, wie
eine Reform lokaler Korperschaften zur Institutionalisierung deliberativer
Partizipationsverfahren fithren kann, sondern auch dafiir, dass eine solche
Reform Potential fiir innovative, partizipative Governanceansitze in (diinn
besiedelten) Berggebieten hat. Die Trentiner Talgemeinschaften (comunita
di valle) wurden mit Landesgesetz Nr. 3/2006 als eine behordliche Ebene
zwischen der Gemeinde und der Landesebene eingerichtet.®’ Ziel war es,
einen Teil der Zustindigkeiten der autonomen Provinz Trento auf die Ge-
meinden (im Gberortlichen Verbund) zu tbertragen. Teile der Bestim-
mungen des Landesgesetzes Nr.3/2006 wurden durch das Landesgesetz
Nr. 12/2014 abgeandert. Es handelt sich dabei um die Bestimmungen, die
deliberative Partizipationsverfahren vorsehen. Im Absatz Capo V ter — parte-
cipazione nelle comunita verweist das Landesgesetz niamlich auf Bestimmun-
gen beztglich der Teilnahme der Birger an den Entscheidungsfindungs-
prozessen der Talgemeinschaften. (Artikel 17 decies - 17 sedecies). Partizi-
pationsberechtigt an den Diskussionsarenen sind Personen ab dem 16. Le-
bensjahr und die fir den jeweiligen Prozess relevanten Interessensgrup-
pen. Die Beteiligungsverfahren konnen auf Initiative der Gemeinden, der
Talgemeinschaften, der Interessensgruppen und von mindestens finf Pro-
zent der Einwohnerschaft einer Talgemeinschaft beantragt werden. Eine
unabhingige Behorde fiir Partizipation, auf finf Jahre von der Trentiner
Landesregierung nominiert und bestehend aus einem Beamten aus der
Landesverwaltung und zwei Experten im Bereich deliberativer Partizipati-

48 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die autonomen Regionen — darun-
ter auch Trentino-Stdtirol — anders als die Regionen mit Normalstatut iber die
ausschliefliche Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Ordnung der drtlichen
Korperschaften verfiigen.

49 Vgl. Sara Parolari und Alice Valdesalici, »Le Comunita di Valle: prime prove di
attuazione della riforma istituzionale dell’autonomia speciale trentinac, (2011) 2
Istituzioni del Federalismo 423ft.
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onsverfahren, ist einerseits fir die (obligatorischen)*® dialogischen Prozes-
se zustdndig, andererseits kann sie Prozesse auch selbst initiieren. Die Er-
gebnisse der deliberativen Verfahren sind beratender Natur, doch muss die
Nichtberticksichtigung der Ergebnisse (auch eine eventuelle Abweichung
von den Ergebnissen) von der Letztentscheidungsinstanz schriftlich be-
grindet werden.

S. Deliberative Verfahren bei der Uberarbeitung von Regionalstatuten am
Beispiel des Siidtiroler Autonomiekonvents und der Trentiner Consulta

Die Einbindung von Biirgern in deliberative Partizipationsverfahren zur
Uberarbeitung von Regionalstatuten ist vereinzelt in einigen Regionen mit
Sonderstatut erfolgt. Vom Verfahren her gehdren diese Versuche den Kon-
ventsmodellen (das heifSt Versammlungsmodellen) an, welche bei grundle-
genden Reformen wie Verfassungsreformen eingesetzt werden. Die Lehre
spricht vom constitutional turn bei deliberativen Biirgerbeteiligungsverfah-
ren’! und von participatory constitution-making/constitutional change.>* Fasst
man constitutional turn und participatory constitution-making breit, so kon-
nen unter ihnen alle deliberativen Biirgerbeteiligungsverfahren subsumiert
werden, die im Vorfeld jener politischer Entscheidungen durchgefiihrt
werden, die fir das jeweilige politische System grundlegende Verinde-
rungen mit sich bringen. Durch das partielle ,outsourcing“? von Revi-
sionsverfahren soll ein gesellschaftspolitischer konstitutioneller Moment
geschaffen werden, in welchem die Birger tiber neue Grundregeln bzw.
die zukiinftige Ausrichtung bestehender Grundregeln wie dem Verhiltnis
der Biirger zu den Institutionen beratschlagen.

Die beiden Verfahren in der autonomen Region Trentino-Stdtirol be-
standen aus einem mehrstufigen Prozess mit, im Falle des Autonomie-
konvents in Stdtirol, einer vorgeschalteten Ideensammlungsphase durch

50 Fir gewisse Sachbereiche wie die Genehmigung von Sozialplinen, Leitfiden zur
wirtschaftlichen Entwicklung sowie bestimmten Investitionen auf dem Territori-
um sind die Beteiligungsverfahren verpflichtend.

51 Vgl. Min Reuchamps und Jane Suiter (Hrsg.), Constitutional Deliberative Democra-
¢y in Europe (ECPR Press, 2016), 1.

52 Vgl. Xenophon Contiades and Alkemene Fotiadou (Hrsg.): Participatory Constitu-
tional Change (Routledge, 2017); Umberto Allegretti, »Recenti costituzioni parte-
cipate in Islanda, Ecuador, Bolivia«, (2013) 3 Quaderni Costituzionali 689ff.

53 Francesco Palermo, »Verso una riforma partecipata dello Statuto di Autonomia.
Una prospettiva metodologica e comparata«, (2015) 3 Informator. Rivista giuridico
amministrativa per il Trentino-Alto Adige 12.
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Biirger und, im Falle der Consulta im Trentino, einer zwischengeschal-
teten Mitwirkungsphase von Biirgern. Die den Diskussionsgremien vor-
bzw. zwischengeschalteten mehrmonatigen Partizipationsphasen und, im
Falle des Autonomiekonvents auch die direkte Einbindung der Birger
in allen Gremien des Autonomiekonvents, sind mitunter jene Merkmale,
die den Autonomickonvent und die Consulta von dhnlichen Verfahren
deliberativer Biirgerbeteiligung zur Uberarbeitung der Statuten in anderen
Regionen unterscheiden. In anderen autonomen Regionen wurden Birger
bei Verfahren mit derselben Zielsetzung zwar in die Arbeiten eingebun-
den, aber sie nahmen weder als offizielle Mitglieder in den Beratungsgre-
mien teil, noch waren sie in mehrmonatige, vorgeschaltete Meinungs-
und Willensbildungsphasen oder in strukturierte Informations- und Anhé-
rungsveranstaltungen, deren Organisation sich Giber das gesamte regionale
Gebiet erstreckte, eingebunden.’*

Weitere Alleinstellungsmerkmale, die den Autonomiekonvent und die
Consulta kennzeichnen, sind die Sonderstellung der autonomen Provin-
zen Trentino und Stdtirol im territorialen Staatsaufbau und die Tatsache,
dass die beiden Verfahren in einem Minderheitengebiet durchgefithrt wur-
den. Dabei ist Studtirols Autonomieverstindnis im Vergleich zu jenem
im Trentino stark von konkordanzdemokratischen Anpassungen in den
Institutionen gepragt.>

Sudtirol und das Trentino sind zwei autonome Provinzen, die zusam-
men die autonome Region Trentino-Siidtirol bilden (eine von finf Son-
derstatutsregionen). Das Autononomiestatut der Region, das heifst ihr
»Grundgesetz®, geht in seiner heutigen Fassung auf das Jahr 1972 zurtick.
Es ist das Ergebnis von Verhandlungen, die zwischen den italienischen
und osterreichischen Regierungen unter mittelbarer Beteiligung der Sid-

54 Mit Regionalgesetz Nr. 12 vom 2. April 2004 wurde die Einrichtung eines Kon-
vents in Friaul-Julisch Venetien veranlasst. Der Konvent tagte 5 Monate und be-
stand aus 50 Mitgliedern. William Cisilino, »Die Versammlung zur Ausarbeitung
des neuen Sonderstatuts der Region Friaul-Julisch Venetien, in Thomas Benedik-
ter (Hrsg.), Mit mebr Demokratie zu mehr Autonomie — Biirgerinnen und Biirger reden
mit (Politis, 2014), 33ff. Zum Konvents-Versuch im Aostatal Roberto Louvin,
»Die Modernisierung der Sonderstatuten zwischen Pragmatismus und Wunsch-
denken, im selben Band, 39ff.

55 Vgl. Gunther Pallaver, »Das politische System Siidtirols: Komplexe Machtteilung
und ethnische Einflusssphiren«, in Hermann Atz, Max Haller und Gunther Palla-
ver (Hrsg.), Ethnische Differenzierung und soziale Schichtung in der Siidtiroler Gesell-
schaft. Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojekts (Nomos, 2016), 61ff. Siehe
auch Jens Woelk, Francesco Palermo und Joseph Marko (Hrsg.), Tolerance through
Law. Self Governance and Group Rights in South Tyrol (Brill-Nijhoff, 2008).
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tiroler Volkspartei (SVP) und anderer regionalpolitischer Eliten geftihrt
worden waren.’® Diese Verhandlungen fithrten 1969 zum Abschluss des
,Pakets“, welches tiber 80 Anderungen am Autonomiestatut von 1948 und
weitere Maffnahmen zu deren Umsetzung vorsah. Damit sollte die im
Gruber-De Gasperi Abkommen von 1946%7 auf internationaler Ebene ver-
sprochene Autonomie fir deutschsprachige Stdtiroler in Italien in einem
zweiten Schritt umgesetzt werden. Das Autonomiestatut von 1948 und
dessen Umsetzung war hinsichtlich der volkerrechtlich verankerten Rechte
der deutschsprachigen Sudtiroler — Gleichstellung der deutschen und der
italienischen Sprache in den 6ffentlichen Amtern, Recht auf muttersprach-
lichen Unterricht, Gleichberechtigung bei der Zulassung zu 6ffentlichen
Amtern zum Zwecke eines angemessenen Proporzes — unzureichend.’

Die vielfaltigen Anderungen im Autonomiestatut 1972% sehen fiir die
autonome Provinz Bozen ein konkordanzdemokratisches System zur Rege-
lung des Zusammenlebens der Sprachgruppen sowie den fir die Umset-
zung eines solchen Systems notigen Ubergang der Kompetenzen von der
Region auf die beiden autonomen Provinzen vor. Trentino und Sidtirol,
wenngleich unter dem gemeinsamen Dach der Region, entwickelten da-
durch unterschiedliche Systeme. Wihrend Stdtirols Autonomie durch die
Institutionalisierung von drei Sprachgruppen (Deutsch-, Italienisch- und
Ladinischsprachige)®® und deren (historischen) Beziehungen gepragt ist,
hat das Trentino eine tiberwiegend italienischsprachige Bevolkerung und

56 Vgl. Elisabeth Alber, »South Tyrol’s Negotiated Autonomys, (2017) 78 Journal of
Ethnic Studies 41ff.

57 Die Friedensverhandlungen im Frithjahr 1946 machten deutlich, dass es zu keiner
Verinderung der Brennergrenze kommen wiirde. Stdtirol, das nach dem ersten
Weltkrieg von Italien annektiert wurde und zuvor mit dem Trentino zu Oster-
reich-Ungarn gehorte, wiirde bei Italien bleiben. Die Alliierten drangten Oster-
reich und Italien zu einem Abkommen, das der deutschsprachigen Minderheit
eine weitreichende Autonomie zusichern sollte. Die Auffenminister der beiden
Linder, Karl Gruber und Alcide De Gasperi, unterzeichneten das Abkommen am
5. September 1946, welches als Annex im italienischen Friedensvertrag aufge-
nommen wurde.

58 Vgl. Georg Grote, The South Tyrol Question, 1866-2010: From National Rage to
Regional State (Peter Lang, 2012).

59 Verfassungsgesetz D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670.

60 Im Rahmen der Volkszihlung 2011 ergab der Sprachgruppenproporz folgende
Zusammensetzung;: 69,419 fir die deutsche Sprachgruppe, 26,06% fiir die italie-
nische Sprachgruppe und 4,53% fiir die ladinische Sprachgruppe.
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lediglich drei kleine Sprachgruppen (Ladiner, Bernstoler, Zimbern), die
der Trentiner Landesgesetzgeber punktuell anerkennt und fordert.®!

Was die Anderung des Sonderstatuts der Region Trentino-Stdtirol an-
geht, missen die politischen Eliten beider autonomer Provinzen von den
zentralstaatlichen Institutionen mit eingebunden werden. Die autonomen
Provinzen haben tberdies auch ein Initiativrecht fiir Anderungen, welches
sie durch das Regionalparlament (zusammengesetzt aus den 35 Abgeord-
neten des Sidtiroler Landtags und den 35 Abgeordneten des Trentiner
Landtags) austiben konnen und dem einzelne Beratungen in den Landta-
gen der beiden autonomen Provinzen vorausgehen.

Die Arbeiten des Autonomiekonvents und der Consulta,®? die mit Lan-
desgesetzen in Sidtirol und dem Trentino unterschiedlich geregelt wur-
den,% fanden auflerhalb der parlamentarischen Arbeiten in den jeweiligen
Landtagen statt und waren damit nicht Teil des formellen Verfahrens
zur Anderung des Sonderstatuts der autonomen Region Trentino-Stdtirol.
Nennenswert ist, dass kein regionales Verfahren angestrebt wurde, die
Verfahren aber faktisch im selben Zeitraum 2016-2018 durchgefithrt wur-
den (vor dem Hintergrund eines zentralstaatlichen Verfassungsreformvor-
habens).®* Durch die getrennten Verfahren blieb die Losung des Koordina-

61 Vgl. Simone Penasa, »From Protection to Empowerment through Participation:
The Case of Trentino — a Laboratory for Small Groups«, (2014) 13 (2) JEMIE 30ff.

62 Details zu den Arbeiten und Ergebnissen sind auf den Archivseiten der Verfahren
einsehbar. Autonomiekonvent: www.konvent.bz.it/de.html; Consulta: www.rifor
mastatuto.tn.it Die Mitarbeit in allen Gremien war ehrenamtlich und freiwillig.

63 Die politische Ausgangslage fiir die Verabschiedung der Landesgesetze war sehr
unterschiedlich. In Sidtirol, seit jeher durch den Grundsatz der geteilten ethni-
schen Governance geprigt, war die Einsetzung des Autonomiekonvents bereits
im Koalitionsabkommen fiir die Legislaturperiode 2013-2018 (Siidtiroler Volks-
partei, SVP, mit der demokratischen Partei, PD) als Ziel genannt worden. Das
Landesgesetz Nr.3/2015 zur Einsetzung des Konvents wurde alleinig mit den
Stimmen der Regierungskoalition verabschiedet. Im Trentino wurde Landesge-
setz Nr. 1/2016 zur Einsetzung der Consulta hingegen ohne Gegenstimmen ver-
abschiedet.

64 Art.1 des Trentiner Landesgesetzes nimmt im Gegensatz zu jenem in Sidtirol
ausdriicklich auf das Verfassungsreformvorhaben Renzi-Boschi Bezug, welches
unter anderem das Verhiltnis von Staat und Regionen neu regeln wollte und fiir
die Sonderstatutsregionen eine Verpflichtung zu — spiterer — Anpassung ihrer Sta-
tuten vorsah. Vgl. Elisabeth Alber, »Regionalstaat Italien — Reformblockaden und
Perspektivens, (2018) 1 Gesellschaft ® Wirtschaft  Politik (GWP) 75ft. Fiir eine Bi-
lanz zu den Reformen und Reformversuchen der Regierung Renzi vgl. Alexander
Grasse, Markus Grimm und Jan Labitzke (Hrsg.), Italien zwischen Krise und Auf-
bruch, (SpringerVS, 2018). Der Konvent der 33 und die Consulta verlingerten
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tionsproblems aus und die Einigung auf einen einzigen Vorschlag wurde
der Politik auf Landes- und Regionalebene tiberlassen.

Die zuvor beschriebenen Alleinstellungsmerkmale der autonomen Pro-
vinzen Trentino und Sudtirol — insbesondere Stdtirols ,Sonderstellung
in der Sonderstellung“®’ — sind der Grund dafiir, warum kein regionales
Verfahren angestrebt wurde. Die Region als Regierungsebene wurde mit
dem Autonomiestatut von 1972 schrittweise ausgehohlt und ihrer Kompe-
tenzen entkleidet. Die Frage nach der Daseinsberechtigung der Region als
Klammer der beiden autonomen Provinzen wurde in den Gremien des
Autonomickonvents und in der Consulta auch unterschiedlich gewertet.
Aus Trentiner Sicht ist die regionale Regierungsebene fiir die Entwicklung
und Garantie der Trentiner Autonomie unverzichtbar. Die gemeinsame
geschichtliche Vergangenheit des Grenzgebiets Stdtirol-Trentino und die
internationale Verankerung der Autonomie durch das Gruber-De Gasperi
Abkommen sind fiir das Trentino die Grundlagen fiir eine weitere Star-
kung der Autonomie. In den Gremien des Autonomiekonvents wurde
die Rolle der Region mehrheitlich nicht in diesem Sinn disktutiert. Im
Gegenteil: Aufgrund der Entwicklungen der beiden autonomen Provinzen
konnte die Region als Klammer abgeschafft werden.®® Auch wurden die
Reformvorschlige zur ladinischsprachigen Bevolkerung, deren Siedlungs-
gebiete beide Provinzen umfassen und auch dariber hinausgehen, im
Autonomickonvent mehrheitlich unter Ausklammerung der Region als
potenziell interessantes Dach diskutiert. Unterschiede (in Argumentations-
strangen) gab es auch beim Thema des Minderheitenschutzes: Wahrend
die Consulta umfangreiche Vorschlige zur Aufwertung der drei kleinen
Sprachgruppen und im Allgemeinen zur Mehrsprachigkeit im Schulwesen
und anderen Bereichen im Sinn einer pluralen Gesellschaftsordnung vor-
brachte, bestanden in Stidtirol die Gremien des Autonomiekonvents mehr-
heitlich auf der strikten Auslegung bzw. Beibehaltung der proporzmifi-

ihre Arbeiten um einige Monate, da die vorgesehene Jahresfrist zu knapp bemes-
sen war.

65 In Anlehnung an Roberto Toniatti, der die autonnome Provinz Bozen als ,Beson-
derheit in der Besonderheit“ bezeichnet. Roberto Toniatti, »Un nuovo intervento
della Corte in tema di rappresentanza politica preferenziale delle minoranze lin-
guistiche: il consolidamento della democrazia consociativa etnica nel Trentino-Al-
to Adige«, (1999) 2 Le Regioni 291.

66 Vgl. Sara Parolari, »I futuro dell’ente regionale come chiave di volta della riforma
dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Stdtirol«, in Elisabeth Alber, Alice Engl
und Gunther Pallaver (Hrsg.), Polittka 2018. Siidtiroler Jabrbuch fiir Politik, (Raetia,
2018), 179ft.
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gen oder parititisch ausgestalteten Schutzmechanismen (unter anderem
dem getrenntem Schulsystem).®”

Die wichtigsten Unterschiede in den beiden Verfahren aus Sicht der
Einbindung von Biirgern konnen wie folgt zusammengefasst werden: Der
Autonomiekonvent sah eine vorgeschaltete Burgerbeteiligungsphase
(Open Space Veranstaltungen verteilt auf ganz Stdtirol zur Frage ,Welche
Zukunft fir unser Land?“) und thematische Workshops fir Interessens-
gruppen vor.®® Die beiden Gremien des Autonomiekonvents beteiligten
die Burger auch direkt an den Arbeiten: 1) Das Forum der 100 setzte sich
aus 100 Burgern zusammen, die mittels eines geschichteten Losverfahrens
— Geschlecht, Sprache, Alter — Stidtirol im Kleinen darstellten. Aufgabe des
Forums der 100 war es, die Ergebnisse der Open Space Veranstaltungen in
acht Arbeitsgruppen zu vertiefen;® 2) Dem Konvent der 33, der sich zu 27
Arbeitssitzungen traf, gehorten neben Mandatstriagern, Experten und In-
teressensvertretern auch acht Entsandte aus dem Forum der 100 an. Im
Trentino erarbeitete die Consulta, ein 25-kopfiges Gremium aus Experten,
Mandatstragern und Interessensvertretern, vorldufige Leitlinien zur Re-
form des Sonderstatuts und unterbreitete diese in einem sechsmonatigen
Burgerbeteiligungsprozess der Bevolkerung. Der zwischengeschaltete Bir-
gerbeteiligungsprozess in Form von Informations- bzw. Anhérungsveran-
staltungen — im Vergleich zu den Biirgerbeteiligungsmomenten in Stdti-
rol im Trentiner Landesgesetz Nr. 1/2016 nicht ausdriicklich vorgesehen,
sondern von der Consulta selbst geregelt — erweckte nur geringes Interes-
se.”0

67 Fir eine detaillierte Analyse der Ergebnisse siehe Elisabeth Alber und Jens Wo-
elk, »,Autonomie(reform) 2.0“: parallele Verfahren partizipativer Demokratie zur
Reform des Autonomiestatuts der Region Trentino-Sidtirol«, in Europaisches
Zentrum fir Féderalismus-Forschung Ttbingen (Hrsg.): Jabrbuch des Foderalismus
2018. Foderalismus, Subsidiaritit und Regionen in Europa, (Nomos, 2018), 172ff.

68 Knapp 2.000 Teilnehmer beteiligten sich an den neun Open Space, die zweispra-
chig (im Gadertal auch dreisprachig) abgehalten wurden. Insgesamt waren Italie-
nischsprachige, Frauen und Jugendliche unterreprasentiert. Fir Details zu den
Open Space Veranstaltungen und den thematischen Workshops mit Interessens-
gruppen siche Elisabeth Alber, Marc Roggla und Vera Ohnewein, » Autonomy
Convention® and ,Consulta®: Deliberative Democracy in Subnational Minority
Contexts«, in European Centre for Minority Issues and Eurac Research (Hrsg.),
European Yearbook of Minority Issues (Brill-Nijhoff, 2016), 194t.

69 Das Forum der 100 traf sich iber ein Jahr lang fiir sechs offizielle Treffen und
mehrere informelle Arbeitsgruppentreffen.

70 Zwischen Mirz und September 2017 nahmen 700 Personen teil, wobei nur 168
Personen von ihrem Rederecht Gebrauch machten.
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Was die Debatten in den Gremien angeht, so waren diese im Forum der
100 und dem Konvent der 33 politisch bedingt oft konfliktbeladen. Die
konfliktorientierte Diskussionskultur, die im Widerspruch zu den konkor-
danzdemokratischen Grundlagen des Stidtiroler Autonomiemodells steht,
fihrte dazu, dass sich im Konvent der 33 einige Mitglieder mit ihren Min-
derheitenberichten (samtlich von italienischsprachigen Mitgliedern ver-
fasst) vom Abschlussdokument distanzierten. Zwar konnte eine Schlussab-
stimmung aufgund der Interpretation dieser Berichte als ausgesprochener
Dissens zum allgemeinen Abschlussdokument vermieden werden, doch
sind Minderheitenberichte und Konsensprinzip aus Sicht der deliberativen
Demokratietheorie nicht vereinbar. Das Konsensprinzip war vom Landes-
gesetzgeber fir den Autonomieckonvent als Arbeitsweise vorgeschrieben
(Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz Nr. 3/2015) — wie auch (!) die Moglichkeit der
Verabschiedung von Minderheitenberichten. Das Verfassen der Minder-
heitenberichte kann als ein Ubergang vom Konsensprinzip zur Logik von
Mehrheitsentscheidungen gewertet werden und ist ein Indiz dafir, dass im
Konvent der 33 das sprachgruppenibergreifende Autonomieverstindnis
nicht gegeben war. Auch im Forum der 100, welches parallel zum Kon-
vent der 33 tagte und seine Ergebnisse am 12. Mai 2017 dem Konvent der
33 tbermittelte, konnten nicht alle acht Arbeitsgruppen das Konsensprin-
zip einhalten. Die Arbeitsgruppe zum Schulsystem und den Ortsnamen
konnte sich nicht auf ein gemeinsames Ergebnis einigen (mit einem Teil
der Arbeitsgruppe, der die Einfihrung eines integrierten, mehrsprachigen
Schultyps neben den Regelschultypen in deutscher und italienischer Spra-
che empfahl, wahrend ein anderer Teil auf die strikte Trennung und dem
Prinzip des Unterrichts in der Muttersprache beharrte). Da der Konsens je-
doch in sieben von insgesamt acht Arbeitsgruppen erreicht werden konn-
te, lasst sich behaupten, dass der Dialog zwischen Sprachgruppen und Ge-
nerationen im Forum der 100 funktioniert hat.

Die Consulta, weitgehend frei von landesgesetzlichen Vorgaben hin-
sichtlich ihrer Arbeitsweise, konnte konsensorientiert diskutieren. Im
Trentino waren die Debatten aufgrund der geringeren Heterogenitit in-
nerhalb der Consulta (es gab keine Aufteilung nach Sprachgruppen, nur
einen von der Trentiner Konferenz fiir Sprachminderheiten entsandten
Vertreter, der ihre Interessen vertrat) und der anderen Arbeitsweise (akade-
mische Referentenmethode zu Makrothemen mit anschlieSender Diskussi-
on vs. — im Konvent der 33 — offener Diskussion dhnlich einer Parlaments-
debatte) weniger konfliktgeladen. Die Consulta konnte ihr Abschlussdo-
kument trotz anfanglicher Minderheitenpositionen im vorlaufigen Doku-
ment der Leitlinien einstimmig dem Trentiner Landtag tbergeben. Kriti-
ker werfen der Consulta vor, dass diese eine zu stark am italienischen
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Regionalstaat angepasste und zu weit von den Sidtiroler Vorstellungen
der ,Vollautonomie“ entfernten Vorstellung der Zukunft der Autonomie
ausgearbeitet hat.”!

Beide Gremien, der Konvent der 33 und die Consulta, entschieden
sich fir die Ausarbeitung eines Maffnahmen- und Empfehlungskatalogs
und nicht fir ein in Artikel gegliedertes endgiltiges Dokument.”? Die
Ergebnisse der Gremien des Autonomiekonvents, also auch der acht the-
matischen Arbeitsgruppen des Forums der 100, und der Consulta wurden
im September 2017 (Stdtirol) und Mai 2018 (Trentino) den jeweiligen
Landtagen und Landeshauptminnern tbergeben und bisher nicht weiter
behandelt.

6. Fazt

Der Beitrag ist auf das Konzept der deliberativen Demokratie und die
Institutionalisierung deliberativer Biirgerbeteiligungsverfahren in Italiens
Regionen eingegangen und hat die Beispiele — Fallstudien organischer
Normenwerke einerseits und Verfahren bei grundlegenden Reformen (in
geteilten Gesellschaften) andererseits — kontextuell eingebettet in die Ent-
wicklungen des italienischen Regionalismus und seiner federality.

Der Beitrag hat aufgezeigt, wie auch in italienischsprachigen Teildiszi-
plinen der Sozialwissenschaften deliberativen Burgerbeteiligungsverfahren
mehrheitlich die theoriegeleitete Hoffnung zugeschrieben wird, politische
Systeme in ihren Grundstrukturen und Entscheidungsfindungsprozessen
durch die prozessuale Einbindung von Biirgern stabilisieren zu konnen.”?

71 So insbesondere der Trentiner Verfassungsrechtler Roberto Toniatti, selbst
Rechtsexperte im Konvent der 33 und dort neben der Mitarbeit am Mehrheitspa-
pier Verfasser eines Minderheitenberichts (zur Praambel und dem Bezug auf die
wchristlichen Wurzeln®, und zum Selbstbestimmungsprinzip); zum Beispiel: Ro-
berto Toniatti, »2018: Statuto. La storia snobbata«, Corriere del Trentino, 19. Juli
2018, 1.

72 In Sidtirol verlangte das Landesgesetz zunichst ein endgultiges in Artikeln ge-
gliedertes Dokument samt Begleitbericht (Art.1 Abs.2 ¢ Landesgesetz
Nr. 3/2015). Der Sidtiroler Landtag hat am 22. Dezember 2016 eigens das Lan-
desgesetz zum Autonomiekonvent geindert, um eine Artikelgliederung ausdriick-
lich auszuschliefen (Art. 17 Abs. 1 Landesgesetz Nr. 27/2016).

73 Vgl. Umberto Allegretti, »Democrazia partecipativa: un contributo alla democra-
tizzazione della democrazia«, in Umberto Allegretti (Hrsg.), Democrazia partecipa-
tiva — Esperienze e prospettive in Italia e in Europa (Firenze University Press, 2010),
SfE.
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Vom input-orientierten Legitmititsgewinn, den solche Verfahren der her-
kommlichen auf dem Mehrheitsprinzip fuffenden Entscheidungsfindung
hinzusteuern, erhofft man sich, dass die Leistungsfahigkeit von Systemen
durch eine responsive an den Interessen der Burgerschaft orientierte Po-
litikgestaltung der Mandatstrager gesteigert wird und das Vertrauen zwi-
schen der Bevolkerung und den Institutionen wieder gefestigt wird.”*

Lange war die institutionelle Ausgestaltung deliberativer Demokratie
unterspezifiziert, wobei die Lehrmeinungen zur Institutionalisierung de-
liberativer Burgerbeteiligungsverfahren auseinandergehen, in Italien und
weltweit. Wihrend die einen die ,, Konsultative“ als vierte Gewalt neben
der Legislative, Exekutive und Judikative deuten,” weisen die anderen
(auch) auf die Risiken hin (beispielsweise die Kontrolle von oben durch
die Letztentscheidungsinstanz oder Meinungspolarisierungen)’. Sicher-
lich, aufgrund des Prinzips der freiwilligen (und meist ehrenamtlichen)
Teilnahme, kommt es bei der Durchfithrung deliberativer Biirgerbeteili-
gungsverfahren zu einem Abbild der Realitit, das von der Realitit (stark)
abweichen kann. Jedoch ist die Behauptung, dass ein Mehr an Beteili-
gungsrechten fiir politische Ungleichheit sorgt, genauso eine unzulissige
Verallgemeinerung wie jene, dass deliberative Birgerbeteiligungsverfahren
ein Allheilmittel sind. Die Ungleichheit ist ndmlich soziale Wirklichkeit
und ursichlich keinem Beteiligungsverfahren zuzurechnen.””

Eines ist sicher: Dem Ideal der ,guten Deliberation® kommt die In-
stitutionalisierung deliberativer Burgerbeteiligungsverfahren nur dann na-
he, wenn die Kontextsensibilitit fir solche gegeben ist. Institutionelle
Beharrungsmomente miissen bei der Ausgestaltung von Partizipationsver-
fahren iberwunden werden. Herkdmmliche Verfahren der Entscheidungs-
findung, die die deliberativen Verfahren schlussendlich legitimieren und
einsetzen, werden von denselben nidmlich auch herausgefordert. Fir den

74 Vgl. Francesco Palermo, »Participation, Federalism and Pluralism: Challenges to
Decision Making and Responses by Constitutionalism, in Cristina Fraenkel-Hae-
berle et al. (Hrsg.), Citizen Participation in Multi-Level Democracies (Brill-Nijhoft,
2015), 31ff.

75 Vgl. Patrizia Nanz und Claus Leggewie, Die Konsultative (Verlag Klaus Wagen-
bach, 2016).

76 Vgl. Luigi Bobbio, »Dilemmi della democrazia partecipativas, (2006) 4 Democra-
zia e Diritto 11ff. Cass Sunstein, »The Law of Group Polarization«, (2002) 10(2)
Journal of Political Philosophy 175ff.

77 Angelika Vetter und Uwe Remer-Bollow, Biirger und Beteiligung in der Demokratie
(VS Springer, 2017), 296.
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»Erfolg“’8 deliberativer Burgerbeteiligungsverfahren sind aufferdem noch
folgende zwei Aspekte wichtig: Erstens, inwieweit die Teilnehmer nutzen-
maximierend und gemeinwohlorientiert agieren. Zweitens, inwieweit die
Letztentscheidungsinstanz den Ergebnissen Rechnung tragt bzw. Abwei-
chungen davon begrindet. Die Beantwortung dieser Fragen bleibt derzeit
(fiir Italien) noch weitgehend ein wissenschaftliches Desiderat.

78 Es gibt keine Einigkeit zur Frage, ab wann man von einem gelungenen vollstin-
digen deliberativen Prozess sprechen kann. Parkinson vertritt zum Beispiel die
hochst anspruchsvolle These, dass ein deliberativer Prozess nur dann vollstin-
dig ist, sobald er alle Stufen des Entscheidungsprozesses durchlaufen hat. John
Parkinson, »Democratizing deliberative systemse, in John Parkinson und Jane
Mansbridge (Hrsg.), Deliberative systems: Deliberative democracy at the large scale
(Cambridge University Press, 2012).
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Gegenwart und Zukunft der Birgerinnen- und
Birgerbeteiligung: Die Arbeit des Kongresses der Gemeinden
und Regionen und des Europarates

Andreas Kiefer

1. Die Ausgangslage: Vertrauensverlust in das politische System und ihre
Reprasentanten

Die Stirkung des Vertrauens in politische Entscheidungsprozesse und die
Erhohung der Glaubwiirdigkeit demokratischer Institutionen gehoren seit
mehreren Jahren zu den Priorititen des Europarates, der 1949 zur Vertei-
digung der Menschenrechte, zur Stirkung der Demokratie und der Recht-
staatlichkeit gegriindet wurde. Alle politischen Institutionen des Europara-
tes — das Ministerkomitee, die Parlamentarische Versammlung und der
Kongress der Gemeinden und Regionen — befassen sich mit den Fragen
der politischen Legitimitit und der besseren Beteiligung der Burgerinnen
und Burger aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, ndmlich der nationa-
len Regierungen, der nationalen Parlamente sowie der lokalen und regio-
nalen Gebietskorperschaften.

Dies geschieht sowohl durch verbindliche volkerrechtliche Vereinba-
rungen als auch durch unverbindliche Empfehlungen, konkrete Aktions-
pline, Kampagnen wie die 2007 eingefithrte Europaische Woche der loka-
len Demokratie oder das seit 2012 jahrlich stattfindende Weltforum fiir
Demokratie.

1.1. Mebrere Krisen fiihrten zu Vertrauensverlust

Der Wunsch nach mehr partizipativer Demokratie wurde durch die ver-
schiedenen Krisen, die Europa in den vergangenen Jahren erschiitterten,
verstirkt. Zunichst bedrohten die weltweiten Finanz- und Wirtschaftskri-
sen die wirtschaftliche Lage in europdischen Staaten, die Staatshaushalte
und den gesellschaftlichen Zusammenbhalt. In den letzten Jahren kamen
die Flichtlingsstrome und Migrationsbewegungen dazu, deren politische,
rechtliche und faktische Bewaltigung von europaischen und nationalen
Entscheidungstrigern wenig tberzeugend fiir viele Menschen ist, keine
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nachhaltigen Lésungen bietet und europiische Solidaritit vermissen lasst.
Die Krisen und die Handhabung dieser Krisen stellten den Grundkonsens
tber das europaische Gesellschaftsmodell und die reprasentative Demokra-
tie in Frage und fihrten zu einem Vertrauensverlust weiter Kreise der
Bevolkerung in die Demokratie und zu Misstrauen gegentber ihren poli-
tischen Reprasentantinnen und Reprasentanten. Die demokratischen Insti-
tutionen waren offenbar nicht in der Lage, diese Krisen zu antizipieren, zu
lindern, zu erklaren oder zufriedenstellend darauf zu reagieren.

1.2. Dominanz der Exekutiven

Aufgrund eines Ungleichgewichts an Macht und Handlungsfihigkeit zwi-
schen grofen wirtschaftlichen Akteuren und der demokratisch legitimier-
ten Politik wurden und werden wichtige (Vor)Entscheidungen auflerhalb
der Parlamente und auSerhalb demokratischer Prozesse getroffen. Beispie-
le sind u.a. Standortentscheidungen mit weitreichenden makro-6konomi-
schen, struktur- und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen sowie die
Verhandlungen zum Abkommen tber eine Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP) und tber das Comprebensive Economic and Trade
Agreement (CETA). Diese Entwicklungen prijudizieren die Entscheidun-
gen politischer Verantwortungstrager in den Exekutiven, sowohl nationa-
ler Regierungen als auch ihrer supranationalen Zusammenschlisse wie
der Europaischen Union (EU). Wahrend die Regierungen bzw. der Rat
und die Kommission der EU Gber leistungsfihige Verwaltungsapparate
verfigen, haben Parlamente meist keine vergleichbaren Moglichkeiten zur
Meinungsbildung und zu langfristigen Gesetzesfolgenabschitzungen. Die
Regierungen hatten groSe Mihen, ihre Parlamente davon zu tberzeugen,
diese de facto kaum abanderbaren Entscheidungen tber Handelsabkom-
men abzusegnen und schlussendlich auch zu vertreten.

Auch die Biirgerin / der Buirger erfihrt dann héufig, dass die getroffene
Losung alternativlos sei: Man konne nichts mehr machen. Als Konsequenz
zweifeln die Menschen an der reprasentativen Demokratie, weil sie sich
nicht in der Lage sehen, den politischen Entscheidungsprozess zu Themen-
stellungen, die ihnen besonders wichtig sind und die direkte Auswirkun-
gen auf ihr tagliches Leben haben, nachzuvollziehen und zu beeinflussen.
Dies ist auch der Grund fiir das abnehmende Vertrauen der Biirgerinnen
und Burger in Politikerinnen und Politiker und in politische Parteien. Als
wesentliche Bestandteile der reprisentativen Demokratie, als Akteure des
politischen Systems und als Vertreterinnen seiner Entscheidungen wurden
und werden traditionelle politische Parteien von populistischen Bewegun-
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gen in nahezu allen europdischen Staaten herausgefordert und abgestraft.
Die Bevolkerung hat vielfach das Gefiihl, von den Politikern, die blind
und taub fiir die Bediirfnisse und Anliegen der Birgerinnen und Burger
zu sein scheinen — hier sind wohl in erster Linie wieder die Exekutiven zu
nennen —, nicht angehoért und nicht ernst genommen zu werden.

Der Bericht der Parlamentarischen Versammlung des Europarates De-
mocracy in Europe: Crisis and Perspectives,! fuhrt diese Krise der Demokratie
hauptsichlich auf ein Fehlen wirksamer Rechte und echter Beteiligung der
Biirgerinnen und Biirger sowie auf institutionelle Defizite zuriick. Dazu
gehoren die Schwiche der Parlamente gegentber den Exekutiven, eine
eher kurzsichtige Politik der Regierungen im Hinblick auf einen nichsten
Wahlerfolg sowie das Fehlen von langfristigen Zielen und Visionen und
das konsequente Eintreten dafiir.

1.3. Uberdebntes Legitimititsband?

Diese wachsende Kluft und Entfremdung bedeuten eine Entkoppelung
der beiden wesentlichen Elemente des reprasentativen Systems: namlich
einerseits die Burgerinnen und Burger als die Quelle der Legitimation
und andererseits die demokratischen Institutionen und die gewédhlten Re-
prasentanten, die die Bevolkerung, ihre Interessen, aber auch das Gemein-
wohl vertreten sollen. Entscheidungsprozesse in diesen Institutionen zu
wichtigen Fragen, die die Menschen direkt betreffen, entziehen sich weit-
gehend dem Einfluss der Betroffenen.

So ist es nur natirlich, dass die Biirgerinnen und Burger andere For-
men der Reprisentation, der Einflussnahme und der Vertretung ihrer
Interessen suchen und dabei die abgehobene »reprasentative Klasse«, nim-
lich die Politiker, umgehen. Occupy Wall Street, Indignados, Generation
Praktikum, Piratenparteien und populistische Bewegungen: alle sind Aus-
druck der Forderung nach neuen Formen demokratischer Partizipation an
Schlasselfragen des dffentlichen Lebens und nach »delivery«, also nach der
raschen Umsetzung von Entscheidungen.

Die Wahlberechtigten und die Jugendlichen wollen vor allem ein hohe-
res Maf§ an Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie mehr Mitsprache
und Einfluss im Prozess der Entscheidungsfindung. Sie wollen ebenso
mehr Verantwortlichkeit und fordern ein Mehr an Rechenschaftspflicht

1 Dokument 12279 vom 23. Juni 2010, https://pace.coe.int/en/files/17885 (abgerufen
am 30. Oktober 2020).
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der gewihlten Vertreterinnen und Vertreter fiir all das ein, was sie be-
schliefen und umsetzen, also accountability. Es bestehen jedoch das Gefiihl
und der Eindruck fort, dass die politischen Reprisentantinnen und Repra-
sentanten zu einer eigenen Klasse mit ihren eigenen Spielregeln wurden,
die sich zunehmend von den Realititen im taglichen Leben der Menschen
entfernt. Dies fithrt zu einem Vertrauensverlust der Biirgerinnen und Biir-
ger gegeniiber den Institutionen der staatlichen Macht und gegeniber
Politikerinnen und Politikern. Ebenso wird das Legitimititsband vor eine
Zerreif§probe gestellt.

Obwohl noch nie so viele Menschen in demokratischen Systemen
gelebt haben, waren gleichzeitig noch nie so viele Menschen von der
Qualitit der Demokratie, in der sie leben und die sie tiglich erleben,
enttiuscht. Das européische Gesellschaftsmodell basierend auf Demokra-
tie, Menschenrechten, Rechtstaatlichkeit und Solidaritit verspricht soziale
Gerechtigkeit, eine gerechte und faire Verteilung der Lebenschancen und
Moglichkeiten fiir alle. Allerdings kann die Demokratie, wie sie sich heute
darstellt, die Erwartungen an dieses Gesellschaftsmodell nicht erfiillen.
Dies ist einer der Hauptgriinde, warum sich so viele Menschen in Europa
heute von der institutionalisierten Politik abwenden, nicht an Wahlen teil-
nehmen oder durch ihre Wahl populistische, nationalistische und teilweise
xenophobe Haltungen unterstiitzen.

2. Losungsansdtze: Reprdsentation um Partizipation erganzen

Die derzeitige Krise des reprisentativen Systems bedeutet auch, dass »Re-
prasentation« nicht linger die einzige Ausdrucksform der Demokratie sein
kann. Die Demokratie braucht eine Entwicklung tiber die Reprisentation
hinaus. Dies kann nur durch die Einfithrung von nachhaltigen Formen
der Interaktion zwischen den Wahlberechtigten und den 6ffentlichen und
politischen Einrichtungen und Behorden zwischen den Wahlen gesche-
hen. Direkt-demokratische und partizipative Elemente sollten als Prozess
verstanden werden, in den alle Personen und nicht nur die jeweiligen
Staatsangehorigen einbezogen sind. Diese Beteiligung am offentlichen Le-
ben auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene darf nicht nur anlésslich
von Wahlen erfolgen, sondern muss ein regelmafSiger Prozess sein, der
Vertrauen bildet.

Partizipative Demokratie und Burgerinnen- und Burgerbeteiligung
brauchen einen breiten und ungehinderten Zugang der Bevolkerung zu
Information ber das offentliche Handeln, dber Zukunftsperspektiven
und alternative Szenarien sowie offene Konsultation und Dialog mit den
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jeweiligen Behdrden unter Nutzung neuer Technologien im Rahmen von
e-Democracy und e-Governance.

2.1. Teilnabme an Wablen als Menschenrecht

Die fiir den Europarat maf§gebliche — und einzige — Bestimmung tiber das
Wahlrecht als Menschenrecht findet sich in Art. 3, »Recht auf freie Wah-
len«, des Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) in der Fassung des Protokolls Nr. 11
(SEV Nr. 9).2 Dieser lautet: »Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich,
in angemessenen Zeitabstinden freie und geheime Wahlen unter Bedin-
gungen abzuhalten, welche die freie Auerung der Meinung des Volkes
bei der Wahl der gesetzgebenden Korperschaften gewihrleisten.« Diese Be-
stimmung bezieht sich auf (nationale und regionale) gesetzgebende Parla-
mente, nicht jedoch auf lokale Gebietskorperschaften.

Der Rechtsbestand der EMRK garantiert demnach nur die Teilnahme
an Wahlen, also an der reprisentativen Demokratie. Er beinhaltet aber
nicht innovative Formen der sogenannten partizipativen Demokratie. Ver-
eine und Verbande - in ihrer Rolle als organisierte Zivilgesellschaft — kon-
nen sich in erster Linie auf die Art. 10, »Recht auf freie Meinungsiufe-
rungs, und Art. 11, »Versammlungsfreiheit«, berufen. Doch soll ein die
Biirgerbeteiligung anregendes rechtliches und politisches Umfeld im
Blickpunkt dieses Artikels stehen und weniger die als letzte Optionen be-
stechenden rechtlichen Instrumente vor einem internationalen Gericht
nach Ausschopfung aller innerstaatlichen Rechtsmittel bei Vorenthaltung
eines garantierten Menschenrechts.

2 Ubereinkommen und Abkommen, die zwischen 1949 und 2003 zur Zeichnung
aufgelegt wurden, wurden in der »Sammlung der Europiischen Vertrige« (SEV
Nr. 1-193) veroffentlicht. Seit 2004 wird diese von der »Sammlung der Europarats-
vertrige« (SEV Nr. 194ff) fortgesetzt. Alle Konventionen und Zusatzprotokolle
sind auf der Website des Vertragsbiiros des Europarats abrufbar: www.coe.int/de/w
eb/conventions/home. Auch die Zitierweise von Entscheidungen bzw. Empfehlun-
gen des Ministerkomitees oder des Kongresses der Gemeinden und Regionen des
Europarats wurden 2004 geandert.
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2.2. Die Europdische Charta der kommunalen Selbstverwaltung als Tiirdffner
fiir Betetligung der Bevilkerung

Die Europaische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, SEV Nr. 122,
(im Folgenden: Charta), trat am 1. September 1988 in Kraft und wurde
bis 2013 von allen 47 Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert. Die Char-
ta ist damit eine von nur 17 der tber 220 Europaratskonventionen, die in
allen Mitgliedstaaten Anwendung findet. Dadurch bildet sie die rechtliche
Grundlage fir die Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung auf dem
europaischen Kontinent sowie fiir das System der Mehr-Ebenen-Regie-
rungsfihrung (Multi-Level Governance) und enthalt einen ersten Verweis
auf die Burgerbeteiligung, ohne aber ins Detail zu gehen.

Die Praambel zur Charta der kommunalen Selbstverwaltung bringt das
Bekenntnis zum Recht der Birgerinnen und Birger (citizens) auf Mitwir-
kung in offentlichen Angelegenheiten (right of citizens to participate in
the conduct of public affairs) zum Ausdruck, das »zu den demokratischen
Prinzipien gehort, die allen Mitgliedstaaten des Europarates gemeinsam
sind« und »that it is at local level that this right can be most directly exercised<’.
Dies ist die einzige substanzielle Aussage in der Praambel, die nicht im
Text der Charta wiedergegeben wird und daher dem spiter vereinbarten
Zusatzprotokoll vorbehalten blieb.

Art. 3.2 der Charta verweist nach einer Definition der kommunalen
Selbstverwaltung auf Burgerversammlungen, Referenden und »jede andere
Form der direkten Beteiligung der Buirger, die die Mitgliedstaaten entwi-
ckeln kénnen. Nihere Ausfithrungen zu konkreten Formen der Biirgerin-
nen- und Birgerbeteiligung finden sich in der Charta nicht.

In der ersten Phase der Uberpriifung der Anwendung der Charta be-
zog sich der Kongress als Monitoring-Einrichtung vornehmlich auf die
Einrichtung und den Schutz von selbstverwalteten lokalen Gebietskorper-
schaften und ihrer gewihlten Organe und Verwaltungsstrukturen. Danach
folgte eine Phase der Unterstiitzung der Grindung von reprisentativen
nationalen — in Foderalstaaten auch regionalen — Verbinden kommuna-
ler Gebietskorperschaften. Diese sollten privilegierte Gesprachs- und Ver-
handlungspartner fir nationale Regierungen und Parlamente bei der Aus-
arbeitung und Umsetzung von Politiken und Rechtsmaterien sein, die
Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben. Gerade nach dem Fall

3 European Charter of Local Self-Government mit Priambel, SEV Nr. 122: https://
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122, (abgerufen am
30. Oktober 2020).
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des Eisernen Vorhangs diente die Charta den jungen Demokratien als Mo-
dell fir die Gesetzgebung bei der Einfithrung gewihlter demokratischer
Strukturen auf lokaler Ebene.

2.3. Das Zusatzprotokoll iiber das Recht auf Mitwirkung an den
Angelegenbheiten der kommunalen Gebietskorperschaften

Vom Inkrafttreten der Charta dauerte es 24 Jahre, bis das Zusatzprotokoll
zur Europdischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung tber das
Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebiets-
korperschaften, SEV Nr. 207, mit acht Ratifizierungen am 1. Juni 2012 in
Kraft trat. Nach langjihrigen Verhandlungen in intergouvernementalen
Ausschiissen unter Beteiligung des Kongresses und der Parlamentarischen
Versammlung wurde das Zusatzprotokoll am 16. November 2009 im Rah-
men einer Ministerkonferenz des Europarates in Utrecht zur Unterzeich-
nung aufgelegt. Bis Ende Oktober 2020 langten Ratifizierungen von — le-
diglich — 18 Mitgliedstaaten ein. Die Ratifizierungen zuletzt Frankreichs
(2020), der Schweiz, Islands (jeweils 2017) und Maltas (Januar 2018) sind
konkrete Ergebnisse und Folgemafinahmen der Monitoringberichte des
Kongresses, der in seinen Empfehlungen die Mitgliedstaaten immer ein-
ladt, das Zusatzprotokoll zu ratifizieren.

In den Erlauterungen zum Zusatzprotokoll heifit es, dass es sinnvoll
ware, die Charta um eine internationale rechtliche Garantie fiir ein wich-
tiges Burgerinnen- und Burgerrecht zu erweitern, namlich an den Angele-
genheiten einer kommunalen Behorde mitzuwirken. Die Vertragsparteien
zu diesem Protokoll sind aufgefordert, die rechtlichen und anderweitigen
Mafnahmen zu ergreifen, um die Ausiibung dieses Rechts zu erleichtern.

Die Kernbestimmungen des Zusatzprotokolls finden sich in den ersten
beiden Artikeln. Art. 1 definiert das Recht auf Mitwirkung an den Angele-
genheiten einer kommunalen Gebietskorperschaft als das Recht, »Anstren-
gungen zu unternehmen, um die Ausiibung der Zustindigkeiten einer
kommunalen Gebietskorperschaft zu bestimmen oder zu beeinflussen«®.
Das umfasst nicht nur die Moglichkeiten, sich als Kandidatin / Kandidat

4 Siehe www.coe.int/en/web/conventions/full-list/~/conventions/treaty/207 (abgeru-
fen am 30. Oktober 2020) mit der Tabelle der Unterzeichnungen und Ratifizierun-
gen. Die deutschsprachigen Zitate basieren auf der Ubersetzung im Schweizeri-
schen Bundesblatt auf dem Portal der Schweizer Regierung www.admin.ch/opc/de
/classified-compilation/20161561/index.html (abgerufen am 30. Oktober 2020).
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und als Wihlerin / Wahler zu beteiligen, sondern umschlieft auch jedes
sonstige biirgerschaftliche Engagement.

Das Protokoll verlangt von den Vertragsparteien aufferdem, die nétigen
Mafinahmen zu ergreifen, um »ethische Integritit und Transparenz bei der
Austibung der Befugnisse und Aufgaben« von Gemeinden und ihrer Amts-
trager nicht durch die Ausiibung des Rechts auf Mitwirkung zu gefiahrden.
Zum Thema unerlaubter Einflussnahme und Korruption verabschiedete
das Ministerkomitee am 22. Mirz 2017 eine Empfehlung an die Mitglied-
staaten uber die rechtliche Regelung von Lobbying im Kontext von Ent-
scheidungen offentlicher Einrichtungen.® Sonstige Formalititen, Voraus-
setzungen oder Einschrinkungen missen »fiir das Funktionieren eines
wirklich demokratischen politischen Systems, fir die Aufrechterhaltung
der offentlichen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder fiir
die Einhaltung von Erfordernissen der vdlkerrechtlichen Verpflichtungen
der Vertragspartei notwendig sein«.

Art. 2 sieht als Beispiele u.a. Anhdrungsverfahren, kommunale Volks-
entscheide und Petitionen vor, und erwahnt besonders bevolkerungsreiche
oder grofiflichige Kommunen sowie die Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien zur Férderung und Ausiibung des Rechts
auf Mitwirkung zur birgernahen Beteiligung der Bevolkerung. Als Grund-
voraussetzung fir sinnvolle, weil informierte, Mitwirkung sollen Verfah-
ren den Zugang zu amtlichen Dokumenten im Besitz kommunaler Ge-
bietskorperschaften gewihrleisten.

Zur Erhohung der Transparenz und der Rechenschaftspflicht sollen
Mechanismen und Verfahren fir die Behandlung und Beantwortung von
Beschwerden und Vorschlidgen beziglich der Arbeitsweise kommunaler
Gebietskorperschaften und kommunaler offentlicher Dienste eingerichtet
werden.

Ausdricklich erwahnt werden »Maffnahmen, mit denen den Bedurfnis-
sen von Kategorien von Personen entsprochen wird, die sich besonderen
Hindernissen bei der Mitwirkung gegeniibersechen«. Diesem Thema wid-
mete sich der Kongress in den letzten Jahren vermehrt, da immer wieder
Beschwerden von Mitgliedern sprachlicher Minderheiten tber die Ver-
wendung von Regional- oder Minderheitensprachen im kommunalen Um-
feld an den Kongress herangetragen werden. Ein Beispiel dafiir ist Empfeh-
lung 409 (2017) tber das Funktionieren der Organe der kommunalen De-
mokratie im Kontext sprachlicher Vielfalt in den »Fazilititen-Gemeindenc
(Gemeinden mit Spracherleichterungen) rund um Briissel in der Flimi-

S CM/Rec(2017)2 vom 22. Marz 2017.
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schen Region vom 19. Oktober 2017. In der Plenartagung vom 31. Okto-
ber 2019 nahm der Kongress einen Bericht des Governance-Ausschusses
mit einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten tber die Verwendung von
Sprachen durch lokale und regionale Gebietskorperschaften an, die auch
die Verbesserung von Beteiligung zum Ziel hatten.¢

2.4. Der Kongress als Monitoringmechanismus fiir die Charta und das
Zusatzprotokoll

Das Zusatzprotokoll erweiterte den Anwendungsbereich der Charta durch
die Einfiithrung partizipativer Elemente auf Gemeindeebene. Am 18. Okto-
ber 2011 nahm der Kongress Empfehlung 307(2011) tiber die Birgerparti-
zipation auf kommunaler und regionaler Ebene in Europa an. Am 24. Ok-
tober 2012 antwortete das Ministerkomitee des Europarates auf diese Emp-
fehlung und ermutigte die Mitgliedstaaten, die Vorschlage des Kongresses
zur Verbesserung des Zugangs der Biirger zu Informationen der Regierun-
gen und zum Ausbau der direkten Demokratie und der neuen Informati-
onstechnologien innerstaatlich umzusetzen, um die Biirgerbeteiligung am
offentlichen Leben zu erhéhen.” Das Ministerkomitee bekriftigte zwar sei-
ne Unterstitzung fiir die Arbeit des Kongresses beim Monitoring der
Charta, nahm jedoch die Aufforderung des Kongresses, die Mitgliedstaaten
einzuladen, das Zusatzprotokoll zur Charta zu unterzeichnen und zu rati-
fizieren, lediglich zur Kenntnis, ohne weitere Schritte zu setzen.

Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter des Kongresses weisen
bei ihren alle etwa finf Jahre stattfindenden Monitoringbesuchen auf den
Stand der Ratifikationen des Zusatzprotokolls hin und laden die Regierun-
gen und Parlamente ein, den Ratifizierungsprozess zu beginnen, fortzu-
fihren bzw. abzuschliefen. Bei Folgebesuchen treffen die Kongressdelega-
tionen auch auf positive Beispiele und ein konkretes Follow-up. In dem im
Mirz 2017 vom Kongress angenommenen Bericht tber die lokale und re-
gionale Demokratie in Finnland begriifien die Berichterstatter die Ratifi-
zierung des Zusatzprotokolls am 1. Dezember 2012 und die Bemithungen
der Regierung, die direkte Demokratie auf Gemeindeebene durch die Ein-
fuhrung verschiedener und wirkungsvoller Beteiligungsmoglichkeiten im
neuen Gemeindegesetz zu stirken.® Die entsprechende Empfehlung war

6 CG37 (2019)17final vom 31. Oktober 2019.
7 CM/Cong (2012) Rec. 307 vom 24. Oktober 2012.
8 CG32(2017)08final, Punkt 147 vom 28. Marz 2017.
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im Punkt 6. e. des vorherigen Monitoring-Berichts iber Finnland enthal-
ten.”

2.4.1. Exkurs: Die Monitoring-Aufgaben des Kongresses

Zum Verstandnis der Rolle des Kongresses der Gemeinden und Regio-
nen des Europarates als Monitoring-Einrichtung werden nachstehend die
wichtigsten Rechtsgrundlagen dafiir dargestellt. Die Kernaufgabe des Kon-
gresses ist das Monitoring der Anwendung der Europdischen Charta der
kommunalen Selbstverwaltung in allen 47 Mitgliedstaaten des Europarates
und des Zusatzprotokolls in jenen 18, die es ratifizierten. Anlasslich seiner
Schaffung durch Beschluss des Ministerkomitees vom 14. Jinner 199410
wurde der Kongress als Monitoringinstanz fiir die 1988 in Kraft getretene
Charta der kommunalen Selbstverwaltung eingerichtet. Das Mandat gilt
seit 2012 analog auch fiir das Zusatzprotokoll zur Charta.

Die Aufgaben des Kongresses nach der zuletzt am 15. Januar 2020 gedn-
derten Statutarischen EntschlieSung sind:

e als Konsultativgremium: Die Beratung des Ministerkomitees und der
Parlamentarischen Versammlung in allen Angelegenheiten tber The-
men, die Auswirkungen auf die Verantwortlichkeiten und Interessen
der lokalen und regionalen Gebietskdrperschaften haben, die der Kon-
gress reprasentiert;

e als Monitoring-Einrichtung: das regelmafSige Verfassen von Linderbe-
richten tber die Lage der kommunalen und regionalen Demokratie
in allen Mitgliedstaaten und in Beitrittskandidaten sowie das Sicherstel-
len (»ensure the effective implementation of the principles of the European
Charter of Local Self-Government<) der Anwendung der Grundsitze der
Charta der kommunalen Selbstverwaltung und die Vorlage von Berich-
ten und Empfehlungen tber die Beobachtung von Kommunal- und
Regionalwahlen;

9 Empfehlung 311 (2011) vom 18. Oktober 2011.

10 Siehe Statutarische Entschliefung mit Charta des Kongresses (Statutory Resoluti-
on) (94)3 betreffend die Schaffung des Kongresses der lokalen und regionalen Ge-
bietskorperschaften Europas, angenommen vom Ministerkomitee am 14. Jinner
1994 in der 506. Sitzung des Ministerdelegiertenkomitees, weiterentwickelt durch
mehrere Beschlusse des Ministerkomitees, zuletzt durch CM/RES (2020)1 vom
15. Januar 2020.
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e die Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskorperschaften an
der Realisierung des Ideals der europiischen Einheit und ihre Vertre-
tung und Einbeziehung in die Tatigkeit des Europarates;

* die Erstattung von Vorschliagen an das Ministerkomitee zur Férderung
der lokalen und regionalen Demokratie;

e die Forderung der Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen
Gebietskorperschaften;

¢ die Kontaktpflege und Zusammenarbeit im Rahmen seiner Aufgaben
mit internationalen Organisationen im Rahmen der Aulenbeziehun-
gen des Europarats;

* enge Zusammenarbeit mit nationalen, demokratischen Verbianden der
lokalen und regionalen Gebietskorperschaften, mit den europiischen
Organisationen, die die lokalen und regionalen Behdrden vertreten
und insbesondere mit dem Ausschuss der Regionen der EU sowie

* die operationelle Umsetzung von Projekten im Rahmen von Aktions-
planen mit den Mitgliedstaaten des Europarats sowie im Rahmen der
Nachbarschaftspolitik in allen Fragen mit einer lokalen oder regiona-
len Dimension.

Auf der Grundlage von Artikel 1 Abs.2 der Charta des Kongresses fiihrt
der Kongress Monitoring-Besuche in allen Mitgliedstaaten etwa alle 5 bis 6
Jahre durch und beobachtet, je nach finanziellen Moglichkeiten, 3 bis 4
Gemeinde- oder Regionalwahlen pro Jahr. Die Erkenntnisse werden mit
konkreten Empfehlungen dem Ministerkomitee und den betreffenden
Staaten vorgelegt. Die (Nicht-)Beachtung der von den einzelnen Staaten
ratifizierten Bestimmungen der Europdischen Charta der kommunalen
Selbstverwaltung sind in der Datenbank des Kongresses CARTA MONI-
TOR! ubersichtlich dargestellt.

Zusitzlich zu den Landerberichten analysierte der Kongress am
28. Mirz 2017 jene Artikel der Charta, deren Umsetzung in mehreren
Staaten zu Problemen fithren.’? Eine Aktualisierung der Themen dieser
Recurring issues based on assessments resulting from Congress monitoring and
election observation missions samt Empfehlungen an die Mitgliedstaaten ist
fir Anfang 2021 geplant. Gemeinsam mit den Erkenntnissen und Empfeh-
lungen anderer Monitoring-Einrichtungen finden die Empfehlungen des

11 Siehe https://www.congress-monitoring.eu/en/ (abgerufen am 30. Oktober 2020).
12 Bericht CG32(2017)19final vom 28. Marz 2017: http://rm.coe.int/doc/0900001680
6fb970 (abgerufen am 30. Oktober 2020).
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Kongresses an die Mitgliedstaaten und an das Ministerkomitee Eingang in
die Aktionspline des Europarats.!3

2.5. Leitlinien fiir die Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger an politischen
Entscheidungsprozessen

Auf der Grundlage eines Vorschlags von Generalsekretir Thorbjern
Jagland'# in seinem Bericht tiber den Stand der Demokratie, Menschen-
rechte und Rechtstaatlichkeit im Jahr 2015 erarbeitete der intergouverne-
mentale Sektor des Europarates unter Beteiligung der Parlamentarischen
Versammlung und des Kongresses Leitlinien fiir die Beteiligung der Bir-
gerinnen und Burger an politischen Entscheidungsprozessen. Das Minis-
terkomitee nahm die Leitlinien!> am 27. September 2017 an und lud die
Mitgliedstaaten zur Umsetzung ein. Die Leitlinien richten sich an nationa-
le, regionale und lokale Behdrden und politische Beteiligungsprozesse
auch auf nationaler Ebene.

Konsultation, Dialog und aktive Beteiligung sind die drei Beteiligungs-
arten, die die Leitlinien enthalten. In allen Phasen von Entscheidungs-
prozessen soll die gesamte geeignete Information in klarer und leicht
verstandlicher Sprache und in geeigneten und allgemein zuginglichen
Formaten verfiigbar gemacht werden.

Konsultation wird als Moglichkeit fir offentliche Stellen beschrie-
ben, die Ansichten von Einzelpersonen, Nicht-Regierungsorganisationen
(NROs) oder der Zivilgesellschaft insgesamt zu konkreten oder allgemei-
nen Fragen einzuholen. Versammlungen, Anhorungen, Fokusgruppen,
Umfragen, Fragebogen bzw. digitale Instrumente kénnen dazu eingesetzt
werden. Das Ergebnis der Konsultation sollte 6ffentlich zuginglich ge-
macht werden, erginzt um Begrindungen fur die getroffene Entschei-
dung.

Dialog wird als ein strukturierter, dauerhafter und ergebnisorientierter
Prozess definiert, der auf dem Interesse aller Beteiligten beruht, nimlich

13 Siche die Monitoring-Berichte des Europarates pro Mitgliedstaat: www.coe.int/de
/web/portal/47-members-states sowie die einzelnen Aktionspline: www.coe.int/en
/web/programmes/action-plans1 (abgerufen am 30. Oktober 2020).

14 Thorbjern Jagland war von 2009 bis 2019 Generalsekretir des Europarates.

15 CM(2017)83-final vom 27. September 2017. Verfiigbar u.a. auf Englisch, Franzo-
sisch sowie Armenisch, Griechisch, Rumanisch, Russisch, Tirkisch und Ukrai-
nisch auf www.coe.int/en/web/good-governance/standards (abgerufen am
30. Oktober 2020).
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offentlicher Stellen und Behorden, Einzelpersonen, NROs und der Zivil-
gesellschaft insgesamt. Dafiir konnen Plattformen als stindige Foren fiir
Dialog und Beteiligung eingerichtet werden und 6ffentliche Anhorungen,
Beirite mit beratenden Funktionen oder ahnliche Strukturen geschaffen
werden.

Aktive Beteiligung soll Einzelpersonen, NROs bzw. der Zivilgesellschaft
Méglichkeiten zur Mitwirkung an Entscheidungsprozessen erdffnen und
tber die Bereitstellung von Information, Konsultation und Dialog hinaus-
gehen. Dafir konnen Arbeitsgruppen fir die gemeinsame Ausarbeitung
(co-development) von Dokumenten aber auch von policies und Gesetzestex-
ten eingesetzt werden. Klargestellt wird, dass die endgultige Entscheidung
dafiir jedenfalls bei der zustindigen Behorde bzw. offentlichen Korper-
schaft (appropriate public authority) liegt.

Die Leitlinien fir die Beteiligung der Birger an politischen Entschei-
dungsprozessen bedeuten einen groffen Schritt vorwarts und stirken die
Rolle von NROs und von Gruppierungen der Zivilgesellschaft im Mitwir-
kungsprozess. Als Umsetzungsmafinahmen durch die Mitgliedstaaten wird
u.a. vorgeschlagen, die Leitlinien in den jeweiligen Landessprachen bei
den nationalen, regionalen und lokalen 6ffentlichen Behérden bekannt
zu machen sowie Handbiicher und Schulungsmaflnahmen fir 6ffentlich
Bedienstete sowie fiir die Zivilgesellschaft zu entwickeln. Auch konnten
die Mitgliedstaaten die Zivilgesellschaft einladen, diese Leitlinien zu ver-
breiten und Rickmeldungen tber die Erfahrungen mit ihrer Anwendung
zu geben.

Sehr aufschlussreich ist die im Appendix zu den Leitlinien im Doku-
ment CM(2017)83-final enthaltene Ubersicht von Referenztexten verschie-
dener Organe des Europarates (Generalsekretir, Konventionen, Minister-
komitee, Fachministerkonferenzen, Parlamentarische Versammlung, Kon-
gress der Gemeinden und Regionen, Konferenz der Internationalen Nicht-
Regierungsorganisationen) zu allen Aspekten der Demokratie und ihrer
Akteure, darunter auch der Rolle der Medien.

Nicht aufgenommen vom Ministerkomitee'® wurde der Vorschlag des
Expertengremiums, die Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei der prakti-
schen Anwendung der Leitlinien zu evaluieren. Im Punkt 33 der Vorlage
war vorgeschlagen worden, den Europdischen Ausschuss fiir Demokratie
und Governance (CDDG) gemeinsam mit der Konferenz der Internatio-
nalen NROs zu beauftragen, eine regelmifige Nachkontrolle (follow-up)

16 Der formelle Beschluss (decision) des Ministerkomitees vom 27. September 2017
findet sich in Dokument CM/Del/Dec(2017)1295/2.3.
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zu gewidhrleisten und das Ministerkomitee dartiber zu informieren (provide
feedback).\” Diese Zuriickhaltung kann im Zusammenhang mit einer ge-
wissen Ubersattigung der Mitgliedstaaten durch die vielfaltigen Monito-
ringmechanismen des Europarates und anderer internationaler Organisa-
tionen gesehen werden, die hiufig als Konventionsmidigkeit (convention
fatigue) bezeichnet wird.

2.6. Empfeblung zur Biirgerinnen- und Biirgerbeteiligung auf Gemeindeebene

Da sich die Formen der Beteiligung in Stidten und Gemeinden durch die
technologische Entwicklung, durch neue Kommunikationskanile und die
sozialen Medien in den letzten Jahren rasch dnderten und sich weiter an-
dern werden, beschloss das Ministerkomitee, seine Empfehlung an die
Mitgliedstaaten iiber die Beteiligung der Birgerinnen und Birger am loka-
len offentlichen Leben aus dem Jahr 20018 zu tiberarbeiten und zu aktua-
lisieren. Vorbereitet durch den Expertenausschuss fiir Demokratie und
Governance (CDDG) unter Beteiligung des Kongresses der Gemeinden
und Regionen nahm das Ministerkomitee am 21. Marz 2018 die neue
Empfehlung! an. Diese Neufassung stellt einen Meilenstein im Bekennt-
nis des Europarates zur kommunalen Demokratie dar und verweist — ohne
ausdricklich die Artikel im Einzelnen zu nennen — auf zahlreiche Wesens-
inhalte der Européischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung. Da-
mit erneuert das Ministerkomitee sein Bekenntnis zur Rolle der Gemein-
deautonomie als Wesenselement des europdischen Gesellschaftsmodells
und als Faktor demokratischer Stabilitat.

Durch wirksame Beteiligung kénnen, so die Erwagungsgrinde, inklu-
sive und stabile Gemeinschaften entstehen, in denen politische Entschei-
dungen dann auch mehr Legitimation und Akzeptanz erfahren. Die Emp-
fehlung umfasst allgemeine Richtlinien, formuliert Grundsitze fiir eine
demokratische Beteiligungspolitik und beschreibt konkrete Schritte mit
denen Birgerbeteiligung angeregt und verstarkt werden kann.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die lokalen
Gebietskorperschaften in die Ausarbeitung beteiligungsfordernder Strate-
gien und Maflnahmen einzubeziehen. Damit soll sichergestellt werden,
dass es sich nicht um ein aufgestiillptes Konzept handelt, sondern dass

17 CM(2017)83-final vom 27. September 2017.
18 Rec(2001)19 vom 6. Dezember 2001.
19 CM/Rec(2018)4 vom 21. Marz 2018.
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die verantwortlichen Politiker in Stidten und Gemeinden ebenso wie die
dort titigen Verwaltungsbediensteten Biirgerinnen- und Birgerbeteiligung
auch zu ihrer Angelegenheit machen. Durch entsprechende legislative
Mafnahmen sollen die Stidte und Gemeinden auch rechtlich in die Lage
versetzt werden, verschiedene Beteiligungsinstrumente zum Einsatz zu
bringen.

Der Bevolkerung soll ein moglichst niederschwelliger Zugang zu Infor-
mationen angeboten werden, der eine Meinungsbildung und Mitwirkung
ermoglicht. Die Schaffung einer Beteiligungskultur und die Entwicklung
eines aktiven burgerschaftlichen Selbstverstindnisses soll das Ristzeug fir
die Nutzung einer Vielzahl von Beteiligungsinstrumenten mitgeben und
Frauen und Manner ausgewogen einbeziehen. Wesentliche Voraussetzung
fir eine wirksame Beteiligung ist zunichst eine entsprechende Kompe-
tenzverteilung zwischen der nationalen, der regionalen und kommunalen
Ebene. Dies ist auch eine wiederkehrende Forderung des Kongresses in
seinen Monitoringberichten. Nur wenn die gewahlten Gemeindeorgane
tatsichlich Entscheidungen von strategischer Bedeutung fiir die lokale
Gemeinschaft treffen kénnen, wird die Bevolkerung bereit sein, sich in
einen interaktiven Konsultationsprozess einzubringen, heiflt es in den Leit-
linien. Auch das Management von kommunalen Dienstleistungen wird als
Bereich fir Birgerbeteiligung erwihnt. Alle Bevolkerungsgruppen sollen
zur Mitwirkung motiviert werden. Ausdricklich genannt werden Frauen,
Kinder und Jugendliche, altere Menschen, schutzbediirftige und benach-
teiligte Gruppen (»vulnerable groups«), Nicht-Staatsangehorige sowie jene,
denen eine Beteiligung schwerfallt.

Angehorige von sprachlichen, ethnischen oder nationalen Minderhei-
ten werden nicht ausdricklich erwihnt, sind aber wohl von der erwahn-
ten Aufzihlung umfasst. Was die Einbeziehung alterer Menschen betrifft,
so wird in der Praxis das Phanomen zu bericksichtigen sein, dass der
Anteil an Personen in gewihlten politischen Funktionen, die das Pensions-
alter langst erreicht haben, stindig steigt. Dies ist auch vom Aspekt der
Reprasentativitit der Zusammensetzung gewahlter politischer Organe zu
betrachten.

2.7. Besondere Aufmerksamkeit fiir die Jugend

Der Kongress widmet sich seit 1992 der Motivation junger Menschen, sich
am Offentlichen Leben zu beteiligen Im Rahmen der 10. Plenartagung
vom 20. bis 22. Juni 2003 nahm er einen Vorschlag fir eine Revision der
Europiischen Charta tiber die Beteiligung junger Menschen am lokalen
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und regionalen Leben an?’. Das Ministerkomitee setzte diese Initiative des
Kongresses am 17. November 2004 durch eine Empfehlung an die Mit-
gliedstaaten?! um, die mittlerweile eines der Referenzdokumente des Euro-
parates fir die Jugendpolitik ist. Die Jugend-Charta dient als Vorbild tber
Europa hinaus. Sie ist ein soft law Instrument und verfiigt Gber keinen Mo-
nitoringmechanismus. Die Jugenddirektion des Europarates stiitzt sich bei
ihren Aktivititen auf die Jugend-Charta und verwendet sie bei ihren Semi-
naren und tragt damit, wie der Kongress selbst, zur weiteren Verbreitung
in den Mitgliedstaaten bei.

Die meisten Politikbereiche betreffen auch Jugendliche. Die Jugend-
Charta fordert daher die Kommunen und Regionen auf, dariiber in einen
Dialog mit jungen Menschen zu treten. Erwihnt werden etwa Sport,
Freizeit- und Vereinsleben, Jugendbeschaftigung, Wohnen, Umwelt und
Nachhaltigkeit, Verkehr, Aus- und Fortbildung, Mobilitit und Austausch,
Gesundheit, Gleichstellung der Geschlechter, Entwicklung des landlichen
Raumes, Kultur, Maffnahmen gegen Gewalt, Kriminalitit und Diskrimi-
nierung, Umgang mit Sexualitit sowie die Teilnahme am offentlichen
Leben durch demokratische Prozesse, also birgerschaftliche Bildung.

Fir eine wirkungsvolle Jugendeinbeziechung sicht die Jugend-Charta
Bildungs-, Trainings- und Informationsmafinahmen vor sowie Medienar-
beit, Freiwilligendienste, Forderungen fir von Jugendlichen entwickelte
Initiativen und Projekte sowie Jugendvereine. Institutionelle Strukturen
sollen die direkte Mitwirkung gewihrleisten. Dazu zahlen u.a. Jugendrate,
Jugendparlamente und Jugendforen, die von den lokalen und regionalen
Gebietskorperschaften unterstiitzt werden sollen.

Die stetig zunehmende Mitwirkung junger Menschen am 6ffentlichen
Leben bewog nicht zuletzt die Oxford Dictionaries dazu, »youthquake« als
Wort des Jahres 2017 auszuwihlen.?2 Jugendbeben, so die wortliche Uber-
setzung, wird als bedeutender kultureller, politischer oder gesellschaftli-
cher Wandel bezeichnet, der auf Aktionen oder den Einfluss junger Men-
schen zuriickzufiihren ist.

20 Kongress-Empfehlung REC128(2003). Siche auch Empfehlung 242(2008) tber
die Integration und Mitwirkung junger Menschen auf lokaler und regionaler
Ebene.

21 Empfehlung des Ministerkomitees Rec(2004)13 vom 17. November 2004.

22 Siche https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2017
(abgerufen am 30. Oktober 2020).
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2.8. Die Konvention iiber die Beteiligung von Auslinderinnen und Auslindern
am kommunalen dffentlichen Leben

Eine Herausforderung fir die reprasentative Demokratie ist die Migrati-
on von sehr vielen Menschen innerhalb Europas und der Zustrom von
Fliuchtlingen und Migranten nach Europa. Ein Ergebnis von Zuwande-
rung und Migration ist eine zunehmende ethnische und kulturelle Vielfalt
in den Stidten Europas, die dadurch immer multiethnischer, multikultu-
reller und multireligiéser werden. Trotzdem bleiben Millionen von Mi-
grantinnen und Migranten, die nicht die Staatsbirgerschaft ihres neuen
Aufenthaltslandes haben, von der politischen Beteiligung und von den
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Der politische und rechtliche Sta-
tus dieser oft gut integrierten Auslinderinnen und Auslinder ist von grof-
ter Bedeutung fiir die Zukunft auch der Demokratie und des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts in Europa.

Der Europarat war der Auffassung, dass partizipatorische Rechte der
Bevolkerung nicht linger an die Staatsbiirgerschaft gebunden sein missen,
sondern sich an der Linge des rechtmifigen Aufenthaltes orientieren soll-
ten. Es wurden Vorschlage ausgearbeitet, um die Beteiligung von legalen
Einwanderern am politischen Leben zu verstirken und die Mitgliedstaaten
zu ermutigen, politische Rechte auch den linger ansissigen Nicht-Staats-
angehorigen zu eroffnen. So sieht die Konvention des Europarates tber
die Beteiligung von Auslindern am kommunalen 6ffentlichen Leben?? aus
dem Jahr 1992 vor, dass das aktive Wahlrecht und das Recht, bei lokalen
Wabhlen zu kandidieren, jeder und jedem zugestanden werden soll, der in
der jeweiligen Gemeinde seit finf oder mehr Jahren lebt.

Nach heute 25 Jahren garantieren mehr als 20 europdische Staaten in
der Praxis den Nicht-Staatsangehorigen ein Recht, auf lokaler Ebene zu
wihlen und einige Staaten auch ein Recht, bei lokalen Wahlen zu kandi-
dieren. Die Konvention sieht auch die Griindung von beratenden Riten
oder Ausschiissen fiir auslindische Einwohnerinnen und Einwohner als
eine Vertretungsstruktur auf lokaler und regionaler Ebene fir Migrantin-
nen und Migranten vor. Auch diese Praxis findet quer durch Europa im-
mer mehr Verbreitung.

Wahrend die Praxis bemerkenswerte Modelle der Beteiligung von
Nicht-Staatsangehorigen zeigt, besteht bei den Mitgliedstaaten eine grofe
Zuruckhaltung, sich rechtlich zu verpflichten. Ende Oktober 2020 hatten

23 SEV-Nr. 144. In Kraft getreten am 1. Mai 1997. https://www.coe.int/de/web/conve
ntions/full-list/~/conventions/treaty/144, (abgerufen am 30. Oktober 2020).
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nur neun Staaten die Konvention ratifiziert: die sechs EU-Mitgliedstaaten
Danemark, Finnland, Italien, die Niederlande, Schweden und die Tsche-
chische Republik sowie Albanien, Island und Norwegen.

Einer der Griinde fiir die Zuriickhaltung mag sein, dass die Konvention
Nicht-Staatsangehorigen nicht nur ein aktives Wahlrecht bei Kommunal-
wahlen einraumt, sondern auch das Recht enthalt, bei Wahlen zu kandi-
dieren. Bisweilen wird von Seiten der EU-Mitgliedstaaten argumentiert,
dass die Kommunalwahlrichtlinie von 1995 alle Elemente enthalte und
es den Mitgliedstaaten tberlasse, EU-Birgerinnen und Biirgern das aktive
und/oder passive Wahlrecht zu gewahren sowie Beschrinkungen fiir Exe-
kutivfunktionen einzufiihren.

Der Kongress vertrat in seinen Dokumenten und Debatten die Auffas-
sung, nicht nur den Staatsangehorigen eine Mitwirkung zu ermdglichen,
sondern auch jenen, die — auch wenn sie erst kinftig die Staatsangeho-
rigkeit erwerben konnen - einen integralen Bestandteil der 6rtlichen Ge-
meinschaft bilden, hier leben, arbeiten, Steuern und Sozialabgaben zahlen,
Kinder in Schulen haben usw.

Die Konvention tber die Beteiligung von Auslindern verfiigt tber
keinen Monitoringmechanismus. Wenn der Europarat heute Konventio-
nen ausarbeitet, wird meist ein Monitoringverfahren oder ein »Follow-up-
Mechanismus« bestehend aus einem Ausschuss von Vertretern der Unter-
zeichnerstaaten vorgesehen.

2.9. Berichte des Kongresses und laufende Aktivititen

Wenn es um Beteiligung geht, spielt die Digitalisierung eine entscheiden-
de Rolle. Es entstehen neue Moglichkeiten, mit denen die Bevolkerung
sowie die politischen und Verwaltungsebenen erst umzugehen lernen
missen. Wie schnelllebig die Entwicklung ist, zeigt ein Riickblick auf
die einschligigen Berichte des Kongresses aus dem Jahr 2008. Ein Bericht
ging auf ein neues Medium ein, das damals ziemlich unbekannt war, dem
der Kongress aber grofles Potential in der Zukunft vorhersagte. Dieses
Medium war Twitter.

Der Kongress-Bericht vom 18. Oktober 2011 zur Birgerbeteiligung auf
lokaler und regionaler Ebene in Europa, CG(21)324 zeigte, dass durch ver-
starkte Teilnahme der Biurgerinnen und Burger an Planungs- und Ent-

24 Bericht CG (21)3 vom 18. Oktober 2011, https://wcd.coe.int/wed/ViewDoc.jsp’Re
f=CG(21)3&Language=lanEnglish&Ver-original&Site=Congress&BackColorIn-
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scheidungsverfahren die Transparenz und Nachvollziehbarkeit verbessert
und das offentliche Vertrauen in die demokratischen Prozesse und Institu-
tionen gestiarkt werden konnen. Er unterstrich die Bedeutung von lokalen
Burgerinnen- und Birgerbefragungen, -initiativen und -abstimmungen so-
wie von Birgerinnen- und Birgerforen und Beteiligung bis zu Mitent-
scheidung bei konkreten Ausgaben im Budget (participatory budgeting). Da-
durch kann auch die Qualitit der Losungen und der Prozesse verbessert
und ihre Akzeptanz gefordert werden. Klarzustellen ist von Beginn an, ob
es sich um Anhorungen, Interaktion oder eine Mitentscheidung handelt.
Die neuen sozialen Medien wiirden, so die Annahme noch im Jahr 2011,
nur einen bescheidenen Einfluss auf die Stirkung der Burgerbeteiligung
auf lokaler Ebene haben.

Der im Jahr 2015 angenommene Bericht »Elektronische Medien:
Grundlegende Veranderung fir kommunale und regionale Politikerinnen
und Politiker«?* zeigte auf, dass sich die Szene weiter entwickelte und dass
der Einsatz der neuen Technologien in demokratischen Prozessen auf Ge-
meindeebene zu immer mehr Nachvollziehbarkeit und damit Legitimitat
von Entscheidungen beitrug. Allerdings wurde auch ausdricklich auf das
immer noch bestehende Risiko einer technologischen Kluft (digital divide)
hingewiesen, wenn gewisse Informationen nur online angeboten werden.
Dadurch konnen Menschen, die mit den verschiedenen digitalen Medien
nicht so vertraut sind, von politischen Prozessen ausgeschlossen werden.
Aus diesem Grund mdussen auch traditionelle Medien sowie der direkte
Kontakt der politischen Verantwortungstrager mit der Bevolkerung als
Kommunikationswege aufrechterhalten bleiben.

In seinem Bericht iber Open Data fir bessere 6ffentliche Dienstleistun-
gen, CG32(2017)15 vom Mirz 2017, fordert der Kongress die Gebietskor-
perschaften auf, die vielen Daten im offentlichen Besitz zur Verfigung zu
stellen und erforderlichenfalls aufzubereiten, damit die Bevolkerung tiber
entsprechende Grundlagen fiir ihre Mitwirkung verfigt.

Im November 2018 diskutierte der Kongress einen Bericht iber das
Kommunalwahlrecht als Faktor erfolgreicher, langfristiger Integration von
Migranten und Binnenvertriebenen in Europas Gemeinden und Regio-
nen?. In einigen Mitgliedstaaten des Europarates existieren Gebiete, die
nicht unter der Kontrolle der nationalen Behorden stehen und aus denen

ternet=eOcee1&BackColorIntranet=eOcee1&BackColorLogged=FFC679 (abgeru-
fen am 30. Oktober 2020).

25 CG/2015(29)14FINAL vom 22. Oktober 2015.

26 CG35(2018)17final vom 6. November 2018.
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namhafte Bevdlkerungsteile — vortibergehend - vertrieben wurden. Fiir
diese Gruppe besteht meist ein Wahlrecht fiir nationale Wahlen zu Parla-
menten bzw. bei Prisidentenwahlen, nicht jedoch fiir Gemeindeorgane in
den Orten, in denen sie teilweise schon linger — vortibergehend — ansissig
sind. Mit der Gleichstellung und Aufgabe des Status als Binnenflichtling
konnte einem Staat unterstellt werden, den Anspruch auf das voriiberge-
hend nicht unter seiner Kontrolle stehende Gebiet aufgegeben zu haben.
Der Bericht wurde daher mit grofem Interesse erwartet.

Da die Wahlbeteiligung Binnenvertriebene dazu ermutigt, sich aktiv
am Leben ihrer Gemeinde zu beteiligen, kann das Stimmrecht auf loka-
ler Ebene als nattrlicher Ausgangspunkt fiir eine erfolgreiche langfristige
Integration angesechen werden. Daher untersuchte der Bericht die interna-
tionalen Standards in Bezug auf das Stimmrecht von Binnenvertriebenen
und Nichtstaatsangehorigen, umriss die grofSen Herausforderungen bei
der Umsetzung dieser Rechte und beschrieb die Vielfalt der Ansitze, die
die Mitgliedstaaten des Europarates in dieser Hinsicht gewahlt haben. Der
Kongress unterstrich daher, dass diese Empfehlung, einschlieflich der Auf-
forderung an die Mitgliedsstaaten zur erfolgreichen Integration von IDPs
in ihren Gemeinden dahin gehend ausgelegt werden soll, dass das Grund-
recht von IDPs, unter sicheren und menschenwiirdigen Bedingungen in
ihre Heimat oder an ihren stindigen Aufenthaltsort zuriickzukehren, ein-
geschrankt oder beeintrachtigt wird.

Aus der Sicht des Kongresses liegt ein Teil der Zukunft der Biirgerbetei-
ligung im open government. Transparenz ermdglicht Beteiligung und for-
dert ethisches Verhalten und beugt Korruption vor. In seinem Bericht
Transparenz und Open Government — Offnung von Regierung und Ver-
waltung?” ruft der Kongress die kommunalen und regionalen Gebietskor-
perschaften auf, Standards der offenen Regierungsfiihrung anzuwenden
und die Verwaltungsbediensteten entsprechend fortzubilden um die Parti-
zipation sowohl im Hinblick auf den Umfang als auch die Qualitat der Be-
teiligung zu verbessern. Der Kongress unterstiitzt das Open Government
Partnership, eine 2011 gegrindete weltweite Initiative, die fiir mehr Trans-
parenz, Rechenschaftspflicht und Biirgerbeteiligung wirbt und mit ihrer
Pariser Erklirung vom 7. Dezember 2016 ihren Wirkungsbereich auf die
substaatlichen Ebenen ausdehnt.

27 CG35(2018)14 vom 7. November 2018.
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3. Ausblick

Das Weltforum fiir Demokratie des Europarats?® wird sich auch in
den kommenden Jahren mit Fragen des demokratischen Zusammenhalts
beschiftigen. Nach den Themen »Bridging the Gap: Democracy between
Old Models and New Realities« (2012), »Re-wiring Democracy: Connecting
Institutions and Citizens in the Digital Age« (2013), »From Participation to
Influence: Can Youth Revitalise Democracy?« (2014), »Freedom vs Control:
For a Democratic Response« (2015), »Democracy and Equality — Does Edu-
cation Matter?« (2016) und »Is Populism a Problem?« (2017), diskutierten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im November 2018 tuber »Wo-
men’s Participation in Public and Political Affairs and Combating Violence
Against Women«, 2019 lber »Is Democracy in Danger in the Information
Age« und 2020/2021 tber »Can Democracy Save the Environment«. Die Er-
gebnisse mit Schlussfolgerungen und konkreten Vorschlagen werden den
nationalen Regierungen und Parlamenten, lokalen und regionalen Ge-
bietskorperschaften, der Zivilgesellschaft sowie den Organen und Institu-
tionen des Europarats vorgelegt.

Der Europarat verfiigt Giber ein reiches Instrumentarium und wird sei-
ne verbindlichen volkerrechtlichen Rechtsinstrumente und Empfehlungen
weiterhin durch konkrete Aktionspline, Kampagnen und Veranstaltungen
sowie den jahrlichen Bericht tiber den Stand der Demokratie, Menschen-
rechte und Rechtstaatlichkeit erginzen mussen. In einer Zeit, in der die
Demokratie durch schwindendes Vertrauen der Menschen gegentiber Po-
litikerinnen und Politikern und Eliten insgesamt in Frage gestellt wird,
besteht eine der Grundvoraussetzungen fiir die Gewihrleistung demokra-
tischer Sicherheit darin, die Beteiligung jedes Einzelnen und aller gesell-
schaftlichen Gruppen an politischen Prozessen und Entscheidungsprozes-
sen sicherzustellen. Dabei wird es fir die Organe des Europarates auch
darum gehen, die Mitgliedstaaten zur tatsichlichen Umsetzung der in den
Rechtsinstrumenten und Empfehlungen enthaltenen und meist konsensu-
ell beschlossenen Maf$nahmen anzuhalten, auch wenn daftir nicht immer
Monitoringmechanismen eingerichtet wurden.

28 Programme und Tagungsberichte mit Videos aller Foren seit 2012 finden sich auf
www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home (abgerufen am 30. Oktober
2020).
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Direkte Demokratie im EU-Mehrebenensystem in Zeiten des
Populismus

Annegret Eppler

1. »Mehrebenendemokratie« in der Europdischen Union

Das »europdische Mehrebenensystem«! besteht aus der teils durch supra-
nationales, teils durch intergouvernementales Regieren gekennzeichneten
europdischen Ebene, aus den EU-Staaten mit ihren unterschiedlichen na-
tionalen politischen Systemen und, wo vorhanden, aus ihren subnationa-
len politischen Systemen.? Dieses europaische Mehrebenensystem ist eine
»Mehrebenendemokratie«, denn die miteinander verbundenen politischen
(subnationalen, nationalen und supranationalen) Systeme sind demokra-
tische Systeme, und das Mehrebenensystem verfiigt tiber supranationale
gemeinsame Legitimations-, Reprasentations- und direkte Partizipationska-
nile ebenso wie Gber getrennte, an manchen Stellen verbundene und sich
gegenseitig beeinflussende nationale, supra- und subnationale. Jedes der
politischen Systeme bzw. jede — die supranationale, nationale und subna-
tionale — der politischen Ebenen funktioniert nach einer eigenen Logik

1 Vgl. Wolfang Wessels, Das Politische System der EU (VS Verlag fiir Sozialwissen-
schaften, 2008); Johannes Pollak und Peter Slominski, Das politische System der
EU (facultas, 2012); Thomas Konig, Elmar Rieger und Hermann Schmitt (Hrsg.),
Das Europdische Mebrebenensystem: Mannbeimer Jabrbuch fiir Sozialforschung Band 1
(hrsg. v. Vorstand des Mannheimer Zentrums fiir Europaische Sozialforschung,
Campus, 1996).

2 Rudolf Hrbek, »Doppelte Politikverflechtung: Deutscher Foderalismus und die
europdische Integration. Die deutschen Lander im EG-Entscheidungsprozess«, in
Rudolf Hrbek und Uwe Thaysen (Hrsg.), Die deutschen Linder und die Europdische
Gemeinschaft (Nomos, 1986); Rudolf Hrbek und Sabine Weynand, Betrifft: Das
Europa der Regionen. Fakten, Probleme, Perspektiven (C.H. Beck, 1994); Charlie Jef-
fery, »Towards a >Third Level« in Europe? The German Lander in the European
Union, (1996) 44 Political Studies 253; Liesbet Hooghe, Gary Marks und Arjan
Shakel, »Operationalizing Regional Authority: A Coding Scheme for 42 Coun-
tries, 1950-2006«, (2008) 18 Regional and Federal Studies 123; Jurgen Dieringer
und Roland Sturm, Regional Governance in EU-Staaten (Barbara Budrich, 2010);
Annegret Eppler und Fritz Staudigl, »Europeanisation of Austrian Federalism: The
Case of Linder Rights in EU Affairs«, (2015) 24 Contemporary Austrian Studies 86.
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und verflgt tber eigene Akteure, Institutionen, Normen, Prozesse und
Verfahren. Das EU-Mehrebenensystem weist in vielerlei Hinsicht, aber
nicht durchgehend, hierarchische Beziehungen im Sinne eines Verhaltnis-
ses der Uber- und Unterordnung der politischen Ebenen zueinander auf.
Diese »Demokratieverflechtung« geht mit einem hohen Maf§ an Komplexi-
tat und auch an Intransparenz einher. Legitimitit, (reprasentative und di-
rekte) Demokratie und Parlamentarismus erhalten jeweils eine spezifische,
dem Mehrebenencharakter entsprechende Funktionslogik. Nicht nur die
einzelnen demokratischen Systeme — d.h. das supranationale, die nationa-
len und die subnationalen — fir sich, sondern auch das demokratische
EU-Mehrebenensystem mit seinen demokratischen Subsystemen in ihrer
Gesamtheit und insbesondere ihren Wechselwirkungen verdienen analyti-
sche Aufmerksambkeit.

Wihrend die Verinderungen der Parlamente als »Kristallisationspunk-
te« der parlamentarischen Demokratien der verschiedenen politischen Sys-
teme, insbesondere was ihre parlamentarischen Funktionen angeht, als
»Europiisierungsphinomene« und ihre Kooperation (und auch Konkur-
renz) als »Mehrebenenparlamentarismus« in den letzten Jahren ausfithr-
lich analysiert worden sind,? finden sich neben einer Vielzahl verschie-

3 Andreas Maurer, »Perspectives de la coopération entre le Parlement européen
et les Parlements nationauxs, (Serie Politique W-19, Parlement européen, 1996);
Andreas Maurer, Parlamentarische Demokratie in der Europdischen Union: Der Beitrag
des Europdischen Parlaments und der nationalen Parlamente (Nomos, 2002); Andreas
Maurer, »Mehrebenendemokratie und Mehrebenenparlamentarismus: Das Euro-
paische Parlament und die nationalen Parlamente nach Lissabong, in Stefan Ka-
delbach (Hrsg.), Europdische Integration und parlamentarische Demokratie (Nomos,
2009); Andreas Maurer, Parlamente in der EU (UTB/WUV, 2012); Arthur Benz,
»Patterns of Multilevel Parliamentary Relations: Varieties and Dynamics in the
EU and Other Federations«, (2017) Journal of European Public Policy 499; Annegret
Eppler, »Vertikal und horizontal, bi- und multilateral: Interparlamentarische Bezie-
hungen in EU-Angelegenheitenc, in Gabriele Abels und Annegret Eppler (Hrsg.),
Auf dem Weg zum Mehrebenenparlamentarismus? Funktionen von Parlamenten im
politischen System der EU (Nomos, 2011); Annegret Eppler und Andreas Maurer
(Hrsg.), Die Koordination der dsterreichischen Europapolitik (Nomos, 2018); Gabriele
Abels und Annegret Eppler (Hrsg.), Subnational Parliaments in the EU: Multi-Level
Parliamentary System: Taking Stock of the Post-Lisbon Era (Studienverlag, 2015);
Ursula Miinch und Eike-Christian Hornig (Hrsg.), Direkte Demokratie: Analysen
im internationalen Vergleich (Nomos, 2015); Ben Crum und John E. Fossum, »The
Multilevel Parliamentary Field: A Framework for Theorizing Representative De-
mocracy in the EU«, (2009) 1 European Political Science Review 249; Arthur Benz,
»Linking Multiple Demoi: Inter-Parliamentary Relations in the EU«, (2011) 1 [EV
Online, www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/rewi/iev/benziev-online2011nr
1.pdf (abgerufen am 19. Juni 2017).
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dener Ansitze zur Analyse von direktdemokratischen Verfahren in der
EU und den einzelnen EU-Staaten kaum Studien des Zusammenspiels
und der Wechselwirkungen der verschiedenen direktdemokratischen Ver-
fahren, die in vielen der ineinander geschachtelten politischen Systeme
zu finden sind* und unter denen fiir diesen kurzen Text sehr grob simtli-
che partizipative, deliberative, direktdemokratische Akte, auch Referenden
und Direktwahlen, verstanden werden sollen. In Zeiten der Politikver-
drossenheit und »postparlamentarischer«’® Herausforderungen oft als eine
Art Allheilmittel beschworen, stellt sich in Zeiten des Populismus die
Frage, ob und wann direkte Demokratie zu einer Art Brandbeschleuniger
werden kann.® Nicht nur von einem auf die Output-Legitimitit fokussier-
ten Standpunkt — gegentiber dem alle gebotene Skepsis gilt —, muss aus
der Mehrebenen-Perspektive hinterfragt werden, welche von mehreren
ineinander geschachtelten politischen und konstitutionellen Systemen der
nationalen Mehrebenensysteme und des supranationalen EU-Mehrebenen-
systems (lokal, regional, national, supranational) inwiefern und auf welche
Weise von direkter Demokratie auf den verschiedenen (anderen) Ebenen
gestirkt bzw. geschwicht werden. Es fragt insbesondere, wie hierbei Inter-
dependenzen zwischen den verschiedenen Ebenen verlaufen.

Inwiefern wirkt sich das BREXIT-Referendum 2016 auf das supranatio-
nale System der EU, auf das subnationale System Schottlands und auf an-
dere nationale und subnationale Systeme im EU-Mehrebenensystem aus?
Inwiefern erfolgte durch das Referendum in Katalonien 2017 eine Legiti-
mierung bzw. Delegitimierung oder Stabilisierung bzw. Destabilisierung
der politischen Systeme Kataloniens, Spaniens und der EU? Stirkte der

4 Vgl. Beater Kohler-Koch und Berthold Rittberger, »Charting Crowded Territory:
Debating the Democratic Legitimacy of the European Unionc, in Beater Kohler-
Koch and Berthold Rittberger (Hrsg.), Debating the Democratic Legitimacy of the Eu-
ropean Union« (Rowman & Littlefield Publishers, 2007); Erik Oddvar Eriksen und
John Erik Fossum (Hrsg.), Democracy in the European Union: Integration Through
Deliberation? (Routledge, 2000); Cristina Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen
Participation in Multilevel Democracies (Brill, 2015).

5 Svein S. Anderson und Tom R. Burns, »The European Union and the Erosion of
Parliamentary Democracy: A Study of Post-Parliamentary Governances, in Svein S.
Anderson und Kjell A. Eliassen (Hrsg.), The European Union: How Democratic Is It?
(Sage, 1996).

6 Eike-Christian Hornig, Mythos direkte Demokratie: Praxis und Potentiale in Zeiten
des Populismus (Barbara Budrich, 2017); Eckhard Jesse und Roland Sturm, »Die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts«, in Eckhard Jesse und Roland Sturm
(Hrsg.), Demokratien des 21. Jabrbunderts im Vergleich. Historische Zuginge, Gegen-
wartsprobleme, Reformperspektiven (VS Verlag fir Sozialwissenschaften, 2003).
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Wahlkampf zur Direktwahl des osterreichischen Bundesprasidenten 2016
europaskeptische Tendenzen und »schlug« dies auf die EU-Ebene oder auf
andere EU-Staaten »durch«? Schrankte es die EU-Handlungsfihigkeit auch
der »gemafigten« damaligen Regierungsparteien ein und wurde dadurch
das EU-System als Ganzes eventuell tangiert?

In Zeiten »multipler Krisen« der EU, deren Kern von vielen in einer
hinter der wirtschaftlichen, territorialen und politisch-institutionellen In-
tegration herhinkenden »gesellschaftlichen Integration<’ gesehen wird,
stellt sich insbesondere die Frage, inwiefern direktdemokratische Verfah-
ren in den EU-Staaten in der Lage sind, die EU zu stirken bzw. zu schwi-
chen. Dazu werden im Folgenden in aller gebotenen Kirze zwei Thesen
ausgearbeitet: Die erste befasst sich mit der Abhingigkeit zukiinftiger
(Des-)Integrationsprozesse der EU von Legitimititsfragen, die zweite mit
moglichen Auswirkungen direktdemokratischer Verfahren auf verschiede-
nen politischen Ebenen auf die EU-Ebene.

2. EU-(Des-)Integration und Legitimitdt

Hinsichtlich des Aufbaus und der Weiterentwicklung des politischen Sys-
tems der Europdischen Union erfuhren zwei heute wesentliche Zusam-
menhinge tGber Jahrzehnte hinweg wenig Aufmerksamkeit. Zum einen
befindet sich auch das supranationale EU-Mehrebenensystem, wie alle na-
tionalen Mehrebenensysteme, in einem dynamischen Ausbalancierungsakt
zwischen self rule und shared rule® und es ist nicht allein mit einer stindig
fortschreitenden Integration, sondern auch mit »desintegrativen« Phino-
menen zu rechnen. Zum anderen hat sich gezeigt, dass die Annahme eines

7 Vgl. Annegret Eppler, Lisa Helene Anders und Thomas Tuntschew, »Europe’s
Political, Social, and Economic (Dis-)Integration: Revisiting the Elephant in Times
of Crises, in Institute for Advanced Studies (Hrsg.), Political Science Series. Working
Paper (Institute for Advanced Studies, 2016).

8 Daniel J. Elazar, Exploring Federalism (Tuscaloosa, 1987); Carl J. Friedrich, »Féderal-
ismus in Theorie und Praxis«, (1964) S Politische Vierteljabresschrift 154; Michael
Burgess, Comparative Federalism: Theory and Practice (Routledge, 2006); Arthur
Benz und Jorg Broschek (Hrsg.), Federal Dynamics: Continuity, Change, and the Va-
rieties of Federalism (Oxford University Press, 2013); Ludger Helms, Annegret Ep-
pler und David Willumsen, »Is There a >German School«< of Comparative Federal-
ism? An Institutional Perspective«, (2017) Zeitschrift fiir vergleichende Politikwissen-
schaft 533; Annegret Eppler, »Dynamic Federalism Theories< as Theories of Euro-
pean Integration?« (ECPR General Conference, Prague, 10. September 2016).
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spermissive consensus<®, d.h. einer Art stillschweigenden und an Details
wenig interessierten »ermoglichenden Konsenses« der Bevolkerungen der
EU-Staaten hinsichtlich weiterer Integrationsschritte seit den groffen wirt-
schaftlichen, territorialen und politisch-institutionellen Integrationsschrit-
ten, die durch den Maastrichter Vertrag angestoen wurden und in seiner
Folge realisiert wurden, nicht mehr haltbar ist.

Ein Grofteil der politikwissenschaftlichen EU-Forschung konzentrierte
sich auf die Analyse und Erklirung von Dynamiken in Richtung »mehr
Integration« — insbesondere auf die erheblichen Vertiefungs- und Erweite-
rungsschritte seit 1951, erst in letzter Zeit auf die gesellschaftliche und nur
mafig auf die 6konomische Integration — und ignoriert weniger erfolg-
reiche Integrationsphasen, wie etwa die in der Integrationsgeschichte wie-
derholt auftretenden Konsolidierungs- und Stagnationsphasen und auch
integrative Fehl- bzw. Riickschlige.!® Das derzeitige »empirische Puzzle«
zeigt in der anhaltenden Krise jedoch gleichzeitig ablaufende integrative
und desintegrative Prozesse,!! die es zu erklaren gilt. Nicht nur »Fodera-
lismustheorien«,'? auch andere theoretische Ansétze gehen von einer Rich-
tungsoffenheit der europdischen Integration aus: Neofunktionalisten wie
Lindberg und Scheingold sowie Schmitter ziehen seit Anfang der 1970er
Jahre explizit die Moglichkeit eines »spill-backs<'3 bzw. einer — einzelne

9 Leon N. Lindberg und Stuart A. Scheingold, Europe’s Would-Be Polity: Patterns of
Change in the European Community (Prentice-Hall, 1970), 62.

10 Annegret Eppler, »Politikwissenschaftliche Erklarungsansitze fiir die Dynamiken
im EU-Mehrebenensystem«, in Anna Gamper et al. (Hrsg.), Foderale Kompetenz-
vertetlung in Europa (Nomos, 2016).

11 Vgl. Annegret Eppler und Andreas Maurer, »Die >immer engere Union der Vol-
ker Europas< im Spannungsfeld zwischen Integration, Gruppenbildung und Des-
integrations, in Anton Pelinka (Hrsg.), Europa — Hoffnung und Feindbild (Wochen-
schau Verlag, 2016); Eppler, Anders und Tuntschew, »Europe’s Political, Social,
and Economic (Dis-)Integration« (Fn. 7).

12 Insbesondere Friedrich, »Foderalismus in Theorie und Praxis« (Fn.8); Carl ]J.
Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice (Praeger NY, 1968); vgl. An-
negret Eppler, »European Where Necessary, National Where Possible«. Vorschla-
ge aus den Niederlanden und Grofbritannien zur Reform der EU im Lichte dy-
namischer Foderalismustheorien«, in Rudolf Hrbek und Martin Grofle Hutt-
mann (Hrsg.), Renaissance des Foderalismus in Europa? (Nomos, 2016).

13 Leon N. Lindberg, »Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Re-
quiring Multivariate Measurement, in Leon N. Lindberg und Stuart A. Schein-
gold (Hrsg.), Regional Integration: Theory and Research (Harvard University Press,
1971); Lindberg und Scheingold, Europe’s Would-Be Polity (Fn.9).
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Indikatoren der Integration betreffende — »disintegration« in Betracht.!#
Helen Wallace pragt die Metapher eines »politischen Pendels«, das sie
zwischen der Arena der EU-Staaten und der supranationalen EU-Arena
hin- und herschwingen sieht,!’S und Maurer und Wessels unterscheiden
Phasen grofler Integrationsschritte von anderen Phasen der Stagnation und
Konsolidierung in einer treppenartigen Entwicklung.!® Seit den 1990er
Jahren analysieren Europiisierungsansitze auch die Bedingungen eines
Ruckschritts der Europiisierung, d.h. der Beeinflussung der nationalen
Systeme durch die EU (»retrenchment«)', und seit 2009 untersucht der
Postfunktionalismus den moglicherweise bremsenden und desintegrativen
Einfluss eines »constraining dissensus<'8. Es ist also anzunehmen, dass In-
tegrations- und Desintegrationsprozesse gleichzeitig stattfinden kdnnen,
Integration und Desintegration zwei Seiten einer Medaille bzw. zwei Pole
eines Konzepts!” sind und dass stindige die gleichzeitigen Dynamiken im
Spannungsfeld von Einheit und Vielfalt, die ein Charakteristikum aller
Mehrebenensysteme ist, auch im EU-System auftreten konnen.?® Integrati-

14 Lindberg, »Political Integration« (Fn.13); Philippe C. Schmitter, »A Revised
Theory of Regional Integration«, in Lindberg und Scheingold (Hrsg.), Regional
Integration (Fn 13). Vgl. auch den »dialektischen Neofunktionalismus« von Doret-
te Corbey, »Dialectical Functionalism: Stagnation as a Booster of European Inte-
grationg, (1995) 49 International Organization 253 und Zoe Lefkofridi und Philip-
pe C. Schmitter, »Transcending or Descending? European Integration in Times of
Crisis«, (2015) 7 European Political Science Review 3; Phillippe C. Schmitter und
Zoe Lefkofridi, »Neofunctionalism as a Theory of Disintegration, (2016) 1 Chine-
se Political Science Review 1.

15 Helen Wallace, »The Policy Process: A Moving Pendulumg, in Helen Wallace,
Mark A. Pollack und Alasdair R. Young (Hrsg.), Policy Making in the European
Union (Oxford University Press, 2010).

16 Andreas Maurer und Wolfgang Wessels, »The European Union Matters:
Analysing Two Arenas Over Times, in Wolfgang Wessels, Andreas Maurer und
Jirgen Mittag (Hrsg.), Fifteen into One? The European Union and its Member States
(Manchester University Press, 2003).

17 Claudio M. Radaelli, »The Europeanization of Public Policy«, in Kevin Feather-
stone und Claudio M. Radaelli (Hrsg.), The Politics of Europeanization (Oxford
University Press, 2003).

18 Liesbet Hooghe und Gary Marks, »A Postfunctional Theory of European Integra-
tion: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus«, (2009) 39 British
Journal of Political Science 1.

19 Gary Goertz, Social Science Concepts: A User’s Guide (Princeton University Press,
2006).

20 Eppler, Anders und Tuntschew, »Europe’s Political, Social, and Economic
(Dis-)Integration« (Fn. 7).
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on und Desintegration werden hier als Prozesse verstanden, deren Ergeb-
nisse mit den gleichen (Outcome-)Indikatoren messbar sind.?!

Eine hinter der wirtschaftlichen, territorialen und politisch-institutio-
nellen Integration zeitlich zurtickgebliebene »gesellschaftliche Dimension«
europaischer Integration,?? messbar etwa an der gemeinsamen Identitat,
Zustimmung zum EU-System, grenziberschreitenden Beziehungen der
Burgerinnen und Birger und grenziberschreitendem politischen Interes-
se,23 wurde seit dem »Nein« der Didnen zum Maastrichter Vertrag als »EU-
Demokratiedefizit« diskutiert. Spatestens seit Ausbruch der europiischen
Banken-, Wihrungs- und Finanzkrise wird die »gesellschaftliche Dimen-
sion« europdischer Integration nicht nur im Hinblick auf den Aufbau
der supranationalen Demokratie im EU-System, sondern auch in ihrer
moglichen Funktion als Bremse weiterer Integration wahrgenommen.?*
Die Analyse der Integration als multidimensionalen Prozess ist nichts
Neues, sie geriet lediglich durch die Konzentration auf Vertiefungs- und
Erweiterungsschritte (d.h. auf die politisch-institutionelle und territoriale
Dimension der Integration) bzw. spatestens seit dem »Paradigmenwechsel«
der Integrationstheorie und dem Verstindnis der europaischen Integrati-
on als »Zustand« Anfang der 1990er Jahre etwas in Vergessenheit. Friithe
Forscher wie Nye?® und andere Vertreter des Neofunktionalismus,?® des
Transaktionalismus?” und des Foderalismus?® legten ihrer Forschung ein
multidimensionales Verstindnis europdischer Integration zugrunde und
leiteten gerade aus der 6konomischen und gesellschaftlichen Dimension

21 Ebd.; fir die Integrationsforschung zuerst Lindberg, »Political Integration«
(Fn.13). Vgl. William H. Riker, Federalism — Origins, Operation, Significance (Little
Brown, 1964); William H. Riker, »Federalisme, (1975) 5 Handbook of Political
Science 93; Friedrich, »Foderalismus in Theorie und Praxis« (Fn. 8); Friedrich,
Trends of Federalism (Fn. 12).

22 Eppler, Anders und Tuntschew, »Europe’s Political, Social, and Economic
(Dis-)Integration« (Fn. 7).

23 Lisa Helene Anders, Annegret Eppler und Thomas Tuntschew, »Europdische Inte-
gration: Zweidirektional und Mehrdimensionals, (2016) 39 Integration 198.

24 Hooghe und Marks, »A Postfunctional Theory« (Fn. 18).

25 Joseph S. Nye, »Comparative Regional Integration: Concept and Measurementx,
22 International Organization 855.

26 Ernst B. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social, and Economical Forces,
1950-1957 (University of Notre Dame Press, 1958).

27 Karl W. Deutsch, Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foun-
dations of Nationality (M.LT. Press, 1966).

28 Friedrich, »Foderalismus in Theorie und Praxis« (Fn. 8); vgl. Eppler, »Dynamic
Federalism Theories« (Fn. 8).
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(d.h. aus der Integration von Mirkten und Gesellschaften) Erklarungen fiir
die Dynamik der politisch-institutionellen Dimension ab.

Hinsichtlich dieser »gesellschaftlichen Dimension« nimmt der Post-
funktionalismus die Ablosung des »permissive consensus« durch einen »cons-
training dissensus« an.?® Integrationskrisen werden teilweise auf die — frither
noch als integrationsférdernd eingeschitzte3® — »Politisierung« als »pola-
rization of opinions, interests or values and the extend to which they are publicly
advanced towards the process of policy formulation within the EUS' bzw.
auf einen fehlenden »federal spirit<*? zuriickgefithrt und die Bedeutung
einer »europdischen Seele« unterstrichen.?® Im Hinblick auf Dynamiken
des europdischen Integrationsprozesses — Integration, Desintegration und
Reintegration - stellt sich also die Frage, ob und unter welchen Bedingun-
gen Demokratie — auch direkte Demokratie — im supranationalen Raum —
aber auch in den einzelnen EU-Staaten und ihren subnationalen Einheiten
— eine »Zug- oder Gegenkraft« der europiischen Integration sein kann.34

29 Hooghe und Marks, »A Postfunctional Theory« (Fn. 18).

30 Philippe C. Schmitter, »Three Neo-functional Hypotheses about International
Integration, (1969) 1 International Organization 161, 166.

31 Vgl. Pieter de Wilde, »No Polity for Old Politics? A Framework for Analyzing the
Politicisation of European Integration«, (2011) 5 Journal of European Integration
559, 560; Timm Beichelt et al. (Hrsg.), Civil Society and Democracy Promotion
(Palgrave Macmillan, 2014); Francis Cheneval, Sandra Lavenex und Frank Schim-
melfennig, »Demoi-cracy in the European Union: Principle, Institutions, Policies«,
(2015) 22 Journal of European Public Policy 1.

32 Michael Burgess, In Search of the Federal Spirit: New Theoretical and Empirical
Perspectives in Comparative Federalism (Oxford University Press, 2012); vgl. Klaus
von Beyme, Foderalismus und regionales Bewusstsein. Ein internationaler Vergleich
(C.H.Beck, 2007); Erik Oddvar Eriksen und John Erik Fossum, »Democracy
through Strong Publics in the European Union?<, (2002) 40 Journal of Common
Market Studies 401.

33 Werner Weidenfeld, Europas Seele suchen: Eine Bilanz der europdischen Integration
(Nomos, 2017); vgl. Werner Weidenfeld und Nina Ramelin (Hrsg.), Europdische
Identitit: Voraussetzungen und Strategien (Nomos, 2007).

34 Marcus Horeth und Dennis-Jonathan Mann, »Die Legitimititsfrage als Zug- oder
Gegenkraft im europaischen Integrationsprozess’«, in Annegret Eppler und Hen-
rik Scheller (Hrsg.), Zur Konzeptionalisterung europdischer Desintegration: Zug- und
Gegenkrdfte im europdischen Integrationsprozess (Nomos, 2013).
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3. Magliche Effekte direkter Demokratie im EU-Mehrebenensystem

Die Funktionslogik nationaler Demokratien kann nicht ohne weiteres auf
das komplexe Mehrebenensystem der EU mit seiner supranationalen Ebe-
ne und den Interdependenzen zwischen den verschiedenen politischen
Ebenen tbertragen werden,? die sich in verschiedenen, teils eigenstin-
digen, teils zusammenhédngenden, sich gegenseitig tangierenden Input-Le-
gitimationsketten, Reprisentationskanilen und Partizipationsforen wider-
spiegeln.

Die EU sieht in der Demokratie einen der Werte, auf die sie sich grin-
det (Art. 2 EUV). Diese Werte werden nicht erst durch den Unionsvertrag
geschaffen, sondern gehoren zu dem in der Praambel genannten »gemein-
samen Erbe«.3¢ Sie gelten fiir die supranationale Ebene und binden die
Unionsorgane (vgl. insbesondere Art. 9-13 EUV), sind dariiber hinaus aber
»allen Mitgliedstaaten [...] gemeinsam« (Art. 2 Satz 2 EUV). Damit ist eine
Definition fiir die Nationalstaaten verbunden, die Mitglied der EU sind.
Folgerichtig gehort Demokratie zu den Kriterien, die von Beitrittskandida-
ten zwingend erfillt sein mussen (1993 durch den Europidischen Rat in
Kopenhagen als Voraussetzung fiir den Beitritt als »Kopenhagener Kriteri-
en« formuliert, seit dem Amsterdamer Vertrag 1999 im Primérrecht veran-
kert, heute in Art. 49 Abs. 1 EUV). Entwickelt sich ein EU-Staat nicht dem
Demokratieprinzip gemaf,?” sieht der Vertrag Sanktionen vor (Art.7
EUV)®® — jedoch kann die EU selbstverstindlich keinen Einfluss auf die
konkrete Ausformung der demokratischen Systeme der EU-Staaten, natiir-
lich auch nicht auf die Frage des dortigen Verhiltnisses der reprasentativen
zur direkten Demokratie, nehmen.

Auf EU-Ebene wihlen die Biirgerinnen und Birger das Europiische
Parlament, das als supranationales Parlament Teil der Legislative auf EU-
Ebene ist, Art. 14 EUV. Die nationalen, von den Biirgerinnen und Biirgern
der Mitgliedstaaten nach dem jeweiligen Wahlsystem gewahlten Regierun-
gen sind Teil einer zweiten — direkten, wenn auch lingeren — Legitimati-
onskette, die zum Rat und damit zu einem zum Europdischen Parlament

35 Maurer, Parlamente in der EU (Fn. 3), 37-40.

36 Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan und Markus Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV.
Vertrag iiber die Europdische Union und Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdiischen
Union (C.H. Beck, 2010), Art.2 Rn. 1.

37 Vgl. Michael Blauberger, »Europiischer Schutz gegen nationale Demokratiedefi-
zite«, (2016) 44 Leviathan 280.

38 Vgl. auch Annegret Eppler, »Die >Rechtsstaatskrise der EU« Verderben zu viele
Koche den Brei?«, (2016) 63 Zestschrift fiir Politik 406.
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teilweise in einem horizontalen Kontroll-Verhaltnis stehenden Legislativ-
und Exekutivorgan fihrt. Die nationalen Parlamente nehmen nicht nur
durch die Wahl der Regierungen (in parlamentarischen Demokratien),
sondern auch iber auf die europapolitischen Aktivititen ihrer Regierun-
gen und tber direkt auf die EU bezogene Mitwirkungs-, Kontroll- und Mo-
nitoringmoglichkeiten am supranationalen Regieren teil. Im unmittelba-
ren Bezug zur supranationalen Ebene, z.B. Gber die Kontrolle der Subsidia-
ritdt und Verhaltnismafigkeit, begriinden sie eine zusatzliche, regierungs-
unabhingige Legitimationskette, die auch die zweiten Kammern3? einbe-
zieht, die in vielen Fallen die Mitwirkungsrechte der subnationalen Ebene
an EU-Angelegenheiten sichern.*® Der Dreiklang von Europaischem Parla-
ment, Rat und nationalen Parlamenten wird, je nach Auspragung in spezi-
fischen Akteurskonstellationen, unter Kategorien wie »multilevel parlia-
mentary democracy«, »compound representation< oder »joint decision-making«
geordnet und analysiert.*!

Dazu kommen vermehrt partizipative und deliberative Verfahren auf
EU-Ebene. Seit dem Vertrag von Lissabon in Art. 11 EUV niedergelegt, wa-
ren sie zuvor etwa durch das Weilbuch »Europiisches Regieren« (2001;
Grundsitze der EU-Politik: Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit,
Effektivitit; Koharenz) und den »Plan D for Democracy, Dialogue and Deba-
te« (2005) der Europidischen Kommission lanciert worden (vgl. auch das
seit dem Maastrichter Vertrag bestehende Petitionsrecht beim Europi-
ischen Parlament und Beschwerderecht beim Europiischen Biirgerbeauf-
tragten seit 1995). Seit den 1990er Jahren zieht die Kommission betroffene
Kreise vor neuen Initiativen beratend hinzu, fihrt Online-Konsultationen
(z.B. »Your voice in Europe«) und Birgerkonferenzen durch, auf denen
»normale« Birgerinnen und Birger diskutieren und bei denen versucht

39 Sven Leunig, Handbuch Foderale Zweite Kammern (Barbara Budrich, 2009).

40 Eppler und Staudigl, »Europeanisation of Austrian Federalism: The Case of Lan-
der Rights in EU Affairs«; Annegret Eppler, »Multi-Level Governance in Europe
- The Implication of German Laender in the Development of the Lisbon Treaty
and the Strengthening of the Regional Level in Europe«, (2008) The Hebrew
University International Law Research Paper No. 09-08, https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1271283 (abgerufen am 09. April 2018).

41 Vgl. Benz, »Patterns of Multilevel Parliamentary Relations« (Fn. 3) mit weiteren
Typisierungen; vgl. Johannes Pollak, Reprdsentation ohne Demokratie: Kollidierende
Systeme der Reprdsentation in der Europdischen Union (Springer, 2007); Timm Bei-
chelt, »Regierungen als quasi-parlamentarische Akteure: Die Rolle der nationalen
Exekutiven im Mehrebenenenparlamentarismus«, in Gabriele Abels und Anne-
gret Eppler (Hrsg.), Auf dem Weg zum Mebrebenenparlamentarismus? Funktionen
von Parlamenten im politischen System der EU (Nomos, 2011).
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wird, die Meinungsbildungsprozesse auf nationaler und supranationaler
Ebene zu verschrinken.*> Durch den Lissabon-Vertrag wurde die »Europii-
sche Burgerinitiative« eingefithrt, durch die eine Million Biirgerinnen und
Biirger, die aus unterschiedlichen EU-Staaten kommen, die Kommission
auffordern konnen, einen neuen Rechtsakt zu initiieren.*® Diskutiert wur-
de auch die Einfihrung EU-weiter Referenden ber zentrale Integrations-
schritte und die Direktwahl etwa des Kommissionsprasidenten.4

Mit diesen direktdemokratischen, partizipativen und deliberativen Ver-
fahren wird die Hoffnung auf eine weitere Demokratisierung der EU ver-
bunden, jedoch stecken sie in den Kinderschuhen und unterliegen ganz
erheblichen Herausforderungen: Wihrend es an einer homogenen Gesell-
schaft, die von vielen als Voraussetzung fiir direktdemokratische Verfahren
geschen wurde, auch in nationalen Systemen mangelt, steht die EU vor
der Herausforderung, dass nicht Biirgerinnen und Biirger eines demos, son-
dern intermediar wenig verbundener »multipler demoi«*> an direktdemo-
kratischen Verfahren teilnehmen. Wiirden direktdemokratische Verfahren
allerdings dazu beitragen, nach und nach einen »civic demos<*¢ oder eine
gemeinsame europdische Identitit (neben der bestehenden nationalen)*”
zu schaffen, konnte ein solcher Fortschritt der »gesellschaftlichen Dimen-

42 Gabriele Abels, Annegret Eppler und Jennifer Trasch, »Zum >Demokratiedefizitc
der EU — und wie es sich (nicht) abbauen lasst«, (2010) 3 Der Biirger im Staat 256.

43 Vgl. Andreas Maurer und Stephan Vogel, Die Europdische Biirgerinitiative. Chan-
cen, Grenzen und Umsetzungsmaoglichkeiten (SWP-Studie, 2009); Abels, Eppler und
Trasch, »Zum >Demokratiedefizit« der EU« (Fn. 43).

44 Heidrun Abromeit, »Ein Vorschlag zur Demokratisierung des européischen Ent-
scheidungssystems«, (1998) 1 Politische Vierteljahresschrift 80; Michael Ziirn, »Uber
den Staat und die Demokratie im europaischen Mehrebenensystems, (1996) 1
Politische Vierteljabresschrift 27.

45 J.H.H. Weiler, »Does Europe Need a Constitution? Demos, Telos and the German
Maastricht Decision«, (1995) 1 European Law Journal 219; Dieter Grimm, Braucht
Europa eine Verfassung? (Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1995); Peter Graf
Kielmansegg, »Integration und Demokratie«, in Markus Jachtenfuchs und Beate
Kohler-Koch (Hrsg.), Europdische Integration (Springer, 2003); Benz, »Linking
Multiple Demoi« (Fn. 3).

46 Weiler, »Does Europe Need a Constitution?« (Fn. 45).

47 Vgl. Andreas Follesdal und Simon Hix, »Why There is a Democratic Deficit in
the EU: A Response to Majone and Moravcsike, (2005) No. C-05-02 European
Governance Papers, www.connex-network.org/eurgov/pdf/egp-connex-C-05-02.p
df (abgerufen am 18. April 2017); Andreas Follesdal, »The Legitimacy Deficits of
the EU, (2006) 14 The Journal of Political Philosophy 441; Armin Schifer, »Das
Demokratiedefizit der Europaischen Unionc, (2006) 34 Leviathan 350.
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sion« der europdischen Integration*® weitere Integrationsschritte auch in
anderen Integrationsdimensionen ermdglichen.

Die nationale Ebene dieser Mehrebenendemokratie besteht aus ganz un-
terschiedlichen demokratischen Systemen.#’ Die supranationalen gemein-
samen Reprisentationskanile des Europaischen Parlaments und direktde-
mokratischer Partizipationsmoglichkeiten auf EU-Ebene stehen parallel zu
nach EU-Staaten getrennten, tber die Arbeit der demokratisch gewahlten
Regierungen im Rat und tber direkte Einflussnahmemdoglichkeiten der
nationalen Parlamente verbundenen und sich auf vielfiltige Art gegensei-
tig beeinflussenden, nationalen Kanilen.>

In den einzelnen EU-Staaten werden die verschieden ausgestalteten re-
prasentativen Demokratien auf unterschiedliche Arten durch diverse di-
rektdemokratische Instrumente flankiert’! und eventuelle Ausweitungen
dieser direktdemokratischer Verfahren in Politik und Wissenschaft disku-
tiert. Wo bereits in Zeiten der Politikverdrossenheit eine genaue Abwi-
gung der denkbaren direktdemokratischen Instrumente, Beteiligungs- und
Entscheidungs-Quoren, zur Entscheidung gestellten Inhalte etc. vonnéten
war, stellen sich diese Herausforderungen in Zeiten des Populismus umso
mehr. Denn direktdemokratische Verfahren tangieren in hohem Mafle
Fragen der Einflussnahmemoglichkeiten (der »Machtverteilung«) inner-
halb eines politischen Systems und werden nicht umsonst von Parteien
wie der Alternative fiir Deutschland, der Freiheitlichen Partei Osterreichs,
der niederlandischen Partij voor de Vrijheid, dem franzdsischen Front Natio-
nal (seit Juni 2018 Rassemblement National), der Fidesz-Partei in Ungarn ge-

48 Eppler, Anders und Tuntschew, »Europe’s Political, Social, and Economic
(Dis-)Integration« (Fn. 7); Giesela Riescher, Sabine Ruf§ und Christoph M. Haas,
Zweite Kammern (Wissenschaftsverlag, 2010); Susanne Bachmann, »Die Dynami-
sierung des Osterreichischen Bundesrates in der EU-Politik und sein Zusammen-
wirken mit anderen europapolitischen Akteureng, in Eppler und Maurer (Hrsg.),
Die Koordination der dsterreichischen Europapolitik (Fn. 3).

49 Vgl. Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in
Thirty-Six Countries (Yale University Press, 1999); Wolfgang Ismayr, Gesetzgebung
in Westeuropa: EU-Staaten und Europdische Union (Springer VS, 2004); Heinrich
Pehle und Roland Sturm, »Die Europaisierung der Regierungssystemes, in Oscar
W. Gabriel und Sabine Kropp (Hrsg.), Die EU-Staaten im Vergleich: Strukturen,
Prozesse, Politikinhalte (VS Verlag fiir Sozialwissenschaften, 2008).

50 Pehle und Sturm, »Die Europiisierung der Regierungssysteme« (Fn. 49).

51 Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation (Fn. 4); Minch und Hornig
(Hrsg.), Direkte Demokratie (Fn.3); Andreas Kost, Direkte Demokratie (Springer,
2008); Peter Massing (Hrsg.), Direkte Demokratie: Eine Einfiibrung (Wochenschau
Verlag, 2005); Peter Massing et al., »Direkte Demokratie«, (2005) 38 1 Politische
Bildung 4; vgl. die Beitrige des vorliegenden Bandes.
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fordert. Ein herausragendes Beispiel nicht nur fiir die Instrumentalisierung
direkter Demokratie, sondern auch fir ihr Einflusspotential auf andere
Ebenen des EU-Systems ist das am notwendigen Teilnahmequorum ge-
scheiterte (50% der Wahlberechtigten hatten abstimmen missen, getan ha-
ben es nur 39,9%) Referendum der ungarischen Regierung vom 2. Okto-
ber 2016. Zur Abstimmung stand, ob sich Ungarn an den vom Ministerrat
im September 2015 festgelegten Verteilungsschliissel fir Flachtlinge aus
Italien und Griechenland halten sollte. Es zielte also darauf ab, rechtmifig
gesetztes EU-Sekundarrecht aufer Kraft zu setzen.

Globalisierung, Internationalisierung und europaische Integration —
nach dem Weltkrieg auch als Mittel der Friedenssicherung verstanden
— konnen angesichts grenziberschreitender Phianomene (Terrorismus, Fi-
nanzkrisen, Migrationsbewegungen) einen Reflex nach nationaler Kon-
trolle auslosen. »Politikverdrossenheit« und gewandelte Protestkulturen’?
werden teilweise von populistischen Stromungen abgelost und die EU
mit ihren supranationalen Organen, Mehrheitsentscheidungen in Rat und
Parlament steht im Fokus vieler dieser Bewegungen, was eine Politisie-
rung und Polarisierung der Politik in den EU-Staaten entlang europapo-
litischer Themen zur Folge hat. Argumente, die in der Diskussion iber
direkte Demokratie gegen dieselbe vorgebracht werden, erhalten im Lich-
te direktdemokratischer Verfahren, die EU-Fragen tangieren, eine neue
Resonanz:*3 Angefiihrt wird, dass Entscheidungskompetenzen hinsichtlich
der hochkomplexen EU-Politikgestaltung nur schwer und tber einen
lingeren Zeitraum erworben werden konnen. In einem von Ausgleich
und Package-Deals gepragten supranationalen (Multi-level)Governance-Sys-
tem** konnen Sachfragen schwer auf Ja-/Nein-Abstimmungen herunter
gebrochen werden (wohl aber die ultimative Frage nach Mitgliedschaft
oder Austritt).5 Zeitliche Ablaufe werden in hohem Mafle vom EU-Po-
litikzyklus geprigt und kdnnen kaum mit langwierigen direkten Verfah-
ren auf nationaler Ebene verschrinkt werden. Die Méglichkeit kleiner,

52 Annegret Eppler, Patrick Wauters und Diane Whitehouse, P MEP 2025: Prepar-
ing the Future Work Environment for Members of the European Parliaments,
(Study, European Parliament Think Tank, 2012).

53 Vgl. Kost, Direkte Demokratie (Fn. 51); Massing, Direkte Demokratie (Fn. 51); Mas-
sing et al., »Direkte Demokratie« (Fn. 51).

54 Liesbet Hooghe und Gary Marks, Multi-Level Governance and European Integration
(Rowman & Littlefield Publishers, 2001).

55 Vgl. Pieter De Wilde, Anna Leupold und Henning Schmidtke, »Introduction:
The Differentiated Politicization of European Governance, (2016) West European
Politics 3.
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populistischer Gruppen die Diskussionen vor direktdemokratischen Ent-
scheidungen tber simple Argumente zu beherrschen, kann — unterstiitzt
durch »Medienpopulismus« — europaskeptischen Strémungen dienen, ge-
rade angesichts der zwischen verschiedenen Bevolkerungsschichten sehr
unterschiedlichen Haltungen gegeniiber der EU.’¢ Die Aufmerksambkeit,
die direktdemokratischen Entscheidungen auf nationaler Ebene in Offent-
lichkeit und Medien zuteil wird, und ihre (vermeintlich)’” erh6hte Input-
Legitimitat bringt eine verstirkte Responsivitit des gesamten politischen
Prozesses mit sich: Finden in einem System direktdemokratische Entschei-
dungen in einem gewissen Ausmaf statt, beziehen politische Reprisentan-
ten auch in verwandten Sachfragen und auch vor und nach konkreten di-
rektdemokratischen Entscheidungen den angenommenen Volkswillen in
ihre Willensbildung ein (was, wenn auch in geringerem Mafle, auch schon
bei Wahlerfolgen populistischer Parteien und ihrem Einzug in sub- und
nationale Parlamente der Fall ist). Dies gilt aufgrund ihres Wiederwahl-In-
teresses fiir nationale Regierungen eher als fiir die nationalen Parlamente
mit ihrer sich auch auf die EU-Politik der Regierungen beziehenden und
insbesondere durch Oppositionsparteien ausgetibte Kontrollfunktion (vgl.
die Rolle des britischen Parlaments in den BREXIT-Verhandlungen), was
aufgrund der Mitgliedschaft der Regierungen im Rat und ihrer Scharnier-
funktion zwischen den nationalen politischen Systemen und der suprana-
tionalen EU-Ebene’® gerade bei wichtigen, Einstimmigkeit erfordernden
Entscheidungen, etwa tber weitere Integrationsschritte, blockierend wir-
ken kann. Die fehlende »gesellschaftliche Dimension« der Integration, ma-
nifestiert in der Riickbesinnung auf nationale Grenzen, kann sich so auf
die politisch-institutionelle und territoriale Dimension der EU-Integration
bremsend auswirken.

Diese »Demokratieverflechtung« geht bereits bei Einbeziehung der su-
pranationalen und nationalen Ebene mit einem hohen Maf§ an Komplexi-
tat und Intransparenz einher. Bei Einbeziehung der subnationalen Ebene
steigert sich die Komplexitit nur deswegen nicht ins Unendliche, weil die
subnationalen Einheiten im Verhiltnis zu den nationalen weniger — und
weniger sanktionsbewdahrten — Einfluss besitzen und entsprechend weni-
ger ins Gewicht fallen. In insgesamt 74 Regionen der EU-Staaten Belgien,

56 Vgl. Hooghe und Marks, »A Postfunctional Theory« (Fn. 18); Cheneval, Lavenex
und Schimmelfennig, «Demoi-cracy in the European Union« (Fn. 31).

57 Vgl. Kost, Direkte Demokratie (Fn. 51); Massing, Direkte Demokratie (Fn. 51); Mas-
sing et al., »Direkte Demokratie« (Fn. 51).

58 Robert D. Putnam, »Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level
Gamesc, (1988) 43 International Organization 88.

254



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Direkte Demokratie im EU-Mehrebenensystem in Zeiten des Populismus

Deutschland, Grofbritannien, Italien, Osterreich, Spanien, aufferdem auf
Madeira und den Aland Inseln werden subnationale Parlamente mit eige-
nen Legislativkompetenzen gewihlt.® In vielen Staaten existieren auf die-
ser Ebene mehr direktdemokratische Beteiligungsmoglichkeiten als auf der
nationalen Ebene.®® In der europiischen Mehrebenendemokratie wirken
also auch die unterschiedlichen Traditionen subnationaler demokratischer
Systeme,®! ihre Sicht der EU und ihre Einflussnahme auf diese »through
multiple territorial lenses«®? auf die Funktionsdynamik ein. Ebenso haben
Rickkoppelungseftekte des Mehrebenenregierens Auswirkungen auf die
subnationalen Demokratien (etwa Eliten- und Patronagebildung durch
Mitwirkungsmoglichkeiten auf der hoheren Ebene je nach Bestellung der
zweiten nationalen Kammer, Rechte von Minderheiten und »Minderhei-
ten in Minderheiten«, Genderfragen etc.).®> Das Unabhingigkeitsreferen-
dum in Katalonien 2017 zeigt, dass (durch direkte Demokratie womoglich
verstarkte) Sezessionsbestrebungen subnationaler Einheiten, selbst wenn
sie mit dem Ziel einer eigenen EU-Mitgliedschaft der abspaltungswilligen
Region verfolgt werden, das EU-System zunachst aufgrund der Einstufung
als nationale und von EU-Einfluss unabhingige Angelegenheit wenig tan-
gieren und nicht als Schritt in Richtung europaischer »territorialer Integra-
tion«* verstanden werden konnen. Innerhalb Spaniens kann beobachtet
werden, wie zwei unterschiedliche, jeweils demokratisch legitimierte Ebe-
nen eines nationalen Mehrebenensystems in gegensatzliche Richtungen

59 Abels und Eppler (Hrsg.), Subnational Parliaments in the EU (Fn. 3).

60 Fraenkel-Haeberle et al. (Hrsg.), Citizen Participation (Fn.4); Minch und Hornig
(Hrsg.), Direkte Demokratie (Fn. 3); Kost, Direkte Demokratie (Fn. 51); Massing, Di-
rekte Demokratie (Fn. 51); Massing et al., »Direkte Demokratie« (Fn. 51); vgl. die
Beitrige des vorliegenden Bandes.

61 John Loughlin, Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Op-
portunities (Oxford University Press, 2000); John Loughlin, Frank Hendriks und
Anders Lidstrom (Hrsg.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy
in Europe (Oxford University Press, 2010); Markus Freitag und Adrian Vatter,
Demokratien der deutschen Linder (Barbara Budrich, 2008).

62 Eve Hepburn, »Small Worlds in Canada and Europe: A Comparison of Regional
Party Systems in Québec, Bavaria and Scotland«, (2010) 20 Regional & Federal
Studies 527, 528.

63 Arthur Benz, »Foderalismus und Demokratie: Eine Untersuchung zum Zusam-
menwirken zweier Verfassungsprinzipien«, (2003) 57 polis 1; Arthur Benz und
Sabine Kropp, »Foderalismus in Demokratien und Autokratien: Vereinbarkeiten,
Spannungsfelder und Dynamikenc, (2014) 8 Zeitschrift fiir Vergleichende Politikwis-
senschaft. Comparative Governance and Politics 1.

64 Indikator wire hier »number of member states<, vgl. Eppler, Anders und
Tuntschew, »Europe’s Political, Social, and Economic (Dis-)Integration« (Fn. 7).
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arbeiten und welche Sprengkraft direktdemokratische Verfahren dabei ha-
ben konnen.

4. Fazt

Die europiische Integration war nach dem Zweiten Weltkrieg zunachst
ein Elitenprojekt, die Hoffnung war, dass aus der wirtschaftlichen, territo-
rialen und politisch-institutionellen Integration Schritt fiir Schritt gesell-
schaftliche Integration erwachsen wiirde. Einen »permissive consensus«®s
annehmend, wurden immense Integrationsfortschritte in simtlichen Di-
mensionen der Integration erzielt. Erst nach dem »Nein« der Danen zum
Maastrichter Vertrag 1992, dem andere Referenden folgten (Niederlande
und Frankreich 2005 tber den Verfassungsvertrag, Irland Gber den Lissa-
bon-Vertrag 2008 und noch einmal 2009) gelangten die immense Wichtig-
keit der gesellschaftlichen Integration der europiischen Integration in den
Fokus der politischen und wissenschaftlichen Diskussion. Angesichts des
zunehmenden Erfolgs europaskeptischer Parteien (niederldndische Partsy
voor de Vrijheid, der franzosische Front National, die deutsche Alternative
fir Deutschland, die italienische Fiinf-Sterne-Bewegung und die Lega, die
Freiheitliche Partei Osterreichs, die PiS — Recht und Gerechtigkeit in
Polen, der Fidesz in Ungarn etc.) im Zuge der Banken-, Schulden, Finanz-
und Wirtschaftskrise und zunehmender Politisierung und Polarisierung
von EU-Themen gelangte die Moglichkeit eines »legal overstretch<®6 und
»constraining dissensus<®” ins Blickfeld der EU-Forschung.

In diesen »multiplen Krisen« der EU ist die Pionierleistung, die die EU
mit der Demokratisierung im supranationalen Raum, mit dem Europa-
ischen Parlament als einzig direkt gewahltem supranationalen Parlament
und mit ihren Strategien, die demokratischen Systeme der EU-Staaten zu
vereinen, vollbringt, etwas in den Hintergrund gertickt. Ein Ausbau direkt-
demokratischer Verfahren auf den verschiedenen ineinander verschachtel-
ten, supra-, sub- und nationalen, teilweise hierarchisch zueinanderstehen-
den Ebenen des EU-Systems birgt die Moglichkeit, ja, die Gefahr, dass
sich die einzelnen demokratischen Systeme des Mehrebenensystems zu

65 Lindberg, »Political Integration« (Fn. 13).

66 Daniela Schwarzer, »Integration und Desintegration in der Eurozonex, in Eppler
und Scheller (Hrsg.), Zur Konzeptionalisierung europdischer Desintegration (Fn. 34).

67 Hooghe und Marks, »A Postfunctional Theory« (Fn. 18).
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»kollidierenden Systemen«®® der direkten Demokratie und einem Hemm-
nis weiterer Integration entwickeln konnten.

In politisch herausfordernden Zeiten der Vergangenheit haben direkt-
demokratische Verfahren eher nicht zu einer Stabilisierung und Konsoli-
dierung von Demokratien beigetragen. Die weitere Starkung der verschie-
denen EU-bezogenen Parlamentsfunktionen, insbesondere der Artikulati-
ons- und Reprisentationsfunktion, aber auch der Kontrollfunktion (ex-ante
und ex-post) von Parlamenten auf allen Ebenen des EU-Systems — also des
Europaischen Parlaments, der nationalen und subnationalen Parlamente
- sowie die Forderung ihrer Zusammenarbeit und Wahrnehmbarkeit im
Sinne eines »Mehrebenenparlamentarismus« sind, gerade in krisenhaften
Zeiten, im Vergleich zu direktdemokratischen Verfahren womoglich die
bessere Alternative.

68 Pollak tber reprasentativ-demokratische Systeme. vgl. Pollak, Reprisentation ohne
Demokratie (Fn. 41).
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Hohe Erwartungen und grofes Potenzial —
die Reform der Europaischen Birgerinitiative kann Einiges
erreichen

Carmen Descamps und Julian Plottka

Die Europiische Burgerinitiative (EBI) wurde vom Konvent zur Zukunft
der EU (Europaischer Konvent) geschaffen.! Sie kann seit dem 1. April
2012 von Unionsbirgerlnnen genutzt werden, um die Europaische Kom-
mission aufzufordern, einen Rechtsakt zu einem Thema vorzulegen, das
aus Sicht der UnterstiitzerInnen einer europiischen Regelung bedarf. Eine
direkte Rechtsfolge, die die Kommission im Falle einer erfolgreichen Ini-
tiative zum Handeln zwingt, gibt es nicht. Seitens der Zivilgesellschaft
wurden von Anfang an hohe Erwartungen an die EBI gestellt. Diese hatte
die Hoffnung, durch die EBI ein Instrument mit direktem Einfluss auf die
europdische Politik erhalten zu haben. Auch seitens der Wissenschaft und
Politik waren die Erwartungen grof, dass die EBI einen Beitrag zur weite-
ren Demokratisierung der EU leistete. Welche Forschungshypothesen es
dazu gibt und wie der Stand der wissenschaftlichen Debatte zur EBI insge-
samt ist,> zeichnet der erste Abschnitt des Beitrags nach. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass — gerade aufgrund der geringen Anzahl erfolgreicher Initia-
tiven — der Forschung bisher die empirische Basis fehlt. Warum dies der
Fall ist, zeigt der zweite Abschnitt des Beitrags, der zur Erleichterung des
Verstandnisses nicht nur den Entstehungshintergrund der EBI kurz zusam-
menfasst, sondern auch die finf Schritte des komplexen Verfahrens einer
EBI schildert. Die 2017 begonnene Reform der bisherigen sekundarrechtli-
chen Basis des EBI-Verfahrens, die Verordnung Nr.211/2011, wurde mit
dem Inkrafttreten der neuen EBI-Verordnung 2019/7883 am 18. Mai 2019

1 Zur Agenda, zum Aufbau und der Arbeitsweise des Konvents tiber die Zukunft der
EU, vgl. den Beitrag von Teija Tiilikainen in diesem Band.

2 Das Manuskript wurde im April 2018 fertiggestellt, jingere Entwicklungen konn-
ten nur noch begrenzt im Rahmen einer Aktualisierung im Juli 2020 einbezogen
werden.

3 Verordnung (EU) 2019/788 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
17. April 2019 uber die Europaische Burgerinitiative, in: Amtsblatt der EU, Nr. L
130 vom 17. Mai 2019, S. 55-81.
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weitestgehend abgeschlossen. Fiir eine empirische Beantwortung der Fra-
ge, ob das neue Verfahren den Anspriichen eines birger- bzw. nutzer-
freundlichen Instruments der partizipativen Demokratie entspricht, ist es
zum Zeitpunke der Aktualisierung dieses Artikels im Juli 2020 angesichts
der Dauer eines EBI-Verfahrens und der Einschrinkungen denen Kampa-
gnenaktivititen durch die COVID19-Pandemie unterliegen noch zu friih.

Vor diesem Hintergrund diskutieren die drei danach folgenden Ab-
schnitte, auf der Grundlage der urspriinglichen EBI-Verordnung von 2011,
jeweils eine der zentralen Forschungshypothesen beziglich des Beitrags
der EBI zur weiteren Demokratisierung der EU. Es werden die Starkung
der europaischen Zivilgesellschaft, die Schaffung europaischer Offentlich-
keiten sowie die Frage diskutiert, ob die EBI ein Treiber der Politisierung
der EU ist.

1. Die EBI: nur ein politikwissenschaftliches Nischenthema

Wenngleich die erste EBI-Verordnung vor neun Jahren in Kraft trat und
das offentliche wie wissenschaftliche Interesse durch die jingste Novelle
der EBI-Verordnung zunahm, stellt die EBI-Forschung weiterhin ein Ni-
schenthema in der europdischen Integrationsforschung dar. Dies ist grof-
tenteils durch eine fehlende empirische Basis zu erkldren; hervorgerufen
durch bisher lediglich vier erfolgreiche Initiativen und deren letztendlich
geringen Einfluss auf die EU-Politik.

Dies wirft aus wissenschaftlicher Perspektive zwei Probleme auf, mit
denen die EBI-Forschung konfrontiert ist. Einerseits sind auf der Basis ein-
zelner, explorativer Forschungsansitze kaum allgemeingtltige Aussagen
tber das EBI-Verfahren als Ganzes moglich, sodass Forschungsergebnisse
meistens in Forschungshypothesen miinden. Andererseits sind auffallend
viele VerfasserInnen von Publikationen zum Thema selbst als Stakeholder
aktiv (gewesen) oder setzen sich fir Themen der direkten Demokratie und
der europiischen Burgerbeteiligung ein, wodurch die nétige wissenschaft-
liche Distanz zum Forschungsgegenstand unter Umstinden nicht immer
gegeben ist.

Dennoch lésst sich die EBI-Forschung in vier Themenbereiche gliedern:
Erstens untersuchen zahlreiche Studien die Rolle der EBI innerhalb des
europidischen politischen Systems und ihren Einfluss auf dieses aus einer
meist theoretischen Perspektive. Leitfragen sind hierbei beispielsweise die
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Starkung europdischer Demokratie,* die Entstehung unterschiedlich um-
fangreicher europaischer Offentlichkeiten,’ Partizipationsmoglichkeiten
an europiischer Politik sowie eine Stirkung der europiischen Zivilgesell-
schaft.® Wihrend die ersten drei Aspekte entweder nicht ausreichend em-
pirisch fundiert sind bzw. die entsprechenden Thesen durch Untersuchun-
gen infrage gestellt werden, kann zumindest die These einer Entstehung
europdischer Zivilgesellschaft durch die EBI als bestitigt angesehen wer-
den. Dem ersten Themenkomplex liegt allgemein die Frage zugrunde,
inwiefern die EBI zum Abbau der vielbeschriebenen Distanz zwischen den
EU-Institutionen und europaischen BiirgerInnen beitragen kann.

Ein zweiter Forschungsbereich der EBI befasst sich mit den verschiede-
nen Akteurstypen,” denen EBI-InitiatorInnen zugeordnet werden konnen,
sowie mit den Politikfeldern, auf welche die Initiativen abzielen.

Drittens widmen sich Publikationen, mitunter auch juristischen Ur-
sprungs, einer naheren Untersuchung der Natur der EBI und ihrem Ver-
gleich mit anderen direktdemokratischen Instrumenten.

Im wvierten Themenbereich lassen sich all jene Verdffentlichungen zu-
sammenfassen, die, am praktischen Politikgeschehen orientiert, Defizite

4 Julian Plottka, »Die Europiische Burgerinitiative: Inklusion neuer Akteure in die
europdische Politike«, (2012) 2 Zeitschrift fiir Parlamentsfragen 419.

5 Maximilian Conrad, »The ECI’s Contribution to the Emergence of a European
Public Sphere«, in Maximilian Conrad, Annette Knaut und Katrin Bottger (Hrsg.),
Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative
(Nomos, 2016), 66ff; Annette Knaut, »Rethinking the Imaginary of the Public
Sphere: Transnational Discursive Spaces and the ECl«, im selben Band, 51 ff; Justin
Greenwood und Katja Tuokko, »The European Citizens’ Initiative: The Territorial
Extension of a European Political Public Sphere?«, (2016) 2 European Politics and
Soctety 166; Jo Leinen, »Die Europiische Birgerinitiative — Ein wichtiger Schritt in
Richtung europiische Offentlichkeit«, (2012) 4 Forschungsjournal Soziale Bewegun-
gen 28.

6 Louis Bouza Garcia und Justin Greenwood, »What is a Successful ECI?«, in Con-
rad, Knaut und Bottger (Hrsg.), Bridging the Gap? (Fn. 5); Justin Greenwood, »The
European Citizens’ Initiative and EU Civil Society«, (2012) 3 Perspectives on Euro-
pean Politics and Society 235; Rudolf Hrbek, »Die Europaische Birgerinitiative:
Moglichkeiten und Grenzen eines neuen Elements im EU-Entscheidungssysteme,
(2012) 1 integration 35; Rudolf Hrbek, »National and European Political Parties
and the European Citizens’ Initiative«, (2012) 3 Perspectives on European Politics and
Society 370.

7 Maximilian Conrad/Freyja Steingrimsddttir, »A Tool for European Citizens? A Ty-
pology of ECI Organizers 2012-2015«, in Conrad, Knaut und Béttger (Hrsg.), Brid-
ging the Gap? (Fn. 5), 117ft.
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des EBI-Verfahrens aufzeigen und Empfehlungen zur Reform des Instru-
ments fir mehr Bargerbeteiligung geben.®

Wenngleich die einzelnen Veroffentlichungen unterschiedliche Schwer-
punkte setzen, so stimmen sie dennoch in dem Punkt miteinander tber-
ein, dass die Reform der EBI unausweichlich war, um ihr volles Potential
sowie ihren europiischen Mehrwert auszuschopfen und das Instrument
benutzerfreundlicher fiir UnionsbiirgerInnen zu gestalten. Da nicht alle
in der Forschung identifizierten Probleme durch die jingste Novelle beho-
ben worden sind, dndert sie nichts an diesem grundlegenden Befund.

Insgesamt lasst sich festhalten, dass es weniger an praktischen Reform-
vorschligen als an der notigen empirischen Evidenz mangelt, um die
EBI-Forschung aus der politikwissenschaftlichen Forschungsnische hervor-
zuholen. Die Entwicklung und Erweiterung des Forschungsstandes um
substanziell neue Beitrige nach dem Inkrafttreten der neuen EBI-Verord-
nung 2019 hingen dabei wesentlich von der zukinftigen Nutzung der EBI
und dem Anteil erfolgreicher Initiativen ab.

Parallel zum 2017 angestofSenen Reformprozesses hat neben einer stir-
keren Nutzung der EBI ebenfalls das wissenschaftliche Interesse zugenom-
men. Gegenstand der Forschung waren, neben Analysen der Reformen
und von Urteilen des Gerichtshofs der Européischen Union (EuGH)? ver-
starkt Untersuchungen der Motivation zur Nutzung der EBI'® sowie der
Organisatorlnnen.

2. Ein komplexes Verfahren in fiinf Schritten

Da die Kommission von den UnterstiitzerInnen einer EBI nur aufgefordert
wird zu handeln und nicht zwangslaufig zum Vorschlag eines Rechtsak-
tes gezwungen ist, fehlt der EBI eine direkte Rechtsfolge. Deshalb wird
das Instrument der partizipativen und nicht der direkten Demokratie zu-

8 Stellvertretend fiir die Aufzihlung zahlreicher relevanter Studien sei an dieser
Stelle auf eine Studie der AutorInnen im Rahmen des EBI-Reformprozesses 2017
verwiesen, welche zentrale reformorientierte Publikationen in Kapitel 3 aufgreift
und in Relation zur Reformdebatte setzt: Carmen Gerstenmeyer et al., »Study
on the European Added Value of the European Citizens’ Initiative« (European
Parliamentary Research Service (EPRS), Briissel 2018), 44ff.

9 Marco Inglese, »Recent Trends in European Citizens’ Initiatives: The General
Court Case Law and the Commission’s Practice«, (2018) 2 European Public Law
335.

10 U.a. Manes Weisskircher, »The European Citizens’ Initiative: Mobilization Strate-
gies and Consequences« (2019) Political Studies.
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gerechnet. Mit Blick auf die Rolle der Zivilgesellschaft in Entscheidungs-
verfahren auf EU-Ebene insgesamt pladieren Quittkat und Kohler-Koch
sogar daflir, von partizipativer Governance und nicht von partizipativer
Demokratie zu sprechen. Durch das Konsultationsregime der Kommissi-
on sei zwar mehr Transparenz geschaffen worden, die Riickbindung des
demokratischen Regierens an die BiirgerInnen sei »dagegen weniger tiber-
zeugend gelungen«.!!

Aber mit genau diesem doppelten Ziel, die europiische Demokratie zu
stairken sowie die Kluft zwischen den Unionsbirgerlnnen und den EU-Or-
ganen zu verringern,'? ist die EBI wahrend des Konvents zur Zukunft der
EU (Europiischer Konvent) geschaffen worden. In seinem Vorschlag fiir
die Formulierung des Art. I-47 Abs. 4 Vertrag tber eine Verfassung fiir Eu-
ropa (Verfassungsvertrag)'3 orientierte sich der Vertreter des Deutschen
Bundestages im Konvent, Jirgen Meyer (SPD), am Petitionsrecht zum
Europaischen Parlament.' Der beschlossene Artikel stellt dabei einen
Kompromiss zwischen BeflirworterInnen direktdemokratischer Verfahren
und jenen Konventsmitgliedern dar, die durch neue direkte Beteiligungs-
formen eine Schwichung der reprisentativen Demokratie fiirchteten.!s
Nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags durch Referenden in Frank-
reich und den Niederlanden 2005,'® wurde der Artikel durch den Vertrag
von Lissabon fast unverindert als Art. 11 Abs. 4 in den Vertrag uber die
Europiische Union (EUV) eingefiigt und trat am 1. Dezember 2009 in
Kraft. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, ob die EBI einen Beitrag zur
Starkung der europaischen Demokratie leistet, nicht allein von wissen-
schaftlichem Interesse. Sie ist auch Teil der Evaluation, ob die Ziele des

11 Beate Kohler-Koch und Christine Quittkat, »Vorworts, in Beate Kohler-Koch und
Christine Quittkat, Die Entzauberung partizipativer Demokratie: Zur Rolle der Zivil-
gesellschaft bei der Demokratisierung von EU-Governance (Campus Verlag, 2011), 16.

12 »Laeken Declaration on the Future of the European Union« in Europiischer Rat,
Presidency Conclusions European Council Meeting in Lacken 14 and 15 December
2001, Dok. SN 300/1/01 REV 1, S. 19ff.

13 Vertrag iiber eine Verfassung fir Europa [2004] ABI C 310/35.

14 Jurgen Meyer, »Amendment Form. Suggestion for Amendment of Article:
I-46, part I, title VI (CONV 724/03)« (2003) http://european-convention.eu-
ropa.eu/docs/Treaty/pdf/34/global34.pdf (abgerufen am 25. Mai 2018).

15 Mathias Jopp und Saskia Matl, »Der Europiische Verfassungsvertrag als Hohe-
punkt im Prozess der Konstitutionalisierung der EU — eine Einfithrungs, in Ma-
thias Jopp und Saskia Matl (Hrsg.), Der Vertrag iiber eine Verfassung fiir Europa:
Analysen zur Konstitutionalisierung der EU (Nomos, 2005), 16.

16 Wolf J. Schiinemann, In Vielfalt verneint: Referenden in und iiber Europa von Maas-
tricht bis Brexit (Springer, 2017), 96ff, 106ft.
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Europiischen Konvents mithilfe der aus dem Verfassungsvertrag in den
Vertrag von Lissabon Gibernommenen und 2009 in Kraft getretenen Be-
stimmungen erreicht wurden. Um die Diskussion der drei Arbeitshypothe-
sen zur Stirkung der EU-Demokratie durch die EBI in den folgenden Ab-
schnitten zu erleichtern, wird zuerst das EBI-Verfahren, wie es in der Ver-
ordnung Nr.211/2011 (EBI-Verordnung)!” von Parlament und Rat erst-
mals festgelegt wurde, kurz zusammengefasst.!® Dieses gliedert sich in finf
konsekutive Schritte, die Abbildung 1 zeigt."”

Im ersten Schritt miissen BiirgerInnen, die eine Initiative starten moch-
ten, einen Biirgerausschuss® bilden, der als Organisator der EBI fungiert,
aber keine eigene Rechtspersonlichkeit besitzt.2! Diesem missen mindes-
tens sieben UnionsburgerInnen angehoren, die in sieben verschiedenen
Mitgliedstaaten ihren Wohnsitz haben.??

Als zweiten Schritt beantragt der Birgerausschuss?® die Registrierung der
Initiative bei der Kommission. Der Antrag muss die notwendigen Anga-
ben zu den Mitgliedern des Biirgerausschusses?* und zur Finanzierung der
Initiative sowie Titel, Beschreibung des Gegenstandes und Ziele der EBI
enthalten. Auf dieser Basis prift die Kommission binnen zwei Monaten,
ob sie im Gegenstandsbereich der EBI das Initiativrecht fiir einen Sekun-
darrechtsakt besitzt, die EBI nicht gegen die Werte der Union nach Art. 2
EUV verstofSt und auch nicht missbrauchlich, unserios oder schikanos ist.
Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Initiative registriert.

17 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates tber
die Burgerinitiative [2011] ABI L 65/1, 1ff.

18 Zu den wesentlichen Neuerungen im Verfahren durch die jiingste Novelle der
EBI-Verordnung (EU) Nr.2019/788 siche: Julian Plottka, »Europaische Biirger-
initiative«, in Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels (Hrsg.), Jahrbuch der
Europdischen Integration (Nomos, 2019), 173 ff.

19 Fiir eine ausfihrliche Darstellung des Verfahrens siche: Katrin Bottger und Julian
Plottka, »The ECI — An Overview of Opportunities and Constraints«, in Conrad,
Knaut und Bottger (Hrsg.), Bridging the Gap? (Fn. 5), 21ft.

20 Fortan ,Organisationsgruppe® (Art. 5 EBI-Verordnung).

21 Die Organisationsgruppe kann gem. der novellierten EBI-Verordnung nun eine
Rechtspersonlichkeit haben.

22 Diese Bestimmungen gelten auch fiir die Organisationsgruppe.

23 Heute die Organisationsgruppe.

24 Heute missen auch ggf. Angaben zur juristischen Person der Organisationsgrup-
pe gemacht werden.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des EBI-Verfabrens

‘ Schritt 1 ‘ "

Bildung eines Biirgerausschusses el Zdb ‘

Schritt 2 [ 2 Monate
Registrierung der EBI (nach Zulassung) l
q Schritt‘ 3 q 12 Monate
Unterschriftensammlung (nach Zertifizierung der Sammelsoftware) l
Schritt 4 ‘
‘ Verifizierung der Unterschriften ‘ ‘ ST ‘
‘ Schritt 5 ‘ ‘ Y —

Vorlage der EBI, Anhoérung und Antwort der Kommission

Quelle: Carmen Gerstenmeyer/Julian Plottka: Die aktuelle Reform als letzte Chan-
ce zur Rettung der Europiischen Biirgerinitiative?, in: integration 1/2018.

Der Verdffentlichung im EBI-Register schlieft sich als dritter Schritt die
zwolfmonatige Frist zur Sammlung von Unterstitzungsbekundungen an,
die auf Papier oder elektronisch erfolgen kann. In dieser Zeit mussen ins-
gesamt mindestens 1 Million gultige Unterstiitzungsbekundungen sowie
in mindestens sieben Mitgliedstaaten ein nationales Quorum erfillt wer-
den, um die transnationale Reprasentativitit der Initiative zu gewahrleis-
ten. Verwenden die OrganisatorInnen fiir die Online-Sammlung nicht die
auf einem Kommissionsserver installierte kostenlose Software, kann es bei
der Online-Sammlung zu Verzogerungen kommen, da OrganisatorInnen
die Konformitit der Sammelsoftware mit den EU-Datenschutzvorgaben
zertifizieren lassen miissen. Zustindig ist die Behorde des Mitgliedstaates,
auf dessen Territorium die Daten gespeichert werden. Einige Behorden be-
arbeiten Zertifizierungsantrige jedoch erst nach Registrierung einer EBI.?

Als vierter Schritt folgt die Verifizierung der Unterschriften durch die
in den Mitgliedstaaten zustindigen Behorden. Diese haben drei Monate
Zeit, um die Unterstiitzungsbekundungen stichprobenartig oder vollstin-
dig daraufthin zu Gberpriifen, ob die personenbezogenen Angaben der
UnterstttzerInnen korrekt sind und die Personen auch wirklich existieren.
Anschliefend wird den EBI-Organisatorlnnen die Anzahl der gesammel-
ten Unterschriften bescheinigt.

25 Die Moglichkeit zum Einsatz individueller Sammelsysteme gibt es nur noch bis
zum 31. Dezember 2022 (Art. 11 Abs. 7 EBI-Verordnung). Allerdings konnen die
Organisatorlnnen nun den Beginn der Frist zur Sammlung von Unterstiitzungs-
bekundungen innerhalb von 6 Monaten nach der Registrierung selbst festlegen
(Art. 8 Abs. 1 EBI-Verordnung).
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Der fiinfte Schritt des Verfahrens findet nur statt, wenn die Organisato-
rInnen ausreichend verifizierte Unterschriften sammeln konnten, um das
Gesamtquorum und in sieben Mitgliedstaaten das nationale Quorum zu
erreichen. Sie legen ihre erfolgreiche EBI dann der Kommission vor, die
sie umgehend im EBI-Register veroffentlicht und VertreterInnen des Biir-
gerausschusses?¢ auf geeigneter Ebene empfangt.?” Diese haben zudem die
Méglichkeit, ihre Initiative bei einer Anhdrung im Europiischen Parla-
ment?® zu prasentieren. Binnen drei Monaten nach Vorlage zieht die Kom-
mission in einer Mitteilung ihre Schlussfolgerungen und begrindet, war-
um sie einen Rechtsakt vorschlagen wird oder warum sie dies als nicht not-
wendig erachtet.?

Entscheidet sich die Kommission dazu, als Reaktion auf eine erfolgrei-
che EBI einen Rechtsakt vorzuschlagen, so schlief3t sich das eigentliche Ge-
setzgebungsverfahren von derzeit durchschnittlich 20 Monaten an. Aller-
dings wird die Kommission nicht zwingend unmittelbar nach Abschluss
des EBI-Verfahrens aktiv. Bis zur konkreten Vorlage einer Gesetzesinitiati-
ve konnen deshalb Monate bis Jahre vergehen. Entsprechend ist damit zu
rechnen, dass zwischen der Registrierung einer EBI und dem Inkrafttreten
eines durch sie angestoffenen Rechtsaktes oft mehr als die mindestens
40 Monate fir EBI- und Rechtssetzungsverfahren liegen, mit denen im
Idealfall zu rechnen wire. Diese langen Zeitraiume europaischer Rechtset-
zungsverfahren haben direkten Einfluss auf das Potenzial der EBI im Hin-
blick auf eine Stirkung der EU-Demokratie. Dies gilt besonders fir die
Thesen einer moglichen Stirkung europaischer Offentlichkeiten und der
Politisierung der EU-Politik durch die EBI.

3. Die EBI: ein Instrument fiir neue politische Akteure?

Angesichts der seit 1979 riicklaufigen Beteiligung an Wahlen zum Europa-
ischen Parlament, die als Ausdruck einer sinkenden Legitimitat politischer

26 Heute der Organisationsgruppe.

27 Die Frist fir den Empfang betrigt inzwischen 1 Monat (Art. 15 Abs. 1 EBI-Ver-
ordnung).

28 Gem. der neuen Verordnung bewertet das Europiische Parlament im Anschluss
an die Anhorung, ,inwieweit die Initiative politisch unterstitzt wird® (Art. 14
Abs. 3 EBI-Verordnung).

29 Seit der Novelle nimmt das Europaische Parlament auch eine Bewertung der von
der Kommission geplanten Maffnahmen vor (Art. 16 EBI-Verordnung).
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Entscheidungen auf europiischer Ebene gewertet wird,?® gibt es eine
Debatte dariiber, wie neue Formen der politischen Partizipation diesen
Legitimitatsverlust kompensieren konnen. Auf die Tatsache, dass auf EU-
Ebene bisher keine Mehrheit fiir die Einfithrung direktdemokratischer
Verfahren besteht, ist bereits hingewiesen worden.3! Mit Blick auf die Nut-
zung von Verfahren partizipativer Demokratie hat die Europaische Kom-
mission durch die Verdffentlichung des WeiSbuches »Europaisches Regie-
ren<®? nicht nur eine politische Debatte ausgelost, sondern systematisch
damit begonnen, ihr Regime partizipativer Governance auszubauen.?? Seit
der von der Juncker-Kommission initiierten ,Agenda fiir bessere Rechtset-
zung® umfassen die Konsultationsverfahren der Europiischen Kommissi-
on inzwischen den gesamten politischen Prozess von der Agenda-Setzung
bis zur Evaluierung bestehender Rechtsakte. Auch die EBI ist vor dem
Hintergrund ihrer Entstehung im Europiischen Konvent als ein Instru-
ment partizipativer Demokratie zu klassifizieren, das auf eine Stirkung
der europaischen Demokratie abzielt. Allerdings ist die demokratisieren-
de Wirkung solcher Instrumente umstritten. So zeigen jingere Arbeiten,
dass auch sie sozial selektieren.3*Grundannahme hinter diesen Argumenta-
tionen ist, dass die Legitimitdt politischer Entscheidungen proportional
zu der Zahl daran beteiligter BirgerInnen steigt. Dies lasst sich fir die
Instrumente partizipativer Demokratie mit drei theoretischen Argumenten
untermauern: (1) Die Beteiligung von mehr BirgerInnen bzw. zivilgesell-
schaftlichen Organisationen bringt mehr Sachverstand in Entscheidungs-
prozesse ein, sodass zu erwarten ist, dass getroffene Entscheidungen fiir
das jeweilige Problem angemessenere Losungen bieten.3S (2) Zwar lassen
sich auf diese Weise keine normativen Wertentscheidungen treffen, aller-
dings wird mit einer groferen Zahl beteiligter Akteure die Priferenzver-

30 Karlheinz Reif und Hermann Schmitt, »Nine Second-Order National Elections —
A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results«, (1980)
1 European Journal of Political Research 3ff.

31 Jopp und Matl, »Der Europiische Verfassungsvertrag« (Fn. 15), 16.

32 Europidische Kommission, »Europdisches Regieren - Ein Weillbuch,
KOM(2001)428, 4.

33 Christine Quittkat und Beate Kohler-Koch, »Die Offnung europaischer Politik fiir
die Zivilgesellschaft — die Konsultationsregime der Europaischen Kommission,
in Kohler-Koch und Quittkat Dze Entzauberung partizipativer Demokratze (Fn. 11).

34 Vgl. Wolfgang Merkel, »Entmachten Volksentscheide das Volk? Anmerkungen zu
einem demokratischen Paradoxong, (2011) 131 WZB-Mitteilungen 10.

35 Jan Beyers, »Voice and Access. Political Practices of European Interest Asso-
ciations, (2004) 2 European Union Politics 211.
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teilung innerhalb der Gesellschaft genauer abgebildet.3¢ (3) Auch fir Bir-
gerlnnen und zivilgesellschaftliche Organisationen, deren Sachargumente
und Werturteile in der Entscheidung nicht berticksichtigt werden, kann
angenommen werden, dass sie eine ihren Interessen entgegenstchende
Entscheidung eher akzeptieren werden, wenn sie im Entscheidungsprozess
die Moglichkeit hatten, ihre Argumente und Positionen vorzubringen.

Fir die EBI ist also von einer demokratisierenden Wirkung durch die
Starkung der europdischen Zivilgesellschaft auszugehen, wenn sie politi-
sche Akteure, die sich zuvor nicht mit EU-Politik befasst haben, dazu
bringt, sich infolge der Unterstiitzung oder Organisation einer Initiative
mit europdischer Politik zu befassen. Dies gilt besonders fiir »neue« euro-
papolitische Akteure, die zuvor nur innerhalb der nationalen politischen
Arena aktiv waren. Mit Blick auf die Struktur des EBI-Verfahrens kann
sogar angenommen werden, dass sie eher als etablierte Brisseler Akteu-
re eine Initiative starten, da letztere tiber kostengunstigere Instrumente
der Interessenvertretung gegeniiber den EU-Institutionen verfiigen. Ferner
verfligen europiische Dachorganisationen nicht tber alle notwendigen
Ressourcen, um eine Initiative erfolgreich durchzufithren. Sie sind zwar
grenziiberschreitend innerhalb Europas vernetzt, jedoch fehlt ihnen oft-
mals die Rickbindung an lokale Akteure, die insbesondere bei der Unter-
schriftensammlung fir eine EBI essenziell ist. Ferner entspricht die EBI als
neues Instrument politischer Beteiligung verdnderten Partizipationserwar-
tungen auf Seiten der BiirgerInnen. Die EBI ist auf ein Thema konzentriert
und erfordert zwar ein mehrjahriges, aber dennoch zeitlich begrenztes po-
litisches Engagement. Damit ist sie auch fiir UnionsburgerInnen attraktiv,
die sich nicht langfristig in einer viele Themen bearbeitenden Organisati-
on engagieren wollen.’’Die empirische Uberprifung der These anhand
der bisherigen Erfahrung mit der EBI fillt ambivalent aus. Sie stutzt sich
auf drei Elemente: Erstens ist ausgewertet worden, welche Akteure sich am
Konsultationsverfahren im Vorfeld des ersten Rechtsetzungsverfahrens be-
ziiglich der EBI-Verordnung beteiligt haben. Zweitens wurden die Akteure
ausgewertet, die sogenannte EBI-Probelaufe durchgefihrt, also Initiativen

36 Europiische Kommission, »Europaisches Regieren« (Fn. 32), 4.

37 Vgl. Wolfgang Merkel, »Volksabstimmungen: Illusion und Realitits, (2011) 44—
45 Aus Polittk und Zeitgeschichte 47; Rita Sissmuth, »Demokratie: Mangelt es an
Offenheit und Burgerbeteiligung?«, (2011) 44-45 Aus Politik und Zeitgeschichte
3, 6f.; Franz Walter, »Brauchen Parteien mehr Basisbeteiligung? Uber Tiicken
und Chancen vermehrter innerparteilicher Partizipations, in Matthias Machnig
und Hans-Peter Bartels (Hrsg.), Der rasende Tanker: Analysen und Konzepte zur
Modernisierung der sozialdemokratischen Organisation (Steidl, 2001), 49f.
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gestartet haben, bevor die EBI-Verordnung in Kraft trat. Drittens sind
die Initiativen untersucht worden, die seit dem Inkrafttreten der EBI-Ver-
ordnung eine Registrierung bei der Europaischen Kommission beantragt
haben. Im Ergebnis zeigt sich ein gesteigertes Interesse neuer Akteure an
der Nutzung der EBIL Allerdings sind es nicht die neuen Akteure, deren
Initiativen Erfolg haben.

Die Auswertung des Konsultationsverfahrens greift den Ansatz von
Bouza Garcid?® auf,?® um die dort eingereichten schriftlichen Beitrige so-
wie die Redebeitraige wahrend des »stakeholder hearing« am 22. Februar
20104 hinsichtlich der sich beteiligenden Akteure zu untersuchen. Dabei
wird zwischen »einzelnen Birgerlnnen«, »nicht-registrierten Organisatio-
nen, »registrierten Organisationen«,*' offentlichen Korperschaften sowie
»sonstigen Akteuren«*? unterschieden. Insgesamt haben 326 Akteure einen
schriftlichen Beitrag zu der Konsultation eingereicht. 153 stammen von
BiirgerInnen, die auch bei der Anhérung einen Redeanteil von 22,5 Pro-
zent hatten. Mit 70 lag die Zahl der Einreichungen von nicht-registrierten
sogar Uber der Zahl von 63 durch registrierte Organisationen eingereich-
ten Beitragen. Allerdings kehrt sich dieses Verhiltnis bei der Anhorung
um, bei der dreimal so viele registrierte wie nicht-registrierte Organisatio-
nen einen Wortbeitrag geleistet haben.

Wihrend Letzteres die Annahme unterstreicht, dass in der Europapoli-
tik etablierte zivilgesellschaftliche Akteure eher auf andere Verfahren zur
Interessensvertretung zurlickgreifen, deutet der hohe Anteil von schriftli-
chen Beitragen, die entweder BirgerInnen oder nicht-registrierte Organisa-
tionen verfasst haben, sowie der hohe Anteil von BiirgerInnen, die an der
Anhoérung teilgenommen haben, auf ein groffes Interesse neuer Akteure an
der EBI hin.

38 Luis Bouza Garcid, »How Could Article 11 TEU Contribute to Reduce the EU’s
Democratic Malaise?«, in Michael Dougan, Niamh Nic Shuibhne und Eleanor
Spaventa (Hrsg.), Empowerment and Disempowerment of the European Citizen (Hart
Publishing, 2012), 253ff.

39 Plottka, »Die Europiische Birgerinitiative« (Fn. 4), 424ff.

40 Europiische Kommission, »Stakeholder Hearing on the European Citizens’ Initia-
tive« (Briissel, 22. Februar 2010) http://ec.europa.cu/dgs/secretariat_general/citize
ns_initiative/stakeholder_hearing_en.htm (abgerufen am 4. Februar 2012).

41 Die Unterscheidung bezieht sich auf die Registrierung im Transparenzregister der
EU.

42 Hierbei handelt es sich um Personen aus den Bereichen Wissenschaft, Parteien
und Unternehmen, die keiner der anderen Kategorien zugeordnet werden konn-
ten.
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Dieser Befund bestitigt sich auch bei der Untersuchung der 21 sog. EBI-
Probeldufe. Die hinter den Initiativen stehenden Akteure wurden entspre-
chend der folgenden Kategorien klassifiziert: »registrierte Organisationens,
»nichtregistrierte Organisationen« sowie »Abgeordnete«. Von den 21 Pro-
beldufen sind je acht von »registrierten Organisationen« und »nicht-regis-
trierten Organisationen« initiiert worden. Abgesehen von den fiinf weite-
ren Probeldufen, hinter denen Abgeordnete des Europdischen Parlaments
standen,® konnen auch diese Zahlen als Indiz fiir das Interesse neuer Ak-
teure an der Durchfithrung einer EBI gewertet werden.*4

Tabelle 1: Anzahbl der Initiativen von 2012 bis 2018

Status Anzahl
Laufende Initiativen 7
Zuriickgezogene Initiativen 14
Initiativen mit zu wenig Unterstlitzung 23
Abgelehnte Registrierungsantrage 20
Erfolgreiche Initiativen 4
Summe 68

Der Unterschied zu den Zahlen der Kommission ergibt sich daraus, dass zwei nachtriglich vom Gerichts-
hof der EU fiir nichtig erklirte Ablehnungen hier nicht als zuriickgewiesene Antrige gezihlt werden. Vgl.
Europdische Kommission: Bericht der Kommission an das Europdische Parlament und den Rat. Bericht
iiber die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 iiber die Europdische Biirgerinitiative,
COM(2018)157, S. 3.

Quelle: Carmen Gerstenmeyer/Julian Plottka: Die aktuelle Reform als letzte Chan-
ce zur Rettung der Europdischen Biirgerinitiative?, in: integration 1/2018.

Dieses Bild von neuen Akteuren, die ein Interesse an der Durchfiihrung
einer EBI haben, muss jedoch angesichts der Erfahrungen mit den 68
Initiativen, fiir die seit 2012 ein Antrag auf Registrierung bei der Europa-
ischen Kommission gestellt worden ist (sieche Tabelle 1), zu einem gewis-
sen Grad relativiert werden. Dies wird deutlich, wenn die von Conrad und
Steingrimsdéttir vorgeschlagene Klassifizierung verwendet wird, um die
hinter den Initiativen stehenden Akteure zu untersuchen. Sie unterschei-
den zwischen »citizen-driven«, »organisation-supported« und »organisation-dri-
ven« Initiativen. Zwei der vier bisher erfolgreichen Initiativen sind von

43 Die anfanglich diskutierte These, die EBI konne auch ein Instrument fir Parteien
sein, kann inzwischen als widerlegt gelten. Vgl. Hrbek, »Die Europaische Burger-
initiative« (Fn. 6), 48; Hrbek, »National and European Political Parties, (Fn. 6),
376.

44 Plottka, »Die Europiische Birgerinitiative« (Fn. 4).

270



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Die Reform der Europdischen Biirgerinitiative

Organisationen unterstiitzt und zwei sogar von Organisationen initiiert
worden. Keine von BiirgerInnen ohne institutionelle Unterstiitzung gestar-
tete Initiative hatte bisher Erfolg. Jedoch sind jeweils 70 Prozent der ge-
scheiterten und zuriickgezogenen Initiativen von BiirgerInnen organisiert
worden.® Dies zeigt, dass bei neuen Akteuren weiterhin groffes Interesse
an der Organisation einer Initiative zu bestehen scheint. Jedoch ist anzu-
nehmen, dass die Unterstiitzung durch etablierte zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen eine Erfolgsbedingung ist.#¢ So steht zum Beispiel hinter der
erfolgreichen Initiative »Wasser und sanitire Grundversorgung sind ein
Menschenrecht! Wasser ist ein offentliches Gut und keine Handelsware!«
(»Right2Water«) die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und hin-
ter der ebenfalls erfolgreichen EBI »Einer von uns« die katholische Kirche.
Es zeigt sich, dass die EBI als Instrument das Potenzial hat, die Inklusivi-
tat europaischer Politik zu erhéhen und damit die EU-Demokratie zu stir-
ken. Allerdings ist zu vermuten, dass das aufwendige Verfahren einer EBI
gerade nicht-etablierte Akteure von einem Erfolg abhalt. Mithin sollte die
derzeit laufende Uberarbeitung der EBI-Verordnung genutzt werden, um
das Verfahren nutzerfreundlicher zu gestalten und so die Moglichkeiten
der EBI zur Stirkung europdischer Zivilgesellschaft besser auszuschopfen.

4. Schafft die EBI Informationsplattformen und transnationale
Diskussionsraume?

Es wurde bereits auf die niedrige Anzahl von bisher vier erfolgreichen Biir-
gerinitiativen hingewiesen, die mit Blick auf die an das Instrument gerich-
teten Erwartungen nicht zufriedenstellend ist und auf die Komplexitit des
EBI-Verfahrens sowie mangelnde Benutzerfreundlichkeit®” und Bekannt-
heit hinweist. Eine solch pessimistische Sichtweise verkennt aber, dass die
EBI — neben Partizipationsmoglichkeiten fiir UnionsbiirgerInnen — weite-

45 Eigene Auswertung des EBI-Registers auf Basis der von Conrad und Stein-
grimsdottir vorgeschlagenen Typologie mit Stand Dezember 2017. Vgl. Conrad
und Steingrimsdéttir, »A Tool for European Citizens?« (Fn. 7), 117.

46 Ebd., 127.

47 Die Tatsache, dass bereits wahrend der Novelle der EBI-Verordnung eine stei-
gende Anzahl neue Initiativen zu verzeichnen war, deutet daraufhin, dass der
Zusammenhang zwischen Benutzerfreundlichkeit und Nutzung der EBI genauer
untersucht werden muss. U.U. sind die durch die Novelle erreichten Verbesserun-
gen nicht weitgehend genug, um einen signifikanten Anstieg der Nutzung der
EBI auszulosen.
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re Potenziale birgt, um das politische System der EU weiter zu demokrati-
sieren. So wire die Sammlung von 1 Million Unterstiitzerunterschriften
in mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten kaum ohne eine breite zivilgesell-
schaftliche transnationale Diskussion tber die EBI und deren Themen
sowie eine breite Mobilisierung moglich. Letztere wurde im Rahmen der
vorherigen These zur Stirkung der Zivilgesellschaft bereits eingehend dis-
kutiert, sodass sich der folgende Abschnitt der Entstehung transnationaler
Diskursraume in Form von europaischen Offentlichkeiten durch die EBI
widmet. Im Sinne der allgemeinen Informationsvermittlung und der kriti-
schen Auseinandersetzung mit Inhalten kommt der EBI eine weitere zen-
trale Funktion zu. Dem Offentlichkeitskonzept Jiirgen Habermas’ folgend,
konnen EBIs ebenfalls Diskussionsforen fiir Themen allgemeiner Relevanz
schaffen und damit europaische Offentlichkeiten stirken.*® Dies bote —
zumindest auf theoretischer Basis — Anhaltspunkte, um die These tber
das Legitimititsdefizit der EU aufgrund einer mangelnden Offentlichkeit
zu widerlegen. Diese zentrale Kritik européischer Integration fuf$t auf der
Annahme, dass eine zunehmende Macht- und Kompetenzerweiterung eu-
ropdischer Institutionen nicht mit einer kollektiv geduflerten offentlichen
Meinung einherging und als Konsequenz nicht von einer existierenden
Offentlichkeit im Sinne von Dialog- und Diskussionsforen auszugehen
ist.#

Vor der theoretischen Einordnung des Konzepts der Offentlichkeit nach
Habermas sei an dieser Stelle bereits kurz auf den europiischen Mehrwert
der EBI hingewiesen. Dieser besteht darin, dass Initiativen tber die inhalt-
liche Ebene sowohl neue Diskursforen zu Themen von allgemeiner Rele-
vanz fir UnionsbirgerInnen schaffen als auch bestehende Foren fordern
und miteinander verbinden. Die EBI erfullt damit die Funktion einer
imaginaren Informations- und Diskursplattform zu konkreten Themenbe-
reichen der Initiative, 10st allgemeine Debatten tber die politische Agenda
der EU innerhalb der Zivilgesellschaft in verschiedenen EU-Mitgliedstaa-

48 Jurgen Habermas, Strukturwandel der Offentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kate-
gorie der biirgerlichen Gesellschaft (Suhrkamp, 1962); Jirgen Habermas, Faktizitit
und Geltung: Beitrige zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechts-
staats (Suhrkamp, 1992); Thomas Risse, A Community of Europeans? Transnational
Identities and Public Spheres (Cornell University Press, 2010).

49 Maximilian Conrad, Europeans and the Public Sphere: Communication Without
Community? (ibidem Press, 2014); Jiirgen Gerhards, »Westeuropiische Integration
und die Schwierigkeit der Entstehung einer europaischen Offentlichkeit«, (1993)
2 Zeitschrift fiir Soziologie 107.
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ten aus und trigt damit letzten Endes zur transnationalen Willensbildung
bei.

Offentlichkeit im Sinne von Habermas findet seinen Ursprung in den
Salons und Kaffeehdusern der europdischen Bourgeoisie des 18. und 19.
Jahrhunderts und beschreibt den deliberativen Austausch unter freien
StaatsbiirgerInnen.’® Diese Konzeptualisierung betont zwei normative, ba-
sisdemokratische Bedingungen von Offentlichkeit: Erstens, die Moglich-
keit der freien Teilnahme fiir alle Bevolkerungsgruppen an einer solchen
Form der offenen Kommunikation (inklusiv statt exklusiv) sowie, zwei-
tens, die Moglichkeit, 6ffentliche Autoritit durch getroffene Entscheidun-
gen demokratisch zu legitimieren und somit transparent zu machen.’!
Habermas verband spater dieses Offentlichkeitskonzept mit der institutio-
nalisierten Willens- und Meinungsbildung in politischen Systemen.

Entgegen friherer Forschung zur Frage einer europiischen Offentlich-
keit ist diese nicht als Duplikat nationalstaatlicher Offentlichkeit auf eu-
ropaischer Ebene mit gemeinsamer Sprache, Geschichte und kollektiver
Identifikation zu verstehen.’? Diese Annahme wire aus heutiger Sicht
nicht nur utopisch, sondern bietet zudem keinen europaischen Mehrwert.
Europaische Offentlichkeit ersetzt oder reproduziert nicht nationale Struk-
turen, sondern wird geschaffen, sobald sich nationale Kommunikations-
arenen Uber Grenzen hinweg flireinander 6ffnen und horizontale Kom-
munikationsfliisse entstehen.’? Heutzutage herrscht daher weitverbreiteter
wissenschaftlicher Konsens tiber die Existenz europiischer Offentlichkei-
ten in der Form von segmentierten, europaisierten nationalen Offentlich-
keiten.’* Sie kdnnen als polyzentrische transnationale Diskursforen aufge-
fasst werden, die jenseits nationaler Grenzen tber den europiischen Kon-
tinent verteilt sind und sich in einem fortlaufenden Prozess weiterentwi-

50 Habermas, Strukturwandel der Offentlichkeit (Fn. 48).

51 Risse, A Community of Europeans? (Fn. 48).

52 Dieter Grimm, »Does Europe Need a Constitution?«, (1995) 1 European Law
Journal 282; Peter Graf Kielmansegg, »Integration und Demokratie«, in Markus
Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch (Hrsg.), Europdische Integration (Leske &
Budrich, 1996), 47.

53 Jurgen Habermas, Zur Verfassung Europas: Ein Essay (Suhrkamp, 2011).

54 Erik O. Eriksen, »An Emerging European Public Sphere«, (2005) 8 European Jour-
nal of Social Theory 341; Thomas Risse und Marianne van de Steeg, »An Emerging
European Public Sphere? Empirical Evidence and Theoretical Clarifica-
tions« (conference on the Europeanisation of Public Spheres, Political Mobilisa-
tion, Public Communication and the European Union, Berlin, June 2003); Risse,
A Community of Europeans? (Fn. 48).
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ckeln.’® Hier wird ebenfalls deutlich, dass man aufgrund einer solch mul-
tidirektionalen Entwicklung sowie unterschiedlichen Diskussionsinhalten
kaum von einer europaischen Offentlichkeit sprechen kann, sondern den
Plural der europiischen Offentlichkeiten verwenden sollte. Angelehnt an
die Habermas’sche Theoriedebatte bietet die EBI somit eine Diskursplatt-
form fiir Information, Austausch sowie politische Teilhabe.

Ferner leistet die EBI als Plattform transnationaler Debatten tber die
politische Agenda der EU einen wesentlichen Beitrag zur grenziiberschrei-
tenden Willensbildung. Bedingt durch den paneuropiischen Charakter
der EBI und insbesondere die Tatsache, dass sowohl Organisatorlnnen
als auch Unterstiitzerlnnen in sieben verschiedenen EU-Mitgliedstaaten
ansdssig sein miissen,’® werden vormals national gefiihrte Diskussionen
einer zunehmenden Europiisierung unterzogen bzw. miteinander verbun-
den.’” Zusitzlich begiinstigt wird die Entstehung paneuropéischer Debat-
ten durch mehrsprachige EBI-Webseiten von Organisatorlnnen und der
EU-Kommission. So hatte die erste erfolgreiche EBI »Right2Water« bei-
spielsweise einen Onlineauftritt in gleich 20 Sprachen. Nimmt man eine
Katalysatorwirkung von EBIs auf die Entstehung europaischer Offentlich-
keiten an, hatte dies einen entscheidenden Einfluss auf die demokratische
Qualitat des politischen Systems der EU sowie die Legitimitit europaischer
Entscheidungsfindung. Letztere wiirde sowohl tber Throughput-Legitima-
tion, d.h. die Unterstiitzung einer EBI bzw. Teilnahme am Diskurs hier-
tiber, als auch tber Input-Legitimation geleistet, d.h. eine gewisse Schnitt-
menge zwischen politischen Praferenzen der UnionsbiirgerInnen und dem
tatsichlichen, beeinflussbaren Politikgeschehen.’® Ausgehend von der An-
nahme, dass offentliche Diskussionen tiber EBI-Sachthemen einen inhaltli-
chen Beitrag zur Willens- und Meinungsbildung von UnionsburgerInnen
liefern konnen, schafft die EBI auch bei gescheiterten Initiativen einen
wesentlichen politischen Mehrwert. Denn selbst wenn eine EBI nicht 1
Million Unterstiitzungsunterschriften erreicht, ist dennoch in begrenztem

55 Annette Knaut und Reiner Keller, »Die Entstehung transnationaler Diskursraiume
durch die Europiische Biirgerinitiative«, (2012) 25 Forschungsjournal Soziale Bewe-
gungen 37.

56 Art.3 Abs. 2 sowie 7 Abs. 1 der EBI-Verordnung.

57 Maximilian Conrad, »The ECI’s Contribution to the Emergence of a European
Public Sphere«, in Conrad, Knaut und Bottger (Hrsg.), Bridging the Gap?, (Fn. 5),
66ft.

58 Jurgen Habermas, »Der europiische Nationalstaat — Zu Vergangenheit und Zu-
kunft von Souveranitit und Staatsbiirgerschaft«, in Jirgen Habermas, Die Einbe-
ziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie (Suhrkamp, 1996); Con-
rad, »The ECI’s Contribution« (Fn. 5); Knaut, »Rethinking the Imaginary« (Fn. 5).
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Umfang von neu entstandenen und verstarkten transnationalen Kommu-
nikationsstrémen und einem gestiegenen Bewusstsein fiir grenziberschrei-
tende Belange auszugehen.

Die bereits angesprochene transnationale Kommunikation kann im
Rahmen der EBI auf mehreren Ebenen stattfinden: Einerseits konnen Dis-
kussionen auf einem horizontalen policy-Level entstehen und sich mit dem
Inhalt der EBI als Sachthema von allgemeiner europaischer Relevanz befas-
sen, beispielsweise dem Verbot von Tierversuchen im Kontext von »Stop
Vivisection!«. Der Mehrwert der EBI liegt darin, dass im Zuge der Euro-
paisierung mehrere national getrennte Themendiskurse auf horizontaler
Ebene schrittweise zu einer transnationalen Diskussion zusammengefiigt
werden.

Andererseits besitzen offentliche EBI-Debatten ebenfalls eine vertikale
Komponente, welche sich an die EU bzw. deren Institutionen richtet.
Vor der Einfithrung der EBI verfiigten UnionsbiirgerInnen nur aber sehr
begrenzte Einflussmoglichkeiten auf die Themensetzung europaischer Po-
litik.>? Seit 2012 konnen sie sich hingegen im Rahmen einer erfolgrei-
chen EBI direkt mit ihrem Anliegen an die Europidische Kommission
wenden und nehmen so am demokratischen Geschehen der EU teil. Am
deutlichsten wird die vertikale Kommunikationsbeziehung wihrend der
offentlichen Anhérungen im Europaischen Parlament, von denen bisher
vier stattfanden. Hierbei haben EBI-Organisatorlnnen die Moglichkeit,
das Anliegen ihrer Initiative im Dialog mit KommissionsvertreterInnen
detailliert zu erlautern und die Anwesenden von der Notwendigkeit eines
Gesetzesvorschlags zu iiberzeugen. Dies kann unter Umstinden die Reak-
tionsbereitschaft der EU-Institutionen beeinflussen. Im Hinblick auf die
horizontale und vertikale Verbreitung von Diskursen stellt die erste erfolg-
reiche EBI »Right2Water« ein treffendes Beispiel dar, da sie sowohl zu
horizontalen Diskussionsstrdomen innerhalb der Zivilgesellschaft als auch
zu vertikalen Diskursen mit EU-Institutionen fiithrte.5

SchlieSlich leistet die EBI auch einen Beitrag zu mediatisierten europa-
ischen Offentlichkeiten. Dies betrifft sowohl die Medienberichterstattung
tber die eigentlichen Initiativen als auch die Kommunikation zwischen
verschiedenen EBI-Beteiligten (OrganisatorInnen, UnterstiitzerInnen oder
EU-Institutionen). Oft sind der offentliche Diskurs tuber EBI-Themen und

59 Conrad, »The ECI’s Contribution« (Fn. 57).

60 Julian Plottka, »From Consensus to Majoritarian EU-level Democracy? The ECI as
an Example of Constitutional Change«, in Conrad, Knaut und Béttger (Hrsg.)
Bridging the Gap? (Fn. 5), 187f.
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das Medieninteresse hieran eng miteinander verknipft. Auch wenn ein all-
gemeines Medieninteresse an der EBI an sich noch kein Erfolgsrezept ist
und die erfolgreiche EBI »Einer von uns« mit einer erstaunlich geringen
offentlichen und medialen Resonanz ein untypisches Gegenbeispiel dar-
stellt,’! konnen Medien durch die Nutzung verschiedener Kanile und For-
mate zumindest die mediale Sichtbarkeit und damit die Bekanntheit einer
EBI begiinstigen sowie das Campaigning und die Sammlung von Unter-
schriften moglicherweise erleichtern.®? Ein noch deutlicheres Bild des me-
dialen Austauschs liefern soziale Medien, da einige, eigens fir den Zweck
der EBI geschaffene, Profile auch tber die Einreichung der EBI hinaus wei-
terhin aktiv als transnationale Austauschplattformen genutzt wurden. Im
Fall der urspringlich abgelehnten EBI »Stop TTIP« zum Abbruch der
Kommissionsverhandlungen im Rahmen der Freihandelsvertrige TTIP
und CETA erzwang der Europiische Gerichtshof im Juli 2017 die Zulas-
sung, begleitet von offentlichen Diskussionen und zunehmendem media-
len Druck.®3

Insgesamt kann die Annahme der Entstehung europaischer Offentlich-
keiten im Hinblick auf die EBI und eine daraus resultierende legitimieren-
de Funktion fir das politische System der EU auf Basis der vorhergehen-
den Diskussion als bestitigt angesehen werden. Die EBI schafft neben
Informationsplattformen ebenfalls transnationale Diskussionsraume verti-
kaler und horizontaler Ausrichtung und leistet hiertiber einen Beitrag zur
Willensbildung der UnionsbiirgerInnen im Sinne des Habermas’schen Of-
fentlichkeitskonzepts. Aufgrund des angesprochenen Mangels empirischer
Daten bzw. einer schier uniiberschaubaren Menge an Kommunikations-
fliissen, ist eine nahere Analyse aus forschungsokonomischen Griinden an
dieser Stelle jedoch nicht méglich und bietet gerade vor dem Hintergrund
der laufenden Reform Potential fiir weitere Forschung.

S. Due EBI als »organisierter Angriff« auf die Kommission?
Die Diskussion iber die These vom Demokratiedefizit auf europiischer

Ebene ist seit Langem ins Stocken geraten, weil die VertreterInnen der ver-
schiedenen Thesen unterschiedliche normative Standards anwenden, um

61 Conrad, »The ECI’s Contribution« (Fn. 57), 77.

62 Knaut und Keller, »Die Entstehung transnationaler Diskursriume« (Fn. 55); Yan-
nick Polchow, »ECIs in Social Media: Transitional Discursive Spaces in the Mak-
ing?«, in Conrad, Knaut und Bottger (Hrsg.) Bridging the Gap? (Fn. ).

63 Gerstenmeyer et al. »Study on the European Added Value« (Fn. 8), 25ff.

276



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Die Reform der Europdischen Biirgerinitiative

die demokratische Qualitat der EU zu bemessen.®* In einem Punkt sind
sich jedoch zumindest die VertreterInnen der These vom institutionellen
Defizit®> und die (friheren) AnhingerInnen der »No Deficit Thesis«
einig: Die politische Arena auf Unionsebene ist weniger durch einen vom
Parteienwettbewerb getriebenen, konfrontativen als vielmehr durch einen
konsensualen Politikstil gekennzeichnet. Was die VertreterInnen der The-
se vom institutionellen Defizit als zentrale Ursache fiir die mangelhafte
demokratische Legitimation europiéischer Politik begreifen, betrachten die
AnhigerInnen der »No Deficit Thesis« als Garanten fir die Schaffung eu-
ropaischer Output-Legitimitat. In Politikbereichen, die in den Augen der
BiirgerInnen von nachrangiger Relevanz sind, garantieren dem Parteien-
wettbewerb entzogene Entscheidungsverfahren eine sachgerechte Politik,
die Output-Legitimitit® schafft.®® Neuere demokratietheoretische Ansitze
sehen gar in der deliberativen Qualitit von auf EU-Ebene der Offentlich-
keit entzogenen Sachdiskursen ein Argument zur Legitimation europai-
scher Politik.®

Die Charakterisierung der EU als Konsensdemokratie wird weiter unter-
stitzt, wenn Lijphart’s Kriterienkatalog zum Mafstab genommen wird.
In seinem Werk Patterns of Democracy’® Kklassifiziert er politische Systeme
entlang der »federal-unitary dimension« und der »executive-parties dimension«

64 Giandomenico Majone, »Europe’s >Democratic Deficitc The Question of Stan-
dards«, (1998) 1 European Law Journal 5.

65 Andreas Follesdal und Simon Hix, »Why There is a Democratic Deficit«, (2006) 3
Journal of Common Market Studies 533.

66 Andrew Moravcsik, »The Myth of Europe’s >)Democratic Deficit«, (2008) 6 Intere-
conomics 331.

67 Fritz W. Scharpf, »Legitimationskonzepte jenseits des Nationalstaats«, in Gunnar
Folke Schuppert, Ingolf Pernice und Ulrich Haltern (Hrsg.), Europawissenschaften
(Nomos, 2005).

68 Allerdings gesteht beispielsweise Majone inzwischen ein, dass die Kompetenzen
der EU nicht mehr »narrowly defined« sind und die Unionsebene tiber mehr
als »limited independence« verfiigt. Spatestens seit der Krise in der Eurozone wer-
den auch auf europiischer Ebene aus Sicht der BirgerInnen zentrale Politikbe-
reiche verhandelt, wodurch ein »democratic default« droht. Vgl. Giandomenico
Majone, »From a Regulatory State to a Democratic Default«, (2014) 6 Journal of
Common Market Studies 1216.

69 Jirgen Neyer und Christian Joerges, »From Intergovernmental Bargaining to De-
liberative Political Processes: The Constitutionalization of Comitology«, (1997) 3
European Law Journal 273.

70 Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-
Six Countries (Yale University Press, 1999).
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entweder als Konsens- oder Mehrheitsdemokratie. Eine Einordnung des
politischen Systems der EU in diese Typologie erfolgt in Tabelle 2.

Tabelle 2: Die EU als Mehrbeits- und Konsensdemokratie nach Lijphart

Variablen Mehrheitsdemo- Konsensdemo- Politisches System der EU
kratie kratie

executive-parties dimension

concentration | single-party majori- | multiparty coaliti- | Die von den Mitgliedstaaten vor-

of executive ty coalitions ons geschlagenen Kommissare sind

power Mitglieder unterschiedlicher Par-

teien.

executive-legis-
lative relations

executive dominan-
ce

balance of power

Durch ihr Initiativerecht und die
Kompetenzen zur Umsetzung der
Politik ist die Kommission ein-
flussreicher als das Parlament. Seit
2009 dominieren die Mitgliedstaa-
ten die europaische Politik durch
den Europaischen Rat.

party system

two-party

multiparty

Die MdEP haben sich in acht Frak-
tionen organisiert.

electoral system

majoritarian

proportional rep-
resentation

Es gibt 27 verschiedene Wahlsyste-
me mit Verhiltniswahlrecht.

interest group
system

free competition

corporatist

Auch wenn die europiische Po-
litik nur wenige korporatistische
Elemente kennt, ist die Kommis-
sion ein starker ,gate-keeper® hin-
sichtlich der Beteiligung von Inter-
essengruppen.

Federal-unitary d

imension

government

unitary centralised

federal decentrali-
sed

Governance ist im europaischen
Mehrebenensystem dezentral orga-
nisiert.

legislative unicameral two equally strong | Zweikammersystem, wobei der

power chambers Rat weiterhin starker ist als das
Parlament.

constitutional | by simple majority | by extraordinary | Im ordentlichen Anderungsverfah-

reform majority ren hat jeder Mitgliedstaat ein Ve-

to.

review of law parliament constitutional Der EuGH kann Recht fiir ver-
by courts tragswidrig erklaren.
central banks dependent in-dependent Die EZB ist unabhingig.

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Lijphart:

Patterns of Democracy, 1999.

Lijpharts Begrifflichkeiten wurden nicht ins Deutsche tbersetzt.

Diese zeigt, dass die EU auf der »federal-unitary dimension« fraglos als
Konsenssystem zu qualifizieren ist und sich auf der »executive-parties dimen-
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sion« auch eine Tendenz in diese Richtung abzeichnet. Allerdings gibt es
hier zwei Abweichungen. Mit Blick auf die Kategorie »executive-legislative
relationship« ist festzustellen, dass die Funktion der Exekutive in der EU
nicht klar einem Akteur zugeschrieben werden kann, sondern zwischen
der Kommission und den mitgliedstaatlichen Regierungen geteilt ist. Den-
noch ist spitestens seit der formellen Einrichtung des Europiischen Rates
2009 von einer Exekutivlastigkeit politischer Entscheidungsprozesse in der
EU auszugehen, was eigentlich ein Charakteristikum einer Mehrheitsde-
mokratie ist. Auch lasst sich das europaische System der Interessengruppen
nicht als korporatistisch bezeichnen, sondern ist »essentially pluralist in
character«<”" Allerdings ist auch der freie Wettbewerb durch die Rolle der
Kommission bei der Zulassung von Interessengruppen zu europaischen
Entscheidungsprozessen eingeschrinkt. Trotz dieser Abweichungen ist die
EU aber insgesamt den Konsensdemokratien im Sinne von Lijphart zuzu-
ordnen.

Vor dem Hintergrund dieser klaren Einordnung der EU als Konsensde-
mokratie, deren Entscheidungsprozesse nicht von parteipolitischem Wett-
bewerb, sondern eher durch sachorientierte Diskussionen gepragt sind,
wird in der Integrationsforschung derzeit die Frage nach der Politisierung
europdischer Politik diskutiert. Seit dem Zerbrechen des permissiven Kon-
senses’? bezieht sich diese einerseits auf die Ablehnung des Integrations-
projekts durch eine wachsende Zahl europaskeptischer und populistischer
Akteure.”® Spatestens mit der Krise in der Eurozone ist es aber andererseits
auch zu einer Politisierung sachpolitischer Entscheidungen gekommen.”
Das am breitesten diskutierte Beispiel einer Politisierung europiischer
Entscheidungen ist jedoch der Spitzenkandidatenprozess. Gelang es dem
Europaischen Parlament 2014 erstmals, die parteipolitische Logik der Eu-
ropawahlen auch bei der Wahl des Prasidenten der Europdischen Kommis-
sion durchzusetzen,”’ war eine Wiederholung 2019 nicht erfolgreich. Trotz
einer erstmals seit 25 Jahren gestiegenen Wahlbeteiligung konnte sich der

71 Justin Greenwood, Interest Representation in the European Union, 3. Auflage (Pal-
grave Macmillan, 2011).

72 Liesbet Hooghe und Gary Marks, »A Postfunctionalist Theory of European Inte-
gration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus«, (2009) 1 British
Journal of Political Science 1.

73 Julia Klein, »Europapopulismus — ein genuines Phinomen im europiischen Kri-
senkontext«, (2016) 4 integration 283.

74 Christian Rauh und Michael Ziirn, »Die Politisierung der Europaischen Union
als Chance nutzenc, (2016) 1 integration 3.

75 Thomas Christiansen, »EU-Spitzenkandidaten — neue Impulse and ihre Folgen fiir
das politische System der EUx, (2015) 1 integration 25.
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Europdische Rat Gber den Spitzenkandidatenprozess hinwegsetzen, da das
Europaische Parlament nicht geeint, sondern entlang von parteipolitischen
Konflikten gespalten war.”®

Wihrend es im letzteren Fall zu einer bewussten Anderung des Politik-
stils durch etablierte europapolitische Akteure gekommen ist, ist sowohl
die grundlegende Infragestellung des Integrationsprojekts als auch die Po-
litisierung von spezifischen Politiken durch eine Beteiligung neuer Akteu-
re an der Europapolitik gekennzeichnet. Insbesondere die These des »cons-
training dissensus« von Hooghe and Marks basiert auf der Annahme, dass
die europaische Integration in der Bevolkerung zunehmend wahrgenom-
men und zum Gegenstand politischen Interesses wird. Auch im Falle der
EBI kann die Hypothese aufgestellt werden, dass gerade die Einbeziehung
nicht-etablierter Akteure in der Europapolitik zur Politisierung beitragt.

Diese Annahme basiert auf der zuvor im Abschnitt zur Stirkung der
europaischen Zivilgesellschaft diskutierten Beobachtung, dass die EBI ge-
rade fiir neue europapolitische Akteure von Interesse ist, die bisher keine
oder wenig Erfahrung in Brissel haben. Entsprechend kann fiir sie ange-
nommen werden, dass sie sich des konsensualen Politikstils auf EU-Ebene
nicht bewusst sind und die entsprechenden informellen Institutionen, die
das Verhalten beteiligter Akteure in europaischen Entscheidungsprozessen
regeln, nicht kennen. Sofern die Akteure im Rahmen der Durchfihrung
einer EBI nicht erstmals politisch aktiv werden, sondern zuvor bereits
auf einer der unteren Ebenen des europiischen Mehrebenensystems aktiv
waren, ist weiter anzunehmen, dass sie einen eher konfliktiven, von Partei-
politik geprigten Politikstil kennen. Engagieren sich solche Akteure im
Rahmen einer EBI an europaischen Entscheidungsprozessen, so tragen sie
diesen Politikstil in die Europapolitik hinein. Befordert wird dies durch
die grundlegende Konzeption der EBI, die sich, lapidar formuliert, auch
als »organisierter Angriff« auf die Europdische Kommission verstehen
lasst.”” Eine EBI ist darauf ausgelegt, die Europdische Kommission fiir ihre
Untitigkeit in einem Politikbereich zu kritisieren.

Die empirische Uberpriifung dieser These wird jedoch durch die gerin-
ge Zahl von nur vier erfolgreichen Initiativen erheblich erschwert, was
keine Basis fiir eine systematische Prifung der These bietet. Dennoch

76 Eva G. Heidbreder, Daniel Schade, »Der institutionelle Wettstreit um die Spitzen-
kandidaten in der Europawahl 2019«, in: Michael Kaeding, Manuel Miller und
Julia Schmalter (Hrsg.), Die Europawahl 2019. Ringen um die Zukunft Europas
(Springer, 2020).

77 Julian Plottka, »From Consensus to Majoritarian EU-level Democracy?« (Fn. 60),
188.
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befindet sich ein Beispiel unter den bisher durchgefithrten Initiativen, das
in diese Richtung deutet: die erfolgreiche Initiative »Right2Water«.

Die EBI »Right2Water« hatte drei Forderungen zum Gegenstand: (1)
Die Wasserversorgung darf nicht marktwirtschaftlich geregelt werden. (2)
Alle UnionsbirgerInnen sollen Zugang zu sanitirer Grundversorgung er-
halten. (3) Dieses Ziel soll auch Querschnittsaufgabe in der EU-Entwick-
lungspolitik sein. Durch einen Bericht im deutschen Nachrichtenmagazin
Monitor sowie einen Sketch des Kabarettisten Erwin Pelzig, dessen Auf-
zeichnung sich spater viral in den sozialen Medien verbreitete, wurde
die EBI mit dem zeitgleich laufenden Rechtsetzungsverfahren zur Konzes-
sionsrichtlinie’® verknGpft. Diese regelt die Vergabe von Konzessionen,
wenn sich die offentliche Hand zur Vergabe an einen Marktteilnehmer
entschieden hat. Die Entscheidung, ob eine Konzession vergeben wird
oder die Regelung durch die offentliche Hand erfolgt, ist hingegen nicht
Gegenstand der Richtlinie, diese legt nur Standards fiir den Fall fest, dass
sich die offentliche Hand fiir eine Ausschreibung entschieden hat. In der
von der EBI forcierten Debatte tiber die Konzessionsrichtlinie, wurde das
Thema jedoch auf die Fragestellung eines simplen »Wasserliberalisierung;
Ja oder Nein« reduziert. Anfinglich versuchte der damals thematisch
zustindige Kommissar Michel Barnier sachlich richtigzustellen, dass die
Frage der Liberalisierung nicht Gegenstand der Richtlinie sei. Als dies
dem Zuspruch der EBI und der Kritik am Verordnungsentwurf jedoch
keinen Abbruch tat, versuchte die Kommission Zugestindnisse mit Blick
auf die deutschen Stadtwerke”® offentlichkeitswirksam zu prisentieren.
Aber auch dies hatte keinen Effekt auf die EBI, deren Organisatorlnnen
weiter gegen die Konzessionsrichtlinie mobilisierten. Am Ende sah sich
die Kommission gezwungen, die gesamte Wasserversorgung aus dem An-
wendungsbereich der Richtlinie zu streichen, obwohl selbst KritikerInnen
der EU-Liberalisierungspolitik dies fiir unsinnig halten. Denn nun kénnen
Kommunen Konzessionen fiir die Wasserversorgung vergeben, ohne dass
beim Vergabeverfahren europiische Standards einzuhalten sind.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie die Europédische Kommission von der
Politisierung der Debatte tiber die Konzessionsrichtlinie tberfordert war.
Mit ihren sachlichen Darstellungen hatte sie keinen Einfluss, da 6ffentlich
nur das Fur und Wider von Liberalisierung diskutiert wurde, ohne dass

78 Europaische Kommission, »Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on the Award of Concession Contracts«, COM (2011) 897.

79 Hier war unklar, ob sie im Sinne des Richtlinienentwurfs Marktteilnehmer oder
Teil der offentlichen Hand sind.
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Sachfragen bezogen auf die EBI oder die Konzessionsrichtlinie von Interes-
se gewesen wiren. Dies zeigte sich auch bei der spiteren Anhorung der
OrganisatorInnen im Europidischen Parlament. Wihrend die VertreterIn-
nen der Europaischen Kommission und Abgeordnete des Europiischen
Parlaments tber die Details europaischer Wasserpolitik diskutieren woll-
ten, sahen sich die OrganisatorInnen dazu weder in der Lage noch willens.
Sie nutzten die Anhdrung fir eine Generalkritik an der aus ihrer Sicht zu
stark auf Liberalisierung setzenden Politik der Kommission.°

Ob die EBI allerdings generell zu einem Treiber von Politisierung auf
europdischer Ebene wird, lasst sich derzeit aufgrund der geringen Zahl er-
folgreicher Initiativen nicht sagen. Verdnderungen beim Ablauf der Anho-
rungen der anderen erfolgreichen Initiativen im Europaischen Parlament
deuten eher auf eine Entwicklung in Richtung des Modells einer Experten-
anhorung hin. Ob sich dieser Trend fortsetzt, das hingt mafgeblich von
der aktuellen Reform der EBI-Verordnung ab. Insbesondere eine Aufwer-
tung der Folgemafinahmen, die sich an erfolgreiche Initiativen anschlie-
Ben, wiirde die Politisierung befordern. Wie weit der Unionsgesetzgeber
aber in diese Richtung zu gehen bereit ist, ist derzeit offen.

6. Schlussfolgerung: Die EBI muss nutzerfreundlicher werden

Mit der Schaffung der EBI durch den Europaischen Konvent waren so-
wohl in der Zivilgesellschaft als auch auf Seiten einiger politischer Ent-
scheidungstragerInnen in Brissel hohe Erwartungen verbunden. Die EBI
sollte die reprisentative Demokratie auf europaischer Ebene erginzen und
so einen Beitrag zur Uberbriickung der Distanz zwischen den Unionsbiir-
gerInnen und den EU-Organen leisten.

Diese Erwartungen sind bis zur Novelle der EBI-Verordnung nur be-
grenzt erfillt worden. Ursache hierfiir ist einerseits die geringe Zahl von
nur 68 bei der Kommission gestellten Registrierungsantrigen und ledig-
lich vier erfolgreichen Initiativen in sechs Jahren.®! Diese geringe Zahl
von Initiativen, die 1 Million Unterschriften sammeln und die nationalen
Quoren in mindestens sieben Mitgliedstaaten erfiillen konnten, ist teilwei-
se auch auf das komplexe EBI-Verfahren zurtckzufithren. Wie dargestellt,

80 Julian Plottka, »The First Public Hearing on an ECI: Unclear Aims and Confus-
ing Debates«, in Carsten Berg und Janice Thomson (Hrsg.), An ECI that Works!
Learning from the First Two Years of the European Citizens’ Initiative (ECI Campaign,
Alfter, 2014).

81 Stand 2018.
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fihrt dies gerade bei nicht-etablierten Akteuren dazu, dass ihre Initiativen
erfolglos bleiben. Um das Potenzial der EBI auszuschépfen und die Inklu-
sivitat europaischer Politik zu erhohen, muss das Verfahren auch nach
einigen Verbesserungen durch die Novelle der EBI-Verordnung gerade mit
Blick auf diese Akteursgruppe noch nutzerfreundlicher werden.

Im Hinblick auf die Stirkung europaischer Offentlichkeiten durch die
EBI, ist deren theoretisches Potenzial zur Stirkung der européischen De-
mokratie ebenso nur teilweise genutzt. Die EBI kann Informationsplattfor-
men sowie transnationale Diskussionsraume vertikaler und horizontaler
Ausrichtung schaffen und leistet dartiber hinaus einen Beitrag zur Wil-
lensbildung der UnionsbiirgerInnen im Sinne des Habermas’schen Offent-
lichkeitskonzepts. Dazu ist es jedoch notwendig, dass laufende Initiativen
auch weiterhin rezipiert werden, was am wahrscheinlichsten ist, wenn sie
sowohl Aussicht auf Erfolg als auch auf eine Einflussnahme auf politische
EntscheidungstragerInnen haben.

Auch die Frage, ob die EBI zu einem Treiber der Politisierung auf
EU-Ebene wird, ist derzeit noch offen. Wahrend im Falle der These der
Stirkung der europaischen Zivilgesellschaft und der These der Schaffung
europaischer Offentlichkeiten durch die EBI davon auszugehen ist, dass
diese Ziele von allen an der EBI-Reform beteiligten Akteuren geteilt wer-
den, dirfte das Ziel einer Politisierung europaischer Politik umstritten
sein. Auf der akademischen Ebene ist dies mit Blick auf die Diskussion
tiber das europdische Demokratiedefizit dargelegt worden. Auch unter
den etablierten Akteuren, insbesondere VertreterInnen bzw. Mitgliedern
der EU-Organe, dirfte dieses Ziel zumindest umstritten sein. Hier steht
letztlich eine Grundsatzentscheidung tber die kiinftige Gestaltung politi-
scher Entscheidungsprozesse in der EU an, die sicherlich im Rahmen der
EBI-Reform nicht letztgiiltig getroffen wird. Es bleibt aber spannend, die
Reformdebatte auch unter diesem Gesichtspunkt zu verfolgen.

Die Reform wurde 2017 im Rahmen des EBI-Tages des Europaischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses vom Ersten Vizeprasidenten der
Europaischen Kommission, Frans Timmermans, angekiindigt.’? Es folgte
eine mehrstufige Konsultation von Interessengruppen zwischen Mai und
August 2017, die aus einer Expertenkonsultation zum Fahrplan der Re-

82 Europiische Kommission, »Daily News 11/04/2017« (Brussel, 11 April 2017),
http://europa.eu/rapid/press-release. MEX-17-950_en.htm (abgerufen am 22.
Dezember 2017).
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form,® einer Offentlichen Konsultation®* und Sitzungen mit nationalen
Behorden sowie zwischen Timmermans und relevanten Nichtregierungs-
organisationen bestand. Die Ergebnisse der Konsultationen miindeten in
den Vorschlag der Kommission fiir eine tiberarbeitete EBI-Verordnung,
der anlasslich der »State of the Union«Rede von Kommissionsprasident
Juncker im September 2017 als Teil des Demokratiepakets veroffentlicht
wurde.? Anschliefend befassten sich die Ratsarbeitsgruppe fiir Allgemei-
ne Fragen, der Europaische Wirtschafts- und Sozialausschuss®® sowie der
Ausschuss der Regionen®” mit dem neuen Verordnungsvorschlag. Der im
Juni 2018 beschlossene Bericht®® des Ausschusses fiir konstitutionelle Fra-
gen des Europiischen Parlaments diente als Grundlage fiir die im Dezem-
ber 2018 abgeschlossenen Trilog-Verhandlungen zwischen Europiischer
Kommission, Parlament und Rat. Obwohl die neue EBI-Verordnung be-
reits am 18. Mai 2019 in Kraft trat, behielten die Bestimmungen der bishe-
rigen Verordnung noch bis Jahresende Geltung, um den Mitgliedstaaten
eine Anpassung der nationalen Umsetzung zu ermoglichen. In Deutsch-
land ist diese Umsetzung bisher nicht erfolgt, da sich die Koalitionspartner
nicht dartber einigen kénnen, ob das Mindestalter auf 16 Jahre abgesenkt

83 Europiische Kommission, »Roadmap: Revision of the European Citizens’ Initia-
tive«, Ares (2017)2537702.

84 Europaische Kommission, »Offentliche Konsultation zur Europiischen Birger-
initiative«, https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-c
itizens-initiative_de (abgerufen am 22. Dezember 2017); Européische Kommissi-
on, »Zusammenfassung der im Rahmen der offenen Konsultation zur Uberarbei-
tung der Verordnung (EU) Nr.211/2011 tber die Europiische Burgerinitiative
eingegangenen Beitrige«, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/Factual_sum
mary_de.pdf (abgerufen am 22. Dezember 2017).

85 Europiische Kommission, »Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Par-
laments und des Rates iiber die Europiische Birgerinitiative«, COM(2017) 482
final.

86 Europiischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, »Stellungnahme des Europaischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem ,Vorschlag fir eine Verordnung des
Europiischen Parlaments und des Rates tiber die Europdische Biirgerinitiative“s,
2018/C 237/12.

87 Ausschuss der Regionen, »Stellungnahme des Europdischen Ausschusses der Re-
gionen — Europiische Biirgerinitiative«, 2018/C 247/10.

88 Europiisches Parlament, »Bericht iber den Vorschlag fiir eine Verordnung
des Europaischen Parlaments und des Rates tber die Europiische Biirgerinitia-
tive«, Ausschuss fiir konstitutionelle Fragen, Berichterstatter: Gyorgy Schopflin,
A80226/2018.
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werden soll oder nicht.® Zum jetzigen Zeitpunkt ist zu befiirchten, dass
der Konflikt erst durch die nachste Bundestagswahl gelost werden kann.
Auch wenn eine grundlegende Neuordnung des EBI-Verfahrens nicht
vorgesechen war, umfasst die Novelle dennoch deutliche Fortschritte in
Hinblick auf ein birgerfreundlicheres EBI-Verfahren.”® Ob diese jedoch
zu einer stirkeren Nutzung des Instruments fithren, muss sich erst noch
zeigen. Aufgrund der COVID19-Pandemie im Jahr 2020 verzogert sich
die Nutzung des neuen Verfahrens erst einmal auf unbestimmte Zeit, bis
der politische Betrieb den Krisenmodus wieder verlasst. Erst dann ist mit
einigem Abstand auch eine Neubewertung der Hypothesen moglich, dass
die EBI zur Entstehung einer europaischen Zivilgesellschaft, der Schaffung
europaischer Offentlichkeiten sowie zur Politisierung der EU beitragt.

89 Gem. Art.2 EBI-Verordnung konnen die Mitgliedstaaten das Mindestalter zur
Unterstiitzung einer EBI auf 16 Jahre absenken.

90 Fir Neuerungen im Verfahren der EBI-Verordnung (EU) 2019/788 siche: Julian
Plottka, »Europiische Birgerinitiative«, in Werner Weidenfeld und Wolfgang
Wessels (Hrsg.), Jabrbuch der Europdischen Integration (Nomos, 2019), 173 ff.
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Der Konvent tber die Zukunft der EU als verfassungsgebende
Versammlung

Teija Titlikainen

1. Einleitung

Angesichts der bevorstehenden grofien Erweiterung der Europaischen Uni-
on (EU) kam es in ihren Mitgliedstaaten Anfang der 2000-er Jahre zu
einer breiten Diskussion Giber die Zukunft der Union. Im Brennpunkt der
Diskussion standen der Charakter der Union und ihres Vertragssystems,
dessen verstindlichere Gestaltung und Biirgerniahe weithin angemahnt
wurden.

Das endgiiltige Ausmafl des Anderungsbedarfs bestitigte der Europai-
sche Rat im Dezember 2001 in Laecken mit dem Beschluss, einen breit
angelegten Sonderkonvent einzuberufen, der die angestrebten umfassen-
den Anderungen der EU-Vertrage ausarbeiten sollte.! Mit den Anderun-
gen sollte die EU demokratischer, offener und effizienter werden. Ein
Hauptmittel zum Erreichen dieser Ziele war die Reform der EU-Vertrige
durch Verstirkung ihres Grundgesetzcharakters. Wegen dieses zentralen
Auftrags und des groffen Umfangs der vorgesechenen Vertragsinderungen
bezeichnete man den Konvent, der im Frithjahr 2002 seine Tatigkeit aufge-
nommen hatte, als »Verfassungskonvent«.

Das Konventsmodell zur Erarbeitung der Vertragsinderungen heranzu-
zichen, hatte sowohl eher prinzipielle als auch rein praktische Griinde. So
war eine Regierungskonferenz als Gremium zur Anderung der EU-Vertra-
ge wegen ihres undemokratischen und intransparenten Charakters schon
langer kritisiert worden. Als Beispiel fiir eine offenere Vorbereitungsarbeit
auf breiterer Basis diente das Modell des Konvents zur Erarbeitung der
Charta der Grundrechte, in dem neben den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten auch deren Parlamente sowie die Europaische Kommission und das
Europaische Parlament vertreten waren. Wie bei diesem ersten Konvent
wollte man auch mit dem Verfassungskonvent eine ausschliefSlich von den
Regierungen getragene Verhandlungskonstellation und somit auch die

1 Die Bezeichnung EU-Vertrige verweist hier und im Weiteren auf die urspringli-
chen EG-Griindungsvertrige und deren spiter geinderte Fassungen.
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Veto-Rechte einzelner Mitgliedstaaten umgehen und so ein ehrgeizigeres
Abschlussergebnis ermdglichen.

Wegen der Art und dem Umfang seiner Agenda richteten sich an den
Verfassungskonvent noch weitergehende Erwartungen. Viele erblickten in
ihm sogar einen ordentlichen verfassungsgebenden Konvent, vergleichbar
etwa mit der Philadelphia Convention in den USA 1787, aus der die Ver-
fassung der Vereinigten Staaten hervorging. Diesem Denkansatz zufolge
galt die Auffassung, beim Verfassungskonvent liege die verfassungsgeben-
de Gewalt der gesamten Union, deren Verfassungsform er bestimmen
solle.

In diesem Kapitel wird der Verfassungskonvent der EU aus eben diesem
Blickwinkel seiner verfassungsgebenden Rolle betrachtet. Dabei stellen
sich folgende Fragen: Inwieweit traf die Gleichsetzung mit fritheren verfas-
sungsgebenden Versammlungen zu und inwieweit unterschied sich der
Konvent, der im Jahre 2003 seinen Entwurf zum Vertrag tber eine Ver-
fassung fiir Europa (VVE) vorlegte, von anderen bekannten verfassungs-
gebenden Versammlungen? Mit dem im Jahre 2009 in Kraft getretenen
Vertrag von Lissabon wurde das Konventsmodell zu einem stindigen Vor-
bereitungsgremium fiir alle die Falle, in denen seine Heranziehung wegen
der Tragweite der Anderungen an den EU-Vertrigen geboten scheint. Im
Lichte der Erfahrungen werden in diesem Kapitel auch die strukturellen
und funktionellen Schwichen und die Verbesserungserfordernisse des
Konventsmodells als eines kinftig satzungsgemaf§ einzusetzenden Instru-
ments behandelt. Ganz zu Anfang aber werden das demokratische Wesen
verfassungsgebender Versammlungen und dessen Einbindung in die fra-
heren Phasen der europiischen Integration betrachtet.

2. Verfassungsgebender Konvent

Die Umstinde der Entstehung moderner Verfassungen variieren stark. Mit
dem Durchbruch der demokratischen Regierungsform begann man, die
Einfithrung von Grundgesetzen mit der Forderung nach »Volksherrschaft«
zu verkniipfen. Die Demokratie kann als direktes oder reprisentatives Sys-
tem umgesetzt werden.? Als allgemeine Praxis hat sich herausgebildet, zur
Vorbereitungsarbeit eines neuen Grundgesetzes eine spezielle Versamm-
lung bzw. einen Konvent einzuberufen, dessen Zusammensetzung oder

2 Siehe z.B. Markku Suksi, Making a Constitution: The Outline of an Argument (Abo
Academy University, 1995), 53-94.
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Wabhlverfahren den besonderen Charakter seines Mandats widerspiegelt.
Uber die Einberufung des Konvents zur Erarbeitung der Verfassung der
USA zum Beispiel wurde im 18. Jahrhundert eine Volksabstimmung ab-
gehalten. Spater konnte tber die Einsetzung einer verfassungsgebenden
Versammlung entweder durch Wahlen oder einen Parlamentsbeschluss
entschieden werden, wobei allerdings ein vom Parlament selber erarbeite-
tes Grundgesetz noch vom Volk gutgeheiffen werden musste.

In der Geschichte der Europdischen Union gab es bereits frither Versu-
che, die Integration durch Erlass einer Verfassung auf eine grundgesetz-
liche Basis zu stellen. Sofort nach der Entstehung der urspringlichen
Europdischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl (EGKS) wurde ihr Aus-
bau durch Verteidigungskooperation und stirkere foderative Strukturen
angestrebt.> Zur Erreichung dieser Ziele bevollmichtigten die damals
sechs Mitgliedstaaten der EG die Gemeinsame Versammlung der gera-
de erst gegrindeten EGKS, als ad-hoc Sonderversammlung zu fungieren
und ein Grundgesetz fir die zu griindende Europdische Politische Ge-
meinschaft zu entwerfen.* In ihrer als Mandat dienenden Luxemburger
Erklarung beschlossen die AuSenminister der Mitgliedstaaten 1952 die Zu-
sammensetzung der Sonderversammlung und die Leitvorgaben in Uber-
einstimmung mit den Zielen des zuvor im gleichen Jahr geschlossenen
Vertrages Uber die Europiische Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Auf
deren Grundlage sollte die zu entwerfende Verfassung die Basis fir eine
politische Gemeinschaft in Form eines Bundesstaates oder Staatenbundes
schaffen, deren Exekutive sich auf ein direkt zu wahlendes Zweikammer-
Parlament stiitzte und auf dem Prinzip der Gewaltenteilung beruhte.

Diese erste verfassungsgebende Sonderversammlung der EG grindete
ein Vorbereitungsgremium, das sich selbst »Verfassungsausschuss« nannte.
Der auf einer Foderativordnung beruhende Entwurf zu einem Vertrag
Gber die Satzung der Europiischen (Politischen) Gemeinschaft (EPG)?
wurde bereits wenige Monate spiter an die Regierungen der Mitgliedstaa-
ten Ubergeben, jedoch trat er wegen der verinderten politischen Verhilt-
nisse nie in Kraft. Der Entwurf des Vertrags Gber die Satzung war in seiner
Rechts- und Bestitigungsform weiterhin ein Staatsvertrag, doch basierte

3 Rita Cardozo, »The Project for a Political Community«, in Roy Pryce (Hrsg.), The
Dynamics of European Union (Routledge, 1989).

4 In der Luxemburger Erklarung (10. September 1952) mit dem Mandat ist die Rede
sowohl von einer »Politischen Gemeinschaft« als auch einer »Politischen Autori-
tate«.

5 Entwurf zu einem Vertrag tiber die Satzung der Europaischen (Politischen) Ge-
meinschaft (EPG), 1953.
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er weitgehend auf dem Prinzip der Supranationalitit und hitte die Kom-
petenzen der damaligen Europaischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl
(EGKS) betrachtlich erweitert. Der Vertragsentwurf verwies auch zum ers-
ten Mal auf die Europdische Gemeinschaft als einen Zusammenschluss der
Volker und Staaten.

Einen zweiten Versuch zur Schaffung einer Verfassung fiir die Europai-
sche Gemeinschaft gab es Mitte der 1980-er Jahre, als das zum ersten Mal
in Direktwahl gewihlte Europaische Parlament nach einigem Hin und
Her einen Entwurf eines Vertrages zur Griindung der Europaischen Union
annahm.® Mit der Arbeit am eigentlichen Verfassungsentwurf betraute
das Parlament seinen eigenen Ausschuss fiir institutionelle Fragen, der
hierfir gegrindet wurde und mit der Vorbereitungsarbeit nach Weisung
der Plenarversammlung des Parlaments begann. Fiir den vom Parlament
verabschiedeten Griindungsvertrag war zur Inkraftsetzung ein Verfahren
vorgesehen, bei dem eine Ratifizierung durch die Mehrheit der Mitglied-
staaten ausreichen wirde, sofern diese Lander zwei Drittel der Bevolke-
rungszahl der Gemeinschaft reprisentierten. Trotz aktiver Bemithungen
des Europaischen Parlaments kam der Vertrag als solcher nicht zustande,
obwohl er bei der Entwicklung der Zustindigkeiten der Union und insti-
tutioneller Fragen langfristig noch eine starke Rolle spielen sollte. Im Jahre
1985 starteten die Mitgliedstaaten eine Regierungskonferenz tber eine Re-
form der EU-Vertrige. Die Agenda der Regierungskonferenz enthielt zwar
auch die Entwicklung einer politischen Union, doch blieb das Ambitions-
niveau in der Sache noch recht niedrig, und erst bei der Erarbeitung des
Vertrags von Maastricht einige Jahre spiater kamen die Auswirkungen des
vom Parlament vorgelegten Vertragsentwurfs voll zum Tragen. Die mit
dem Vertrag von Maastricht geschaffene Rechtsgrundlage der EU beruhte
jedoch weiterhin auf Staatsvertragen zwischen den Mitgliedstaaten, so dass
eine Konstitutionalisierung auch damals nicht eingeleitet wurde.

3. Der Europdische Verfassungsprozess im neuen Jabrtausend

Anfang der 2000-er Jahre teilte die Frage des politischen Charakters der
EU deren Mitgliedstaaten mindestens genauso stark wie Mitte der 1950-er
Jahre, als die Griindung einer politischen Gemeinschaft scheiterte. Mit
einer Rede an der Humboldt-Universitit hatte der deutsche Auffenminis-

6 Europiisches Parlament, »Entwurf eines Vertrages zur Griindung der Europa-
ischen Uniong, (14. Februar 1984).
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ter Joschka Fischer die Diskussion tiber die Zukunft der Union eingeleitet;
sie enthielt — fiir die damaligen Verhiltnisse — ausgesprochen freimitige
und vorurteilsfreie Ansitze zur endgiltigen Ausrichtung und zu den poli-
tischen Strukturen der Union.” Die Themen im o6ffentlichen Diskurs zur
Zukunft der Union betrafen die Form ihres politischen und rechtlichen
Systems. In den meisten Diskursbeitragen wurde dessen klarere Gestaltung
und Demokratisierung gefordert, damit die Systeme ihre Effizienz und
Legitimitat auch nach der bevorstehenden groflen Erweiterung der Union
und der sich damit fast verdoppelnden Mitgliederzahl wahren kénnten.
Ein zentrales Motiv fir den Reformwillen war auch die Erkenntnis, dass
eine Reform der Union im damaligen EU-Vertragssystem angesichts der
wachsenden Mitgliederzahl immer schwieriger wiirde. Laut seinem Man-
dat sollte der vom Europiischen Rat in Lacken mit breiter Basis eingesetz-
te Konvent daher die Prinzipien des gesamten Systems der EU-Vertrige
auch aus dieser Sicht uberprifen.

Obwohl sich in der Einberufung des Konvents keine Hinweise auf
einen verfassungssetzenden Auftrag finden, ergibt sich die ihm zugewie-
sene Rolle aus den Details. Der Konvent sollte als von den Mitgliedstaa-
ten unabhingiges Gremium arbeiten und selbst Gber seine Agenda und
Arbeitsweise entscheiden. Zur Leitung der Arbeit des Konvents wurde
ein nicht an die Mitgliedstaaten angebundenes Prasidium gebildet. Die
Tagungen des Konvents sollten offen sein und mit Anhérung der Zivil-
gesellschaft arbeiten, wofiir ein spezielles Diskussionsforum eingerichtet
wurde. Der Europaische Rat von Laeken hatte dem Konvent zahlreiche
Punkte zur Demokratisierung und effizienteren Gestaltung der Tatigkeit
der Union aufgezeigt, darunter auch die Frage, ob die Vereinfachung der
EU-Vertrage und deren Neuordnung seinerzeit zur Annahme einer Verfas-
sung der Union fithren koénnten.® Dass die Arbeit des Konvents zu einer
Vorlage tber eine EU-Verfassung fithren konnte, hatte ja auch schon der
zum Vorsitzenden des Konvents ernannte ehemalige Prasident von Frank-
reich Valéry Giscard d’Estaing in seiner Eroffnungsansprache des Konvents
angedeutet.”

7 Joschka Fischer, »Vom Staatenverbund zur Féderation — Gedanken iber die Finali-
tat der europaischen Integration« (»Humboldt-Rede«, 12. Mai 2000).

8 Erklirung von Laeken zur Zukunft der Europaischen Union (14.-15. Dezember
2001).

9 »Eingedenk all dieser Gegebenheiten hat der Europaische Rat auf seiner Tagung in
Lacken die Einberufung des Konvents zur Zukunft Europas beschlossen, dem Sie
angehoren, und diesem die Aufgabe tbertragen, die Reform der Strukturen Euro-
pas vorzubereiten und — wenn wir uns dazu fahig erweisen — den Weg in Richtung
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Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten war allerdings nicht bereit, auf
den Konvent die vollstandige verfassungsgebende Gewalt zu tbertragen,
was im vorbereitenden Charakter der Arbeit des Konvents zum Ausdruck
kam. Dies erforderte auch Art. 48 des damaligen EU-Vertrages, gemaf§ dem
die EU-Vertrage nur mit einstimmigem Beschluss der Mitgliedstaaten ge-
andert werden konnten. Der Konvent sollte das Ergebnis seiner Arbeit den
Mitgliedstaaten vorlegen, die es behandeln und dazu Beschliisse auf einer
Regierungskonferenz gemaf§ den EU-Vertragen fassen wiirden. Der Kon-
vent stand somit im Einklang mit der Rechtsordnung der Union und stell-
te also — anders als die beiden friheren verfassungsgebenden Versammlun-
gen — keine Abweichung davon dar.

Im Rickblick scheint es aber doch offensichtlich, dass die dem Konvent
gesetzten rechtlichen Schranken, speziell das Gebot des vorbereitenden
Charakters seiner Arbeit, seine politische Stofkraft in keiner Weise beein-
trachtigten. Diese Stofkraft ergab sich erstens aus seinem unabhiangigen
Status, seinen eigenen Fihrungsstrukturen und seinen ehrgeizigen Zielset-
zungen.!? Gleich nach Arbeitsbeginn des Konvents wurde klar, dass sein
hoch angesehenes Prasidium sich ein Scheitern seines Auftrags, dessen
Ausfiihrung die europaische Offentlichkeit anderthalb Jahre lang aufmerk-
sam verfolgte, nicht leisten konnte.

Zweitens arbeiteten im Konvent an den angestrebten umfangreichen
Anderungen der Union Vertreter des Europaischen Parlaments, die schon
seit Langem eine starkere Rolle der Union, der nationalen Parlamente
und der Kommission angemahnt hatten. Besonders bei der erstgenannten
Gruppe war klar, dass man dem Konvent ehrgeizige Ziele steckte und
dementsprechende Ergebnisse erwartete, deren grindliche Uberprifung
samt Neubewertung durch eine Regierungskonferenz nicht in Frage kime.

Zusammen mit der politischen Akzeptanz fiir das Vorhaben in vielen
Mitgliedstaaten erklaren auch diese mit der Struktur und der politischen
Dynamik des Konvents verbundenen Faktoren, warum er sich schon in
seiner Anfangsphase die Aufgabe setzte, das Vertragssystem der Union

auf eine Verfassung fiir Europa einzuschlagen«, Valéry Giscard d’Estaing ».Eroff-
nungsrede des Vorsitzenden V. Giscard d‘Estaing vor dem Konvent zur Zukunft
Europas« (26. Februar 2002).

10 Zur Auffassung des Prisidiums des Konvents von dessen Status als verfassungs-
gebende Versammlung siche Jo Shaw, »What’s in a Convention? Process and
Substance in the Process of European Constitution-Building, in Jo Shaw et al.
(Hrsg.), The Convention on the Future of Europe: Working towards an EU Constituti-
on (The Federal Trust, 2003), 51.
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grindlich zu reformieren — hin zu einer Verfassung.!! Gleichzeitig ergab
sich ein Konsens dazu, dass die Regierungskonferenz im Anschluss an den
Konvent die Vorlage des Konvents nicht wesentlich abiandern solle.

Diese Auffassung griindete auch in der technisch anspruchsvollen Natur
des Arbeitsergebnisses des Konvents. Wenn die neuen EU-Vertrige erst
einmal in die neue konstitutionelle Basis eingepasst wiren, ware die Ein-
fihrung groferer Anderungen nicht mehr moglich, ohne dass das gesamte
Gebiude zusammenbriche.

4. Die konstitutionelle Agenda des Konvents

Nachfolgend betrachten wir, inwieweit der Konvent von seiner inhaltli-
chen Leistung her als verfassungsgebende Versammlung bzw. Konvent
gelten kann. Klar ist, dass der Konvent von der Art und Tragweite der
umgesetzten Agenda her konstitutionelle Gewalt ausiibenden Versamm-
lungen gleichzusetzen ist. Die Agenda des Konvents umfasste alle Grund-
satzfragen zu Charakter und Titigkeit der EU — vom Aufbau der Zustin-
digkeitsverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten Gber das System der
EU-Organe bis hin zu den Rechtsinstrumenten und schliefSlich zur Art
des Rechts- und Vertragssystems selber. Uber die zentralen Themen wurde
auf den Plenartagungen des Konvents offen diskutiert, dariiber hinaus
aber auch auf den formellen bis informellen Vorbereitungssitzungen, die
von den Mitgliedern und Mitgliedergruppen des Konvents organisiert
wurden. Die offiziellen Vorbereitungsgremien des Konvents waren neben
dem Priasidium die Arbeitsgruppen zu den zentralen Einzelthemen, die
ein Abschlussdokument erstellten, das die Standpunkte ihrer Mitglieder
zusammenfasste. Sie sollten dazu beitragen, einen Konsens im Konvent
insgesamt herbeizufiihren.

Der Umfang des vom Konvent wahrgenommen Auftrags ist auch aus
dem bereits Ende Oktober 2002 vom Prasidium vorgelegten Vorschlag
ersichtlich, das gesamte vorhandene Vertragssystem mit einem VVE zu
ersetzen.!? Aus dem Vertragsentwurf geht hervor, wie weitgehend die
Einzelheiten zur Tatigkeit der Union bis hin zu ihrem Namen vom Kon-

11 Siehe Europaischer Konvent, »Zusammenfassung der Schlussfolgerungen« (Prisi-
diumssitzung, Briissel, 5. September 2002) www.european-convention. europa.eu
(abgerufen am 11. April 2018).

12 Vorentwurf des Verfassungsvertrags (CONV 369/02).
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vent beurteilt werden sollten.’> Nur eine umfassendere Neubewertung
der Kompetenzen der Union war in das Mandat des Konvents nicht auf-
genommen worden, wenn auch zu einzelnen Zustindigkeiten diskutiert
und fiir einige von ihnen im Abschlussdokument des Konvents eine Aus-
weitung vorgeschlagen wurde.'#

Der grundsitzlichste Auftrag des Konvents bzw. die Umiénderung der
EU-Vertrige in eine regelrechte Verfassung nahm wihrend der Vorberei-
tungsarbeit unterschiedliche Formen an. Eine verstindlichere Fassung und
Vereinfachung des Systems der EU-Vertrage waren von Anfang an auf der
Themenliste des Konvents, und deren Umgestaltung in ein Dokument mit
Verfassungscharakter rief keine groeren Widerspriiche hervor. Schon die
Erklarung von Laeken enthielt den Ansatz, iber eine Neuordnung der
EU-Vertrige nachzudenken. Auch wurde in der Erklirung erwogen, ob
man die EU-Vertrige und die Bestimmungen anderer Vertriage voneinan-
der trennen und unterschiedliche Anderungs- und Ratifikationsverfahren
schaffen solle.

Die Frage nach dem Charakter der zu erarbeitenden EU-Verfassung ist
im Rickblick interessant, denn als Einzelfrage bestimmt sie am stirksten
das Wesen des Konvents als ordentliche verfassungsgebende Versammlung
und konstitutioneller Hoheitstrager. In den vom Préasidium erarbeiteten
Schriftstiicken sowie im »Penelope«Arbeitspapier der Kommission zu
einem konstitutionellen EU-Vertrag kam gegen das Jahresende 2002 mit
Nachdruck der Gedanke auf, nach dem Verfahren gemifl den EU-Vertra-
gen einen Vertrag in Kraft zu setzen, mit dem eine nach Charakter und
Anderungsverfahren von dieser Logik abweichende Verfassung geschaffen
wiirde.!S Fir diese neu zu schaffende Verfassung sollte ein Anderungsver-
fahren gelten, das eine bestimmte Mehrheit der Mitgliedstaaten erforderte
und somit einen Verzicht auf das Einstimmigkeitserfordernis der Mitglied-
staaten gemdfd Artikel 48 der damaligen Vertrige bedeutete. Auflerdem
sollte diese Verfassung fiir einzelne Punkte kiirzere Anderungsverfahren
vorsehen, auf die die bei normalen Anderungen tblichen schwerfalligen
einzelstaatlichen Zustimmungsverfahren keine Anwendung fanden. In die

13 Im Vorentwurf des Verfassungsvertrags (CONV 369/02) werden als Alternativen
Europiische Gemeinschaft, Europaische Union, Vereinigte Staaten von Europa
und Vereintes Europa vorgeschlagen.

14 Als Beispiele seien die Kompetenzausweitung der Union auf die Energiepolitik
oder internationale Vertrige oder fir das gemeinsame Handeln bei Terroran-
schligen oder Naturkatastrophen (sog. Solidarititsklausel) genannt.

15 CONV 369/02 und Vereinfachung der EU-Vertrige und Ausarbeitung eines neu-
en Grundlagenvertrages, Sekretariat (CONV 250/02).
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Abschlussvorlage des Konvents zu einem VVE gelangte das auf einer
Mehrheit beruhende Anderungsverfahren jedoch nicht. Dagegen sah sie
das Konvent-Verfahren als Verfahrensweise bei allen umfangreicheren Ver-
tragsinderungen vor. Die Annahme der endgiiltigen Anderungen bliebe
jedoch dann einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten vorbehalten.
Der Europiische Rat wird in eine Lage eingreifen, wenn ein Fiinftel der
Mitgliedstaaten die Anderungen im Laufe von zwei Jahren nicht ratifiziert.
Damit sollte verhindert werden, dass Ratifizierungsprobleme in einer klei-
nen Minderheit der Mitgliedstaaten automatisch die Verwirklichung der
Vertragsinderungen blockieren.

Darauf, dass die neue Verfassung rechtlich auf eine neue Grundlage ge-
stellt werden sollte, verweisen auch viele andere Details der Vorbereitungs-
arbeit. Wegen des Charakters der neuen Verfassung und auch angesichts
der Notwendigkeit, das vom Konvent zu berarbeitende Vertragssystem
tberschaubarer zu machen, erhielt von den vorgelegten vertragstechni-
schen Mustern die Alternative Vorrang, bei der ein neuer Vertrag alle
friheren EU-Vertrage ersetzen wiirde und letztere somit hinfallig wiirden.
Fir diese Alternative sprach auch, dass nur sie die Moglichkeit bot, fiir die
Union das angestrebte klar verstandliche konstitutionelle Normenwerk zu
schaffen. Diese Alternative gelangte auch in den abschliefenden Vorschlag
des Konvents und in den eigentlichen Verfassungsvertrag — trotz der damit
verbundenen grolen Herausforderungen. Die groffte davon war die Situa-
tion in den Mitgliedstaaten, die dem neuen Vertrag aus diesem oder jenem
Grund nicht zugestimmt hitten. In der neuen Lage hitte es keinerlei
Verhandlungsspielraum mit der Mdglichkeit gegeben, auch nur einzelne
Bestimmungen der alten Vertrige als Auffangvorschriften zu nutzen, weil
diese Vertriage aufgehort hitten zu existieren. Die Mitgliedstaaten hitten
vor der Wahl gestanden, dem neuen Vertrag zuzustimmen oder die Union
zu verlassen.

Der neuartige Typ der neuen Verfassung wurde auch in den Anfangsdis-
kussionen des Konvents zu den Zustindigkeiten der Union und zur Art
der Kompetenzabgrenzung ausgearbeitet. In dieser Debatte zur Art der
neuen Verfassung und in den dazugehdrigen Unterlagen obsiegte eine —
im Vergleich zu den vorgenannten Ansitzen — vorsichtigere Herangehens-
weise. Die Zustandigkeiten der Union sollten auch weiterhin als von den
Mitgliedstaaten tbertragene Zustandigkeiten gelten, was die Rechtsbezie-
hung der Mitgliedstaaten und der Union unverindert belassen wiirde.
Mit diesem Ansatz entstand im Konvent der Konsens, eine Art Liste der
Zustandigkeiten auf der Grundlage der drei Hauptzustindigkeitsbereiche
der Union zu definieren. Nur eine sehr kleine Minderheit der Mitglieder
des Konvents wire bereit gewesen, umgekehrt zu verfahren und der Union
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in der neuen Verfassung die Hoheit fiir die Zustindigkeiten zuzuweisen
und die Kompetenzen der Mitgliedstaaten aufzulisten.

Um das System der Zustindigkeiten flexibler zu gestalten, unterstrich
die Mehrheit des Konvents jedoch die Bedeutung der in den Vertrigen
enthaltenen sog. Flexibilitatsklausel (zum Beispiel Art. 352, Vertrag tuber
die Arbeitsweise der Européischen Union). Diesen Vertragsvorschriften zu-
folge kann unter bestimmten Umstinden eine Kompetenz der Union gel-
tend gemacht werden, wenn ihre Ziele oder Tatigkeit dies erfordern.

Unabhingig von der Art und dem Anderungsverfahren der zu erlassen-
den Verfassung herrschte im Konvent deutlich die Auffassung vor, dass die
Schaffung der Verfassung selbst nach dem normalen, in den EU-Vertrigen
vorgesechenen Verfahren bzw. nach Artikel 48, Vertrag tiber die Europai-
sche Union, mit Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten und unter Einhaltung
der nationalen Zustimmungsverfahren erfolgen sollte. Da der Prozess auf
politische Schwierigkeiten stoffen konnte und die EU sich noch dazu
inmitten eines Vertragszustimmungs- und -ratifizierungsverfahrens erwei-
tern wurde, wurden im Konvent eventuelle alternative Verfahrensweisen
zur Inkraftsetzung des Verfassungsvertrages erwogen. Im Konvent gab es
eine von vielen, u.a. vom Vorsitzenden Giscard d’Estaing, mitgetragene
Meinung, dass es moglich sein miisste, den Vertragsentwurf des Konvents
mit einer deutlichen Mehrheit der Mitgliedstaaten und Ratifizierungen
in Kraft zu setzen. Eine Minderheit einiger weniger Mitgliedstaaten sollte
nicht in der Lage sein, den Vertrag zu Fall zu bringen.!¢ In die Konvents-
vorlage zu einem VVE wurde dies jedoch nicht ibernommen, vielmahr
sollte der Vertrag ihr zufolge dem wblichen Einstimmigkeits- und nationa-
lem Zustimmungsverfahren unterworfen werden.

S. Aufbau und Arbeitsweisen des Konvents

In ihrer personellen Zusammensetzung unterschieden sich die Versamm-
lungen, denen im Integrationsprojekt eine Art verfassungsgebender Rolle
zugewiesen worden war, betrachtlich voneinander. War die Zusammenset-
zung der zwei ersten Versammlungen (1953 und 1984) rein politisch und
reprasentativ, so basierte die Struktur des Verfassungskonvents von 2002
auf einer Représentation der zentralen politischen Institutionen der EU.
Die Teilnehmerstruktur dieses Konvents entsprach der des kurz zuvor be-

16 Bruno de Witte, »The Process of Ratification of the Constitutional Treaty and the
Crisis Options« (2004) EUI Working Paper LAW 16/2004, 4.
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endeten Grundrechtekonvents, der die Charta der Grundrechte der EU er-
arbeitete. Die gleiche Teilnehmerstruktur gilt auch fiir Konvente, die in
Zukunft zur Erarbeitung von Anderungen der EU-Vertrage einberufen
werden (Vertrag tber die Europiische Union, Art. 48, Abs. 3).

In der Erklirung von Laeken war die Zusammensetzung des Verfas-
sungskonvents wie folgt festgelegt worden: fiir jeden der damals 15 Mit-
gliedstaaten je 1 Vertreter der Staats- oder Regierungschefs und je 2 Ver-
treter des nationalen Parlaments. Hinzu kamen 16 Mitglieder des Europi-
ischen Parlaments und zwei Kommissionsvertreter. Die damaligen Bewer-
berstaaten der Union waren genauso wie die Mitgliedstaaten vertreten,
konnten allerdings ein unter den Mitgliedstaaten erreichtes Einverstandnis
nicht blockieren. Zum Konvent gehorten ferner 12 Beobachter vom Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, vom Ausschuss der Regionen und der Euro-
paische Biirgerbeauftragte. Jedes ordentliche Mitglied hatte auch einen
personlichen Stellvertreter, der das Teilnahmerecht fiir alle Sitzungen hat-
te.

Bei der Einsetzung des Konvents war das Zuordnungsverhaltnis der
mitwirkenden Gruppen der Union (Vertreter von Regierungen und Parla-
menten, Européischem Parlament und Kommission) zu ihren Entsendern
nicht definiert worden. Dies blieb im Ermessen der jeweiligen Entsender,
und in der Zuordnungsweise kam es im Laufe der Arbeiten des Konvents
auch zu Verinderungen. Am Anfang des Konvents ernannten viele Re-
gierungschefs Personen auflerhalb der Regierung oder Beamtenschaft zu
ithren Vertretern, um so die Unabhingigkeit der Arbeit des Konvents zu
betonen.'” Einige Mitgliedstaaten wie zum Beispiel das Vereinigte Konig-
reich (Peter Hain) oder Belgien (Louis Michel) ernannten amtierende Mi-
nister zu ihren Vertretern. Als sich dann das Arbeitsergebnis des Konvents
als offensichtlich sehr ambitios erwies, ersetzten u.a. sowohl Deutschland
(Joschka Fischer) als auch Frankreich (Dominique de Villepin) ihre frii-
heren unabhingigen Vertreter durch ihre Auffenminister. Die neuartige
Sichtweise auf die Arbeit des Konvents schlug sich auch in der Praxis
nieder, denn waren Vorlagen zunachst im Namen der Konventsmitglieder
eingebracht worden, so geschah dies spater auch im Namen von Mitglied-
staaten oder Gruppen von Mitgliedstaaten.

17 Vertreter der deutschen Regierung war Professor Peter Glotz, der franzésischen
der ehemalige Europaminister Pierre Moscovici und der dinischen der Berater
Henning Christophersen, der friher Minister in einer Regierung seines Landes
und auch Kommissionsmitglied gewesen war. Die Verfasserin dieses Artikels war
Vertreterin der finnischen Regierung ausschlieflich aufgrund ihres wissenschaftli-
chen Hintergrundes.
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Auch bei den Vertretern der nationalen Parlamente gab es in ihrem
Verhiltnis zu ihren verbundenen Gruppen groffe Unterschiede, denn un-
ter ihnen waren sowohl Personlichkeiten in politisch oder institutionell
herausgehobenen Positionen als auch sog. Hinterbankler. Bei den Mitglie-
dern der nationalen Parlamente konnte das Reprisentativititserfordernis
auch problematisch werden, da die Mitarbeit im Konvent sehr detaillierte
Sichtweisen zur Entwicklung des EU-Systems erforderte. In einigen EU-
Landern mit einem parlamentarischen System hat das nationale Parlament
auflerhalb des parlamentarischen Dialogs keine selbstindige Rolle. Eine
Konstellation, in der Vertreter sowohl des Parlaments als auch der auf
dessen Vertrauen angewiesenen Regierung als voneinander unabhangige
Instanzen im internationalen Kontext agieren, ist in vielen Verfassungen
nicht vorgesehen.!$

Grundsitzlich galt in der Arbeit des Konvents die Gleichstellung seiner
ordentlichen Mitglieder unabhingig von ihrer Hintergrundinstitution. Al-
le im Konvent vertretenen Gruppierungen hatten einen Vertreter im Pra-
sidium, und alle Konventsmitglieder konnten gleichberechtigt Vorlagen
einbringen und bei Bedarf abstimmen. Die Arbeitsgruppen, die als offiziel-
les Vorbereitungsforum des Konvents dienten, standen allen Konventsmit-
gliedern offen.

Neben der offiziellen Funktionsstruktur des Konvents entstand eine
starke informelle Parallelstruktur, in deren Dynamik sich die wichtigsten
politischen Trennlinien widerspiegelten. Zu einer Koordination und Her-
ausbildung gemeinsamer Standpunkte unter den Vertretern der Regierun-
gen oder der nationalen Parlamente kam es nur sehr wenig, und im poli-
tischen Gefiige des Konvents erlangten die Fraktionen des Europaischen
Parlaments oder verschiedene Gruppierungen der Mitgliedstaaten je nach
Sachfrage eine bedeutendere Rolle. Da die Konventsmitglieder grofiten-
teils aus der Parteipolitik stammten, boten die auf EU-Ebene etablierten
Parteigruppierungen eine ideologische wie administrative Plattform zur
Erarbeitung eines gemeinsamen Standpunkts. Obwohl die Vorbereitungs-
arbeit in deren Rahmen nicht die gesamte umfangreiche Agenda oder alle
Mitglieder des Konvents erfasste, kann diese parteipolitische Dimension
dennoch als ein bedeutender Teil der Tatigkeit des Konvents gelten.!?

18 Zur Beteiligung der nationalen Parlamente siehe Katrin Auel und Thomas Chris-
tiansen, »After Lisbon: National Parliaments in the European Union«, (2015) 38
West-European Politics 261.

19 Siehe auch Ben Crum, »Politics and Power in the European Conventions, (2004)
24 Politics 1, 4.
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Ein weiteres gewichtiges politisches Instrument in der Arbeit des Kon-
vents waren die Interessengruppen »gleichgesinnter« Mitgliedstaaten, dar-
unter als eine der am festesten etablierten die deutsch-franzésische Ach-
se.? Gemeinsame Initiativen mehrerer Linder zu zentralen Agendafragen
halfen, einen breiteren Konsens herbeizufiihren.2! Im Konvent entstand
auch eine tberaus eng geflochtene Koalition kleiner und mittelgroer
Mitgliedstaaten, deren gemeinsame Agenda den Schwerpunkt auf Fragen
des institutionellen Systems und des politischen Machtgefiiges der Union
setzte. Was diese Koalition besonders nahe zusammenricken liefd, war die
gemeinsame Besorgnis wegen der Art und Weise, in der das Prasidium
des Konvents die Behandlung der institutionellen bzw. einer der umstrit-
tensten Fragen lenkte. Im Unterschied zur sonstigen Agenda des Konvents
mit ihrem offenen Verhandlungsmodus sowohl in den Plenarsitzungen als
auch in den als Entwurfsinstrumenten dienenden Arbeitsgruppen fand die
Debatte zum politischen Machtgeftige in der Union weniger offen und
ganz ohne Vorbereitung durch Arbeitsgruppen statt. Dieses Manko der
Vorarbeiten bestirkte die Vertreter der kleinen Mitgliedstaaten in ihrem
Misstrauen zu dieser Frage und in ihrer Kritik an den Vorlagen, die das
Prasidium des Konvents zum politischen Machtgefiige der Union machte.

Wie bei friheren Anderungen der EU-Vertrage waren die Fragen zum
institutionellen System und zur politischen Machtausibung in der Uni-
on einer der umstrittensten Sachkomplexe des Konvents. Zwischen den
groffen und kleinen Mitgliedstaaten kam es zu betrichtlichen Meinungs-
unterschieden, besonders was die Umwandlung des Europaischen Rates
in ein offizielles Organ der Union und den Ubergang zu einem System
mit einem stindigen Prasidenten des Europiischen Rates betraf. Weitere
Streitfragen waren die angestrebte Verkleinerung der Zusammensetzung
der Kommission und die Reform des Rotationsystems im Ratsvorsitz.
Man war der Auffassung, dass diese Anderungen sowohl den Intergouver-
nementalismus der Entscheidungsfindung der Union verstirken als auch
zugunsten der groffen Mitgliedstaaten wirken wiirden. Als weniger um-
stritten erwies sich dagegen die Macht des Europiischen Parlaments, die
der Konvent in seinem Vertragsentwurf sowohl hinsichtlich der Gesetzge-
bungs- und Haushaltsbefugnisse als auch der Zustimmung zu den Auflen-
vertragen der Union zu erweitern vorschlug.

20 Zu den deutsch-franzésischen Beziehungen vgl. den Beitrag von Olaf Leiffe in
diesem Band.

21 Ein Beispiel fiir gemeinsame Initiativen mehrerer Lander ist ein Vorschlag zur ge-
meinsamen Europiischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (CONV 422/02).
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Das hybridartige politische Wesen der EU als Zusammenschluss von
Mitgliedstaaten und Volkern zeigte sich in der Politik des Konvents. Die
Mitgliederstruktur des Konvents grindete auf der Gleichstellung der Mit-
gliedstaaten, die sich in der gleichen Vertreterzahl pro Mitgliedstaat kon-
kretisierte. Insofern entsprach der Konvent dem System der EU-Vertrige
und ihrem Geiste, der die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten bei Vertrags-
inderungen betont.

Die Unabhingigkeit des Konvents von den Mitgliedstaaten, seine Ar-
beitsweisen und Offenheit wiederum boten der europiischen Zivilgesell-
schaft mitsamt ihren politisch-ideologischen Trennlinien einen Freiraum
und glichen somit die Gréfenunterschiede der Mitgliedstaaten aus. Die
Politik des Konvents bildete eine vielférmige Gesamtheit, in der die In-
teressen der Mitgliedstaaten prasent waren, ohne jedoch eine dominante
Rolle zu spielen. Die in die inoffizielle Vorbereitung des Konvents eng
einbezogenen politischen Gruppierungen der EU-Ebene verlichen den
europaischen Gesichtspunkten der Vorbereitung, u.a. auch der Stellung
der Organe der EU, mehr Gewicht. Die Offenheit des Konvents ermog-
lichte auch eine rege Teilnahme von Akteuren der Zivilgesellschaft, die
ihre Interessen tber die formellen und informellen Einwirkungskanile des
Konvents einbrachten.

6. Die Rolle des Konvents bei den Anderungen der EU-Vertrige

Letztlich konnte der Verfassungskonvent nicht in dem Ausmaf auf verfas-
sungsgebende Befugnisse der EU zuriickgreifen, als dass er in der Lage
gewesen wire, im normalen Vertragsinderungsverfahren eine grundsitz-
lichere Anderung der Rechtsgrundlage der Union herbeizufiihren. Die
abschliefende Konventsvorlage zu einem VVE bedeutete eine inhaltlich
breit angelegte, rechtlich jedoch eher moderate Anderung der damaligen
Vertragsgrundlagen der Union. Der Konvent erreichte seine Ziele, das
System der EU-Vertrage zu vereinfachen und dessen Teile jeweils unter-
schiedlichen Abanderungsverfahren zuzuordnen. Voraussetzung fir diese
Vereinfachung war die Schaffung einer einheitlichen Rechtspersonlichkeit
fur die Union, die dem Vorschlag zugrunde lag. Der Vertragsentwurf des
Konvents enthielt einen speziellen konstitutionellen Teil, der inhaltlich
und der Form nach cher einer Verfassung als einem Staatsvertrag glich.
Die Charta der Grundrechte mit der Bestatigung der burgerlichen Grund-
rechte bildete im Aufbau des Entwurfs dessen zweiten gleichrangigen Teil.
Der dritte Teil zu den Politikbereichen der Union war insgesamt am
starksten technisch ausgerichtet und fiir seine Abanderung war — ebenso
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wie bei einzelnen Abschnitten anderer Vertragsteile — ein einfacheres Ver-
fahren vorgesehen.

Auch wurden die Ziele der Konventsmehrheit insofern erreicht, als bei
der Behandlung des Konventsentwurfs auf der Regierungskonferenz 2003
bis 2004 daran nur marginale inhaltliche Verinderungen vorgenommen
wurden, die Hauptlinien jedoch unangetastet blieben. Der von den EU-
Mitgliedstaaten im Oktober 2004 unterzeichnete VVE war ein deutlicher
Schritt hin zu einem Grundgesetz der Union — ohne Unterbrechung des
rechtlichen Kontinuums der Union. Der gebilligte Vertrag sah — auch
mit seinen zentralen inhaltlichen Wesensmerkmalen — wie ein Grundge-
setz aus, war jedoch seiner Form nach ein Staatsvertrag zwischen den
Mitgliedstaaten. Die Festschreibung seines Grundgesetzcharakters wire in
Zukunft auf dem Wege einer Reform seiner Anderungsverfahren oder
einer vielleicht etwas schwierigeren Neuabgrenzung der Zustindigkeiten
von Union und Mitgliedstaaten moglich gewesen, bei der die Geltung
der Unionskompetenzen als von den Mitgliedstaaten abgetretene Zustan-
digkeiten abgeschwiacht worden wire.

Nachdem der VVE in den Referenden erst von Frankreich und dann der
Niederlande 2005 jedoch abgelehnt worden war, wurden an ihm grofSe-
re strukturelle Anderungen vorgenommen. Auf der Regierungskonferenz
zur Ausarbeitung des Vertrags von Lissabon wurde dessen Grundgesetz-
charakter in seiner alten Form wiederhergestellt und der Hauptteil des
Vertragsinhaltes am Ende wie frither Gblich Gber Anderungen am alten
Vertragsbestand der Union verwirklicht. Die neue, besser tiberschaubare
Struktur wurde also nur teilweise Wirklichkeit, doch der Hauptteil des
Sachinhalts des Verfassungsvertrages kam ins Dasein, wenn auch nur in
einer viel komplizierteren Form.

Auch das Konventsmodell selbst blieb im Vertrag von Lissabon als Vor-
bereitungsforum kinftiger umfangreicher Anderungen an den EU-Vertra-
gen erhalten (Vertrag tber die Europaische Union, Artikel 48). Als nachs-
tes folgt in diesem Kapitel eine Einschitzung der funktionellen Eignung
des Konvents und seiner Zusammensetzung fur diese kinftige Aufgabe
auch im Hinblick darauf, dass es bei kiinftigen Konventen nicht um die
Austbung konstitutioneller Befugnisse, sondern die herkémmlichere Vor-
bereitung von Staatsvertragsinderungen geht. Falls der Europaische Rat
mit einfacher Mehrheit beschlieft, ein Anderungsverfahren der EU-Ver-
trige einzuleiten, so beruft er gemdff dem Vertrag von Lissabon einen
Konvent mit dem Auftrag ein, die vorliegenden Anderungsvorschlage
zu prifen und Empfehlungen fiir eine spitere Regierungskonferenz zu
geben. Der Konvent bedarf keiner Einberufung, wenn der Umfang der
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vorgeschlagenen Anderungen dies nicht erfordert. In diesem Fall muss das
Europaische Parlament seine Zustimmung geben.

Mit seiner breiten Basis und Offenheit bietet das Vorbereitungsverfah-
ren mit einem Konvent deutliche Vorteile. Die EU-Vertrige sind inhalt-
lich von herkémmlichen Staatsvertrigen weit entfernt, weshalb es sich
anbietet, zur Vorbereitung von Anderungen und zu den Erwagungen
im Vorfeld ein breiteres Forum als das rein zwischenstaatliche Verfahren
zu nutzen. Fir die Rolle der Organe der EU bei Anderungen der EU-
Vertrige wurde ja gerade mit der Wichtigkeit des européischen Blickwin-
kels und der Notwendigkeit, die relativ eingeschrankte zwischenstaatliche
Wettbewerbskonstellation zu umgehen, argumentiert.?? Die Offenheit der
Arbeitsweisen des Konvents ermoglichte die Beteiligung der europaischen
Zivilgesellschaft und baute so Druck auf, an die Verhandlungsgegenstinde
auch unter dem Aspekt eines breiteren politischen Konsens heranzugehen.
In den Lichtkegel des Konsensaspekts gerieten zum Beispiel die zahlrei-
chen Versuche der Regierung des Vereinigten Konigreichs zu verhindern,
dass die Charta der Grundrechte der Union als gleichrangiger Bestandteil
in die abgednderten EU-Vertrage aufgenommen wird.

Das Konvent-Verfahren als Bestandteil der Vorbereitung von Anderun-
gen der EU-Vertrage macht es erforderlich, die Mitgliederzusammenset-
zung und die Arbeitsverfahren des Konvents neu zu tberdenken. Die
in den EU-Vertragen verankerte Zusammensetzung grindet auf der insti-
tutionellen Reprisentation, deren Probleme letztlich auf die Legitimitit
des Konvents zurtckwirken. Im Erfolgsfall konnte eine wirklich breite
Reprisentationsbasis des Konvents bedeuten, dass die zentralen politischen
Krafte des Integrationsprozesses auch bei der Abfassung oder Anderung
des rechtlichen Kerns der Union als Akteure legitimiert sind. Die Regie-
rungen der Mitgliedstaaten gehoren ex officio zu den zentralen Akteuren,
weshalb fiir ihre Reprisentation im Konvent gemeinsame Spielregeln zu
schaffen sind. Mit der Vertretung der Mitgliedstaaten kommt im Konvent
das Prinzip ihrer Gleichstellung zum Tragen, weshalb es nicht sinnvoll
sein kann, in den Mitgliedstaaten jeweils unterschiedlich auszulegen, wie
niedrig- oder hochoffiziell diese Vertretung sei.

Die nationalen Parlamente sind im Laufe des letzten Jahrzehnts in
vielerlei Zusammenhingen zu Akteuren auf EU-Ebene geworden. Haupt-

22 Shaw, »What’s in a Convention?« (Fn. 10), 43-44. Zu EU-Vertragsreform und Re-
chenschaftspflicht siche Christer Karlsson, »EU Treaty Reform and Accountabili-
ty«, in Sverker Gustafsson et al. (Hrsg.), The Illusion of Accountability in the Euro-
pean Union (Routledge, 2009).
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zweck dieser Entwicklung war es, das Demokratiedefizit der Union wett-
zumachen und die demokratische Kontrolle der Regierungen in EU-An-
gelegenheiten zu verstirken. Betrachtet man die Rolle der nationalen
Parlamente jedoch vom Standpunkt der nationalen Verfassungen ebenso
wie der Ubersichtlichkeit des politischen Systems der EU und der politi-
schen Zustandigkeitsverhaltnisse, so ist diese Rolle nicht ganz unproble-
matisch.?? Erstens sehen die Verfassungsnormen der meisten politischen
Systeme nur sehr wenig Raum fir eine direkte internationale Rolle und
Einflussnahme der Parlamente vor. In parlamentarischen Systemen kon-
nen die Parlamente keine von der Regierung losgelosten Standpunkte
zu EU-Fragen haben, und die nationalen Systeme kennen auch kein
Auftreten des Parlaments als kollektiver Akteur. Im Hinblick auf eine
direkte Mitsprache der nationalen Parlamente im EU-Kontext wurde auch
angemerkt, dass sie die Macht- und Zustandigkeitsverhaltnisse der beiden
Ebenen des demokratischen Systems der Union untberschaubar machen
konnte.

Wird tiber eine Mitsprache der nationalen Parlamente eine Vertretung
des nationalen politischen Spektrums angestrebt, die umfassender ist als
nur dber die Regierung, so misste dies im EU-Kontext in anderer Weise
als durch eine institutionalisierte Vertretung des nationalen Parlaments
geschehen. Die Sache ist wichtig fir das Funktionieren des politischen Sys-
tems der EU und sollte daher unmittelbar auf Unionsebene zur Erwigung
gestellt werden. Thre Bedeutung ist somit weittragender und wirkt sich
nicht nur auf die Zusammensetzung des Konvents aus.

Die Vertretung des Europiischen Parlaments bedeutet im politischen
Kontext der Union in der Regel eine Vertretung seiner Fraktionen entspre-
chend den politischen Krafteverhiltnissen. In der Praxis reprasentieren
die Vertreter des Europaischen Parlaments also die Standpunkte der Par-
lamentsfraktionen, wie es ja auch im verfassungsgebenden Konvent der
Fall war. Besonders die grofSten Fraktionen des Europaischen Parlaments
fungierten als inoffizielle Vorbereitungsgremien des Konvents; es sollte
daher erwogen werden, diese parteipolitische Dimension in kinftigen
Konventen so auszubauen, dass das System allen Fraktionen des Europi-
ischen Parlaments die gleichen Einwirkungsmoglichkeiten gewahrt. Die
Zunahme der Befugnisse des Europdischen Parlaments wird also seine
Position in kiinftigen Konventen verstirken, weshalb es begriindet wire,
diese Einwirkungsrolle auch formalpolitisch zweckmifig auszugestalten.

23 Auel und Christiansen, »After Lisbon« (Fn. 18).
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Ausschlieflich aus der Sicht der Reprisentativitit betrachtet, hangt die
Rolle der Europidischen Kommission im Konvent davon ab, in welche
Richtung sich ihr Verhiltnis zum Europiischen Parlament entwickelt.
Je unabhingiger die Rolle der Kommission aufgefasst wird, desto begriin-
deter erscheint ihre Beteiligung an der Vorbereitung von Vertragen der
Union. Die die Gewaltenteilung betonende Tendenz der letzten Zeit bietet
somit eine stirkere Begriindung fur eine selbstindige Rolle der Kommuissi-
on auch bei der Arbeit an den EU-Vertragen.?*

Der Verfassungskonvent entschied eigens tber seine eigenen Arbeits-
weisen, und angesichts seines Auftrags dirfte dieser Ansatz auch in Zu-
kunft gelten. Die hierzu am meisten debattierten Fragen waren der Be-
griff des Konsens und die Konsensbildung als Beschlussfassungsregel. In
der Praxis funktionierte die Konsensbildung bei den meisten Sachkomple-
xen jedenfalls sehr gut, denn das Sekretariat erstellte Verhandlungsproto-
kolle mit einer Wiedergabe der vom Konsens abweichenden Standpunk-
te von Konventsmitgliedern oder Mitgliedergruppen. Der abschliefende
Konventsvorschlag zu einem neuen Vertrag enthielt dennoch einzelne
Sachpunkte, die keinen breiteren Konsens widerspiegelten oder im Kon-
vent noch nicht einmal Gegenstand einer griindlichen Debatte oder Wer-
tung gewesen waren.

Ein ausreichendes Augenmerk muss bei kiinftigen Konventen deren
Arbeitsweisen gelten, damit die allgemeinen politischen Zielvorgaben die-
ses breitgeficherten Vorbereitungsgremiums erreicht werden. Die Beibe-
haltung obskurer oder unklarer Verfahrensweisen beeintrichtigt das Ziel
des Konvents, die demokratische Legitimitit der Union zu férdern, und
trdgt somit auch nicht dazu bei, die angestrebte Wechselwirkung mit der
europdischen Zivilgesellschaft zu intensivieren.

Wenn der Konvent fiir eine Ausweitung der Verfassungsprozesse der
Union tber den rein zwischenstaatlichen Ansatz hinaus sorgen soll, miis-
sen seine Beteiligtenstruktur, Reprasentativitit und politischen Verfahrens-
weisen auf dieses Ziel abgestimmt werden. Will man letztlich an einer
Entscheidungsfindung aufgrund des Konsens unter allen Konventsmitglie-
dern festhalten, so mussten das Arbeitssystem bzw. die Arbeitsgruppen
oder Fachausschiisse wie in einer echten parlamentarischen Struktur alle

24 Siehe Teija Tiilikainen, »Concepts of Parliamentarism in the EU’s Political Sys-
tem«, FIIA Working Paper 108/2019; The Finnish Institute of International Af-
fairs. Der Artikel kommt zur Schlussfolgerung, dass das politische System der EU
in seiner jetzigen Form sich schon eher am fiir die USA typischen Modell der
Gewaltenteilung orientiert als am urspriinglich angestrebten Modell des europa-
ischen Parlamentarismus.
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Verhandlungsthemen erfassen. AufSerdem misste es klare Regeln dazu ge-
ben, nach was fiir einem Modus tber die in diesen Vorbereitungsgremien
erarbeiteten Vorlagen im Plenum des Konvents entschieden wird. Wenn
andererseits die Rolle der Parteien auf EU-Ebene in die politische Vorbe-
reitungsarbeit und Meinungsbildung des Konvents mit hineinkommt, soll-
te erwogen werden, wie die Rolle und Beteiligung der Regierungsvertreter
im Verhiltnis zur parteipolitischen Komponente abgesichert werden.

Als letztes bleibt die Frage zu tberdenken, wie sich der Konvent als
Vorbereitungsgremium zur Billigung der Vertragsinderungen selbst ver-
halt, denn gemafl dem Vertrag von Lissabon gilt weiterhin das Gebot der
Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten und der Einhaltung der verfassungs-
mafligen nationalen Zustimmungsverfahren. Eine Konstellation, in der
eine knappe Mehrheit selbst des kleinsten Mitgliedstaates auf einem brei-
ten europaischen Konsens beruhende Vertragsinderungen zu Fall bringen
kann, ist kontraproduktiv, doch diesen Sachverhalt zu dndern erwies sich
als besonders schwierig. Im verfassungsgebenden Konvent stand ein Re-
ferendum auf Unionsebene als eventuelles Verfahren zur Billigung von
Anderungen der EU-Verfassung zur Diskussion. Von dieser Moglichkeit ist
man jedoch noch weit entfernt; ein Referendum auf Unionsebene konnte
bei umfassenden und grundsatzlichen Vertragsinderungen gleichwohl als
Indikator fiir die unionsweite Akzeptanz einer Konventsvorlage dienen,
bevor letztere in die Abschlussverhandlungen der Mitgliedstaaten und die
nationalen Zustimmungsverfahren gelangt.

7. Zusammenfassung

Die bisherigen Versuche der EU, ihre Vertrige von der Staatsvertrags-
grundlage auf ein verfassungsartiges Regelwerk umzustellen, blieben un-
verwirklicht. Auf Grund seines tberstaatlichen Charakters und seiner Un-
abhangigkeit gilt das Rechtssystem der Union schon seit langem als eine
de facto verfassungsmafSige Rechtsordnung. Den Verfassungskonvent von
Anfang unseres Jahrtausends kann man in vielerlei Hinsicht als eine or-
dentliche verfassungsgebende Versammlung ansehen, die auch ihre Mog-
lichkeiten erwog, von der auf Grundlagenvertrigen basierenden Unions-
rechtsordnung abzuweichen und eine Verfassung einzufiihren, die das
Kontinuum dieser Rechtsordnung unterbrechen wiirde.

Dieser Versuch unterblieb jedoch, und der vorgelegte VVE, der eine
gemafSigte Anderung des Grundcharakters des Vertragssystems bedeutet
hatte, erlitt dasselbe Schicksal wie seine Vorginger: Er scheiterte am Wi-
derstand ausgesprochen knapper Mehrheiten in den Mitgliedstaaten.
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Teija Tiiltkainen

Das Konventsmodell als Vorbereitungsmechanismus fiir Anderungen
der EU-Vertriage blieb jedoch am Leben; sein Mehrwert als Verstarker
der demokratischen Legitimitit der Union sollte in Zukunft voll ausge-
schopft werden. Deshalb sollte noch vor der Einsetzung eines nachsten
Konvents tiber dessen Zusammensetzung, die damit verbundenen Fragen
der Reprisentativitat und seine Arbeitsverfahren nachgedacht werden. Das
Beispiel des verfassungsgebenden Konvents zeigt, dass die politische Basis
des Konvents, seine Unabhingigkeit von Regierungen und die Beteiligung
neuer Gruppen von Akteuren eine nur schwer zu bandigende politische
Dynamik schaffen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Dynamik fest in
demokratischen Verfahrensweisen verankert bleibt.
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Vom Elysée-Vertrag zum Vertrag von Aachen:
Lektionen der Vergangenheit fir die Herausforderungen der
Gegenwart

Olaf Leifse

1. Einleitung

Das Jahr 2019 markiert eine Zasur in den deutsch-franzdsischen Beziehun-
gen, denn seitdem leben beide Staaten seit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs genauso lange in Frieden miteinander, wie sie sich zuvor bekampft
haben. Mit dem deutsch-franzdsischen Krieg von 1871/72 vertiefte sich die
Erbfeindschaft zwischen beiden Lindern und es begann eine lange Phase
praktisch ununterbrochener diplomatischer und kriegerischer Auseinan-
dersetzungen, die nicht nur Politik und Wirtschaft betrafen, sondern auch
die Menschen und Volker entfremdeten. Nach dem Zweiten Weltkrieg
fand die nunmehr gewiinschte Versohnung ihren ersten Hohepunkt im
Schuman-Plan von 1950 und der darauf folgenden Griindung der Europi-
ischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl, gefolgt von der Grindung der
Europiischen Gemeinschaften 1958. Mit dem Elysée-Vertrag von 1963
setzte sich die Wiederannaherung zwischen Deutschland und Frankreich
fort. Dieser Vertrag war zwar nicht der Startschuss, aber der Grundstein
fur die zukiinftige Gestaltung der deutsch-franzdsischen Beziehungen in
den folgenden Jahrzehnten. Hohepunkte der Beziehungen zwischen bei-
den Lindern waren die Feierlichkeiten zum 40-jahrigen Jubildum im Jahr
2003 und zum 55-jahrigen Jubilaum im Jahr 2018. Beide Ereignisse sollen
im Folgenden vergleichend in den Blick genommen werden. Dabei zeigen
sich interessante Unterschiede hinsichtlich der Vertragsausgestaltung und
im historischen Umfeld.

2. Griindung und Grundideen
Die Praambel des Vertrags zur Griindung der Européischen Wirtschaftsge-
meinschaft formuliert prignant, dass die Gemeinschaft als »Europa der

Staaten und Biirger« gegriindet werden soll. Damit nimmt die européische
Integration eine Sonderstellung ein. Wahrend internationale Organisatio-
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nen meist nur sektorspezifische Aufgaben wahrnehmen und vor allem
die Kooperation der Staaten organisieren, ging es bei der Europaischen Ge-
meinschaft von Anfang an um die Integration sowohl der Mitgliedstaaten
als auch der Birgerinnen und Birger. Zudem wurde sie aufgabenoffen
konzipiert; sie kann also verschiedene Aufgaben wahrnehmen, wenn die
Mitgliedstaaten ihr diese zuweisen.

Nach der Grindung der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft mit
den Romischen Vertrigen 1958 wurde das erste Gemeinschaftsprojekt,
die Errichtung einer Zollunion, zigig in Angriff genommen. Der weitere
Ausbau und die Kompetenzen der Gemeinschaft waren jedoch zwischen
Deutschland und Frankreich umstritten. Unter Prasident de Gaulle favo-
risierte Frankreich ein »Europa der Staaten, aber kein Europa uber den
Staaten«.! Die Mitgliedstaaten sollten tiber die zentralen Kompetenzen ver-
figen, wihrend den Gemeinschaftsinstitutionen eine eher dienende Rolle
zugewiesen werden sollte. Nach dem Scheitern der Fouchet-Plane, die die-
se Vorstellungen umsetzen sollten, begannen in Frankreich und Deutsch-
land Uberlegungen, wie sie die Integration vorantreiben koénnten.2 De
Gaulle war weiterhin an einer starken Position Frankreichs in einer von
den Mitgliedstaaten dominierten Gemeinschaft gelegen, Bundeskanzler
Adenauer wollte den Ausgleich mit Frankreich vorantreiben und Deutsch-
land auf Augenhohe mit den tbrigen Lindern des Westens bringen. Da
seine Amtszeit ablief und er seinem potentiellem Nachfolger Ludwig Ehr-
hard, der als »Atlantiker« eine enge Freundschaft mit den Vereinigten
Staaten bevorzugte, misstraute, wollte er einen raschen Abschluss eines
Vertrags.?

Manche hehren Ziele drohen schon im Keim zu ersticken. Zunichst
konnten sich beide Seiten nicht einigen, wer den ersten Schritt gehen soll-
te. Ein Treffen der Staatsméanner wurde angedacht, aber das Land und die
Form der Begegnung waren umstritten. Wer sollte wen besuchen? Schliefs-
lich einigten sich beide Seiten darauf, dass Adenauer als Privatmann de
Gaulle auf seinem Landsitz bei Colombey-les-Deux-Eglises besuchen sollte.
Das Treffen am 14. September 1958 wurde ein grofSer Erfolg und Adenau-
er blieb der einzige Staatschef, der die Ehre hatte, auf den Landsitz eingela-
den zu werden. Der Gegenbesuch in Bad Kreuznach folgte im Jahr darauf.
Ein weiterer Besuch de Gaulles 1962 wurde ein Triumphzug. Der Besuch

1 Gerhard Brunn, Die Europdische Einigung von 1945 bis heute (Bundeszentrale far
politische Bildung, 2005), 138.

2 Heinrich Siegler, Europdische politische Einigung 1949-1968 (Deutsche Gesellschaft
fir Auswartige Politik, 1968), 114-117.

3 Brunn, Die Europdische Einigung, (Fn. 1) 142f.
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beschrinkte sich nicht auf die politische Ebene, sondern zog bewusst die
Bevolkerung mit ein. Die deutsche Bevolkerung jubelte in Bonn dem fran-
z6sischen Prisidenten zu, und dieser steigerte seine Beliebtheit, indem er
deutsch redete und von den Deutschen als einem »groflen Volk« sprach.*
Diese Worte waren Labsal auf die wunde deutsche Seele.’

Im Nachgang dieser Treffen wurde am 22. Januar 1963 im Pariser Ely-
sée-Palast der »Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Franzosischen Republik dber die deutsch-franzésische Zusammenarbeit«
unterzeichnet. 18 Jahre nach Kriegsende bekraftigten beide Seiten erstmals
ihre Freundschaft und betonten die besonderen Beziehungen zwischen
den Landern. Der Vertrag sieht regelmifige Konsultationen auf allen Ebe-
nen vor. Der Clou der Vereinbarung besteht darin, dass der Vertrag politi-
sche und administrative Aktivititen anregt und erwartet, sodass sich die
Akteure fortan zu permanentem Handeln gezwungen sahen. Keine Seite
wollte den erreichten Integrationsstand gefihrden und Stillstand wurde als
Riuckschritt interpretiert, sodass die Integration stindig vorangetrieben
wurde.®

Der Geist des Elysée-Vertrags besteht in einem Vierklang von Versoh-
nung, Zusammenarbeit, Solidaritit und Freundschaft.” Alle vier Facetten
sollten fortan das deutsch-franzosische Verhiltnis pragen. Interessanterwei-
se sollten sie nicht nur die offizielle Kooperation prigen, sondern grund-
satzlich das Verhaltnis zwischen beiden Landern auf politischer, aber auch
gesellschaftlicher Ebene bestimmen. Diese Zweigleisigkeit spiegelt sich in
den Formen der Kooperation wider. So bildeten sich mit der Zeit immer
neue gemeinsame Organisationen heraus, darunter der Deutsch-Franzosi-
sche Kulturrat, der Deutsch-Franzosische Finanz- und Wirtschaftsrat und
der Deutsch-Franzosische Umweltrat. Auf militirischer Ebene wurde der
Deutsch-Franzosische Verteidigungs- und Sicherheitsrat ins Leben geru-

4 Charles de Gaulle, »Rede an die deutsche Jugends, in Deutsch-Franzésisches Insti-
tut, Uber die Freundschaft hinaus... Deutsch-Franzésische Beziehungen ohne lllusionen
(Verlag Bonn Aktuell, 1988), 64-66, hier 64.

5 Henri Ménudier, »Der Elyséevertrag von 1963 und die deutsch-franzosischen Bezie-
hungen, in Henri Ménudier, Das Deutschlandbild der Franzosen in den 70er Jahren:
Gesammelte Aufsdtze 1973-1980 (Europa Union Verlag, 1981) 48-57.

6 Hans-Peter Schwarz, Eine entente elémentaire: Das deutsch-franzésische Verbdltnis im
2S. Jabr des Elysée-Vertrages (Deutsche Gesellschaft fir Auswirtige Politik, 1990).

7 Damit nimmt der Vertrag Gedanken der Schuman-Erklirung vom 9. Mai 1950
auf. Dort heiflt es, »Europa lasst sich nicht mit einem Schlag herstellen (...) Es
wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunachst eine Solidaritat der Tat
schaffen«. Schuman-Plan, abgedruckt in Brunn, Die Europdiische Einigung, (Fn. 1)
336-340.
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fen und die deutsch-franzésische Brigade und das Eurokorps gegriindet.®
Zentral fir die Integration der Burgerinnen und Burger wurde das eben-
falls 1963 gegrindete Deutsch-Franzosische Jugendwerk. Knapp 9 Millio-
nen Jugendliche nahmen seitdem an Austauschprogrammen teil. Auf die
erste Stadtepartnerschaft von 1950 zwischen Ludwigsburg und Montbéli-
ard folgten 2200 weitere Stadtepartnerschaft, 4300 Schulpartnerschaften
und 22 Regionalpartnerschaften, wie beispielsweise zwischen Thuringen
und der Picardie. Mittlerweile gibt es knapp 180 universitire Doppelab-
schlisse, die in beiden Lindern anerkannt werden. Mehr als 1000 Biicher
aus Frankreich erscheinen jihrlich in Deutschland und 55 franzosische Fil-
me werden jedes Jahr in den Kinos gezeigt. Auflerdem gibt es eine Vielzahl
von Ko-Produktionen und mit dem Sender ARTE einen gemeinsamen
Vorzeigefernsehkanal?

3. Das 40~dhrige Jubildum

In den folgenden Jahrzehnten erlangte die Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Frankreich eine gewisse Routine. Das gegenseitige Ver-
trauen wuchs und mit ihm die Frichte der Kooperation. In der Europi-
ischen Gemeinschaft, spater Union, wurde der deutsch-franzésische Motor
sprichwortlich fiir den Fortgang der Integration. Weitere Schritte zur Ver-
tiefung der EU wurden nur dann moglich, wenn sich Deutschland und
Frankreich auf eine gemeinsame Position geeinigt hatten. Kontrare Posi-
tionen blockierten jeden Integrationsfortschritt, auch wenn die dbrigen
Mitgliedstaaten sich langst geeinigt hatten. Nach Jahren des stetigen, aber
auch ruhigen Ausbaus der deutsch-franzésischen Zusammenarbeit kam
dann anlasslich der Feiern zum 40-jihrigen Jubilium erneut Bewegung in
das bilaterale Verhiltnis.

Die europiische Politik im ersten Halbjahr 2003 richtete sich vor allem
auf drei Bereiche: neue Projekte der deutsch-franzésischen Zusammenar-
beit, die Arbeit im Verfassungskonvent sowie den Irak-Krieg.!® Dabei ging
Europa durch die tiefsten Wechselbader seiner neueren Geschichte.

8 Die Institutionen sind abrufbar unter der Startseite www.france-allemagne.fr/Insti
tutionen,1131.html (abgerufen am 4. Juni 2018).

9 Zahlen nach Siddeutsche Zeitung 16 (Miinchen, 20.-21. Januar 2018); sowie Ronja
Kempin, »Neuer Schwung fiir alte Freunde« (2018) 4—5 Das Parlament www.das-p
arlament.de/2018/4_5/im_blickpunkt/-/538186 (abgerufen am 4. Juni 2018), 9.

10 Peter Becker und Olaf Leife, Die Zukunft Europas: Der Konvent zur Zukunft der
Europdischen Union (Springer VS, 2005), 158-172.
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3.1. Feterlichkeiten und neue Projekte

Hohepunke der deutsch-franzésischen Anndherung waren zweifellos die
Feierlichkeiten am 22. Januar 2003, bei denen die Regierungen und Parla-
mente beider Lander im Prunkschloss von Versailles ihre Freundschaft ze-
lebrierten. Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrages wa-
ren Anlass fiir den Deutschen Bundestag, geschlossen nach Versailles zu
fahren und dort angemessen an die Uberwindung der Erbfeindschaft
durch die deutsch-franzésische Freundschaft zu erinnern. Dafiir erwies
sich Versailles mit seinen historischen Vorbelastungen als geeigneter, ge-
schichtsmachtiger Ort. Hier, wo Otto von Bismarck nach dem Sieg gegen
Frankreich den preu8ischen Konig zum Deutschen Kaiser ausrief und
Deutschland nach der Niederlage im 1. Weltkrieg die Kapitulationsurkun-
de unterzeichnen musste, wurde ein negativ besetzter Erinnerungsort zu
einem positiven umgedeutet. Ein Lehrstiick in Sachen Geschichtsmetaphy-
sik.

Die Feierlichkeiten — auch im Rahmen des ersten Treffens des Deutsch-
franzosischen Ministerrates — wurden begleitet durch neue Initiativen,
die das bilaterale Verhaltnis weiter vertiefen sollte. So wurden in den
folgenden Jahren fanf Eurodistrikte gegriindet, die die Kooperation in den
Grenzregionen zwischen Stidten und Gemeinden in Elsass/Lothringen
und Baden-Wiirttemberg/Rheinland-Pfalz vertiefen sollen. Es wurden Vor-
schlige lanciert, gemeinsame Kandidaten fiir internationale Sportverbande
aufzustellen sowie langfristig eine doppelte Staatsbiirgerschaft fiir die je-
weils im Nachbarland lebenden Deutschen und Franzosen zu vergeben.
Die frither so unterschiedlichen Nationen sollen ihre Differenzen eineb-
nen und zu einer, wie es die gemeinsame Erklarung zum 40. Jahrestag des
Elysée-Vertrages etwas pathetisch formuliert, »Schicksalsgemeinschaft« in
Europa werden. Diese Vorschlige wurden danach nicht weiter verfolgt.
Umgesetzt wurde dagegen der Vorschlag zur Erarbeitung eines gemeinsa-
men deutsch-franzosischen Geschichtsbuchs.

Was die Européer allgemein und Deutsche und Franzosen im Besonde-
ren voneinander trennte, waren weniger die unterschiedlichen politischen,
administrativen und rechtlichen Systeme, deren Angleichung im Zuge
der Integration weiter voranschritt, sondern vor allem die unterschiedli-
chen geschichtlichen Erfahrungen, die die nationalen Kollektive gemacht
haben. Ereignisse, insbesondere der jingeren Vergangenheit, wurden aus
dem jeweiligen nationalen Blickwinkel interpretiert und tber Erzihlun-
gen, Narrationen und Mythen perpetuiert. In dem Wissen um die Bedeu-
tung, die das kollektive Gedachtnis fir die Identitit einer Gruppe hat,
wurde, wie zuvor erwihnt, im Juni 2003 vorgeschlagen, ein deutsch-fran-
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z0sisches Geschichtsbuch zu erarbeiten.!! Dieser Vorschlag wurde bis zum
Jahr 2011 schrittweise umgesetzt. Es war der erfolgreiche Versuch, die na-
tional fixierte Geschichtsschreibung zu durchbrechen, und das nicht nur
fur einen kleinen Kreis historisch interessierter Intellektueller, sondern auf
breitenwirksamer Basis. Das Geschichtsbuch wurde fiir die Allgemeinheit
und die Verwendung in den Schulen beider Lander erarbeitet.

Bis dahin gab es keine fiir die Allgemeinheit geschriebene, landertiber-
greifend anerkannte Darstellung einzelner historischer Ereignisse oder der
Entwicklung von bestimmten Regionen. Besonders schmerzlich wurde
dieser Mangel gerade bei der Bewertung des Zweiten Weltkriegs und sei-
ner Folgen. Gerade bei diesen einschneidenden Ereignissen, Verfolgung,
Holocaust und Vertreibung, behielt sich jedes Land seine eigene nationa-
le Interpretation vor und reagierte empfindlich auf Einflussnahme von
auflen. Das deutsch-franzosische Geschichtsbuch wurde zum Vorbild fiir
ein dhnliches Projekt zwischen Deutschland und Polen.!? Vielleicht wird
es einmal eine kontinentibergreifende, allgemein anerkannte Geschichte
Europas geben, die an der Ausbildung gemeinsamer Geschichtsbilder mit-
wirkt und die Unionsbiirgerinnen und Unionsbirger dazu bringt, ihre
national geprigte Identitdt wenigstens ein Stick weit aufzugeben, um sie
in einen grofleren europiischen Kontext einzubetten. Noch ist Europa im
Gedenken getrennt.

3.2. Der deutsch-franzisische Motor im Verfassungskonvent

Nachdem bereits im Vorjahr, 2002, der seit langem schwelende Streit um
die Landwirtschaftspolitik der Europdischen Union, der bis dahin als bei-
nahe unldsbar galt, beigelegt wurde, ist der deutsch-franzdsische Motor
wieder tiberraschend angesprungen.!® Nicht zufallig waren es diese beiden
Linder, die ihre AufSenminister im Spatsommer 2002 zuerst in den Briisse-

11 Es sind vier Binde von Histoire/Geschichte im Ernst Klett Verlag (2006-2011)
erschienen, die die europiische Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart
behandeln.

12 Die Webseite der Gemeinsamen DeutschPolnischen Schulbuchkommission ist
abrufbar unter http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/home.html
(abgerufen am 4. Juni 2018).

13 Jochim Schild, »Pariser Pragmatismus: Franzosische Vertragsreformpolitik von
Amsterdam bis Lissabon, in Olaf Leiffe (Hrsg.), Die Europdische Union nach dem
Vertrag von Lissabon (Springer VS, 2010); Gisela Miller-Brandeck-Bocquet, Frank-
reichs Europapolitik (Springer VS, 2004).
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ler Verfassungskonvent entsandten, auf dem sich die Européer eine neue
politische Form geben wollten.’* Als Frucht ihrer Zusammenarbeit haben
Staatsprasident Chirac und Bundeskanzler Schroder am 15. Januar 2003
nach einem informellen Treffen einen gemeinsamen Standpunkt zur kon-
stitutionellen Entwicklung der Europaischen Union vorgelegt, der von sei-
nen Urhebern zu Recht als eine »ganz wichtige Schwungradinitiative« be-
zeichnet worden ist. Die Arbeiten des Konvents zur Zukunft der Europa-
ischen Union, die bis dahin noch zu keinen konkreten Ergebnissen ge-
langt waren, sollte durch gemeinsame Vorstofle in den Bereichen AufSen-
und Sicherheitspolitik sowie Innen- und Justizpolitik vorangetrieben wer-
den.’’ Deutschland und Frankreich machten zu diesem Zweck einen Vor-
schlag zur Schaffung eines EU-AufSenministers und einer Doppelspitze aus
Rats- und Kommissionsprasidentschaft, die jeweils fur finf Jahre gewahlt
werden und gemeinsam die Union fiihren sollen. Aus Brissel signalisierte
der Konventsprasident, der ehemalige franzosische Staatschef Valérie Gis-
card d’Estaing, seine Zustimmung zu diesem so genannten »Doppelkopf«
und nahm ihn in die Agenda des Konvents auf. Allerdings ist dann spater
nur der »Auflenminister« als Hoher Reprasentant in den endgiiltigen Ent-
wurf tbernommen worden.!¢

Frankreich und Deutschland setzten sich im Rahmen der Innen- und
Justizpolitik fir die Einrichtung einer europaischen Staatsanwaltschaft
und einer europaischen Grenzpolizei ein. Die Grenzschutzagentur Frontex
nahm zum Mai 2005 ihre Arbeit auf und gewann durch die Migration
aus den siidlichen Anrainerstaaten zusatzliches Gewicht.!” Die Einrichtung
einer Europdischen Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg wurde dage-
gen erst 2017 von 20 Mitgliedstaaten im Rahmen der Verstirkten Zusam-

14 Die Dokumente des Konvents sind abrufbar unter http://european-convention.eu
ropa.eu/DE/bienvenue/bienvenue390c.html?lang=DE (abgerufen am 4. Juni
2018); Becker und Leife, Die Zukunft Europas (Fn. 10); Colette Mazzucelli, Ulrike
Guérot und Almut Metz, »Cooperative Hegemon, Missing Engine of Improbable
Core? Explaining the French-German Influence in European Treaty Reforme, in
Derek Beach (Hrsg.), Leadership in the Big Bangs of European Integration (Palgrave
Macmillan, 2006).

15 Joachim Schild, Franzésische Positionen in der ersten Phase des EU-Konvents: Raum
fiir deutsch-franzdsische  Gemeinsamkeiten? (Stiftung Wissenschaft und Politik,
2002).

16 Becker und Leifle, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 162.

17 Die Webseite der Europaischen Agentur fir die Grenz- und Kistenwache (Fron-
tex) ist abrufbar unter https://europa.cu/european-union/about-eu/agencies/fronte
x_de (abgerufen am 4. Juni 2018).
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menarbeit beschlossen.!® Thre Aufgabe wird die Koordinierung polizeili-
cher Ermittlungen tGber nationale Grenzen hinweg, die rasche Einfrierung
und Beschlagnahmung von Vermogenswerten im Betrugsfall sowie die
Festnahme von Verdachtigen sein. Die Umsetzung dieses deutsch-franzosi-
schen Vorschlags hat somit 15 Jahre gedauert.

Ferner favorisierten beide Linder im Konvent die Ausweitung der Be-
schlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, die sich auch Vertreter zahlrei-
cher anderer Staaten wiinschten. Dartiber hinaus kam die Einfihrung
einer Solidarititsklausel im Falle eines militirischen Konflikts oder terro-
ristischen Anschlag in die Diskussion. Briten und Danen blieben jedoch
die scharfsten Kritiker einer Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik
(GASP). Beide Linder sprachen sich vehement fiir einen Verbleib dieses
Bereichs bei den Nationalstaaten aus. Eine Position, der sich auch konser-
vativ orientierte Vertreter anderer Staaten anschlossen. Einig waren sich
alle Redner, dass die Einheit der Europaischen Union nach auflen gestarkt
werden musse, aber tiber den Weg dorthin waren und blieben sie weiter-
hin hochst unterschiedlicher Auffassung.

Das galt auch fiir die europiische Symbolpolitik, die im Konvent leb-
haft diskutiert wurde. Ebenso wie Geschichtsauslegung und -schreibung in
Europa noch weitgehend national geprigt sind, definieren die Staaten
auch selbst ihre nationalen Feiertage. Im Bewusstsein der symbolischen Be-
deutung solcher Feiertage wurde vom Verfassungskonvent im Juli 2003
vorgeschlagen, dass Europa einen gemeinsamen Feiertag begehen solle.
Der Feiertag soll alljahrlich am 9. Mai unter dem Motto »Einig durch Viel-
falt« begangen werden und nach Mdglichkeit fiir die Unionsbiirgerinnen
und Unionsbirger arbeitsfrei sein. Der Vorschlag, der bei den Mitglied-
staaten auf wenig Resonanz stief3, reiht sich ein in die durch die Europai-
sche Union nun forcierte symbolische Politik. Die Umsetzung eines
europdischen Feiertags ist bis heute nicht erfolgt, allerdings gibt es nach
wie vor die in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig durchgefiihrte Europawo-
che. Der Verfassungsentwurf legte auch fest, dass die EU neben der bereits
bekannten Europa-Fahne auch tber eine Hymne, Beethovens Ode an die
Freude, verfiigen solle. Im Vertrag von Lissabon sind die europiischen
Symbole auf Druck Grofbritanniens wieder gestrichen worden, doch wer-
den sie im politischen Alltag selbstverstindlich verwendet.

18 Europarat, »20 Mitgliedstaaten bestatigen die Errichtung der Europiischen Staats-
anwaltschaft« (Pressemitteilung 580/17, 12. Oktober 2017), www.consilium.euro
pa.eu/de/press/press-releases/2017/10/12/eppo-20-ms-confirms/pdf (abgerufen am
4. Juni 2018).
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Wihrend der Konvent in die Zielgerade einbog, unterzeichneten am
16. April 2003 zehn Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteuropa sowie
dem Mittelmeerraum die Vertrige zum Beitritt zur Europiischen Union
anlasslich des Gipfels in Athen. Mehr als zwei Stunden dauerte die Unter-
zeichnung vor laufenden Kameras, die die iiber 40-jahrige Spaltung des
Kontinents endgiltig tberwindet und Europa zum grofSten Wirtschafts-
raum der Welt werden lédsst. In Sichtweite der Akropolis, auf der die Sdu-
len des Parthenontempels die anwesenden Staats- und Regierungschefs an
die Geburt der Demokratie in Europa erinnerte, wurden die Staaten Euro-
pas darauf hingewiesen, dass sie zur Verwirklichung einer europiischen,
supranationalen Demokratie noch enger zusammenarbeiten und die Ge-
meinschaftsinstitutionen starken missen. Mit Beendigung des Brisseler
Verfassungskonvents besaf§ Europa nach harter 16-monatiger Arbeit eine
Verfassung, die zwar in den spateren Referenden in Frankreich und den
Niederlanden 2005 wieder gekippt worden war, aber 2009 weitgehend un-
verandert als Vertrag von Lissabon zur aktuell gultigen Rechtsgrundlage
geworden ist. Frankreich und Deutschland waren die Schrittmacher im
Konventsprozess, ihre Einigkeit bewirkte, dass es mit dem Verfassungsver-
trag ein greifbares Konventsergebnis gab.

Im Konvent saflen die Abgesandten aller europaischen Mitgliedstaaten
und Beitrittskandidaten sowie Mitglieder des Europaischen Parlaments.
Insgesamt 105 politische Reprasentanten, Delegierte unterschiedlicher Na-
tionen, nordlicher und sudlicher, westlicher und ostlicher Staaten, Vertre-
ter aus Altmitgliedern der Union und den Beitrittskandidaten, reichen
und armen Staaten, groffen und kleinen, alten, seit Jahrhunderten beste-
henden und gefestigten Nationalstaaten ebenso wie erst kiirzlich durch die
revolutiondren Umbriche im Osten des Kontinents entstandene Staaten.
Das gesamte Parteienspektrum war vertreten, von Links- bis RechtsaufSen,
Pro-Européer und Europa-Skeptiker, Foderalisten und Intergouvernemen-
talisten, Manner und (sehr wenige) Frauen, Regierungsvertreter und Parla-
mentarier. Es war nicht zuletzt ein Erfolg der deutsch-franzosischen Zu-
sammenarbeit, die durch die Jubiliumsfeiern zum Elysée-Vertrag an
Schwung gewonnen hatten, dass der Konvent erfolgreich gearbeitet hat
und den Verfassungsvertrag als Ergebnis seiner Arbeit dem Europdischen
Rat der Staats- und Regierungschefs am 19. und 20. Juni auf ihrem Gipfel-
treffen in der Nihe von Thessaloniki vorlegen konnte.!?

19 Zur Agenda, zum Aufbau und der Arbeitsweise des Konvents tber die Zukunft
der EU vgl. den Beitrag von Teija Tiilikainen in diesem Band.
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3.3. Das Schicksalsjabr 2003: Europas aufSenpolitisches Zerwiirfnis

Der demonstrative Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich
anlasslich der Jubilaumsfeiern fithrte nicht Gberall zu vorbehaltloser Zu-
stimmung.?® Die Reaktionen der »Ubrigen Welt« lieen nicht lange auf
sich warten und schlugen dem freundschaftsseligen Duo iiberraschend
deutlich entgegen. Am 22. Januar 2003 platzte mitten in die Feierlichkei-
ten in Versailles der fast legendar gewordene Ausspruch des amerikani-
schen Verteidigungsministers Rumsfeld, Deutschland und Frankreich bil-
deten das »alte Europa, das die Zeichen der Zeit nicht erkannt hétte.?! Sie
seien ein »Problem« im Gegensatz zum »neuen Europa«, das Amerikas
geostrategische Interessen, insbesondere hinsichtlich des bevorstehenden
Kriegs im Irak, teile. Er lobte explizit die Staaten Mittel- und Osteuropas
fir ihre Zustimmung zur amerikanischen Irak-Politik und sah in diesen
Landern den zukiinftigen Schwerpunkt Europas. Interessant ist die bei den
Auflerungen Rumsfelds implizierte Wahrnehmung, dass die kritisierten
Lander, die sich untereinander lange als so verschieden charakterisierten,
aus der transatlantischen Sicht offensichtlich doch als eine gewisse Einheit
wahrgenommen werden.

Die gemeinsame Kategorisierung von Deutschland und Frankreich, die
anlésslich der ostentativen Beschworung der Freundschaft kaum verwun-
dern durfte, und die Abqualifizierung ihrer gemeinsamen Auffenpolitik
rief nun eine gemeinschaftliche emporte Reaktion der Kritisierten hervor,
die sich gegen die Vorwiirfe vehement zur Wehr setzten und nun ihrerseits
die Kritiker kritisierten. Die Auerung Rumsfelds kann in einem seman-
tischen Deutungsfeld verstanden werden, in dem »Alt« fiir veraltet, ver-
greist und verbraucht, abgelebt, verkndchert und tberholt steht und einen
Gegensatz zu »Neu als jung und dynamisch, frisch, blihend und unver-
braucht bildet. Genau hier setzte der Entristungssturm aus Europa ein. Da
nutzte es auch nichts, dass der 70-jahrige Rumsfeld seine Auferung spater
als Kosewort verstanden wissen wollte. Die Européder wehrten sich nicht
gegen die gewihlte Dimension an sich, sondern sie erklarten die durch
Amerika vorgegebene Wertigkeit fir nichtig und reagierten unisono mit
einer semantischen Umdeutung, sahen alt in einer Beziehung mit weise,
erfahren, ehrwiirdig und stellten zu Recht heraus, dass das alte Europa mit
neuen Formen des Zusammenlebens der Volker experimentiert, wahrend

20 Corine Defrance und Ulrich Pfeil, Der Elysée-Vertrag und die deutsch-franzésischen
Beziehungen 1945-1963-2003 (Verlag Oldenbourg, 2005).
21 Becker und Lei8e, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 162.

316



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Vom Elysée-Vertrag zum Vertrag von Aachen

Amerika seinerseits dem alten, veralteten Macht- und Nationalstaatsprin-
zip anhédngt. Darin waren sich die Intellektuellen, wie Jirgen Habermas,
Joseph Rovan, Jorge Semprun und Robert Menasse, mit den Politikern ei-
nig.”> Auch Hans Magnus Enzensberger und Eric Hobsbawm diskutierten
offentlich tber die Wurzeln Europas, seine Zukunft und seine Grenzen.
Europa, stilisierte Enzensberger dabei seinerseits den alten Kontinent, sei
ein »way of life«. Es Uberraschte, wie ibereinstimmend die Reaktionen
waren, die die alten Graben nicht nur zwischen den betroffenen Nationen,
sondern auch zwischen Links und Rechts vergessen lieen.

Nachdem die Bush-Administration die Drohkulisse gegentiber dem Irak
mit dem spéter fragwiirdig gewordenen Vorwurf der Produktion von Mas-
senvernichtungswaffen verstirkt und eine bewaffnete Auseinandersetzung
kaum mehr zu verhindern war, schrieben acht européische Staaten einen
offenen Unterstiitzungsbrief. Zu den Unterzeichnern gehorten die groflen
Drei der EU — Grofbritannien, Spanien und Italien — ferner Portugal und
Dinemark sowie aus der Reihe der Beitrittskandidaten Polen, Tschechien
und Ungarn. Allesamt Linder, die um die neue deutsch-franzdsische Achse
herum liegen. Die spanische Auffenministerin, Ana Palacio, kritisierte die
deutsch-franzésische Kooperation als »Union innerhalb der Uniong, die
andere Staaten von ihren Initiativen ausschliefSe. Die Sympathie der tbri-
gen osteuropaischen Staaten galten ebenfalls den USA, wiahrend Griechen-
land, das die Ratsprasidentschaft inne hatte, Luxemburg, Schweden und
Osterreich eher dem »alten Europa« zuzurechnen waren. Damit hatten
sich bedrohliche Griaben im transatlantischen Verhaltnis, innerhalb Euro-
pas und im Konvent aufgetan, die sich mit dem niher rickenden Irak-
Krieg noch vertieften. Und wihrend am 6. Februar Giscard d’Estaing
scheinbar unberihrt von den weltpolitischen Ereignissen die ersten Arti-
kel >seiner< Verfassung dem Konvent prisentierte, griff Chirac die Beitritts-
kandidaten wegen ihres Haltung in der Irak-Krise scharf an. »Sie haben
eine groffartige Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten«, lief§ Chirac
verlauten. Und auch der Prisident der Europaischen Kommission, Roma-
no Prodi, zeigte sich besorgt wegen der offen pro-amerikanischen Haltung
der Beitrittsstaaten, was zeige, »dass sie noch nicht verstanden hitten, dass

22 Vgl. »Das alte Europa anwortet Herrn Rumsfeld«, FAZ (Frankfurt, 24. Januar
2003). Ein Uberblick tiber die Positionen ist abrufbar unter www.vaovao.net/2003
/Januar/0301-3d/030124fazrumsfeld.htm (abgerufen am 4. Juni 2018). Dazu auch
der FAZ-Artikel Jurgen Habermas und Jacques Derrida, »Nach dem Krieg: Die
Wiedergeburt Europas«, FAZ (Frankfurt, 31. Mai 2003) www.faz.net/aktuell/feuill
eton/habermas-und-derrida-nach-dem-krieg-die-wiedergeburt-europas-1103893.ht
ml?printPagedArticle=true#pagelndex_0 (abgerufen am 4. Juni 2018).
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die EU mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft sei«. Die betroffenen Linder
wiesen die Schelte pikiert zuriick, und Polen sagte eine Teilnahme an
einem Gipfeltreffen von EU-Prisidentschaft und Beitrittslindern ab.?

In permanenten Gesprachen mit Russlands Staatschef Putin bildete sich
allmahlich die bekannte Achse Paris — Berlin — Moskau, spater ergdnzt um
Peking, heraus. Die »Achse der Feiglinge«, wie Rumsfeld verachtlich mein-
te, wihrend er die »Koalition der Willigen« um sich scharte. Im Marz 2003
beschleunigten sich die Ereignisse noch einmal. Am 10. Mirz wurde die
knappe Zustimmung der sonst eher kritischen Malteser in einem Referen-
dum tber den Beitritt zur EU anerkennend zur Kenntnis genommen. Mal-
ta erdffnete den Reigen der EU-Referenden in den Beitrittslindern, die al-
lesamt positiv fiir einen Beitritt zur Union ausfielen. Nach der Rede Prisi-
dent Bushs an die Nation 17. Mirz, begann am folgenden Tag offiziell der
Irak-Krieg. Am gleichen Tag wollte der europiische Konvent in Brissel
tber die Entwicklung diskutieren, doch der Vorschlag wurde alsbald vom
franzésischen Vorsitzenden abgeschmettert. Am 20. Marz, zu Beginn der
Kampthandlungen im Irak, gab der Europiische Rat eine Erklarung he-
raus, die sich vor allem mit der Zeit nach dem Ende des Krieges und der
als wahrscheinlich angesehenen Niederlage Husseins beschiftigte.?* Je-
doch war die Erklarung sehr unverbindlich gehalten; konkrete Maffnah-
men wurden nicht erwihnt. Es war der kleinste gemeinsame Nenner, auf
den sich die Kontrahenten einigne konnten. Die Stimmung zwischen
Jacques Chirac und Tony Blair war auf dem Tiefpunkt. Doch steckte da-
hinter nicht nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Politikern,
sondern eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Modellen
fur Europa. Frankreich bevorzugte die gaullistische Variante eines von
Frankreich geftihrten starken Europas als geopolitischem Gegengewicht zu
den die USA, wihrend GrofSbritannien die Vision eines Markteuropas ver-
folgte, das in enger transatlantischer Partnerschaft zu den USA steht und
gemeinsam gegen die neuen Gefahren vorgeht. Das Gipfeltreffen des
Europiischen Rates blieb eine Good-will-Aktion ohne greifbare Annihe-

23 Becker und Leife, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 163. Dazu auch Joschka Fischer, I
am not convinced: Der Irak-Krieg und die rot-griinen Jahre (Kiepenheuer & Witsch,
2011), 207-210. Alyson J.K. Bailes, »The European Security Strategy: An Evolu-
tionary History« (2005) SIPRI Policy Paper 10, 5ff www.sipri.org/publications/
2005/sipri-policy-papers/european-security-strategy-evolutionary-history
(abgerufen am 4. Juni 2018).

24 Europiischer Rat, »Schlussfolgerungen des Vorsitzes« (Brissel, Tagung vom 20.—
21. Mirz 2003, 8410/03, 5. Mai 2003) www.consilium.europa.eu/media/20850/75
146.pdf (abgerufen am 4. Juni 2018).
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rung. Noch am gleichen Tag regten Frankreich, Deutschland und Belgien
die Aufstellung gemeinsamer Streitkrifte als Kern einer europiischen Ar-
mee an. Trotz aller internen Differenzen tibernahm die Europiische Uni-
on am Ende des Monats mit der Friedensmission in Mazedonien erstmals
in ihrer Geschichte ein militirisches Kommando. 350 Soldaten sollten die
Waffenruhe zwischen Albanern und Mazedoniern sichern helfen.

Nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Amerikaner in Bagdad am
9. April 2003 zelebrierten Frankreich, Deutschland und Russland am 11.
und 12. April ihre neue Einigkeit beim Gipfel in St. Petersburg. Die drei
Staaten appellierten an die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Na-
tionen zu stirken und zu den Grundwerten des Zusammenlebens zurtick-
zukehren. Doch waren Briten und Amerikaner noch zu sehr im Irak invol-
viert, als dass sie die Botschaft vernommen hatten. Auflerdem ging von
dem Gipfel kein sonstiges positives Signal aus. Die Achse Paris — Berlin —
Moskau erwies sich als ad hoc gezimmertes Bundnis, das auffer dem
Wunsch nach Mitsprache bei der sich abzeichnenden Nachkriegsordnung
in einem Land, in dem sie nichts zu sagen haben, und die Sorge vor weite-
rer Marginalisierung wenig einte. Am 29. April trafen sich schliefSlich Ver-
treter aus Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg, um Mdglich-
keiten einer Bindelung der Verteidigungspolitik zu sondieren. Ergebnis
der Gesprache war der gemeinsame Wunsch, Europas Verteidigung zu
starken. Zu diesem Zweck sollte einerseits eine entsprechende Initiative in
den Verfassungskonvent eingebracht werden, die eine verstirkte Zusam-
menarbeit einzelner Staaten ermoglichen sollte, andererseits wurden
schon konkrete Schritte dorthin festgelegt. Der Wille zum Aufbau eines
Generalstabes ohne Riickgriff auf Mittel und Fahigkeiten der Nato, die
Einrichtung eines strategischen Lufttransportkommandos sowie die ge-
meinsame Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Waffen
wiesen in die angestrebte Richtung. Belgiens Regierungschef Verhofstadt
sprach dabei sogar von einem gemeinsamen EU-Hauptquartier und dem
Aufbau einer EU-Interventionsarmee. Doch der so genannte »Pralinengip-
fel« erwies sich als erneuter Alleingang.?’ Trotz des Angebots an andere
Linder, sich an den konkret vereinbarten Maffnahmen zu beteiligen, re-
agierten diese briiskiert. Selbst die sonst so integrationsfreundlichen Nie-
derlander fehlten. Italien wollte zusammen mit Spanien und Grofbritan-
nien einen eigenen Gipfel organisieren, wihrend Tony Blair in London da-
vor warnte, die Vormachtstellung der USA in Frage zu stellen. Die Forde-
rung nach einer fithrenden Weltmacht USA war natiirlich ein Affront ge-

25 Becker und LeiSe, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 165.
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gen die franzosischen Vorstellungen von einer multipolaren Welt und ver-
tieften noch einmal die bekannten Graben.

Doch mit dem von Prisident Bush am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeug-
trager Abraham Lincoln proklamierten offiziellen Ende des Irak-Feldzugs
kam erneut Bewegung in die europiische Staatenwelt. Die Ereignisse
kreuzten sich zunehmend auf supranationaler, multilateraler und transat-
lantischer Ebene. Am 2. und 3. Mai trafen sich die EU-Auffenminister zu
einem informellen Treffen in der Agiis. Sie beauftragten den auenpoliti-
schen Vertreter der EU, Javier Solana, eine neue globale Sicherheitsstrate-
gie fir die Gemeinschaft auszuarbeiten.?¢ Darin soll Europa seine Sicher-
heitsinteressen definieren und Moglichkeiten zum Aufbau demokratischer
Strukeuren in der Welt ausloten. Dies habe bis Jahresende zu erfolgen. Mit-
ten hinein in den Abschluss des Treffens platzte die Nachricht, dass Polen
neben Briten und Amerikanern einen Sektor im besetzten Irak zukiinftig
mitverwalten soll. Das Angebot der USA, die damit ihren langjihrigen
Partner in besonderer Weise auszeichneten, machte den »Alt-Europdernc
bewusst, dass die Achse Paris-Berlin, deren Entscheidungen, wie beim
Agrarkompromiss des Vorjahres, alle anderen EU-Mitgliedstaaten bedin-
gungslos folgen mussen, nicht von allen europiischen Staaten gutgeheiffen
wurde.?” Polen als grofter Beitrittsstaat wies das Fihrungsduo der Union
darauf hin, Politik in der Union besser abzustimmen und mit allen Part-
ner auf gleicher Augenhéhe zu besprechen. Im Ubrigen rief Aufenminis-
ter Bartoszewski dazu auf, die Spaltung in Europa zu iiberwinden und zu
neuer Einheit zu finden. Zu diesem Zweck machte Polen nur wenige Tage
spater das Angebot, deutsche und dénische Truppen der von den drei Staa-
ten gemeinsam unterhaltenen »Multinationalen Korps Nordost« in Stettin
zu beteiligen. Doch schlugen sowohl Deutsche als auch Dinen, die noch
im Januar den Brief der Acht?® zur Unterstiitzung der USA mit unterzeich-
net hatten, die Offerte aus. Polen musste lernen, dass nach seiner Unter-
zeichnung des Briefs der Acht der Weg zu einer Anniherung lang sein

26 Antonio Missiroli, »From Copenhagen to Brussels: European Defence — Core
Documents« (2003) Chaillot Papers 67, European Union Institute for Security
Studies www.iss.curopa.eu/content/copenhagen-brussels-european-defence-core-
documents-volume-iv (abgerufen am 4. Juni 2018); Ronald D. Asmus, »The Euro-
pean Security Strategy: An American Views, in Roland Dannreuther und John
Peterson (Hrsg.), Security Strategy and Transatlantiv Relations (Routledge, 2006).

27 Becker und Leife, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 165.

28 »Offener Brief der acht EU-Lander zum Irak im Wortlaut« (tagesschau.de, 29. Au-
gust 2007) www.tagesschau.de/ausland/meldung353388.html (abgerufen am
4. Juni 2018).
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kann. Und es musste einsehen, dass eine internationale Aufwertung auch
Verantwortung mit sich bringen kann, der man sich erst einmal gewach-
sen zeigen muss. Beim Gipfeltreffen am 9. Mai im Rahmen des Weimarer
Dreiecks tiberwanden Frankreich, Deutschland und Polen ihr Misstrauen
und beschlossen, kiinftig mehr Initiativen untereinander abzustimmen.
Chirac, Schroder und Kwasniewski zeigten demonstrative Einmutigkeit
und lieen Beobachter bereits von einer neuen Achse Paris — Berlin — War-
schau munkeln. Doch das Treffen blieb letztlich folgenlos.??

Im Juni fihrte der Beschluss, Truppen in den burgerkriegsgeschuttel-
ten Kongo zu entsenden, die Europiische Union erstmals in einen mi-
litarischen Einsatz auflerhalb Europas.® Die Fihrung der EU-Mission
unter UN-Mandat Gbernahm Frankreich, das 1.000 der insgesamt 1.400
Soldaten stellte. Auch Deutschland beteiligte sich nach einigem Zégern
schlielich mit der Entsendung von 350 Soldaten, die im benachbarten
Uganda operieren sollen. Die Art und Weise, in der dieser Einsatz durch
die franzoésische Regierung politisch vorbereitet wurde, zeigt deutliche
Anzeichen einer Fortsetzung des Irak-Konflikes. Angesichts der Tatsache,
dass der Konflikt im Kongo schon viele Jahre schwelte, immer wieder zu
eruptiven Ausbrichen gefithrt und dabei seit 1997 iber drei Millionen
Menschen den Tod gebracht hat, liegt der Verdacht nahe, dass Frankreich
die Kongo-Mission gerade zu diesem Zeitpunkt offensichtlich fiir eigene
Zwecke instrumentalisierte. Frankreich demonstrierte, wie im Verein mit
den Vereinten Nationen ein EU-Einsatz ohne Ruckgriff auf Mittel und
Fahigkeiten der Nato aussehen kann. Damit fiillte Frankreich den Begriff
der gemeinsamen europdischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der
bislang weitgehend politische Absichtserklarung blieb, mit Realpolitik.

3.4. Die turbulenten Folgen der Elysée-Feiern
Die Feierlichkeiten zum 40-jahrigen Bestehen des Elysée-Vertrags haben

Frankreich und Deutschland wieder einander angenihert. Nachdem der
deutsch-franzésische Motor zuvor ins Stottern geriet, haben die Feiern

29 Kai-Olaf Lang und Daniela Schwarzer, Das Wezmarer Dreteck jetzt stirken und Nut-
zen. Europapolitische Funktionen der deutsch-polnisch-franzisischen Zusammenarbeit
(Stiftung Wissenschaft und Politik, 2011). Ergebnisse der Treffen sind abrufbar
unter www.weimarer-dreieck.eu (abgerufen am 4. Juni 2018).

30 Muriel Asseburg, Die EU als strategischer Akteur in der Sicherbeits- und Verteidigungs-
politik? Eine systematische Bestandsaufnahme von ESVP-Missionen und —Operationen
(Stiftung Wissenschaft und Politik, 2009).
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wieder neuen Schwung in die Beziehungen gebracht. Nicht nur die bilate-
ralen Bezichungen wurden vertieft, sondern auch die Arbeit im Konvent
wesentlich vorangetrieben. Damit trat ein in Europa typisches Muster
wieder deutlicher zutage. Wenn Deutschland und Frankreich eng koope-
rieren, neue Zukunftsprojekte entwerfen und ganz allgemein ihre bilate-
ralen Beziehungen in einem guten Zustand sind, dann profitiert davon
auch die europiische Integration. Im Verfassungskonvent konnten beide
Lander wesentliche Prozesse anstoffen und ihre Vorstellungen einbringen
und weitgehend durchsetzen. Die deutsch-franzosischen Vorschlage wur-
den von den ubrigen Teilnehmerstaaten dankbar aufgegriffen, sorgfaltig
diskutiert und in weiten Teilen unterstitzt. Deutschland und Frankreich
erwiesen sich als gemeinsames Fiihrungsduo in Europa.

Ganz anders sah die Situation in Bezug auf die GASP aus. Hier ver-
mochten es die Partner nicht, die Gbrigen europdischen Staaten hinter
sich zu vereinigen. Nur eine Woche nach den pompdsen Feierlichkeiten
in Versailles und dem neuen Wir-Gefiithl in der Abwehr amerikanischer
Kritik haben acht europiische Staaten einen Aufruf zur Unterstlitzung
von George W. Bush im Irak-Konflikt veroffentlicht.3! Der Aufruf war
nicht nur eine Demonstration europdischer Solidaritit mit den USA, son-
dern zugleich ein Affront gegen das auftrumpfende Selbstbewusstsein der
deutsch-franzésischen Achse. Es handelte sich um ein Zweckbiindnis be-
stimmter Nationen, die der weiteren Integration in Europa kritisch gegen-
liber standen und langfristig eher einen lockeren Staatenbund anstrebten.
Ebenfalls uniibersehbar, dass zu den Unterzeichnern gerade die um die
neue Achse liegenden Staaten gehorten. Der »Pralinengipfel« verschirfte
diese Situation noch weiter. Die Auferungen Rumsfelds konnten eine
Spaltung der Européer gerade im sensiblen Bereich der Auflenpolitik her-
vorrufen.3? Sein ausdrickliches Lob der Staaten Mittel- und Osteuropas fiir
ihre Zustimmung zur amerikanischen Irak-Politik und seine Vermutung,
dass hier das neue Europa zu finden sei, hat die durch den europiischen
Verfassungskonvent geforderte Einigkeit erfolgreich konterkariert.

Als Fazit zu den Ereignissen des Jahres 2003 kann festgehalten werden,
dass vor allem Deutschland und Frankreich als Fithrungsduo im Bereich
der europaischen Integration erfolgreich waren. Im aulenpolitischen Be-
reich haben sie es dagegen nicht vermocht, die europiischen Biindnispart-
ner auf ihre Linie einzuschworen. Abschottung durch Sonderinitiativen,
wie den »Pralinengipfel«, unnétige Bindnisse, wie mit Russland, und

31 »Offener Brief der acht EU-Lander« (Fn. 28).
32 Becker und Leife, Die Zukunft Europas (Fn. 10), 165.
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die Durchfiihrung von militirischen Aktionen ohne Einbettung in den ge-
samteuropéischen Kontext, wie bei der Mission im Kongo, sorgten dafiir,
dass zwar die deutsch-franzosische Verbindung gestirkt, die europaischen
Partner aber nicht tberzeugt wurden. Beide Lander mussten daher zu-
kiinftig vorsichtiger agieren, wenn sie als Fithrungsduo in Europa auch
wirklich fiihren und keinen anhaltenden Widerstand in anderen Lindern
hervorrufen wollten. Fihrungsstirke, das mussten beide Lander lernen, er-
wichst nur durch die Anerkennung der Fithrung durch die Gefiihrten.

4. Das 55-jahrige Jubtldum des Elysée-Vertrags

Zum 50-jihrigen Jubilaum 2013 riefen Frankreich und Deutschland ein
deutsch-franzdsisches Jahr aus, das den Rahmen fiir zahlreiche Veranstal-
tungen auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene bildete.’* Am
22. Januar 2013 fuhr die franzosische Regierung unter Frangois Hollande
nach Berlin und es gab erneut eine gemeinsame Sitzung von Bundestag
und Nationalversammlung. Noch im gleichen Monat richtete das Euro-
korps in Straburg einen Festakt aus und am franzdsischen Nationalfeier-
tag, dem 14. Juli, nahm die Luftwaffe an einem Flug tiber Paris teil. Erst-
mals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war damit deutsches Militar in
der franzosischen Hauptstadt prasent.34

Beim 55-jahrigen Jubilaum im Januar 2018 hatten beide Partner schon
einige Routine. Diesmal nahm zunichst eine Delegation der franzésischen
Nationalversammlung unter Frangois de Rugy an einer Sondersitzung des
Deutschen Bundestags teil. Darin bezeichnete er beide Nationen als »Fami-
lie«.3S Am Nachmittag >revanchierte< sich dann die deutsche Seite unter
der Leitung des Bundestagsprisidenten Wolfgang Schauble mit einem
Besuch der franzosischen Nationalversammlung. Schiuble wirdigte die

33 Mechtild Gilzmer, Hans-Jirgen Lisebrink und Christoph Vatter (Hrsg.), 50 Jahre
Elysée-Vertrag (1963-2013): Traditionen, Herausforderungen, Perspektiven (transcript
Verlag, 2014); Guido Thiemeyer, »Eine symbolische Inszenierung: Die bilaterale
Freundschaft im Rahmen des Elysée-Vertrages«, (2012) Dokumente — Zeitschrift fiir
den deutsch-franzosischen Dialog 58.

34 Christophe Braouet, Deutschland — Frankreich. Partner fiir Europa. 50 Jahre nach
dem Elysée-Vertrag (Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012). Ulrich Krotz und Joachim
Schild, Shaping Europe: France, Germany and Embedded Bilateralism from the Elysée
Treaty to Twenty-First Century Politics (Oxford University Press, 2013).

35 Zum Ablauf der Feierlichkeiten Michaela Wiegel und Majid Sattar »Unsere bei-
den Linder sind eine Familie« FAZ (Frankfurt, 22. Januar 2018) www.faz.net/-gpg
-96by8 (abgerufen am 4. Juni 2018).
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deutsch-franzésischen Beziehungen als »Geschenk aus der Geschichte« und
betonte die Verantwortung beider Lander fiir die europiische Integration:
»Als Deutsche und Franzosen wollen wir vorangehen«. Die Feierlichkeiten
wurden nur wenig getriibt durch die demonstrative Ablehnung der Besu-
che durch die deutsche Alternative fiir Deutschland und den franzdsischen
Front National.

In der gemeinsamen Resolution von Deutschem Bundestag und franzo-
sischer Assemblée nationale mit dem Titel »Fiir einen neuen Elysée-Ver-
trag — Die Rolle der Parlamente in der deutsch-franzosischen Zusammen-
arbeit starken« wird ein »neuer Elysée-Vertrag« gefordert. Zahlreiche neue
konkrete Projekte werden angedacht und sollen in den nichsten Jahren
umgesetzt werden. Dazu zihlen unter anderem:3°

e Vertiefung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit: gegenseitige
Anerkennung von Bildungsabschliissen aus dem schulischen, berufsbil-
denden und akademischen Bereich, das Erlernen der jeweiligen Nach-
barsprache, den Austausch von Personal in Kindertagesstitten und
Schulen, medizinische Leistungen im Nachbarland, besserer Datenaus-
tausch und Zusammenarbeit von Bundespolizei und Police aux Fron-
tiéres (PAF), bessere grenziiberschreitende Schienenverbindungen und
Verkehrswege.

e Mehr Kompetenzen fur die Eurodistrikte: Ubernahme Tragerschaft von
grenziiberschreitenden Einrichtungen wie Kindertagesstatten oder Ge-
sundheitseinrichtungen und Betrieb des grenziiberschreitenden 6ffent-
lichen Nahverkehrs.

e Deutsch-franzosischer Wirtschaftsraum: gemeinsame Regelungen bei-
spielweise im Unternehmens- und Konkursrecht; Angleichung der Be-
messungsgrundlage der Korperschaftsteuer.

* Jugend, Bildung, Sprache und Kultur: Griindung von deutsch-franzé-
sischen Berufsschulzentren, mehr Auszubildendenaustausch, Stirkung
der deutsch-franzésischen Zusammenarbeit im Hochschulwesen mit-
hilfe der Harmonisierung des Hochschullehrerstatuts; mehr bilingua-
le Schulen, in denen die deutsche und die franzosische Hochschul-
zugangsberechtigung erworben werden kénnen; mehr Kooperationen
zwischen den Instituts frangais und den Goethe-Instituten.

36 Gemeinsame Resolution von Assemblée nationale und Deutschem Bundestag
zum $5. Jahrestag des Elysée-Vertrags am 22. Januar 2018, »Fiir einen neuen Ely-
sée-Vertrag — Die Rolle der Parlamente in der deutsch-franzésischen Zusammen-
arbeit stirken«, www.bundestag.de/blob/537270/a0aac9a1ba8b4ea2867ecb6e9faal
35/traite_elysee_resolution-data.pdf (abgerufen am 4. Juni 2018).
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Dariiber hinaus sollen Deutschland und Frankreich gemeinsam europii-
sche Impulse in der GASP, im Klimaschutz, im Energiebinnenmarkt,
in der Kunstlichen Intelligenz und in der Migration ausarbeiten. Im
Vergleich zu den zuvor genannten, recht konkreten Projekten wird in die-
sem Bereich vorsichtiger argumentiert. Die Erfahrungen aus der Entwick-
lung 2003 und den folgenden Jahren hat die Partner vorsichtiger werden
lassen beztglich aufenpolitischer Themen. Die Resolution spricht eher
vage von einem Ausbau bestehender Kapazititen und der Entwicklung
einer gemeinsamen strategischen Kultur. Keineswegs beanspruchen die
Partner offensiv eine Fihrungsrolle beim Ausbau der GASP. Nach dem
Austritt Grofbritanniens aus der Europdischen Union zihlen Deutschland
und Frankreich zwar zu den grofften, militarisch stirksten und daher si-
cherheitspolitisch relevantesten Mitgliedstaaten, aber zumindest auf dem
Papier wird die mogliche zukinftige Fihrungsrolle zurtickhaltend formu-
liert. Denn noch ist keineswegs sicher, ob die tbrigen Mitgliedstaaten in
der EU eine deutsch-franzosische Hegemonie in dem sensiblen Politikfeld
der Sicherheitspolitik akzeptieren.

Dagegen wird in der Resolution fiir mehr Kooperation geworben und
diese auch an konkret umsetzbaren Projekten festgemacht. Die Zukunft
wird zeigen, welche Projekte wirklich umsetzbar sind. Auffillig gegentber
der Situation 2003 ist, dass die Zahl der Projekte und die Breite der
betroffenen Politikfelder erheblich zugenommen haben. Der Erfolg der
Kooperation wird sich an der Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte
messen lassen mussen. Dartiber hinaus fordert die Resolution die Einset-
zung einer deutsch-franzdsischen Arbeitsgruppe, der Abgeordnete der bei-
den Parlamente angehoren und die einen Vorschlag fiir ein »Deutsch-Fran-
z6sisches Parlaments-Abkommenc« erarbeiten sollen. Diese Arbeitsgruppe,
der je neun Abgeordnete beider Parlamente angehdren sollen, soll die
gemeinsamen Standpunkte in die Verhandlungen der Regierungen uber
die Aktualisierung des Elysée-Vertrags einbringen. Dazu zahlen 18 Punkte,
die in der Resolution bereits ausfihrlich beschrieben werden und die eine
enge Kooperation zwischen beiden Institutionen sicherstellen soll.

Inhaltlich steht die Resolution im Kontext einer Reformoffensive fiir
die Europiische Union von franzosischer Seite. In seiner Rede an der Pari-
ser Sorbonne vom 26. September 2017 bot der franzosische Staatsprasident
Emmanuel Macron Deutschland — nur zwei Tage nach der Bundestags-
wahl —eine »neue Partnerschaft« an und schlug zugleich eine Reform der
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EU vor.3” Mit Deutschland will Frankreichs Staatsprisident eine noch en-
gere Partnerschaft eingehen. Vorstellbar sei, die Markte beider Linder
bis 2024 vollstindig zu integrieren. Macron schlug dartiber hinaus ein gan-
zes Bundel an moglichen Zukunftsprojekten fiir die Europdische Union
vor. Dazu zihlen institutionelle Reformen, wie die Verkleinerung der
Kommission auf 15 Kommissare, die Wahl der Hilfte der Abgeordneten
im Europdischen Parlament tber linderabergreifende Listen, die Grin-
dung einer europaischen Asylbehorde, eine Geheimdienstakademie, ge-
meinsamer Katastrophenschutz und eine europiische Agentur fir Innova-
tionen. Im Bereich des Binnenmarktes schlug er ein eigenes Eurozonen-
Budget, einen Eurozonen-Finanzminister, die Einfithrung der Transakti-
onssteuer und die Angleichung der Unternehmenssteuern vor. Beztiglich
der GASP forderte er ein europaisches Verteidigungsbudget sowie die Auf-
nahme von Soldaten anderer Mitgliedstaaten in die nationalen Armeen.

Die Resolution von Bundestag und Assemblée nationale bereitet die
Fortfiihrung der Kooperation im Rahmen eines neuen »Elysée-II-Abkom-
mens« vor. Strategisch geschickt, enthilt die Resolution groffe Visionen
und Zukunftsideen, die gleichzeitig mit konkreten Projekten zumindest
in der deutsch-franzésischen Zusammenarbeit unterfiittert werden und
zusitzlich enge und konkrete Vorgaben fir die institutionelle Zusammen-
arbeit vorsieht. Die gelungene Mischung aus Idealismus und Realismus
erinnert an den Schuman-Plan von 1950 und den Elysée-Vertrag, in dem
es neben dem Willen zur Kooperation auch um die Umsetzung nationaler
Interessen ging. Beide Ansatze, der idealistische wie der realistische, prigen
die bisherigen »Jahrhundertvertrage«.

Der neue »Elysée-II-Vertrag« sollte urspriinglich bis zu den Feierlichkei-
ten zum 55-jahrigen Jubilium ausgehandelt sein, jedoch durchkreuzte die
verzogerte Regierungsbildung in Deutschland diesen ehrgeizigen Plan.
Stattdessen wurde das Abkommen als »Vertrag von Aachen« zum 56-jahri-
gen Jubildum am 22. Januar 2019 im Kronungssaal des Aachener Rathau-
ses von Bundeskanzlerin Merkel und Staatsprasident Macron unterzeich-
net. Der Vertrag von Aachen deckt eine Vielzahl von Politikbereichen ab,
von der Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik tGber die innere Si-
cherheit und die Bildungspolitik bis zur Zusammenarbeit in den Grenzre-

37 Emmanuel Macrons, »Initiative fir Europa« (Sorbonne, Paris, 26. September
2017) https://de.ambafrance.org/Staatsprasident-Macron-Initiative-fur-Europa
(abgerufen am 4. Juni 2018). Zur Wahl Macrons: Jocelyn Evans und Gilles Ivaldi,
The 2017 French Presidential Elections: A Political Reformation (Palgrave, 2018).
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gionen.?® Erginzend dazu wurden eine Reihe von konkreten Priorititen,
wie beispielsweise die Schaffung von vier integrierten Deutsch-Franzosi-
schen Kulturinstituten in ausgewahlten Drittstaaten sowie die Verbesse-
rung der Verkehrsverbindungen zwischen beiden Landern, beschlossen.?
Und schlieflich wird die Zusammenarbeit auf allen politischen und admi-
nistrativen Ebenen verstirkt. »Beide Staaten halten vor groffen europi-
ischen Treffen regelmafig Konsultationen auf allen Ebenen ab und bemi-
hen sich so, gemeinsame Standpunkte herzustellen und gemeinsame Au-
Berungen der Ministerinnen und Minister herbeizufithren.« (Art. 2 Vertrag
von Aachen).

Mit diesem Dreiklang aus allgemeinen Absichtserklarungen, konkreten
Maflnahmen und dem Willen zur Kooperation weist der Vertrag von
Aachen in eine neue Ara der deutsch-franzosischen Zusammenarbeit.
Nachdem die Corona-Krise 2020 die Umsetzung zunichst beeintrichtigt
hatte und sogar zu zeitweiligen Grenzschliefungen fihrte, konnte die
neue Zusammenarbeit einen ersten Erfolg verbuchen. Zur Uberwindung
der Wirtschaftskrise haben sich Angela Merkel und Emmanuel Macron auf
einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds fiir die Zeit nach der Coro-
nakrise geeinigt. Deutlich wird erneut, dass die europdische Einigung,
die in der Corona-Zeit schweren Schaden genommen hat, nur durch den
deutsch-franzésischen Motor wieder an Fahrt gewinnt.

S. Fazt

Mehr als 55 Jahre nach Abschluss des Elysée-Vertrags kommt wieder Be-
wegung in die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Uber
viele Jahre hat der Vertrag die bilateralen Beziehungen gefordert und ge-
pragt. Die Anfangsjahre standen dabei ganz im Zeichen der Verséhnung
und der Zunahme der Kooperation in vielen Politikfeldern. Der Elysée-
Vertrag forderte nicht nur die Zusammenarbeit auf der politischen und
administrativen Ebene, sondern er bezog ganz bewusst auch die Zivilge-
sellschaft und die Unionsbirgerinnen und Unionsbirger durch zahlreiche
Austauschprojekte mit ein. Der Vertrag erfiillte damit auch eine Forde-

38 Vertragstext abrufbar unter https://de.ambafrance.org/Text-des-Vertrags-von-Aach
en.

39 Deutsch-Franzosische Agenda: Prioritaire Vorhaben in Umsetzung des Vertrags
von Aachen, https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1571028/633
c78d6e85c9cf4d93ccdf94b56119¢/2019-01-22-prioritacre-vorhaben-vertrag-aachen-
data.pdf?”download=1 (abgerufen am 22. Juni 2020).
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rung des EG-Vertrags von 1957, die Grundlagen »fir einen immer engeren
Zusammenschluss der europdischen Vélker zu legen« (Praambel).*? Die
schrittweise, prozessuale Integration fiithrte Frankreich und Deutschland
in den zuriickliegenden Jahrzehnten auf allen Ebenen enger zusammen,
von den groflen Gesten, wie dem ikonischen Hindedruck von Helmut
Kohl und Frangois Mitterand auf den Schlachtfeldern von Verdun und
die pragmatische Kooperation von Gerhard Schroder und Jacques Chirac
tber die Verzahnung der politischen Ebenen bis hin zum Austausch von
Schilern, Studierenden und Auszubildenden.

Das Jubilaumsjahr 2003 war der Anstof fiir die Erneuerung der Zusam-
menarbeit. Das deutsch-franzésische Tandem gab im Anschluss an die
Feierlichkeiten zum 40-jahrigen Jubilaum des Elysée-Vertrags die notwen-
digen Impulse im Verfassungskonvent, der die neue rechtliche Grundlage
fir die Europaische Union aushandelte.#! Die Auflenminister stiefen im
Konvent hochstpersonlich neue Vorhaben an, und der franzésische Konv-
entsprasident nutzt seine zentrale Rolle, um die Arbeit des Konvents mit
dem Verfassungsvertrag zu kronen. Die auflenpolitische Lage 2003 zeigte
dem deutsch-franzésischen Tandem aber auch zugleich seine Grenzen auf.
Die tbrigen Europider waren und sind nicht bereit, diesem Duo im au-
Benpolitischen Bereich bedingungslos zu folgen. Hinzu kamen unsensible
Auferungen und Vorgehensweisen insbesondere Frankreichs.

Das Jubilaumsjahr 2018 stellte die Partner vor neue Herausforderungen,
die es notwendig machen, einen neuen »Elysée-II-Vertrag« aushandeln.
Der Vertrag von Aachen liefert die vertragliche Grundlage fiir mehr Ko-
operation zwischen beiden Landern. Konkrete bilaterale Projekte stehen
im Mittelpunkt der Zusammenarbeit, an deren Umsetzung einmal der
neue Vertrag gemessen werden wird. Im Vergleich zum Jahr 2003 ist
die Zahl der angedachten Projekte erheblich gestiegen. Nunmehr werden
nicht nur vereinzelte Projekte vorgestellt, sondern es wird ein breites Ta-
bleau prasentiert. Auch wenn nicht alle Projekte umgesetzt werden, wie
die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, beeindruckt die Vielzahl der
Projekte und der einbezogenen Politikfelder.

Im Bereich der europaischen Integration wird das deutsch-franzosische
Tandem in den kommenden Jahren ebenfalls zahlreiche Reformen ansto-
Ben. Wie bereits 2003, werden in der Europdischen Union vor allem die-

40 Vertrag zur Griindung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft [1957] 11957E/
TXT.

41 Peter-Christian Mller-Graff, »Elysée-Vertrag und Europiische Union - eine kon-
zeptionelle Anndherunge, in Daniela Heid, Ridiger Stotz und Arseéne Verny
(Hrsg.), Festschrift fiir Manfred A. Dauses zum 70. Geburtstag (C.H. Beck, 2014).
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Vom Elysée-Vertrag zum Vertrag von Aachen

jenigen Reformen umgesetzt, auf die sich Deutschland und Frankreich
zuvor verstindigt haben. Frankreichs Prisident Macron hat eine lange Lis-
te vorgelegt.*? Die Verstaindigung auf die Errichtung eines gemeinsamen
kreditfinanzierten Wiederaufbaufonds zur Ankurbelung der Wirtschaft in
der Post-Corona-Zeit ist die Frucht einer jahrzehntelangen Kooperation
und wird sicherlich die Umsetzung weiterer Projekte erleichtern.

Im Bereich der GASP sind die Reformvorstellungen beider Partner eher
vorsichtig. Die Lehre aus dem unrihmlichen Jahr 2003 zeigt, dass sich
die Européer nicht ohne Widerspruch hinter Deutschland und Frankreich
stellen und eher auf Souverinitit setzen. Daher ist es wichtig, dass in die-
sem sensiblen Politikbereich alle Mitgliedstaaten mitgenommen werden.
Gerade in der wichtigen Frage nach dem Einsatz militirischer Mittel diir-
fen sich die Europder nicht spalten lassen. Das Europa des Jahres 2003
schwankte zwischen zwei extremen Polen; Assoziierung und Dissoziierung
priagten das Bild der politischen Landschaft. Wie gezeigt, fanden sich
Gruppen i#ssue-spezifisch und ad hoc zusammen, trennten sich alsbald und
gingen andere Konstellationen ein. Das Europa des Jahres 2018 agiert
hingegen trotz aller Differenzen beispielweise in der Finanzkrise und der
Migrationskrise stirker gemeinschaftlich.

Aufgabe des Vertrags von Aachen wird es sein, Deutschland und Frank-
reich tatsichlich zu einer »Familie« werden zu lassen, in der sich beide
Partner gleichberechtigt wiederfinden. Der neue Vertrag wird, wie bislang
der alte Elysée-Vertrag, die Moglichkeit eroffnen, den europiischen He-
rausforderungen gemeinsam zu begegnen.® Der Prozess einer — sozialpsy-
chologisch gesprochen — Ingroup-Bildung wird weiter vorangetrieben und
umfasst auch die Burgerinnen und Birger beider Staaten.** Regieren jen-
seits des Nationalstaats braucht langfristig diesen Unterbau eines gemein-
samen Wir-Gefihls, sonst bleibt es ein Regieren im politischen Vakuum.

42 Macron, »Initiative fir Europa« (Fn. 37); Emmanuel Macron, ,Fir eine neue eu-
ropdische Souverinitit“ (Europaisches Parlament, Briissel, 17. April 2018) https://
de.ambafrance.org/Staatsprasident-Macron-vor-dem-Europaparlament-Fur-eine-ne
ue-europaische (abgerufen am 4. Juni 2018).

43 Robert Frank, »Der Elysée-Vertrag, ein deutsch-franzésischer Erinnerungsort?«, in
Defrance und Pfeil (Hrsg.), Der Elysée-Vertrag (Fn. 20).

44 Olaf Leife und Utta-Kristin Leiffe, »Auf dem Weg zum Wir: Ein sozialpsycholo-
gischer Beitrag zur Europiischen Integrations, in Michael Salewski und Heiner
Timmermann (Hrsg.), Gesichter Europas (LIT-Verlag, 2002); Jirgen Habermas, Dze
postnationale Konstellation: Politische Essays (Suhrkamp, 1998).
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»Alpen-Demokratie«?
Die Herausforderung demokratischer Legitimitat in der
makroregionalen Strategie fir den Alpenraum

Melanie Plangger

1. Emnleitung

Grenzuberschreitende Kooperation! hat sich in den letzten Jahrzehnten
von einem Nischenthema zu einem eigenstindigen Politikbereich der EU
entwickelt. Mit der Schaffung finanzieller Unterstiitzungsprogramme und
rechtlicher Moglichkeiten hat sich die Anzahl grenziberschreitender Ver-
binde in der EU stark erhoht.? Zugleich hat Kooperation an Qualitit
gewonnen. Grenziiberschreitende Strukturen stellen heute nicht nur einen
Rahmen fir die Diskussion gemeinsamer Probleme dar, sondern entwer-
fen tUber Projekte sowie politische Deklarationen mittel- und langfristige
Entwicklungsvisionen. Die dabei entstehenden Netzwerke mobilisieren
EU-Fordermittel,® beeinflussen Politiken* und verhandeln Beziehungen
zwischen den territorialen Ebenen.’ Damit wird die Teilnahme in grenz-

1 Unter grenziberschreitender Kooperation wird in diesem Beitrag die Zusammen-
arbeit von subnationalen 6ffentlichen Gebietskorperschaften, also Regionen, Stad-
ten und Gemeinden, tiber nationalstaatliche Grenzen hinweg verstanden. Die EU
fasst mit dem Begriff grenziiberschreitende Kooperation die kleinriumige Koope-
ration von benachbarten Regionen und Stidten, wahrend groere geographische
Verbtinde unter den Begriff transnationale Kooperation fallen. Territoriale Koope-
ration dient in der EU als Uberbegriff fiir klein- und groriumige grenziiberschrei-
tende Strukturen.

2 Markus Perkmann, »Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers
of Regional Cross-Border Co-Operations, (2003) 10 European Urban and Regional
Studies 153.

3 Ebd, 167.

4 Franziska Sielker und Joérg Mirtl, »Positioning EU Macro-Regions: When Sectoral
Policies Meet Cohesion Policy«, (2017) 5 European Structural & Investment Funds
Journal 223.

5 Joachim Blatter, »Grenziberschreitende Regionenbildung und Europiische Inte-
gration. Erkenntnisse aus einem transatlantischen Vergleich«, in Thomas Conzel-
mann und Michele Knodt (Hrsg.), Regionales Europa - Europdisierte Regionen (Cam-
pus, 2002).
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tiberschreitenden Kooperationen auch zunehmend zum Kriterium fiir Ein-
fluss und finanzielle Moglichkeiten.®

Die Entwicklung grenziiberschreitender Kooperation weg vom Experi-
mentier- hin zum relevanten Politikfeld wirft Fragen nach der Legitimi-
tit grenziiberschreitenden Handelns auf. Stand lange Zeit vor allem die
Funktionalitat grenziberschreitender Zusammenarbeit im Vordergrund,
nimmt die wissenschaftliche Beschiftigung mit Fragen der Demokratie
und Legitimitit zu.” Im Mittelpunke steht dabei die Frage, inwiefern
grenziiberschreitende Entscheidungen und Handlungen demokratischen
Normen entsprechen und damit als legitim, oder »normativ richtige, gel-
ten konnen. Viele Untersuchungen zeigen, dass grenziberschreitende Ko-
operation die Voraussetzungen fir demokratisches Handeln nicht erfiillt.?
Zugleich werfen sie Fragen nach den moglichen Grenzen bestehender
Demokratiemodelle im Kontext grenziiberschreitender Kooperation auf.

Der vorliegende Beitrag beschiftigt sich mit der demokratischen Legi-
timitat grenziberschreitender Kooperation. Ziel des Beitrags ist es, die
Problemstellung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Vorstellungen
von demokratischer Legitimitat zu beleuchten. Als empirisches Beispiel
dient dabei die makroregionale Strategie fiir den Alpenraum, die als jangs-
tes EU-Kooperationsinstrument sieben Staaten und 48 Regionen in einen
grenziiberschreitenden Rahmen einbettet. Das erste Kapitel beschaftigt
sich mit dem Konzept demokratischer Legitimitit. Dabei stellt der Bei-
trag mehrere Demokratiemodelle und ihre Vorstellungen von Legitimitat
gegentiber. Der Beitrag unterscheidet reprasentative Demokratiemodelle,
die die Reprisentation von territorial oder funktional definierten Perso-

6 Franziska Sielker, »A Stakeholder-Based EU Territorial Cooperation: The Example
of European Macro-Regions«, (2016) 24 European Planning Studies 1995.

7 Olivier Kramsch und Virginie Mamadouh, »Crossing Borders of Political Gov-
ernance and Democracy«, (2003) 18 Journal of Borderlands Studies 39; vgl. Pa-
trik Hall, »Opportunities for Democracy in Cross-Border Regions? Lessons from
the Oresund Region«, (2008) 42 Regional Studies 423; Markus Kratochwill und
Martin Frohlich, »Legitimitit und demokratische Potenziale grenziiberschreiten-
der Governance. Die Institutionen der Euregio Bodensee«, in Philippe Koch und
Urs Scheuss (Hrsg.), Governance und Demokratie: Vier Fallstudien eines Forschungsse-
minars (National Centre of Competence in Research, University of Zurich, 2008).

8 Hall, »Opportunities for Democracy« (Fn. 7); Kratochwill und Fréhlich, »Legitimi-
tat und demokratische Potenziale« (Fn. 7); André Remy Berberich und Jérg Rober,
»Demokratiedefizite europdischer Grenzregionen: Legitimation und Partizipation
in transnationalen Rdumeng, in Stephan A. Jansen, Eckhard Schréter und Nico
Stehr (Hrsg.), Biirger. Macht. Staat? Neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe, Teilnah-
me und Arbeitsteilung (Springer VS, 2012).
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nenkreisen in den Mittelpunkt stellen, von Demokratiemodellen, die eine
direkte, moglichst breite oder deliberative Beteiligung am Entscheidungs-
prozess betonen.

Das zweite und das dritte Kapitel ziechen die dargestellten Demokratie-
modelle zur empirischen Untersuchung der Alpenraumstrategie heran.
Die Alpenraumstrategie eignet sich als neuer Kooperationsrahmen, der
Einfluss auf das Macht- und Politikgefiige in der EU nimmt, besonders gut
dazu, Fragestellungen der Legitimitit zu behandeln. Der Beitrag beleuch-
tet dabei Potenziale und Grenzen des Anspruchs, demokratische Normen
auf die grenziberschreitende Sphire zu ibertragen. Ein abschliefendes
Fazit fasst die vorgebrachten Argumente zusammen und stellt Schlussfol-
gerungen zum Verhaltnis zwischen grenziberschreitender Kooperation
und demokratischer Legitimitit an.

2. Das Konzept demokratischer Legitimitat

Politische Entscheidungen werden in der Regel von der Bevolkerung als
verbindlich akzeptiert. Dies gilt auch dann, wenn politische Entscheidun-
gen den Interessen der Biirger zuwiderlaufen oder ihnen Pflichten aufbiir-
den. Dabei stiitzt sich diese Akzeptanz nicht nur auf den Sanktions- und
Polizeiapparat einer politischen Einheit. Vielmehr erkennen alle Beteilig-
ten die Autoritit, die ihnen gegentiber angewandt wird, als gultig oder ge-
rechtfertigt an,’ da die Art und Weise, in der Autoritit erworben und aus-
gefithrt wird, bestimmten, allgemein anerkannten Normen entspricht.!®
Sie erscheint den Beteiligten daher normativ richtig.!! Diese generelle
Akzeptanz wird mit dem Begriff Legitimitit gefasst. Legitimitat ist damit
die Prozedur, die eine Entscheidung annehmbar und angemessen macht.!?
Sie wird meist mit Demokratie verbunden und impliziert damit die Uber-

9 Victor Bekkers und Arthur Edwards, »Legitimacy and Democracy: A Concep-
tual Framework for Assessing Governance Practices«, in Victor Bekkers et al.
(Hrsg.), Governance and the Democratic Deficit: Assessing the Democratic Legitimacy
of Governance Practices (Ashgate, 2007), 48.

10 David Beetham und Christopher Lord, Legitimacy and the EU (Routledge, 2013),
3.

11 Philippe C. Schmitter, »Governance in the European Union. A Viable Mech-
anism for Future Legitimation?, in Arthur Benz und Yannis Papadopoulos
(Hrsg.), Governance and Democracy: Comparing National, European and Internatio-
nal Experiences (Routledge, 2006), 159.

12 Bernard Manin, Elly Stein und Jane Mansbridge, »On Legitimacy and Political
Deliberation, (1987) 15 Political Theory 338, 363.
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einstimmung von Autoritit mit demokratischen Normen und Werten.!3
Dies bedeutet insbesondere, dass Entscheidungen von den authentischen
Praferenzen der Bevolkerung abgeleitet sind und von dieser kontrolliert
werden konnen. !

Das Konzept demokratischer Legitimitat betont damit, dass es nicht
ausreicht, Politiken zu gestalten, die positive Auswirkungen fiir die Burger
haben. Diejenigen, die Politik machen, sowie der grundsatzliche Prozess
der Politikgestaltung und -entscheidung, missen ebenso wie die Resultate
von den Biirgern akzeptiert und als normativ richtig, also bestimmten, de-
mokratischen Normen folgend, anerkannt werden. Ansonsten laufen auch
Politiken, die sehr giinstige Auswirkungen haben, Gefahr, nicht akzep-
tiert zu werden. In der Literatur werden daher hiufig drei Dimensionen
von Legitimitit — Input-Legitimitit, Throughput-Legitimitit und Output-
Legitimitit — unterschieden.!S Eine erste Dimension, Input-Legitimitat,
bezieht sich auf die konkreten Moglichkeiten Interessen und Winsche
in den Politikprozess einzubringen. Die zweite Dimension, Throughput-
Legitimitit, beschaftigt sich mit dem Prozess der Entscheidungsfindung,
den Akteuren, die an Entscheidungen mitwirken, ihren Moglichkeiten,
auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen, und moglichen Asymmetrien
im Entscheidungsprozess. Die dritte Dimension, Output-Legitimitit, be-
handelt die konkreten Auswirkungen der Entscheidungen. Sie beschiftigt
sich damit, inwiefern urspringlich formulierte Ziele realisiert wurden,
welche Effekte die gesetzten Mafinahmen zeitigen, wie die Resultate mit
den Interessen und Wiinschen der Birger korrespondieren und wie Birger
Ergebnisse kontrollieren und sanktionieren kénnen. Tabelle 1 illustriert
die Mechanismen der drei Dimensionen demokratischer Legitimitat.

13 Vgl. Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn.9); Anders Uh-
lin, »Democratic Legitimacy of Transnational Actors: Mapping Out the Concep-
tual Terraing, in Eva Erman und Anders Uhlin (Hrsg.), Legitimacy Beyond the Sta-
te? Re-Eexamining the Democratic Credentials of Transnational Actors (Palgrave
Macmillan, 2010).

14 Arthur Benz, »Postparlamentarische Demokratie? Demokratische Legitimation
im kooperativen Staat«, in Michael T. Greven (Hrsg,), Demokratie — eine Kultur
des Westens? 20. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung fiir Politische
Wissenschaft (Leske + Budrich, 1998), 202.

15 Vgl. Fritz W. Scharpf, »Demokratische Politik in der internationalisierten Okono-
mie«, in Greven (Hrsg.), Demokratie — eine Kultur des Westens? (Fn. 14); Bekkers
und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn.9), 57 ff; Joachim Blatter, »De-
mokratie und Legitimations, in Arthur Benz et al. (Hrsg.), Handbuch Governance.
Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder (VS Verlag fiir Sozialwis-
senschaften, 2007).
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Tabelle 1: Die drei Dimensionen demokratischer Legitimitdt

Input-Legitimitat Moglichkeiten, Interessen einzubringen

Throughput-Legitimitit Mitwirkung an und Gestaltung des Entscheidungsprozesses

Output-Legitimitit Resultate der Zusammenarbeit, Kontroll- und Sanktionsme-
chanismen

Dabei gibt es allerdings kein allgemein anerkanntes Schema, welche Be-
dingungen Systeme erfilllen missen, um demokratisch legitim zu sein.
Vielmehr betonen unterschiedliche Demokratiemodelle auch unterschied-
liche Voraussetzungen.'® Modelle, die Reprisentation in den Vordergrund
stellen, untersuchen vor allem, wie Vertreter verantwortlich gehalten wer-
den kénnen und Interessen aggregieren und einbringen. Dabei kann das
Modell territorialer Reprisentation, das auf der Wahl von Vertretern ter-
ritorialer Wahlkreise beruht, vom Modell funktionaler Reprasentation,
das die Bedeutung von Interessengruppen hervorhebt, unterschieden wer-
den. Modelle, die stirker auf Teilhabe abzielen, prifen die Moglichkeiten
breiter Bevolkerungskreise, effektiv an Entscheidungen und Prozessen mit-
zuwirken. Direkte Demokratiemodelle zielen auf die direkte Beteiligung
an Entscheidungen, etwa in Form von Abstimmungen, ab. Partizipative
Demokratiemodelle betonen die moglichst breite Einbindung aller Betrof-
fenen, wahrend deliberative Modelle den rationalen, verstaindnisbasierten
Diskussionsprozess in den Mittelpunkt stellen.

Legitimitat ist kein rein akademisches Konzept, sondern hat zur Folge,
dass alle Beteiligten bestimmte Entscheidungen und Prozesse anerkennen,
akzeptieren und einhalten. Auch grenziiberschreitende Kooperation steht
vor der Herausforderung, Legitimitat fir Entscheidungen und Handlun-
gen zu schaffen. Zwar entstehen durch grenziiberschreitende Kooperation
zumeist keine neuen Regeln und Gesetze, Kooperation wirkt aber auf be-
stehende Regeln und Institutionen ein. Es werden thematische Prioridten
fir die grenziberschreitende Entwicklung festgelegt, Regeln tiber Grenzen
hinweg koordiniert und konkrete Projekte, die der Implementierung der
gemeinsam definierten Priorititen dienen, realisiert.

Ein Beispiel fir diesen Einfluss sind makroregionale Strategien.!” Ma-
kroregionale Strategien sind nach den finanziellen Unterstiitzungspro-

16 Vgl. Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien. Eine Einfiibrung (5. Aufl., Springer
VS, 2010); Peter Massing, Gotthard Breit und Hubertus Buchstein (Hrsg.), Demo-
kratietheorien. Von der Antike bis zur Gegenwart (9. Aufl., Wochenschau Verlag,
2017).

17 Vgl. Jonathan Metzger und Peter Schmitt, »When Soft Spaces Harden: The EU
Strategy for the Baltic Sea Region«, (2012) 44 Environment and Planning A 263;
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grammen, von denen INTERREG das Prominenteste ist, und dem rechtli-
chen Instrument Europdischer Verbund fiir Territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ) der dritte EU-Rahmen fiir grenziiberschreitende Kooperation.
Bislang wurden vier makroregionale Strategien im Ostseeraum, im Do-
nauraum, in der Region Adriatisch-Ionisches Meer und im Alpenraum
geschaffen. Um eine stirker politisch-strategische Dimension zu gewihr-
leisten, beruhen makroregionale Strategien auf einem Strategiedokument,
das klare Prioritaten fur die Zusammenarbeit definiert. Das Strategiedoku-
ment sowie ein Aktionsplan werden von der Europaischen Kommission
erarbeitet und vom Europiischen Rat bestitigt. Konkret implementiert
werden die Priorititsbereiche dann im Rahmen von Steuerungs- oder
Aktionsgruppen, in denen vor allem Mitglieder der offentlichen Verwal-
tungen Projekte ausarbeiten und Erfahrungen, Probleme und Losungen
austauschen. Dabei ist auch vorgesehen, dass sich die Politiker auf makro-
regionaler Ebene regelmafig abstimmen, um die politische Umsetzung zu
erleichtern.

Obwohl makroregionale Strategien keine neuen Fordermittel, Institu-
tionen oder Regeln schaffen sollen, haben sie damit einen potentiell weit-
reichenden Einfluss. Makroregionale Strategien vereinen vielfaltige Akteu-
re in neuen, grenziberschreitenden Netzwerken und definieren themati-
sche Priorititen fir die grenziiberschreitende Entwicklung. Sie nehmen
damit auch Einfluss auf EU-, nationale und regionale Politiken.!® Thre di-
rekte Verankerung in den europaischen Institutionen und die begleitende
Teilnahme der Européischen Kommission erleichtern den Zugang zu EU-
Fordermitteln.!”” Daneben bieten sie ein Forum fir die Neuverhandlung
etablierter Bezichungen zwischen den territorialen Ebenen.? Makroregio-
nale Strategien haben damit redistributive und regionalpolitische Auswir-
kungen, die Fragen nach der allgemeinen Akzeptanz makroregionalen
Handelns aufwerfen.

Sielker, »A Stakeholder-Based EU Territorial Cooperation« (Fn. 6); Stefan Gan-
zle, »Macro-Regional Strategies of the European Union (EU) and Experimentalist
Design of Multi-Level Governance: The Case of the EU Strategy for the Danube
Regiong, (2017) 27 Regional & Federal Studies 1.

18 Sielker, »A Stakeholder-Based EU Territorial Cooperation« (Fn. 6).

19 Dominic Stead, Franziska Sielker und Tobias Chilla, »Macro-Regional Strategies:
Agents of Europeanization and Rescaling?«, in Stefan Ginzle und Kristine Kern
(Hrsg.), A »Macro-Regional< Europe in the Making: Theoretical Approaches and Empi-
rical Evidence (Palgrave Mcmillan, 2016), 112.

20 Melanie Plangger, »Building Something Beautiful with Stones: How Regions
Adapt to, Shape and Transform the EU Opportunity Structures, (2017) Regional
& Federal Studies 1.
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Der vorliegende Beitrag beleuchtet die demokratische Legitimitit grenz-
tberschreitender Kooperation am Beispiel der vierten makroregionalen
Strategie, die fiir den Alpenraum geschaffen wurde. Die Alpenraumstrate-
gie wurde im Janner 2016 in die Implementierung tbertiihrt, ihr Entste-
hungsprozess reicht allerdings einige Jahre zuriick. Der Anstof§ fir die
Alpenraumstrategie kam vor allem von den Alpenregionen,?! also den 6s-
terreichischen und deutschen Bundesldndern, den italienischen Regionen
und Provinzen, den franzdsischen Regionen sowie den Schweizer Kanto-
nen. Regionale Politiker forderten bereits im Jahr 2010, und damit ein
Jahr nach Schaffung der ersten Strategie im Ostseeraum,?? eine eigene
makroregionale Strategie fiir den Alpenraum.?’ Im Anschluss erarbeiteten
die Regionen ein erstes inhaltliches Papier, das im Jahr 2012 von 26
Regionen des Alpenraums auf politischer Ebene verabschiedet wurde.?*
In der Folge gewannen die Regionen die Unterstiitzung ihrer nationalen
Regierungen, die gemeinsam mit den Regionen im Oktober 2013 fiir eine
makroregionale Strategie eintraten.?’ Die nationalen Regierungen trugen
das Thema darauthin in den Europdischen Rat, der die Europiische Kom-

21 Der Begriff »Region« kann verschiedene administrative, symbolische oder territo-
riale Konfigurationen représentieren. In diesem Beitrag wird der Begriff primar
nach dem NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) 2-Schema der
EU, das italienische und franzésische Regionen oder deutsche Bundeslander als
Grundeinheiten makroregionaler Strategien festlegt, definiert. Eine Ausnahme
bilden die beiden italienischen Provinzen Trentino und Sudtirol, die als Provin-
zen an der makroregionalen Strategie teilnehmen. Daneben verweist der Begriff
Region auch auf die Alpenregion als Raum ohne administrative Grenzen.

22 Europiische Kommission, »Mitteilung der Kommission an das Europaische Parla-
ment, den Rat, den Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen zur Strategie der Europaischen Union fiir den Ostseeraumg,
KOM(2009) 248/3, Brissel, 10. Juni 2009.

23 Alpenregionen, »Gemeinsame Erklirung anlasslich des Regionen-Gipfels zur Al-
penstrategie am 12.03.2010 in Mittenwald« www.alpconv.org/de/organization/gro
ups/WGMacroregionalstrategy/Documents/20120130_Alpengipfel DTweb.pdf
(abgerufen am 23. Dezember 2017).

24 Konferenz der Alpenregionen, »Makroregionale Strategie fiir den Alpenraum. In-
itiativpapier der Alpenregionen« (Bad Ragaz, 29. Juni 2012) www.argealp.org/con
tent/download/2521/14858/version/S/file/Initiativpapier_fin_DE.docx.pdf
(abgerufen am 23. Dezember 2017).

25 Staaten und Regionen der Alpenregion, »Political Resolution towards a European
Union Strategy for the Alpine Region« (Grenoble, 2013) http://ec.europa.cu/regio
nal_policy/sources/cooperate/alpine/grenoble_131018_resolution_fin_sig_en.pdf
(abgerufen am 31. Dezember 2017).
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mission Ende 2013 mit der Ausarbeitung der Strategie beauftragte.?¢ Die
Alpenraumstrategie wurde schlieflich im Juli 2015 von der Europaischen
Kommission prasentiert?” und vom Europaischen Rat bestatigt.

An der Alpenraumstrategie nehmen die sieben Staaten Deutschland,
Frankreich, Italien, Liechtenstein, Osterreich, Schweiz und Slowenien so-
wie 48 Regionen teil. Fur die Implementierung wurden drei neue Gre-
mien — eine politische Generalversammlung, der technische Exekutivaus-
schuss und neun Aktionsgruppen?® — geschaffen (vgl. Abbildung 1). Eine
Generalversammlung bildet die politische Ebene. Politiker der teilneh-
menden 48 Regionen und sieben Staaten verabschieden dort die grund-
satzlichen Leitlinien der Zusammenarbeit. Die Europaische Kommission
und die Alpenkonvention, ein zwischenstaatlicher Vertrag, der sich der
nachhaltigen Entwicklung der Alpen verpflichtet hat, nehmen teil, verfi-
gen aber tber kein Stimmrecht. Eine jahrlich wechselnde Prisidentschalft,
die von Nationalstaaten oder Regionen tbernommen wird, setzt Impul-
se und unterstitzt den Prozess. Der Exekutivausschuss ist die operative
Steuerungsebene. Er setzt sich aus sieben nationalstaatlichen Delegationen
zusammen, die Beamte der nationalen und der regionalen Ebene der sie-
ben Alpenstaaten umfassen. Daneben nehmen die Alpenkonvention und
das Alpenraumprogramm, das EU-Kooperationsprogramm fiir den Alpen-
raum, als Beobachter teil. Die neun Aktionsgruppen stimmen Politiken ab
und entwickeln konkrete Projekte. Sie setzen sich vor allem aus Vertretern
der nationalen und regionalen Verwaltungen zusammen.

26 Europiischer Rat, »Schlussfolgerungen«, Tagung vom 19./20. Dezember 2013,
Briissel. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
(abgerufen am 13. April 2018).

27 Europiische Kommission, »Mitteilung der Kommission an das Europaische Parla-
ment, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen zu einer Strategie der Europaischen Union fir den Alpen-
raum«, COM(2015) 366 final, Brissel, 28. Juli 2015; Europdische Kommis-
sion, »Commission Staff Working Document Accompanying the Communica-
tion from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Con-
cerning the European Union Strategy for the Alpine Region, Action Plang,
COM(2015) 366 final, Brissel, 28. Juli 2015.

28 Vgl. Europiische Kommission, »Commission Staff Working Document« (Fn. 27),
47 ff.

338



http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf
https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/de/pdf

»Alpen-Demokratie«?

Abbildung 1: Gremien der Alpenraumstrategie

Generalversammlung

48 Regionen + 7 Nationalstaaten
Europaische Kommission, Alpenkonvention

!

Exekutivausschuss

Politische Ebene

7 nationale Delegationen +~— Prasidentschaft
Europdische Kommission, Alpenkonvention,
Steuerungsebene Alpenraumprogramm

9 Aktionsgruppen

Aktionsgruppenleiter (nationale oder )
regionale Verwaltung, Alpenkonvention)
Umsetzungsebene Mitglieder (nationale, regionale Verwaltung)

Der vorliegende Beitrag untersucht, inwiefern die Entscheidungs- und
Implementationsstrukturen der Alpenraumstrategie den Postulaten demo-
kratischer Legitimitit entsprechen. Dabei werden unterschiedliche Demo-
kratiemodelle in den Blick genommen, die territoriale und funktionale
Reprasentation sowie direkte, partizipative und deliberative Teilhabe beto-
nen. Die Fallstudie beruht auf einer umfangreichen Dokumentenanalyse,
qualitativen Interviews und der teilnehmenden Beobachtung an Treffen
und Konferenzen. In einem ersten Schritt wurde eine grofSe Bandbreite
von Strategiedokumenten, Positionspapieren, Protokollen und Korrespon-
denz analysiert, die von beteiligten subnationalen und nationalen Regie-
rungen zur Verfigung gestellt und in einer Internetrecherche identifiziert
wurden. In einem zweiten Schritt wurden zwischen Mai 2016 und Septem-
ber 2017 50 Interviews mit Vertretern der subnationalen und nationalen
Verwaltungen, europdéischer Institutionen, internationaler Organisationen
sowie Nichtregierungsorganisationen in Belgien, Deutschland, Frankreich,
Italien, der Schweiz, Liechtenstein und Osterreich gefithrt. Zusatzliche In-
formationen zur Umsetzung demokratischer Normen wurden im Rahmen
von Aktionsgruppentreffen und Konferenzen gesammelt. Die Daten wur-
den mit dem Computerprogramm MAXQDA 12 ausgewertet. Das nachste
Kapitel beschiftigt sich zunichst mit der Alpenraumstrategie vor dem
Hintergrund reprasentativer Demokratiemodelle.
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3. Legitimitat und Reprdsentation
3.1. Territoriale Reprisentation

Das Modell der territorialen Repriasentation dient im nationalstaatlichen
Kontext als primirer Mafistab zur Bewertung demokratischer Legitimi-
tat.?” Burger speisen dabei ihre Priferenzen nicht unmittelbar in den Ent-
scheidungsprozess ein, sondern ermachtigen politische Vertreter, in ihrem
Namen Entscheidungen zu treffen. Die Ermichtigung zur Vertretung er-
folgt durch regelmifig stattfindende Wahlen, die die Priferenzen eines
territorialen Wahlkreises, etwa eines Nationalstaates oder einer Region, ag-
gregieren. Damit garantiert das reprasentative Demokratiemodell formell
gleiche Beteiligung durch Wahlen, schrankt zugleich aber dartiber hinaus-
gehende Partizipationsmoglichkeiten ein. Eine wichtige Rolle kommt Par-
teien zu, die Interessen und Winsche der Burger aggregieren und im
politischen Prozess einbringen. Der Widerstreit politischer Ideen erfolgt
in Parlamenten, die Kompromisse zwischen den verschiedenen parteipoli-
tisch organisierten Interessen ermoglichen.

Die Legitimitit von politischen Entscheidungen hangt damit davon
ab, dass durch Wahlen direkt legitimierte Vertreter an Entscheidungen
mitwirken, die Interessen ihrer Wahlkreise einbringen und von diesen
sanktioniert werden koénnen. Auf der Input-Dimension beschaftigt sich
reprasentative Demokratie vor allem mit der Qualitit der Reprisentation,
die verschiedene Interessen inkludieren und reprisentieren soll.3® Die
Throughput-Dimension betont, dass gewihlte Politiker, die Priferenzen
in Wahlen aggregieren, gleichwertig an Entscheidungen mitwirken mis-
sen.3! Zentral sind zudem institutionelle Kontrollmechanismen (checks
und balances), die verhindern, dass eine Institution unbegrenzt Macht
ausiiben kann, und die dafir sorgen, dass auch Minderheiteninteressen im
Entscheidungsprozess Berticksichtigung finden.3? Die Output-Dimension
beschiftigt sich damit, inwiefern die Resultate mit politisch definierten
Zielen ubereinstimmen und den aggregierten Winschen der Birger ent-
sprechen. Daneben muss gewahrleistet sein, dass Burger ihre Volksvertre-

29 Vgl. John Stuart Mill, Considerations on Representative Government (Cambridge
University Press, 2010).

30 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 64 f.

31 Berberich und Réber, »Demokratiedefizite européischer Grenzregionen« (Fn. 8),
134.

32 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 65 f.
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ter kontrollieren konnen.?3 Dafiir miissen sie Gber Informationen tber
getroffene Entscheidungen und Maffnahmen verfigen, um diese auch im
Rahmen von Wahlen sanktionieren zu konnen.

Bei der normativen Bewertung von grenziiberschreitender Kooperation
erweist sich das Modell territorialer Demokratie als besonders einfluss-
reich. Da grenziberschreitende Kooperation in Europa dem klassischen
nationalstaatlichen Modell folgt, nach dem offentliche Gebietskorperschaf-
ten in klar definierten territorialen Riumen moglichst viele verschiede-
ne Themen umfassend regeln,?* wird auch der normative Demokratiean-
spruch haufig nach dem nationalstaatlichen Vorbild modelliert. Territoria-
le Reprisentation in grenziberschreitender Kooperation kann dabei auf
zwei Arten erfolgen. Eine erste Form von territorialer Reprisentation
impliziert, dass alle Entscheidungstrager an ihre eigenen, nicht grenziiber-
schreitenden Wahlkreise gebunden bleiben. Legitim ist grenziiberschrei-
tendes Handeln damit vor allem dann, wenn gewihlte Politiker der regio-
nalen sowie nationalstaatlichen Exekutive und der Parlamente substanti-
ellen Einfluss auf Prioritaiten, Themen und Resultate nehmen und tber
Wahlen sanktioniert werden konnen.3s

Diese Form der indirekten Legitimitit stofft im grenziberschreitenden
Kontext allerdings an einige Grenzen. So erfolgt in der Regel ex-ante kei-
ne formelle Autorisierung von Reprisentation. Da nationale, regionale
und lokale Legislativen in grenziiberschreitender Kooperation eine gerin-
ge Rolle spielen, entscheidet die parlamentarische Debatte auch nicht
dartiber, was eingebracht wird.3¢ Politiker der Legislative, aber auch der
Exekutive sind hdufig wenig in Planungen und Entscheidungen eingebun-
den,’” wahrend Beamte Entscheidungen auch zum Rahmen der Koopera-
tion, etwa zur Auswahl der Teilnehmer oder zur thematischen Agenda,

33 Ebd., 59 und 66.

34 Joachim Blatter, »From >Spaces of Place« to >Spaces of Flowse Territorial and
Functional Governance in Cross-Border Regions in Europe and North Americag,
(2004) 28 International Journal of Urban and Regional Research 540.

35 Vgl. Eva Serensen und Jacob Torfing, »The Democratic Anchorage of Governance
Networks«, (2005) 28 Scandinavian Political Studies 195, 202; Hall, »Opportunities
for Democracy« (Fn. 7).

36 Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokratische Potenziale« (Fn.7),
68; Yannis Papadopoulos, »Accountability and Multi-Level Governance: More Ac-
countability, Less Democracy?«, (2010) 33 West European Politics 1030, 1034 f.

37 Hall, »Opportunities for Democracy« (Fn. 7).
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treffen.3® Grenziiberschreitende Kooperation bricht zudem parteipolitische
Reprisentationsmuster auf, da Beamte und Politiker meist ihre territoria-
len Institutionen und nicht Parteien vertreten.?

Zugleich sind im grenziiberschreitenden Kontext Probleme und Losun-
gen, und damit Ziele und Aktivititen politischer Akteure, hédufig nicht
im Vorhinein bekannt, sondern werden im Prozess definiert und veran-
dert.# Die Erteilung eines klaren Mandats im Vorhinein iber Wahlen,
und die nachtrigliche Prifung dieses Mandats, sind damit schwer mog-
lich.#! Die Ruckbindung der Akteure an klassische Muster der Reprisenta-
tion mindert ihren Handlungsspielraum und erschwert konsensorientier-
tes Verhandeln.#> Wenn Entscheidungstragende zunichst darauf warten
miissen, dass eine offizielle Position der politischen Ebene, idealerweise in
einem parlamentarischen Prozess, vorgegeben wird, kommt es zu langen
Prozessen und Entscheidungsblockaden. Eine zu enge Bindung an den
Wahlkreis unterminiert damit die Fahigkeit, verhandelte Vereinbarungen
zu erreichen.®

SchliefSlich fehlen ex-post Moglichkeiten zur Zustimmung und Kontrol-
le von Reprisentation.** Aufgrund der Komplexitit der Prozesse, der vie-
len beteiligten Akteure und der Notwendigkeit von Kompromissen sind
grenziiberschreitende Arenen haufig intransparent und informell organi-

38 Eva Serensen, »Metagovernance: The Changing Role of Politicians in Processes of
Democratic Governances, (2006) 36 The American Review of Public Administration
98; Papadopoulos, »Accountability and Multi-Level Governance« (Fn. 36), 1034 f.

39 lan Bache und Jan Olsson, »Legitimacy through Partnership? EU Policy Diffusion
in Britain and Swedenc, (2001) 24 Scandinavian Political Studies 215, 231 f.

40 Erik-Hans Klijn und Johannes Franciscus Maria Koppenjan, Managing Uncertain-
ties in Networks: A Network Approach to Problem Solving and Decision Making
(Routledge, 2004); Maarten Hajer, »A Frame in the Fields: Policymaking and
the Reinvention of Politics«, in Maarten Hajer und Hendrik Wagenaar (Hrsg.),
Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society (Cam-
bridge University Press, 2006).

41 Charles F. Sabel und Jonathan Zeitlin, »Learning from Difference: The New
Architecture of Experimentalist Governance in the EU«, in Charles F. Sabel
und Jonathan Zeitlin (Hrsg.), Experimentalist Governance in the European Union.
Towards a New Architecture (Oxford University Press, 2010), 11.

42 Benz, »Postparlamentarische Demokratie?« (Fn. 14), 205 ff; Eva Serensen, »Gover-
nance Networks as a Frame for Inter-Demoi Participation and Deliberationg,
(2012) 34 Administrative Theory & Praxis 509, 524.

43 Berberich und Réber, »Demokratiedefizite européischer Grenzregionen« (Fn. 8),
141.

44 Papadopoulos, »Accountability and Multi-Level Governance« (Fn. 36), 1037.
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siert.® Es fallt damit schwer, Behauptungen der Reprisentation und den
Beitrag der verschiedenen Akteure an Entscheidungen nachzuvollziehen,
zu kontrollieren und zu sanktionieren.*® Grenziberschreitende Koopera-
tion ist bei Wahlen kaum Thema und flieft daher auch nicht in die
Bewertung der Reprisentanten ein. Die teilnehmenden Beamten sind zu-
dem nicht durch Wahlen sanktionierbar. Daneben werden formelle checks
und balances ausgehebelt, um Blockaden im Mehrebenensystem angesichts
vielfaltiger Veto-Spieler zu vermeiden. So werden der Einbezug von Parla-
menten oder der Bezug auf formelle Verfahren haufig als bremsend erlebt
und daher umgangen.’

Die Alpenraumstrategie stellt vor diesem Hintergrund eine demokrati-
sche Verbesserung dar. Da es sich um eine Strategie handelt, die beste-
hende Aktivititen im grenziiberschreitenden Raum zusammenfithren und
hinter einer strategischen Zielsetzung vereinen soll, sicht sie auch eine
politische Verankerung in den teilnehmenden Staaten und Regionen vor.
Direkt in ihren territorialen Wahlkreisen gewihlte Politiker spielen daher
eine wichtige Rolle. Bereits in der Erarbeitungsphase waren Politiker ak-
tiv eingebunden, gaben politische Zielsetzungen vor und verabschiedeten
erste inhaltliche Papiere. Die Bestitigung der Strategie durch den Europi-
ischen Rat, und damit durch die Staats- und Regierungschefs aller EU-Mit-
gliedstaaten, gibt der Strategie eine in den territorialen Nationalstaaten
verankerte Legitimation.

Die Umsetzung der makroregionalen Strategie sieht regelmafSige Tref-
fen der politischen Ebene vor, die im Rahmen der Generalversammlung
grenziiberschreitende Themen debattieren und Grundsatzentscheidungen
treffen soll. Daneben gibt es zu bestimmten Themen auch Fachminister-
treffen. Allerdings nehmen die politischen Vertreter vieler Nationalstaaten
und Regionen nicht an den Treffen teil. Viele Politiker beschiftigen sich
haufig aus Zeitmangel oder mangelndem Interesse nur peripher mit den
Inhalten der Strategie. Politiker in der Generalversammlung vertreten
zudem weniger parteipolitische Positionen als ihre territorialen Institutio-
nen. Dies birgt die Gefahr, dass parteipolitische Differenz im Namen

45 Michael T. Greven, »The Informalization of Transnational Governance: A Threat
to Democratic Governments, in Edgar Grande und Louis W. Pauly (Hrsg.),
Complex Sovereignty: Reconstituting Political Authority in the Twenty-First Century
(University of Toronto Press, 2005).

46 Ebd.; Serensen, »Governance Networks « (Fn. 42), 517f.

47 Arthur Benz, »Path-Dependent Institutions and Strategi ¢ Veto Players: National
Parliaments in the European Uniong, (2004) 27 West European Politics 875.
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territorialer Wahlkreise eingeebnet wird.*® Représentation ist zudem auf
die nationale und regionale Ebene beschrinkt, wihrend Vertreter lokaler
Gebietskorperschaften nicht an der Generalversammlung teilnehmen.

Politische Treffen enden in der Regel mit einer politischen Deklaration,
in der die teilnehmenden territorialen Vertreter grundsatzliche Leitlini-
en vorgeben.* Allerdings bleiben diese Grundsatzbeschlisse haufig vage
und behandeln wenig kontroverse Themen. Das Konsensprinzip macht
es schwer, Entscheidungen zu treffen, die negative Konsequenzen fiir
einzelne Teilnehmer mit sich bringen.’® Eine Politisierung der Debatte
wird zudem durch die funktionale Zielsetzung, die sich an »objektiven«
Problemen des Alpenraumes orientiert und damit Interessenkonflikte dis-
kursiv einebnet, unterminiert.! Da nur die Deklarationen, nicht allerdings
Protokolle oder weiterfithrende Informationen auf der Homepage zur
Verfiigung gestellt werden und die Sitzungen nicht offentlich sind, ist
es schwierig fur die Bevolkerung, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und
Verhalten zu sanktionieren.

Die Parlamente haben eine formell schwache Stellung in der Alpen-
raumstrategie, konnten sich aber fallweise durch einzelne engagierte Po-
litiker einbringen. Teilweise wurde die Alpenraumstrategie in den Regio-
nal- und Nationalparlamenten thematisiert.’? Hervorzuheben ist auch die
Behandlung des Themas im Dreierlandtag des EVTZ Tirol-Stidtirol-Trenti-

48 Hall, »Opportunities for Democracy« (Fn. 7), 430 f; Bache und Olsson, »Legitima-
cy through Partnership?« (Fn. 39), 231 f.

49 Vgl. »Brdo Joint Statement on the European Union Strategy for the Alpine Re-
gion (EUSALP)« (Brdo, 25. Januar 2016) http://eusalp.digital-distillery.net/sites/de
fault/files/uploads/event/318/attachments/eusalpjointstatement25012016.pdf
(abgerufen am 31. Dezember 2017); »Joint Declaration on the EU Strategy for the
Alpine Region (EUSALP)« (Rottnach-Egern, 13. Februar 2017) www.alpine-regio
n.eu/sites/default/files/uploads/news/478/ attachments/17_02_13_joint_declarati-
on_rottach-egern_en.pdf (abgerufen am 31. Dezember 2017); »Joint Declaration
on the EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)« (Minchen, 23. November
2017) www.bayern.de/wp-content//uploads/2017/12/17_11_23-joint-declaration-m
unich-en-final-change.pdf (abgerufen am 31. Dezember 2017).

50 Berberich und Réber, »Demokratiedefizite européischer Grenzregionen« (Fn. 8),
138f.

51 Hall, »Opportunities for Democracy« (Fn. 7), 429 f.

52 Vgl. etwa Deutscher Bundesrat, »Beschluss des Bundesrates: Mitteilung der Kom-
mission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europaischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zu einer Strategie der
Europaischen Union fiir den Alpenraum, COM(2015) 366 final«, 329/15, 25. Sep-
tember 2015.

344



http://eusalp.digital-distillery.net/sites/default/files/uploads/event/318/attachments/eusalpjointstatement25012016.pdf
http://eusalp.digital-distillery.net/sites/default/files/uploads/event/318/attachments/eusalpjointstatement25012016.pdf
http://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/news/478
http://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/news/478
http://www.bayern.de/wp-content//uploads/2017/12/17_11_23-joint-declaration-munich-en-final-change.pdf
http://www.bayern.de/wp-content//uploads/2017/12/17_11_23-joint-declaration-munich-en-final-change.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://eusalp.digital-distillery.net/sites/default/files/uploads/event/318/attachments/eusalpjointstatement25012016.pdf
http://eusalp.digital-distillery.net/sites/default/files/uploads/event/318/attachments/eusalpjointstatement25012016.pdf
http://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/news/478
http://www.alpine-region.eu/sites/default/files/uploads/news/478
http://www.bayern.de/wp-content//uploads/2017/12/17_11_23-joint-declaration-munich-en-final-change.pdf
http://www.bayern.de/wp-content//uploads/2017/12/17_11_23-joint-declaration-munich-en-final-change.pdf

»Alpen-Demokratie«?

no.>3 Das Europdische Parlament hat zudem zwei Resolutionen zur Alpen-
raumstrategie verabschiedet®* und der makroregionalen Strategie Gelder
im Rahmen des Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF) zugewie-
sen. Eine eigene interregionale Gruppe im Europdischen Parlament befasst
sich mit der makroregionalen Strategie. Es gibt damit mehrere parlamen-
tarische Arenen, in denen die Alpenraumstrategie debattiert wird. Wich-
tigste Verbindung zwischen den Parlamenten und der makroregionalen
Strategie sind allerdings weniger formelle Verfahren als informelle Netz-
werke>S sowie einzelne aktive Politiker, etwa die Prasidenten einiger Re-
gionalparlamente oder Abgeordnete des Europiischen Parlaments, die an
der Generalversammlung als Vertreter ihrer Wahlkreise teilnehmen.
Eingeschrinkt ist die reprisentative Dimension schliefSlich dadurch,
dass alle operativen Entscheidungen im Exekutivausschuss und in den Ak-
tionsgruppen fallen. Die Beamten sind, sofern die politische Ebene diese
vorgibt, politischen Zielsetzungen verpflichtet und stehen im Austausch
mit Politikern. Daneben benotigen die Vertreter im Exekutivausschuss
sowie in den Aktionsgruppen ein klares Mandat ihrer Region oder ihres
Nationalstaates, um an Entscheidungen mitwirken zu konnen.’® Da der
grenziiberschreitende Kontext es allerdings nicht zulisst, alle Moglichkei-
ten im Vorfeld zu regeln, kommt den Beamten auch ein Ermessensspiel-
raum zu. Zudem haben sie gegeniiber den Politikern, die sich meist
nur fallweise mit der Alpenraumstrategie befassen, einen Informationsvor-
sprung. Die Europiische Kommission erarbeitet die Strategiedokumente,
bereitet viele Vorschlage vor und koordiniert den generellen Prozess. Sie

53 Gemeinsame Sitzung des Sidtiroler, Tiroler und Trentiner Landtags, Beschluss
Nr.1 betreffend Makroregionale EU-Strategie fiir den Alpenraum, Schwaz,
28. Oktober 2014.

54 Europidisches Parlament, »Entschliefung des Europiischen Parlaments vom
23. Mai 2013 zu einer makroregionalen Strategie fir die Alpen (2013/2549
(RSP))«; Europdisches Parlament, »Entschliefung des Europiischen Parlaments
vom 13. September 2016 zu einer EU-Strategie fiir den Alpenraum
(2015/2324(INI))«.

55 Benz, »Path-Dependent Institutions« (Fn. 47).

56 Strategie der Europiischen Union fiir den Alpenraum, »Rules of Procedure for
the Executive Board of the EU strategy for the Alpine Region« (2016) www.alpine
-region.eu/sites/default/files/uploads/page/24/attachments/eusalp
ebrop24102016.pdf (abgerufen am 26. Dezember 2017); Strategie der Europa-
ischen Union fiir den Alpenraum, »Rules of Procedure for the Action Groups of
the EU strategy for the Alpine Region« (2016) www.alpine-region.eu/sites/default/
files/uploads/page/24/attachments/eusalpagsrop24102016.pdf (abgerufen am 26.
Dezember 2017).
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hat damit eine wesentliche Agenda-Setting-Rolle, die die Verbindung zu
demokratisch legitimierter Reprasentation schwicht.

Die Alpenraumstrategie durchbricht damit das Modell territorialer Re-
prasentation in vielfacher Hinsicht. Parlamente, Parteien und Politiker
treten hinter Netzwerke von Beamten zurtick. Zugleich starkt die Strate-
gie die Reprasentation territorialer Interessen im Vergleich zu anderen
grenziiberschreitenden Strukturen, da sie eine aktive Einbindung der
politischen Ebene und die Formalisierung von Entscheidungsprozessen
vorsieht. Das Modell territorialer Reprisentation stof$t in der grenziiber-
schreitenden Sphire allerdings auch an seine Grenzen. Da es keine Me-
chanismen der Reprasentation von grenziberschreitenden Raumen gibt,
sondern jeder nur seinen eigenen Wahlkreis vertritt, kann niemand den
Anspruch erheben, fir den Alpenraum als grenziiberschreitende Region
zu sprechen. Damit kann auch keiner der beteiligten Akteure Forderungen
gegeniber der EU oder den Nationalstaaten im Namen der grenziiber-
schreitenden Region stellen.’” Der Wunsch, Kompetenz und Legitimitit
an die eigene nationalstaatliche oder regionale Kompetenzsphire zu bin-
den, steht damit im Spannungsverhiltnis zum Anspruch, Probleme und
Potentiale zu adressieren, die die grenziiberschreitende Sphire als Ganzes
betreffen.s8

Eine zweite Moglichkeit, grenziiberschreitende Kooperation nach dem
Modell territorialer Reprasentation zu legitimieren, besteht daher in der
Schaffung grenziiberschreitender Reprasentation. Der Transfer territoria-
ler Représentation auf die grenziiberschreitende Ebene erfordert grenz-
tberschreitende Wahlen. Die teilnehmenden territorialen Einheiten mass-
ten Teile ihrer Souverinitit an ein grenziiberschreitendes Parlament ab-
geben.>? Allerdings kann, selbst wenn die teilnehmenden Regierungen
bereit dazu sind, Souverinitit abzugeben, die Einrichtung einer parlamen-
tarischen Versammlung zu Uberlappungen und damit zu Konflikten um
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen fiithren.®® Da die teilnehmenden
Staaten und Regionen hiufig sehr unterschiedlich grof sind, ist zudem

57 Kramsch und Mamadouh, »Crossing Borders« (Fn. 7), 43.

58 Olivier Kramsch, »Navigating the Spaces of Kantian Reason: Notes on Cosmopo-
litical Governance within the Cross-Border Euregios of the European Uniong,
(2001) 6 Geopolitics 27, 41 f.

59 Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokratische Potenziale« (Fn.7),
72.

60 Hall, »Opportunities for Democracy« (Fn. 7), 433.
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die Gefahr grof, dass nicht jede Stimme dasselbe Gewicht erhalt.®! Dane-
ben wird von einigen Autoren angemerkt, dass ein grenziiberschreitendes
Parlament, das politische Mehrheitsentscheidungen fillt, ein einheitliches
Demos, das sich auch als solches begreift und an grenziiberschreitenden 6f-
fentlichen Diskursen teilnimmt, voraussetzt.®> Andere Autoren merken an,
dass Institutionen selbst Diskurse, Identitat und ein grenziiberschreitendes
Demos schaffen konnen.®? Zurzeit gibt es in einigen grenziberschreitenden
Kooperationen Parlamente,** die allerdings nicht direkt gewihlt werden,
sondern sich aus Delegierten der teilnehmenden Staaten und Gebietskor-
perschaften zusammensetzen. Damit stirken sie die Kontrollfunktion der
nationalen und regionalen Parlamente, fithren aber nicht zur Schaffung ei-
nes grenziiberschreitenden Wahlkreises.®® In der Alpenraumstrategie gibt
es bislang kein grenziiberschreitendes Parlament, das Interessen des Alpen-
raumes reprasentiert.

In Summe entstehen beim Versuch, das Modell territorialer Reprisen-
tation auf die grenziiberschreitende Sphare zu tibertragen, viele Schwierig-
keiten. Die Alpenraumstrategie kann weder den notwendigen direkten
Bezug zu bestehenden territorialen Wahlkreisen noch die Schaffung ei-
nes neuen, demokratisch legitimierten grenziiberschreitenden Wahlkreises
herstellen. Der Beitrag wendet sich daher einem zweiten Mechanismus
von Reprisentation, der funktionalen Reprisentation, zu.

61 Robert Dahl, »Can International Institutions Be Democratic? A Skeptic’s Views,
in Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cordén (Hrsg.), Democracy’s Edges (Cam-
bridge University Press, 1999), 31.

62 Ebd.; Fritz W. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic? (Oxford Uni-
versity Press, 1999); Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokratische
Potenziale« (Fn. 7), 72.

63 Lars-Erik Cederman, »Nationalism and Bounded Integration: What it Would
Take to Construct a European Demos«, (2001) 7 European Journal of International
Relations 139; Julia Boman und Eiki Berg, »Identity and Institutions Shaping
Cross-Border Co-Operation at the Margins of the European Union«, (2007) 17
Regional & Federal Studies 195.

64 Beispiele sind die Baltic Sea Parliamentary Conference im Ostseeraum, der Drei-
erlandtag des EVTZ Tirol-Stidtirol-Trentino oder die Internationale Parlamentari-
sche Bodensee-Konferenz in der Bodensee-Region.

65 Christopher Lord, »Democracy and the European Union: Matching Means to
Standards«, (2006) 13 Democratization 668, 671.
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3.2. Funktionale Reprisentation

Funktionale Reprisentation beruht darauf, dass die Bevolkerung nicht von
gewiahlten Politikern, sondern von Interessengruppen vertreten wird. Die-
se Reprisentation wird vor allem im Modell pluralistischer Demokratie®®
betont, das der institutionellen Politik eine Rolle als neutrale Vermittle-
rin zuweist. Politische Entscheidungen beruhen nicht auf dem Wettstreit
von Parteien in Parlamenten, sondern auf dem Wettbewerb, den Verhand-
lungen und der Koalitionsbildung zwischen Interessengruppen. Politische
Macht ist damit unter vielfaltigen Interessengruppen verteilt. Entscheidun-
gen sind weniger durch territoriale Grenzen und formalisierte Regeln
limitiert, und die Interessenaggregation erfolgt nicht nach territorialen,
sondern nach funktionalen Kriterien. Jeder Biirger kann sich frei einer
Interessengruppe anschlieSen und an den Positionen der Interessengruppe
mitwirken.

Die Legitimitit politischer Entscheidungen hiangt davon ab, ob vielfal-
tige Interessengruppen existieren, gleiche Moglichkeiten zur Teilnahme
haben und von ihren Mitgliedern sanktioniert werden konnen. Auf der
Inputdimension aggregieren Interessengruppen die Priferenzen ihrer Mit-
glieder und erdffnen damit Partizipationsmoglichkeiten.” Der Prozess
der Interessenaggregation ist allerdings davon abhingig, inwiefern alle
Mitglieder auch gleiche Moglichkeiten haben, die Positionen der Inter-
essengruppen mitzubestimmen. Die Throughput-Dimension betont, dass
es einen freien Wettbewerb der verschiedenen Interessengruppen geben
muss, der frei von asymmetrischen Machtverhiltnissen ist.’® Ein unter-
schiedlicher Zugang der Interessengruppen zu Ressourcen und Entschei-
dungsarenen unterminiert die Legitimitit von Entscheidungen. Auf der
Output-Seite soll der Einbezug von Interessengruppen Resultate ermdgli-
chen, die mit den Wiinschen der Biirger korrespondieren. Zugleich erfolgt
die Verantwortlichkeit Giber die Interessengruppen, die von ihren Mitglie-
dern fiir Entscheidungen verantwortlich gehalten werden.®

66 Claude J. Burtenshaw, »The Political Theory of Pluralist Democracy«, (1968) 21
The Western Political Quarterly 577; Robert Dahl, Pluralist Democracy in the United
States: Conflict and Consent (Rand McNally, 1968); Robert Dahl, Democracy and its
Critics (Yale University Press, 1989); Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen
Demokratien (Mit einem Nachwort Gber Leben und Werk Ernst Fraenkels, hrsg.
von Alexander Brinneck, Suhrkamp, 1991).

67 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 69.

68 Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien (Fn. 66), 358.

69 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 69.

348



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

»Alpen-Demokratie«?

Funktionale Reprisentation im grenziiberschreitenden Kontext impli-
ziert, dass verschiedene Interessengruppen frei an der Kooperation und
an Entscheidungen mitwirken konnen. Diese Interessengruppen konnen
auch grenziiberschreitend organisiert sein. Damit erlaubt es das Modell
funktionaler Reprisentation, Legitimitit auch in wenig formalisierten
und territorial nicht einheitlich reprasentierten grenziberschreitenden
Riumen herzustellen. Zugleich trigt es dem Umstand Rechnung, dass
asymmetrische Ressourcen und ein unterschiedliches Bewusstsein eine Be-
teiligung aller Birger an Entscheidungen erschweren. Die Involvierung
von Interessengruppen erscheint vor diesem Hintergrund als eine Mog-
lichkeit, den Einfluss von Birgern, die in den Interessengruppen direkt
Einfluss auf Positionen nehmen konnen, auf verschiedene Politikbereiche
zu starken.”® Interessengruppen fungieren dabei als intermediare Organi-
sationen, die zwischen dem offentlichen Raum grenziberschreitender Ko-
operation und den Birgern vermitteln. Legitimitat, die sich ausschlieflich
auf funktionale Reprisentation stitzt, steht allerdings vor dem Problem,
dass Interessengruppen nur ihren Spendern und Mitgliedern gegeniber
verantwortlich sind, nicht aber der generellen Offentlichkeit oder den
Gemeinschaften, die von ihren Aktionen betroffen sind.”! Daher werden
in der Praxis meist Formen der territorialen und der funktionalen Repra-
sentation miteinander verbunden.

Die Beteiligung von Interessengruppen an Entscheidungen ist in der
grenziiberschreitenden europaischen Kooperation allerdings bislang wenig
ausgeprigt.”? Der Einbezug in der Alpenraumstrategie ist auf wenige Be-
reiche limitiert und wenig strukturiert. Im Erarbeitungsprozess konnten
sich Interessengruppen teilweise in Untergruppen einbringen. Die Aus-
wahl der Interessenvertreter, die einbezogen wurden, orientierte sich aller-
dings nicht an objektiven Kriterien, sondern an Netzwerken, Kontakten
und Ressourcen sowie dem aktiv artikulierten Wunsch, teilzunehmen.
Insbesondere Interessengruppen, die bereits auf der Ebene des Alpenrau-
mes organisiert waren oder Kontakt zu den Entscheidungstragern hatten,
konnten dabei Interessen einbringen. Daneben wurden Interessengruppen
teilweise in den einzelnen Regionen und Staaten im Rahmen von Koordi-

70 Matt Wood, »Between Technocracy and Democracy: How Stakeholder Engage-
ment might be a Solution to the EU’s Legitimacy Problems«, in Adam Hug
(Hrsg.), Europe and the People: Examining the EU’s Democratic Legitimacy (Foreign
Policy Centre, 2016), 16 ff.

71 Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien (Fn. 66), 358; Papadopoulos,
»Accountability and Multi-Level Governance« (Fn. 36), 1037.

72 Joachim Blatter, »From >Spaces of Place« to >Spaces of Flows<?«, 540 f.
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nationsplattformen oder punktuellen Veranstaltungen einbezogen. Eine
weitere Moglichkeit, funktionale Interessen beizutragen, bot die offentli-
che Konsultation der Europaischen Kommission, die einen Online-Frage-
bogen zur Partizipation bereitstellte.”? Allerdings bleibt hier offen, inwie-
fern Beitrige der Interessengruppen in Entscheidungen einflossen. Ein
freier Wettbewerb der Interessengruppen fand daher im Erarbeitungspro-
zess nicht statt.

In den Entscheidungsgremien der Alpenraumstrategie nehmen keine
Interessengruppen teil. Da eine Mitwirkung an Entscheidungen in den Ak-
tionsgruppen ein Mandat eines Nationalstaates oder einer Region voraus-
setzt, konnen Interessengruppen sich auch hier nicht an Entscheidungen
beteiligen. Die in den Gremien vertretenen offentlichen Gebietskorper-
schaften ziehen dabei eine klare Linie zwischen territorialer und funktio-
naler Reprisentation:

Das ist diese Deciston Making Capacity, »nominated by the respective Na-
tional Coordinator«, das heifft, der hat dann sozusagen das Mandat [...]
und ist sozusagen in Rickkopplung, weil da soll gerechtfertigt werden,
dass natirlich ein breiteres Interesse vertreten wird und nicht nur ein
spezifisches. Weil wenn ich eine NGO [Non-governmental organisation,
Nichtregierungsorganisation] zum Beispiel habe, die hat ein bestimmtes,
enges Interesse, das sie vertritt.”4

Es ist klar, dass die organisierte Zivilgesellschaft nicht genauso an Ent-
scheidungen beteiligt werden kann wie die politischen Autorititen. Das ist
normal. Man ist in einem System, in dem die politischen Autorititen die
Legitimitit der Wahlen besitzen, und daher ist es auch ganz normal, dass
die politischen Autorititen die letztgiiltigen Entscheidungen treffen.”

Den Aktionsgruppen kommt allerdings beim Einbezug von Interessen-
gruppen ein bestimmter Ermessensspielraum zu. Einige Aktionsgruppen
beziehen sie aktiv mit ein und erméglichen ihre Teilnahme an Diskussio-
nen und Projekten, wihrend andere eine Teilnahme ausschliefen. Objek-
tive Kriterien, nach denen Interessenvertreter ausgewihlt werden, fehlen
allerdings. Interessengruppen werden daneben weiterhin tber nationale

73 Europaische Kommission, »Public Consultation — Summary Report« (2014) http:/
/ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/eusalp/pdf/summary_report.p
df (abgerufen am 31. Dezember 2017).

74 Interview mit einem Beamten der Europiischen Kommission (Briissel, 4. Okto-
ber 2016).

75 Interview mit einem Beamten der franzésischen Behorde CGET (Commissariat gé-
néral a I'égalité des territoires) (Paris, 28. November 2016), [ibersetzt aus dem Fran-
z0sischen].
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und regionale Koordinationsformate sowie Workshops und Veranstaltun-
gen miteinbezogen. Ein weiterer Mechanismus, um die Beitrige der In-
teressengruppen zu sammeln, ist eine Wissensplattform, die im Internet
Moglichkeiten zur Information, Vernetzung und Kontaktaufnahme bieten
soll. Die verschiedenen Mechanismen sehen allerdings zumeist keine Be-
teiligung der Interessengruppen an Entscheidungen vor, sondern dienen
vor allem der Sammlung von Expertise.

Ein stirkerer Einbezug von Interessengruppen in Entscheidungen kénn-
te Partizipationsmoglichkeiten und damit die Legitimitit erh6hen, ohne
das Entscheidungsfeld fiir die breite Bevolkerung zu offnen. Dafiir wa-
ren allerdings objektive Kriterien fir die Auswahl der Interessengruppen
und eine breit angelegte Kommunikation und Mobilisierung notwendig.
Wenn offentliche Institutionen als Gatekeeper fungieren, mussen sie ihre
Entscheidungen gut begriinden konnen. Fehlen institutionalisierte Kanale,
ist der Einfluss der Interessengruppen stark von den Ressourcen, dem
Organisationsgrad und der Fihigkeit, konsensfihige Positionen zu arti-
kulieren und tber verschiedene Kanile zu kommunizieren, abhingig.
Es besteht daher die Gefahr, dass Organisationen, die bereits grenziiber-
schreitend organisiert sind oder sich auf umfangreiche Ressourcen stiitzen
konnen, Partizipationsprozesse monopolisieren.”¢ Funktionale Reprisen-
tation, die Kriterien demokratischer Legitimitat entspricht, muss daher
Kapazititen auch unter schwicheren Gruppen aufbauen. Einige Aktions-
gruppen bieten mit der Refundierung der Reisekosten fiir Vertreter von
Nichtregierungsorganisationen bereits Ansitze zur Stirkung funktionaler
Reprisentativitat.

SchliefSlich trigt der Einbezug von Interessengruppen nur dann zu
mehr Legitimitit bei, wenn es fur die Mitglieder auch moglich ist, Verant-
wortlichkeit zuzuweisen und zu sanktionieren. Viele Interessengruppen
verfligen iber wenige demokratische Strukturen und bieten kaum Mog-
lichkeiten zur Uberprifung von Entscheidungsprozessen.”” Eine enge Bin-
dung an die eigene Mitgliederbasis, wie auch die Bindung an territoriale
Wahlkreise im Modell territorialer Reprasentation, erschweren wiederum
die Konsenssuche in Verhandlungen.”®

76 Peter Bachrach und Morton S. Baratz, »Two Faces of Power«, (1962) 56 The
American Political Science Review 947; Karin Bickstrand, »Democratizing Global
Environmental Governance? Stakeholder Democracy after the World Summit on
Sustainable Development«, (2006) 12 European Journal of International Relations
467, 489.

77 Papadopoulos, »Accountability and Multi-Level Governance« (Fn. 36), 1037 f.

78 Benz, »Postparlamentarische Demokratie?« (Fn. 14), 209 ff.
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Reprisentative Mechanismen stofSen im grenziiberschreitenden Kontext
an ihre Grenzen. Territoriale Reprisentation endet zumeist an den Gren-
zen der eigenen territorialen Einheit und lasst sich schwer auf die grenz-
uberschreitende Sphire ubertragen. Funktionale Reprisentation wird
durch Ressourcenasymmetrien und Netzwerke gepriagt. Um die demokra-
tische Legitimitat von grenziiberschreitender Kooperation zu erhéhen,
konnen daher Modelle, die die direkte Beteiligung der Bevdlkerung an
Entscheidungs- und Implementierungsprozessen betonen, eine wertvolle
Erginzung darstellen. Das folgende Kapitel beschiftigt sich mit drei Mo-
dellen - direkter Demokratie, partizipativer Demokratie und deliberativer
Demokratie —, die Teilhabe in den Mittelpunkt stellen.

4. Legitimitit und Teilbabe
4.1. Direkte Demokratie

Das Modell der direkten Demokratie sieht vor, dass Winsche und In-
teressen der Birger direkt in Entscheidungen tbertragen werden. Dies
geschieht in der Regel iber Referenden und Initiativverfahren, die ver-
bindlich sind und die Meinung der Birger in den politischen Prozess
einspeisen.” Der Kreis der zur Beteiligung Berechtigten wird in der Praxis
meist territorial definiert, kann aber auch funktional, also nach bestimm-
ten Sachthemen, abgegrenzt werden.

Auf der Input-Dimension steht damit die direkte und gleichberechtigte
Beteiligung der Birger im Vordergrund. Partizipation ist allerdings, in Be-
zug auf die Throughput-Dimension, zumeist an eine einfache Ablehnung
oder Zustimmung zu bestimmten Initiativen gebunden.® Die Gestaltungs-
dimension von Partizipation féllt damit gering aus. Die Moglichkeit, selbst
Themen auf die Agenda zu setzen, gibt der Birgerpartizipation eine star-
ker gestalterische Wirkung.8! Die Output-Dimension betont, dass Resul-
tate den Winschen der Buirger direkter entsprechen, weil sie direkt in
Entscheidungsprozesse einbezogen werden.?? Thre Kontrollmoglichkeiten

79 Lawrence LeDuc, The Politics of Direct Democracy: Referendums in Global Perspective
(Broadview, 2003).

80 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 67.

81 Oli Henman, »Europe by the People: How Could the EU’s Structures Be More
Directly Accountable to its Citizens?«, in Hug (Hrsg.), Europe and the People
(Fn. 70), 27.

82 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 67.
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hangen allerdings auch davon ab, inwiefern sie bereits getroffene Entschei-
dungen etwa durch Referenden auftheben kénnen.

Direkte Demokratie in grenziiberschreitender Kooperation wiirde sich
in grenziberschreitenden Abstimmungen zu bestimmten Sachthemen,?
aber auch in der Moglichkeit von Biirgern, bestimmte Themen auf die
politische Agenda zu setzen, niederschlagen. Die Einfiihrung direktdemo-
kratischer Instrumente in grenziberschreitender Kooperation kénnte ins-
besondere die Input-Dimension von Legitimitit stirken. Die Birger wiir-
den motiviert, sich mit bestimmten Sachfragen im grenziiberschreitenden
Kontext zu befassen. Damit konnte es auch zu einer stirkeren grenziiber-
schreitenden Bewusstseinsbildung kommen. In der Praxis ist Beteiligung
allerdings durch die ungleiche Verfiigbarkeit von Informationen, die Moti-
vation der Birger, sich zu beteiligen, oder die Bedeutung von Bildung fir
Partizipation beschrankt.34

In der makroregionalen Alpenraumstrategie gibt es bislang keine Mog-
lichkeiten direkter Demokratie, da Referenden oder Initiativrechte auf
die Regionen und Staaten beschrinkt bleiben. Eine Méglichkeit waren
allenfalls in allen Staaten und Regionen parallel stattfindende Plebiszite,
deren Wirkung allerdings von den jeweiligen einzelstaatlichen Vorschrif-
ten abhingen wirde.®® Direkte Demokratie setzt zudem die Schaffung
transnationaler Arenen voraus, in denen Offentlich tber Entscheidungen
informiert und diskutiert werden kann. Dafiir sind auch Medien notwen-
dig, die Themen transnational debattieren und nicht in nationalstaatliche
Einzelsphiren herunterbrechen. Die transnationale Debatte von Sachfra-
gen erscheint vor dem Hintergrund des groffen geographischen Perimeters
des Alpenraumes dufSerst schwierig. Die Gefahr, dass die Debatte in viele
Teiloffentlichkeiten zerfillt, ist groff. Abstimmungen wiirden damit eher
mit der eigenen nationalstaatlichen oder regionalen Politik verbunden
werden, wihrend die grenziberschreitende Thematik in den Hintergrund
treten konnte. Die Einrichtung grenziberschreitender Volksabstimmun-
gen konnte diese Offentlichkeit allerdings auch anregen und damit Raum
fir transnationale Debatten schaffen. Da direkte Demokratie Sachfragen

83 Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokratische Potenziale« (Fn.7),
72.

84 lan Budge, The New Challenge of Direct Democracy (Polity Press, 1996).

85 Maria Bertel, Teresa Sanader und Christoph Schramek, »Direkte Demokratie und
Birgerbeteiligung in der Europaregion — Ausgewahlte Aspekte« (Foderalismus-
Blog, 7. Juli 2015) www.foederalismus.at/blog/direkte-demokratie-und-buergerbet
eiligung-in-der-europaregion-—ausgewachlte-aspekte_60.php (abgerufen am 30.
Dezember 2017).
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auf die beiden Optionen Zustimmung oder Ablehnung zuspitzt, integriert
sie in geringerem Mafle unterschiedliche Perspektiven und Hintergriinde,
die den grenziiberschreitenden Kontext pragen. Ein Modell, das dieser
Komplexitat stirker Rechnung tragt, ist das Modell partizipativer Demo-
kratie.

4.2. Partizipative Demokratie

Eine moglichst breite Partizipation nicht nur im Rahmen von Abstim-
mungen, sondern im gesamten Entscheidungs- und Implementierungspro-
zess postuliert das Modell partizipativer Demokratie.¢ Partizipation wird
dabei weniger territorial als vielmehr funktional definiert. Alle von be-
stimmten Sachthemen Betroffenen sollen an Entscheidungen mitwirken
konnen. Damit betont partizipative Demokratie vor allem die Input- und
die Throughput-Dimension von Legitimitat. Auf der Input-Seite stellt sich
primar die Frage, inwiefern organisierte Interessen und Birger direke ihre
Anliegen einbringen konnen und welche Moglichkeiten sie haben, eigene
Themen auf der politischen Agenda zu platzieren. Auf der Throughput-
Dimension wird weniger die Aggregation von Priferenzen als vielmehr
die Integration moglichst vieler verschiedener Interessen betont. Zudem
geht es um die Vermeidung von Dominanz und Asymmetrie. Auf der
Output-Dimension sollen Entscheidungen den eingebrachten Interessen
entsprechen und Moglichkeiten dazu bieten, dass die Burger ungewollte
Resultate auch bewerten und sanktionieren konnen.

Da grenziiberschreitende Kooperation vielfiltige Hintergrinde und un-
terschiedliche Problemdefinitionen umfasst, kann Partizipation ein wert-
volles Mittel sein, um die verschiedenen Perspektiven zu integrieren. Euro-
paische grenziiberschreitende Kooperation bietet allerdings bislang wenige
Moglichkeiten fiir partizipative Prozesse, die Beteiligung umfassend veran-
kern. In der Alpenraumstrategie spielt direkte Teilhabe eine geringe Rolle.
In den Erarbeitungsprozess wurden Birger nicht direkt einbezogen. Ver-
einzelt fanden offentliche Veranstaltungen in den teilnehmenden Staaten
und Regionen statt, die allerdings eher der Information als der Partizipa-
tion an Entscheidungsprozessen dienten. Die breiteste Partizipationsmog-
lichkeit bot die 6ffentliche Konsultation der Europiischen Kommission.

86 Vgl. Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge University
Press, 1970); Peter Bachrach und Aryeh Botwinick, Power and Empowerment: A
Radical Theory of Participatory Democracy (Temple University Press, 1992).
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Uber einen Online-Fragebogen konnten alle Interessierten Anliegen an
die Alpenraumstrategie ibermitteln. Grundlage der Konsultation war ein
Konsultationspapier, das tiber die Strategie informierte und erste themati-
sche Pfeiler festlegte. Voraussetzung fir die Teilnahme war allerdings, dass
die Biirger auch tber ihre Moglichkeiten informiert waren. Die meisten
Teilnehmer stammten daher auch von offentlichen Gebietskorperschaften
oder Interessengruppen. Zudem fehlte es an Kriterien, wie verschiedene
Beitrige bewertet wurden und wie sie in die Entscheidungen einflossen.?”
Es bleibt daher unklar, inwiefern die Strategie und der Aktionsplan die
Konsultation widerspiegeln.

Bei der Umsetzung der Strategie bleiben samtliche Entscheidungsgremi-
en auf offentliche Akteure beschrinke. Biirger kdnnen allenfalls an einzel-
nen Veranstaltungen teilnehmen, die vorrangig der Information dienen
und nicht zur breiteren Interaktion einladen. Erste Ansatze fir eine breite-
re Einbindung wurden allerdings mittlerweile begonnen. Im Rahmen des
jahrlich stattfindenden Forums organisierte die bayerische Prasidentschaft
der Alpenraumstrategie einen Jugendkongress, der Vorschlige zur Star-
kung der Jugendbeteiligung ausarbeitete. Die Aufnahme der Beitrige in
die Umsetzung der Strategie bleibt allerdings offen. Daneben veranstaltete
die Europiische Kommission einen Biirgerdialog, in dessen Rahmen Biir-
ger Fragen zu europaischer Politik stellen konnten. Der partizipative Cha-
rakter des Biirgerdialogs war allerdings dadurch eingeschrankt, dass keine
Entscheidungstriger der Alpenraumstrategie daran teilnahmen. Schlief3-
lich fand unter bayerischer Prasidentschaft erstmals ein Birgerforum statt.
Dabei handelt es sich um eine Ausstellung, in deren Rahmen sich die neun
Aktionsgruppen prasentieren. Interessierte konnen sich an den Stinden
tber die Arbeit der Aktionsgruppen informieren, interaktive Anwendun-
gen ausprobieren und mit den Aktionsgruppenleitern in Kontake treten.
Die Ausstellung bietet damit einen Ausgangspunkt fiir Gespriche und
Interaktion abseits klassischer Frontalformate, ist allerdings nicht mit den
Entscheidungsprozessen in der Alpenraumstrategie verbunden. Das Poten-
tial des Forums zur Demokratisierung hiangt zudem von der Fahigkeit ab,
einen breiten Kreis an Teilnehmern fiir die Interaktion zu gewinnen.

Ein grofles Problem fiir Partizipation ist die Mobilisierung der Bevolke-
rung fiir alpenraumiibergreifende Fragestellungen. Auch die Vertreter der

87 Christine Quittkat und Barbara Finke, »The EU Commission Consultation
Regimes, in Beate Kohler-Koch, Dirk de Bievre, und William Maloney (Hrsg.),
Opening EU-Governance to Civil Society: Gains and Challenges (Universitit
Mannheim, Mannheimer Zentrum fiir Européische Sozialforschung, 2008), 218.
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Regionen und Staaten sehen die Mobilisierung der Biirger als wichtige He-
rausforderung:

Die grofle Herausforderung wird sein, den kleinen Mann und die klei-
ne Frau von der Strafle in diesen Prozess einzubeziehen [...] Wirklich
den Menschen das Gefiithl zu vermitteln, dass diese EUSALP [Euro-
pean Union Strategy for the Alpine Region, EU-Alpenraumstrategie]
etwas ist, das fir sie passiert. Das wird die groe Herausforderung
werden, weil sonst die ganze EUSALP, ja, halt eine von tausenden und
hunderten Organisationen ist, die es halt irgendwie gibt.38

Die Alpenraumstrategie ist bislang nicht in der breiteren Bevolkerung
bekannt; damit sind auch Moglichkeiten, Birger aktiv einzubeziehen, be-
grenzt. Grenziiberschreitende Kooperation schafft hiufig keine Narrative
und Aktivititen, die Birger begeistern und zur Teilnahme aufrufen,®
und knupft weniger an die Lebenswelten der Birger an. Politiken, die
sich direkt und konkret auf ihre Interessen und Ziele auswirken, konnen
allerdings eine Ausnahme bilden und zu punktuell starker Mobilisierung
fithren.® Dabei spielt insbesondere die Kommunikation eine wichtige
Rolle. Primires Kommunikationsmittel der Alpenraumstrategie ist die
Homepage,”! die allerdings wenige Informationen zur Verfiigung stellt
und diese nicht auf die Bevolkerung als Zielgruppe herunterbricht. Der
geographisch grofle Alpenperimeter erschwert die Einbindung aller von
einer Sachfrage betroffenen Beteiligten. In der Praxis miisste sich Partizi-
pation daher auf geographische Teilbereiche oder Reprasentanten der Be-
volkerung stiitzen. Eine weitere Schwierigkeit besteht in den unterschied-
lichen Ressourcen und Fihigkeiten der Biirger, aktiv zu partizipieren.
Wichtig sind hier Aktivititen, die die Fahigkeiten der Biirger, sich selbst
aktiv einzubringen, stirken.”? Eine Moglichkeit, diese Fihigkeiten zu star-
ken, ist die Einbindung in 6ffentliche Debatten. Das Modell deliberativer
Demokratie kann daher eine nutzliche Erginzung darstellen.

88 Interview mit einem Beamten einer osterreichischen Region (Innsbruck, 27. Juli
2016).

89 Kramsch und Mamadouh, »Crossing Borders« (Fn. 7), 45.

90 Dahl, »Can International Institutions Be Democratic?« (Fn. 61), 30.

91 https://www.alpine-region.eu/.

92 Serensen und Torfing, »The Democratic Anchorage« (Fn. 35), 211.
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4.3. Deliberative Demokratie

Das Modell deliberativer Demokratie betont im Vergleich zur direkten
und partizipativen Demokratie stirker die Dimension der Output-Legiti-
mitat.”? Ziel ist nicht die Beteiligung selbst, sondern die Schaffung effekti-
ver und von allen mitgetragener Entscheidungen. Um diese Entscheidun-
gen zu erreichen, sind Diskussionsprozesse notwendig, in denen sich alle
betroffenen Akteure kommunikativ, rational und unter der Zuhilfenahme
von argumentativen Begriindungen austauschen.* Am Ende dieses Dis-
kussionsprozesses sollen sich alle Beteiligten gemeinsam auf ein Ergebnis
einigen, das die vielfiltigen Partikularinteressen in ein groferes Gemein-
wohl einbettet.”s

Die Input-Dimension deliberativer Demokratie betont, dass alle Be-
troffenen an Diskussionsprozessen teilnehmen sollen. Die Throughput-Di-
mension postuliert, dass alle Burger gleiche Moglichkeiten haben sollen,
Deliberation anzustofSen und ihre Meinungen einzubringen. Da Argumen-
tation und nicht Machtaustibung im Mittelpunkt steht, soll die Machtver-
teilung zwischen den Akteuren keine Rolle spielen.?® Auf der Output-Di-
mension dient der Prozess der Deliberation vor allem der Erarbeitung
konsensfihiger Problemlésungen. Zugleich wird die Leistungsfihigkeit
des politischen Systems erhoht.”” Die offentliche, rationale, sachliche und
konsensorientierte Artikulation, Erklirung und Rechtfertigung von Poli-
tik starke die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen, das Verantwortungsbe-
wusstsein der Reprasentanten und damit Verantwortlichkeit und Kontrol-
le.8

Allerdings ist die idealtypische deliberative Situation, in der alle Teil-
nehmer auf gleicher Augenhdhe agieren, in der Realitit aufgrund von
unterschiedlichen Machtverhaltnissen und Fahigkeiten schwer umsetzbar.

93 Blatter, »Demokratie und Legitimation« (Fn. 15), 277 £.

94 Vgl. Jirgen Habermas, Faktizitdt und Geltung. Beitrige zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsstaates (Suhrkamp, 1992); James Bohman und Wil-
liam Rehg (Hrsg.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics (MIT Press,
1997).

95 David Miller, »Deliberative Democracy and Social Choice«, (1992) 40 Political
Studies 54.

96 Jack Knight und Jack Johnson, »What Sort of Equality Does Deliberative Democ-
racy Require?«, in Bohman und Rehg (Hrsg.), Deliberative Democracy (Fn. 94).

97 Blatter, »Demokratie und Legitimation« (Fn. 15), 277 f.

98 Simone Chambers, »Deliberative Democratic Theory«, (2003) 18(6) Annual Re-
view of Political Science, 308; Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokra-
tische Potenziale« (Fn. 7), 71.
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Deliberation stellt gewisse Anspriiche an die Beitridge in deliberativen Pro-
zessen; diese mussen rational, moderat und konsensfihig sein und das
Gemeinwohl beleuchten. Beitrige, die nicht diesen Anspriichen gentigen,
werden kaum berticksichtigt, da sie im Deliberationsprozess nicht artikula-
tionsfihig sind. Bereits marginalisierte Gruppen kénnen dadurch erneut
ausgeschlossen werden.”” Daneben ist Partizipation von unterschiedlichen
Fahigkeiten und Ressourcen der Betroffenen abhingig.'® Wie auch bei
partizipativer und direkter Demokratie prigen zudem kommunikative
Strategien und Medien Interessen und Diskussionen.!0!

Die Verbindung von grenziiberschreitender Kooperation und delibera-
tiver Demokratie erscheint in der Literatur positiver als die Verbindung
mit reprasentativen Modellen.!%2 Da grenziiberschreitende Kooperation
Arenen fir verhandelte Entscheidungsprozesse schafft, die eine grofe
Bandbreite an unterschiedlichen Akteuren und Perspektiven zusammen-
bringen, kann sie Deliberationsprozesse stimulieren.!® Die funktionale
Definition von Beteiligung erdffnet Moglichkeiten, in transnationalen
Kontexten, die sich durch Diversitat, Interdependenz, Komplexitat und die
Unbestandigkeit von Problemstellungen auszeichnen, bessere Problemlo-
sungen zu erzielen.' Priferenzen der Burger werden nicht nur aggregiert,
sondern integriert, in einem Austausch kritisch Gberprift und gegeneinan-
der aufgewogen.'® Damit lasst sich deliberative Demokratie auch flexibler
an sich verandernde Umstinde und die Komplexitit grenziiberschreiten-
der Kooperation anpassen als reprasentative Modelle.'%6

Deliberation stdft zudem Lernprozesse an und beeinflusst die Priferen-
zen der beteiligten Akteure. Die gegenseitige Prasentation von Argumen-
ten fordert den Willen und die Fihigkeit, ein Interesse am Interesse der
anderen zu entwickeln.!?” Solidaritit, geteilte Werte und ein Sinn von

99 Lynn M. Sanders, »Against Deliberations, (1997) 25 Political Theory 347.

100 Knight und Johnson, »What Sort of Equality« (Fn. 96).

101 Blatter, »Demokratie und Legitimation« (Fn. 15), 278.

102 Vgl. Kratochwill und Frohlich, »Legitimitit und demokratische Potenziale«
(Fn.7); Andreas Klinke, Demokratisches Regieren jenseits des Staates. Deliberative
Politik im nordamerikanischen GrofSe Seen-Regime (Barbara Budrich, 2006).

103 Eva Serensen, »Governance and Democracy« (Roskilde Universitet, 2010), 7 .

104 Rainer Schmalz-Bruns, »Deliberativer Supranationalismus: Demokratisches Re-
gieren jenseits des Nationalstaats«, (1999) 6 Zeitschrift fiir Internationale Beziehun-
gen 185.

105 Bekkers und Edwards, »Legitimacy and Democracy« (Fn. 9), 70.

106 Sabel und Zeitlin, »Learning from Difference«; Hajer, »A Frame in the Fields«.

107 Miller, »Deliberative Democracy« (Fn. 95), 55.
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Gemeinschaft werden gefordert.'9® Da es Biirgern hiufig schwer fillt, die
Praferenzen anderer, die weit entfernt leben oder einen vollig anderen
Erfahrungshintergrund haben, zu verstehen, kann Deliberation als Briicke
dienen.'” Kommunikation und Kollaboration konnen helfen, ein starke-
res Bewusstsein fiir Gemeinsamkeiten jenseits der eigenen nationalstaatli-
chen Sphire zu schaffen und die Abgrenzung zwischen dem »Auffen« und
dem »Innen«, die konstitutiv fiir das Modell territorialer Reprasentation
ist, aufzuweichen.!’® Im Gegensatz zum Modell territorialer Reprisentati-
on muss damit auch keine gemeinsame Geschichte und Kultur konstruiert
werden, um den Anspruch von Homogenitit zu untermauern. Deliberati-
ve Demokratie stellt vielmehr die Integration von Differenz in den Vorder-
grund.!!! Zugleich kann deliberative Demokratie das Modell territorialer
Reprasentation ergianzen. Offentliche Debatten erlauben es Biirgern, Wis-
sen und Informationen tber ein Thema zu erlangen und ihre Standpunkte
im Dialog mit anderen Biirgern und Politikern zu tiberprifen und kritisch
zu bewerten.!12

Die wichtigsten Foren fiir Deliberation in der Alpenraumstrategie sind
die Entscheidungsgremien sowie die Aktionsgruppen, da hier die Entwick-
lung und Implementierung der Alpenraumstrategie diskutiert werden. Der
Mafstab der Betroffenheit findet dahingehend Anwendung, dass der Al-
penraum als funktionaler Bezugspunkt abgegrenzt wird. Damit nehmen
potentiell nur jene Nationalstaaten und Regionen teil, die die Erfahrung
des Lebens in Berggebieten teilen. Betroffene nichtstaatliche Akteure wer-
den, wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln ausgefihrt wurde, al-
lerdings kaum in Entscheidungen miteinbezogen. Zugleich umfasst die
Alpenraumstrategie auch Vertreter von Regionen mit geringem Berganteil.
Hinter der weiten territorialen Definition steht die Uberlegung, die Wech-
selwirkungen zwischen dem Berggebiet und dem umliegenden Flachland
sowie den groffen Metropolen zu beriicksichtigen. Der territoriale Peri-
meter wurde im Zuge politischer Verhandlungen abgegrenzt und hangt
damit eng mit den Interessen der teilnehmenden Staaten und Regionen

108 Andreas Follesdal, »Subsidiarity and Democratic Deliberation«, in Erik Oddvar
Eriksen und John Erik Fossum (Hrsg.), Democracy in the European Union: Integra-
tion through Deliberation (Routledge, 2000), 90 f and 105 f.

109 Dahl, »Can International Institutions Be Democratic’« (Fn. 61), 26.

110 Serensen, »Governance Networks « (Fn. 42), 525 f.

111 Olivier Thomas Kramsch und Bohdana Dimitrovova, »T.H. Marshall at the Lim-
it: Hiding out in Maas—Rhein Euregio«, (2008) 12 Space and Polity 31.

112 Serensen, »Governance Networks « (Fn. 42), 511.
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zusammen.'® Deliberative Prozesse in der Alpenraumstrategie werden
damit, so demokratisch sie auch sein mogen, durch die vorhergehenden
Entscheidungen, die die Gemeinschaft definiert haben, mitbestimmet.'# In
den neun Aktionsgruppen wiederum organisieren sich vor allem jene Ver-
waltungen, die sich von der jeweiligen Aktion betroffen fithlen. Allerdings
ist die Teilnahme auch an Ressourcen und den politischen Willen, Per-
sonal bereitzustellen, gebunden. Ressourcenstarke Regionen nehmen an
allen Aktionsgruppen teil, wihrend kleinere Regionen ihre Teilnahme auf
wenige Aktionsgruppen beschrinken. Betroffene nichtstaatliche Akteure
bleiben aus vielen Aktionsgruppen ausgeschlossen.

Die Entscheidungsgremien basieren auf dem Konsensprinzip;''S Ent-
scheidungen sollen daher nur erfolgen, wenn alle Beteiligten sich hinter
einer Einigung versammeln koénnen. Damit ist ein wichtiges Prinzip de-
liberativer Demokratie angesprochen; Deliberation stitzt sich nicht auf
Mehrheitsentscheidungen, sondern auf das diskursive Finden gemeinsa-
mer, fir alle vorteilhafter Losungen. Zugleich entsteht dabei Raum fir
Tauschgeschifte, die der nationalen und regionalen Verteilungslogik fol-
gen. Deliberation steht damit auch in einem Spannungsverhaltnis mit dem
klassischen Modell territorialer Reprasentation, da sich die teilnehmenden
politischen Vertreter auch an den von ihnen vertretenen Wahlkreisen
und nicht nur am gemeinsamen Interesse des Alpenraumes orientieren.
In den Aktionsgruppen ist die Verteilungslogik schwicher ausgepragt, da
hier Vertreter der verschiedenen Verwaltungen Problemdefinitionen und
mogliche Losungen diskutieren. Durch die Abgrenzung zwischen manda-
tierten Entscheidungstrigern und nicht Entscheidungsberechtigten sind
die Akteure allerdings direkter an ihre regionale und nationale Sphare
gebunden. Die Aktionsgruppen teilen die Deliberationssphire zudem in
sektorale Teiloffentlichkeiten, die sich etwa mit Verkehrs- oder Umwelt-
thematiken beschiftigen, wihrend Méglichkeiten zur Debatte iiber sekto-
rale Grenzen hinweg noch wenig ausgeprigt sind. Hier gibt es allerdings
mit Workshops, die von mehreren Aktionsgruppen gemeinsam gestaltet

113 Melanie Plangger, »Exploring the Role of Territorial Actors in Cross-Border Re-
gions«, (2017) Territory, Politics, Governance 1, 12 ff.

114 Frederick G. Whelan, »Prologue: Democratic Theory and the Boundary Prob-
lemc, (1983) 25 Liberal Democracy 13.

115 Strategie der Europaischen Union fiir den Alpenraum, »Rules of Procedure for
the Executive Board of the EU strategy for the Alpine Region« (Fn. 56); Strategie
der Europdischen Union fir den Alpenraum, »Rules of Procedure for the Action
Groups of the EU strategy for the Alpine Region« (Fn. 56).
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werden, sowie gemeinsamen Projekten erste Ansatzpunkte fir eine Uber-
windung der sektoralen Grenzen.

Ein weiteres Forum fiir Deliberation sind 6ffentliche, problemspezifi-
sche Workshops und Treffen, an denen potentiell jeder teilnehmen kann.
Diese Workshops finden sowohl im Rahmen des jihrlichen Forums der
Alpenraumstrategie als auch in den einzelnen Aktionsgruppen statt. Die
meisten Workshops folgen allerdings nicht deliberativen Mafstiben, son-
dern beinhalten vor allem Vortrige und Fragerunden, die wenig Raum
fir Argumentation und Verstindigung bieten. Zudem ist die Teilnahme
durch den geringen Informationsstand tber die Strategie und die groen
geographischen Distanzen limitiert. Eigene Biirgerdialoge und Biirgerfo-
ren im Rahmen des jahrlich stattfindenden Forums sollen Deliberation
beférdern und fiir einen breiteren Personenkreis 6ffnen. Der Biirgerdialog
wird von der Kommission organisiert, ist allerdings nur wenig an die
Alpenraumstrategie gebunden, da Entscheidungstrager der Strategie nicht
teilnehmen. Positiv anzumerken ist allerdings, dass die anwesenden Biir-
ger selbst die Agenda bestimmen koénnen, da sie im Vorhinein Themen
und Fragen fiir die Debatte aufwerfen konnen. Das Birgerforum stellt
eher eine Moglichkeit zur ersten Information und Kontaktaufnahme dar,
kann aber als Ausgangspunkt fir den kommunikativen Austausch mit den
Aktionsgruppen dienen.

Die makroregionale Alpenraumstrategie stellt das Modell deliberativer
Demokratie vor besondere Herausforderungen. Voraussetzung fiir delibe-
rative Demokratie im grenziiberschreitenden Kontext ist, dass transnatio-
nale Arenen fir Deliberation geschaffen werden, die eine Partizipation
am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ermoglichen. Dafiir sind
auch medial vermittelte transnationale Diskurse wichtig. Deliberation
muss Uber etablierte institutionelle Strukturen hinweg schneiden und darf
nicht in nationale oder regionale Sphiren getrennt sein. In der Praxis
erschweren allerdings auf den Nationalstaat ausgerichtete Medien und
Kommunikationskanile, Kulturen und Identititen sowie Infrastrukturen
und Rechtssysteme grenziiberschreitende Deliberation.!'¢ Das territoriale
Perimeter der Alpenraumstrategie umfasst sieben Staaten, 48 Regionen
und rund 80 Millionen Menschen.!” Damit ist er fir effektive Delibera-

116 Hans Knippenberg, »The Maas-Rhine Euroregion: A Laboratory for European
Integration?«, (2004) 9 Geopolitics 608; Eeva-Kaisa Prokkola, »Cross-Border Re-
gionalization and the Finnish-Swedish Border«, (2007) 36 Nordia Geographical
Publications 15.

117 Europaische Kommission, »Mitteilung der Kommission zu einer Strategie der
Europiischen Union fir den Alpenraumg, 2.
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tionsprozesse, die alle Betroffenen einer bestimmten Fragestellung einbe-
zieht, schlicht zu grofS. Der Alpenraum ist zudem nach nationalstaatlichen
und regionalen Trennlinien organisiert und in verschiedene Medienoffent-
lichkeiten geteilt. Daneben gibt es im Alpenraum vier groe und mehrere
kleinere Sprachgruppen.

Der Alpenraum dient damit kaum als Bezugspunkt fiir grenziiberschrei-
tende Debatten, und die Bevolkerung kann, getrennt durch verschiedene
Barrieren, Gemeinsambkeiten, geteilte Probleme und mdgliche gemeinsa-
me Losungswege weniger durch Lernprozesse und Erlebnisse unmittel-
bar erfahren. Auch auf der Ebene der offentlichen Verwaltungen fehlen
oft Informationen tiber die Hintergriinde in anderen Staaten und Regio-
nen. Damit bleibt auch der Praferenzbildungsprozess auf die nationalstaat-
liche Sphire beschrinkt; grenziiberschreitende Interaktionsprozesse, die
Lernen und Verstindigung auslosen, konnen kaum entstehen. Auch ein
Mangel an Transparenz und Offentlichkeit schrankt deliberative Prozesse
ein.!"® Schlielich stellen auch Sprachbarrieren Deliberation vor prakti-
sche Schwierigkeiten. In der Alpenraumstrategie ist Englisch Arbeitsspra-
che. Teilnehmer, die Schwierigkeiten haben, sich in der Fremdsprache
Englisch auszudriicken, bleiben daher von Deliberationsprozessen ausge-
schlossen.

Deliberative Prozesse miissten sich daher auf die Mikroebene und den
Grenzraum zwischen zwei oder drei Alpenstaaten beschrinken. In der
Folge konnten diese Mikro-Prozesse in einen grofleren, alpenraumiiber-
greifenden Rahmen eingebettet werden. Um eine kognitive Basis zu schaf-
fen, kdnnten Moglichkeiten fiir verschiedene Personengruppen geschaffen
werden, Probleme, Potentiale und Herausforderungen der anderen Regio-
nen und Staaten selbst zu erleben. Austauschprogramme und Exkursionen
sind hier ein denkbarer Ansatz. Dabei mussen auch sprachgruppentiber-
greifende Moglichkeiten zur Artikulation geschaffen werden. Eine beson-
dere Moglichkeit bieten dabei neue Medien, die virtuelle Interaktions- und
Deliberationsriume schaffen.’ Allerdings setzt die Nutzung virtueller
Medien voraus, dass die Entscheidungstriger den Alpenraum als virtuellen
Deliberationsraum medial vermitteln und o6ffnen. Ein wichtiges Kommu-
nikationsmittel sind dabei Internetseiten, die eine grenziiberschreitende
Region symbolisch reprasentieren.!?® Als virtueller Interaktionsraum bietet

118 Follesdal, »Subsidiarity and Democratic Deliberation« (Fn. 108), 93.

119 Kramsch und Mamadouh, »Crossing Borders« (Fn. 7), 44.

120 Ebd., 45 f; Enza Lissandrello, »Cross-Border Region Espace Mont-Blanc: >A Terri-
torial Not-Yete«, in Olivier Kramsch und Barbara Hooper (Hrsg.), Cross-Border
Governance in the European Union (Routledge, 2004).
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sich zudem die Wissensplattform der Alpenraumstrategie an, die online
Beitrage aller Interessierten sammeln und Dialogmoglichkeiten erdffnen
kann.

Da die Méglichkeiten fir deliberative Prozesse auf der makroregionalen
Ebene bislang begrenzt und, aufgrund der geographischen Grofe des Ge-
bietes, auch schwierig umsetzbar sind, konzentriert sich Deliberation im
Moment insbesondere auf die regionale und nationale Ebene. Nationale
Koordinationsplattformen, die, wie etwa in Frankreich und Osterreich,
auch zivilgesellschaftliche Akteure einbeziehen, sowie Dialogveranstaltun-
gen bieten dabei erste Ansatzpunkte fiir die Entstehung deliberativer Teil-
offentlichkeiten, die alpenraumiibergreifende Fragestellungen diskutieren.
Eine Einbettung dieser Teiloffentlichkeiten in einen groferen geographi-
schen Kontext wire allerdings notwendig, um die deliberative Qualitit der
Alpenraumstrategie zu verbessern. Zudem erfordert effektive Deliberation
ein Abkommen von klassischen Frontalvortrigen und die Einbindung in
interaktive Formate, in denen jeder Themen auf die Agenda setzen und
sich argumentativ einbringen kann.

Die Beteiligung breiter Bevolkerungsschichten, wie sie in direkten,
partizipativen und deliberativen Demokratiemodellen vorgesehen ist, ist
in grenziiberschreitender Kooperation noch sehr wenig vorhanden. Dies
korrespondiert mit einer geringen Verankerung grenziberschreitender Ko-
operation in den Erfahrungswelten der Biirger.'?! Die praktischen Schwie-
rigkeiten, vor denen das klassische Modell territorialer Reprasentation im
grenziberschreitenden Kontext steht, lassen eine Erganzung mit Elemen-
ten anderer Demokratiemodelle allerdings sinnvoll erscheinen. Das folgen-
de Kapitel stellt dazu abschlieSende Uberlegungen an.

S. Schlussfolgerungen

Ziel des vorliegenden Beitrages war es, die demokratische Legitimitit
von grenzuberschreitender Kooperation im Kontext verschiedener Vor-

121 Jouni Hakli, »Governing the Mountains: Cross-Border Regionalization in Cat-
alonia, in Kramsch und Hooper (Hrsg.), Cross-Border Governance (Fn. 120), 56 ft;
Anke Striver, »Everyone Creates One’s Own Borders« The Dutch-German Bor-
derland as Representations, (2004) 9 Geopolitics 627; Anke Striver, Stories of the
>Boring Border: The Dutch-German Borderscape in People’s Minds (LIT-Verlag,
2005); Juan-Manuel Trillo-Santamarfa, »Cross-Border Regions: The Gap Between
the Elite’s Projects and People’s Awareness. Reflections from the Galicia-North
Portugal Euroregions, (2014) 29 Journal of Borderlands Studies 257.
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stellungen von Demokratie zu untersuchen. Als empirisches Fallbeispiel
diente dabei die makroregionale Strategie fiir den Alpenraum, an der Poli-
tiker und Beamte aus 48 Regionen und sieben Staaten teilnehmen. Da die-
se potentiell weitreichende Auswirkungen auf die Stellung der politischen
Akteure, EU-, nationale und regionale Politiken sowie die Allokation von
offentlichen Geldern hat, steht auch die Alpenraumstrategie vor der He-
rausforderung, demokratische Legitimitit fir grenziiberschreitendes Han-
deln zu schaffen.

Verschiedene Modelle von Demokratie haben dabei sehr unterschied-
liche Vorstellungen, was demokratische Legitimitit im grenziberschrei-
tenden Kontext beinhalten muss. Demokratiemodelle dienen immer nur
der Anniherung an ein normatives Ideal, konnen allerdings aufzeigen,
wo etablierte Formen der Legitimitit vor besonders grofen Hindernissen
stehen. Das weitverbreitetste Modell zur Bewertung demokratischer Legi-
timitat ist das Modell territorialer Reprisentation, das Legitimitit an die
Vertretung territorialer Wahlkreise bindet. Allerdings stoft dieses Modell
im grenziberschreitenden Kontext an Grenzen. Die Bindung der Entschei-
dungstrager an die eigenen nationalstaatlichen oder regionalen Wahlkreise
unterminiert Reprasentation, schwicht die grenziiberschreitende Region
als Ganzes und schafft Verteilungskonflikte. Die Schaffung eines neuen
grenziiberschreitenden Wahlkreises wiederum hatte Konflikte mit beste-
henden Wahlkreisen zur Folge. Das Modell der funktionalen Reprisenta-
tion, das Legitimitit Gber den freien Wettbewerb von Interessengruppen
herstellt, ist dadurch limitiert, dass Interessengruppen tber verschiedene
Ressourcen und einen unterschiedlichen Organisationsgrad verfiigen. In
der Praxis fungieren offentliche Akteure hiufig als Gatekeeper, die Inter-
essengruppen allerdings kaum nach objektiven Kriterien auswéhlen. Die
intern haufig nicht demokratischen Strukturen von Interessengruppen
und fehlende Mechanismen zur Integration von Interessen unterminieren
zudem die Verantwortlichkeit.

Auch Demokratiemodelle, die Teilhabe stirker in den Vordergrund stel-
len, stehen vor vielen Schwierigkeiten im grenziberschreitenden Kontext.
Direkte Demokratie bei grenziiberschreitender Kooperation konnte vor al-
lem mit der Einfithrung grenziiberschreitender Abstimmungen zu Sachfra-
gen umgesetzt werden, wird allerdings durch die gesetzliche Bindung von
Abstimmungen an den Nationalstaat oder die administrative Region limi-
tiert. Auch der Mangel an transnationaler Offentlichkeit schrankt direkte
Demokratie ein. Partizipative Ansitze scheitern haufig an der mangelnden
Fihigkeit zur Mobilisierung breiter Bevolkerungsschichten und dem Feh-
len von konkreten Partizipationsangeboten. Deliberative Ansatze konnten
viele Mingel anderer Demokratiemodelle ausgleichen. Sie zielen auf die
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Schaffung einer gemeinsamen Verstandigungsbasis ab, stellen argumenta-
tive Diskussion in den Vordergrund und umgehen damit die exklusive na-
tionalstaatliche Logik. Zugleich ist grenziiberschreitende Deliberation in
der Praxis schwer umsetzbar. Sie setzt grenziiberschreitende Debatten, die
Abwesenheit von asymmetrischen Machtverhaltnissen und den effektiven
Einbezug aller Beteiligten in Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse
voraus. Das Beispiel der Alpenraumstrategie zeigt, dass diese Voraussetzun-
gen in der Praxis kaum gegeben sind.

Grenziiberschreitende Kooperation steht vor der Herausforderung, die
Bevolkerung mitzunehmen und stirker einzubinden. Ohne eine stirkere
Verankerung in der Bevolkerung bleibt Kooperation auf die Zusammen-
arbeit offentlicher Institutionen beschrinkt, wahrend sie nicht in das
Bewusstsein und die Identititen der Birger vordringt. Grenziberschrei-
tende Kooperation muss daher Mechanismen schaffen, um Beitrige der
Bevolkerung in Entscheidungen und Handlungen einzuspeisen, ihre Be-
rucksichtigung im Entscheidungsprozess zu gewihrleisten und zu ermog-
lichen, dass Entscheidungstrager verantwortlich gehalten werden. Dabei
lasst sich der nationalstaatliche Maf$stab von Demokratie nicht einfach
auf die grenziberschreitende Sphare tibertragen. Vielmehr scheint die Ent-
wicklung neuer Formen der Legitimitit, die sich partizipativer oder delibe-
rativer Elemente bedienen, im grenziiberschreitenden Kontext notwendig.
Entscheidungstriger sollten Kooperation daher in Zukunft als Ausgangs-
punkt nehmen, um verschiedene Formate auszuprobieren und Prozesse
fir unterschiedliche Personengruppen zu 6ffnen. Besonderer Wert sollte
dabei auf Kommunikation, die Entwicklung grenziiberschreitender Narra-
tive, die Festlegung transparenter Prozeduren und Kriterien zur Auswahl
der Agenda und der Teilnehmer sowie die Schaffung transnationaler of-
fentlicher Arenen gelegt werden. Grenziiberschreitende Kooperation kann
damit nicht nur zu einem Feld fiir neue Problemldsungen, sondern auch
zum Experimentierfeld fir neue Formen demokratischer Legitimitit wer-
den.
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Transnationale Formen der Partizipation in
grenziberschreitenden Raumen

Carolin Zwilling

1. Einleitung

Dieser Vortrag widmet sich einem bislang! aus rechtlicher Sicht kaum un-
tersuchten Themengebiet. Sowohl die Partizipationsformen direkter und
deliberativer Demokratie als auch die Entwicklung grenziiberschreitender
Riume sind jeweils als Einzelthemen ausfiihrlich und im Rahmen ver-
schiedener Fachrichtungen wissenschaftlich diskutiert worden. Die Kom-
bination beider Themen hingegen wirft neue Fragestellungen auf, die
besonders aus verfassungsrechtlicher Sicht einer weitergehenden Analyse
bediirfen.

Kern dieser Analyse sind die zentralen Begriffe ,Partizipationsformen®,
~grenziiberschreitende Raume* sowie das sie miteinander auf innovative
Weise verbindende Adjektiv ,transnational®.

Ein niherer Blick auf Europas Grenzregionen legt nahe, dass diese
als Laboratorien fiir den europiischen Integrationsprozess dienen, indem
sie nicht nur der Ort fir eine enge Kooperation zwischen Verwaltungs-
behorden verschiedener Staaten sind (top-down), sondern auch den am
besten geeigneten Ort fir grenziiberschreitende Burgerbeteiligung (bottom-
up) darstellen konnen.? Damit kann sich die grenziiberschreitende Zusam-
menarbeit sowohl als funktionales als auch als demokratisch-partizipatives
Instrument erweisen.

1 Es handelt sich um die Verschriftlichung des Vortrages im Rahmen der Konferenz
»Governance auf dem Priifstand: Direkte und Deliberative Demokratie in Europa“
vom 25. bis 27.10.2017.

2 Vgl. Peter Bufjager und Anna Gamper (Hrsg.), Demokratische Innovation und Parti-
zipation in der Europaregion, (nap, 2015).

3 “CBC regions are framed as laboratories for European integration and are there-
fore favorable arenas for both a space for cross-border administrative cooperation
and a model for modes of citizens’ participation” vgl. Peter Ulrich, »Institutionaliz-
ing (cross-border) citizenship on subnational level — The European Grouping of
Territorial Cooperation (EGTC) as a new administrative space for participatory
and functional governance in Europex, in Federal Governance (2016) 13, 11ff (31).

367



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Carolin Zwilling

2. Versuch einer Begriffsbestimmung

Die zahlreichen Formen direkter und deliberativer Demokratie beruhen
auf den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen und sind somit tblicher-
weise in den Staatsverfassungen und Staatsgesetzen geregelt. In fodera-
len Bundesstaaten oder Regionalstaaten konnen sie auch in substaatliche
Kompetenzbereiche fallen, etwa der Bundeslinder* oder Regionen®.

Der Begriff der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit er6ffnet hinge-
gen ein sehr weit gefasstes und interdisziplinares Forschungsfeld®, das im
Rahmen dieses Beitrages fiir eine verfassungsrechtliche Untersuchung auf
jene Grenzregionen beschrankt werden muss, die einerseits durch Staats-
grenzen — und somit nicht lediglich innerstaatliche Verwaltungsgrenzen
— gekennzeichnet sind und zudem bereits ein Mindestmaf§ an grenziiber-
schreitender Kooperation aufweisen. Diese Kooperation kann sowohl die
Zusammenarbeit von lokalen und regionalen Gebietskorperschaften wie
auch jene im non-gouvernementalen Bereich umfassen. So ist etwa der re-
gelmilige Austausch zwischen wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen
Akteuren oftmals Ausloser fiir langfristige und in wachsendem Mafe in-
stitutionalisierter Kooperation innerhalb eines homogenen Grenzgebietes.
Somit umfasst gemaf$ eines weiten Begriffsverstindnisses die grenziber-
schreitende Zusammenarbeit jede Aktivitat, die beabsichtigt, Ressourcen
von mindestens zwei Akteuren aus unterschiedlichen Staaten auf die Er-
reichung von gemeinsam definierten Zielen auszurichten.” Dabei kenn-
zeichnen vier Dimensionen® die Kooperation: raumliche Merkmale wie

4 Fur einen internationalen Uberblick vgl. Peter Bufjager, Alexander Balthasar und
Niklas Sonntag (Hrsg.), Direkte Demokratie in Tirol, (nap, 2014).

S Siche als Beispiel fiir die Autonome Provinz Bozen Esther Happacher, »Rechtliche
Formen und Voraussetzungen direkter Demokratie in Region und autonomer Pro-
vinz: Aktuelle Entwicklungen am Beispiel Stdtirols«, in Peter Bufjager und Anna
Gamper (Fn. 2), 47ff.

6 Vgl. Peter Schmitt-Egner, »Grundlagen, Bestand und Modelle grenziberschreiten-
der Zusammenarbeit in den sechs Griinderstaaten der EG am Beispiel der Trans-
nationalen Regionen Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonieng, in Ulrich Hufeld,
Peter-Christian Muller-Graf, Stefan Okruch (Hrsg.), Nachbarschaften innerhalb der
Europdischen Union, (Nomos, 2008), 83ff.

7 Vgl. Sara Svensson und Peter Balogh, »Limits to Integration: Persisting Border Ob-
stacles in the EU«, in Eduardo Medeiros (Hrsg.), European Territorial Cooperation.
Theoretical and Empirical Approaches tot he Process and Impacts of Cross-Border and
Transnational Cooperation in Europe, (Springer, 2018), 115ff.

8 Vgl. Frédéric Durand, »Theoretical Framework of the cross-border space pro-
duction - the case of the Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai«, (EUBORDER-
SCAPES Working Paper 9, 2015), 11f.
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wirtschaftliche oder soziale Faktoren einer Grenzregion bestimmen die
strukturelle Dimension des gemeinsamen Raumes, der zweitens durch
jegliche Art des Austausches ebenso eine funktionale Dimension erhilt.
Eine strukturierte Vernetzung von Akteuren, die gemeinsame Steuerungs-
mechanismen wie Arbeitsgruppen oder regionale Rite bilden, er6ffnet
eine institutionelle Dimension der Kooperation. Letztendlich bedarf es
fir den vorliegenden Beitrag auch der vierten Dimension, namlich der
ideellen Verbindung aufgrund von gemeinsamen sozialen, politischen und
kulturellen Wertvorstellungen, die eine enge Bindung des Birgers an den
grenziiberschreitenden Raum schaffen.

Das bedeutet zusammenfassend, dass die Kooperation von bloBem In-
formationsaustausch zwischen non-gouvernementalen Akteuren bis hin zu
abgestimmtem politischen Verhalten der 6ffentlichen Entscheidungstrager
reichen kann. Dabei konnen jeweils sehr unterschiedliche Intensititsstu-
fen erreicht werden, bis hin zu formalisierten und rechtlich komplexen
Kooperationsformen. Sogenannte ,,cross-border governance bodies“ kon-
nen auf volkerrechtlichen bilateralen Staatsabkommen oder auch Europai-
schem Unionsrecht beruhen. Bekannte Beispiele sind die institutionalisier-
ten Formen durch das Madrider Rahmeniibereinkommen und seiner Zu-
satzprotokolle’? sowie der Europaische Verbund territorialer Zusammenar-
beit!°.

Der Begriff ,transnationale® Formen der Partizipation mochte in die-
sem Beitrag darauf hinweisen, dass aber nicht jene Formen direkter und
deliberativer Demokratie gemeint sind, die lediglich in einem der Teilge-
biete des grenziberschreitenden Raumes nach dort geltendem staatlichen
Recht angewandt werden und damit lediglich lokal begrenzt sind, auch
wenn sie vielleicht allen dort Ansissigen oder den Unionsburgern offen
stehen.!! Die Partizipationsform selbst soll als transnational definiert wer-
den koénnen. Peter Ulrich definiert partizipative Governance als self-go-
vernment einer Vielzahl von Akteuren in einem grenziiberschreitenden

9 Europarat, Europaisches Rahmenabkommen tber die grenziiberschreitende Zu-
sammenarbeit zwischen Gebietskorperschaften, SEV-Nr. 106, in Kraft getreten im
Dezember 1981.

10 Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
5.7.2006 tber den Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), Amtsblatt
Nr. L 210 vom 31.7.2006 S. 0019-0024, in Kraft getreten am 1.8.2006.

11 Fur ausfithrliche Beispiele vgl. Peter Bufjager, Alexander Balthasar und Niklas
Sonntag (Fn. 4).
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transnationalen Raum als Antwort auf Defizite in der nationalen Koordi-
nierung.'?

Daraus folgt aber verfassungsrechtlich, dass zwischen den gesetzesschaf-
fenden Formen (im Sinne einer Volksgesetzgebung) und reinen konsulta-
tiven Formen vor oder bei Gesetzgebungsprozessen unterschieden werden
muss. Ob und, wenn ja, inwiefern ein Bevolkerungsteil eines anderen
Staates bei der Austibung der Gesetzgebung als Souverin einbezogen wer-
den konnte, erscheint grundsitzlich schon fraglich. Hervorzuheben ist
aullerdem, dass eine originare Gesetzgebungskompetenz eines der oben ge-
nannten ,cross-border governance bodies“ derzeit ausgeschlossen ist. Eine
Form von grenziiberschreitender Governance und Politikgestaltung unter-
liegt jedenfalls zwei grundlegenden Voraussetzungen: Zum einen muss
politische Verantwortlichkeit eindeutig zuordnebar sein und damit eine
Kontrollmoglichkeit fiir das politische Handeln bestehen, zum anderen
den politischen Rickhalt und damit letztendlich Legitimitét fir das Han-
deln aus der gesamten grenziberschreitenden Bevolkerung erhalten. Nur
eine kontinuierliche Riickkoppelung an den Biirgerwillen aller Teilgebiete
des Grenzraumes schafft das notwendige Vertrauen in die Entscheidungs-
trager. Erst in einem zweiten Schritt entsteht als Folge des Vertrauens
das Zugehorigkeitsgefithl aller Bevolkerungsteile zu dem gemeinsamen
Raum. Nur in einem solchen Fall tbernimmt man freiwillig Pflichten,
denn man erkennt zugleich, dass diese Pflichten durch die individuellen
Vorteile, die der gemeinsame Raum jedem bietet, ausgeglichen werden.
Eine grenziibergreifende Governance, die Synergien zwischen allen betei-
ligten Akteuren schafft und tGber die ausschliefliche Foérderung von Ko-
operation zwischen offentlichen Verwaltungen hinausgeht, garantiert die
Fortentwicklung eines Grenzraumes am ehesten.!?

3. Welche Formen grenziiberschreitender Partizipation sind iiberhaupt moglich?

Die nationalen Rechtsordnungen setzen Schranken, verfassungsrechtliche
wie einfachgesetzliche, fir die konkrete Ausgestaltung der Birgerbeteili-

12 Ulrich, »Institutionalizing« (Fn. 3), 19.

13 Vgl. Julia Boman und Eiki Berg, »Identity and Institutions Shaping Cross-Border
Cooperation at the Margins of the European Uniong, (Regional & Federal Studies
2007), 195ff. Zu den institutionellen Merkmalen vgl. Alice Engl, »Partizipative
Governance und Mehrebenen-Governance in grenziberschreitenden Kontexten:
Ausgewihlte EVTZ-Beispiele im Vergleichg, in Peter Bufjager und Anna Gamper
(Fn. 2), 123ff.
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gungsformen. Die Geltung der jeweiligen Regelung endet an der Staats-
grenze. Mithin erscheint bereits auf den ersten Blick das aufeinander ab-
gestimmte Verhalten in allen beteiligten Gebietskorperschaften als einzig
gangbarer Weg. Als Beispiel kann hier das Thesenpapier “Fortschritt in der
Europaregion Tirol — Stidtirol — Trentino” dienen, das in seiner Forderung
»Euroregionale Stairkung der Burgerinnen- und Burgerbeteiligung, der di-
rekten Demokratie und der Zivilgesellschaft® Folgendes hervorhebt: ,,Jeder
Gebrauch der Instrumente direkter oder partizipativer Demokratie muss
die ihnen durch die nationalen Verfassungen gezogenen Grenzen im Blick
haben. Eine grenziiberschreitende (...) Anwendung von Instrumenten der
direkten Demokratie konnen (...) nur durch ein abgestimmtes Verhalten
der beteiligten Gebietskorperschaften hergestellt werden.“!* Wie bereits
festgestellt besteht derzeit keine origindre Gesetzgebungskompetenz eines
wcross-border governance body“. Daher kann das Ziel der vielen Initiativen
der grenziiberschreitenden Kooperation nur die bestmogliche Anwendung
der bereits bestechenden Kompetenzen sein.!s

Grenziiberschreitende transnationale Partizipation von Birgern ist im
europdischen Mehrebenensystem grundsitzlich auf Ebene der Europa-
ischen Union, auf Linderebene in foderalen Systemen oder Regionen in
Regionalstaaten sowie auf kommunaler Ebene denkbar.

Auf europaischer Ebene konnte an die Burgerbeteiligung mittels Refe-
renden etwa im Rahmen eines Beitrittsverfahrens zur Union oder auch zur
Ratifizierung eines neuen Vertrages im Rahmen eines Abanderungsverfah-
rens wie zuletzt des Lissabonvertrages gedacht werden. Hier mangelt es
jedoch am grenziiberschreitenden Charakter, da es sich stets um nationale
Referenden im Hinblick auf die eigene Mitgliedschaft in der Europaischen
Union handelt. Ebenso wenig bietet sich die Europaische Birgerbeteili-
gung als Instrument an, die sich nicht auf einen eng begrenzten Grenz-
raum fiir die nur dort ansdssige Bevolkerung nutzen lasst.

Da sich keine Rechtsinstrumente im Unionsrecht finden lassen, die
transnationale Partizipationsformen begriinden wirden, hat die Europii-
sche Kommission eine Reihe von EU Birgerdialogen in zahlreichen
Grenzregionen initiiert.! Diese bieten den Unionsbirgern untereinander
sowie mit Personlichkeiten aus der Politik die Moglichkeit, Themen ihres

14 Thesenpapier “Fortschritt in der Europaregion Tirol — Siidtirol — Trentino”, Eure-
gio-Lab 2014, Punkt V, 8f, abrufbar unter www.europaregion.info/de.

15 Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (Hrsg.), European Experience of
Citizens* Participation in Cross-border Governance (online 2015), 6.

16 Siehe ausfithrliche Informationen unter https://ec.europa.eu/info/events/citizens-d
ialogues.
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Grenzraumes und auch die gesamte EU betreffend zu diskutieren. Eine
Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit
unter den Teilnehmern.!” Dennoch ist zu unterstreichen, dass es sich zwar
um eine transnationale Form der Partizipation handelt, diese jedoch nicht
gezielt fir den Willensbildungsprozess oder auch nur fiir die Vorbereitung
eines Gesetzesaktes angewandt wird. Es handelt sich allein um Diskussi-
onsforen.

Auf substaatlicher Ebene ist der Blick vor allem dorthin zu lenken,
wo Bundeslinder oder Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen etwa
im Rahmen von sog. Europaregionen grenziiberschreitende Zusammenar-
beit férdern. Der Begriff Euregio oder Europaregion ist nicht juristisch
bestimmt und kann unterschiedliche Intensititsstufen der Kooperation
umfassen. In institutionalisierten Kooperationsformen mit rechtlich kom-
plexen Regelungen wie etwa dem Europaischen Verbund fiir territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) sind diese nicht nur theorethisch denkbar, son-
dern auch in der Praxis in Ansitzen in Anwendung. Zu verzeichnen ist
eine deutliche Tendenz zu mehr Partizipationsansitzen und moglicher
Teilnahme durch die Bevolkerung am politischen Willensbildungsprozess
je komplexer die Struktur der institutionalisierten Kooperationsform ist.!8

Zunachst ist hier zwischen Partizipationsformen in der Governance
Struktur einerseits und den Formen von grenziberschreitender Biirger-
beteiligung andererseits zu unterscheiden. Zu ersterem gehoren etwa
Kooperationsgremien im institutionellen Aufbau von Europdischen Ver-
biinden fiir territoriale Zusammenarbeit. Derartige Gremien garantieren
die Verkniipfung zwischen den verschiedenen Ebenen eines transnatio-
nalen Handlungsraumes und bieten damit den regelmafSigen Austausch
zwischen den offentlichen Akteuren (politische Institutionen oder Verwal-
tungsapparat) und den nicht-6ffentlichen Akteuren (Zivilgesellschaft).!
Die Mitglieder des Gremiums, die die Birgerschaft reprisentieren, sind
jedoch nur als Individuen dorthin berufen und konnen nicht die Rick-
koppelung an die Gesamtbevodlkerung des grenziberschreitenden Raumes
garantieren. Als Beispiel fir ein Gremium mit Biirgerbeteiligung kann der
EVTZ GO? dienen, bei dem Birgerdelegierte in ,Stindigen Komitees®
in der Ausarbeitungsphase von Projektvorhaben teilnehmen, jedoch nach
Abschluff der Planungsphase bei der Entscheidungsfindung und Abstim-

17 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Evaluation of the Cross-Border EU Citizens* Dialogue
(online 2019).

18 Ulrich, »Institutionalizing« (Fn. 3), 20.

19 Schmitt-Egner, »Transnationale Handlungsraume« (Fn. 6), 15ff.

20 Vgl. ausfihrlich unter https://euro-go.eu/en.
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mung ausgeschlossen sind (Co-Drafting aber kein Co-Decision Making).
Auch der institutionelle Aufbau des EVTZ Ister-Granum sicht ein soge-
nanntes ,Burger Parlament® vor, das letztlich jedoch nur in Form eines
Burgerforums als reines Beratungsorgan fungiert.?! Der EVTZ Eurométro-
pole Lille-Kortrijk-Tournai hat institutionell wie finanziell in seine Struk-
turen sowohl Arbeitsgruppen wie auch das zivilgesellschaftliche Forum
eingebunden.?? An beiden nehmen nicht-6ffentliche und zivilegesellschaft-
liche Akteure teil, die jedoch im Rahmen des vorliegenden Beitrages le-
diglich als eine indirekte Biirgerbeteiligung von Ausschnitten der Bevolke-
rung klassifiziert werden kénnen.

Formen grenziberschreitender Biirgerbeteiligung konnen wie oben be-
schrieben nur auf aufeinander abgestimmtem Verhalten der jeweiligen
Teilregionen beruhen. Die gesetzlichen Schranken der nationalen Rechts-
ordnungen verhindern ein echtes gemeinsames Rechtsinstrument. Denk-
bar sind parallelisiert abgehaltene Volksbefragungen, die mit derselben
Fragestellung und zeitgleich stattfindend den Willen der Gesamtbevolke-
rung wiedergeben konnen. Volksbegehren und Volksabstimmungen hin-
gegen wiaren ausgeschlossen, da nur der jeweilige Bevolkerungsanteil - als
Souverdn nur im eigenen Hoheitsgebiet - ein Gesetz einfordern bzw. iiber
eine Gesetzesvorlage abstimmen kdnnte.

Im Rahmen des Petitionsrechts eines jeden Biirgers konnten auch paral-
lelisierte Birgerinitiativen gestartet werden. Diese beziehen sich tblicher-
weise auf Verwaltungshandeln und unterscheiden sich dementsprechend
von gesetzgeberischer Burgerbeteiligung. Der Ausgang und die Behand-
lung einer solchen Initiative durch die jeweiligen staatlichen offentlichen
Akteure wire getrennt voneinander und den nationalen Verfahrensregeln
entsprechend zu untersuchen.

Einen vor allem fiir Europiische Verbiinde territorialer Zusammenar-
beit interessanten Weg konnten euroregionale Birgerrate bieten. Der tibli-
cherweise jahrlich von den Mitgliedern des EVTZ bereit gestellte Haushalt
konnte zu einem Anteil als Birgerhaushalt erarbeitet und beschlossen
werden. Eine solche Einbindung des Birgers wiirde fiir einen sensiblen
und transparenten Umgang mit den Finanzressourcen sorgen und gleich-
zeitg das Vertrauen schaffen, dass damit etwas fir die Betroffenen geleistet
wiurde. Burgerhaushalte haben sich ausgehend von Lateinamerika in den
vergangenen 30 Jahren in unterschiedlichen Formen als Beteiligungsin-

21 Vgl. ausfithrlich unter http://istergranum.eu/en.
22 Alice Engl, »Partizipative Governance« (Fn. 13), 131ff.
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strument auf lokaler Ebene erfolgreich verbreitet.?? Die Bevolkerung erhalt
so die Mdglichkeit, sich bei der Planung und/oder Verteilung 6ffentlicher
Finanzmittel zu beteiligen. Anhand von sechs Idealtypen unterscheidet
man zwischen den Typen als Partizipative Demokratie, Blirgernahe De-
mokratie, Partizipative Modernisierung, Multi-Stakeholder-Partizipation,
Neokorporatismus und Community Development. Diese Idealtypen wur-
den anhand von sechs Kriterien definiert: dem Kontext (sozio-politischer
Rahmen), dem normativen Rahmen (Ideologien und politische Ziele),
dem Verfahren (Regeln der Birgerbeteiligung), den Dynamiken kollekti-
ven Handelns (Einfluss der Zivilgesellschaft, Existenz von Bottom-up-Be-
wegungen etc.), dem Verhéltnis zwischen konventioneller Politik und
Beteiligung sowie anhand von Stirken, Schwichen und Herausforderun-
gen.”* Wihrend sich das Instrument auf lokaler Ebene weltweit? etablie-
ren konnte, besteht weiterhin eine besondere Herausforderung darin, es
auf regionale oder nationale Ebene zu tbertragen. So hat Italiens Region
Latium einen Birgerhaushalt eingefiihrt und Portugal sogar einen natio-
nalen Burgerhaushalt, bei dessen ersten Durchgang 2017 ein Budget von
drei Millionen Euro zur Diskussion stand. Fiir ein transnationales Verfah-
ren jedoch, etwa im Rahmen eines EVTZ, fehlt es derzeit noch an erfolg-
reichen Beispielen.

Wenn die Intensitat der Einbeziehung des Biirgers in jedem der Lan-
desteile des gemeinsamen Grenzraumes und damit die Nachhaltigkeit sei-
ner Einflussnahmemoglichkeit betrachtet wird, kdnnte man folgende drei
Gruppen bilden, in die sich die oben skizzierten Beispiele einfiigen.

Erstens: Eine echte direkte Entscheidung durch alle Biirger gemeinsam
und mit Rechtswirkung im gesamten grenziiberschreitenden Raum schei-
det vor allem aus verfassungsrechtlichen Griinden aus.

Zweitens: Eine echte gemeinschaftliche Entscheidung, bei der die Biir-
ger gleichrangig neben den Organen der reprasentativen Demokratie
mitentscheiden?®, ist auf grenziiberschreitender lokaler Ebene ebenfalls
bislang nicht ersichtlich. Ein EVTZ kénnte sich hierfir aufgrund seiner

23 Vgl. Yves Sintomer, Anja Rocke und Carsten Herzberg (Hrsg.), Participatory bud-
geting in Europe. Democracy and public governance (Routledge 2016).

24 Vgl. Carsten Herzberg, Yves Sintomer und Anja Rocke, »Biirgerhaushalte«, in
Veit S., Reichard C., Wewer G. (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform
(Springer 2019), 496ft.

25 Engagement Global gGmbH (Hrsg.): Biirgerbaushalte weltweit. Dialog Global —
Schriftenreihe der Servicestelle Kommunen in der einen Welt (BMZ Nr. 25, 2014).

26 Hier kdnnte von Joint decision-making oder participation gesprochen werden.
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eigenen Rechtspersonlichkeit als ,,grenziiberschreitendes Demokratielabo-
ratorium* anbieten.”

Drittens: Eine auf reiner Zusammenarbeit beruhende Einbindung des
Biirgers in allen Landesteilen des Grenzraumes kann entweder in Form
der Meinungserhebung oder der Informationsweitergabe von Seiten der
Verwaltung an den Biirger erfolgen, beides sowohl in der Planungs- wie in
der Umsetzungsphase.?’

Ein vertiefter Blick sollte auf die Moglichkeiten geworfen werden, die
einige EVTZ bieten kénnen. Grenziiberschreitende Governance und Parti-
zipation ist unstrittig dort einfacher zu verwirklichen, wo bereits gleich
gelagerte kulturelle Voraussetzungen beiderseits der Staatsgrenzen vorherr-
schen.? Kulturelle Homogenitit foérdert eine gemeinsame Identitit, die
ihrerseits wiederum Voraussetzung ist fiir eine bottom-up entstehende par-
tizipative Governance ist. Im Zuge des Europdischen Integrationsprozesses
bietet das rechtlich komplexe Instrument des EVTZ zur Institutionalisie-
rung von grenziberschreitender Zusammenarbeit die besten Moglichkei-
ten, um ein weites Spektrum von Kompetenzen auf subnationaler Ebene
auszuiiben und gleichzeitig eine staatliche Ausiibung auszuschliefen. Ge-
rade hierdurch ist ein EVTZ am geeignetsten, um eine transnationale loka-
le Governance zu erschaffen, sie stetig anzupassen und mit den Biirgern zu
modellieren.3® Der Europiische Ausschuss der Regionen fordert ausdriick-
lich alle EVTZ auf, innovative Formen von Burgerbeteiligung zu entwi-
ckeln und anzuwenden,’' und sieht den EVTZ als am besten geeignetes
Laboratorium, um offentliche Politiken auf transnationaler subnationaler
Ebene zu entwickeln.3? Ein Blick in die konkrete Umsetzung zeigt jedoch
durchgehend ein erniichterndes Bild: partizipative Governance findet in
der Praxis lediglich anhand einzelner Aktionen statt wie Job Days oder
themenbezogener Informationsveranstaltungen, hingegen bleibt eine insti-

27 Juan-Manuel Trillo-Santamaria, »Cross-Border Regions: The Gap Between the
Elite’s Projects and the People’s Awareness. Reflections from the Galicia-North
Portugal Euroregion« (Journal of Borderland Studies 2/2014), 257t.

28 Darunter wiren consultation oder information zu verstehen.

29 Ulrich, »Institutionalizing« (Fn. 3), 21.

30 Ulrich, »Institutionalizing« (Fn. 3), 25.

31 Committee of the Regions, Work Programme for Networks and Platforms for the
European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC), 2015, 4f. Vgl. Christian
Gsodam und Alfonso A. Martinez, »New EU Rules for the EGTC: How the Com-
mittee of the Regions Shapes Territorial Cooperation in Europe, in Alice Engl
und Carolin Zwilling (Hrsg.), Functional and More? New Potential for the European
Grouping of Territorial Cooperation — EGTC (Eurac Book 63, 2014), 391t (70).

32 Ulrich, »Institutionalizing« (Fn. 3), 26.
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tutionell verankerte kontinuierliche Mitentscheidung durch die Biirger
weiterhin reine Theorie.

4. Abschlieflende Bewertung: Statt Teilnahme nur Teilbabe? Statt Teilnahme
aber Teilhabe!

Letztlich lassen die skizzierten Beispiele nur einen Schluf§ zu: In grenz-
tiberschreitenden Riumen ware zwar theoretisch, namlich durch die auf-
einander abgestimmten Verfahren in jedem der Einzel-Rechtsrdume oder
der institutionellen Verankerung innerhalb eines EVTZ, auch echte Teil-
nahme an Entscheidungs- und Rechtssetzungsprozessen fiir den Burger
moglich, doch fehlt es bislang an der praktischen Umsetzung derart inno-
vativer Wege.

Die Grenzriume bieten sich derzeit jedoch erfolgreich als Laboratorium
fir Formen der Teilhabe an Entscheidungsprozessen an. Auf europaischer
wie lokaler Ebene nimmt eine wachsende Zahl der Bevolkerung an soge-
nannten ,participation® oder ,consultation“ Verfahren teil, um aktiv die
Entscheidungsfindung in den fiir sie lokal bedeutenden Themenbereichen
zu beeinflussen.? Die Arten der Teilhabe konnen sehr unterschiedlich aus-
gepragt sein, von reiner Meinungsauflerung zu vorgegebenen Fragestellun-
gen bis hin zu konstruktiven Vorschligen bei Losungsfindungsprozessen.
Ebenso ist bei der Institutionalisierung des Verfahrens von einzelfallbezo-
genen bis hin zu komplex geregelten und wiederkehrenden Verfahren
zu unterscheiden. Je komplexer die Verfahrensstruktur fiir eine grenziiber-
schreitende Teilhabe der Burger gestaltet ist, so scheint wiederum zu
gelten, desto besser und nachhaltiger funktioniert die Einbindung des
Burgers, was seinerseits einen ersten Schritt in Richtung einer grenziiber-
schreitenden Burgergesellschaft darstellt.

Die Teilhabe in der Phase, die der eigentlichen Entscheidungsfindung
vorangestellt wird, welche ihrerseits meist den reprasentiven Organen vor-
behalten bleibt, ist dennoch ein erster Schritt in die richtige Richtung und
sollte daher als Chance fiir eine umfassende transnationale partizipative
Teilnahme gewertet werden.

33 Als Beispiele seien die Initiative ,Europe Calling® in der Region Aachen und
Ostbelgien genannt. www.europecalling.nl, ebenso wie MOT und cross-border
EU Citizens‘ Dialogue.

376



http://www.europecalling.nl
https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.europecalling.nl

Herausgeber und Autoren

Elisabeth Alber, PhD, Forscherin am Eurac Research Institut fir Vergleichen-
de Foderalismusforschung in Bozen, Sidtirol. Sie widmet sich Fragen der
Biirgerbeteiligung in Mehrebenensystemen, Dezentralisierungsprozessen und
territorialen Autonomien sowie der vergleichenden Foderalismusforschung mit
Schwerpunkt auf intergouvernementale Beziehungen in multinationalen Staa-
ten.

Carolin Zwilling, Ass. iur., Koordinatorin und Forscherin am Eurac Research
Institut fiir Vergleichende Foderalismusforschung in Bozen, Stdtirol. Sie wid-
met sich Fragen der lokalen Autonomie, des italienischen Regionalstaates, des
Europarechts und der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit.

Eva Maria Belser, Prof. Dr. iur., Inhaberin des Lehrstuhls fiir Staats- und Verwal-
tungsrecht an der Universitit Freiburg sowie eines UNESCO Lehrstuhls fiir
Demokratie und Menschenrechte, Ko-Direktorin des Instituts fiir Foderalismus
und Mitglied der Direktion des Schweizerischen Kompetenzzentrums fir Men-
schenrechte. Sie lehrt und forscht im Bereich des schweizerischen und verglei-
chenden Verfassungsrechts.

Peter Bufjiger, Univ.-Prof. Dr., Professor am Institut fiir Offentliches Recht,
Staats- und Verwaltungslehre der Universitit Innsbruck, Direktor des Instituts
fur Foderalismus in Innsbruck, Mitglied des Staatsgerichtshofes des Firsten-
tums Liechtenstein.

Carmen Descamps, M.A., ist freiberufliche Projektleiterin und Forscherin. Zuvor
war sie fiir die Friedrich-Naumann-Stiftung fiir die Freiheit in Brissel und Ma-
drid als Projektleiterin Europa bzw. Mediterraner Dialog titig sowie Research
Fellow des European Liberal Forum. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut fiir Europdische Politik in Berlin hat sie zur Europdischen Burgerinitia-
tive sowie zu EU-Reformen geforscht. IThre Forschungsinteressen umfassen Eu-
ropaische Integration, Demokratie und Partizipation in der EU, europaiische
Parteiensysteme sowie deutsch-franzosische Beziehungen.

Annegret Eppler, Prof. Dr. habil., ist seit 2017 Professorin an der Fakultit I
Rechts- und Kommunalwissenschaften sowie seit 2018 stellvertretende Gleich-
stellungsbeauftragte der Hochschule Kehl. Sie ist Inhaberin des Jean-Monnet-
Lehrstuhls ,Kommunen in der Europdischen Union“ und koordiniert den For-
schungsbereich Europastudien.

377



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Herausgeber und Autoren

Anna Gamper, Univ.-Prof. Dr., Professorin am Institut fiir 6ffentliches Recht,
Staats- und Verwaltungslehre der Universitit Innsbruck, Mitglied des Akade-
mischen Senats und Koordinatorin des Forschungszentrums Foderalismus der
Universitit Innsbruck, Vorstandsmitglied des Osterreichischen Juristentags, der
Osterreichischen Gesellschaft fiir Gesetzgebungslehre sowie der Euroregionalen
Vereinigung fiir vergleichendes offentliches Recht und Europarecht.

Andreas Kiefer, Dr. iur., seit 2010 Generalsekretir des Kongresses der Gemeinden
und Regionen des Europarates. Davor war er als Leiter der Europaabteilung
des Landes Salzburg und Gemeinsamer Liandervertreter auf Beamtenebene u.a.
fur die Vorbereitung der EU-Regierungskonferenzen, fir die innerstaatliche
Umsetzung des Subsidiarititskontrollverfahrens nach dem Vertrag von Lissabon
und fiir intergouvernementale Gremien des Europarates im Bereich der lokalen
und regionalen Demokratie zustindig.

Karl Késsler, Dr. Mag., ist Forscher und Projektleiter am Eurac Research Institut
fir Vergleichende Foderalismusforschung in Bozen sowie als Vertreter Oster-
reichs Mitglied der Expertengruppe des Europarats zur Europiischen Charta der
kommunalen Selbstverwaltung. Unter anderem leitet er das EU-Horizon 2020-
Projekt “Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay (LoGov)*.

Sabine Kropp, Prof. Dr., Leiterin des Arbeitsbereichs Politisches System der BRD
an der Freien Universitit Berlin. Sie widmet sich v.a. Fragen der vergleichenden
Foderalismus- und Koalitionsforschung. Ebenso forscht sie zu Fragen der Ver-
waltungspolitik sowie zur regionalen Politik Russlands.

Olaf Leife, apl. Prof. Dr. fiir Europaische Studien am Institut fir Politikwissen-
schaft der Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Mitglied des Center for European
Studies an der FSU Jena und des Kuratoriums des Collegium Europacum Jenen-
se.

Melanie Plangger, PhD, absolvierte das Doktoratsstudium der Politikwissenschaf-
ten an der Universitit Innsbruck. Fir ihre Dissertation ,Moving Mountains to
Brussels: how regions act within, shape and benefit from the EU macro-regional
strategy for the Alpine region (EUSALP)” erhielt sie den Foderalismus-Preis
2020. Aktuell ist sie als Verwaltungsangestellte im Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Abteilung Sudtirol, Europaregion und AufSenbeziehungen titig.

Julian Plottka, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Jean-Monnet-Lehrstuhl fir
europdische Politik an der Universitit Passau sowie an der Professur fiir Europa-
politik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitit Bonn. Er leitete u.a.
die Forschungsprojekte ,,Study on the European Added Value of the European
Citizens’ Initiative“ und ,The Relaunch of Europe. Mapping Member State
Reform Interests“. Seine Forschungsschwerpunkte sind das politische System
der EU, dessen demokratische Legitimation, europaische Zivilgesellschaft, die
Europaische Birgerinitiative sowie die AuSenbezichungen der Union zu Zen-
tralasien.

Christoph Schramek, Dr., Abteilung Umweltschutz, Amt der Tiroler Landesregie-
rung, 2016-2020 Institutsassistent am Institut fir Foderalismus in Innsbruck,
2013-2016 Projektmitarbeiter und Universitatsassistent am Institut fir Offentli-
ches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universitat Innsbruck.

378



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Herausgeber und Autoren

Wolf J. Schitnemann, Prof. Dr., Inhaber einer Juniorprofessur fiir Politikwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Politik und Internet an der Universitit Hildes-
heim. Seine Forschungsinteressen liegen in den Feldern der internationalen
Netzpolitik, der europdischen Integration sowie der vergleichenden Diskursfor-
schung.

Teija Tiilikainen ist seit 2019 Direktorin des European Centre of Excellence
for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE). Friher war sie Direktorin des
Finnish Institute of International Affairs (FIIA). Als Politikwissenschaftlerin
spezialisierte sie sich auf Europastudien, insbesondere auf konzeptionelle Fragen
zum politischen System der EU und ihrer Auflenbeziehungen. Sie vertrat die
finnische Regierung im Europiischen Konvent 2002-03 und fungierte als Staats-
sekretirin des finnischen Auffenministeriums in 2007-08.

Jens Woelk, Prof. Dr., ist Inhaber des Euregio Lehrstuhls fiir Vergleichendes Ver-
fassungsrechts an der Universitit Trento, Senior Research Associate am Eurac
Research Institut fiir Vergleichende Foderalismusforschung in Bozen und Mit-
glied des Ausschusses unabhingiger Experten des Europarates fiir die Charta der
kommunalen Selbstverwaltung.

379



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783748925026
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	Cover
	Teil I: Optionen für mehr Partizipation in Theorie und Praxis
	Anspruch und Wirklichkeit direkter Demokratie im Mehrebenensystem
	1. Epitheta der Demokratie
	2. Direkte Demokratie im empirischen Verfassungsvergleich
	2.1. Allgemeines
	2.2. Direkte Demokratie als Verfassungsbegriff
	2.3. Konstitutionelle, präkonstitutionelle und extrakonstitutionelle Formen der direkten Demokratie

	3. Direkte Demokratie in den europäischen Bundes- und Regionalstaaten
	3.1. Allgemeines
	3.2. Verfassungsvergleich
	3.3. Ergebnisse

	4. Grenzen direkter Demokratie: Die Sezessionsreferenden
	5. Schlussbemerkungen

	Zur Einbettung von Foren deliberativer Demokratie in repräsentative Institutionen
	1. Einführung: Eine ungebrochene Popularität deliberativer Demokratie?
	2. Ansprüche deliberativer Demokratie
	3. Chancen und Grenzen deliberativer Politik: Argumente der Beteiligungsforschung und institutionentheoretische Überlegungen
	3.1. Argumente der Beteiligungsforschung
	3.2. Wechselwirkungen deliberativer Foren mit anderen Partizipationskanälen
	3.3. Deliberative Politik im Mehrebenensystem

	4. Was kann deliberative Demokratie bewirken?

	Bürgerbeteiligung oder »Stimme des Volkes«? Deliberative Partizipationsformen in verfassungsändernden Prozessen auf gesamtstaatlicher Ebene
	1. Der Rahmen: Partizipation an Änderungen der geltenden Verfassung
	2. Pluralistische Gesellschaften zwischen Populismus und nachhaltigen Lösungen
	3. Der EU-Verfassungskonvent: Sonderfall und Vorläufer
	4. Der Österreich-Konvent: ein Experiment mit Folgen
	5. Föderalismusreform in Deutschland: Auslagerung statt partizipativer Modelle
	6. Viel Diskussion und keine Reform: zur Lage in Italien
	7. Island: Ein völlig neues, mehrstufiges Modell für Bürgerbeteiligung?
	8. Konkrete Einzeländerungen: der irische Verfassungskonvent mit Bürgermehrheit
	9. Neue Wege durch Partizipation? Schlussfolgerungen

	Die Schattenseiten der Online-Partizipation: Veränderungen des demokratischen Diskurses in und durch die sozialen Medien
	1. Die demokratischen Versprechen der Internetentwicklung
	2. Doch kein Lebenselixier für die Demokratie? – Elemente der Ernüchterung
	3. Hate Speech im deutschen Bundestagswahlkampf
	4. Fazit: Schattenseite der Online-Partizipation oder diskursive Echokammer


	Teil II: Formen der Bürgerbeteiligung in europäischen Mehrebenensystemen
	Die Praxis der direkten und deliberativen Demokratie in Österreich
	1. Die Instrumente (semi-)direkter Demokratie in Österreich im Überblick
	1.1. Volksbegehren
	1.2. Volksabstimmung
	1.3. Volksbefragung
	1.4. Praxis
	1.5. Vorrang der repräsentativen Demokratie – die Vorarlberger »Volksgesetzgebung«

	2. Partizipative Instrumente im Überblick
	2.1. Petitionen
	2.2. Bürgerbegutachtung
	2.3. Kontrollinitiativen
	2.4. Bürgerinitiativen
	2.5. Bürgerräte
	2.6. Informationsfreiheit

	3. Ausblick

	Direkte und deliberative Demokratien der Schweiz: Vom Volk, das nicht nur mitredet, sondern entscheidet – und dennoch nicht immer das letzte Wort haben sollte
	1. Einleitung
	2. Formen der direkten Demokratie
	2.1. Direkt-demokratische Vorschlagsrechte: Die Ventilfunktion
	2.1.1. Die Volksinitiativen auf Bundesebene
	2.1.2. Die Volksinitiativen auf kantonaler und kommunaler Ebene

	2.2. Direkt-demokratische Vetorechte: Die Rotlichtfunktion
	2.2.1. Die Referenden auf Bundesebene
	2.2.2. Die Referenden auf kantonaler und kommunaler Ebene


	3. Schranken der direktdemokratischen Mitbestimmung
	3.1. In dubio pro populo zum Ersten: Zurückhaltende Prüfung durch die Bundesversammlung
	3.2. In dubio pro populo zum Zweiten: Beschränkte Prüfung durch das Bundesgericht

	4. Formen der deliberativen Demokratie
	4.1. Die Mitsprache der Interessierten im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren: Das Frühwarnsystem
	4.2. Die Mitwirkung der Betroffenen im Planungsverfahren: Das Akzeptanzgenerierungssystem
	4.3. Die Partizipation der Engagierten an offenen Gemeindeforen: Das Orientierungssystem

	5. Schlussbemerkungen

	Demokratiemodelle in den Autonomen Gemeinschaften Spaniens: Zwischen verfassungsrechtlicher Prägung und Pluralismus durch autonome Gestaltung
	1. Einleitung
	2. Das nationale Demokratiemodell
	2.1. Rechte und Prinzipien: Partizipation durch repräsentative Demokratie als Regelfall
	2.2. Instrumente: Formen direkter Demokratie am Gängelband der Regierung

	3. Demokratiemodelle in den Autonomen Gemeinschaften
	3.1. Verfassungsrechtliche Vorgaben als Grenzen regionaler Demokratiemodelle
	3.2. Rechte und Prinzipien: Die reformierten Autonomiestatute und die Entdeckung partizipativer Demokratie
	3.3. Instrumente: Der statutarische Dualismus von Formen direkter und partizipativer Demokratie

	4. Schlussfolgerungen

	Italiens Regionen und deliberative Demokratie: Konzepte, Normenwerke, Anwendungsbeispiele
	1. Einleitung
	2. Der Verfassungsrahmen: Sonder- und Normalstatutsregionen
	3. Der autonomiepolitische Rahmen: Italiens federality
	4. Deliberative Demokratie auf regionaler Ebene
	4.1. Die Begriffsdeutung zu democrazia partecipativa
	4.2. Deliberative Demokratie in den Regionalstatuten und der Grundsatz des systemic approach
	4.3. Regionale, organische Normenwerke zur Regelung deliberativer Partizipationsverfahren

	5. Deliberative Verfahren bei der Überarbeitung von Regionalstatuten am Beispiel des Südtiroler Autonomiekonvents und der Trentiner Consulta
	6. Fazit


	Teil III: Konzepte und Normenwerke für mehr Partizipation auf europäischer Ebene
	Gegenwart und Zukunft der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung: Die Arbeit des Kongresses der Gemeinden und Regionen und des Europarates
	1. Die Ausgangslage: Vertrauensverlust in das politische System und ihre Repräsentanten
	1.1. Mehrere Krisen führten zu Vertrauensverlust
	1.2. Dominanz der Exekutiven
	1.3. Überdehntes Legitimitätsband?

	2. Lösungsansätze: Repräsentation um Partizipation ergänzen
	2.1. Teilnahme an Wahlen als Menschenrecht
	2.2. Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung als Türöffner für Beteiligung der Bevölkerung
	2.3. Das Zusatzprotokoll über das Recht auf Mitwirkung an den Angelegenheiten der kommunalen Gebietskörperschaften
	2.4. Der Kongress als Monitoringmechanismus für die Charta und das Zusatzprotokoll
	2.4.1. Exkurs: Die Monitoring-Aufgaben des Kongresses

	2.5. Leitlinien für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen
	2.6. Empfehlung zur Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene
	2.7. Besondere Aufmerksamkeit für die Jugend
	2.8. Die Konvention über die Beteiligung von Ausländerinnen und Ausländern am kommunalen öffentlichen Leben
	2.9. Berichte des Kongresses und laufende Aktivitäten

	3. Ausblick

	Direkte Demokratie im EU-Mehrebenensystem in Zeiten des Populismus
	1. »Mehrebenendemokratie« in der Europäischen Union
	2. EU-(Des-)Integration und Legitimität
	3. Mögliche Effekte direkter Demokratie im EU-Mehrebenensystem
	4. Fazit

	Hohe Erwartungen und großes Potenzial –die Reform der Europäischen Bürgerinitiative kann Einiges erreichen
	1. Die EBI: nur ein politikwissenschaftliches Nischenthema
	2. Ein komplexes Verfahren in fünf Schritten
	3. Die EBI: ein Instrument für neue politische Akteure?
	4. Schafft die EBI Informationsplattformen und transnationale Diskussionsräume?
	5. Die EBI als »organisierter Angriff« auf die Kommission?
	6. Schlussfolgerung: Die EBI muss nutzerfreundlicher werden

	Der Konvent über die Zukunft der EU als verfassungsgebende Versammlung
	1. Einleitung
	2. Verfassungsgebender Konvent
	3. Der Europäische Verfassungsprozess im neuen Jahrtausend
	4. Die konstitutionelle Agenda des Konvents
	5. Aufbau und Arbeitsweisen des Konvents
	6. Die Rolle des Konvents bei den Änderungen der EU-Verträge
	7. Zusammenfassung

	Vom Elysée-Vertrag zum Vertrag von Aachen: Lektionen der Vergangenheit für die Herausforderungen der Gegenwart
	1. Einleitung
	2. Gründung und Grundideen
	3. Das 40-jährige Jubiläum
	3.1. Feierlichkeiten und neue Projekte
	3.2. Der deutsch-französische Motor im Verfassungskonvent
	3.3. Das Schicksalsjahr 2003: Europas außenpolitisches Zerwürfnis
	3.4. Die turbulenten Folgen der Elysée-Feiern

	4. Das 55-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrags
	5. Fazit

	»Alpen-Demokratie«? Die Herausforderung demokratischer Legitimität in der makroregionalen Strategie für den Alpenraum
	1. Einleitung
	2. Das Konzept demokratischer Legitimität
	3. Legitimität und Repräsentation
	3.1. Territoriale Repräsentation
	3.2. Funktionale Repräsentation

	4. Legitimität und Teilhabe
	4.1. Direkte Demokratie
	4.2. Partizipative Demokratie
	4.3. Deliberative Demokratie

	5. Schlussfolgerungen

	Transnationale Formen der Partizipation in grenzüberschreitenden Räumen
	1. Einleitung
	2. Versuch einer Begriffsbestimmung
	3. Welche Formen grenzüberschreitender Partizipation sind überhaupt möglich?
	4. Abschließende Bewertung: Statt Teilnahme nur Teilhabe? Statt Teilnahme aber Teilhabe!


	Herausgeber und Autoren

